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Bundestag, Bundesrat und BMF: Steuergesetzgebung zum Jahresende 

Zum Jahresende hat der Bundesrat am 18.12.2020 ein letztes Mal getagt und 

u.a. einen letzten steuerpolitischen Beschluss gefasst, indem er dem Jahressteu-

ergesetz 2020 (JStG 2020) seine Zustimmung erteilte. Am 16.12.2020 hatte be-

reits der Bundestag das JStG 2020 in der Fassung der Beschlussempfehlung 

seines Finanzausschusses beschlossen. Nun kann das Gesetz – voraussichtlich 

zwischen Weihnachten und Neujahr – im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wer-

den. 

Ein weiteres erfolgreich zu Ende gebrachtes Regelwerk betrifft die Verordnung 

zur vorübergehenden Verlängerung des Rückwirkungszeitraums im Umwand-

lungssteuerrecht auf 12 Monate (vgl. hierzu zuletzt TAX WEEKLY # 41/2020), die 

ebenfalls vom Bundesrat bestätigt wurde. Die aus Gründen der Krisenbewälti-

gung in diesem Jahr eingeführte Maßnahme wurde damit auf 2021 ausgedehnt. 

Nicht erfolgreich auf den gesetzgeberischen Weg gebracht wurde das ATAD-

Umsetzungsgesetz (ATAD-UmsG). Dem Vernehmen nach gab es Pläne hierzu 

einen Kabinettsbeschluss am 16.12.2020 herbeizuführen. Zwar hatte das BMF 

noch im November einen überarbeiteten Entwurf des ATAD-UmsG an den Bun-

destag übersandt, der wesentliche Bestandteile nicht mehr enthielt (vgl. TAX 

WEEKLY # 43/2020). An der verschärfenden Neuregelung der Wegzugsbesteue-

rung und dem Niedrigsteuersatz in Höhe von 25 % im AStG hatte das BMF je-

doch festgehalten. Aus Sicht des Koalitionspartners aus CDU und CSU war eine 

Zustimmung deshalb nicht möglich. 

 

Koalitionsfraktionen: Verlängerung der Abgabefristen für Jahressteuerer-

klärung 2019 

Die finanzpolitischen Sprecher Lothar Binding (SPD-Fraktion) und Antje Tillmann 

(CDU/CSU-Fraktion) haben am 17.12.2020 mitgeteilt, dass sich die Koalitions-

partner auf eine Fristverschiebung für die Abgabe der Jahressteuererklärungen 

für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen geeinigt haben. Diese Frist 

für die Abgabe der Jahressteuererklärungen für den Veranlagungszeitraum 2019 

wird somit bis zum 31.08.2021 verlängert.  

Dadurch sollen Steuerberaterinnen und Steuerberater nicht in die Situation kom-

men, zwischen Corona-Hilfsanträgen einerseits und der fristgerechten Abgabe 

von Steuererklärungen andererseits entscheiden zu müssen. 

Die Fristverlängerung ist bereits mit dem BMF abgestimmt und soll in einem noch 

nicht näher spezifizierten Steuergesetz (vermutlich) Anfang 2021 gesetzlich um-

gesetzt werden. Die Koalitionäre wollen dabei sicherstellen, dass es zu keinen 

ungerechtfertigten Zinsvorteilen in Erstattungsfällen kommt. 

 

Bayern: Verbändeanhörung für Landesgrundsteuergesetz 

Am 06.12.2020 hat der Bayerische Ministerrat den lange erwarteten Regierungs-

entwurf für das Bayerische Grundsteuergesetz beschlossen. 
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Nachdem der Bund bereits im November 2019 seinen Entwurf zur Grundsteuer-

reform verabschiedet hatte, macht nun auch Bayern mit dem vorgelegten Ge-

setzentwurf (erwartungsgemäß) von der Länderöffnungsklausel Gebrauch.  

Der grundlegende Unterschied zwischen dem Entwurf des Bayerischen Grund-

steuergesetzes und dem Bundesmodell besteht darin, dass es sich bei dem Bay-

erischen Modell um ein wertunabhängiges Modell handelt. Das hat den Vorteil, 

dass nach der ersten Hauptveranlagung weitere turnusmäßige Erhebungen von 

Tatsachen entfallen und lediglich anlassbezogene Änderungen zu erklären sind. 

Im Einzelnen: 

 Der Grundsteuer B werden Grundstücke als Wirtschaftliche Einheiten des 

Grundvermögens zugrunde gelegt. Die Berechnung der Grundsteuer erfolgt 

durch Multiplikation des Grundsteuerausgangsbetrages mit der Steuermess-

zahl und dem kommunalen Hebesatz.  

 Der Grundsteuerausgangsbetrag wird aus der Summe der Äquivalenzbeträge 

für Grund und Boden sowie für Gebäude gebildet. Hierzu werden die jeweils 

anzusetzenden Flächen mit wertunabhängigen Äquivalenzzahlen multipliziert. 

 Diese betragen für die Grundstücksfläche grds. 0,04 €/qm und für die Wohn- 

bzw. Nutzflächen von Gebäuden 0,50 €/qm. Für übergroße und besonders 

kleine Flächen sind Abweichungen vorgesehen. 

 Wohnflächen werden auf der Ebene der Grundsteuermesszahl privilegiert, in-

dem diese generell auf 70 % abgesenkt werden. Außerdem ist für Gebäude-

flächen im sozialen Wohnungsbau sowie von Baudenkmälern ein zusätzlicher 

Abschlag bei der Grundsteuermesszahl vorgesehen. 

 Neues Gestaltungspotential für die Kommune resultiert aus der Flexibilisie-

rungsmöglichkeit des kommunalen Hebesatzes für die Grundsteuer B in Ge-

meinden mit mindestens 5000 Einwohnern bzw. in den privilegierten Fällen ei-

ner besonders ermäßigten Grundsteuermesszahl (s.o.). Die Kommunen ent-

scheiden somit über die endgültige Höhe der Grundsteuer. 

 Für die Grundsteuer A (Land und Forstwirtschaft) finden die Regelungen des 

Bundesmodells Anwendung. Eine Grundsteuer C (Baulandsteuer) ist wohl 

nicht vorgesehen. 

 Die Abgabefrist für Erklärungen bei für die Grundsteuer relevanten Tatsa-

chenänderungen (31.03. des Folgejahres) ist gegenüber dem Bundesmodell 

(31.01. des Folgejahres) erfreulich pragmatisch gewählt. 

 

BMF: Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-

Krise Betroffene 

Die Finanzverwaltung hatte mit BMF-Schreiben vom 09.04.2020 Verwaltungsre-

gelungen zur Förderung und Unterstützung des gesamtgesellschaftlichen Enga-

gements bei der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene erlassen (vgl. hierzu 

ausführlich TAX WEEKLY # 14/2020). Mit BMF-Schreiben vom 26.05.2020 hatte 

die Finanzverwaltung dieses Schreiben hinsichtlich der „Mittelverwendung steu-
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erbegünstigter Organisationen“ nochmals ergänzt (vgl. TAX WEEKLY # 20/2020). 

Die besonderen Verwaltungsregelungen galten zunächst aber nur für davon er-

fasste Unterstützungsmaßnahmen, die vom 01.03.2020 bis längstens zum 

31.12.2020 durchgeführt werden.  

Laut BMF-Schreiben vom 18.12.2020 bedingt nun aber die anhaltende Situation 

der Covid-19-Pandemie die Verlängerung der Verwaltungs- und Vollzugserleich-

terungen auf das Jahr 2021.  

Daneben wird das ursprüngliche BMF-Schreiben unter Punkt „VII. Hilfeleistung 

zur Bewältigung der Corona-Krise“ erweitert:  

 Umsatzsteuerbefreite Krankenhäuser, Ärzte, Alten- und Pflegeheime, Wohl-

fahrtsverbände, Versorgungseinrichtungen für Jugendliche durften sich bis-

lang untereinander, z.B. im Bereich Sozialfürsorge oder zur Versorgung Be-

troffener der Corona-Krise, umsatzsteuerfrei Sachmittel, Räume und Arbeit-

nehmer überlassen. Die Steuerbefreiung soll nunmehr nur noch für die Über-

lassung zwischen Einrichtungen Anwendung finden, deren Umsätze nach der 

gleichen Vorschrift steuerbefreit sind, also z. B. für Überlassungen zwischen 

den in § 4 Nr. 16 UStG genannten Einrichtungen. Hingegen solle für die An-

wendung der genannten Umsatzsteuerbefreiungen eine Anerkennung als ge-

meinnützige Einrichtung nicht mehr erforderlich sein.  

 Kostenlose Bereitstellungen von medizinischem Bedarf und Personal, u.a. an 

Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozial-

dienste, Alten- und Pflegeheime sowie Polizei und Feuerwehr, sollten schon 

zwischenzeitlich nicht mehr als unentgeltliche Wertabgaben besteuert werden. 

Das BMF führt nunmehr aus, dass in den Fällen, in denen ein Unternehmer 

bereits beim Leistungsbezug beabsichtigt, diese ausschließlich und unmittel-

bar für solche Verwendungen zu nutzen, der Abzug der Vorsteuerbeträge aus 

diesen Leistungsbezügen im Billigkeitswege – unter den übrigen Vorausset-

zungen des § 15 UStG – zulässig sein solle. Die nachfolgende unentgeltliche 

Wertabgabe solle – ebenfalls im Billigkeitswege – nicht besteuert werden. 

 

BMF: Werklieferung, Verlängerung der Nichtbeanstandungsregelung 

Im Oktober hatte das BMF ein Schreiben zur geänderten Definition der Werkliefe-

rung und den entsprechenden Änderungen in Abschn. 3.8 Abs. 1 Satz 1 UStAE 

veröffentlicht: Für die Annahme einer Werklieferung solle nunmehr die Be- und 

Verarbeitung eigener Gegenstände des Leistenden nicht mehr ausreichend sein, 

vgl. TAX WEEKLY # 36/2020. 

Die Industrieverbände hatten in einer Stellungnahme an das BMF, neben der 

Problemstellung der Abgrenzung zwischen Werk- und Montagelieferung, auch 

auf die sich ergebenden Konsequenzen und Unklarheiten für die Anwendung des 

Übergangs der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG hingewiesen. 

Das BMF hat mit Antwortschreiben vom 08.12.2020 reagiert und eine Verlänge-

rung der Nichtbeanstandungsregelung, d.h. die Zulässigkeit der Anwendung der 

bisherigen Regelungen, bis zum 01.07.2021 in Aussicht gestellt. Nach dem der-
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zeitigen Stand würde die Nichtbeanstandungsregelung mit Ablauf des Kalender-

jahres enden. 

 

EuGH: Vorsteuervergütungsverfahren, Ablehnung bei fehlender Angabe der 

Rechnungsnummer 

Im Rahmen eines Vorlageverfahrens hat sich der EuGH erneut mit der Vorge-

hensweise der deutschen Finanzverwaltung im Hinblick auf das Vorsteuervergü-

tungsverfahren auseinandergesetzt und diese als teilweise nicht unionsrechts-

konform angesehen (Urteil vom 17.12.2020, C-346/19). 

Stellen im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässige Unternehmer einen Antrag 

auf Vergütung deutscher Vorsteuerbeträge, so setzt eine ordnungsgemäße An-

tragsstellung voraus, dass auch die in der Rechnung angegebene Rechnungs-

nummer gem. § 14 Abs. 4 Nr. 4 UStG im Vergütungsantrag aufgeführt werden. 

Im Urteilsfall war hingegen nicht diese Rechnungsnummer, sondern eine ander-

weitige, jeweils in der Rechnung ausgewiesene Referenznummer eingetragen 

worden, welche jedoch auch einen eindeutigen Rückschluss auf die spezifische 

Rechnung erlaubte. Das BZSt lehnte die Vorsteuervergütung ab, da es, mangels 

formeller Vollständigkeit des Antrags, an einer fristgerechten Beantragung fehle. 

Der EuGH stellte zunächst fest, dass der Begriff der Rechnungsnummer gleich-

lautend zu verstehen sei – sowohl im Hinblick auf die Rechnungsformalien ge-

mäß der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie als auch bezüglich der Antragsforma-

lien gem. Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 für das Vorsteuervergü-

tungsfahren. Deren Angabe stelle eine formelle Voraussetzung des Vorsteuer-

vergütungsverfahrens dar, die sich im Weiteren jedoch auch an den Grundsätzen 

der Neutralität und Verhältnismäßigkeit messen lassen müsse.  

So gewährt die Richtlinie 2008/9 die Möglichkeit, bereits bei Antragstellung die 

Vorlage bestimmter Rechnungskopien zu verlangen bzw. im Zuge der weiteren 

Bearbeitung entscheidungserhebliche Informationen vom Antragsteller anzufor-

dern. Der EuGH vertritt daher die Auffassung, dass die Finanzbehörden einen 

Vergütungsantrag als formell ordnungsgemäß – und somit für eine Fristwahrung 

tauglich – ansehen müssen, auch wenn anstelle einer Rechnungsnummer eine 

andere Nummer referenziert wird, sofern diese es ermöglicht die Rechnung und 

die in dieser abgerechneten Waren und Dienstleistung zu identifizieren. Die Fi-

nanzbehörden müssten in diesen Fällen vielmehr den Antragsteller auffordern, 

auch die fortlaufende Nummer der Rechnung mitzuteilen und für den Fall, dass 

dieser Aufforderung nicht fristgerecht nachgekommen werden sollte, könnte der 

Antrag auf Erstattung der Vorsteuer abwiesen werden. 

Der EuGH nahm im vorliegenden Urteil auch Bezug auf das erst kürzlich ent-

schiedene Vertragsverletzungsverfahren, welches ebenfalls die deutsche Finanz-

verwaltungspraxis für das Vorsteuervergütungsverfahren zum Gegenstand hatte, 

vgl. TAX WEEKLY # 43/2020 und gebietet stark formalistisch geprägten Ansät-

zen Einhalt. Ausländische (EU) Unternehmern, denen Vorsteuerbeträge auf Ba-

sis dieser bisherigen Verwaltungspraxis versagt worden sind, ist zu empfehlen, 

Einspruch gegen ablehnende Festsetzungsbescheide des BZSt einzulegen, um 
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die Verfahren offen zu halten und die entsprechenden Informationen nachreichen 

zu können. 

 

BFH: Unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils bei zeitglei-

cher Veräußerung funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens an 

Dritte 

Der BFH hatte im Urteil vom 10.09.2020 (IV R 14/18) darüber zu entscheiden, ob 

eine Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 3 EStG zur Anwendung kommt, wenn 

Mitunternehmeranteile unentgeltlich übertragen werden und zeitgleich funktional 

wesentliches Sonderbetriebsvermögen veräußert wird.  

Im Streitfall schied ein Gesellschafter aus einer Mitunternehmerschaft aus, indem 

er seinen Mitunternehmeranteil im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge 

auf seinen Sohn übertrug. Am gleichen Tag seines Ausscheidens veräußerte der 

Gesellschafter funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen an Dritte.  

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass das für die unentgeltliche Übertra-

gung des Mitunternehmeranteils zur Anwendung kommende Buchwertprivileg 

des § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1 EStG ausscheide, da nicht sämtliche wesentlichen 

Betriebsgrundlagen unentgeltlich auf den Sohn übertragen wurden. Vielmehr ha-

be eine Betriebsaufgabe nach § 16 Abs. 3 EStG vorgelegen. Demgegenüber kam 

das Finanzgericht zu dem Schluss, dass es der Anwendung des Buchwertprivi-

legs nicht entgegenstehe, wenn zuvor bzw. zeitgleich funktional wesentliches 

Sonderbetriebsvermögen veräußert worden sei. 

In dem Revisionsurteil führt der BFH zunächst aus, dass eine Anteilsübertragung 

zum Buchwert grundsätzlich nur dann stattfinde, wenn neben dem Gesellschafts-

anteil auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des 

Übertragenden auf den Rechtsnachfolger übergehe. Maßgebend dafür, ob ein 

(gesamter) Mitunternehmeranteil übertragen werde, sei das Betriebsvermögen, 

das bei der Übertragung existiere, wobei es auf den Übergang des wirtschaftli-

chen Eigentums ankomme.  

In diesem Zusammenhang stellt der BFH heraus, dass nicht auf das am Tag der 

Übertragung vorhandene Betriebsvermögen abzustellen sei, sondern (enger) auf 

das im Zeitpunkt der Übertragung vorhandene Betriebsvermögen. Dies bedeute, 

dass es für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1 EStG unschädlich sei, 

wenn vor Übertragung des (verbliebenen) ganzen Mitunternehmeranteils eine 

(funktional) wesentliche Betriebsgrundlage aus diesem durch Veräußerung an 

Dritte  

oder Überführung in das Privatvermögen ausgeschieden sei. Dabei reiche es 

aus, wenn die Veräußerung bzw. Entnahme eine „juristische Sekunde“ vor der 

Übertragung des verbliebenen Mitunternehmeranteils erfolgt sei. 

Die Begünstigung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Hs. 1 EStG komme hingegen nicht zur 

Anwendung, wenn mit der unentgeltlichen Übertragung des Mitunternehmeran-

teils zeitgleich stille Reserven in funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern des 

Sonderbetriebsvermögens durch Veräußerung oder Entnahme aufgedeckt wür-
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den. In solchen Fällen komme es insgesamt zu einer Aufgabe des (gesamten) 

Mitunternehmeranteils i.S.v. § 16 Abs. 3 EStG, so wie dies zutreffender Weise 

seitens der Finanzverwaltung vertreten werde (vgl. BMF-Schreiben vom 

20.11.2019, Rz. 9). 

Der BFH musste die Sache jedoch an das Finanzgericht zurückverweisen, da 

dieses als Tatsacheninstanz keine ausreichenden Feststellungen zum Zeitpunkt 

des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums getroffen hatte. 

 

BFH: Geldwerter Vorteil bei Teilnahme an einem Firmenfitness-Programm 

Im Urteil vom 07.07.2020 (VI R 14/18) entschied der BFH, dass die monatliche 

44 € - Sachbezugsfreigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG auch anwendbar ist, 

wenn der Arbeitgeber die Sachzuwendungen nach § 37b Abs. 2 EStG pauschal 

versteuert. Damit bestätigt der BFH die Auffassung der Finanzverwaltung im 

BMF-Schreiben vom 19.05.2015 (Rz. 17) und die in den Unternehmen gelebte 

Praxis, zunächst die 44 € - Sachbezugsfreigrenze zu prüfen und bei Überschrei-

ten der Freigrenze die Sachzuwendungen nach § 37b EStG pauschal zu ver-

steuern, bzw. pauschal besteuerte Bezüge bei der Prüfung der 44 € - Sachbe-

zugsfreigrenze außer Acht zu lassen.  

Nach dem Gesetzeswortlaut gilt die 44 € - Sachbezugsfreigrenze zwar nur für 

Sachzuwendungen, die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG mit dem üblichen Endpreis 

am Abgabeort zu bewerten sind, wohingegen § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG be-

stimmt, dass als Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer die Aufwendun-

gen des Steuerpflichtigen inkl. USt anzusetzen sind. Erst im Urteil vom 

13.05.2020 (VI R 13/18) hatte der BFH entschieden, dass die Spezialbewer-

tungsvorschrift des § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG die Bewertung nach § 8 Abs. 2 

Satz 1 EStG verdrängt. Da aber gem.§ 37b Abs. 2 Satz 2 EStG die Pauschalie-

rung nach § 37b EStG für bestimmte Sondertatbestände, für die in § 8 Abs. 2 

Sätze 2 bis 8 bzw. 10 EStG und § 8 Abs. 3 EStG besondere gesetzliche Bewer-

tungsregeln bestehen, ausdrücklich ausgeschlossen ist und § 8 Abs. 2 Satz 11 

EStG hier nicht als Ausschlusstatbestand genannt ist, geht der BFH davon aus, 

dass die Freigrenze auch in den Fällen des § 37b EStG Anwendung finden soll.  

Im Urteilsfall hatte der Arbeitgeber mit einem Dienstleister einen als "Firmenfit-

ness-Mitgliedschaftsvereinbarung" bezeichneten Vertrag über die Nutzung von 

Fitnessanlagen diverser Vertragspartner (i.d.R. Fitness-Studios) geschlossen. Er 

erwarb eine bestimmte Anzahl von Nutzungslizenzen zu einem ermäßigten Preis 

und konnte damit seinen Mitarbeitern eine Trainingsmöglichkeit bei sämtlichen 

Partnern des Dienstleisters einräumen. Der Dienstleister erhielt vom Arbeitgeber 

eine Namensliste mit den teilnehmenden Mitarbeitern, die einen Serienbrief als 

Trainingsberechtigung und gegen eine einmalige Gebühr von € 15 einen Mit-

gliedsausweis erhielten, der zum Ende der Trainingsberechtigung zurückzugeben 

war.  

Pro Lizenz bezahlte der Arbeitgeber einen Betrag von € 42,25 zuzüglich Umsatz-

steuer (Einheitstarif) an den Dienstleister. Damit war neben dessen Vermittlungs- 

und Beratungstätigkeit auch die grundsätzliche Nutzung der Anlagen durch die 
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Mitarbeiter abgegolten. Diese bezahlten an den Arbeitgeber einen monatlichen 

Eigenanteil in Höhe von € 16 bzw. € 20.  

Der BFH bestätigte, dass die vergünstigte Trainingsberechtigung grundsätzlich 

zu einem geldwerten Vorteil für die Mitarbeiter führt. Dieser ist als laufender Ar-

beitslohn anzusehen, da der Arbeitgeber sein vertragliches Versprechen, den 

teilnehmenden Mitarbeitern die Nutzung der Sportmöglichkeiten zu ermöglichen, 

fortlaufend durch Einräumung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit erfüllt hat.  

Arbeitslohn fließt dem Mitarbeiter erst zu, wenn er über diesen wirtschaftlich ver-

fügen kann. Alleine das Innehaben eines Anspruchs gegen den Arbeitgeber führt 

noch nicht zu einem Zufluss von Arbeitslohn. Da die ausgedruckte Trainingsbe-

rechtigung bzw. der Mitgliedsausweis keinen verbrieften Anspruch gegen den 

Dienstleister auf Nutzung der Sportanlagen beinhalteten, führt die Übergabe die-

ser Unterlagen an den Mitarbeiter noch nicht zu einem Zufluss eines geldwerten 

Vorteils als sonstiger Bezug. Vielmehr wurde das vertragliche Versprechen, den 

Mitarbeitern die verbilligte Nutzung der Sportanlagen zu ermöglichen, fortlaufend 

durch Einräumung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit erfüllt, so dass der 

geldwerte Vorteil auch monatlich zugeflossen ist. Insoweit unterscheidet sich der 

Sachverhalt von dem des Urteils vom 14.11.2012 (VI R 56/11), in dem der BFH 

entschieden hatte, dass bei Überlassung der Bezugsberechtigung für eine Jah-

resnetzkarte (Job-Ticket) der geldwerte Vorteil bereits im Zeitpunkt der Ausübung 

des Bezugsrechts durch den Mitarbeiter als sonstiger Bezug zufließt. Denn in 

diesem Fall hat der Arbeitgeber den Anspruch des Mitarbeiters auf Überlassung 

einer Jahresfahrkarte in dem Zeitpunkt erfüllt, in dem der Mitarbeiter sein Be-

zugsrecht ausübt. Nach diesem Zeitpunkt hat der Mitarbeiter keine Ansprüche 

mehr gegen den Arbeitgeber, sondern nur noch gegenüber dem Verkehrsunter-

nehmen, das die Beförderungsleistungen zu erbringen hat.  

Für die Unterscheidung zwischen laufendem Arbeitslohn und sonstigen Bezügen 

stellt der BFH klar, dass laufender Arbeitslohn nur vorliegt, wenn er dem Mitarbei-

ter regelmäßig fortlaufend zufließt. Wird Arbeitslohn nicht laufend gezahlt, handelt 

es sich um einen sonstigen Bezug. Dazu gehören alle Lohnzahlungen, deren 

Zahlungszeiträume sich von dem regelmäßigen Zahlungsturnus für Arbeitslohn 

nicht nur unerheblich unterscheiden, weil sie entweder nicht für bestimmte (aufei-

nanderfolgende) Zeiträume erfolgen oder weil sie den üblichen Lohnzahlungszeit-

raum erheblich überschreiten. 

Im Urteilsfall war das Fitnessprogramm nur Firmen zugänglich, der Dienstleister 

hat kein sog. Endkundengeschäft betrieben. Damit stellt sich die Frage, ob eine 

dem Arbeitgeber ggf. eingeräumte Vergünstigung (z.B. Mengenrabatt) für die 

Mitarbeiter zu einem geldwerten Vorteil führt, denn nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 

ist als üblicher Endpreis für einen Sachbezug der Preis zu ermitteln, der im all-

gemeinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für identische bzw. gleicharti-

ge Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gezahlt wird. Der BFH entschied da-

zu folgendes: 

 Wenn der Arbeitgeber die Ware oder Dienstleistung aus Quellen bezogen hat, 

die auch Endverbrauchern zugänglich sind, ist es grundsätzlich nicht zu bean-

standen, den Wert eines Sachbezugs anhand der Kosten zu bemessen, die 
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der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat. Die Kosten müssen aber 

um etwaige Nachlässe (etwa Mengenrabatte) bereinigt werden, die Endver-

braucher nicht erhalten hätten. 

 Wenn die überlassene Ware oder Dienstleistung an Endverbraucher in der 

Regel überhaupt nicht vertrieben wird, kann der Wert ebenfalls anhand der 

Kosten bemessen werden, die der Arbeitgeber aufgewendet hat. Denn in ei-

nem solchen Fall gibt es regelmäßig keinen günstigsten Einzelhandelspreis für 

die betreffende Ware oder Dienstleistung am Markt. 

Wenn sich ein Beteiligter (d.h. das Finanzamt oder der Arbeitgeber) für die Be-

wertung auf eine abweichende Wertbestimmung beruft, muss er konkret darle-

gen, dass eine Schätzung des üblichen Endpreises am Abgabeort anhand der 

vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sachbezugs 

nicht entspricht. Wenn sich der übliche Endpreis des Sachbezugs nicht festzu-

stellen lässt, ist er zu schätzen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 11.12.2020 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

C-488/18 10.12.2020 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Steuerrecht – Mehrwertsteuer – Richtlinie 
2006/112/EG – Art. 132 Abs. 1 Buchst. m – Befreiung für ‚bestimmte, in engem Zusam-
menhang mit Sport und Körperertüchtigung stehende Dienstleistungen‘ – Unmittelbare 
Wirkung – Begriff der Einrichtungen ohne Gewinnstreben 

 

Alle am 17.12.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 42/18 01.10.2020 
Keine Berücksichtigung von Aufwendungen in Zusammenhang mit einem "Biber-
schaden" als außergewöhnliche Belastungen i.S. des § 33 EStG 

XI R 34/19 23.09.2020 Zum Widerruf des Verzichts auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 

IV R 14/18 10.09.2020 

Klagebefugnis der Personengesellschaft in allein den ausgeschiedenen Gesell-
schafter persönlich angehenden Fragen - Keine Buchwertfortführung bei unent-
geltlicher Übertragung des Mitunternehmeranteils und zeitgleicher Veräußerung 
funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens an Dritte 

IV R 6/18 10.09.2020 
Unbeachtlichkeit des Verschuldens bei Änderung eines Gewinnfeststellungsbe-
scheids nach § 181 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO 

I R 80/16 03.09.2020 
Kein Veranlagungswahlrecht für Lohneinkünfte eines beschränkt steuerpflichti-
gen US-Amerikaners 

II R 6/19 26.08.2020 Einheitsbewertung indifferenter Räume 

VI R 14/18 07.07.2020 Lohnzufluss bei Teilnahme an einem Firmenfitness-Programm 

IX R 3/19 30.06.2020 
Nullbescheid - Klagebefugnis - Berücksichtigung verlusterhöhender Besteue-
rungsgrundlagen - Bindungswirkung - Altersentlastungsbetrag 

I R 19/17 19.02.2020 
Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei gewinnmindernder Abschreibung 
auf unbesicherte Darlehens- und Zinsforderung im Konzern 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010278/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010280/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010276/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010281/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010273/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010275/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010277/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010279/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202010274/
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Alle am 17.12.2020 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

IX B 23/20 30.09.2020 
Nichtzulassungsbeschwerde: Divergenz; Verfahrensmangel (Anspruch auf recht-
liches Gehör 

IX B 25/20 30.09.2020 
Inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 30.09.2020 IX B 23/20 - Nichtzulassungs-
beschwerde: Divergenz; Verfahrensmangel (Anspruch auf rechtliches Gehör) 

IX B 24/20 30.09.2020 
Inhaltsgleich mit BFH-Beschluss vom 30.09.2020 IX B 23/20 - Nichtzulassungs-
beschwerde: Divergenz; Verfahrensmangel (Anspruch auf rechtliches Gehör) 

VII B 26/20 29.09.2020 Keine Gebührenfreiheit nach § 66 Abs. 8 GKG bei unstatthaften Beschwerden 

VI B 64/19 14.09.2020 
Aufwendungen für Fahrten des Arbeitnehmers vom Lebensmittelpunkt zum 
Sammelpunkt 

X R 3/18 09.09.2020 
Behandlung von Versorgungsleistungen infolge des Verzichts auf einen Pflicht-
teilsanspruch 

VII R 39/19 18.08.2020 Anfechtungsklage gegen einen Abrechnungsbescheid 

VI R 4/19 07.07.2020 
Aufwendungen für den äußeren Rahmen einer betrieblichen Veranstaltung bei 
der Bewertung von Sachzuwendungen nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 

X R 26/18 17.06.2020 
Gewerbliche Händlertätigkeit bei planmäßigem An- und Verkauf im Rahmen ei-
nes Internethandels 

X R 7/19 06.05.2020 
Zur Tarifermäßigung bei Auszahlung des Rückkaufswertes einer Pensionskas-
senversicherung 

 

 

Alle bis zum 18.12.2020 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV C 4 - S 
2223/19/10003 
:006 

18.12.2020 
Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise 

Betroffene 

III C 3 - S 
7155/19/10004 
:001 

18.12.2020 
Steuerbefreiung für Lieferungen von Gegenständen für die Versorgung von 

Schiffen 

III C 3 - S 
7346/20/10001 
:002  

16.12.2020 
Aussetzung der Pflicht zur monatlichen Übermittlung von Voranmeldungen in 

Neugründungsfällen 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050261/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050263/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050262/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050268/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050267/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050264/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050269/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050270/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050270/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050270/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050265/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202050266/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-12-18-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-12-18-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-12-18-steuerliche-massnahmen-zur-foerderung-der-hilfe-fuer-von-der-corona-krise-betroffene-verlaengerung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-18-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-18-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-18-umsatzsteuer-steuerbefreiung-fuer-leistungen-fuer-die-schifffahrt.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-16-aussetzung-der-pflicht-zur-monatlichen-uebermittlung-von-voranmeldungen-in-neugruendungsfaellen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-16-aussetzung-der-pflicht-zur-monatlichen-uebermittlung-von-voranmeldungen-in-neugruendungsfaellen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-16-aussetzung-der-pflicht-zur-monatlichen-uebermittlung-von-voranmeldungen-in-neugruendungsfaellen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

III C 3 - S 
7015/19/10006 
:001 

15.12.2020 Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

IV B 3 - S 1301-
FRA/19/10018 
:007 

15.12.2020 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

IV B 3 - S 1301-
NDL/20/10004 
:001  

11.12.2020 Absprache zur Geltungsdauer der Konsultationsvereinbarung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-15-Umsatzsteuer-einarbeitung-rechtsprechung-redaktionelle-aenderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-15-Umsatzsteuer-einarbeitung-rechtsprechung-redaktionelle-aenderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-12-15-Umsatzsteuer-einarbeitung-rechtsprechung-redaktionelle-aenderungen.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2020-12-5-zweite-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2020-12-5-zweite-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Frankreich/2020-12-5-zweite-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-DE-FR-Covid-19-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Deutscher Bundestag Drucksache 19/[…] 


19. Wahlperiode [Datum] 


Beschlussempfehlung und Bericht 


des Finanzausschusses (7. Ausschuss)  


a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 


– Drucksachen 19/22850, 19/23551 – 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 


(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 2020) 


b) zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Daniel Föst, Markus Herbrand, 


Christian Dürr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 


– Drucksache 19/23677 – 


Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergesetzes zur 


Vermeidung steuerlicher Benachteiligung bei sozial verträglicher Vermie-


tung  


c) zu dem Antrag der Abgeordneten Kay Gottschalk, Marc Bernhard, Ste-


phan Brandner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 


– Drucksache 19/23725 – 


Der Arbeitsrealität Rechnung tragen – Home-Office wieder absetzbar ma-


chen 
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d) zu dem Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Christian Dürr, Frank 


Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 


– Drucksache 19/24371 – 


Bürokratieaufwand in der Unternehmerkette verringern 


e) zu dem Antrag der Abgeordneten Till Mansmann, Christian Dürr, Frank 


Schäffler, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 


– Drucksache 19/24366 – 


Reform der Stromsteuer zur Entlastung der Bürger 


f) zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. 


– Drucksache 19/15465 – 


Zivilgesellschaft ist gemeinnützig 


A. Problem 


Zu Buchstabe a 


In verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts hat sich fachlich notwen-


diger Gesetzgebungsbedarf ergeben. Dies betrifft insbesondere notwendige An-


passungen an EU-Recht und an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-


hofs (EuGH) sowie Reaktionen auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. 


Darüber hinaus besteht ein Erfordernis zur Umsetzung eines unvermeidlich ent-


standenen technischen Regelungsbedarfs. Hierzu gehören Verfahrens- und Zu-


ständigkeitsfragen, Folgeänderungen, Anpassungen auf Grund von vorangegan-


genen Gesetzesänderungen und Fehlerkorrekturen. 


Zu Buchstabe b 
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Die steigenden Wohnkosten setzen den Mieterinnen und Mietern in Deutschland 


immer mehr zu. Vor allem in den Metropolregionen hat in den vergangenen Jah-


ren die Preisdynamik die Mieten deutlich nach oben getrieben. Der erhöhten 


Nachfrage durch den Zuzug in die Städte steht kein ausreichendes Wohnrauman-


gebot gegenüber und in der Folge steigen die Mieten. Zahlreiche Eigentümer er-


kennen jedoch auch ihre soziale Verantwortung als Bereitsteller von Wohnraum 


und bieten ihre Mietwohnungen trotzdem zu günstigen Konditionen an. Wenn 


Vermieter jedoch sehr günstig vermieten, müssen sie mit steuerlichen Nachteilen 


rechnen. Beträgt das Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwe-


cken gemäß § 21 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) weniger als 66 


Prozent der ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung in einen ent-


geltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Beträgt das Entgelt bei auf 


Dauer angelegter Wohnungsvermietung mindestens 66 Prozent der ortsüblichen 


Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich. Hieraus folgt, dass Wer-


bungskosten aus Vermietung und Verpachtung nur anteilig abgezogen werden 


können, wenn die Miete unter dieser 66-Prozent-Grenze liegt. Ein Vermieter er-


leidet also steuerliche Nachteile, wenn er zu günstig vermietet. Diese Rechtslage 


ist zum einen ein verheerendes Signal an Vermieter günstiger Wohnungen. Zum 


anderen könnten Vermieter dadurch angereizt werden, die Miete gemäß den ge-


setzlichen Vorgaben zu erhöhen, um Werbungskosten aus Vermietung und Ver-


pachtung vollständig abziehen zu können. Durch die derzeitige Rechtslage wer-


den also Vermieter von Wohnraum mit sehr günstigen Mieten dafür bestraft bzw. 


es besteht ein Anreiz für Vermieter Mieterhöhungen vorzunehmen. Damit kon-


terkariert die derzeitige Rechtslage das politische Ziel, bezahlbaren Wohnraum zu 


schaffen bzw. zu erhalten. 


Zu Buchstabe c 


Die Fraktion der AfD betont die Bedeutung des Themas „Home-Office“ in Zeiten 


der Corona-Pandemie. Aufgrund der Auslegung der bestehenden Regelungen 


zum häuslichen Arbeitszimmer durch den Bundesfinanzhof (BFH) bzw. die Fi-


nanzverwaltung bestehe aber weiterhin Klärungsbedarf für jene Steuerpflichtige, 


die zeitlich (quantitativ) überwiegend zu Hause arbeiten. Diese kommen nicht in 


den Genuss der beschränkten bzw. unbeschränkten Abzugsmöglichkeit. 


Zu Buchstabe d 


Durch das zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Be-


wältigung der Corona-Krise vom 29. Juni 2020 wurde der allgemeine Umsatz-


steuersatz von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 auf 5 


Prozent und der im Rahmen der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG 


für die Lieferungen bestimmter Sägewerkserzeugnisse, von Getränken und alko-


holischen Flüssigkeiten geltende Steuersatz von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Be-


reits zuvor wurden umsatzsteuerrechtliche Sonderregelungen für den Verzehr in 


und außer Haus getroffen, die der Unterstützung der Gastronomie dienen sollten. 


Trotz der hohen hieraus resultierenden Kosten haben diese Maßnahmen nicht den 


Erfolg gehabt, der ursprünglich versprochen wurde. Stattdessen stellte sich ein 


enormer Erfüllungsaufwand ein, während die Unternehmen und Betriebe zur Un-


zeit mit bürokratischen Hürden konfrontiert wurden.  


Um diese Entwicklung abzufedern, veröffentlichte das BMF ein Schreiben, in 


dem es unter anderem eine Nichtbeanstandungsregelung für einen zu hohen Steu-


erausweis in der Unternehmerkette aufnahm. Die Nichtbeanstandungsregelung 


galt zwar nur für den Zeitraum zwischen dem 30. Juni und 1. August 2020, die 


bürokratischen Hürden für Unternehmen bestehen aber bis heute. 


Zu Buchstabe e 
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Die Antragsteller machen darauf aufmerksam, dass auch mit dem Jahressteuerge-


setz 2020 die dringend benötigte Reform der Stromsteuer (StromSt) unterlassen 


wird. Seit Einführung der Stromsteuer 1999 wurden die Bürger mit einem signi-


fikanten Anstieg der Strompreise konfrontiert, wobei Steuern, Abgaben und Um-


lagen mittlerweile für über die Hälfte dieser Kosten verantwortlich sind. Hieraus 


resultieren enorme finanzielle Belastungen, die aufgrund des existenznotwendi-


gen Charakters des Stroms auch zur sozialen Frage werden. Darüber hinaus ver-


hindern die hohen Strompreise dringend benötigte Fortschritte bei Technologien 


und Verfahren wie der Sektorenkopplung. Gleichzeitig bewirken Stromeinspa-


rungen durch hohe Strompreise unter den Bedingungen des europäischen Emissi-


onshandels keine Treibhausgasminderungen, weshalb die StromSt ihrem ur-


sprünglichen Zweck einer ökologischen Lenkungswirkung nicht genügen kann. 


Zu Buchstabe f 


Die Fraktion DIE LINKE. macht darauf aufmerksam, dass in den letzten Monaten 


immer häufiger politisch engagierte Vereine mit dem Mittel des Entzugs der Ge-


meinnützigkeit unter Druck gesetzt werden, und versucht wird, deren finanzielle 


Basis und gesellschaftliche Reputation zu schädigen. 


B. Lösung 


Zu Buchstabe a 


Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll diesem fachlich notwendigen Ge-


setzgebungsbedarf entsprochen werden. 


Hierzu gehören insbesondere: 


– die zielgenauere Ausgestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g des 


Einkommensteuergesetzes (EStG) auch unter Berücksichtigung der vorüber-


gehenden besonderen Situation der Corona-Krise, 


– die Erweiterung der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Aufwendungen 


bei der verbilligten Wohnraumvermietung, § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG, 


– die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der pri-


vaten Krankenversicherung, der Finanzverwaltung und den Arbeitgebern, 


der im Lohnsteuerabzugsverfahren die bestehenden Verfahren mittels Pa-


pierbescheinigungen vollständig ersetzt, §§ 39 ff. EStG. 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


– die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets, 


– die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach 


§ 13b des Umsatzsteuergesetzes – UStG – Reverse-Charge-Verfahren) auf 


Telekommunikationsdienstleistungen an sog. Wiederverkäufer. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nach-


gekommen. Dazu gehören insbesondere die Klarstellung von Zweifelsfragen so-


wie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redaktioneller Änderungs-


bedarf. 


Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss u. a. folgende Änderungen am Ge-


setzentwurf: 


– Steuerbefreiung für bestimmte Weiterbildungs- und Beratungsleistungen des 


Arbeitgebers (§ 3 Nr. 19 EStG); 
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– Einführung einer Homeoffice-Pauschale von 5 Euro pro Tag, höchstens 600 


Euro im Jahr – befristet auf 2020 und 2021; 


– Anhebung der Gewinngrenze auf 200 000 Euro (§ 7g EStG); 


– Bewertungsabschlag bei Mietvorteilen (Aufnahme verbundener Unterneh-


men, juristischer Person des öffentlichen Rechts); 


– Erstreckung der Rückausnahme vom Sonderausgabenabzugsverbot (§ 10 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 2 EStG) auf die Schweizerische Eidge-


nossenschaft; 


– Beschränkung des Andienungsrechts im Sinne des § 20 Absatz 4a Satz 3 


EStG auf Aktien; 


– Verlustverrechnungsbeschränkungen - Anhebung der verrechenbaren Ver-


luste auf 20 000 Euro; 


– Verlängerung der Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-Sonder-


zahlungen nach § 3 Nummer 11a EStG bis 30. Juni 2021; 


– Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags und der Ehrenamtspauschale; 


– Verzinsung bei einem vorläufigen Verlustrücktrag; 


– Anhebung der Freigrenze für Sachbezüge (44 Euro auf 50 Euro) ab 1.1.2022; 


– Entlastungsbetrag für Alleinerziehende: Entfristung der Erhöhung des § 24b 


EStG; 


– Einführung eines Zuwendungsempfängerregisters; 


– Anhebung Grenze vereinfachter Zuwendungsnachweis von 200 Euro auf 


300 Euro; 


– Erweiterung der Steuerbefreiung für Wohnungsgenossenschaften und –ver-


eine bei der Unterbringung von Wohnungslosen; 


– Beherbergungsleistungen gegenüber Kindern, Studierenden und Schülern; 


– Einführung einer Umsatzgrenze in Höhe von 600 000 Euro für die Anwen-


dung des § 24 UStG; 


– Abschaffung der starren gesetzlichen Zeitvorgaben bei der Mittelverwen-


dung für steuerbegünstigte Körperschaften; 


– Erweiterung des Zweckkatalogs des § 52 Absatz 2 Satz 1 AO unter anderem 


um „Klimaschutz“; 


– Ersetzung des Begriffs „rassisch“ durch „rassistisch“ im Zweckkatalogs des 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 AO; 


– Erweiterung des Zweckkatalogs des § 52 Absatz 2 Satz 1 AO um „Freifunk“; 


– Aufnahme eines neuen Zweckbetriebs der Unterbringung, Versorgung, Ver-


pflegung und Betreuung von Flüchtlingen; 


– Erweiterung der Zweckbetriebseigenschaft des § 68 Nummer 4 AO um die 


„Fürsorge für psychische und seelische Erkrankungen“; 


– Anordnung der Einziehung eines Tatertrages oder eines Wertes des Tatertra-


ges für Taten, die vor dem Inkrafttreten der Regelung bereits verjährt waren; 


Folgeänderung der Strafprozessordnung und der Abgabenordnung, Verlän-


gerung der Strafverfolgungsverjährung auf 15 Jahre; 
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– Behandlung der Auftragsforschung und Anrechnung der Forschungszulage 


im Forschungszulagengesetz. 


Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/22850, 19/23551 in geän-


derter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-


gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen 


AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


Zu Buchstabe b 


Damit bezahlbarer Wohnraum erhalten bleibt und Vermieter durch eine sehr 


günstige Vermietung keine Nachteile erhalten, soll § 21 Absatz 2 EStG auf Miet-


verhältnisse unter nahen Angehörigen beschränkt werden. Damit würde die Mög-


lichkeit geschaffen, auch bei sehr günstigen Mieten Werbungskosten für Vermie-


tung und Verpachtung voll abziehen zu können; ausgenommen davon wären 


Mietverhältnisse, die zwischen nahen Angehörigen bestehen. 


Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/23677 mit den Stimmen 


der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-


gen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion 


DIE LINKE. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-


desregierung auffordert, 


1. eine angemessene Regelung zu finden, die die Absetzbarkeit des Arbeitszim-


mers einfach und unbürokratisch ermöglicht; 


2. eine entsprechend Änderung im Einkommensteuer-Gesetz vorzusehen, da-


mit in Zukunft jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin, der Home-


Office oder mobiles Arbeiten in Anspruch nimmt, oder einen Anspruch da-


rauf hat, die entstandenen Aufwendungen geltend machen kann, unabhängig 


davon ob ein betrieblicher Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/23725 mit den Stimmen der Frak-


tionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


gegen die Stimmen der Fraktion der AfD. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-


desregierung auffordert, durch die Veröffentlichung eines BMF-Schreibens dafür 


Sorge zu tragen, dass die Nichtbeanstandungsregelung aus dem BMF-Schreiben 


vom 30. Juni 2020 zum zu hohen Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette 


(DOK: 2020/0610691; Tz. 3.12) für die gesamte Dauer der Niedrigsteuerphase 


und auch rückwirkend für den Zeitraum seit dem 1. August 2020 erneut gilt. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/24371 mit den Stimmen der Frak-


tionen CDU/CSU, SPD, AfD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Frak-


tion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-


NEN. 


Zu Buchstabe e 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bun-


desregierung auffordert, 


1. die Stromsteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf das europäische Min-


destmaß abzusenken; 
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2. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Stromsteuer zeitnah 


gänzlich abgeschafft werden kann; 


3. einen marktwirtschaftlichen Preis auf CO2 in allen Sektoren als zentrales 


Steuerungsinstrument für einen wirksamen Klimaschutz einzuführen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/24366 mit den Stimmen der Frak-


tionen CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


gegen die Stimmen der Fraktion der FDP. 


Zu Buchstabe f 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die 


Bundesregierung auffordert, einen Gesetzentwurf zur Reform der Gemeinnützig-


keit vorzulegen, der 


1. den Katalog der steuerlich begünstigten Zwecke (§ 52 AO) um die Zwecke 


„Förderung der Wahrnehmung und Verwirklichung von Grundrechten“, 


„Förderung des Frieden“, „Förderung der soziale Gerechtigkeit“, „Förde-


rung des Klimaschutzes“, „Förderung der informationellen Selbstbestim-


mung“, „Förderung der Menschenrechte“ und „Förderung der Gleichstel-


lung der Geschlechter“ erweitert; 


2. sicherstellt, dass die Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess un-


schädlich für die Gemeinnützigkeit ist; 


3. die rechtsstaatlich höchst fragwürdige Praxis beendet, dass ein Verein seine 


Verfassungstreue beweisen muss und dass die Erwähnung eines Vereins im 


Bericht einer Landesverfassungsschutzbehörde allein dazu ausreichen kann, 


um dem Verein die Gemeinnützigkeit zu entziehen. 


Ablehnung des Antrags auf Drucksache 19/15465 mit den Stimmen der Frak-


tionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen 


DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 


C. Alternativen 


Zu Buchstabe b 


Alternativ wäre eine grundsätzliche Abschaffung des § 21 Absatz 2 EStG denk-


bar. Damit wäre auch bei Mietverhältnissen unter nahen Angehörigen eine volle 


Abzugsfähigkeit der Werbungskosten bei Vermietung und Verpachtung möglich. 


Dagegen spricht jedoch, dass § 21 Absatz 2 EStG primär erreichen sollte, dass 


nicht zu günstig an Angehörige vermietet wird, gleichzeitig aber die vollen Wer-


bungskosten abgezogen werden, was zu einem ungerechtfertigt hohen steuerli-


chen Verlust führen würde. Dieser grundsätzliche Zweck des § 21 Absatz 2 EStG 


ist nachvollziehbar und gerechtfertigt und daher ist diese Alternative abzulehnen. 


Alternativ wäre auch eine reine Absenkung der 66-Prozent-Grenze auf beispiels-


weise 50 Prozent denkbar. Dies würde den Kreis der Betroffenen zwar verklei-


nern, aber das grundsätzliche Problem nicht tangieren – nämlich eine steuerliche 


Bestrafung von Vermietern, die Wohnraum sehr günstig anbieten. Daher ist diese 


Alternative ebenfalls abzulehnen. 


D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 


Zu Buchstabe a 
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(Steuermehr- / -mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 


Gebietskör-


perschaft 


volle Jah-


reswir-


kung 1) 


Kassenjahr 


2021 2022 2023 2024 2025 


Insgesamt - 1.850 - 930 - 1.785 - 1.100 - 775 - 800 


Bund - 776 - 389 - 726 - 424 - 292 - 312 


Länder - 720 - 345 - 698 - 417 - 287 - 306 


Gemeinden - 354 - 196 - 361 - 259 - 196 - 182 


1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 


Die vorstehende Tabelle berücksichtigt die vom Finanzausschuss empfohlenen 


Änderungen am Gesetzentwurf. 


Mehrbedarf für das Bundeszentralamt für Steuern – BZSt – (Kapitel 0815) 


auf Grund der Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets: 


Jahr Personalmehr-


bedar 


Sachaufwand Aufträge und 


IT-Dienstleis-


tungen [Titel 


0815 532 01] 


Gesamtauf-


wand 


2019   9.500.000 € 9.500.000 € 


2020 716.000 € 334.000 € 12.375.000 € 13.426.000 € 


2021 1.802.000 € 844.000 € 8.000.000 € 10.645.000 € 


2022 2.170.000 € 1.019.000 € 5.875.000 € 9.064.000 € 


 4.688.000 € 2.197.000 € 35.750.000 € 42.635.000 € 


Mehrbedarf für das Informationszentrum Bund – ITZBund – (Kapitel 0816) 


auf Grund der Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakets/Steuerverwal-


tung: 


Jahr Personal-


mehrbe-


darf 


Sachauf-


wand 


Aufträge 


und IT-


Dienstleis-


tungen 


[Titel 532 


01] 


Wartung 


und 


Pflege 


von Hard 


und Soft-


ware [Ti-


tel 


511 01] 


Hard- und 


Software 


[Titel 812 


02] 


Gesamt-


aufwand 


2019 245.000 € 95.000 € 1.760.000 


€ 


240.000 € 1.000.000 


€ 


3.341.000 


€ 


2020 752.000 € 286.000 € 1.760.000 


€ 


240.000 € 0 € 3.038.000 


€ 


2021 1.419.000 


€ 


541.000 € 2.112.000 


€ 


360.000 € 1.800.000 


€ 


6.232.000 


€ 


2022 1.419.000 


€ 


541.000 € 2.112.000 


€ 


360.000 € 0 € 4.432.000 


€ 


 3.835.000 


€ 


1.463.000 € 7.744.000 


€ 


1.200.000 


€ 


2.800.000 


€ 


17.043.000 


€ 


Mehrbedarf Zollverwaltung (Kapitel 0813) auf Grund der Umsetzung des 


Mehrwertsteuer-Digitalpakets: 
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Jahr Personalmehr-


bedarf laufend 


Sachaufwand 


laufend 


IT-Dienstleis-


tungen [Titel 


532 01] einma-


lig 


Gesamtauf-


wand 


2020   1.000.000 € 1.000.000 € 


2021 33.400.000 € 12.100.000 € 300.000 € 45.800.000 € 


2022 66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


2023 66.800.000 € 24.100.000 €  90.900.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund (Kapitel 0816) im Hinblick auf das Mehrwert-


steuer-Digitalpaket/Zollverwaltung: 


Jahr Personal-


mehrbe-


darf 


Sachauf-


wand 


Aufträge 


und IT-


Dienstleis-


tungen 


[Titel 532 


01] 


Wartung 


und 


Pflege 


von Hard- 


und Soft-


ware [Ti-


tel 511 


01] 


Hard- und 


Software 


[Titel 812 


02] 


Gesamt-


aufwand 


2020   440.000 €  180.000 € 620.000 € 


2021 407.000 € 127.000 €  36.000 €  571.000 € 


2022 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 


€ 


2023 815.000 € 255.000 €  36.000 €  1.106.000 


€ 


Mehrbedarf für das BZSt auf Grund der Datenübermittlung KV/PV (Kapi-


tel 0815): 


Jahr Personalkosten Sachkosten Aufträge und 


IT-Dienstleis-


tungen [Titel 


532 01] 


Gesamtauf-


wand 


2020   840.000 € 840.000 € 


2021 53.000 € 14.000 € 3.125.000 € 3.192.000 € 


2022 142.000 € 43.000 € 4.270.000 € 4.456.000 € 


2023 179.000 € 58.000 € 3.275.000 € 3.512.000 € 


2024 179.000 € 58.000 € 2.779.000 € 3.016.000 € 


Mehrbedarf für das ITZBund auf Grund der Datenübermittlung KV/PV 


(Kapitel 0816): 


Jahr Personal-


kosten 


Sachkosten Aufträge 


und IT-


Dienstleis-


tungen 


[Titel 532 


01] 


Wartung 


und 


Pflege 


[Titel 511 


01- IT] 


Hard- und 


Software 


[Titel 812 


02] 


Gesamt-


aufwand 


2020   1.440.000 


€ 


1.000.000 


€ 


5.000.000 


€ 


7.440.000 


€ 


2021 795.000 € 289.500 € 1.440.000 


€ 


2.000.000 


€ 


5.000.000 


€ 


9.524.500 


€  
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2022 1.589.000 


€ 


579.000 € 1.440.000 


€ 


2.400.000 


€ 


2.000.000 


€ 


8.008.000 


€ 


2023 1.589.000 


€ 


579.000 € 480.000 € 2.800.000 


€ 


2.000.000 


€ 


7.448.000 


€ 


2024 1.589.000 


€ 


579.000 € 480.000 € 2.800.000 


€ 


0 € 5.448.000 


€ 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 


Einzelplan 08 ausgeglichen werden. 


Durch eine IT-Umsetzung im Zusammenhang mit der Einführung eines Daten-


austauschs zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der Fi-


nanzverwaltung und den Arbeitgebern entsteht zudem in KONSENS (Koordi-


nierte Software-Entwicklung der Steuerverwaltung) schätzungsweise ein Auf-


wand i. H. v. 5 Millionen Euro. 


Mehrbedarf Umsetzung Datenübermittlung Ordnungsgelder durch das 


Bundesamt für Justiz 


Für die voraussichtlich zwölf Monate dauernde Projektphase wird beim Bundes-


amt für Justiz (BfJ) ein einmaliger Personalmehrbedarf von 1 x A 14 (jährliche 


Kosten rund 104 062 Euro) und 2 x A 12 (jährliche Kosten jeweils rund 84 854 


Euro), insgesamt also jährlich rund 273 770 Euro entstehen. Dieser einmalige per-


sonelle Mehrbedarf wird ab dem Haushaltsjahr 2021 entstehen. 


Der durch die Gesetzesänderung und die ggf. noch zu ändernde Rechtsverordnung 


entstehende dauerhafte Personalmehrbedarf beim BfJ liegt bei 1 x A 14 (jährlich 


rund 104 062 Euro) und 4 x A 12 (jeweils jährlich rund 84 854 Euro), mithin ins-


gesamt jährlich rund 443 478 Euro. Der personelle Mehrbedarf wird voraussicht-


lich ab dem Haushaltsjahr 2022 entstehen. 


Der Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im 


Einzelplan 07 ausgeglichen werden. 


Zu Buchstabe b 


Keine. 


Zu den Buchstaben c, d, e und f 


Die Anträge diskutieren keine Haushaltsausgaben. 


E. Erfüllungsaufwand 


E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 


Zu Buchstabe a 


Veränderung des jährlichen Zeitaufwands: - 175 748 Stunden 


Veränderung des jährlichen Sachaufwands: 378 000 000 Euro 


Einmaliger Zeitaufwand in Stunden: 0 Stunden 


Einmaliger Sachaufwand: 0 Euro 


E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 


Zu Buchstabe a 
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Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 6 054 000 Euro 


davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten: - 11 974 000 Euro 


davon Umsetzung von EU-Vorgaben 20 288 000 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 2 889 000 Euro 


davon Einführung oder Anpassung digitaler Prozessabläufe: 2 304 000 Euro 


Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus der Umsetzung des Mehr-


wertsteuer-Digitalpakets unterliegt nicht der „One in, one out“-Regelung (Kabi-


nettbeschluss vom 25. März 2015), da diese Vorgabe auf der Umsetzung von EU-


Vorgaben beruht. Der übrige laufende Erfüllungsaufwand aus diesem Regelungs-


vorhaben unterliegt der „One in, one out“-Regelung. Da es sich dabei im Saldo 


um ein „Out“ in Höhe von 14 234 000 Euro handelt, steht die Summe als Kom-


pensationsvolumen für künftige Regelungsvorhaben des BMF zur Verfügung. 


E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 


Zu Buchstabe a 


Bund  


Veränderung des laufenden Erfüllungsaufwands für die 


Jahre 2019 bis 2022 insgesamt: 


120 742 000 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 2 246 000 Euro 


Land  


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 16 985 000 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Euro 


Kommunen  


Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands: 0 Euro 


Einmaliger Erfüllungsaufwand: 0 Euro 


Im Zuge der parlamentarischen Beratungen wurden Regelungen zum Gemeinnüt-


zigkeitsrecht aufgenommen, deren Kernanliegen die Entbürokratisierung des Eh-


renamtes ist. Dazu gehören neben der Anhebung von Pauschalen und der Erwei-


terung der gemeinnützigen Zwecke auch der Abbau von Nachweisen der Mittel-


verwendung kleiner Körperschaften. 


Durch die Maßnahmen vermindert sich der Zeitaufwand bei den Bürgerinnen und 


Bürgern zukünftig jährlich um 20 000 Stunden und Sachaufwendungen in Höhe 


von 60 000 Euro jährlich können eingespart werden.  


Bei der Wirtschaft, zu denen auch die 600 000 gemeinnützigen Organisationen 


gehören, vermindern sich die jährlichen Bürokratiekosten um rund 55,7 Millionen 


Euro. Es entsteht ein einmaliger Aufwand von rund 1,7 Millionen Euro.  


Für die Verwaltung mindern sich die jährlichen Kosten um rund 2,6 Millionen 


Euro. Es entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 7,2 Millionen Euro.  


Darüber hinaus führt die im Zuge der parlamentarischen Beratungen aufgenom-


mene Vereinfachung der Abfassung von Einspruchsentscheidungen bei einer 


Vielzahl von am Einspruchsverfahren Beteiligten (§ 366 Satz 2 – neu – der Ab-


gabenordnung) für die Steuerverwaltungen der Länder zu einer Verringerung des 


Erfüllungsaufwands von rund 3,5 Millionen Euro. 


Zu Buchstabe b 
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Keiner. 


Zu den Buchstaben c, d, e und f 


Die Anträge diskutieren keinen Erfüllungsaufwand. 


F. Weitere Kosten 


Zu Buchstabe a 


Der Wirtschaft, einschließlich mittelständischer Unternehmen, entstehen keine 


direkten sonstigen Kosten. 


Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-


braucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 


Zu Buchstabe b 


Keine. 


Zu den Buchstaben c, d, e und f 


Die Anträge diskutieren keine weiteren Kosten. 
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Beschlussempfehlung 


Der Bundestag wolle beschließen, 


a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/22850, 19/23551 in der aus der nach-


stehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen. 


b) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23677 abzulehnen. 


c) den Antrag auf Drucksache 19/23725 abzulehnen. 


d) den Antrag auf Drucksache 19/24371 abzulehnen. 


e) den Antrag auf Drucksache 19/24366 abzulehnen. 


f) den Antrag auf Drucksache 19/15465 abzulehnen. 


Berlin, den 9. Dezember 2020 


Der Finanzausschuss 


Katja Hessel 


Vorsitzende 


 


 


 


 


Olav Gutting 


Berichterstatter 
Lothar Binding (Heidelberg) 


Berichterstatter 
Markus Herbrand 


Berichterstatter 
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Zusammenstellung 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 
(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 2020)  
– Drucksachen 19/22850, 19/23551 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2020 


Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2020 


(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 
2020)1) 


(Jahressteuergesetz 2020 – JStG 
2020)1) 


Vom ... Vom ... 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-


desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bun-


desrates das folgende Gesetz beschlossen: 


I n h a l t s ü b e r s i c h t  I n h a l t s ü b e r s i c h t  


Artikel 1 Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Artikel 1 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 2 Weitere Änderung des Einkommen-


steuergesetzes 


Artikel 2 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 3 Weitere Änderung des Einkom-


mensteuergesetzes 


Artikel 3 Weitere Änderung des Einkommen-


steuergesetzes 


Artikel 4 u n v e r ä n d e r t  


                                                        
1) Artikel 13, 14 Nummer 1 Buchstabe a und b, Nummer 2 bis 11 Buchstabe a Doppelbuch-


stabe aa, Buchstabe b, d, e, f Doppelbuchstabe aa, Buchstabe i, Nummer 13 bis 15, Nummer 19 


Buchstabe a, Artikel 16 Nummer 3 und Artikel 25 dienen der Umsetzung von Artikel 2 und 3 


der Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG und der Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte mehrwertsteuerliche 


Pflichten für die Erbringung von Dienstleistungen und für Fernverkäufe von Gegenständen 


(ABl. L 348 vom 29.12.2017, S. 7). Artikel 13, 14 Nummer 2 Buchstabe b und c, Nummer 5, 
Nummer 7, 10 Buchstabe a, Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa, Buchstabe b, f Dop-


pelbuchstabe aa, Nummer 14 dienen der Umsetzung von Artikel 1 Nummer 1 bis 3 und 8 bis 14 


der Richtlinie (EU) 2019/1995 des Rates vom 21. November 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 in Bezug auf Vorschriften für Fernverkäufe 


von Gegenständen und bestimmte inländische Lieferungen von Gegenständen (ABl. L 310 vom 


2.12.2019, S. 1). Artikel 15 Nummer 2 dient der Umsetzung von Artikel 151 Absatz 1 Buch-
stabe ba und bb der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 Nummer 3 der Richt-


linie (EU) 2019/2235 des Rates vom 16. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 


2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 2008/118/EG 
über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsanstrengungen im Rah-


men der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10). Artikel 15 Nummer 3 dient der Umsetzung 


von Artikel 143 Absatz 1 Buchstabe ga der Richtlinie 2006/112/EG in der Fassung von Artikel 1 
Nummer 2 der Richtlinie (EU) 2019/2235 des Rates vom 16. Dezember 2019 zur Änderung der 


Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem und der Richtlinie 


2008/118/EG über das allgemeine Verbrauchsteuersystem in Bezug auf Verteidigungsanstren-
gungen im Rahmen der Union (ABl. L 336 vom 30.12.2019, S. 10). 
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Artikel 4 Weitere Änderung des Einkommen-


steuergesetzes 


Artikel 5 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 6 Änderung der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung 


 Artikel 7 Weitere Änderung der Einkom-


mensteuer-Durchführungsverord-


nung 


Artikel 5 Änderung des Körperschaftsteuerge-


setzes 


Artikel 8 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 6 Änderung des Gewerbesteuergeset-


zes 


Artikel 9 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 7 Änderung des Investmentsteuerge-


setzes 


Artikel 10 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 8 Änderung des Umsatzsteuergesetzes Artikel 11 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 9 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-


gesetzes 


Artikel 12 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 10 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-


gesetzes 


Artikel 13 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 11 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-


gesetzes 


Artikel 14 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 12 Weitere Änderung des Umsatzsteuer-


gesetzes 


Artikel 15 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 13 Änderung der Umsatzsteuer-Durch-


führungsverordnung 


Artikel 16 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 14 Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


Artikel 17 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 18 Weitere Änderung des Finanzver-


waltungsgesetzes 


Artikel 15 Weitere Änderung des Finanzverwal-


tungsgesetzes 


Artikel 19 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 16 Weitere Änderung des Finanzverwal-


tungsgesetzes 


Artikel 20 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 21 Weitere Änderung des Finanzver-


waltungsgesetzes 


Artikel 17 Änderung des Dritten Buches Sozial-


gesetzbuch 


Artikel 22 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 18 Änderung des Bundeselterngeld- und 


Elternzeitgesetzes 


Artikel 23 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 19 Änderung der Umsatzsteuerzustän-


digkeitsverordnung 


Artikel 24 u n v e r ä n d e r t  
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Artikel 20 Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-


Befreiungsverordnung 


Artikel 25 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 21 Änderung der Zollverordnung Artikel 26 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 22 Änderung der Abgabenordnung Artikel 27 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 28 Weitere Änderung der Abgaben-


ordnung 


Artikel 23 Änderung des Einführungsgesetzes 


zur Abgabenordnung 


Artikel 29 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 24 Änderung des Bewertungsgesetzes Artikel 30 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 25 Änderung des Grundsteuergesetzes Artikel 31 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 26 Änderung des Grunderwerbsteuerge-


setzes 


Artikel 32 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 27 Weitere Änderung des Grunder-


werbsteuergesetzes 


Artikel 33 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 28 Änderung des Erbschaftsteuer- und 


Schenkungsteuergesetzes 


Artikel 34 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 29 Änderung des Gesetzes über Steuer-


statistiken 


Artikel 35 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 30 Änderung des Steuerberatungsgeset-


zes 


Artikel 36 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 31 Weitere Änderung des Steuerbera-


tungsgesetzes 


Artikel 37 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 32 Änderung des Gesetzes zur Regelung 


des Sozialen Entschädigungsrechts 


Artikel 38 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 33 Änderung des Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektro-


mobilität und zur Änderung weiterer 


steuerlicher Vorschriften 


Artikel 39 u n v e r ä n d e r t  


 Artikel 40 Änderung des Forschungszulagen-


gesetzes 


 Artikel 41 Änderung des Stabilisierungs-


fondsgesetzes 


 Artikel 42 Änderung des Zweiten Buches So-


zialgesetzbuch 


 Artikel 43 Änderung des Zwölften Buches So-


zialgesetzbuch 


 Artikel 44 Änderung des Asylbewerberleis-


tungsgesetzes 


 Artikel 45 Änderung des Bundesversorgungs-


gesetzes 
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 Artikel 46 Änderung der Verordnung über 


die ehrenamtliche Betätigung von 


Arbeitslosen 


 Artikel 47 Änderung des Strafgesetzbuches 


 Artikel 48 Änderung des Einführungsgeset-


zes zum Strafgesetzbuch 


 Artikel 49 Änderung der Strafprozessord-


nung 


Artikel 34 Inkrafttreten Artikel 50 u n v e r ä n d e r t  


Artikel 1 Artikel 1 


Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-


kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 


S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


Das Einkommensteuergesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 


(BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Arti-


kel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I 


S. 1512) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


 1. § 3 Nummer 19 wird wie folgt gefasst: 


 „19. Weiterbildungsleistungen des Ar-


beitgebers oder auf dessen Veranlas-


sung von einem Dritten 


 a) für Maßnahmen nach § 82 Ab-


satz 1 und 2 des Dritten Buches 


Sozialgesetzbuch oder 


 b) die der Verbesserung der Be-


schäftigungsfähigkeit des Ar-


beitnehmers dienen. 


 Steuerfrei sind auch Beratungs-


leistungen des Arbeitgebers o-


der auf dessen Veranlassung von 


einem Dritten zur beruflichen 


Neuorientierung bei Beendi-


gung des Dienstverhältnisses. 


Die Leistungen im Sinne der 


Sätze 1 und 2 dürfen keinen 


überwiegenden Belohnungscha-


rakter haben;“. 


 2. In § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b wird das 


Semikolon am Ende durch einen Punkt er-


setzt und wird folgender Satz 4 angefügt: 
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 „Liegt kein häusliches Arbeitszimmer vor 


oder wird auf einen Abzug der Aufwen-


dungen für ein häusliches Arbeitszimmer 


nach den Sätzen 2 und 3 verzichtet, kann 


der Steuerpflichtige für jeden Kalendertag, 


an dem er seine betriebliche oder berufli-


che Tätigkeit ausschließlich in der häusli-


chen Wohnung ausübt und keine außer-


halb der häuslichen Wohnung belegene Be-


tätigungsstätte aufsucht, für seine gesamte 


betriebliche und berufliche Betätigung ei-


nen Betrag von 5 Euro abziehen, höchstens 


600 Euro im Wirtschafts- oder Kalender-


jahr;“. 


1. In § 4f Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter 


„Größenmerkmale des § 7g Absatz 1 Satz 2 


Nummer 1 Buchstabe a bis c“ durch die Wör-


ter „Gewinngrenze des § 7g Absatz 1 Satz 2 


Nummer 1“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


2. § 7g wird wie folgt geändert: 4. § 7g wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 


„mindestens bis zum Ende des dem 


Wirtschaftsjahr der Anschaffung o-


der Herstellung folgenden Wirt-


schaftsjahres“ die Wörter „vermie-


tet oder“ eingefügt und werden die 


Wörter „zu 40 Prozent“ durch die 


Wörter „zu 50 Prozent“ ersetzt. 


aa) u n v e r ä n d e r t  


bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-


fasst: 


bb) Satz 2 Nummer 1 wird wie folgt ge-


fasst: 


„1. der Gewinn  „1. der Gewinn  


a) nach § 4 oder § 5 ermit-


telt wird; 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) im Wirtschaftsjahr, in 


dem die Abzüge vorge-


nommen werden sollen, 


ohne Berücksichtigung 


der Investitionsabzugs-


beträge nach Satz 1 und 


der Hinzurechnungen 


nach Absatz 2 


150 000 Euro nicht 


überschreitet und“. 


b) im Wirtschaftsjahr, in 


dem die Abzüge vorge-


nommen werden sollen, 


ohne Berücksichtigung 


der Investitionsabzugs-


beträge nach Satz 1 und 


der Hinzurechnungen 


nach Absatz 2 


200 000 Euro nicht 


überschreitet und“. 


b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  b) u n v e r ä n d e r t  
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aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern 


„eines begünstigten Wirtschafts-


guts“ die Wörter „im Sinne von Ab-


satz 1 Satz 1“ eingefügt und wird 


die Angabe „40 Prozent“ durch die 


Angabe „50 Prozent“ ersetzt. 


 


bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 


eingefügt: 


 


„Bei nach Eintritt der Unanfecht-


barkeit der erstmaligen Steuerfest-


setzung oder der erstmaligen ge-


sonderten Feststellung nach Ab-


satz 1 in Anspruch genommenen 


Investitionsabzugsbeträgen setzt 


die Hinzurechnung nach Satz 1 vo-


raus, dass das begünstigte Wirt-


schaftsgut zum Zeitpunkt der Inan-


spruchnahme der Investitionsab-


zugsbeträge noch nicht angeschafft 


oder hergestellt worden ist.“ 


 


cc) In dem neuen Satz 3 wird die An-


gabe „40 Prozent“ durch die An-


gabe „50 Prozent“ ersetzt. 


 


c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den 


Wörtern „nicht bis zum Ende des dem 


Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder 


Herstellung folgenden Wirtschaftsjah-


res“ die Wörter „vermietet oder“ einge-


fügt. 


c) u n v e r ä n d e r t  


d) Absatz 6 wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t  


aa) In Nummer 1 werden die Wörter 


„zum Schluss des Wirtschaftsjah-


res“ durch die Wörter „im Wirt-


schaftsjahr“ und wird das Wort 


„Größenmerkmale“ durch das Wort 


„Gewinngrenze“ ersetzt. 


 


bb) In Nummer 2 werden nach den 


Wörtern „im darauf folgenden 


Wirtschaftsjahr“ die Wörter „ver-


mietet oder“ eingefügt. 


 


e) Dem Absatz 7 werden die folgenden 


Sätze angefügt: 


e) u n v e r ä n d e r t  
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„Vom Gewinn der Gesamthand oder Ge-


meinschaft abgezogene Investitionsab-


zugsbeträge können ausschließlich bei 


Investitionen der Personengesellschaft 


oder Gemeinschaft nach Absatz 2 Satz 1 


gewinnerhöhend hinzugerechnet wer-


den. Entsprechendes gilt für vom Son-


derbetriebsgewinn eines Mitunterneh-


mers abgezogene Investitionsabzugsbe-


träge bei Investitionen dieses Mitunter-


nehmers oder seines Rechtsnachfolgers 


in seinem Sonderbetriebsvermögen.“ 


 


3. In § 7h Absatz 2 Satz 1 und § 7i Absatz 2 


Satz 1 werden jeweils die Wörter „durch eine 


Bescheinigung“ durch die Wörter „durch eine 


nicht offensichtlich rechtswidrige Bescheini-


gung“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


 6. § 8 wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 2 Satz 12 werden nach den 


Wörtern „vom Arbeitgeber“ die Wör-


ter „ , auf dessen Veranlassung von ei-


nem verbundenen Unternehmen (§ 15 


des Aktiengesetzes) oder bei einer ju-


ristischen Person des öffentlichen 


Rechts als Arbeitgeber auf dessen 


Veranlassung von einem entspre-


chend verbundenen Unternehmen“ 


eingefügt. 


4. Dem § 8 wird folgender Absatz 4 angefügt: b) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Im Sinne dieses Gesetzes werden 


Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine 


Veranlassung eines Dritten (Sachbezüge oder 


Zuschüsse) für eine Beschäftigung nur dann 


zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeits-


lohn erbracht, wenn 


„(4) Im Sinne dieses Gesetzes wer-


den Leistungen des Arbeitgebers oder 


auf seine Veranlassung eines Dritten 


(Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine 


Beschäftigung nur dann zusätzlich zum 


ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-


bracht, wenn 


1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf 


Arbeitslohn angerechnet, 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zu-


gunsten der Leistung herabgesetzt, 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. die verwendungs- oder zweckgebundene 


Leistung nicht anstelle einer bereits ver-


einbarten künftigen Erhöhung des Ar-


beitslohns gewährt und 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn 


nicht erhöht 


4. u n v e r ä n d e r t  
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wird.“ wird. Unter den Voraussetzungen des 


Satzes 1 ist von einer zusätzlich zum 


ohnehin geschuldeten Arbeitslohn er-


brachten Leistung auch dann auszu-


gehen, wenn der Arbeitnehmer ar-


beitsvertraglich oder auf Grund einer 


anderen arbeits- oder dienstrechtli-


chen Rechtsgrundlage (wie Einzelver-


trag, Betriebsvereinbarung, Tarifver-


trag, Gesetz) einen Anspruch auf diese 


hat.“ 


 7. In § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buch-


stabe a werden nach den Wörtern „Euro-


päischen Wirtschaftsraum“ die Wörter „o-


der in der Schweizerischen Eidgenossen-


schaft“ eingefügt. 


 8. § 14 wird wie folgt geändert: 


 a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 


 b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden 


angefügt: 


 „(2) Wird ein land- und forst-


wirtschaftlicher Betrieb durch die 


Entnahme, Überführung oder Über-


tragung von Flächen verkleinert und 


verbleibt mindestens eine Fläche, die 


der Erzeugung von Pflanzen oder Tie-


ren im Sinne des § 13 Absatz 1 zu die-


nen bestimmt ist, liegt unabhängig von 


der Größe dieser Fläche keine Be-


triebsaufgabe vor. § 16 Absatz 3b 


bleibt unberührt. 
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 (3) Werden im Rahmen der 


Aufgabe des Betriebs einer land- und 


forstwirtschaftlichen Mitunterneh-


merschaft Grundstücke an den einzel-


nen Mitunternehmer übertragen oder 


scheidet ein Mitunternehmer unter 


Mitnahme einzelner Grundstücke aus 


einer Mitunternehmerschaft aus, gel-


ten diese unabhängig von ihrer Größe 


auch bei fortgeführter oder erstmali-


ger Verpachtung bis zu einer Veräu-


ßerung oder Entnahme bei diesem 


weiterhin als Betriebsvermögen. Dies 


gilt entsprechend für Grundstücke des 


bisherigen Sonderbetriebsvermögens 


des einzelnen Mitunternehmers. Die 


Sätze 1 und 2 sind nur anzuwenden, 


wenn mindestens eine übertragene o-


der aus dem Sonderbetriebsvermögen 


überführte Fläche der Erzeugung von 


Pflanzen oder Tieren im Sinne des 


§ 13 Absatz 1 zu dienen bestimmt ist. 


Für den übernehmenden Mitunter-


nehmer gilt § 16 Absatz 3b entspre-


chend.“ 


 9. § 20 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 4a wird wie folgt geändert: 


 aa) In Satz 3 werden nach den Wör-


tern „Lieferung von Wertpapie-


ren“ die Wörter „im Sinne des 


Absatzes 1 Nummer 1“ eingefügt 


und werden die Wörter „Wertpa-


piere anzudienen“ durch die 


Wörter „solche Wertpapiere an-


zudienen“ ersetzt. 


5. § 20 Absatz 4a Satz 5 wird wie folgt gefasst: bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 


„Werden einem Steuerpflichtigen von einer 


Körperschaft, Personenvereinigung oder Ver-


mögensmasse, die weder Geschäftsleitung 


noch Sitz im Inland hat, Anteile zugeteilt, 


ohne dass der Steuerpflichtige eine Gegen-


leistung zu erbringen hat, sind sowohl der Er-


trag als auch die Anschaffungskosten der er-


haltenen Anteile mit 0 Euro anzusetzen, wenn 


die Voraussetzungen der Sätze 3, 4 und 7 


nicht vorliegen; die Anschaffungskosten der 


die Zuteilung begründenden Anteile bleiben 


unverändert.“ 


u n v e r ä n d e r t  
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 b) In Absatz 6 Satz 5 und 6 wird jeweils 


die Angabe „10 000 Euro“ durch die 


Angabe „20 000 Euro“ ersetzt. 


6. In § 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b 


Satz 1 wird der Punkt am Ende durch die 


Wörter „ , soweit die den Kapitalerträgen ent-


sprechenden Aufwendungen beim Schuldner 


Betriebsausgaben oder Werbungskosten im 


Zusammenhang mit Einkünften sind, die der 


inländischen Besteuerung unterliegen und 


§ 20 Absatz 9 Satz 1 zweiter Halbsatz keine 


Anwendung findet.“ ersetzt. 


10. u n v e r ä n d e r t  


7. § 37 Absatz 6 wird aufgehoben. 11. u n v e r ä n d e r t  


8. In § 39a Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter 


„§ 50 Absatz 1 Satz 4“ durch die Wörter 


„§ 50 Absatz 1 Satz 5“ ersetzt. 


12. u n v e r ä n d e r t  


9. In § 40a Absatz 5 wird nach den Wörtern 


„Absätzen 1 bis 3“ die Angabe „und 7“ einge-


fügt. 


13. u n v e r ä n d e r t  


10. In § 42b Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter 


„die die für den letzten Lohnzahlungszeit-


raum“ durch die Wörter „die für den letzten 


Lohnzahlungszeitraum“ ersetzt. 


14. u n v e r ä n d e r t  


11. In § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 4 wird der 


Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und wird folgende Nummer 5 angefügt: 


15. u n v e r ä n d e r t  


„5. in den Fällen des § 43 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 5 der Investmentfonds, wenn 


es sich um Kapitalerträge aus Anteilen 


an inländischen Investmentfonds han-


delt, die nicht von einem inländischen 


oder ausländischen Kredit- oder Fi-


nanzdienstleistungsinstitut im Sinne des 


§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 Buch-


stabe b, einem inländischen oder aus-


ländischen Wertpapierhandelsunterneh-


men oder einer inländischen oder aus-


ländischen Wertpapierhandelsbank ver-


wahrt oder verwaltet werden.“ 


 


12. § 45a Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 werden die Wörter „Absat-


zes 3 und“ durch die Angabe „Absat-


zes 3,“ ersetzt. 


 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 


durch das Wort „und“ ersetzt. 
 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  
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„4. § 44 Absatz 1 Satz 4 Nummer 5 


der Investmentfonds.“ 


 


13. § 50 wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird folgender 


Satz eingefügt: 


 


„Wenn für das um den Grundfreibetrag 


erhöhte zu versteuernde Einkommen ein 


besonderer Steuersatz nach § 32b Ab-


satz 2 oder nach § 2 Absatz 5 des Außen-


steuergesetzes gilt, ist dieser auf das zu 


versteuernde Einkommen anzuwenden.“ 


 


b) In Absatz 2 Satz 2 Nummer 6 werden 


die Wörter „§ 49 Absatz 1 Satz 1 Num-


mer 5 Buchstabe a“ durch die Wörter 


„§ 49 Absatz 1 Nummer 5 Satz 1 Buch-


stabe a“ ersetzt. 


 


14. § 52 wird wie folgt geändert: 18. § 52 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 6 wird folgender Satz an-


gefügt: 


 „§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b 


Satz 4 in der Fassung des Artikels 1 


des Gesetzes vom ... [einsetzen: Ausfer-


tigungsdatum und Fundstelle des vor-


liegenden Änderungsgesetzes] ist für 


nach dem 31. Dezember 2019 und vor 


dem 1. Januar 2022 in der häuslichen 


Wohnung ausgeübte Tätigkeiten an-


zuwenden.“ 


a) Dem Absatz 8 wird folgender Satz ange-


fügt: 


b) u n v e r ä n d e r t  


„§ 4f Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist erstmals für Wirt-


schaftsjahre anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2019 enden; bei nach § 4a 


vom Kalenderjahr abweichenden Wirt-


schaftsjahren ist § 4f Absatz 1 Satz 3 


spätestens für Wirtschaftsjahre anzu-


wenden, die nach dem 17. Juli 2020 en-


den.“ 


 


b) Absatz 16 wird wie folgt gefasst: c) u n v e r ä n d e r t  
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„(16) § 7g Absatz 1 Satz 1, 2 Num-


mer 1, Absatz 2 Satz 1 und 3, Absatz 4 


Satz 1 sowie Absatz 6 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist erstmals für Investiti-


onsabzugsbeträge und Sonderabschrei-


bungen anzuwenden, die in nach dem 


31. Dezember 2019 endenden Wirt-


schaftsjahren in Anspruch genommen 


werden; bei nach § 4a vom Kalenderjahr 


abweichenden Wirtschaftsjahren ist § 7g 


Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Absatz 6 


Nummer 1 spätestens für Investitionsab-


zugsbeträge und Sonderabschreibungen 


anzuwenden, die in nach dem 17. Juli 


2020 endenden Wirtschaftsjahren in An-


spruch genommen werden. § 7g Ab-


satz 2 Satz 2 und Absatz 7 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 


für Investitionsabzugsbeträge anzuwen-


den, die in nach dem 31. Dezember 2020 


endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch 


genommen werden. Bei in nach dem 


31. Dezember 2016 und vor dem 1. Ja-


nuar 2018 endenden Wirtschaftsjahren 


beanspruchten Investitionsabzugsbeträ-


gen endet die Investitionsfrist abwei-


chend von § 7g Absatz 3 Satz 1 erst zum 


Ende des vierten auf das Wirtschaftsjahr 


des Abzugs folgenden Wirtschaftsjah-


res.“ 


 


c) Absatz 16a wird wie folgt geändert: d) u n v e r ä n d e r t  


aa) Nach Satz 3 wird folgender Satz 


eingefügt:  


 


„§ 7h Absatz 2 Satz 1 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle 
des vorliegenden Änderungsgeset-


zes] ist erstmals anzuwenden auf 


Bescheinigungen der zuständigen 


Gemeindebehörde, die nach dem 


31. Dezember 2020 erteilt werden.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  
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„§ 7i Absatz 2 Satz 1 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgeset-
zes] ist erstmals anzuwenden auf 


Bescheinigungen der nach Landes-


recht zuständigen oder von der Lan-


desregierung bestimmten Stelle, die 


nach dem 31. Dezember 2020 er-


teilt werden.“ 


 


 e) Absatz 18 Satz 4 wird wie folgt ge-


fasst: 


 „§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 in 


der Fassung des Artikels 1 des Geset-


zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


ist in allen offenen Fällen anzuwen-


den.“ 


 f) Nach Absatz 22b wird folgender Ab-


satz 22c eingefügt: 


 „(22c) § 14 Absatz 3 ist erst-


mals auf Fälle anzuwenden, in denen 


die Übertragung oder Überführung 


der Grundstücke nach dem ... [einset-


zen: Tag des Gesetzesbeschlusses des 


Bundestages] stattgefunden hat. Auf 


unwiderruflichen Antrag des jeweili-


gen Mitunternehmers ist § 14 Ab-


satz 3 auch für Übertragungen oder 


Überführungen vor dem ... [einsetzen: 


auf den Tag des Gesetzesbeschlusses 


des Bundestages folgender Tag] anzu-


wenden. Der Antrag ist bei dem Fi-


nanzamt zu stellen, das für die einheit-


liche und gesonderte Feststellung der 


Einkünfte der Mitunternehmerschaft 


zuständig ist.“ 


 g) Absatz 28 wird wie folgt geändert: 


d) Nach Absatz 28 Satz 18 wird folgender 


Satz eingefügt: 


aa) Nach Satz 18 werden die folgen-


den Sätze eingefügt: 
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„§ 20 Absatz 4a Satz 5 in der Fassung 


des Artikels 1 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorlie-


genden Änderungsgesetzes] ist für die 


Zuteilung von Anteilen anzuwenden, 


wenn diese nach dem 31. Dezember 


2020 erfolgt und die die Zuteilung be-


gründenden Anteile nach dem 31. De-


zember 2008 angeschafft worden sind.“ 


„§ 20 Absatz 4a Satz 3 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fund-


stelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist für die Andie-


nung von Wertpapieren anzu-


wenden, wenn diese nach dem 31. 


Dezember 2020 erfolgt. § 20 Ab-


satz 4a Satz 5 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfer-


tigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] 


ist für die Zuteilung von Anteilen 


anzuwenden, wenn diese nach dem 


31. Dezember 2020 erfolgt und die 


die Zuteilung begründenden An-


teile nach dem 31. Dezember 2008 


angeschafft worden sind.“ 


 bb) Die Sätze 25 und 26 werden wie 


folgt gefasst: 


 „§ 20 Absatz 6 Satz 5 in der Fas-


sung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom … [einsetzen: Ausfertigungs-


datum und Fundstelle des vorlie-


genden Änderungsgesetzes] ist auf 


Verluste anzuwenden, die nach 


dem 31. Dezember 2020 entste-


hen. § 20 Absatz 6 Satz 6 in der 


Fassung des Artikels 1 des Geset-


zes vom … [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] 


ist auf Verluste anzuwenden, die 


nach dem 31. Dezember 2019 ent-


stehen.“ 


e) In Absatz 33b werden dem bisherigen 


Satz 1 die folgenden Sätze vorangestellt: 


h) u n v e r ä n d e r t  
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„§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b 


in der Fassung des Artikels 1 des Geset-


zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] ist auf 


Kapitalerträge anzuwenden, die nach 


dem 31. Dezember 2020 erzielt werden. 


Auf Kapitalerträge aus Darlehen an die 


Kapitalgesellschaft oder Genossen-


schaft, deren rechtliche Grundlage vor 


dem 1. Januar 2021 begründet wurde, ist 


§ 32d Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b 


in der Fassung des Artikels 1 des Geset-


zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 


Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
vorliegenden Änderungsgesetzes] ab 


dem Veranlagungszeitraum 2024 anzu-


wenden.“ 


 


f) Dem Absatz 44 wird folgender Satz an-


gefügt: 


i) u n v e r ä n d e r t  


„§ 44 Absatz 1 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Kapital-


erträge anzuwenden, die dem Gläubiger 


nach dem ... [einsetzen: Datum des Ta-
ges nach der Verkündung des vorliegen-


den Änderungsgesetzes] zufließen.“ 


 


g) Nach Absatz 44 wird folgender Ab-


satz 44a eingefügt: 


j) u n v e r ä n d e r t  


„(44a) § 45a Absatz 2 Satz 1 in 


der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes 


vom ... (BGBl. I S. …) [einsetzen: Aus-


fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] ist erst-


mals auf Kapitalerträge anzuwenden, die 


dem Gläubiger nach dem ... [einsetzen: 
Datum des Tages nach der Verkündung 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] 


zufließen.“ 


 


h) Absatz 46 Satz 1 wird wie folgt gefasst: k) u n v e r ä n d e r t  


„§ 50 Absatz 1 Satz 3 in der Fassung des 


Artikels 1 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist in allen offenen Fällen 


anzuwenden.“ 
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Artikel 2 Artikel 2 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 3 wird wie folgt geändert: 1. § 3 wird wie folgt geändert: 


a) In Nummer 2 Buchstabe e werden nach 


den Wörtern „Nummern 1 bis 2 Buch-


stabe d“ die Wörter „und Nummer 67 


Buchstabe b“ eingefügt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


 b) In Nummer 11a werden die Wörter 


„1. März bis zum 31. Dezember 2020“ 


durch die Wörter „1. März 2020 bis 


zum 30. Juni 2021“ ersetzt. 


 c) In Nummer 26 Satz 1 wird die Angabe 


„2 400 Euro“ durch die Angabe 


„3 000 Euro“ ersetzt. 


 d) In Nummer 26a Satz 1 wird die An-


gabe „720 Euro“ durch die Angabe 


„840 Euro“ ersetzt. 


b) In Nummer 28a werden die Wörter „vor 


dem 1. Januar 2021 enden“ durch die 


Wörter „vor dem 1. Januar 2022 enden“ 


ersetzt. 


e) u n v e r ä n d e r t  


2. In § 10 Absatz 1a Nummer 2 Satz 3 wird das 


Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt 


und wird folgender Satz angefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Voraussetzung für den Abzug der Aufwen-


dungen ist die Angabe der erteilten Identifika-


tionsnummer (§ 139b der Abgabenordnung) 


des Empfängers in der Steuererklärung des 


Leistenden; Nummer 1 Satz 8 und 9 gilt ent-


sprechend;“. 


 


3. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 


„66 Prozent“ durch die Angabe „50 Prozent“ 


ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 22 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a wird wie 


folgt geändert: 
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aa) In Doppelbuchstabe aa Satz 8 wird 


das Semikolon am Ende durch ei-


nen Punkt ersetzt und wird folgen-


der Satz angefügt: 


 


„Verstirbt der Rentenempfänger, ist 


ihm die Rente für den Sterbemonat 


noch zuzurechnen;“. 


 


bb) In Doppelbuchstabe bb Satz 5 wird 


das Semikolon am Ende durch ei-


nen Punkt ersetzt und wird folgen-


der Satz angefügt: 


 


„Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt 


entsprechend;“. 


 


b) Nummer 5 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 15 wird wie folgt gefasst:  


„§ 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 9 in 


der ab dem 27. Juli 2016 geltenden 


Fassung findet keine Anwendung.“ 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a 


Doppelbuchstabe aa Satz 9 gilt ent-


sprechend.“ 


 


5. § 22a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 8 wird angefügt:  


„8. ab dem 1. Januar 2022 die durch 


Steuerabzug gemäß § 50a Ab-


satz 7 einbehaltenen Beträge.“ 


 


 6. In § 32c Absatz 6 Satz 3 werden die Wörter 


„§ 36 Absatz 2 Nummer 3“ durch die Wör-


ter „§ 36 Absatz 2 Nummer 4“ ersetzt. 


6. In § 32d Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 


„den einzelnen Kapitalertrag“ durch die Wör-


ter „den einzelnen steuerpflichtigen Kapital-


ertrag“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


7. § 36 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 Satz 4 wird das Semikolon 


am Ende durch einen Punkt ersetzt und 


folgender Satz wird angefügt: 
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„In den Fällen des § 2 Absatz 7 Satz 3 ist 


auch die durch Steuerabzug im Kalen-


derjahr des Wechsels von der unbe-


schränkten zur beschränkten Einkom-


mensteuerpflicht erhobene Einkom-


mensteuer anzurechnen, die auf Ein-


künfte entfällt, die weder der unbe-


schränkten noch der beschränkten Steu-


erpflicht unterliegen; § 37 Absatz 2 der 


Abgabenordnung findet insoweit keine 


Anwendung;“. 


 


b) Der Punkt am Ende der durch Artikel 2 


des Gesetzes vom 14. Dezember 2019 


(BGBl. I S. 2763) eingefügten Num-


mer 3 wird durch ein Semikolon ersetzt. 


 


c) Die durch Artikel 4 Nummer 4 Buch-


stabe b des Gesetzes vom 12. Dezem-


ber 2019 (BGBl. I S. 2451) in Verbin-


dung mit der Bekanntmachung vom 


18. März 2020 (BGBl. I S. 597) einge-


fügte Nummer 3 wird Nummer 4. 


 


8. § 39 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 9. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 hat 


der Arbeitnehmer den Antrag für die 


erstmalige Zuteilung einer Identifikati-


onsnummer (§ 139b der Abgabenord-


nung) beim Wohnsitzfinanzamt und in 


den Fällen des Absatzes 2 Satz 2 beim 


Betriebsstättenfinanzamt zu stellen.“ 


 


b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Ist dem Arbeitnehmer in den Fällen des 


Absatzes 2 Satz 1 und 2 bereits eine 


Identifikationsnummer zugeteilt wor-


den, teilt das zuständige Finanzamt diese 


auf Anfrage des Arbeitnehmers mit.“ 


 


9. Nach § 39e Absatz 8 Satz 1 wird folgender 


Satz eingefügt: 


10. u n v e r ä n d e r t  


„Die Bescheinigung kann auch der Arbeitge-


ber beantragen, wenn ihn der Arbeitnehmer 


dazu nach § 80 Absatz 1 der Abgabenordnung 


bevollmächtigt hat.“ 


 


10. § 40 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 2 Nummer 2 wird der Punkt am 
Ende durch das Wort „oder“ ersetzt und 


folgende Nummer 3 wird angefügt: 
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„3. mit einem Pauschsteuersatz von 


25 Prozent für die Freifahrtberech-


tigungen, die Soldaten nach § 30 


Absatz 6 des Soldatengesetzes er-


halten; für diese pauschal besteu-


erten Bezüge unterbleibt eine Min-


derung der nach § 9 Absatz 1 


Satz 3 Nummer 4 Satz 2 sowie 


Nummer 5 Satz 6 abziehbaren 


Werbungskosten.“ 


 


b) In Satz 4 werden die Wörter „in den Fäl-


len des Satzes 2 Nummer 2“ durch die 


Wörter „in den Fällen des Satzes 2 Num-


mer 2 und 3“ ersetzt. 


 


11. § 45a Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 12. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Eine Bescheinigung, die den Absät-


zen 2 bis 5 nicht entspricht, hat der Aussteller 


unverzüglich durch eine berichtigte Beschei-


nigung zu ersetzen. Die berichtigte Beschei-


nigung ist als solche zu kennzeichnen. Der 


Aussteller hat dem für ihn zuständigen Be-


triebsstättenfinanzamt unverzüglich nach 


Maßgabe des § 93c der Abgabenordnung ne-


ben den in § 93c Absatz 1 der Abgabenord-


nung genannten Angaben folgende Daten zu 


übermitteln: 


 


1. den Anlass für die Ausstellung der be-


richtigten Bescheinigung und deren Aus-


stellungsdatum, 


 


2. die ursprünglichen und die berichtigten 


Angaben in der Bescheinigung sowie 


 


3. in den Fällen des Gläubigerwechsels die 


Identifikationsnummer, den Namen und 


die Anschrift des bisherigen Gläubigers 


der Kapitalerträge. 


 


Bei Steuerpflichtigen, die nicht unbeschränkt 


steuerpflichtig sind, findet Satz 3 mit der 


Maßgabe Anwendung, dass der Aussteller die 


Daten an das Bundeszentralamt für Steuern zu 


übermitteln hat.“ 


 


12. § 50 wird wie folgt geändert: 13. § 50 wird wie folgt geändert: 


a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 


eingefügt: 
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„(1a) Abweichend von Absatz 1 


Satz 4 ist § 10 Absatz 1 Nummer 2 


Buchstabe a sowie Absatz 2 und 3 auf 


Beiträge an berufsständische Versor-


gungseinrichtungen anzuwenden, wenn 


eine gesetzliche Pflichtmitgliedschaft in 


der Versorgungseinrichtung besteht, die 


auf einer für die inländische Berufsaus-


übung erforderlichen Zulassung beruht. 


Dies gilt nur für Staatsangehörige  


 


1. eines Mitgliedstaates der Europäi-


schen Union oder eines Staates, auf 


den das Abkommen über den Euro-


päischen Wirtschaftsraum Anwen-


dung findet, und die im Hoheitsge-


biet eines dieser Staaten oder der 


Schweiz ihren Wohnsitz oder ge-


wöhnlichen Aufenthalt haben, so-


wie 


 


2. der Schweizerischen Eidgenossen-


schaft, die ihren Wohnsitz oder ge-


wöhnlichen Aufenthalt im Hoheits-


gebiet eines Mitgliedstaates der Eu-


ropäischen Union oder der Schweiz 


haben.  


 


Die Beiträge können nur als Sonderaus-


gaben abgezogen werden, soweit sie in 


unmittelbarem wirtschaftlichem Zusam-


menhang mit inländischen Einkünften 


nach § 49 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 


stehen, die aus der durch die Zulassung 


ermöglichten Berufsausübung erzielt 


werden. Der Abzug der Beiträge erfolgt 


entsprechend dem Anteil der inländi-


schen Einkünfte im Sinne des Satzes 3 


an dem Gesamtbetrag der positiven in- 


und ausländischen Einkünfte aus der 


durch die Zulassung ermöglichten Be-


rufsausübung. Der Abzug der Beiträge 


ist ausgeschlossen, soweit sie im Rah-


men der Einkommensbesteuerung des 


Steuerpflichtigen in einem Staat, in dem 


er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 


Aufenthalt hat, abgezogen worden sind 


oder sie die Einkünfte nach Satz 3 über-


steigen.“ 


 


b) Dem Absatz 2 werden die folgenden 


Sätze angefügt: 
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„In den Fällen des Satzes 2 Nummer 6 


ist für die Besteuerung des Gläubigers 


nach dem Einkommen das Finanzamt 


zuständig, das auch für die Besteuerung 


des Schuldners nach dem Einkommen 


zuständig ist; bei mehreren Schuldnern 


ist das Finanzamt zuständig, das für den 


Schuldner, dessen Leistung dem Gläubi-


ger im Veranlagungszeitraum zuerst zu-


floss, zuständig ist. Werden im Rahmen 


einer Veranlagung Einkünfte aus nicht-


selbständiger Arbeit im Sinne des § 49 


Absatz 1 Nummer 4 bei der Ermittlung 


des zu versteuernden Einkommens be-


rücksichtigt, gilt § 46 Absatz 3 und 5 


entsprechend.“ 


 


 14. Dem § 50a Absatz 7 werden die folgenden 


Sätze angefügt: 


 „Ist für Einkünfte im Sinne des § 49 Ab-


satz 1 Nummer 7 und 10 der Steuerabzug 


einbehalten und abgeführt worden, obwohl 


eine Verpflichtung hierzu nicht bestand, ist 


auf Antrag des Schuldners der Vergütung 


die Anmeldung über den Steuerabzug inso-


weit zu ändern; stattdessen kann der 


Schuldner der Vergütung, sobald er er-


kennt, dass er den Steuerabzug ohne Ver-


pflichtung einbehalten und abgeführt hat, 


bei der folgenden Steueranmeldung den 


abzuführenden Steuerabzug entsprechend 


kürzen; erstattungsberechtigt ist der 


Schuldner der Vergütung; die nach Ab-


satz 5 Satz 6 erteilte Bescheinigung ist 


durch eine berichtigte Bescheinigung zu er-


setzen und im Fall der Übermittlung in Pa-


pierform zurückzufordern. Die Anrech-


nung der durch Steuerabzug erhobenen 


Einkommensteuer nach § 36 Absatz 2 


Nummer 2 Buchstabe a richtet sich nach 


der Höhe der in der Rentenbezugsmittei-


lung nach § 22a ausgewiesenen einbehalte-


nen Steuerabzugsbeträge. Wird eine Ren-


tenbezugsmitteilung wegen einbehaltener 


Steuerabzugsbeträge korrigiert, ist die An-


rechnung insoweit nachzuholen oder zu än-


dern.“ 


13. § 52 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 wird die Angabe „Veran-


lagungszeitraum 2020“ durch die 


Angabe „Veranlagungszeit-


raum 2021“ ersetzt. 


 


bb) In den Sätzen 2 und 3 wird jeweils 


die Angabe „31. Dezember 2019“ 


durch die Angabe „31. Dezember 


2020“ ersetzt. 


 


b) Die Absätze 35a und 35b werden wie 


folgt gefasst: 


 


„(35a) § 35c ist erstmals auf 


energetische Maßnahmen anzuwenden, 


mit deren Durchführung nach dem 


31. Dezember 2019 begonnen wurde 


und die vor dem 1. Januar 2030 abge-


schlossen sind. Als Beginn gilt bei ener-


getischen Maßnahmen, für die eine Bau-


genehmigung erforderlich ist, der Zeit-


punkt, in dem der Bauantrag gestellt 


wird. Bei nicht genehmigungsbedürfti-


gen Vorhaben für solche Vorhaben, die 


nach Maßgabe des Bauordnungsrechts 


der zuständigen Behörde zur Kenntnis 


zu geben sind, gilt als Beginn der Zeit-


punkt des Eingangs der Kenntnisgabe 


bei der zuständigen Behörde und für 


sonstige nicht genehmigungsbedürftige, 


insbesondere genehmigungs-, anzeige- 


und verfahrensfreie Vorhaben, der Zeit-


punkt des Beginns der Bauausführung. 


 


(35b) § 36 Absatz 2 Nummer 2 


Satz 5 in der Fassung des Artikels 2 des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, 


die nach dem 31. Dezember 2020 zuflie-


ßen. § 36 Absatz 2 Nummer 4 in der Fas-


sung des Artikels 2 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorlie-


genden Änderungsgesetzes] ist erstmals 


für den Veranlagungszeitraum 2016 und 


letztmalig für den Veranlagungszeit-


raum 2022 anzuwenden.“ 


 


c) Dem Absatz 37c wird folgender Satz an-


gefügt: 


 







Drucksache 19/[…] – 36 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„§ 40 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und 


Satz 4 in der Fassung des Artikels 2 des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-


zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals auf Freifahrtberechtigungen an-


zuwenden, die nach dem 31. Dezem-


ber 2020 gewährt werden.“ 


 


d) Dem Absatz 44a wird folgender Satz an-


gefügt: 


 


„§ 45a Absatz 6 in der Fassung des 


Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist auf Kapitalerträge an-


zuwenden, die nach dem 31. Dezember 


2022 zufließen.“ 


 


e) Absatz 46 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„§ 50 Absatz 1a in der Fassung des 


Artikels 2 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum 


und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] ist erstmals auf Beiträge 


an berufsständische Versorgungseinrich-


tungen anzuwenden, die nach dem 


31. Dezember 2020 geleistet werden.“ 


 


14. § 105 wird wie folgt gefasst: 16. u n v e r ä n d e r t  


„§ 105 


 


Festsetzung und Auszahlung der Mobilitäts-


prämie 


 


(1) Die Mobilitätsprämie ist nach Ab-


lauf des Kalenderjahres im Rahmen einer Ein-


kommensteuerveranlagung festzusetzen. Eine 


Festsetzung erfolgt nur, wenn die Mobilitäts-


prämie mindestens 10 Euro beträgt. Die fest-


gesetzte Mobilitätsprämie mindert die festge-


setzte Einkommensteuer im Wege der An-


rechnung. Sie gilt insoweit als Steuervergü-


tung. Die Auszahlung erfolgt aus den Einnah-


men an Einkommensteuer. 
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(2) Besteht das Einkommen ganz oder 


teilweise aus Einkünften aus nichtselbständi-


ger Arbeit, die dem Steuerabzug unterlegen 


haben, gilt der Antrag auf Mobilitätsprämie 


zugleich als ein Antrag auf Einkommensteu-


erveranlagung. Besteht nach § 46 keine 


Pflicht zur Durchführung einer Veranlagung 


und wird keine Veranlagung, insbesondere 


zur Anrechnung von Lohnsteuer auf die Ein-


kommensteuer nach § 46 Absatz 2 Nummer 8 


beantragt, ist für die Festsetzung der Mobili-


tätsprämie die im Rahmen der Einkommen-


steuerveranlagung festgesetzte Einkommens-


teuer, die sich auf Grund des Antrags auf Mo-


bilitätsprämie ergibt, mit Null Euro anzuset-


zen. Auch in den Fällen des § 25 gilt, unge-


achtet des § 56 Satz 1 der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung, der Antrag auf 


Mobilitätsprämie zugleich als Abgabe einer 


Einkommensteuererklärung.“ 


 


 17. Dem § 111 Absatz 1 wird folgender Satz 


angefügt: 


 „Soweit bei der Steuerfestsetzung für den 


Veranlagungszeitraum 2019 der vorläufige 


Verlustrücktrag für 2020 abgezogen wird, 


ist § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung 


entsprechend anzuwenden.“ 


 


Artikel 3 


 Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


 Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. In § 8 Absatz 2 Satz 11 wird die Angabe 


„44 Euro“ durch die Angabe „50 Euro“ er-


setzt. 


 2. § 24b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 wird die Angabe „1 908 


Euro“ durch die Angabe „4 008 Euro“ 


ersetzt. 


 b) Satz 3 wird aufgehoben. 
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 3. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a wer-


den die Wörter „sowie in den Kalenderjah-


ren 2020 und 2021 der Erhöhungsbetrag 


nach § 24b Absatz 2 Satz 3; für den Erhö-


hungsbetrag nach § 24b Absatz 2 Satz 3 


kann auch ohne Antrag des Arbeitnehmers 


ein Freibetrag ermittelt werden“ gestri-


chen. 


Artikel 3 Artikel 4 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 2 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 39 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 4 Nummer 4 wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„4. Höhe der monatlichen Beiträge  


a) für eine private Krankenver-


sicherung und für eine private 


Pflege-Pflichtversicherung, 


wenn die Voraussetzungen 


für die Gewährung eines nach 


§ 3 Nummer 62 steuerfreien 


Zuschusses für diese Beiträge 


vorliegen, 


 


b) für eine private Krankenver-


sicherung und für eine private 


Pflege-Pflichtversicherung 


im Sinne des § 10 Absatz 1 


Nummer 3,“. 


 


b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a 


eingefügt: 
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„(4a) Das Versicherungsunterneh-


men als mitteilungspflichtige Stelle hat 


dem Bundeszentralamt für Steuern nach 


Maßgabe des § 93c der Abgabenord-


nung die in Absatz 4 Nummer 4 genann-


ten Beiträge unter Angabe der Vertrags- 


oder der Versicherungsdaten zu übermit-


teln, soweit der Versicherungsnehmer 


dieser Übermittlung nicht gegenüber 


dem Versicherungsunternehmen wider-


spricht. Abweichend von § 93c Absatz 1 


Nummer 1 der Abgabenordnung sind die 


Daten bis zum 20. November des Vor-


jahres, für das die Beiträge maßgeblich 


sind, zu übermitteln. Bei unterjährigen 


Beitragsänderungen sind die Daten dem 


Bundeszentralamt für Steuern zeitgleich 


mit der Mitteilung der Beitragsänderung 


an den Versicherungsnehmer zu über-


mitteln. Ändern sich die nach Satz 2 


übermittelten Daten infolge von Bei-


tragsvorausleistungen, sind die geänder-


ten Daten bis zum letzten Tag des Mo-


nats Februar des laufenden Jahres dem 


Bundeszentralamt für Steuern zu über-


mitteln.“ 


 


2. § 52 Absatz 36 wird wie folgt geändert: 2. § 52 Absatz 36 wird wie folgt geändert: 


a) In Satz 1 werden die Wörter „die in § 39 


Absatz 4 Nummer 4 und 5 genannten 


Lohnsteuerabzugsmerkmale erstmals 


abgerufen werden können“ durch die 


Wörter „das in § 39 Absatz 4 Nummer 5 


genannte Lohnsteuerabzugsmerkmal 


erstmals abgerufen werden kann“ er-


setzt. 


a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgender Satz wird angefügt: b) Folgender Satz wird angefügt: 


„§ 39 in der Fassung des Artikels 3 des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzu-


wenden; er kann im Rahmen eines Pilot-


projekts mit Echtdaten bereits ab dem 


1. Januar 2023 angewendet werden.“ 


„§ 39 in der Fassung des Artikels 4 des 


Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals ab dem 1. Januar 2024 anzu-


wenden; er kann im Rahmen eines Pilot-


projekts mit Echtdaten bereits ab dem 


1. Januar 2023 angewendet werden.“ 







Drucksache 19/[…] – 40 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


Artikel 4 Artikel 5 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Weitere Änderung des Einkommensteuerge-


setzes 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 3 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


Das Einkommensteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 4 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 39a wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 


Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird jeweils 


folgende Nummer 1a eingefügt: 


 


„1a. Sonderausgaben im Sinne des § 10 


Absatz 1 Nummer 3 unter den Vo-


raussetzungen des § 10 Absatz 2, 


wenn die Beiträge an Versiche-


rungsunternehmen oder Sozialver-


sicherungsträger geleistet werden, 


die ihren Sitz oder ihre Geschäfts-


leitung nicht im Inland haben,“. 


 


b) In Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 


werden jeweils die Wörter „im Sinne des 


§ 10 Absatz 1 Nummer 4, 5, 7 und 9“ 


durch die Wörter „im Sinne des § 10 Ab-


satz 1 Nummer 3, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 


 


2. § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 wird wie 


folgt geändert: 


2. u n v e r ä n d e r t  


a) Buchstabe d wird durch die folgenden 


Buchstaben d und e ersetzt: 


 


„d) für die Krankenversicherung und 


für die private Pflege-Pflichtversi-


cherung bei Arbeitnehmern, die 


nicht unter die Buchstaben b und c 


fallen, in den Steuerklassen I bis V 


in Höhe der dem Arbeitgeber als 


Lohnsteuerabzugsmerkmal bereit-


gestellten Beiträge nach § 39 Ab-


satz 4 Nummer 4 Buchstabe b, et-


waig vervielfältigt unter sinnge-


mäßer Anwendung von Satz 2 auf 


einen Jahresbetrag, vermindert um 


die als Lohnsteuerabzugsmerkmal 


bereitgestellten Beiträge nach § 39 


Absatz 4 Nummer 4 Buchstabe a, 
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e) für die Versicherung gegen Ar-


beitslosigkeit bei Arbeitnehmern, 


die in der Arbeitslosenversiche-


rung (Drittes Buch Sozialgesetz-


buch) versichert sind, in den Steu-


erklassen I bis V in Höhe des Be-


trags, der bezogen auf den Arbeits-


lohn unter Berücksichtigung der 


jeweiligen Beitragsbemessungs-


grenze und den bundeseinheitli-


chen Beitragssatz, dem Arbeitneh-


meranteil eines pflichtversicherten 


Arbeitnehmers entspricht; der 


Teilbetrag ist jedoch nur anzuset-


zen, soweit er zusammen mit den 


Teilbeträgen nach den Buchsta-


ben b bis d einen Betrag in Höhe 


von 1 900 Euro nicht übersteigt;“. 


 


b) In dem Satzteil nach dem neuen Buch-


staben e werden die Wörter „Entschädi-


gungen im Sinne des § 24 Nummer 1 


sind bei Anwendung der Buchstaben a 


bis c nicht zu berücksichtigen; mindes-


tens ist für die Summe der Teilbeträge 


nach den Buchstaben b und c oder für 


den Teilbetrag nach Buchstabe d ein Be-


trag in Höhe von 12 Prozent des Arbeits-


lohns, höchstens 1 900 Euro in den Steu-


erklassen I, II, IV, V, VI und höchstens 


3 000 Euro in der Steuerklasse III anzu-


setzen,“ durch die Wörter „Entschädi-


gungen im Sinne des § 24 Nummer 1 


sind bei Anwendung der Buchstaben a 


bis c und e nicht zu berücksichtigen,“ er-


setzt. 


 


3. § 41b Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän-


dert: 


3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 14 wird das Komma am 


Ende durch einen Punkt ersetzt. 


 


b) Die Nummer 15 wird aufgehoben.  


4. In § 41c Absatz 1 Satz 2 werden nach den 


Wörtern „In den Fällen“ die Wörter „des Sat-


zes 1 Nummer 1, wenn es sich um Lohnsteu-


erabzugsmerkmale nach § 39 Absatz 4 Num-


mer 4 handelt, und in den Fällen“ eingefügt. 


4. u n v e r ä n d e r t  
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5. In § 42b Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 werden 


die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a bis d“ 


durch die Wörter „Nummer 3 Buchstabe a 


bis e“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 46 Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-


fasst: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„3. wenn Beiträge zu Krankenversicherun-


gen und gesetzlichen Pflegeversiche-


rungen im Sinne des § 10 Absatz 1 


Nummer 3 erstattet wurden, die Erstat-


tung mehr als 410 Euro betrug und der 


im Kalenderjahr erzielte Arbeitslohn 


12 550 Euro übersteigt, oder bei Ehe-


gatten, die die Voraussetzungen des 


§ 26 Absatz 1 erfüllen, der im Kalen-


derjahr von den Ehegatten insgesamt er-


zielte Arbeitslohn 23 900 Euro über-


steigt;“. 


 


7. § 52 wird wie folgt geändert: 7. § 52 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: a) u n v e r ä n d e r t  


„(1) Diese Fassung des Gesetzes 


ist, soweit in den folgenden Absätzen 


nichts anderes bestimmt ist, erstmals für 


den Veranlagungszeitraum 2024 anzu-


wenden. Beim Steuerabzug vom Ar-


beitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 


dass diese Fassung erstmals auf den lau-


fenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der 


für einen nach dem 31. Dezember 2023 


endenden Lohnzahlungszeitraum ge-


zahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die 


nach dem 31. Dezember 2023 zufließen. 


Beim Steuerabzug vom Kapitalertrag 


gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass diese 


Fassung des Gesetzes erstmals auf Kapi-


talerträge anzuwenden ist, die dem Gläu-


biger nach dem 31. Dezember 2023 zu-


fließen.“ 


 


b) Folgender Absatz 52 wird angefügt: b) Folgender Absatz 54 wird angefügt: 
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„(52) Für Personen, die Leistungen 


nach dem Soldatenversorgungsgesetz in 


der Fassung der Bekanntmachung vom 


16. September 2009 (BGBl. I S. 3054), 


das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes 


vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) 


geändert worden ist, in Verbindung mit 


dem Bundesversorgungsgesetz in der 


Fassung der Bekanntmachung vom 


22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), das zu-


letzt durch Artikel 1 der Verordnung 


vom 13. Juni 2019 (BGBl. I S. 793) ge-


ändert worden ist, erhalten, gelten die 


Vorschriften des § 3 Nummer 6 Satz 2, 


des § 32b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Buchstabe f und des § 33b Absatz 4 


Satz 1 Nummer 1 in der am 31. Dezem-


ber 2023 geltenden Fassung weiter.“ 


„(54) u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 6 


 Änderung der Einkommensteuer-Durchfüh-


rungsverordnung 


 Die Einkommensteuer-Durchführungsver-


ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 


vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt 


durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 


2020 (BGBl. I S. 1495) geändert worden ist, 


wird wie folgt zu geändert: 


 1. In § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Satzteil 


vor Buchstabe a wird die Angabe „200 


Euro“ durch die Angabe „300 Euro“ er-


setzt. 


 2. In § 84 Absatz 2c wird die Angabe „1. Ja-


nuar 2017“ durch die Angabe „1. Januar 


2020“ und die Angabe „31. Dezember 


2016“ durch die Angabe „31. Dezember 


2019“ ersetzt. 


 


Artikel 7 


 Weitere Änderung der Einkommensteuer-


Durchführungsverordnung 
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 Die Einkommensteuer-Durchführungsver-


ordnung, die zuletzt durch Artikel 6 dieses Ge-


setzes geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


 1. § 50 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 


 2. Nach § 84 Absatz 2c wird folgender Ab-


satz 2d eingefügt: 


 „(2d) § 50 in der Fassung des Artikels 7 


des Gesetzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-


zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes] ist 


erstmals auf Zuwendungen anzuwenden, 


die dem Zuwendungsempfänger nach dem 


31. Dezember 2024 zufließen.“ 


Artikel 5 Artikel 8 


Änderung des Körperschaftsteuergesetzes Änderung des Körperschaftsteuergesetzes 


In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 des Kör-


perschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 4144), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 


vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geän-


dert worden ist, wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und werden folgende 


Sätze angefügt: 


In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 5 des Kör-


perschaftsteuergesetzes in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 4144), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes 


vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) geän-


dert worden ist, wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und werden folgende 


Sätze angefügt: 


„Satz 1 ist auch auf Verträge zur vorübergehenden 


Unterbringung von Wohnungslosen anzuwenden, 


die mit juristischen Personen des öffentlichen 


Rechts, die Mitglied sind, abgeschlossen werden. 


Eine Einweisungsverfügung nach den Ordnungs-


behördengesetzen der Länder steht dem Abschluss 


eines Vertrags im Sinne des Satzes 6 gleich;“. 


„Satz 1 ist auch auf Verträge zur vorübergehenden 


Unterbringung von Wohnungslosen anzuwenden, 


die mit juristischen Personen des öffentlichen 


Rechts oder Steuerpflichtigen im Sinne der 


Nummer 9, die Mitglied sind, abgeschlossen wer-


den. Eine Einweisungsverfügung nach den Ord-


nungsbehördengesetzen der Länder steht dem Ab-


schluss eines Vertrags im Sinne des Satzes 6 


gleich;“. 


Artikel 6 Artikel 9 


Änderung des Gewerbesteuergesetzes Änderung des Gewerbesteuergesetzes 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 4167), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 8 Nummer 8 wird das Semikolon am 


Ende durch einen Punkt ersetzt und wird fol-


gender Satz angefügt:  


1. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 ist bei Lebens- und Krankenversiche-


rungsunternehmen nicht anzuwenden; für 


Pensionsfonds gilt Entsprechendes;“. 


 


2. In § 9 Nummer 5 Satz 7 werden die Wörter 


„Satz 12 Nummer 2“ durch die Wörter 


„Satz 12 Buchstabe b“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 3. § 10a Satz 10 wird durch die folgenden 


Sätze ersetzt: 


 „Auf die Fehlbeträge ist § 8c des Körper-


schaftsteuergesetzes entsprechend anzu-


wenden; dies gilt auch für den Fehlbetrag 


einer Mitunternehmerschaft, soweit dieser 


 1. einer Körperschaft unmittelbar oder 


 2. einer Mitunternehmerschaft, soweit 


an dieser eine Körperschaft unmittel-


bar oder mittelbar über eine oder 


mehrere Personengesellschaften betei-


ligt ist, 


 zuzurechnen ist. Auf die Fehlbeträge ist 


§ 8d des Körperschaftsteuergesetzes ent-


sprechend anzuwenden, wenn ein fortfüh-


rungsgebundener Verlustvortrag nach 


§ 8d des Körperschaftsteuergesetzes geson-


dert festgestellt worden ist. Unterbleibt 


eine Feststellung nach § 8d Absatz 1 Satz 8 


des Körperschaftsteuergesetzes, weil keine 


nicht genutzten Verluste nach § 8c Ab-


satz 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergeset-


zes vorliegen, ist auf Antrag auf die Fehlbe-


träge § 8d des Körperschaftsteuergesetzes 


entsprechend anzuwenden; für die Form 


und die Frist dieses Antrags gilt § 8d Ab-


satz 1 Satz 5 des Körperschaftsteuergeset-


zes entsprechend.“ 


 4. § 36 wird wie folgt geändert: 


 a) Dem Absatz 3 wird folgender Satz an-


gefügt: 


 „§ 7 Satz 7 in der Fassung des Artikels 


16 des Gesetzes vom 20. Dezember 


2016 (BGBl. I S. 3000) ist erstmals für 


den Erhebungszeitraum 2017 anzu-


wenden.“ 
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 b) Absatz 5 Satz 1 wird folgender Satz 


vorangestellt: 


 „§ 9 Nummer 3 Satz 1 erster Halbsatz 


in der Fassung des Artikels 16 des Ge-


setzes vom 20. Dezember 2016 


(BGBl. I S. 3000) ist erstmals für den 


Erhebungszeitraum 2017 anzuwen-


den.“ 


 c) Nach Absatz 5 wird folgender Ab-


satz 5a eingefügt: 


 „(5a) § 10a in der Fassung des 


Artikels 9 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorlie-


genden Änderungsgesetzes] ist auch 


für Erhebungszeiträume vor 2020 an-


zuwenden.“ 


Artikel 7 Artikel 10 


Änderung des Investmentsteuergesetzes Änderung des Investmentsteuergesetzes 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 


2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-


kel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 


(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


Das Investmentsteuergesetz vom 19. Juli 


2016 (BGBl. I S. 1730), das zuletzt durch Arti-


kel 17 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 


(BGBl. I S. 2451) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


1. Nach § 1 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz 


eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Für Zwecke dieses Gesetzes besteht keine 


Bindungswirkung an die aufsichtsrechtliche 


Entscheidung nach § 5 Absatz 3 des Kapital-


anlagegesetzbuches.“ 


 


2. In § 10 Absatz 5 werden nach den Wörtern 


„Bei der Auszahlung von Kapitalerträgen an 


steuerbefreite Investmentfonds oder Anteil-


klassen“ die Wörter „im Sinne des Absatzes 1 


Satz 1“ eingefügt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 22 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 2 werden die folgenden 


Sätze angefügt: 
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„Ändert sich der anwendbare Teilfrei-


stellungssatz durch die Einlage eines In-


vestmentanteils in ein Betriebsvermö-


gen, ist der nach den Sätzen 1 und 2 an-


zusetzende Wert als Einlagewert im 


Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 5 


Satz 1 zweiter Halbsatz Buchstabe c des 


Einkommensteuergesetzes anzusetzen. 


Der nach den Sätzen 1 bis 3 anzuset-


zende Wert gilt als Anschaffungskosten 


im Sinne von § 6 Absatz 1 Nummer 2 


Satz 1 des Einkommensteuergesetzes. 


Soweit der nach den Sätzen 1 bis 3 anzu-


setzende Wert höher ist als der Wert vor 


der fiktiven Veräußerung, sind Wertmin-


derungen im Sinne von § 6 Absatz 1 


Nummer 2 Satz 2 des Einkommensteu-


ergesetzes erst zum Zeitpunkt der tat-


sächlichen Veräußerung des Investmen-


tanteils zu berücksichtigen. Wertaufho-


lungen im Sinne des § 6 Absatz 1 Num-


mer 2 Satz 3 in Verbindung mit Num-


mer 1 Satz 4 des Einkommensteuerge-


setzes sind erst zum Zeitpunkt der tat-


sächlichen Veräußerung zu berücksichti-


gen, soweit auf die vorherigen Wertmin-


derungen Satz 5 angewendet wurde und 


soweit der Wert vor der fiktiven Veräu-


ßerung überschritten wird.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  


aa) Der Punkt am Ende wird durch die 


Wörter „oder nach § 19 Absatz 2 


als veräußert gilt.“ ersetzt. 


 


bb) Folgender Satz wird angefügt:  


„Der Gewinn aus der fiktiven Ver-


äußerung nach Absatz 1 unterliegt 


dem gesonderten Steuertarif für 


Einkünfte aus Kapitalvermögen 


nach § 32d des Einkommensteuer-


gesetzes, wenn im Zeitpunkt der 


fiktiven Veräußerung die Voraus-


setzungen für eine Besteuerung 


nach § 20 Absatz 1 Nummer 3 des 


Einkommensteuergesetzes vorla-


gen und keine abweichende Zuord-


nung zu anderen Einkunftsarten 


nach § 20 Absatz 8 Satz 1 des Ein-


kommensteuergesetzes vorzuneh-


men war.“ 
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4. § 37 wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) Der Wortlaut wird Absatz 1.  


b) Die folgenden Absätze 2 und 3 werden 


angefügt: 


 


„(2) Spezial-Investmenterträge, die 


einem Dach-Spezial-Investmentfonds 


zufließen oder die als zugeflossen gelten, 


sind nach der Art der Einkünfte des Ziel-


Spezial-Investmentfonds und nach den 


steuerlichen Wirkungen bei den Anle-


gern des Dach-Spezial-Investmentfonds 


zu gliedern, sofern in Kapitel 3 keine ab-


weichenden Bestimmungen getroffen 


werden. Bei der Gliederung nach Satz 1 


sind die Spezial-Investmenterträge nach 


§ 34 Absatz 1 Nummer 1 und 2 nicht als 


steuerfrei thesaurierbare Kapitalerträge 


im Sinne des § 36 Absatz 2 anzusetzen. 


 


(3) Absetzungsbeträge, die einem 


Dach-Spezial-Investmentfonds zuflie-


ßen, können von diesem unter den Vo-


raussetzungen des § 35 Absatz 4 Satz 2 


als Absetzungsbeträge ausgeschüttet 


werden. Zurechnungsbeträge und Immo-


bilien-Zurechnungsbeträge, die einem 


Dach-Spezial-Investmentfonds zuflie-


ßen, stehen diesem nicht als solche Be-


träge zur Ausschüttung zur Verfügung.“ 


 


5. In § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 


werden jeweils die Wörter „§ 30 Absatz 3 


Nummer 1 und 2“ durch die Wörter „§ 30 Ab-


satz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie Satz 2“ 


ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. Dem § 49 Absatz 1 wird folgender Satz ange-


fügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„Für die Anwendung des § 3 Nummer 40 des 


Einkommensteuergesetzes und des § 8b des 


Körperschaftsteuergesetzes gilt § 30 Absatz 3 


entsprechend.“ 


 


7. § 56 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Satz 2 wird folgender Satz einge-


fügt: 
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„Verbleibender Freibetrag ist im Jahr der 


erstmaligen Inanspruchnahme der Be-


trag von 100 000 Euro vermindert um 


den bei der Ermittlung der Einkünfte be-


rücksichtigten Freibetrag nach Satz 1 


Nummer 2; verbleibender Freibetrag ist 


in den Folgejahren der zum Schluss des 


vorangegangenen Veranlagungszeit-


raums festgestellte verbleibende Freibe-


trag vermindert um den bei der Ermitt-


lung der Einkünfte berücksichtigten 


Freibetrag nach Satz 1 Nummer 2.“ 


 


b) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender 


Satz eingefügt: 


 


„§ 10d Absatz 4 Satz 4 bis 6 des Ein-


kommensteuergesetzes ist entsprechend 


anzuwenden.“ 


 


c) In dem neuen Satz 6 werden die Wörter 


„im Sinne der Sätze 1 bis 3“ durch die 


Wörter „im Sinne der Sätze 1 bis 5“ er-


setzt. 


 


8. § 57 wird wie folgt geändert: 8. § 57 wird wie folgt geändert: 


a) Der Wortlaut wird Absatz 1. a) u n v e r ä n d e r t  


b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 


„(2) Ab dem 1. Januar 2021 anzu-


wenden sind: 


„(2) Ab dem 1. Januar 2021 anzu-


wenden sind: 


1. § 1 Absatz 2 Satz 2, 1. u n v e r ä n d e r t  


2. § 10 Absatz 5, 2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 22 Absatz 2 Satz 3 bis 6 und Ab-


satz 3, 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 37 Absatz 2 und 3, 4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 42 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 


Satz 3, 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. § 49 Absatz 1 Satz 3, 6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 56 Absatz 6 Satz 3 bis 6 7. u n v e r ä n d e r t  


in der Fassung des Artikels 7 des Geset-


zes vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: 
Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 


vorliegenden Änderungsgesetzes].“  


in der Fassung des Artikels 10 des Ge-


setzes vom … (BGBl. I S. …) [einset-
zen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle 


des vorliegenden Änderungsgesetzes].“  
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Artikel 8 Artikel 11 


Änderung des Umsatzsteuergesetzes Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 


S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 


vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 (BGBl. I 


S. 386), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 


vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


1. In § 6b Absatz 3 und 6 Satz 1 werden jeweils 


die Wörter „(§ 6a Absatz 1 Satz 2 in Verbin-


dung mit § 3 Absatz 1a)“ durch die Wörter 


„(§ 6a Absatz 2 in Verbindung mit § 3 Ab-


satz 1a)“ ersetzt. 


1. u n v e r ä n d e r t  


2. Dem § 14 Absatz 4 wird folgender Satz ange-


fügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Die Berichtigung einer Rechnung um feh-


lende oder unzutreffende Angaben ist kein 


rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 233a Ab-


satz 2a der Abgabenordnung.“ 


 


3. In § 14b Absatz 5 wird die Angabe „§ 146 


Abs. 2a“ durch die Angabe „§ 146 Absatz 2b“ 


ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. Nach § 17 Absatz 1 Satz 5 wird folgender 


Satz eingefügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„Bei Preisnachlässen und Preiserstattungen 


eines Unternehmers in einer Leistungskette an 


einen in dieser Leistungskette nicht unmittel-


bar nachfolgenden Abnehmer liegt eine Min-


derung der Bemessungsgrundlage nach Satz 1 


nur vor, wenn der Leistungsbezug dieses Ab-


nehmers im Rahmen der Leistungskette im In-


land steuerpflichtig ist.“ 


 


 5. § 18a wird wie folgt geändert: 


 a) In Absatz 6 Nummer 3 werden nach 


der Angabe „§ 6b Absatz 1“ die Wör-


ter „oder 4 oder ein Erwerberwechsel 


nach § 6b Absatz 5“ eingefügt. 


 b) Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a wird wie 


folgt gefasst: 
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 „2a. für Beförderungen oder Versen-


dungen oder einem Erwerber-


wechsel im Sinne des Absatzes 6 


Nummer 3: 


 a) in den Fällen des § 6b Ab-


satz 1 die Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer des 


Erwerbers im Sinne des 


§ 6b Absatz 1 Nummer 1 


und 3, 


 b) in den Fällen des § 6b Ab-


satz 4 die Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer des 


ursprünglich vorgesehenen 


Erwerbers im Sinne des 


§ 6b Absatz 1 Nummer 1 


und 3, oder 


 c) in den Fällen des § 6b Ab-


satz 5 die Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer des 


ursprünglich vorgesehenen 


Erwerbers im Sinne des 


§ 6b Absatz 1 Nummer 1 


und 3 sowie die des neuen 


Erwerbers;“. 


 6. § 24 wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 „Hat der Gesamtumsatz des Unter-


nehmers (§ 19 Absatz 3) im vorange-


gangenen Kalenderjahr nicht mehr 


als 600 000 Euro betragen, wird die 


Steuer für die im Rahmen eines land- 


und forstwirtschaftlichen Betriebs 


ausgeführten Umsätze vorbehaltlich 


der Sätze 2 bis 4 wie folgt festgesetzt: 


 1. für die Lieferungen von forst-


wirtschaftlichen Erzeugnissen, 


ausgenommen Sägewerkserzeug-


nisse, auf 5,5 Prozent, 
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 2. für die Lieferungen der in der 


Anlage 2 nicht aufgeführten Sä-


gewerkserzeugnisse und Ge-


tränke sowie von alkoholischen 


Flüssigkeiten, ausgenommen die 


Lieferungen in das Ausland und 


die im Ausland bewirkten Um-


sätze, und für sonstige Leistun-


gen, soweit in der Anlage 2 nicht 


aufgeführte Getränke abgegeben 


werden, auf 19 Prozent, 


 3. für die übrigen Umsätze im Sinne 


des § 1 Absatz 1 Nummer 1 auf 


10,7 Prozent der Bemessungs-


grundlage.“ 


 b) Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 


 7. Dem § 27 wird folgender Absatz 32 ange-


fügt: 


 „(32) § 24 Absatz 1 in der Fassung des 


Artikels 8 des Gesetzes vom ... (BGBl. I 


S. ...) [eintragen: Ausfertigungsdatum und 


Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-


setzes] ist erstmals auf Umsätze anzuwen-


den, die nach dem 31. Dezember 2021 be-


wirkt werden.“ 


Artikel 9 Artikel 12 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 8 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Satz 1 werden die Wörter „der Freizo-


nen des Kontrolltyps I nach § 1 Abs. 1 


Satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes“ 


durch die Wörter „der Freizonen im 


Sinne des Artikels 243 des Zollkodex der 


Union“ ersetzt. 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  
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„Zollkodex der Union bezeichnet die 


Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Eu-


ropäischen Parlaments und des Rates 


vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 


Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 


10.10.2013, S. 1, L 287 vom 20.10.2013, 


S. 90) in der jeweils geltenden Fassung.“ 


 


2. § 4 wird wie folgt geändert: 2. § 4 wird wie folgt geändert: 


a) Der Nummer 14 wird folgender Buch-


stabe f angefügt: 


a) u n v e r ä n d e r t  


„f) die eng mit der Förderung des öf-


fentlichen Gesundheitswesens ver-


bundenen Leistungen, die erbracht 


werden von 


 


aa) juristischen Personen des öf-


fentlichen Rechts, 


 


bb) Sanitäts- und Rettungsdiens-


ten, die die landesrechtlichen 


Voraussetzungen erfüllen, o-


der 


 


cc) Einrichtungen, die nach § 75 


des Fünften Buches Sozialge-


setzbuch die Durchführung 


des ärztlichen Notdienstes si-


cherstellen;“. 


 


b) Nummer 16 wird wie folgt geändert: b) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aaa) Der Satzteil vor Buch-


stabe a wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„die eng mit der Betreuung 


oder Pflege körperlich, 


kognitiv oder psychisch 


hilfsbedürftiger Personen 


verbundenen Leistungen, 


die erbracht werden von“. 


 


bbb) In Buchstabe k wird das 


Wort „oder“ gestrichen. 


 


ccc) Nach Buchstabe k wird 


folgender Buchstabe l ein-


gefügt: 
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„l) Einrichtungen, mit 


denen eine Vereinba-


rung zur Pflegebera-


tung nach § 7a des 


Elften Buches Sozi-


algesetzbuch be-


steht, oder“. 


 


ddd) Der bisherige Buchstabe l 


wird Buchstabe m und 


wird wie folgt gefasst: 


 


„m) Einrichtungen, bei 


denen die Betreu-


ungs- oder Pflege-


kosten oder die Kos-


ten für eng mit der 


Betreuung oder 


Pflege verbundene 


Leistungen in min-


destens 25 Prozent 


der Fälle von den ge-


setzlichen Trägern 


der Sozialversiche-


rung, den Trägern 


der Sozialhilfe, den 


Trägern der Einglie-


derungshilfe nach 


§ 94 des Neunten 


Buches Sozialge-


setzbuch oder der für 


die Durchführung 


der Kriegsopferver-


sorgung zuständigen 


Versorgungsverwal-


tung einschließlich 


der Träger der 


Kriegsopferfürsorge 


ganz oder zum über-


wiegenden Teil ver-


gütet werden.“ 


 


eee) Am Ende des Satzes 1 


nach dem neuen Buchsta-


ben m werden die Wörter 


„erbracht werden.“ gestri-


chen. 


 


bb) In Satz 2 werden die Wörter „Buch-


staben b bis l“ durch die Wörter 


„Buchstaben b bis m“ ersetzt. 
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c) In Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c wer-


den nach dem Wort „Verpflegungsleis-
tungen“ die Wörter „und Beherber-


gungsleistungen“ eingefügt. 


c) Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c wird 


wie folgt gefasst: 


 „c) Verpflegungsdienstleistungen 


und Beherbergungsleistungen 


gegenüber Kindern in Kinderta-


geseinrichtungen, Studierenden 


und Schülern an Hochschulen 


im Sinne der Hochschulgesetze 


der Länder, an einer staatlichen 


oder staatlich anerkannten 


Berufsakademie, an öffentlichen 


Schulen und an Ersatzschulen, 


die gemäß Artikel 7 Absatz 4 des 


Grundgesetzes staatlich geneh-


migt oder nach Landesrecht er-


laubt sind, sowie an staatlich an-


erkannten Ergänzungsschulen 


und an Berufsschulheimen 


durch Einrichtungen des öffent-


lichen Rechts oder durch andere 


Einrichtungen, die keine syste-


matische Gewinnerzielung an-


streben; etwaige Gewinne, die 


trotzdem anfallen, dürfen nicht 


verteilt, sondern müssen zur Er-


haltung oder Verbesserung der 


durch die Einrichtung erbrach-


ten Leistungen verwendet wer-


den.“ 


d) Nummer 25 Satz 3 wird wie folgt geän-


dert: 


d) u n v e r ä n d e r t  


aa) Das Semikolon am Ende wird 


durch ein Komma ersetzt. 


 


bb) Folgender Buchstabe d wird ange-


fügt: 
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„d) Einrichtungen, die als Ver-


fahrensbeistand nach den 


§§ 158, 174 oder 191 des Ge-


setzes über das Verfahren in 


Familiensachen und in den 


Angelegenheiten der freiwil-


ligen Gerichtsbarkeit bestellt 


worden sind, wenn die Preise, 


die diese Einrichtungen ver-


langen, von den zuständigen 


Behörden genehmigt sind o-


der die genehmigten Preise 


nicht übersteigen; bei Umsät-


zen, für die eine Preisgeneh-


migung nicht vorgesehen ist, 


müssen die verlangten Preise 


unter den Preisen liegen, die 


der Mehrwertsteuer unterlie-


gende gewerbliche Unterneh-


men für entsprechende Um-


sätze fordern;“. 


 


3. In § 11 Absatz 3 Nummer 2 werden die Wör-


ter „im Sinne des Artikels 4 Nr. 10 der Ver-


ordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 


Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaft 


vom 12. Oktober 1992 (ABl. EG Nr. L 302 


S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ gestri-


chen. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. § 13b wird wie folgt geändert: 4. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 2 Nummer 11 wird der Punkt 


am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und folgende Nummer 12 wird angefügt: 


 


„12. sonstige Leistungen auf dem Ge-


biet der Telekommunikation. 


Nummer 1 bleibt unberührt.“ 


 


b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  


aa) Nach Satz 5 wird folgender Satz 


eingefügt: 
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„Bei den in Absatz 2 Nummer 12 


Satz 1 genannten Leistungen schul-


det der Leistungsempfänger die 


Steuer, wenn er ein Unternehmer 


ist, dessen Haupttätigkeit in Bezug 


auf den Erwerb dieser Leistungen 


in deren Erbringung besteht und 


dessen eigener Verbrauch dieser 


Leistungen von untergeordneter 


Bedeutung ist; davon ist auszuge-


hen, wenn ihm das zuständige Fi-


nanzamt eine im Zeitpunkt der Aus-


führung des Umsatzes gültige auf 


längstens drei Jahre befristete Be-


scheinigung, die nur mit Wirkung 


für die Zukunft widerrufen oder zu-


rückgenommen werden kann, dar-


über erteilt hat, dass er ein Unter-


nehmer ist, der entsprechende Leis-


tungen erbringt.“ 


 


bb) In dem neuen Satz 7 werden die 


Wörter „Sätze 1 bis 5“ durch die 


Wörter „Sätze 1 bis 6“ ersetzt. 


 


cc) In dem neuen Satz 8 werden die 


Wörter „Nummer 7 bis 11“ durch 


die Wörter „Nummer 7 bis 12“ er-


setzt. 


 


dd) In dem neuen Satz 9 werden die 


Wörter „Sätze 1 bis 6“ durch die 


Wörter „Sätze 1 bis 7“ ersetzt. 


 


ee) In dem neuen Satz 10 werden die 


Wörter „Sätze 1 bis 8“ durch die 


Wörter „Sätze 1 bis 9“ ersetzt. 


 


ff) In dem neuen Satz 11 werden die 


Wörter „und Nummer 7 bis 11“ 


durch die Wörter „und Nummer 7 


bis 12“ ersetzt. 


 


5. Nach § 18 Absatz 4e werden folgende Ab-


sätze 4f und 4g eingefügt: 


5. u n v e r ä n d e r t  
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„(4f) Soweit Organisationseinheiten der 


Gebietskörperschaften Bund und Länder 


durch ihr Handeln eine Erklärungspflicht be-


gründen, obliegen der jeweiligen Organisati-


onseinheit für die Umsatzbesteuerung alle 


steuerlichen Rechte und Pflichten. In den in 


§ 30 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a und b 


der Abgabenordnung genannten Verfahren 


tritt die Organisationseinheit insoweit an die 


Stelle der Gebietskörperschaft. § 2 Absatz 1 


Satz 2 bleibt unberührt. Die Organisationsein-


heiten können jeweils für ihren Geschäftsbe-


reich durch Organisationsentscheidungen 


weitere untergeordnete Organisationseinhei-


ten mit Wirkung für die Zukunft bilden. Einer 


Organisationseinheit übergeordnete Organi-


sationseinheiten können durch Organisations-


entscheidungen mit Wirkung für die Zukunft 


die in Satz 1 genannten Rechte und Pflichten 


der untergeordneten Organisationseinheit 


wahrnehmen oder mehrere Organisationsein-


heiten zu einer Organisationseinheit zusam-


menschließen. Die in § 1a Absatz 3 Num-


mer 2, § 2b Absatz 2 Nummer 1, § 3a Ab-


satz 5 Satz 3 UStG, § 18 Absatz 2 Satz 2, 


§ 18a Absatz 1 Satz 2, § 19 Absatz 1 und § 20 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Be-


tragsgrenzen gelten für Organisationseinhei-


ten stets als überschritten. Wahlrechte, deren 


Rechtsfolgen das gesamte Unternehmen der 


Gebietskörperschaft erfassen, können nur ein-


heitlich ausgeübt werden. Die Gebietskörper-


schaft kann gegenüber dem für sie zuständi-


gen Finanzamt mit Wirkung für die Zukunft 


erklären, dass die Sätze 1 bis 5 nicht zur An-


wendung kommen sollen; ein Widerruf ist nur 


mit Wirkung für die Zukunft möglich. 
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(4g) Die oberste Landesfinanzbehörde 


oder die von ihr beauftragte Landesfinanzbe-


hörde kann anordnen, dass eine andere als die 


nach § 21 Absatz 1 der Abgabenordnung ört-


lich zuständige Finanzbehörde die Besteue-


rung einer Organisationseinheit des jeweili-


gen Landes übernimmt. Die oberste Landesfi-


nanzbehörde oder die von ihr beauftragte Lan-


desfinanzbehörde kann mit der obersten Fi-


nanzbehörde eines anderen Landes oder einer 


von dieser beauftragten Landesfinanzbehörde 


vereinbaren, dass eine andere als die nach 


§ 21 Absatz 1 der Abgabenordnung zustän-


dige Finanzbehörde die Besteuerung einer Or-


ganisationseinheit des Landes der zuständi-


gen Finanzbehörde übernimmt. Die Senats-


verwaltung für Finanzen von Berlin oder eine 


von ihr beauftragte Landesfinanzbehörde 


kann mit der obersten Finanzbehörde eines 


anderen Landes oder mit einer von dieser be-


auftragten Landesfinanzbehörde vereinbaren, 


dass eine andere als die nach § 21 Absatz 1 


der Abgabenordnung zuständige Finanzbe-


hörde die Besteuerung für eine Organisations-


einheit der Gebietskörperschaft Bund über-


nimmt.“ 


 


6. Nach § 18a Absatz 5 Satz 4 wird folgender 


Satz eingefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwen-


den.“ 


 


7. Dem § 18g wird folgender Satz angefügt: 7. u n v e r ä n d e r t  


„§ 18 Absatz 4f ist entsprechend anzuwen-


den.“ 


 


8. Dem § 18h wird folgender Absatz 7 angefügt: 8. u n v e r ä n d e r t  


„(7) § 18 Absatz 4f ist entsprechend an-


zuwenden.“ 


 


9. In § 21 Absatz 2 werden die Wörter „über den 


aktiven Veredelungsverkehr nach dem Ver-


fahren der Zollrückvergütung und“ gestri-


chen. 


9. u n v e r ä n d e r t  


10. Dem § 27 Absatz 22 wird folgender Satz an-


gefügt: 


10. u n v e r ä n d e r t  


„§ 18 Absatz 4f und 4g ist erstmals auf Be-


steuerungszeiträume anzuwenden, die nicht 


der Erklärung nach Satz 3 unterliegen.“ 


 


11. § 27a wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  
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a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 


eingefügt: 


 


„(1a) Das nach § 21 der Abgaben-


ordnung für die Umsatzbesteuerung des 


Unternehmers zuständige Finanzamt 


kann die nach Absatz 1 Satz 1 bis 3 er-


teilte Umsatzsteuer-Identifikationsnum-


mer begrenzen, wenn ernsthafte Anzei-


chen vorliegen oder nachgewiesen ist, 


dass die Umsatzsteuer-Identifikations-


nummer zur Gefährdung des Umsatz-


steueraufkommens verwendet wird. Dies 


gilt auch, soweit das Umsatzsteuerauf-


kommen anderer Mitgliedstaaten gefähr-


det wird.“ 


 


b) Nach Absatz 2 Satz 2 wird folgender 


Satz eingefügt: 


 


„Außerdem übermitteln die Landesfi-


nanzbehörden dem Bundeszentralamt 


für Steuern die nach Absatz 1a erforder-


lichen Daten.“ 


 


Artikel 10 Artikel 13 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 9 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 12 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der An-


gabe zu § 18h folgende Angaben eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„§ 18i Besonderes Besteuerungsverfahren 


für von nicht im Gemeinschaftsgebiet 


ansässigen Unternehmern erbrachte 


sonstige Leistungen 


 


§ 18j Besonderes Besteuerungsverfahren 


für den innergemeinschaftlichen Fern-


verkauf, für Lieferungen innerhalb ei-


nes Mitgliedstaates über eine elektro-


nische Schnittstelle und für von im 


Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im 


Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässi-


gen Unternehmern erbrachte sonstige 


Leistungen 
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§ 18k Besonderes Besteuerungsverfahren 


für Fernverkäufe von aus dem Dritt-


landsgebiet eingeführten Gegenstän-


den in Sendungen mit einem Sachwert 


von höchstens 150 Euro“. 


 


2. Nach § 18h werden die folgenden §§ 18i, 18j 


und 18k eingefügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 18i 


 


Besonderes Besteuerungsverfahren für von 


nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässigen 


Unternehmern erbrachte sonstige Leistungen 


 


(1) Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet 


ansässiger Unternehmer, der nach dem 


30. Juni 2021 als Steuerschuldner sonstige 


Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 


Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet erbringt, für 


die er dort die Steuer schuldet und Umsatz-


steuererklärungen abzugeben hat, hat anzu-


zeigen, wenn er an dem besonderen Besteue-


rungsverfahren entsprechend Titel XII Kapi-


tel 6 Abschnitt 2 der Richtlinie 2006/112/EG 


des Rates in der Fassung von Artikel 2 Num-


mer 14 bis 20 der Richtlinie (EU) 2017/2455 


des Rates vom 5. Dezember 2017 zur Ände-


rung der Richtlinie 2006/112/EG und der 


Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf be-


stimmte mehrwertsteuerliche Pflichten für die 


Erbringung von Dienstleistungen und für 


Fernverkäufe von Gegenständen (ABl. L 348 


vom 29.12.2017, S. 7) teilnimmt. Die An-


zeige ist der zuständigen Finanzbehörde eines 


Mitgliedstaates der Europäischen Union nach 


amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung zu übermitteln; zustän-


dige Finanzbehörde im Inland ist insoweit das 


Bundeszentralamt für Steuern. Die Anzeige 


hat vor Beginn des Besteuerungszeitraums 


(§ 16 Absatz 1c Satz 1) zu erfolgen, ab dessen 


Beginn der Unternehmer von dem besonderen 


Besteuerungsverfahren Gebrauch macht. Eine 


Teilnahme an dem besonderen Besteuerungs-


verfahren ist dem Unternehmer nur einheit-


lich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen 


Union und alle sonstigen Leistungen an Emp-


fänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Gemein-


schaftsgebiet möglich. Die Anwendung des 


besonderen Besteuerungsverfahrens kann nur 


mit Wirkung vom Beginn eines Besteue-


rungszeitraums an widerrufen werden. Der 


Widerruf ist vor Beginn des Besteuerungs-


zeitraums, für den er gelten soll, gegenüber 


der Finanzbehörde nach Satz 2 nach amtlich 


vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-


fernübertragung zu erklären. 
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(2) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 


Satz 1 im Inland und erfüllt der Unternehmer 


die Voraussetzungen für die Teilnahme an 


dem besonderen Besteuerungsverfahren 


nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 


dies gegenüber dem Unternehmer fest und 


lehnt dessen Teilnahme an dem besonderen 


Besteuerungsverfahren ab. 


 


(3) Ein Unternehmer, der das in Ab-


satz 1 genannte besondere Besteuerungsver-


fahren anwendet, hat der Finanzbehörde, bei 


der er die Teilnahme an dem besonderen Be-


steuerungsverfahren angezeigt hat, eine Steu-


ererklärung innerhalb eines Monats nach Ab-


lauf jedes Besteuerungszeitraums (§ 16 Ab-


satz 1c Satz 1) nach amtlich vorgeschriebe-


nem Datensatz durch Datenfernübertragung 


zu übermitteln. In der Steuererklärung hat er 


die Steuer für den Besteuerungszeitraum 


selbst zu berechnen. Die berechnete Steuer ist 


am letzten Tag des auf den Besteuerungszeit-


raum folgenden Monats fällig und bis dahin 


vom Unternehmer an die Finanzbehörde zu 


entrichten, bei der der Unternehmer die Teil-


nahme an dem besonderen Besteuerungsver-


fahren angezeigt hat. Soweit der Unternehmer 


im Inland Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 er-


bringt, ist § 18 Absatz 1 bis 4 nicht anzuwen-


den. Berichtigungen einer Steuererklärung, 


die innerhalb von drei Jahren nach dem letz-


ten Tag des Zeitraums nach Satz 1 vorgenom-


men werden, sind mit einer späteren Steuerer-


klärung unter Angabe des zu berichtigenden 


Besteuerungszeitraums anzuzeigen. 


 







Drucksache 19/[…] – 64 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(4) Die Steuererklärung nach Absatz 3 


Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zustän-


digen Finanzbehörde eines anderen Mitglied-


staates der Europäischen Union übermittelt 


hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmel-


dung im Sinne des § 150 Absatz 1 Satz 3 und 


des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in 


ihr enthaltenen Daten von der zuständigen Fi-


nanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 


Europäischen Union dem Bundeszentralamt 


für Steuern übermittelt und dort in bearbeitba-


rer Weise aufgezeichnet wurden. Dies gilt für 


die Berichtigung einer Steuererklärung ent-


sprechend. Die Steuererklärung nach Satz 1 


gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis 


zum letzten Tag der Frist nach Absatz 3 


Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des an-


deren Mitgliedstaates der Europäischen 


Union übermittelt worden ist und dort in be-


arbeitbarer Weise aufgezeichnet wurde. Die 


Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der 


Steuererklärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn 


die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 


Absatz 3 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbe-


hörde des anderen Mitgliedstaates der Euro-


päischen Union eingegangen ist. § 240 der 


Abgabenordnung ist in diesen Fällen mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis 


frühestens mit Ablauf des zehnten Tages nach 


Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeit-


raum folgenden Monats eintritt. 
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(5) Kommt der Unternehmer seinen 


Verpflichtungen nach Absatz 3 oder § 22 Ab-


satz 1 oder den von ihm in einem anderen 


Mitgliedstaat der Europäischen Union zu er-


füllenden Aufzeichnungspflichten entspre-


chend Artikel 369 der Richtlinie 


2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht 


rechtzeitig nach, schließt ihn die Finanzbe-


hörde, bei der der Unternehmer die Teilnahme 


an dem Verfahren nach Absatz 1 Satz 2 ange-


zeigt hat, von dem besonderen Besteuerungs-


verfahren nach Absatz 1 aus. Der Ausschluss 


gilt ab dem Besteuerungszeitraum, der nach 


dem Zeitpunkt der Bekanntgabe des Aus-


schlusses gegenüber dem Unternehmer be-


ginnt; ist der Ausschluss jedoch auf eine Än-


derung des Ortes des Sitzes oder der Betriebs-


stätte zurückzuführen, ist der Ausschluss ab 


dem Tag dieser Änderung wirksam. Der Aus-


schluss wegen eines wiederholten Verstoßes 


gegen die in Satz 1 genannten Verpflichtun-


gen hat auch den Ausschluss von den beson-


deren Besteuerungsverfahren nach den §§ 18j 


und 18k zur Folge. 


 


(6) Auf das besondere Besteuerungs-


verfahren sind, soweit die Anzeige nach Ab-


satz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentral-


amt für Steuern erfolgt und dieses die Steuer-


erklärungen den zuständigen Finanzbehörden 


der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 


Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 30, 32a 


bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite Abschnitt 


des Dritten Teils und der Siebente Teil der 


Abgabenordnung sowie die Finanzgerichts-


ordnung anzuwenden. 


 


§ 18j 


 


Besonderes Besteuerungsverfahren für den 


innergemeinschaftlichen Fernverkauf, für 


Lieferungen innerhalb eines Mitgliedstaates 


über eine elektronische Schnittstelle und für 


von im Gemeinschaftsgebiet, nicht aber im 


Mitgliedstaat des Verbrauchs ansässigen Un-


ternehmern erbrachte sonstige Leistungen 


 


(1) Ein Unternehmer, der  
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1. nach dem 30. Juni 2021 Lieferungen 


nach § 3 Absatz 3a Satz 1 innerhalb ei-


nes Mitgliedstaates oder innergemein-


schaftliche Fernverkäufe nach § 3c Ab-


satz 1 Satz 2 und 3 im Gemeinschaftsge-


biet erbringt oder 


 


2. im Gemeinschaftsgebiet ansässig ist und 


nach dem 30. Juni 2021 in einem ande-


ren Mitgliedstaat der Europäischen 


Union sonstige Leistungen an Empfän-


ger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 ausführt, 
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für die er dort die Steuer schuldet und Um-


satzsteuererklärungen abzugeben hat, hat an-


zuzeigen, wenn er an dem besonderen Besteu-


erungsverfahren entsprechend Titel XII Kapi-


tel 6 Abschnitt 3 der Richtlinie 2006/112/EG 


des Rates in der Fassung von Artikel 1 Num-


mer 8 bis 13 der Richtlinie (EU) 2019/1995 


des Rates vom 21. November 2019 zur Ände-


rung der Richtlinie 2006/112/EG des Rates 


vom 28. November 2006 in Bezug auf Vor-


schriften für Fernverkäufe von Gegenständen 


und bestimmte inländische Lieferungen von 


Gegenständen (ABl. L 310 vom 2.12.2019, 


S. 1) teilnimmt. Die Anzeige ist der zuständi-


gen Finanzbehörde des nach Artikel 369a 


Nummer 2 der Richtlinie 2006/112/EG des 


Rates in der Fassung von Artikel 1 Nummer 9 


der Richtlinie (EU) 2019/1995 zuständigen 


Mitgliedstaates der Europäischen Union nach 


amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung zu übermitteln; zustän-


dige Finanzbehörde im Inland ist insoweit das 


Bundeszentralamt für Steuern. Die Anzeige 


hat vor Beginn des Besteuerungszeitraums 


(§ 16 Absatz 1d Satz 1) zu erfolgen, ab dessen 


Beginn der Unternehmer von dem besonderen 


Besteuerungsverfahren Gebrauch macht. Eine 


Teilnahme an dem besonderen Besteuerungs-


verfahren ist dem Unternehmer nur einheit-


lich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen 


Union und alle Umsätze nach Satz 1 möglich; 


dies gilt hinsichtlich sonstiger Leistungen an 


Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 nur für 


die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 


in denen der Unternehmer weder einen Sitz 


noch eine Betriebsstätte hat. Die Anwendung 


des besonderen Besteuerungsverfahrens kann 


nur mit Wirkung vom Beginn eines Besteue-


rungszeitraums an widerrufen werden. Der 


Widerruf ist vor Beginn des Besteuerungs-


zeitraums, für den er gelten soll, gegenüber 


der Finanzbehörde nach Satz 2 nach amtlich 


vorgeschriebenem Datensatz durch Daten-


fernübertragung zu erklären. 
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(2) Im übrigen Gemeinschaftsgebiet 


ansässige Unternehmer (§ 13b Absatz 7 


Satz 2) können die Teilnahme an dem beson-


deren Besteuerungsverfahren nur in dem Mit-


gliedstaat der Europäischen Union, in dem sie 


ansässig sind, anzeigen; hinsichtlich sonstiger 


Leistungen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 


Satz 1 im Inland ist eine Teilnahme jedoch 


nur zulässig, soweit der Unternehmer im In-


land, auf der Insel Helgoland und in einem der 


in § 1 Absatz 3 bezeichneten Gebiete weder 


seinen Sitz, seine Geschäftsleitung noch eine 


Betriebsstätte hat. Im Inland ansässige Unter-


nehmer können die Teilnahme an dem beson-


deren Besteuerungsverfahren nur im Inland 


anzeigen; dies gilt nicht in Fällen des Satzes 


4. Ein Unternehmer ist im Inland ansässig, 


wenn er im Inland seinen Sitz oder seine Ge-


schäftsleitung hat oder, für den Fall, dass er 


im Drittlandsgebiet ansässig ist, im Inland 


eine Betriebsstätte hat. Hat ein im Drittlands-


gebiet ansässiger Unternehmer neben der Be-


triebsstätte im Inland noch mindestens eine 


weitere Betriebsstätte im übrigen Gemein-


schaftsgebiet, kann er sich für die Anzeige der 


Teilnahme an dem besonderen Besteuerungs-


verfahren im Inland entscheiden. Hat ein im 


Drittlandsgebiet ansässiger Unternehmer 


keine Betriebsstätte im Gemeinschaftsgebiet, 


hat er die Teilnahme an dem besonderen Be-


steuerungsverfahren im Inland anzuzeigen, 


wenn die Beförderung oder Versendung der 


Gegenstände im Inland beginnt. Beginnt die 


Beförderung oder Versendung der Gegen-


stände teilweise im Inland und teilweise im 


übrigen Gemeinschaftsgebiet, kann sich der 


im Drittlandsgebiet ansässige Unternehmer, 


der keine Betriebsstätte im Gemeinschaftsge-


biet hat, für die Anzeige der Teilnahme an 


dem besonderen Besteuerungsverfahren im 


Inland entscheiden. Der im Drittlandsgebiet 


ansässige Unternehmer ist an seine Entschei-


dung nach Satz 4 oder 6 für das betreffende 


Kalenderjahr und die beiden darauffolgenden 


Kalenderjahre gebunden. 
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(3) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 


Satz 1 im Inland und erfüllt der Unternehmer 


die Voraussetzungen für die Teilnahme an 


dem besonderen Besteuerungsverfahren 


nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 


dies gegenüber dem Unternehmer fest und 


lehnt dessen Teilnahme an dem besonderen 


Besteuerungsverfahren ab. 


 


(4) Ein Unternehmer, der das in Ab-


satz 1 genannte besondere Besteuerungsver-


fahren anwendet, hat der Finanzbehörde nach 


Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 


eine Steuererklärung innerhalb eines Monats 


nach Ablauf jedes Besteuerungszeitraums 


(§ 16 Absatz 1d Satz 1) nach amtlich vorge-


schriebenem Datensatz durch Datenfernüber-


tragung zu übermitteln. In der Steuererklä-


rung hat er die Steuer für den Besteuerungs-


zeitraum selbst zu berechnen. Die berechnete 


Steuer ist am letzten Tag des auf den Besteu-


erungszeitraum folgenden Monats fällig und 


bis dahin vom Unternehmer an die Finanzbe-


hörde nach Absatz 1 Satz 2 zu entrichten. So-


weit der Unternehmer im Inland Leistungen 


nach Absatz 1 Satz 1 erbringt, ist § 18 Ab-


satz 1 bis 4 nicht anzuwenden. Berichtigun-


gen einer Steuererklärung, die innerhalb von 


drei Jahren nach dem letzten Tag des Zeit-


raums nach Satz 1 vorgenommen werden, 


sind mit einer späteren Steuererklärung unter 


Angabe des zu berichtigenden Besteuerungs-


zeitraums anzuzeigen. 
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(5) Die Steuererklärung nach Absatz 4 


Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zustän-


digen Finanzbehörde eines anderen Mitglied-


staates der Europäischen Union übermittelt 


hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmel-


dung im Sinne des § 150 Absatz 1 Satz 3 und 


des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in 


ihr enthaltenen Daten von der zuständigen Fi-


nanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 


Europäischen Union dem Bundeszentralamt 


für Steuern übermittelt und dort in bearbeitba-


rer Weise aufgezeichnet wurden. Dies gilt für 


die Berichtigung einer Steuererklärung ent-


sprechend. Die Steuererklärung nach Satz 1 


gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis 


zum letzten Tag der Frist nach Absatz 4 


Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des an-


deren Mitgliedstaates der Europäischen 


Union übermittelt worden ist und dort in be-


arbeitbarer Weise aufgezeichnet wurde. Die 


Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der 


Steuererklärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn 


die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 


Absatz 4 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbe-


hörde des anderen Mitgliedstaates der Euro-


päischen Union eingegangen ist. § 240 der 


Abgabenordnung ist in diesen Fällen mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis 


frühestens mit Ablauf des zehnten Tages nach 


Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeit-


raum folgenden Monats eintritt. 
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(6) Kommt der Unternehmer seinen 


Verpflichtungen nach Absatz 4 oder § 22 Ab-


satz 1 oder den von ihm in einem anderen 


Mitgliedstaat der Europäischen Union zu er-


füllenden Aufzeichnungspflichten entspre-


chend Artikel 369k der Richtlinie 


2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht 


rechtzeitig nach, schließt ihn die Finanzbe-


hörde nach Absatz 1 Satz 2 von dem besonde-


ren Besteuerungsverfahren nach Absatz 1 


aus. Der Ausschluss gilt ab dem Besteue-


rungszeitraum, der nach dem Zeitpunkt der 


Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber 


dem Unternehmer beginnt; ist der Ausschluss 


jedoch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes 


oder der Betriebsstätte oder des Ortes zurück-


zuführen, von dem aus die Beförderung oder 


Versendung von Gegenständen ausgeht, ist 


der Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung 


wirksam. Der Ausschluss wegen eines wie-


derholten Verstoßes gegen die in Satz 1 ge-


nannten Verpflichtungen hat auch den Aus-


schluss von den besonderen Besteuerungsver-


fahren nach den §§ 18i und 18k zur Folge. 


 


(7) Auf das besondere Besteuerungs-


verfahren sind, soweit die Anzeige nach Ab-


satz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentral-


amt für Steuern erfolgt und dieses die Steuer-


erklärungen der zuständigen Finanzbehörde 


eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-


schen Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 


30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite 


Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente 


Teil der Abgabenordnung sowie die Finanz-


gerichtsordnung anzuwenden. 


 


(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend an-


zuwenden. 
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§ 18k 


 


Besonderes Besteuerungsverfahren für Fern-


verkäufe von aus dem Drittlandsgebiet ein-


geführten Gegenständen in Sendungen mit 


einem Sachwert von höchstens 150 Euro 
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(1) Ein Unternehmer, der nach dem 


30. Juni 2021 als Steuerschuldner Fernver-


käufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 oder § 3c Ab-


satz 2 oder 3 in Sendungen mit einem Sach-


wert von höchstens 150 Euro im Gemein-


schaftsgebiet erbringt, für die er dort die 


Steuer schuldet und Umsatzsteuererklärungen 


abzugeben hat, oder ein in seinem Auftrag 


handelnder im Gemeinschaftsgebiet ansässi-


ger Vertreter hat anzuzeigen, wenn er an dem 


besonderen Besteuerungsverfahren entspre-


chend Titel XII Kapitel 6 Abschnitt 4 der 


Richtlinie 2006/112/EG des Rates in der Fas-


sung von Artikel 2 Nummer 30 der Richtli-


nie (EU) 2017/2455 des Rates vom 5. De-


zember 2017 zur Änderung der Richtli-


nie 2006/112/EG und der Richtli-


nie 2009/132/EG in Bezug auf bestimmte 


mehrwertsteuerliche Pflichten für die Erbrin-


gung von Dienstleistungen und für Fernver-


käufe von Gegenständen (ABl. L 348 vom 


29.12.2017, S. 7) teilnimmt. Die Anzeige ist 


der zuständigen Finanzbehörde des unter den 


Voraussetzungen des Artikels 369l Unterab-


satz 2 Nummer 3 der Richtlinie 2006/112/EG 


zuständigen Mitgliedstaates der Europäischen 


Union vor Beginn des Besteuerungszeitraums 


(§ 16 Absatz 1e Satz 1) nach amtlich vorge-


schriebenem Datensatz durch Datenfernüber-


tragung zu übermitteln; zuständige Finanzbe-


hörde im Inland ist insoweit das Bundeszent-


ralamt für Steuern. Eine Teilnahme an dem 


besonderen Besteuerungsverfahren ist für 


nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässige Un-


ternehmer nur zulässig, wenn das Drittland, in 


dem sie ansässig sind, in der Durchführungs-


verordnung entsprechend Artikel 369m Ab-


satz 3 der Richtlinie 2006/112/EG aufgeführt 


ist, oder wenn sie einen im Gemeinschaftsge-


biet ansässigen Vertreter vertraglich bestellt 


und dies der Finanzbehörde nach Satz 2 ange-


zeigt haben. Satz 1 gilt nicht für Sendungen, 


die verbrauchsteuerpflichtige Waren enthal-


ten. Eine Teilnahme an dem besonderen Be-


steuerungsverfahren ist nur einheitlich für alle 


Mitgliedstaaten der Europäischen Union und 


für alle Fernverkäufe im Sinne des Satzes 1 


möglich; sie gilt ab dem Tag, an dem dem Un-


ternehmer oder dem im Auftrag handelnden 


Vertreter die nach Artikel 369q Absatz 1 o-


der 3 der Richtlinie 2006/112/EG erteilte in-


dividuelle Identifikationsnummer des Unter-


nehmers bekannt gegeben wurde. Die An-
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wendung des besonderen Besteuerungsver-


fahrens kann nur mit Wirkung vom Beginn ei-


nes Besteuerungszeitraums an widerrufen 


werden. Der Widerruf ist vor Beginn des Be-


steuerungszeitraums, für den er gelten soll, 


gegenüber der Finanzbehörde nach Satz 2 


nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz 


durch Datenfernübertragung zu erklären. 


(2) Im übrigen Gemeinschaftsgebiet 


ansässige Unternehmer (§ 13b Absatz 7 


Satz 2) oder im Auftrag handelnde Vertreter 


können die Teilnahme an dem besonderen Be-


steuerungsverfahren nur in dem Mitgliedstaat 


der Europäischen Union, in dem sie ansässig 


sind, anzeigen. Im Inland ansässige Unterneh-


mer oder im Auftrag handelnde Vertreter kön-


nen die Teilnahme an dem besonderen Be-


steuerungsverfahren nur im Inland anzeigen; 


dies gilt nicht in Fällen des Satzes 4. Ein Un-


ternehmer oder ein im Auftrag handelnder 


Vertreter ist im Inland ansässig, wenn er im 


Inland seinen Sitz oder seine Geschäftsleitung 


hat oder, für den Fall, dass er im Drittlandsge-


biet ansässig ist, im Inland eine Betriebsstätte 


hat. Hat der im Drittlandsgebiet ansässige Un-


ternehmer oder im Auftrag handelnde Vertre-


ter neben der Betriebsstätte im Inland noch 


mindestens eine weitere Betriebsstätte im üb-


rigen Gemeinschaftsgebiet, kann er sich für 


die Anzeige der Teilnahme an dem besonde-


ren Besteuerungsverfahren im Inland ent-


scheiden. Der Unternehmer oder im Auftrag 


handelnde Vertreter ist an seine Entscheidung 


nach Satz 4 für das betreffende Kalenderjahr 


und die beiden darauffolgenden Kalender-


jahre gebunden. 


 


(3) Erfolgt die Anzeige nach Absatz 1 


Satz 1 im Inland und erfüllt der Unternehmer 


die Voraussetzungen für die Teilnahme an 


dem besonderen Besteuerungsverfahren 


nicht, stellt das Bundeszentralamt für Steuern 


dies gegenüber dem Unternehmer fest und 


lehnt dessen Teilnahme an dem besonderen 


Besteuerungsverfahren ab. 
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(4) Ein Unternehmer oder im Auftrag 


handelnder Vertreter, der das in Absatz 1 ge-


nannte besondere Besteuerungsverfahren an-


wendet, hat der Finanzbehörde nach Absatz 1 


Satz 2 in Verbindung mit Absatz 2 eine Steu-


ererklärung innerhalb eines Monats nach Ab-


lauf jedes Besteuerungszeitraums (§ 16 Ab-


satz 1e Satz 1) nach amtlich vorgeschriebe-


nem Datensatz durch Datenfernübertragung 


zu übermitteln. In der Steuererklärung hat er 


die Steuer für den Besteuerungszeitraum 


selbst zu berechnen. Die berechnete Steuer ist 


am letzten Tag des auf den Besteuerungszeit-


raum folgenden Monats fällig und bis dahin 


vom Unternehmer oder vom im Auftrag han-


delnden Vertreter an die Finanzbehörde nach 


Absatz 1 Satz 2 zu entrichten. Soweit der Un-


ternehmer im Inland Lieferungen nach Ab-


satz 1 Satz 1 erbringt, ist § 18 Absatz 1 bis 4 


nicht anzuwenden. Berichtigungen einer 


Steuererklärung, die innerhalb von drei Jah-


ren nach dem letzten Tag des Zeitraums nach 


Satz 1 vorgenommen werden, sind mit einer 


späteren Steuererklärung unter Angabe des zu 


berichtigenden Besteuerungszeitraums anzu-


zeigen. 
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(5) Die Steuererklärung nach Absatz 4 


Satz 1 und 2, die der Unternehmer der zustän-


digen Finanzbehörde eines anderen Mitglied-


staates der Europäischen Union übermittelt 


hat, ist ab dem Zeitpunkt eine Steueranmel-


dung im Sinne des § 150 Absatz 1 Satz 3 und 


des § 168 der Abgabenordnung, zu dem die in 


ihr enthaltenen Daten von der zuständigen Fi-


nanzbehörde des anderen Mitgliedstaates der 


Europäischen Union dem Bundeszentralamt 


für Steuern übermittelt und dort in bearbeitba-


rer Weise aufgezeichnet wurden. Dies gilt für 


die Berichtigung einer Steuererklärung ent-


sprechend. Die Steuererklärung nach Satz 1 


gilt als fristgemäß übermittelt, wenn sie bis 


zum letzten Tag der Frist nach Absatz 4 


Satz 1 der zuständigen Finanzbehörde des an-


deren Mitgliedstaates der Europäischen 


Union übermittelt worden ist und dort in be-


arbeitbarer Weise aufgezeichnet wurde. Die 


Entrichtung der Steuer erfolgt im Falle der 


Steuererklärung nach Satz 1 fristgemäß, wenn 


die Zahlung bis zum letzten Tag der Frist nach 


Absatz 4 Satz 3 bei der zuständigen Finanzbe-


hörde des anderen Mitgliedstaates der Euro-


päischen Union eingegangen ist. § 240 der 


Abgabenordnung ist in diesen Fällen mit der 


Maßgabe anzuwenden, dass eine Säumnis 


frühestens mit Ablauf des zehnten Tages nach 


Ablauf des zweiten auf den Besteuerungszeit-


raum folgenden Monats eintritt. 
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(6) Kommt der Unternehmer oder der 


im Auftrag handelnde Vertreter seinen Ver-


pflichtungen nach Absatz 4 oder § 22 Ab-


satz 1 oder den von ihm in einem anderen 


Mitgliedstaat der Europäischen Union zu er-


füllenden Aufzeichnungspflichten entspre-


chend Artikel 369x der Richtlinie 


2006/112/EG wiederholt nicht oder nicht 


rechtzeitig nach, schließt ihn die Finanzbe-


hörde nach Absatz 1 Satz 2 von dem besonde-


ren Besteuerungsverfahren nach Absatz 1 


aus. Ein Ausschluss des im Auftrag handeln-


den Vertreters bewirkt auch den Ausschluss 


des von ihm vertretenen Unternehmers. Der 


Ausschluss wegen eines wiederholten Versto-


ßes gegen die in Satz 1 genannten Verpflich-


tungen gilt ab dem Tag, der auf den Zeitpunkt 


der Bekanntgabe des Ausschlusses gegenüber 


dem Unternehmer oder dem im Auftrag han-


delnden Vertreter folgt; ist der Ausschluss je-


doch auf eine Änderung des Ortes des Sitzes 


oder der Betriebsstätte zurückzuführen, ist der 


Ausschluss ab dem Tag dieser Änderung 


wirksam; erfolgt der Ausschluss aus anderen 


Gründen gilt er ab dem Besteuerungszeit-


raum, der nach dem Zeitpunkt der Bekannt-


gabe des Ausschlusses gegenüber dem Unter-


nehmer oder dem im Auftrag handelnden Ver-


treter beginnt. Der Ausschluss wegen eines 


wiederholten Verstoßes gegen die in Satz 1 


genannten Verpflichtungen hat auch den Aus-


schluss von den besonderen Besteuerungsver-


fahren nach den §§ 18i und 18j zur Folge; es 


sei denn, der Ausschluss des Unternehmers 


war bedingt durch einen wiederholten Ver-


stoß gegen die in Satz 1 genannten Verpflich-


tungen durch den im Auftrag handelnden Ver-


treter. 


 


(7) Auf das besondere Besteuerungs-


verfahren sind, soweit die Anzeige nach Ab-


satz 1 Satz 1 gegenüber dem Bundeszentral-


amt für Steuern erfolgt und dieses die Steuer-


erklärungen der zuständigen Finanzbehörde 


eines anderen Mitgliedstaates der Europäi-


schen Union übermittelt, die §§ 2a, 29b bis 


30, 32a bis 32j, 80, 87a, 87b und der Zweite 


Abschnitt des Dritten Teils und der Siebente 


Teil der Abgabenordnung sowie die Finanz-


gerichtsordnung anzuwenden. 


 


(8) § 18 Absatz 4f ist entsprechend an-


zuwenden.“ 
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3. Dem § 27 wird folgender Absatz 32 angefügt: 3. Dem § 27 wird folgender Absatz 33 angefügt: 


„(32) § 18i Absatz 3 und 6, § 18j Ab-


satz 4 und 7, § 18k Absatz 4 und 7 in der Fas-


sung des Artikels 10 des Gesetzes vom ... 


(BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze an-


zuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 ausge-


führt werden. Die in den §§ 18i, 18j und 18k 


enthaltenen Verweise auf die §§ 3, 3a, 3c, 16, 


18i, 18j, 18k und 22 beziehen sich auf die je-


weilige Fassung der Artikel 10 und 11 des 


vorgenannten Gesetzes.“ 


„(33) § 18i Absatz 3 und 6, § 18j Ab-


satz 4 und 7, § 18k Absatz 4 und 7 in der Fas-


sung des Artikels 13 des Gesetzes vom ... 


(BGBl. I S. ...) [eintragen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] sind erstmals auf Umsätze an-


zuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 ausge-


führt werden. Die in den §§ 18i, 18j und 18k 


enthaltenen Verweise auf die §§ 3, 3a, 3c, 16, 


18i, 18j, 18k und 22 beziehen sich auf die je-


weilige Fassung der Artikel 13 und 14 des 


vorgenannten Gesetzes.“ 


Artikel 11 Artikel 14 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 10 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 13 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Angabe zu § 3c wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„§ 3c Ort der Lieferung beim Fernver-


kauf“. 


 


b) Nach der Angabe zu § 21 wird folgende 


Angabe eingefügt: 


 


„§ 21a Sonderregelungen bei der Ein-


fuhr von Sendungen mit einem 


Sachwert von höchstens 


150 Euro“. 


 


c) Die Angabe zu § 22f wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„§ 22f Besondere Pflichten für Betrei-


ber einer elektronischen Schnitt-


stelle“. 


 


d) Die Angabe zu § 25e wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„§ 25e Haftung beim Handel über eine 


elektronische Schnittstelle“. 


 


e) Die Angaben zu den §§ 26b und 26c 


werden wie folgt gefasst: 
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„§ 26b (weggefallen)  


§ 26c Strafvorschriften“.  


2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a 


eingefügt: 
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„(3a) Ein Unternehmer, der mittels 


seiner elektronischen Schnittstelle die 


Lieferung eines Gegenstands, dessen 


Beförderung oder Versendung im Ge-


meinschaftsgebiet beginnt und endet, 


durch einen nicht im Gemeinschaftsge-


biet ansässigen Unternehmer an einen 


Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 


unterstützt, wird behandelt, als ob er die-


sen Gegenstand für sein Unternehmen 


selbst erhalten und geliefert hätte. Dies 


gilt auch in den Fällen, in denen der Un-


ternehmer mittels seiner elektronischen 


Schnittstelle den Fernverkauf von aus 


dem Drittlandsgebiet eingeführten Ge-


genständen in Sendungen mit einem 


Sachwert von höchstens 150 Euro unter-


stützt. Eine elektronische Schnittstelle 


im Sinne der Sätze 1 und 2 ist ein elekt-


ronischer Marktplatz, eine elektronische 


Plattform, ein elektronisches Portal oder 


Ähnliches. Ein Fernverkauf im Sinne des 


Satzes 2 ist die Lieferung eines Gegen-


stands, der durch den Lieferer oder für 


dessen Rechnung aus dem Drittlandsge-


biet an einen Erwerber in einem Mit-


gliedstaat befördert oder versendet wird, 


einschließlich jener Lieferung, an deren 


Beförderung oder Versendung der Liefe-


rer indirekt beteiligt ist. Erwerber im 


Sinne des Satzes 4 ist ein in § 3a Ab-


satz 5 Satz 1 bezeichneter Empfänger o-


der eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 ge-


nannte Person, die weder die maßge-


bende Erwerbsschwelle überschreitet 


noch auf ihre Anwendung verzichtet; im 


Fall der Beendigung der Beförderung o-


der Versendung im Gebiet eines anderen 


Mitgliedstaates ist die von diesem Mit-


gliedstaat festgesetzte Erwerbsschwelle 


maßgebend. Satz 2 gilt nicht für die Lie-


ferung neuer Fahrzeuge und eines Ge-


genstandes, der mit oder ohne probe-


weise Inbetriebnahme durch den Liefe-


rer oder für dessen Rechnung montiert o-


der installiert geliefert wird.“ 


 


b) Nach Absatz 6a wird folgender Ab-


satz 6b eingefügt: 
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„(6b) Wird ein Unternehmer gemäß 


Absatz 3a behandelt, als ob er einen Ge-


genstand selbst erhalten und geliefert 


hätte, wird die Beförderung oder Versen-


dung des Gegenstands der Lieferung 


durch diesen Unternehmer zugeschrie-


ben.“ 


 


c) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter 


„des Absatzes 6a“ durch die Wörter „der 


Absätze 6a und 6b“ ersetzt. 


 


3. § 3a Absatz 5 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 3. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der leis-


tende Unternehmer seinen Sitz, seine Ge-


schäftsleitung, eine Betriebsstätte oder in Er-


mangelung eines Sitzes, einer Geschäftslei-


tung oder einer Betriebsstätte seinen Wohn-


sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in nur ei-


nem Mitgliedstaat hat und der Gesamtbetrag 


der Entgelte der in Satz 2 bezeichneten sons-


tigen Leistungen an in Satz 1 bezeichnete 


Empfänger mit Wohnsitz, gewöhnlichem 


Aufenthalt oder Sitz in anderen Mitgliedstaa-


ten sowie der innergemeinschaftlichen Fern-


verkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 ins-


gesamt 10 000 Euro im vorangegangenen Ka-


lenderjahr nicht überschritten hat und im lau-


fenden Kalenderjahr nicht überschreitet.“ 


 


4. § 3c wird wie folgt gefasst: 4. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 3c 


 


Ort der Lieferung beim Fernverkauf  


(1) Als Ort der Lieferung eines inner-


gemeinschaftlichen Fernverkaufs gilt der Ort, 


an dem sich der Gegenstand bei Beendigung 


der Beförderung oder Versendung an den Er-


werber befindet. Ein innergemeinschaftlicher 


Fernverkauf ist die Lieferung eines Gegen-


stands, der durch den Lieferer oder für dessen 


Rechnung aus dem Gebiet eines Mitgliedstaa-


tes in das Gebiet eines anderen Mitgliedstaa-


tes oder aus dem übrigen Gemeinschaftsge-


biet in die in § 1 Absatz 3 bezeichneten Ge-


biete an den Erwerber befördert oder versandt 


wird, einschließlich jener Lieferung, an deren 


Beförderung oder Versendung der Lieferer in-


direkt beteiligt ist. Erwerber im Sinne des Sat-


zes 2 ist ein in § 3a Absatz 5 Satz 1 bezeich-


neter Empfänger oder eine in § 1a Absatz 3 


Nummer 1 genannte Person, die weder die 


maßgebende Erwerbsschwelle überschreitet 


noch auf ihre Anwendung verzichtet; im Fall 


der Beendigung der Beförderung oder Ver-


sendung im Gebiet eines anderen Mitglied-


staates ist die von diesem Mitgliedstaat fest-


gesetzte Erwerbsschwelle maßgebend. 


 


(2) Als Ort der Lieferung eines Fern-


verkaufs eines Gegenstands, der aus dem 


Drittlandsgebiet in einen anderen Mitglied-


staat als den, in dem die Beförderung oder 


Versendung des Gegenstands an den Erwer-


ber endet, eingeführt wird, gilt der Ort, an 


dem sich der Gegenstand bei Beendigung der 


Beförderung oder Versendung an den Erwer-


ber befindet. § 3 Absatz 3a Satz 4 und 5 gilt 


entsprechend. 


 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 83 – Drucksache 19/[…] 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


(3) Der Ort der Lieferung beim Fern-


verkauf eines Gegenstands, der aus dem Dritt-


landsgebiet in den Mitgliedstaat, in dem die 


Beförderung oder Versendung der Gegen-


stände an den Erwerber endet, eingeführt 


wird, gilt als in diesem Mitgliedstaat gelegen, 


sofern die Steuer auf diesen Gegenstand ge-


mäß dem besonderen Besteuerungsverfahren 


nach § 18k zu erklären ist. § 3 Absatz 3a 


Satz 4 und 5 gilt entsprechend. Bei einem 


Fernverkauf nach § 3 Absatz 3a Satz 2 gilt 


Satz 1 für die Lieferung, der die Beförderung 


oder Versendung des Gegenstandes gemäß 


§ 3 Absatz 6b zugeschrieben wird, entspre-


chend, auch wenn die Steuer auf diesen Ge-


genstand nicht gemäß dem besonderen Be-


steuerungsverfahren nach § 18k zu erklären 


ist und ein Unternehmer oder dessen Beauf-


tragter Schuldner der Einfuhrumsatzsteuer für 


die Einfuhr des Gegenstands ist. 


 


(4) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 


wenn der leistende Unternehmer seinen Sitz, 


seine Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte o-


der in Ermangelung eines Sitzes, einer Ge-


schäftsleitung oder einer Betriebsstätte seinen 


Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 


nur einem Mitgliedstaat hat und der Gesamt-


betrag der Entgelte der in § 3a Absatz 5 Satz 2 


bezeichneten sonstigen Leistungen an in § 3a 


Absatz 5 Satz 1 bezeichnete Empfänger mit 


Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthalt oder 


Sitz in anderen Mitgliedstaaten sowie der in-


nergemeinschaftlichen Fernverkäufe nach 


Absatz 1 Satz 2 und 3 insgesamt 10 000 Euro 


im vorangegangenen Kalenderjahr nicht über-


schritten hat und im laufenden Kalenderjahr 


nicht überschreitet. Der leistende Unterneh-


mer kann dem Finanzamt erklären, dass er auf 


die Anwendung des Satzes 1 verzichtet. Die 


Erklärung bindet den Unternehmer mindes-


tens für zwei Kalenderjahre. 


 


(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für  


1. die Lieferung neuer Fahrzeuge,  


2. die Lieferung eines Gegenstands, der mit 


oder ohne probeweise Inbetriebnahme 


durch den Lieferer oder für dessen Rech-


nung montiert oder installiert geliefert 


wird, und für 
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3. die Lieferung eines Gegenstands, auf die 


die Differenzbesteuerung nach § 25a 


Absatz 1 oder 2 angewendet wird.  


 


Bei verbrauchsteuerpflichtigen Waren gelten 


die Absätze 1 bis 3 nicht für Lieferungen an 


eine in § 1a Absatz 3 Nummer 1 genannte 


Person.“ 


 


5. Nach § 4 Nummer 4b wird folgende Num-


mer 4c eingefügt: 


5. u n v e r ä n d e r t  


„4c. die Lieferung von Gegenständen an ei-


nen Unternehmer für sein Unterneh-


men, die dieser nach § 3 Absatz 3a 


Satz 1 im Gemeinschaftsgebiet weiter-


liefert;“. 


 


6. In § 5 Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt am 


Ende durch ein Semikolon ersetzt und wird 


folgende Nummer 7 angefügt: 


6. u n v e r ä n d e r t  


„7. von aus dem Drittlandsgebiet einge-


führten Gegenständen in Sendungen 


mit einem Sachwert von höchstens 


150 Euro, für die die Steuer im Rahmen 


des besonderen Besteuerungsverfah-


rens nach § 18k zu erklären ist und für 


die in der Anmeldung zur Überlassung 


in den freien Verkehr die nach Arti-


kel 369q der Richtlinie 2006/112/EG 


des Rates vom 28. November 2006 über 


das gemeinsame Mehrwertsteuersystem 


(ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in 


der jeweils geltenden Fassung von ei-


nem Mitgliedstaat der Europäischen 


Union erteilte individuelle Identifikati-


onsnummer des Lieferers oder die dem 


in seinem Auftrag handelnden Vertreter 


für diesen Lieferer erteilte individuelle 


Identifikationsnummer angegeben 


wird.“ 


 


7. In § 13 Absatz 1 Nummer 1 wird in Buch-


stabe e das Semikolon durch ein Komma er-


setzt und folgende Buchstaben f bis i werden 


angefügt: 


7. u n v e r ä n d e r t  


„f) in den Fällen des § 18i mit Ablauf des 


Besteuerungszeitraums nach § 16 Ab-


satz 1c Satz 1, in dem die Leistungen 


ausgeführt worden sind, 
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g) in den Fällen des § 18j vorbehaltlich des 


Buchstabens i mit Ablauf des Besteue-


rungszeitraums nach § 16 Absatz 1d 


Satz 1, in dem die Leistungen ausge-


führt worden sind, 


 


h) in den Fällen des § 18k mit Ablauf des 


Besteuerungszeitraums nach § 16 Ab-


satz 1e Satz 1, in dem die Lieferungen 


ausgeführt worden sind; die Gegen-


stände gelten als zu dem Zeitpunkt ge-


liefert, zu dem die Zahlung angenom-


men wurde, 


 


i) in den Fällen des § 3 Absatz 3a zu dem 


Zeitpunkt, zu dem die Zahlung ange-


nommen wurde;“. 


 


8. In § 13a Absatz 1 Nummer 6 wird der Punkt 


am Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


wird folgende Nummer 7 angefügt: 


8. u n v e r ä n d e r t  


„7. des § 18k neben dem Unternehmer der 


im Gemeinschaftsgebiet ansässige Ver-


treter, sofern ein solcher vom Unterneh-


mer vertraglich bestellt und dies der Fi-


nanzbehörde nach § 18k Absatz 1 


Satz 2 angezeigt wurde. Der Vertreter 


ist gleichzeitig Empfangsbevollmäch-


tigter für den Unternehmer und dadurch 


ermächtigt, alle Verwaltungsakte und 


Mitteilungen der Finanzbehörde in 


Empfang zu nehmen, die mit dem Be-


steuerungsverfahren nach § 18k und ei-


nem außergerichtlichen Rechtsbehelfs-


verfahren nach dem Siebenten Teil der 


Abgabenordnung zusammenhängen. 


Bei der Bekanntgabe an den Vertreter 


ist darauf hinzuweisen, dass sie auch 


mit Wirkung für und gegen den Unter-


nehmer erfolgt. Die Empfangsbevoll-


mächtigung des Vertreters kann nur 


nach Beendigung des Vertragsverhält-


nisses und mit Wirkung für die Zukunft 


widerrufen werden. Der Widerruf wird 


gegenüber der Finanzbehörde erst wirk-


sam, wenn er ihr zugegangen ist.“ 


 


9. § 14a Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 9. u n v e r ä n d e r t  
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„(2) Führt der Unternehmer eine Liefe-


rung im Sinne des § 3c Absatz 1 im Inland 


aus, ist er zur Ausstellung einer Rechnung 


verpflichtet. Satz 1 gilt nicht, wenn der Unter-


nehmer an dem besonderen Besteuerungsver-


fahren nach § 18j teilnimmt.“ 


 


10. § 16 wird wie folgt geändert: 10. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 1b werden die folgenden 


Absätze 1c bis 1e eingefügt: 


 


„(1c) Macht ein nicht im Gemein-


schaftsgebiet ansässiger Unternehmer 


von § 18i Gebrauch, ist Besteuerungs-


zeitraum das Kalendervierteljahr. Sofern 


die Teilnahme an dem Verfahren nach 


§ 18i im Inland angezeigt wurde, ist bei 


der Berechnung der Steuer von der 


Summe der sonstigen Leistungen an 


Empfänger nach § 3a Absatz 5 Satz 1 


auszugehen, die im Gemeinschaftsgebiet 


steuerbar sind, soweit für sie in dem Be-


steuerungszeitraum die Steuer entstan-


den und die Steuerschuldnerschaft gege-


ben ist. Sofern die Teilnahme an dem 


Verfahren nach § 18i in einem anderen 


Mitgliedstaat der Europäischen Union 


angezeigt wurde, ist bei der Berechnung 


der Steuer von der Summe der sonstigen 


Leistungen an Empfänger nach § 3a Ab-


satz 5 Satz 1 auszugehen, die im Inland 


steuerbar sind, soweit für sie in dem Be-


steuerungszeitraum die Steuer entstan-


den und die Steuerschuldnerschaft gege-


ben ist. Absatz 2 ist nicht anzuwenden. 
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(1d) Macht ein Unternehmer von 


§ 18j Gebrauch, ist Besteuerungszeit-


raum das Kalendervierteljahr. Sofern die 


Teilnahme an dem Verfahren nach § 18j 


im Inland angezeigt wurde, ist bei der 


Berechnung der Steuer von der Summe 


der Lieferungen nach § 3 Absatz 3a 


Satz 1 innerhalb eines Mitgliedstaates 


und der innergemeinschaftlichen Fern-


verkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 


und 3, die im Gemeinschaftsgebiet steu-


erbar sind, sowie der sonstigen Leistun-


gen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 


Satz 1, die in einem anderen Mitglied-


staat der Europäischen Union steuerbar 


sind, auszugehen, soweit für sie in dem 


Besteuerungszeitraum die Steuer ent-


standen und die Steuerschuldnerschaft 


gegeben ist. Sofern die Teilnahme an 


dem Verfahren nach § 18j in einem an-


deren Mitgliedstaat der Europäischen 


Union angezeigt wurde, ist bei der Be-


rechnung der Steuer von der Summe der 


Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 


innerhalb eines Mitgliedstaates, der in-


nergemeinschaftlichen Fernverkäufe 


nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3 und der 


sonstigen Leistungen an Empfänger 


nach § 3a Absatz 5 Satz 1 auszugehen, 


die im Inland steuerbar sind, soweit für 


sie in dem Besteuerungszeitraum die 


Steuer entstanden und die Steuerschuld-


nerschaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht 


anzuwenden. 
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(1e) Macht ein Unternehmer oder 


ein in seinem Auftrag handelnder Vertre-


ter von § 18k Gebrauch, ist Besteue-


rungszeitraum der Kalendermonat. So-


fern die Teilnahme an dem Verfahren 


nach § 18k im Inland angezeigt wurde, 


ist bei der Berechnung der Steuer von der 


Summe der Fernverkäufe nach § 3 Ab-


satz 3a Satz 2 und § 3c Absatz 2 und 3, 


die im Gemeinschaftsgebiet steuerbar 


sind, auszugehen, soweit für sie in dem 


Besteuerungszeitraum die Steuer ent-


standen und die Steuerschuldnerschaft 


gegeben ist. Sofern die Teilnahme an 


dem Verfahren nach § 18k in einem an-


deren Mitgliedstaat der Europäischen 


Union angezeigt wurde, ist bei der Be-


rechnung der Steuer von der Summe der 


Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 


und § 3c Absatz 2 und 3 auszugehen, die 


im Inland steuerbar sind, soweit für sie 


in dem Besteuerungszeitraum die Steuer 


entstanden und die Steuerschuldner-


schaft gegeben ist. Absatz 2 ist nicht an-


zuwenden.“ 


 


b) Absatz 6 Satz 4 und 5 wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„Macht ein Unternehmer von § 18 Ab-


satz 4c oder 4e oder den §§ 18i, 18j o-


der 18k Gebrauch, hat er zur Berechnung 


der Steuer Werte in fremder Währung 


nach den Kursen umzurechnen, die für 


den letzten Tag des Besteuerungszeit-


raums nach Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b 


Satz 1, Absatz 1c Satz 1, Absatz 1d 


Satz 1 oder Absatz 1e Satz 1 von der Eu-


ropäischen Zentralbank festgestellt wor-


den sind. Sind für die in Satz 4 genann-


ten Tage keine Umrechnungskurse fest-


gestellt worden, hat der Unternehmer die 


Steuer nach den für den nächsten Tag 


nach Ablauf des Besteuerungszeitraums 


nach Absatz 1a Satz 1, Absatz 1b Satz 1, 


Absatz 1c Satz 1, Absatz 1d Satz 1 oder 


Absatz 1e Satz 1 von der Europäischen 


Zentralbank festgestellten Umrech-


nungskursen umzurechnen.“ 


 


11. § 18 wird wie folgt geändert: 11. u n v e r ä n d e r t  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
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aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehalt-


lich des § 18i Absatz 3, des § 18j 


Absatz 4 und des § 18k Absatz 4 


bis zum zehnten Tag nach Ablauf 


jedes Voranmeldungszeitraums 


eine Voranmeldung nach amtlich 


vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung zu übermit-


teln, in der er die Steuer für den Vo-


ranmeldungszeitraum (Vorauszah-


lung) selbst zu berechnen hat.“ 


 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Vorauszahlung ist am zehn-


ten Tag nach Ablauf des Voranmel-


dungszeitraums fällig und bis dahin 


vom Unternehmer zu entrichten.“ 


 


b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Der Unternehmer hat vorbehaltlich des 


§ 18i Absatz 3, des § 18j Absatz 4 und 


des § 18k Absatz 4 für das Kalenderjahr 


oder für den kürzeren Besteuerungszeit-


raum eine Steuererklärung nach amtlich 


vorgeschriebenem Datensatz durch Da-


tenfernübertragung zu übermitteln, in 


der er die zu entrichtende Steuer oder 


den Überschuss, der sich zu seinen 


Gunsten ergibt, nach § 16 Absatz 1 bis 4 


und § 17 selbst zu berechnen hat (Steu-


eranmeldung).“ 


 


c) Absatz 4 Satz 1 und 2 wird wie folgt ge-


fasst: 
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„Berechnet der Unternehmer die zu ent-


richtende Steuer oder den Überschuss in 


der Steueranmeldung für das Kalender-


jahr abweichend von der Summe der Vo-


rauszahlungen, so ist der Unterschieds-


betrag zugunsten des Finanzamts einen 


Monat nach dem Eingang der Steueran-


meldung fällig und bis dahin vom Unter-


nehmer zu entrichten. Setzt das Finanz-


amt die zu entrichtende Steuer oder den 


Überschuss abweichend von der Steuer-


anmeldung für den Voranmeldungszeit-


raum oder für das Kalenderjahr oder auf 


Grund unterbliebener Abgabe der Steu-


eranmeldung fest, so ist der Unter-


schiedsbetrag zugunsten des Finanzamts 


einen Monat nach der Bekanntgabe des 


Steuerbescheids fällig und bis dahin vom 


Unternehmer zu entrichten.“ 


 


d) Absatz 4c Satz 1 und 2 wird wie folgt 


gefasst: 


 


„Ein nicht im Gemeinschaftsgebiet an-


sässiger Unternehmer, der vor dem 


1. Juli 2021 als Steuerschuldner Um-


sätze nach § 3a Absatz 5 im Gemein-


schaftsgebiet erbringt, kann abweichend 


von den Absätzen 1 bis 4 für jeden Be-


steuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1a 


Satz 1) eine Steuererklärung nach amt-


lich vorgeschriebenem Datensatz durch 


Datenfernübertragung bis zum 20. Tag 


nach Ablauf jedes Besteuerungszeit-


raums dem Bundeszentralamt für Steu-


ern übermitteln, in der er die Steuer für 


die vorgenannten Umsätze selbst zu be-


rechnen hat (Steueranmeldung). Die 


Steuer ist am 20. Tag nach Ablauf des 


Besteuerungszeitraums fällig und bis da-


hin vom Unternehmer zu entrichten.“ 


 


e) Absatz 4d wird wie folgt gefasst:  
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„(4d) Für nicht im Gemeinschafts-


gebiet ansässige Unternehmer, die vor 


dem 1. Juli 2021 im Inland im Besteue-


rungszeitraum (§ 16 Absatz 1 Satz 2) als 


Steuerschuldner Umsätze nach § 3a Ab-


satz 5 erbringen und diese Umsätze in ei-


nem anderen Mitgliedstaat erklären so-


wie die darauf entfallende Steuer ent-


richten, gelten insoweit die Absätze 1 


bis 4 nicht.“ 


 


f) Absatz 4e wird wie folgt geändert:   


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Ein im übrigen Gemeinschaftsge-


biet ansässiger Unternehmer (§ 13b 


Absatz 7 Satz 2), der vor dem 


1. Juli 2021 als Steuerschuldner 


Umsätze nach § 3a Absatz 5 im In-


land erbringt, kann abweichend von 


den Absätzen 1 bis 4 für jeden Be-


steuerungszeitraum (§ 16 Ab-


satz 1b Satz 1) eine Steuererklä-


rung nach amtlich vorgeschriebe-


nem Datensatz durch Datenfern-


übertragung bis zum 20. Tag nach 


Ablauf jedes Besteuerungszeit-


raums übermitteln, in der er die 


Steuer für die vorgenannten Um-


sätze selbst zu berechnen hat; dies 


gilt nur, wenn der Unternehmer im 


Inland, auf der Insel Helgoland und 


in einem der in § 1 Absatz 3 be-


zeichneten Gebiete weder seinen 


Sitz, seine Geschäftsleitung noch 


eine Betriebsstätte hat.“ 


 


bb) Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuer ist am 20. Tag nach 


Ablauf des Besteuerungszeitraums 


fällig und bis dahin vom Unterneh-


mer zu entrichten.“ 


 


g) Absatz 4f Satz 6 wird wie folgt gefasst:  


„Die in § 1a Absatz 3 Nummer 2, § 2b 


Absatz 2 Nummer 1, § 3a Absatz 5 


Satz 3, § 3c Absatz 4 Satz 1, § 18 Ab-


satz 2 Satz 2, § 18a Absatz 1 Satz 2, § 19 


Absatz 1 und § 20 Absatz 1 Satz 1 Num-


mer 1 genannten Betragsgrenzen gelten 


für Organisationseinheiten stets als über-


schritten.“ 
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h) Absatz 5a Satz 4 wird wie folgt gefasst:  


„Die Steuer ist am zehnten Tag nach Ab-


lauf des Tages fällig, an dem sie entstan-


den ist, und ist bis dahin vom Erwerber 


zu entrichten.“ 


 


i) Absatz 9 Satz 7 wird durch die folgen-


den Sätze ersetzt: 


 


„Die Sätze 5 und 6 gelten nicht für Un-


ternehmer, die nicht im Gemeinschafts-


gebiet ansässig sind, soweit sie im Be-


steuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 


Satz 2) vor dem 1. Juli 2021 als Steuer-


schuldner Umsätze nach § 3a Absatz 5 


im Gemeinschaftsgebiet erbracht und für 


diese Umsätze von § 18 Absatz 4c Ge-


brauch gemacht haben oder diese Um-


sätze in einem anderen Mitgliedstaat er-


klärt sowie die darauf entfallende Steuer 


entrichtet haben; Voraussetzung ist, dass 


die Vorsteuerbeträge im Zusammenhang 


mit Umsätzen nach § 3a Absatz 5 stehen. 


Die Sätze 5 und 6 gelten auch nicht für 


Unternehmer, die nicht im Gemein-


schaftsgebiet ansässig sind, soweit sie im 


Besteuerungszeitraum (§ 16 Absatz 1 


Satz 2) nach dem 30. Juni 2021 als Steu-


erschuldner Lieferungen nach § 3 Ab-


satz 3a Satz 1 innerhalb eines Mitglied-


staates, Fernverkäufe nach § 3 Absatz 3a 


Satz 2, innergemeinschaftliche Fernver-


käufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, 


Fernverkäufe nach § 3c Absatz 2 oder 3 


oder sonstige Leistungen an Empfänger 


nach § 3a Absatz 5 Satz 1 im Gemein-


schaftsgebiet erbracht und für diese Um-


sätze von den §§ 18i, 18j oder 18k Ge-


brauch gemacht haben; Voraussetzung 


ist, dass die Vorsteuerbeträge mit Liefe-


rungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 inner-


halb eines Mitgliedstaates, Fernverkäu-


fen nach § 3 Absatz 3a Satz 2, innerge-


meinschaftlichen Fernverkäufen nach 


§ 3c Absatz 1 Satz 2 und 3, Fernverkäu-


fen nach § 3c Absatz 2 oder 3 oder sons-


tigen Leistungen an Empfänger nach 


§ 3a Absatz 5 Satz 1 im Zusammenhang 


stehen.“ 
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12. In § 18e Nummer 2 wird der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt und wird fol-


gende Nummer 3 angefügt: 


12. u n v e r ä n d e r t  


„3. dem Betreiber im Sinne des § 25e Ab-


satz 1 die Gültigkeit einer inländischen 


Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 


sowie den Namen und die Anschrift des 


liefernden Unternehmers im Sinne des 


§ 25e Absatz 2 Satz 1.“ 


 


13. § 18h Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 13. u n v e r ä n d e r t  


„Ein im Inland ansässiger Unternehmer, der 


vor dem 1. Juli 2021 in einem anderen Mit-


gliedstaat der Europäischen Union Umsätze 


nach § 3a Absatz 5 erbringt, für die er dort die 


Steuer schuldet und Umsatzsteuererklärungen 


abzugeben hat, hat gegenüber dem Bundes-


zentralamt für Steuern nach amtlich vorge-


schriebenem Datensatz durch Datenfernüber-


tragung anzuzeigen, wenn er an dem besonde-


ren Besteuerungsverfahren entsprechend Ti-


tel XII Kapitel 6 Abschnitt 3 der Richtli-


nie 2006/112/EG des Rates in der Fassung 


von Artikel 5 Nummer 15 der Richtlinie 


2008/8/EG des Rates vom 12. Februar 2008 


zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG be-


züglich des Ortes der Dienstleistung 


(ABl. L 44 vom 20.2.2008, S. 23) teilnimmt.“ 


 


14. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 14. u n v e r ä n d e r t  


„§ 21a 


 


Sonderregelungen bei der Einfuhr von Sen-


dungen mit einem Sachwert von höchstens 


150 Euro 


 


(1) Bei der Einfuhr von Gegenständen 


in Sendungen mit einem Sachwert von höchs-


tens 150 Euro aus dem Drittlandsgebiet, für 


die eine Steuerbefreiung nach § 5 Absatz 1 


Nummer 7 nicht in Anspruch genommen 


wird, kann die Person, die die Gegenstände im 


Inland für Rechnung der Person, für die die 


Gegenstände bestimmt sind (Sendungsemp-


fänger), bei einer Zollstelle gestellt (gestel-


lende Person), auf Antrag die Sonderregelung 


nach den Absätzen 2 bis 6 in Anspruch neh-


men, sofern 
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1. die Voraussetzungen für die Bewilligung 


eines Zahlungsaufschubs gemäß Arti-


kel 110 Buchstabe b des Zollkodex der 


Union erfüllt sind, 


 


2. die Beförderung oder Versendung im In-


land endet und 


 


3. die Sendung keine verbrauchsteuer-


pflichtigen Waren enthält.  


 


Der Antrag ist zusammen mit der Anmeldung 


zur Überlassung in den freien Verkehr zu stel-


len. 


 


(2) Die gestellende Person hat die Wa-


ren nach Maßgabe des Artikels 63d Unterab-


satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 282/2011 zur 


Festlegung von Durchführungsvorschriften 


zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemein-


same Mehrwertsteuersystem (ABl. L 77 vom 


23.3.2011, S. 1) in der jeweils geltenden Fas-


sung für Rechnung des Sendungsempfängers, 


zur Überlassung in den zollrechtlich freien 


Verkehr anzumelden. Für die Anmeldung ist 


entweder eine Standard-Zollanmeldung zu 


verwenden oder, soweit zulässig, eine Zollan-


meldung für Sendungen von geringem Wert 


gemäß Artikel 143a der Delegierten Verord-


nung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 


28. Juli 2015 zur Ergänzung der Verordnung 


(EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parla-


ments und des Rates mit Einzelheiten zur Prä-


zisierung von Bestimmungen des Zollkodex 


der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1) 


in der jeweils geltenden Fassung. 
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(3) Die entstandene Einfuhrumsatz-


steuer wird in entsprechender Anwendung 


von Artikel 110 Buchstabe b des Zollkodex 


der Union aufgeschoben und dem Aufschub-


konto der gestellenden Person belastet. Eine 


Sicherheitsleistung ist nicht erforderlich, 


wenn die gestellende Person Zugelassener 


Wirtschaftsbeteiligter für zollrechtliche Ver-


einfachungen gemäß Artikel 38 Absatz 2 


Buchstabe a des Zollkodex der Union ist oder 


die Voraussetzungen erfüllt für die Reduzie-


rung einer Gesamtsicherheit gemäß Arti-


kel 95 Absatz 2 des Zollkodex der Union in 


Verbindung mit Artikel 84 Absatz 1 der Dele-


gierten Verordnung (EU) 2015/2446 der 


Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergän-


zung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 


Europäischen Parlaments und des Rates mit 


Einzelheiten zur Präzisierung von Bestim-


mungen des Zollkodex der Union. 


 


(4) Bei der Auslieferung hat der Sen-


dungsempfänger die Einfuhrumsatzsteuer an 


die gestellende Person zu entrichten. Die ge-


stellende Person, sofern sie nicht bereits Steu-


erschuldner ist, haftet für die Einfuhrumsatz-


steuer, die auf Sendungen lastet, die ausgelie-


fert werden, ohne dass die Einfuhrumsatz-


steuer vom Sendungsempfänger erhoben 


wurde. Dies gilt entsprechend für die Ein-


fuhrumsatzsteuer auf Sendungen, deren Ver-


bleib die gestellende Person nicht nachweisen 


kann (abhandengekommene Sendungen). 


 


(5) Bis zum zehnten Tag des auf die 


Einfuhr folgenden Monats teilt die gestel-


lende Person der zuständigen Zollstelle nach 


amtlich vorgeschriebenem Datensatz auf 


elektronischem Weg und unter Angabe der 


Registriernummern der jeweiligen Zollanmel-


dungen mit, 


 


1. welche Sendungen im abgelaufenen Ka-


lendermonat an die jeweiligen Sen-


dungsempfänger ausgeliefert wurden 


(ausgelieferte Sendungen), 


 


2. die je Sendung vereinnahmten Beträge 


an Einfuhrumsatzsteuer, 


 


3. den Gesamtbetrag der vereinnahmten 


Einfuhrumsatzsteuer, 
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4. welche Sendungen, die im abgelaufenen 


Kalendermonat und gegebenenfalls da-


vor eingeführt wurden, bis zum Ende des 


abgelaufenen Kalendermonats nicht aus-


geliefert werden konnten und sich noch 


in der Verfügungsgewalt der gestellen-


den Person befinden (noch nicht zuge-


stellte Sendungen), 


 


5. welche Sendungen, bei denen es nicht 


möglich war, sie dem Sendungsempfän-


ger zu übergeben, im abgelaufenen Ka-


lendermonat wiederausgeführt oder un-


ter zollamtlicher Überwachung zerstört 


oder anderweitig verwertet wurden 


(nicht zustellbare Sendungen), sowie 


 


6. welche Sendungen abhandengekommen 


sind und die darauf lastende Einfuhrum-


satzsteuer. 


 


Auf Verlangen der zuständigen Zollbehörden 


hat die gestellende Person den Verbleib der 


Sendungen nachzuweisen. Die Mitteilung 


nach Satz 1 hat die Wirkung einer Steueran-


meldung nach § 168 der Abgabenordnung, 


wobei die gestellende Person hinsichtlich des 


Gesamtbetrages nach Satz 1 Nummer 3 als 


Steuerschuldner gilt. Dieser ist zu dem für den 


Zahlungsaufschub gemäß Artikel 110 Buch-


stabe b des Zollkodex der Union geltenden 


Termin fällig und durch die gestellende Per-


son an die Zollverwaltung zu entrichten. 


 


(6) Einfuhrumsatzsteuer für noch nicht 


zugestellte Sendungen bleibt dem Aufschub-


konto belastet und wird in den folgenden Auf-


schubzeitraum vorgetragen. Einfuhrumsatz-


steuer für nicht zustellbare Sendungen gilt als 


nicht entstanden und wird aus dem Aufschub-


konto ausgebucht, wenn ausgeschlossen ist, 


dass die Waren im Inland in den Wirtschafts-


kreislauf eingehen. Einfuhrumsatzsteuer, die 


auf abhandengekommene Sendungen lastet, 


wird ebenfalls aus dem Aufschubkonto ausge-


bucht und vom zuständigen Hauptzollamt per 


Haftungsbescheid gegenüber der gestellenden 


Person geltend gemacht. Für Einfuhrumsatz-


steuer, die auf ausgelieferten Sendungen las-


tet, ohne dass Einfuhrumsatzsteuer vom Sen-


dungsempfänger der Sendung erhoben wurde, 


gilt Satz 3 entsprechend.“ 


 


15. § 22 wird wie folgt geändert: 15. u n v e r ä n d e r t  







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 97 – Drucksache 19/[…] 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Der Unternehmer ist ver-


pflichtet, zur Feststellung der Steuer und 


der Grundlagen ihrer Berechnung Auf-


zeichnungen zu machen. Diese Ver-


pflichtung gilt in den Fällen des § 13a 


Absatz 1 Nummer 2 und 5, des § 13b 


Absatz 5 und des § 14c Absatz 2 auch 


für Personen, die nicht Unternehmer 


sind, in den Fällen des § 18k auch für 


den im Auftrag handelnden Vertreter 


und in den Fällen des § 21a für die ge-


stellende Person. Ist ein land- und forst-


wirtschaftlicher Betrieb nach § 24 Ab-


satz 3 als gesondert geführter Betrieb zu 


behandeln, hat der Unternehmer Auf-


zeichnungspflichten für diesen Betrieb 


gesondert zu erfüllen. In den Fällen des 


§ 18 Absatz 4c und 4d sind die erforder-


lichen Aufzeichnungen vom Ende des 


Jahres an, in dem der Umsatz bewirkt 


wurde, zehn Jahre lang aufzubewahren 


und auf Anfrage des Bundeszentralamtes 


für Steuern auf elektronischem Weg zur 


Verfügung zu stellen; in den Fällen des 


§ 18 Absatz 4e sind die erforderlichen 


Aufzeichnungen vom Ende des Jahres 


an, in dem der Umsatz bewirkt wurde, 


zehn Jahre lang aufzubewahren und auf 


Anfrage der für das Besteuerungsverfah-


ren zuständigen Finanzbehörde auf 


elektronischem Weg zur Verfügung zu 


stellen; in den Fällen der §§ 18i, 18j, 18k 


und 21a sind die erforderlichen Auf-


zeichnungen vom Ende des Jahres an, in 


dem der Umsatz oder Geschäftsvorgang 


bewirkt wurde, zehn Jahre lang aufzube-


wahren und auf Anfrage der im Inland o-


der im übrigen Gemeinschaftsgebiet für 


das besondere Besteuerungsverfahren o-


der für die Sonderregelung zuständigen 


Finanzbehörde auf elektronischem Weg 


zur Verfügung zu stellen.“ 


 


b) In Absatz 2 Nummer 9 wird der Punkt 


am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und wird folgende Nummer 10 wird an-


gefügt: 
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„10. in den Fällen des § 21a Namen und 


Anschriften der Versender und der 


Sendungsempfänger, die Bemes-


sungsgrundlagen für die Einfuhr 


von Gegenständen (§ 11), die 


hierzu von den Versendern, Sen-


dungsempfängern und Dritten er-


haltenen Informationen, sowie die 


Sendungen, die im abgelaufenen 


Kalendermonat an die jeweiligen 


Sendungsempfänger ausgeliefert 


wurden, die je Sendung verein-


nahmten Beträge an Einfuhrum-


satzsteuer, die Sendungen, die 


noch nicht ausgeliefert werden 


konnten und sich noch in der Ver-


fügungsgewalt der gestellenden 


Person befinden, sowie die Sen-


dungen, die wiederausgeführt oder 


unter zollamtlicher Überwachung 


zerstört oder anderweitig verwer-


tet wurden.“ 


 


16. § 22f wird wie folgt geändert: 16. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 22f 


 


Besondere Pflichten für Betreiber einer 


elektronischen Schnittstelle“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) In den Fällen des § 25e Ab-


satz 1 hat der Betreiber für Lieferungen 


eines Unternehmers, bei denen die Be-


förderung oder Versendung im Inland 


beginnt oder endet, Folgendes aufzu-


zeichnen: 


 


1. den vollständigen Namen und die 


vollständige Anschrift des liefern-


den Unternehmers, 


 


2. die elektronische Adresse oder 


Website des liefernden Unterneh-


mers, 


 


3. die dem liefernden Unternehmer 


vom Bundeszentralamt für Steuern 


nach § 27a erteilte Umsatzsteuer-


Identifikationsnummer, 
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4. soweit bekannt, die dem liefernden 


Unternehmer von dem nach § 21 


der Abgabenordnung zuständigen 


Finanzamt erteilte Steuernummer, 


 


5. soweit bekannt, die Bankverbin-


dung oder Nummer des virtuellen 


Kontos des Lieferers, 


 


6. den Ort des Beginns der Beförde-


rung oder Versendung sowie den 


Bestimmungsort, 


 


7. den Zeitpunkt und die Höhe des 


Umsatzes, 


 


8. eine Beschreibung der Gegenstände 


und 


 


9. soweit bekannt, die Bestellnummer 


oder die eindeutige Transaktions-


nummer. 


 


Unternehmer ohne Wohnsitz oder ge-


wöhnlichen Aufenthalt, Sitz oder Ge-


schäftsleitung im Inland, in einem ande-


ren Mitgliedstaat der Europäischen 


Union oder in einem Staat, auf den das 


Abkommen über den Europäischen 


Wirtschaftsraum anwendbar ist, haben 


mit der Antragstellung auf steuerliche 


Erfassung einen Empfangsbevollmäch-


tigten im Inland zu benennen. § 123 


Satz 2 und 3 der Abgabenordnung blei-


ben unberührt.“ 


 


c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 


„dem elektronischen Marktplatz des Be-


treibers“ durch die Wörter „der elektro-


nischen Schnittstelle“ und die Wörter 


„Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 4 und 5“ 


durch die Wörter „Absatz 1 Satz 1 Num-


mer 1 und 6 bis 9“ ersetzt. 


 


d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 


eingefügt: 


 







Drucksache 19/[…] – 100 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„(3) Wer mittels einer elektroni-


schen Schnittstelle die Erbringung einer 


sonstigen Leistung an einen Empfänger 


nach § 3a Absatz 5 Satz 1 unterstützt, 


hat Aufzeichnungen nach Artikel 54c 


der Durchführungsverordnung (EU) 


Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 


2011 (ABl. L 77 vom 23.3.2011, S. 1) zu 


führen. Das gleiche gilt in den Fällen des 


§ 3 Absatz 3a.“ 


 


e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 


und Satz 1 wird wie folgt gefasst: 


 


„Die nach den Absätzen 1 bis 3 vorzu-


haltenden Aufzeichnungen sind vom 


Ende des Jahres an, in dem der Umsatz 


bewirkt wurde, zehn Jahre lang aufzube-


wahren und auf Anforderung des Fi-


nanzamtes elektronisch zu übermitteln.“ 


 


f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 


und wird wie folgt gefasst: 


 


„(5) Das Bundesministerium der 


Finanzen wird ermächtigt, durch Rechts-


verordnung mit Zustimmung des Bun-


desrates Vorschriften zum Datenüber-


mittlungsverfahren nach Absatz 4 Satz 1 


zu erlassen.“ 


 


17. § 25e wird wie folgt geändert: 17. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 25e 


 


Haftung beim Handel über eine elektro-


nische Schnittstelle“. 


 


b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  


„(1) Wer mittels einer elektroni-


schen Schnittstelle die Lieferung eines 


Gegenstandes unterstützt (Betreiber), 


haftet für die nicht entrichtete Steuer aus 


dieser Lieferung; dies gilt nicht in den 


Fällen des § 3 Absatz 3a.“ 


 


c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 101 – Drucksache 19/[…] 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


„Der Betreiber haftet nicht nach Ab-


satz 1, wenn der liefernde Unternehmer 


im Sinne von § 22f Absatz 1 Satz 1 


Nummer 3 im Zeitpunkt der Lieferung 


über eine gültige, ihm vom Bundeszent-


ralamt für Steuern nach § 27a erteilte 


Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 


verfügt.“ 


 


d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter 


„auf dem elektronischen Marktplatz“ 


durch die Wörter „auf der elektronischen 


Schnittstelle“ ersetzt. 


 


e) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter 


„über seinen elektronischen Marktplatz“ 


durch die Wörter „über seine elektroni-


sche Schnittstelle“ ersetzt. 


 


f) Die Absätze 5 und 6 werden wie folgt 


gefasst: 


 


„(5) Eine elektronische Schnitt-


stelle im Sinne dieser Vorschrift ist ein 


elektronischer Marktplatz, eine elektro-


nische Plattform, ein elektronisches Por-


tal oder Ähnliches. 


 


(6) Unterstützen im Sinne dieser 


Vorschrift bezeichnet die Nutzung einer 


elektronischen Schnittstelle, um es ei-


nem Leistungsempfänger und einem lie-


fernden Unternehmer, der über eine 


elektronische Schnittstelle Gegenstände 


zum Verkauf anbietet, zu ermöglichen, 


in Kontakt zu treten, woraus eine Liefe-


rung von Gegenständen an diesen Leis-


tungsempfänger resultiert. Der Betreiber 


einer elektronischen Schnittstelle unter-


stützt die Lieferung von Gegenständen 


jedoch dann nicht im Sinne dieser Vor-


schrift, wenn er weder unmittelbar noch 


mittelbar 


 


1. irgendeine der Bedingungen für die 


Lieferung der Gegenstände festlegt, 


 


2. an der Autorisierung der Abrech-


nung mit dem Leistungsempfänger 


bezüglich der getätigten Zahlungen 


beteiligt ist und 


 


3. an der Bestellung oder Lieferung 


der Gegenstände beteiligt ist. 
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Ein Unterstützen im Sinne dieser Vor-


schrift liegt auch dann nicht vor, wenn 


der Betreiber der elektronischen Schnitt-


stelle lediglich eine der folgenden Leis-


tungen anbietet: 


 


1. die Verarbeitung von Zahlungen im 


Zusammenhang mit der Lieferung 


von Gegenständen, 


 


2. die Auflistung von Gegenständen 


oder die Werbung für diese, oder 


 


3. die Weiterleitung oder Vermittlung 


von Leistungsempfängern an an-


dere elektronische Schnittstellen, 


über die Gegenstände zum Verkauf 


angeboten werden, ohne dass eine 


weitere Einbindung in die Liefe-


rung besteht.“ 


 


18. In § 25f Absatz 1 Satzteil vor Nummer 1 wird 


die Angabe „§§ 26b, 26c“ durch die Angabe 


„§§ 26a, 26c“ ersetzt. 


18. u n v e r ä n d e r t  


19. § 26a wird wie folgt geändert: 19. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 


vorangestellt: 


 


„(1) Ordnungswidrig handelt, wer 


entgegen § 18 Absatz 1 Satz 4, Absatz 4 


Satz 1 oder 2, Absatz 4c Satz 2, Ab-


satz 4e Satz 4 oder Absatz 5a Satz 4, 


§ 18i Absatz 3 Satz 3, § 18j Absatz 4 


Satz 3 oder § 18k Absatz 4 Satz 3 eine 


Vorauszahlung, einen Unterschiedsbe-


trag oder eine festgesetzte Steuer nicht, 


nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 


entrichtet.“ 


 


b) Die bisherigen Absätze 1 bis 3 werden 


die Absätze 2 bis 4. 


 


c) Der neue Absatz 3 wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann 


in den Fällen des Absatzes 1 mit einer 


Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in 


den Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 


mit einer Geldbuße bis zu tausend Euro, 


in den übrigen Fällen des Absatzes 2 mit 


einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro 


geahndet werden.“ 
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d) In dem neuen Absatz 4 wird die Angabe 


„Absatzes 1“ durch die Angabe „Absat-


zes 2“ ersetzt. 


 


20. § 26b wird aufgehoben. 20. u n v e r ä n d e r t  


21. § 26c wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  


„§ 26c 


 


Strafvorschriften“.  


b) Die Angabe „§ 26b“ wird durch die An-


gabe „§ 26a Absatz 1“ ersetzt. 


 


22. § 27 wird wie folgt geändert: 22. § 27 wird wie folgt geändert: 


a) Absatz 25 wird wie folgt geändert: a) u n v e r ä n d e r t  


aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Das Bundesministerium der Fi-


nanzen teilt den Beginn, ab dem 


Daten nach § 22f Absatz 5 auf An-


forderung zu übermitteln sind, 


durch ein im Bundessteuerblatt zu 


veröffentlichendes Schreiben mit.“ 


 


bb) Satz 3 wird aufgehoben.  


b) Folgender Absatz 33 wird angefügt: b) Folgender Absatz 34 wird angefügt: 


„(33) Die §§ 3 und 3a Absatz 5, die 


§§ 3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 


Buchstabe f bis i, § 14a Absatz 2, § 16 


Absatz 1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, 


die §§ 21a, 22, 22f und 25e in der Fas-


sung des Artikels 11 des Gesetzes 


vom ... (BGBl. I S. ...) [eintragen: Aus-


fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] sind erst-


mals auf Umsätze und Einfuhren anzu-


wenden, die nach dem 30. Juni 2021 aus-


geführt werden. § 13 Absatz 1 Num-


mer 1 Buchstabe d und e, § 16 Absatz 1a 


und 1b, § 18 Absatz 4c bis 4e und § 18h 


sind letztmalig auf Umsätze anzuwen-


den, die vor dem 1. Juli 2021 ausgeführt 


werden.“ 


„(34) Die §§ 3 und 3a Absatz 5, die 


§§ 3c, 4, 5, 11, 13 Absatz 1 Nummer 1 


Buchstabe f bis i, § 14a Absatz 2, § 16 


Absatz 1c bis 1e, § 18 Absatz 1, 3 und 9, 


die §§ 21a, 22, 22f und 25e in der Fas-


sung des Artikels 14 des Gesetzes 


vom ... (BGBl. I S. ...) [eintragen: Aus-


fertigungsdatum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes] sind erst-


mals auf Umsätze und Einfuhren anzu-


wenden, die nach dem 30. Juni 2021 aus-


geführt werden. § 13 Absatz 1 Num-


mer 1 Buchstabe d und e, § 16 Absatz 1a 


und 1b, § 18 Absatz 4c bis 4e und § 18h 


sind letztmalig auf Umsätze anzuwen-


den, die vor dem 1. Juli 2021 ausgeführt 


werden.“ 
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Artikel 12 Artikel 15 


Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 11 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


Das Umsatzsteuergesetz, das zuletzt durch 


Artikel 14 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


1. § 1c Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 2 wird das Wort „oder“ am 


Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


b) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende 


durch das Wort „oder“ ersetzt. 


 


c) Folgende Nummer 4 wird angefügt:  


„4. im Inland stationierte Streitkräfte 


anderer Mitgliedstaaten, die an ei-


ner Verteidigungsanstrengung teil-


nehmen, die zur Durchführung ei-


ner Tätigkeit der Union im Rah-


men der Gemeinsamen Sicher-


heits- und Verteidigungspolitik 


unternommen wird.“ 


 


2. § 4 Nummer 7 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Satz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Buchstabe c wird das Wort 


„und“ am Ende durch ein Komma 


ersetzt. 


 


bb) In Buchstabe d wird der Punkt am 


Ende durch ein Komma ersetzt. 


 


cc) Die folgenden Buchstaben e und f 


werden angefügt: 
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„e) an Streitkräfte eines anderen 


Mitgliedstaates, wenn die 


Umsätze für den Gebrauch o-


der Verbrauch durch die 


Streitkräfte, ihres zivilen Be-


gleitpersonals oder für die 


Versorgung ihrer Kasinos o-


der Kantinen bestimmt sind 


und die Streitkräfte an einer 


Verteidigungsanstrengung 


teilnehmen, die zur Durch-


führung einer Tätigkeit der 


Union im Rahmen der Ge-


meinsamen Sicherheits- und 


Verteidigungspolitik unter-


nommen wird und 


 


f) an die in dem Gebiet eines an-


deren Mitgliedstaates statio-


nierten Streitkräfte eines Mit-


gliedstaates, wenn die Um-


sätze nicht an die Streitkräfte 


des anderen Mitgliedstaates 


ausgeführt werden, die Um-


sätze für den Gebrauch oder 


Verbrauch durch die Streit-


kräfte, ihres zivilen Begleit-


personals oder für die Versor-


gung ihrer Kasinos oder Kan-


tinen bestimmt sind und die 


Streitkräfte an einer Verteidi-


gungsanstrengung teilneh-


men, die zur Durchführung 


einer Tätigkeit der Union im 


Rahmen der Gemeinsamen 


Sicherheits- und Verteidi-


gungspolitik unternommen 


wird.“ 


 


b) In den Sätzen 2, 3 und 5 werden jeweils 


die Wörter „Buchstabe b bis d“ durch die 


Wörter „Buchstabe b bis d und f“ ersetzt. 


 


3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 7 wird der Punkt am Ende 


durch ein Semikolon ersetzt. 


 


b) Folgende Nummer 8 wird angefügt:  
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„8. von Gegenständen durch die 


Streitkräfte anderer Mitgliedstaa-


ten für den eigenen Gebrauch oder 


Verbrauch oder für den ihres zivi-


len Begleitpersonals oder für die 


Versorgung ihrer Kasinos oder 


Kantinen, wenn diese Streitkräfte 


an einer Verteidigungsanstren-


gung teilnehmen, die zur Durch-


führung einer Tätigkeit der Union 


im Rahmen der Gemeinsamen Si-


cherheits- und Verteidigungspoli-


tik unternommen wird.“ 


 


Artikel 13 Artikel 16 


Änderung der Umsatzsteuer-Durchfüh-


rungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Feb-


ruar 2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Arti-


kel 5 der Verordnung vom 25. Juni 2020 (BGBl. I 


S. 1495) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 


wie folgt gefasst: 


 


„§ 5 (weggefallen)“.  


2. § 5 wird aufgehoben.  


3. § 59 Satz 1 Nummer 4 und 5 wird durch fol-


gende Nummern 4 bis 6 ersetzt: 


 


„4. im Inland als Steuerschuldner vor dem 


1. Juli 2021 nur Umsätze im Sinne des 


§ 3a Absatz 5 des Gesetzes erbracht und 


von dem Wahlrecht nach § 18 Ab-


satz 4c des Gesetzes Gebrauch gemacht 


hat oder diese Umsätze in einem ande-


ren Mitgliedstaat erklärt sowie die da-


rauf entfallende Steuer entrichtet hat o-


der nach dem 30. Juni 2021 nur sonstige 


Leistungen an Empfänger nach § 3a 


Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes erbracht 


und von dem Wahlrecht nach § 18i des 


Gesetzes Gebrauch gemacht hat, 
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5. im Inland als Steuerschuldner vor dem 


1. Juli 2021 nur Umsätze im Sinne des 


§ 3a Absatz 5 des Gesetzes erbracht und 


von dem Wahlrecht nach § 18 Ab-


satz 4e des Gesetzes Gebrauch gemacht 


hat oder nach dem 30. Juni 2021 nur 


Lieferungen nach § 3 Absatz 3a Satz 1 


des Gesetzes innerhalb eines Mitglied-


staates, innergemeinschaftliche Fern-


verkäufe nach § 3c Absatz 1 Satz 2 und 


3 des Gesetzes sowie sonstige Leistun-


gen an Empfänger nach § 3a Absatz 5 


Satz 1 des Gesetzes erbracht und von 


dem Wahlrecht nach § 18j des Gesetzes 


Gebrauch gemacht hat oder 


 


6. im Inland als Steuerschuldner nur Fern-


verkäufe nach § 3 Absatz 3a Satz 2 und 


§ 3c Absatz 2 und 3 des Gesetzes er-


bracht und von dem Wahlrecht nach 


§ 18k des Gesetzes Gebrauch gemacht 


hat.“ 


 


Artikel 14 Artikel 17 


Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 


S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-


setzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Das Finanzverwaltungsgesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I 


S. 846, 1202), das zuletzt durch Artikel 3 des Ge-


setzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2875) 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. u n v e r ä n d e r t  


a) In Absatz 1 Nummer 3 wird nach den 


Wörtern „Oberbehörden nach Num-


mer 2“ die Wörter „oder andere nach 


Landesrecht eingerichtete Mittelbehör-


den“ eingefügt. 


 


b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Ober-


finanzdirektion“ durch das Wort „Mittel-


behörde“ ersetzt. 


 


2. In § 2a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 


„den Oberfinanzdirektionen“ durch das Wort 


„diesen“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


3. § 5 wird wie folgt geändert: entfällt 
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a) In Absatz 1 Satz 1 wird der Punkt am 


Ende durch ein Semikolon ersetzt und 


wird folgende Nummer 45 angefügt: 


 


„45. Mitwirkung bei der Festlegung der 


Einzelheiten der Risikomanage-
mentsysteme zur Gewährleistung 


eines bundeseinheitlichen Voll-


zugs auf dem Gebiet der Steuern, 
die von den Landesfinanzbehörden 


im Auftrag des Bundes verwaltet 


werden.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 


eingefügt: 


3. Nach § 5 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a 


eingefügt: 


„(1a) Soweit durch Absatz 1 Aufga-


ben der Steuerverwaltung übertragen 


wurden, ist hiervon auch die Durchfüh-


rung von Vorfeldermittlungen nach 


§ 208 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 


Abgabenordnung umfasst. Dies gilt 


nicht für Fälle des Absatzes 1 Satz 1 


Nummer 1, 5 bis 7, 9, 10, 13 bis 17, 19, 


22 bis 24, 26, 28, 28a, 30 bis 34, 36, 38 


und 42 bis 45.“ 


„(1a) u n v e r ä n d e r t  


4. In § 7 wird der Klammerzusatz „(Oberfinanz-


bezirk)“ gestrichen und wird das Wort „Ober-


finanzdirektion“ durch das Wort „Mittelbe-


hörde“ ersetzt. 


4. u n v e r ä n d e r t  


5. § 8a wird wie folgt geändert: 5. u n v e r ä n d e r t  


a) In der Überschrift werden die Wörter 


„der Oberfinanzdirektionen“ gestrichen.  


 


b) In den Absätzen 1 bis 3 werden jeweils 


das Wort „Oberfinanzdirektionen“ durch 


das Wort „Mittelbehörden“ und das 


Wort „Oberfinanzdirektion“ durch das 


Wort „Mittelbehörde“ ersetzt. 


 


6. § 9a wird wie folgt geändert: 6. u n v e r ä n d e r t  


a) In der Überschrift werden die Wörter 


„der Oberfinanzdirektionen“ gestrichen. 


 


b) Das Wort „Oberfinanzpräsident“ wird 


durch das Wort „Präsident“, das Wort 


„Oberfinanzpräsidentin“ durch das Wort 


„Präsidentin“ sowie das Wort „Oberfi-


nanzdirektion“ durch das Wort „Mittel-


behörde“ ersetzt. 
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7. In § 10a wird das Wort „Oberfinanzdirektion“ 


durch das Wort „Mittelbehörde“, das Wort 


„Oberfinanzbezirke“ durch das Wort „Be-


zirke“, das Wort „Oberfinanzpräsidenten“ 


durch das Wort „Präsidenten“ und das Wort 


„Oberfinanzpräsidentin“ durch das Wort 


„Präsidentin“ ersetzt. 


7. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 18 


 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


 In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwal-


tungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 17 die-


ses Gesetzes geändert worden ist, wird der 


Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und wird folgende Nummer 46 angefügt: 


 „46. Mitwirkung bei der Festlegung der Ein-


zelheiten der Risikomanagementsysteme 


zur Gewährleistung eines bundeseinheitli-


chen Vollzugs auf dem Gebiet der Steu-


ern, die von den Landesfinanzbehörden 


im Auftrag des Bundes verwaltet wer-


den.“ 


Artikel 15 Artikel 19 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsge-


setzes, das zuletzt durch Artikel 14 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwaltungsge-


setzes, das zuletzt durch Artikel 18 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 21 wird wie folgt gefasst: 1. u n v e r ä n d e r t  
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„21. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte 


Umsätze die Durchführung des Besteu-


erungsverfahrens nach § 18 Absatz 4c 


des Umsatzsteuergesetzes in der bis 


zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung 


einschließlich der damit im Zusammen-


hang stehenden Tätigkeiten auf Grund 


von Kapitel XI Abschnitt 1 und 2 der 


Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Ra-


tes vom 7. Oktober 2010 über die Zu-


sammenarbeit der Verwaltungsbehör-


den und die Betrugsbekämpfung auf 


dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 


268 vom 12.10.2010, S. 1) sowie für 


nach dem 30. Juni 2021 ausgeführte 


Umsätze die Entgegennahme und Wei-


terleitung von Anzeigen, Umsatzsteuer-


erklärungen und Zahlungen von nicht 


im Gemeinschaftsgebiet ansässigen Un-


ternehmern in Anwendung der Arti-


kel 360 bis 367 und 369 der Richtlinie 


2006/112/EG des Rates in der Fassung 


von Artikel 2 Nummer 17 bis 19 der 


Richtlinie (EU) 2017/2455 des Rates 


vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 


der Richtlinie 2006/112/EG und der 


Richtlinie 2009/132/EG in Bezug auf 


bestimmte mehrwertsteuerliche Pflich-


ten für die Erbringung von Dienstleis-


tungen und für Fernverkäufe von Ge-


genständen (ABl. L 348 vom 


29.12.2017, S. 7) einschließlich der mit 


der Durchführung des Besteuerungsver-


fahrens nach § 18i des Umsatzsteuerge-


setzes zusammenhängenden Tätigkei-


ten auf Grund der Kapitel V und XI der 


Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Ra-


tes in der Fassung von Artikel 1 der 


Verordnung (EU) 2017/2454 des Rates 


vom 5. Dezember 2017 zur Änderung 


der Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des 


Rates über die Zusammenarbeit der 


Verwaltungsbehörden und die Betrugs-


bekämpfung auf dem Gebiet der Mehr-


wertsteuer (ABl. L 348 vom 


29.12.2017, S. 1);“. 


 


2. Die Nummern 40 und 41 werden wie folgt ge-


fasst: 


2. u n v e r ä n d e r t  
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„40. für vor dem 1. Juli 2021 ausgeführte 


Umsätze die mit der Durchführung des 


Besteuerungsverfahrens nach § 18 Ab-


satz 4e des Umsatzsteuergesetzes in Zu-


sammenhang stehenden Tätigkeiten auf 


Grund der Kapitel V und XI Ab-


schnitt 2 der Verordnung (EU) 


Nr. 904/2010 des Rates vom 7. Oktober 


2010 über die Zusammenarbeit der Ver-


waltungsbehörden und die Betrugsbe-


kämpfung auf dem Gebiet der Mehr-


wertsteuer (ABl. L 268 vom 


12.10.2010, S. 1) und die Entgegen-


nahme und Weiterleitung von Anzeigen 


und Umsatzsteuererklärungen für im 


Inland ansässige Unternehmer in An-


wendung der Artikel 369c bis 369i der 


Richtlinie 2006/112/EG des Rates in 


der Fassung des Artikels 5 Nummer 15 


der Richtlinie 2008/8/EG des Rates 


vom 12. Februar 2008 zur Änderung 


der Richtlinie 2006/112/EG bezüglich 


des Ortes der Dienstleistung (ABl. L 44 


vom 20.2.2008, S. 11) einschließlich 


der damit zusammenhängenden Tätig-


keiten auf Grund von Artikel 17 Ab-


satz 1 Buchstabe d und Artikel 21 Ab-


satz 1 sowie Kapitel XI Abschnitt 2 der 


Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Ra-


tes vom 7. Oktober 2010 über die Zu-


sammenarbeit der Verwaltungsbehör-


den und die Betrugsbekämpfung auf 


dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 


268 vom 12.10.2010, S. 1) sowie für 


nach dem 30. Juni 2021 ausgeführte 


Umsätze die Entgegennahme und Wei-


terleitung von Anzeigen, Umsatzsteuer-


erklärungen und Zahlungen von im In-


land oder nicht im Gemeinschaftsgebiet 


ansässigen Unternehmern in Anwen-


dung der Artikel 369c bis 369i 


und 369k der Richtlinie 2006/112/EG 


des Rates in der Fassung von Artikel 1 


Nummer 11 bis 13 der Richtli-


nie (EU) 2019/1995 des Rates vom 


21. November 2019 zur Änderung der 


Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 


28. November 2006 in Bezug auf Vor-


schriften für Fernverkäufe von Gegen-


ständen und bestimmte inländische Lie-


ferungen von Gegenständen (ABl. L 


310 vom 2.12.2019, S. 1) einschließlich 


der mit der Durchführung des Besteue-
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rungsverfahrens nach § 18j des Umsatz-


steuergesetzes zusammenhängenden 


Tätigkeiten auf Grund der Kapitel V 


und XI Abschnitt 2 und 3 der Verord-


nung (EU) Nr. 904/2010 des Rates in 


der Fassung von Artikel 1 der Verord-


nung (EU) 2017/2454 des Rates vom 


5. Dezember 2017 zur Änderung der 


Verordnung (EU) Nr. 904/2010 des Ra-


tes über die Zusammenarbeit der Ver-


waltungsbehörden und die Betrugsbe-


kämpfung auf dem Gebiet der Mehr-


wertsteuer (ABl. L 348 vom 


29.12.2017, S. 1); 


41. die Entgegennahme und Weiterleitung 


von Anzeigen, Umsatzsteuererklärun-


gen und Zahlungen von im Inland oder 


nicht im Gemeinschaftsgebiet ansässi-


gen Unternehmern oder von im Auftrag 


handelnden im Inland ansässigen Ver-


tretern in Anwendung der Artikel 369o 


bis 369v und 369x der Richtlinie 


2006/112/EG des Rates in der Fassung 


von Artikel 2 Nummer 30 der Richtli-


nie (EU) 2017/2455 des Rates vom 


5. Dezember 2017 zur Änderung der 


Richtlinie 2006/112/EG und der Richt-


linie 2009/132/EG in Bezug auf be-


stimmte mehrwertsteuerliche Pflichten 


für die Erbringung von Dienstleistun-


gen und für Fernverkäufe von Gegen-


ständen (ABl. L 348 vom 29.12.2017, 


S. 7) einschließlich der mit der Durch-


führung des Besteuerungsverfahrens 


nach § 18k des Umsatzsteuergesetzes 


zusammenhängenden Tätigkeiten auf 


Grund der Kapitel V und XI Ab-


schnitt 3 der Verordnung (EU) 


Nr. 904/2010 des Rates in der Fassung 


von Artikel 1 der Verordnung (EU) 


2017/2454 des Rates vom 5. Dezember 


2017 zur Änderung der Verordnung 


(EU) Nr. 904/2010 des Rates über die 


Zusammenarbeit der Verwaltungsbe-


hörden und die Betrugsbekämpfung auf 


dem Gebiet der Mehrwertsteuer (ABl. L 


348 vom 29.12.2017, S. 1);“. 
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Artikel 16 Artikel 20 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zu-


letzt durch Artikel 15 dieses Gesetzes geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 5 des Finanzverwaltungsgesetzes, das zu-


letzt durch Artikel 19 dieses Gesetzes geändert 


worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 29 fol-


gende Nummer 29a eingefügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„29a. Entgegennahme, Verarbeitung und 


Weiterleitung der Versicherungsdaten 


bei privaten Krankenversicherungen 


und privaten Pflege-Pflichtversicherun-


gen nach § 39 Absatz 4a des Einkom-


mensteuergesetzes;“. 


 


2. In Absatz 1a wird die Angabe „30 bis 34“ 


durch die Angabe „29a bis 34“ ersetzt. 


2. u n v e r ä n d e r t  


 


Artikel 21 


 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsge-


setzes 


 In § 5 Absatz 1 Satz 1 des Finanzverwal-


tungsgesetzes, das zuletzt durch Artikel 20 die-


ses Gesetzes geändert worden ist, wird der 


Punkt am Ende durch ein Semikolon ersetzt 


und wird folgende Nummer angefügt: 


 „47. 


 a) die zentrale Sammlung der von den 


Finanzbehörden der Länder nach 


§ 60b der Abgabenordnung übermit-


telten Daten zu nach § 5 Absatz 1 


Nummer 9 des Körperschaftsteuer-


gesetzes steuerbefreiten Körper-


schaften, Personenvereinigungen o-


der Vermögensmassen (Zuwen-


dungsempfängerregister) sowie die 


Erteilung von Auskünften daraus im 


Wege einer elektronischen Abfrage 


durch die Finanzbehörden der Län-


der und durch Dritte,  
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 b) die Feststellung, ob Körperschaften 


ohne Sitz im Geltungsbereich des 


Grundgesetzes, die nachweislich Zu-


wendungen von Spendern mit Wohn-


sitz, Aufenthalt oder Sitz im Gel-


tungsbereich dieses Gesetzes erhal-


ten haben, für Zwecke des § 50 Ab-


satz 1 der Einkommensteuer-Durch-


führungsverordnung, die Vorausset-


zungen der §§ 51 bis 68 der Abgaben-


ordnung erfüllen, 


 c) die über Buchstabe a hinausgehende 


Aufnahme eines Zuwendungsemp-


fängers im Sinne des § 10b Absatz 1 


Satz 2 Nummer 1 und 3 des Einkom-


mensteuergesetzes auf Antrag des 


Zuwendungsempfängers in das Zu-


wendungsempfängerregister, wenn 


der Zuwendungsempfänger unmit-


telbar steuerbegünstigte Zwecke im 


Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgaben-


ordnung verwirklicht und die Vo-


raussetzungen des § 51 der Abgaben-


ordnung und des § 10b Absatz 1 


Satz 3 bis 6 des Einkommensteuerge-


setzes erfüllt sowie die Aufnahme ei-


nes Zuwendungsempfängers im 


Sinne des § 34g des Einkommensteu-


ergesetzes, wenn der Zuwendungs-


empfänger die Voraussetzungen des 


§ 34g des Einkommensteuergesetzes 


erfüllt,  


 d) der Abgleich der in den Verfassungs-


schutzberichten des Bundes und der 


Länder als „extremistisch“ eingestuf-


ten Organisationen mit den im Zu-


wendungsempfängerregister aufge-


führten Körperschaften auf die Vo-


raussetzungen des § 51 Absatz 3 der 


Abgabenordnung und die Mitteilung 


des Ergebnisses der Prüfung an die 


zuständige Landesfinanzbehörde, 
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 e) die Bereitstellung für Zwecke des 


Sonderausgabenabzugs nach § 10b 


des Einkommensteuergesetzes von 


Name, Anschrift, Wirtschaftsidenti-


fikationsnummer, satzungsgemäßen 


Zwecken nach § 52 Absatz 2 der Ab-


gabenordnung, zuständigem Finanz-


amt, Datum des Freistellungsbeschei-


des, Bankverbindung sowie Datum 


der gesonderten Feststellung der sat-


zungsmäßigen Gemeinnützigkeit 


nach § 60a der Abgabenordnung als 


automatisiert abrufbare Merkmale 


der im Zuwendungsempfängerregis-


ter geführten Körperschaften, Perso-


nenvereinigungen, Vermögensmas-


sen, juristische Personen des öffentli-


chen Rechts oder öffentlichen Dienst-


stellen für die Finanzbehörden der 


Länder und für Dritte, 


 f) die Entgegennahme und Weiterlei-


tung von Änderungsanträgen zum 


Registerinhalt einer im Zuwendungs-


empfängerregister geführten Kör-


perschaft, Personenvereinigung, 


Vermögensmasse, juristischen Per-


son des öffentlichen Rechts oder öf-


fentlichen Dienststelle an die zustän-


dige Finanzbehörde.“ 


Artikel 17 Artikel 22 


Änderung des Dritten Buches Sozialgesetz-


buch 


u n v e r ä n d e r t  


§ 153 Absatz 1 des Dritten Buches Sozialge-


setzbuch - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Geset-


zes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das 


zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 


2020 (BGBl. I S. 1683) geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert: 


 


1. In Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „bei 


Berücksichtigung der Vorsorgepauschale 


nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buch-


stabe a bis c des Einkommensteuergesetzes“ 


durch die Wörter „bei Berücksichtigung der 


Vorsorgepauschale nach § 39b Absatz 2 
Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des 


Einkommensteuergesetzes“ ersetzt. 
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2. In Satz 4 Nummer 1 werden nach dem Wort 


„Rentenversicherung“ die Wörter „und zur 


Arbeitsförderung“ eingefügt. 


 


Artikel 18 Artikel 23 


Änderung des Bundeselterngeld- und Eltern-


zeitgesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


§ 2e Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 des Bundes-


elterngeld- und Elternzeitgesetzes in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 27. Januar 2015 


(BGBl. I S. 33), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-


setzes vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1061) geän-


dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In Buchstabe a werden die Wörter „mit den 


Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe b und c des Einkom-


mensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit 


den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe b, c und e des Einkom-


mensteuergesetzes“ ersetzt. 


 


2. In Buchstabe b werden die Wörter „mit den 


Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe a bis c des Einkom-


mensteuergesetzes“ durch die Wörter „mit 


den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 


Nummer 3 Buchstabe a bis c und e des Ein-


kommensteuergesetzes“ ersetzt. 


 


Artikel 19 Artikel 24 


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeits-


verordnung 


Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeits-


verordnung 


§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverord-


nung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794, 


3814), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 


vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


§ 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverord-


nung vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3794, 


3814), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 


vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


 1. Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 20 Buchstabe e wird wie 


folgt gefasst: 







Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 117 – Drucksache 19/[…] 


 


 


Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


1. In Absatz 1 Nummer 20 Buchstabe e werden 


die Wörter „das Verfahren nach § 18 Ab-


satz 4e“ durch die Wörter „ein Verfahren 


nach § 18 Absatz 4e, § 18j oder § 18k“ er-


setzt. 


„e) ungeachtet der Regelungen in 


den Buchstaben a bis d das Fi-


nanzamt Cottbus für alle Unter-


nehmer, auf die das Verfahren 


nach § 18 Absatz 4e, § 18j oder 


§ 18k des Umsatzsteuergesetzes 


anzuwenden ist,“. 


 b) Folgender Satz wird angefügt: 


 „Die örtliche Zuständigkeit nach 


Satz 1 gilt für die Außengebiete, Über-


seegebiete und Selbstverwaltungsge-


biete der in Satz 1 genannten Staaten 


entsprechend.“ 


2. Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(3) Die örtliche Zuständigkeit nach 


§ 61 Absatz 1 Satz 1 und § 61a Absatz 1 der 


Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung für 


die Vergütung der abziehbaren Vorsteuerbe-


träge an im Ausland ansässige Unternehmer 


bleibt unberührt.“ 


 


Artikel 20 Artikel 25 


Änderung der Einfuhrumsatzsteuer-Befrei-


ungsverordnung 


u n v e r ä n d e r t  


Die Einfuhrumsatzsteuer-Befreiungsverord-


nung vom 11. August 1992 (BGBl. I S. 1526), die 


zuletzt durch Artikel 9 Absatz 4 des Gesetzes vom 


3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§§ 1a 


bis 10“ durch die Angabe „§§ 2 bis 10“ und 


werden die Wörter „Artikel 29 bis 31“ durch 


die Wörter „Artikel 27 bis 31“ ersetzt. 


 


2. § 1a wird aufgehoben.  
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Artikel 21 Artikel 26 


Änderung der Zollverordnung u n v e r ä n d e r t  


§ 23 Absatz 1 der Zollverordnung vom 23. 


Dezember 1993 (BGBl. I S. 2449; 1994 I S. 162), 


die zuletzt durch Artikel 9 Absatz 10 des Gesetzes 


vom 3. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2178) geändert 


worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 


„(1) Einfuhrabgaben im Sinne des § 1 Ab-


satz 1 des Zollverwaltungsgesetzes werden nicht 


erhoben und auch nicht buchmäßig erfasst, wenn 


sie 


 


1. bei der Einfuhr von Sendungen mit einem 


Sachwert von höchstens 150 Euro weniger als 


1 Euro betragen, 


 


2. im Reiseverkehr weniger als 3 Euro betragen,  


3. sonst weniger als 5 Euro betragen.“  


Artikel 22 Artikel 27 


Änderung der Abgabenordnung Änderung der Abgabenordnung 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 


des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 


S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I 


S. 3866; 2003 I S. 61), die zuletzt durch Artikel 1 


des Gesetzes vom 21. Dezember 2019 (BGBl. I 


S. 2875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-


dert: 


 a) Nach der Angabe zu § 58 wird fol-


gende Angabe eingefügt: 


 „§ 58a Vertrauensschutz bei Mittel-


weitergaben“. 


1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe 


zu § 208 folgende Angabe eingefügt: 


b) Nach der Angabe zu § 208 wird fol-


gende Angabe eingefügt: 


„§ 208a Steuerfahndung des Bundeszentral-


amts für Steuern“. 


„§ 208a u n v e r ä n d e r t  


 c) Die Angabe zu § 375a wird wie folgt 


gefasst: 
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 „§ 375a (weggefallen).“  


2. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 2. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Nummer 5 wird folgende Num-


mer 6 eingefügt: 


 


„6. § 249 Absatz 2 Satz 2,“.  


b) Die bisherigen Nummern 6 und 7 wer-


den die Nummern 7 und 8. 


 


3. In § 3 Absatz 4 Nummer 1 wird die Angabe 


„§ 146 Absatz 2b“ durch die Angabe „§ 146 


Absatz 2c“ ersetzt. 


3. u n v e r ä n d e r t  


4. Dem § 19 Absatz 2 wird folgender Satz ange-


fügt: 


4. u n v e r ä n d e r t  


„Hat ein Steuerpflichtiger seinen Wohnsitz o-


der gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbe-


reich des Gesetzes aufgegeben und erzielt er 


im Jahr des Wegzugs keine Einkünfte im 


Sinne des § 49 des Einkommensteuergeset-


zes, ist das Finanzamt örtlich zuständig, das 


nach den Verhältnissen vor dem Wegzug zu-


letzt örtlich zuständig war.“ 


 


5. In § 27 Satz 4 wird das Wort „seines“ durch 


das Wort „ihres“ ersetzt. 


5. u n v e r ä n d e r t  


6. In § 31 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 


„nach § 30 geschützten Daten“ durch die 


Wörter „nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 ge-


schützten personenbezogenen Daten“ ersetzt. 


6. u n v e r ä n d e r t  


7. § 32c Absatz 1 wird wie folgt geändert: 7. u n v e r ä n d e r t  


a) In Nummer 1 werden nach den Wörtern 


„die betroffene Person“ die Wörter 


„nach § 32a Absatz 1 oder“ eingefügt. 


 


b) In Nummer 2 werden die Wörter „der 


Verteidigung“ durch das Wort „Verteidi-


gung“ ersetzt. 


 


8. § 32i wird wie folgt geändert: 8. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-


fügt: 


 


„Der Finanzrechtsweg ist auch gegeben 


für Auskunfts- und Informationszu-


gangsansprüche, deren Umfang nach 


§ 32e begrenzt wird.“ 
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b) In Absatz 7 Nummer 1 werden nach den 


Wörtern „die betroffene Person“ die 


Wörter „oder die um Auskunft oder In-


formationszugang ersuchende Person“ 


eingefügt. 


 


c) Dem Absatz 9 wird folgender Satz ange-


fügt: 


 


„Dies gilt nicht für Verfahren nach Ab-


satz 2 Satz 2.“ 


 


 9. § 52 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geän-


dert: 


 a) In Nummer 8 werden nach dem Wort 


„Umweltschutzes,“ die Wörter „ein-


schließlich des Klimaschutzes,“ einge-


fügt. 


 b) In Nummer 10 wird das Wort „ras-


sisch“ durch das Wort „rassistisch“ 


ersetzt und werden vor dem Semiko-


lon am Ende die Wörter „ , Förderung 


der Hilfe für Menschen, die auf Grund 


ihrer geschlechtlichen Identität oder 


ihrer geschlechtlichen Orientierung 


diskriminiert werden“ eingefügt. 


 c) In Nummer 22 werden die Wörter 


„Heimatpflege und Heimatkunde“ 


durch die Wörter „Heimatpflege, Hei-


matkunde und der Ortsverschöne-


rung“ ersetzt. 


 d) In Nummer 23 werden nach den Wör-


tern „des Amateurfunkens,“ die Wör-


ter „des Freifunks,“ eingefügt. 


 e) In Nummer 25 wird der Punkt am 


Ende durch ein Semikolon ersetzt. 


 f) Folgende Nummer 26 wird angefügt: 


 „26. Förderung der Unterhaltung 


und Pflege von Friedhöfen und 


die Förderung der Unterhaltung 


von Gedenkstätten für nichtbe-


stattungspflichtige Kinder und 


Föten.“ 


 10. Dem § 55 Absatz 1 Nummer 5 wird folgen-


der Satz angefügt: 


 „Satz 1 gilt nicht für Körperschaften mit 


jährlichen Einnahmen von nicht mehr als 


45 000 Euro.“ 
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 11. Dem § 57 werden die folgenden Absätze 3 


und 4 angefügt: 


 „(3) Eine Körperschaft verfolgt ihre 


steuerbegünstigten Zwecke auch dann un-


mittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, 


wenn sie satzungsgemäß durch planmäßi-


ges Zusammenwirken mit mindestens ei-


ner weiteren Körperschaft, die im Übrigen 


die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 er-


füllt, einen steuerbegünstigten Zweck ver-


wirklicht. Die §§ 14 sowie 65 bis 68 sind mit 


der Maßgabe anzuwenden, dass für das 


Vorliegen der Eigenschaft als Zweckbe-


trieb bei der jeweiligen Körperschaft die 


Tätigkeiten der nach Satz 1 zusammenwir-


kenden Körperschaften zusammenzufas-


sen sind. 


 (4) Eine Körperschaft verfolgt ihre 


steuerbegünstigten Zwecke auch dann un-


mittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, 


wenn sie ausschließlich Anteile an steuer-


begünstigten Kapitalgesellschaften hält 


und verwaltet.“ 


 12. § 58 wird wie folgt geändert: 


 a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


 „1. eine Körperschaft einer anderen 


Körperschaft oder einer juristi-


schen Person des öffentlichen 


Rechts Mittel für die Verwirkli-


chung steuerbegünstigter Zwe-


cke zuwendet. Mittel sind sämt-


liche Vermögenswerte der Kör-


perschaft. Die Zuwendung von 


Mitteln an eine beschränkt oder 


unbeschränkt steuerpflichtige 


Körperschaft des privaten 


Rechts setzt voraus, dass diese 


selbst steuerbegünstigt ist. Beab-


sichtigt die Körperschaft, als 


einzige Art der Zweckverwirkli-


chung Mittel anderen Körper-


schaften oder juristischen Per-


sonen des öffentlichen Rechts 


zuzuwenden, ist die Mittelwei-


tergabe als Art der Zweckver-


wirklichung in der Satzung zu 


benennen,“. 


 b) Nummer 2 wird aufgehoben. 
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 13. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt: 


 


„§ 58a 


 Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben 


 (1) Wendet eine steuerbegünstigte 


Körperschaft Mittel einer anderen Kör-


perschaft zu, darf sie unter den Vorausset-


zungen des Absatzes 2 darauf vertrauen, 


dass die empfangende Körperschaft 


 1. nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Kör-


perschaftsteuergesetzes im Zeitpunkt 


der Zuwendung steuerbegünstigt ist 


und 


 2. die Zuwendung für steuerbegünstigte 


Zwecke verwendet. 


 (2) Das Vertrauen der zuwendenden 


Körperschaft nach Absatz 1 ist nur schutz-


würdig, wenn sich die zuwendende Kör-


perschaft zum Zeitpunkt der Zuwendung 


die Steuerbegünstigung der empfangenden 


Körperschaft nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 


des Körperschaftsteuergesetzes hat nach-


weisen lassen durch eine Ausfertigung  


 1. der Anlage zum Körperschaftsteuer-


bescheid, deren Datum nicht länger 


als fünf Jahre zurückliegt oder 


 2. des Freistellungsbescheids, dessen Da-


tum nicht länger als fünf Jahre zu-


rückliegt oder 


 3. des Bescheids über die Feststellung 


der Einhaltung der satzungsmäßigen 


Voraussetzungen nach § 60a Absatz 1, 


dessen Datum nicht länger als drei 


Jahre zurückliegt, wenn der empfan-


genden Körperschaft bisher kein Frei-


stellungsbescheid oder keine Anlage 


zum Körperschaftsteuerbescheid er-


teilt wurde. 


 (3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, 


wenn  


 1. der zuwendenden Körperschaft die 


Unrichtigkeit eines Verwaltungsakts 


nach Absatz 2 bekannt ist oder in 


Folge grober Fahrlässigkeit nicht be-


kannt war oder 
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 2. die zuwendende Körperschaft eine 


Verwendung für nicht steuerbegüns-


tigte Zwecke durch die empfangende 


Körperschaft veranlasst hat.“ 


 14. Dem § 60a wird folgender Absatz 6 ange-


fügt: 


 „(6) Liegen bis zum Zeitpunkt des Er-


lasses des erstmaligen Körperschaftsteuer-


bescheids oder Freistellungsbescheids be-


reits Erkenntnisse vor, dass die tatsächli-


che Geschäftsführung gegen die satzungs-


mäßigen Voraussetzungen verstößt, ist die 


Feststellung der Einhaltung der satzungs-


mäßigen Voraussetzungen nach Absatz 1 


Satz 1 abzulehnen. Satz 1 gilt entsprechend 


für die Aufhebung bestehender Feststel-


lungen nach § 60a.“ 


 15. In § 64 Absatz 3 wird die Angabe 


„35 000 Euro“ durch die Angabe 


„45 000 Euro“ ersetzt. 


 16. § 68 wird wie folgt geändert: 


 a) Der Nummer 1 wird folgender Buch-


stabe c angefügt: 


 „c) Einrichtungen zur Versorgung, 


Verpflegung und Betreuung von 


Flüchtlingen. Die Voraussetzun-


gen des § 66 Absatz 2 sind zu be-


rücksichtigen,“. 


 b) In Nummer 4 werden die Wörter 


„blinde Menschen und zur Durchfüh-


rung der Fürsorge für körperbehin-


derte Menschen“ durch die Wörter 


„blinde Menschen, zur Durchführung 


der Fürsorge für körperbehinderte 


Menschen und zur Durchführung der 


Fürsorge für psychische und seelische 


Erkrankungen bzw. Behinderungen“ 


ersetzt. 


9. In § 93 Absatz 9 Satz 2 werden die Wörter 


„der Betroffene“ durch die Wörter „die be-


troffene Person“ ersetzt. 


17. u n v e r ä n d e r t  


10. § 93a wird wie folgt geändert: 18. § 93a wird wie folgt geändert: 


 a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geän-


dert: 
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 aa) Im einleitenden Satzteil werden 


die Wörter „Behörden, andere 


öffentliche Stellen und öffentlich-


rechtliche Rundfunkanstalten“ 


durch die Wörter „Behörden und 


andere öffentliche Stellen ein-


schließlich öffentlich-rechtlicher 


Rundfunkanstalten (§ 6 Absatz 1 


bis 1c)“ ersetzt. 


a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird wie 


folgt geändert: 


bb) Nummer 1 wird wie folgt geändert: 


aa) In Buchstabe a werden die Wörter 


„und den Zeitpunkt dieser Leistun-


gen“ durch die Wörter „ , den Zeit-


punkt dieser Leistungen und bei un-


barer Auszahlung die Bankverbin-


dung, auf die die Leistung erbracht 


wurde“ ersetzt. 


aaa) u n v e r ä n d e r t  


bb) In Buchstabe d wird das Semikolon 


am Ende durch ein Komma ersetzt 


und folgender Buchstabe e wird an-


gefügt: 


bbb) In Buchstabe d wird das 


Semikolon am Ende durch 


ein Komma ersetzt und fol-


gender Buchstabe e wird 


angefügt: 


„e) die Adressaten und die Höhe 


von im Verfahren nach § 335 


des Handelsgesetzbuchs fest-


gesetzten Ordnungsgel-


dern;“. 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-


fügt: 


cc) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 


angefügt: 


„Dies gilt nicht, soweit die in Satz 1 ge-


nannten Stellen Aufgaben der öffentli-


chen Verwaltung wahrnehmen.“ 


 


c) Folgender Absatz 4 wird angefügt: dd) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 


„(4) Ist die mitteilungspflichtige 


Stelle nach der Mitteilungsverordnung 


verpflichtet, in der Mitteilung die Identi-


fikationsnummer nach § 139b oder ein 


anderes steuerliches Ordnungsmerkmal 


 


1. des Empfängers der gewährten 


Leistung im Sinne des Absatzes 1 


Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, 


 


2. des Inhaltsadressaten des Verwal-


tungsakts im Sinne des Absatzes 1 


Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b o-


der e, 
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3. des Empfängers der vergebenen 


Subvention im Sinne des Absat-


zes 1 Satz 1 Nummer 1 Buch-


stabe c oder 


 


4. der betroffenen Personen im Sinne 


des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 


Buchstabe d 


 


anzugeben, haben die Mitwirkungs-


pflichtigen (§ 90) nach den Nummern 1 


bis 4 der mitteilungspflichtigen Stelle 


diese Daten zu übermitteln. Wird der 


Mitwirkungspflicht nach Satz 1 nicht in-


nerhalb von zwei Wochen nach Auffor-


derung durch die mitteilungspflichtige 


Stelle entsprochen und weder die Identi-


fikationsnummer noch ein anderes steu-


erliches Ordnungsmerkmal übermittelt, 


hat die mitteilungspflichtige Stelle die 


Möglichkeit, die Identifikationsnummer 


der betroffenen Mitwirkungspflichtigen 


nach Satz 1 Nummer 1 bis 4 nach amt-


lich vorgeschriebenem Datensatz beim 


Bundeszentralamt für Steuern abzufra-


gen. Die Abfrage ist mindestens zwei 


Wochen vor dem Zeitpunkt zu stellen, zu 


dem die Mitteilung nach der Mittei-


lungsverordnung zu übermitteln ist. In 


der Abfrage dürfen nur die in § 139b Ab-


satz 3 genannten Daten der betroffenen 


Mitwirkungspflichtigen nach Satz 1 


Nummer 1 bis 4 angegeben werden. Das 


Bundeszentralamt für Steuern entspricht 


dem Ersuchen, wenn die übermittelten 


Daten den beim Bundeszentralamt für 


Steuern hinterlegten Daten entspre-


chen.“ 


 


11. § 138 wird wie folgt geändert: 19. § 138 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Buch-


stabe b wird das Semikolon am Ende 


durch einen Punkt ersetzt und werden 


folgende Sätze angefügt: 
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„Dies gilt nicht für den Erwerb und die 


Veräußerung von Beteiligungen von we-


niger als 1 Prozent am Kapital oder am 


Vermögen der Körperschaft, Personen-


vereinigung oder Vermögensmasse, 


wenn mit der Hauptgattung der Aktien 


der ausländischen Gesellschaft ein we-


sentlicher und regelmäßiger Handel an 


einer Börse in einem Mitgliedstaat der 


Europäischen Union oder in einem Ver-


tragsstaat des EWR-Abkommens statt-


findet oder an einer Börse, die in einem 


anderen Staat nach § 193 Absatz 1 


Satz 1 Nummer 2 und 4 des Kapitalanla-


gegesetzbuchs von der Bundesanstalt für 


Finanzdienstleistungsaufsicht zugelas-


sen ist. Für die Ermittlung der Beteili-


gungshöhe im Sinne des Satzes 2 sind 


alle gehaltenen Beteiligungen zu berück-


sichtigen. Nicht mitteilungspflichtige 


Erwerbe und nicht mitteilungspflichtige 


Veräußerungen im Sinne des Satzes 2 


sind bei der Ermittlung der Summe der 


Anschaffungskosten im Sinne des Sat-


zes 1 außer Betracht zu lassen;“. 


 


b) In Absatz 5 Satz 1 bis 3 werden jeweils 


die Wörter „Einkommensteuer- oder 


Körperschaftsteuererklärung“ durch die 


Wörter „Einkommensteuer-, Körper-


schaftsteuer- oder Feststellungserklä-


rung“ ersetzt. 


 


12. In § 138a Absatz 2 Nummer 1 werden die 


Wörter „ , ausgehend vom Konzernabschluss 


des Konzerns,“ gestrichen. 


20. u n v e r ä n d e r t  


13. § 146 wird wie folgt geändert: 21. u n v e r ä n d e r t  


a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a 


eingefügt: 
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„(2a) Abweichend von Absatz 2 


Satz 1 kann der Steuerpflichtige elektro-


nische Bücher und sonstige erforderliche 


elektronische Aufzeichnungen oder 


Teile davon in einem anderen Mitglied-


staat der Europäischen Union führen und 


aufbewahren. Macht der Steuerpflichtige 


von dieser Befugnis Gebrauch hat er si-


cherzustellen, dass der Datenzugriff 


nach § 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Ab-


satz 6 und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 


des Umsatzsteuergesetzes in vollem 


Umfang möglich ist.“ 


 


b) Die bisherigen Absätze 2a und 2b wer-


den die Absätze 2b und 2c. 


 


c) Der neue Absatz 2b wird wie folgt geän-


dert: 


 


aa) In Satz 1 werden die Wörter 


„schriftlichen Antrag“ durch die 


Wörter „schriftlichen oder elektro-


nischen Antrag“ und die Wörter 


„außerhalb des Geltungsbereichs 


dieses Gesetzes“ durch die Wörter 


„in einem Drittstaat“ ersetzt. 


 


bb) Satz 2 Nummer 3 wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„3. der Datenzugriff nach § 146b 


Absatz 2 Satz 2, § 147 Ab-


satz 6 und § 27b Absatz 2 


Satz 2 und 3 des Umsatzsteu-


ergesetzes in vollem Umfang 


möglich ist und“. 


 


d) In dem neuen Absatz 2c wird die Angabe 


„Absatz 2a“ durch die Angabe „Ab-


satz 2b“ und werden die Wörter „ins 


Ausland“ durch die Wörter „in einen 


Drittstaat“ ersetzt. 


 


e) In Absatz 5 Satz 3 wird die Angabe 


„§ 147 Abs. 6“ durch die Wörter 


„§ 146b Absatz 2 Satz 2, § 147 Absatz 6 


und § 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 des 


Umsatzsteuergesetzes“ ersetzt. 


 


14. § 152 wird wie folgt geändert: 22. u n v e r ä n d e r t  
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a) In Absatz 3 Nummer 4 wird das Wort 


„Lohnsteueranmeldungen“ durch die 


Wörter „Lohnsteueranmeldungen sowie 


bei jährlich abzugebenden Versiche-


rungsteuer- und Feuerschutzsteueran-


meldungen“ ersetzt. 


 


b) Absatz 8 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Absatz 5 gilt nicht für  


1. vierteljährlich oder monatlich abzu-


gebende Steueranmeldungen, 


 


2. nach § 41a Absatz 2 Satz 2 zweiter 


Halbsatz des Einkommensteuerge-


setzes jährlich abzugebende Lohn-


steueranmeldungen, 


 


3. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Versi-


cherungsteuergesetzes jährlich ab-


zugebende Versicherungsteueran-


meldungen und 


 


4. nach § 8 Absatz 2 Satz 3 des Feuer-


schutzsteuergesetzes jährlich abzu-


gebende Feuerschutzsteueranmel-


dungen.“ 


 


15. In § 171 Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter 


„Zollfahndungsdienstes, die mit der Steuer-


fahndung betrauten Dienststellen der Landes-


finanzbehörden oder das Bundeszentralamt 


für Steuern, soweit es mit der Steuerfahndung 


betraut ist,“ durch die Wörter „Zollfahn-


dungsdienstes oder die mit der Steuerfahn-


dung betrauten Dienststellen der Landesfi-


nanzbehörden“ ersetzt. 


23. u n v e r ä n d e r t  


 24. Dem § 184 Absatz 3 wird folgender Satz 


angefügt: 


 „Die Mitteilungen an die Gemeinden erfol-


gen durch Bereitstellung zum Abruf; § 87a 


Absatz 8 und § 87b Absatz 1 gelten dabei 


entsprechend.“ 


16. Nach § 208 wird folgender § 208a eingefügt: 25. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 208a 


 


Steuerfahndung des Bundeszentralamts für 


Steuern 


 


(1) Dem Bundeszentralamt für Steuern 


obliegt, soweit Aufgaben der Steuerverwal-


tung übertragen wurden, die Aufgabe nach 


§ 208 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3. 


 


(2) Hierzu hat es die Ermittlungsbefug-


nisse, die den Finanzämtern (Hauptzolläm-


tern) zustehen. Die Einschränkungen des § 93 


Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 2 und des § 97 


Absatz 2 gelten nicht; § 200 Absatz 1 Satz 1 


und 2, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 gilt sinn-


gemäß, § 393 Absatz 1 bleibt unberührt. 


 


(3) Die Aufgaben und Befugnisse des 


Bundeszentralamts für Steuern im Übrigen 


bleiben unberührt.“ 


 


 26. In § 231 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 


Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird jeweils die 


Angabe „§ 294 Absatz 1“ durch die Wörter 


„§ 210 oder § 294 Absatz 1“ ersetzt. 


 27. Dem § 366 wird folgender Satz angefügt: 


 „Betrifft die Einspruchsentscheidung eine 


gesonderte und einheitliche Feststellung im 


Sinne des § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 


Buchstabe a und sind mehr als 50 Personen 


gemäß § 359 am Verfahren beteiligt, so 


kann auf die Nennung sämtlicher Ein-


spruchsführer und Hinzugezogenen im 


Rubrum der Einspruchsentscheidung ver-


zichtet werden, wenn dort die Person, der 


diese Einspruchsentscheidung jeweils be-


kannt gegeben wird, und die Anzahl der 


übrigen nicht namentlich bezeichneten Be-


teiligten angegeben wird.“ 


 28. § 375a wird aufgehoben. 


 29. In § 376 Absatz 1 wird das Wort „zehn“ 


durch das Wort „fünfzehn“ ersetzt. 


 


Artikel 28 


 Weitere Änderung der Abgabenordnung 
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 Die Abgabenordnung, die zuletzt durch 


Artikel 27 dieses Gesetzes geändert worden ist, 


wird wie folgt geändert: 


 1. In der Inhaltsübersicht wird nach der An-


gabe zu § 60a folgende Angabe eingefügt: 


 „§ 60b Zuwendungsempfängerregister“. 


 2. Nach § 60a wird folgender § 60b eingefügt: 


 


„§ 60b 


 Zuwendungsempfängerregister 


 (1) Das Bundeszentralamt für Steu-


ern führt ein Register, in dem Körper-


schaften geführt werden, die die Voraus-


setzungen der §§ 51 bis 68 oder des § 34g 


des Einkommensteuergesetzes erfüllen 


(Zuwendungsempfängerregister). 


 (2) Im Zuwendungsempfängerregis-


ter speichert das Bundeszentralamt für 


Steuern zu Zwecken des Sonderausgaben-


abzugs nach § 10b des Einkommensteuer-


gesetzes zu Körperschaften, die die Vo-


raussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllen, fol-


gende Daten: 


 1. Wirtschafts-Identifikationsnummer 


der Körperschaft, 


 2. Name der Körperschaft, 


 3. Anschrift der Körperschaft, 


 4. steuerbegünstigte Zwecke der Kör-


perschaft, 


 5. das für die Festsetzung der Körper-


schaftsteuer der Körperschaft zustän-


dige Finanzamt, 


 6. Datum der Erteilung des letzten Frei-


stellungsbescheides oder Feststel-


lungsbescheides nach § 60a, 


 7. Bankverbindung der Körperschaft. 


 (3) Das für die Festsetzung der Kör-


perschaftsteuer der Körperschaft zustän-


dige Finanzamt übermittelt dem Bundes-


zentralamt für Steuern die Daten nach Ab-


satz 2 sowie unverzüglich jede Änderung 


dieser Daten. 
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 (4) Das Bundeszentralamt für Steu-


ern ist befugt, die Daten nach Absatz 2 


Dritten zu offenbaren. § 30 steht dem nicht 


entgegen.“ 


Artikel 23 Artikel 29 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-


gabenordnung 


Änderung des Einführungsgesetzes zur Ab-


gabenordnung 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-


benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 


S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 7 


des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abga-


benordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I 


S. 3341; 1977 I S. 667), das zuletzt durch Artikel 7 


des Gesetzes vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 1 wird folgender Absatz 14 angefügt: 1. Dem § 1 wird folgender Absatz 14 angefügt: 


„(14) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Buchstabe a, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 


der Abgabenordnung in der Fassung des 


Artikels 22 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-


zes] ist vorbehaltlich des Satzes 2 erstmals für 


nach dem 31. Dezember 2020 verwirklichte 


Sachverhalte anzuwenden. § 93a Absatz 1 


Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 


Satz 2 und Absatz 4 der Abgabenordnung in 


der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom 


… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist für im Kalenderjahr 2020 


verwirklichte Sachverhalte anzuwenden, so-


weit eine Mitteilungspflicht nach der Mittei-


lungsverordnung nach dem 1. Januar 2020 be-


gründet wurde. § 93a Absatz 1 Satz 1 Num-


mer 1 Buchstabe e der Abgabenordnung in 


der Fassung des Artikels 22 des Gesetzes vom 


… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-


datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist ab dem 1. Januar 2021 an-


zuwenden.“ 


„(14) § 93a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 


Buchstabe a, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 


der Abgabenordnung in der Fassung des 


Artikels 27 des Gesetzes vom … (BGBl. I 


S. …) [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des vorliegenden Änderungsgeset-


zes] ist vorbehaltlich des Satzes 2 erstmals für 


nach dem 31. Dezember 2020 verwirklichte 


Sachverhalte anzuwenden. § 93a Absatz 1 


Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, Absatz 2 


Satz 2 und Absatz 4 der Abgabenordnung in 


der Fassung des Artikels 27 des Gesetzes vom 


… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-
datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist für im Kalenderjahr 2020 


verwirklichte Sachverhalte anzuwenden, so-


weit eine Mitteilungspflicht nach der Mittei-


lungsverordnung nach dem 1. Januar 2020 be-


gründet wurde. § 93a Absatz 1 Satz 1 Num-


mer 1 Buchstabe e der Abgabenordnung in 


der Fassung des Artikels 27 des Gesetzes vom 


… (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungs-


datum und Fundstelle des vorliegenden Ände-


rungsgesetzes] ist ab dem 1. Januar 2021 an-


zuwenden.“ 


2. Dem § 8 wird folgender Absatz 5 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  
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„(5) § 152 Absatz 3 Nummer 4 und Ab-


satz 8 Satz 1 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Datum des Tages nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsge-


setzes] geltenden Fassung ist auf Versiche-


rung- und Feuerschutzsteuer erstmals anzu-


wenden, soweit diese nach dem 31. Dezember 


2020 anzumelden ist. Hinsichtlich anderer 


Steuern ist § 152 Absatz 3 Nummer 4 und 


Absatz 8 Satz 1 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Datum des Tages nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsge-


setzes] geltenden Fassung in allen offenen 


Fällen anzuwenden.“ 


 


3. Dem § 11 Absatz 4 wird folgender Satz ange-


fügt:  


3. u n v e r ä n d e r t  


„Haftungsbegründender Tatbestand im Sinne 


des Satzes 1 ist die Entstehung der Steuer-


schuld oder des Anspruchs auf Erstattung ei-


ner Steuervergütung.“ 


 


4. Dem § 31 wird folgender Satz angefügt: 4. u n v e r ä n d e r t  


„§ 138a Absatz 2 der Abgabenordnung in der 


am … [einsetzen: Datum des Tages nach der 


Verkündung des vorliegenden Änderungsge-


setzes] geltenden Fassung ist auf alle offenen 


Fälle anzuwenden.“ 


 


5. Dem § 32 wird folgender Absatz 3 angefügt: 5. u n v e r ä n d e r t  


„(3) § 138 Absatz 2 und 5 der Abgaben-


ordnung in der am … [einsetzen: Datum des 


Tages nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung ist auf 


alle offenen Fälle anzuwenden.“ 


 


 6. § 34 wird aufgehoben. 


 7. Folgender § 35 wird angefügt: 


 


„§ 35 


 Abrufverfahren von Steuermessbeträgen 


 § 184 Absatz 3 Satz 2 der Abgaben-


ordnung findet erstmals für Steuermessbe-


träge Anwendung, die für Realsteuern des 


Jahres 2025 maßgeblich sind.“ 
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Artikel 24 Artikel 30 


Änderung des Bewertungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 1. Februar 1991 (BGBl. I 


S. 230), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes 


vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) geän-


dert worden ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu 


der Anlage 32 die Angabe „und 9“ gestrichen. 


 


2. § 244 Absatz 3 Nummer 4 wird wie folgt ge-


fasst: 


 


„4. jedes Wohnungserbbaurecht und Teil-


erbbaurecht zusammen mit dem anteili-


gen belasteten Grund und Boden.“ 


 


3. Dem § 261 wird folgender Satz angefügt:  


„Für Wohnungserbbaurechte und Teilerbbau-


rechte gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.“ 


 


4. In der Anlage 40 (zu § 255) werden die Wör-


ter „Wohnungs- und Teileigentum“ durch das 


Wort „Wohnungseigentum“ ersetzt. 


 


Artikel 25 Artikel 31 


Änderung des Grundsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 


(BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 1 des 


Gesetzes vom 30. November 2019 (BGBl. I 


S. 1875) geändert worden ist, wird wie folgt geän-


dert: 


 


1. In § 2 Nummer 1 wird die Angabe „§§ 233, 


240 und 241“ durch die Angabe „§§ 232 bis 


234, 240“ ersetzt. 


 


2. In § 17 Absatz 2 Nummer 1, § 18 Absatz 2 


und 3 Satz 2 Nummer 1 wird jeweils das Wort 


„Einheitswert“ durch das Wort „Grundsteuer-


wert“ ersetzt. 


 


3. Dem § 36 wird folgender Absatz 3 angefügt:  
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„(3) Bescheide über die Hauptveranla-


gung können schon vor dem Hauptveranla-


gungszeitpunkt erteilt werden. § 21 Satz 2 ist 


entsprechend anzuwenden.“ 


 


Artikel 26 Artikel 32 


Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 


(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Arti-


kel 196 der Verordnung vom 19. Juni 2020 


(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung 


der Bekanntmachung vom 26. Februar 1997 


(BGBl. I S. 418, 1804), das zuletzt durch Arti-


kel 196 der Verordnung vom 19. Juni 2020 


(BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie 


folgt geändert: 


1. § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 wird wie folgt 


geändert: 


1. u n v e r ä n d e r t  


a) Dem Buchstaben a werden die Wörter 


„wenn der neue Eigentümer in diesem 


Verfahren als Eigentümer eines im Flur-


bereinigungsgebiet gelegenen Grund-


stücks Beteiligter ist und soweit der Wert 


des dem neuen Eigentümer zugeteilten 


Grundstücks seinen sich aus dem Wert 


des eingebrachten Grundstücks ergeben-


den Sollanspruch auf Zuteilung nicht um 


mehr als 20 vom Hundert übersteigt,“ 


angefügt. 


 


b) In Buchstabe b werden die Wörter „Be-


teiligter ist,“ durch die Wörter „Beteilig-


ter ist und soweit der Wert des dem 


neuen Eigentümer zugeteilten Grund-


stücks seinen sich aus dem Wert des ein-


gebrachten Grundstücks ergebenden 


Sollanspruch auf Zuteilung nicht um 


mehr als 20 vom Hundert übersteigt,“ er-


setzt. 


 


2. Dem § 19 wird folgender Absatz 6 angefügt: 2. u n v e r ä n d e r t  


„(6) Die Höhe des Verspätungszu-


schlags bestimmt sich nach § 152 Absatz 5 


Satz 2 der Abgabenordnung; § 152 Absatz 6 


der Abgabenordnung ist nicht anzuwenden. 


Die Begrenzung der Höhe des Verspätungs-


zuschlags nach § 152 Absatz 10 der Abgaben-


ordnung findet keine Anwendung.“ 


 


3. Dem § 23 wird folgender Absatz 17 angefügt: 3. Dem § 23 wird folgender Absatz 17 angefügt: 
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„(17) § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 


Buchstabe a und b und § 19 Absatz 6 in der 


Fassung des Artikels 26 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-


tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Erwerbsvor-


gänge anzuwenden, die nach dem … [einset-
zen: Datum des Tages der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirk-


licht werden.“ 


„(17) § 1 Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 


Buchstabe a und b und § 19 Absatz 6 in der 


Fassung des Artikels 32 des Gesetzes vom … 


(BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausfertigungsda-


tum und Fundstelle des vorliegenden Ände-
rungsgesetzes] sind erstmals auf Erwerbsvor-


gänge anzuwenden, die nach dem … [einset-
zen: Datum des Tages der Verkündung des 


vorliegenden Änderungsgesetzes] verwirk-


licht werden.“ 


Artikel 27 Artikel 33 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-


gesetzes 


Weitere Änderung des Grunderwerbsteuer-


gesetzes 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 26 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


Das Grunderwerbsteuergesetz, das zuletzt 


durch Artikel 32 dieses Gesetzes geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


1. Dem § 5 Absatz 3 wird folgender Satz ange-


fügt: 


1. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 1 gilt nicht, soweit allein durch den 


Austritt des Vereinigten Königreichs Groß-


britannien und Nordirland aus der Europäi-


schen Union sich der Anteil des Veräußerers 


am Vermögen der Gesamthand innerhalb von 


fünf Jahren nach dem Übergang des Grund-


stücks auf die Gesamthand vermindert.“ 


 


2. Dem § 6 Absatz 3 wird folgender Satz ange-


fügt: 


2. u n v e r ä n d e r t  


„Satz 2 gilt nicht, soweit allein durch den 


Austritt des Vereinigten Königreichs Groß-


britannien und Nordirland aus der Europäi-


schen Union sich der Anteil des Gesamthän-


ders am Vermögen der erwerbenden Gesamt-


hand innerhalb von fünf Jahren nach dem 


Übergang des Grundstücks auf die Gesamt-


hand vermindert.“ 


 


3. Dem § 23 Absatz 7 wird folgender Satz ange-


fügt: 


3. u n v e r ä n d e r t  
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„§ 5 Absatz 3 Satz 2 und § 6 Absatz 3 Satz 3 


in der Fassung des Artikels … des Gesetzes 


vom … (BGBl. I S. …) [einsetzen: Ausferti-


gungsdatum und Fundstelle des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] sind erstmals auf Er-


werbsvorgänge anzuwenden, die nach dem 


31. Januar 2020 verwirklicht werden.“ 


 


Artikel 28 Artikel 34 


Änderung des Erbschaftsteuer- und Schen-


kungsteuergesetzes 


u n v e r ä n d e r t  


Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-


gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 


27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das zuletzt 


durch Artikel 12 des Gesetzes vom 26. November 


2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist, wird 


wie folgt geändert: 


 


1. In § 3 Absatz 2 Nummer 5 werden die Wörter 


„für das die Ausschlagungsfrist abgelaufen 


ist“ durch die Wörter „das der Vermächtnis-


nehmer angenommen hat“ ersetzt. 


 


2. Dem § 5 Absatz 1 wird folgender Satz ange-


fügt: 


 


„Sind bei der Ermittlung der Bereicherung des 


überlebenden Ehegatten oder des überleben-


den Lebenspartners Steuerbefreiungen be-


rücksichtigt worden, gilt die Ausgleichsforde-


rung im Verhältnis des um den Wert des steu-


erbefreiten Vermögens geminderten Werts 


des Endvermögens zum ungeminderten Wert 


des Endvermögens des Erblassers nicht als 


Erwerb im Sinne des § 3.“ 


 


3. § 10 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  


„Die vom Erblasser herrührenden Steu-


ererstattungsansprüche sind bei der Er-


mittlung der Bereicherung zu berück-


sichtigen, auch wenn sie rechtlich erst 


nach dem Tod des Erblassers entstanden 


sind.“ 


 


b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„Schulden und Lasten sind nicht 


abzugsfähig, soweit die Vermö-


gensgegenstände, mit denen diese 


in wirtschaftlichem Zusammen-


hang stehen, steuerbefreit sind.“ 


 


bb) Satz 5 wird durch die folgenden 


Sätze ersetzt: 


 


„Schulden und Lasten, die nicht in 


wirtschaftlichem Zusammenhang 


mit einzelnen Vermögensgegen-


ständen des Erwerbs stehen, sind 


anteilig allen Vermögensgegen-


ständen des Erwerbs zuzurechnen. 


Dies gilt nicht für Kosten im Sinne 


des Absatzes 5 Nummer 3. Der je-


weilige Anteil bemisst sich nach 


dem Verhältnis des Werts des Ver-


mögensgegenstands nach Abzug 


der mit diesem Vermögensgegen-


stand in wirtschaftlichem Zusam-


menhang stehenden Schulden und 


Lasten zum Gesamtwert der Ver-


mögensgegenstände nach Abzug 


aller mit diesen Vermögensgegen-


ständen in wirtschaftlichem Zusam-


menhang stehenden Schulden und 


Lasten. In den Fällen einer Steuer-


befreiung nach den §§ 13a und 13c 


ist bei Anwendung der Sätze 5 bis 7 


nicht auf den einzelnen Vermö-


gensgegenstand, sondern auf die 


Summe der begünstigten Vermö-


gen im Sinne des § 13b Absatz 2 


abzustellen. Der auf den einzelnen 


Vermögensgegenstand entfallende 


Anteil an den Schulden und Lasten 


im Sinne des Satzes 5 ist nicht ab-


zugsfähig, soweit dieser Vermö-


gensgegenstand steuerbefreit ist. 


Die auf das nach den §§ 13a 


und 13c befreite Vermögen entfal-


lenden Schulden und Lasten im 


Sinne der Sätze 5 bis 8 sind nur mit 


dem Betrag abzugsfähig, der dem 


Verhältnis des nach Anwendung 


der §§ 13a und 13c anzusetzenden 


Werts dieses Vermögens zu dem 


Wert vor Anwendung der §§ 13a 


und 13c entspricht.“ 
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c) Dem Absatz 8 wird folgender Satz ange-


fügt: 


 


„Satz 1 gilt in den Fällen des § 1 Ab-


satz 1 Nummer 4 entsprechend.“ 


 


4. In § 13 Absatz 1 Nummer 9a werden die 


Wörter „zur Grundpflege oder hauswirt-


schaftlichen Versorgung“ durch die Wörter 


„für körperbezogene Pflegemaßnahmen und 


pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie 


Hilfen bei der Haushaltsführung“ ersetzt. 


 


5. Nach § 13a Absatz 9 wird folgender Ab-


satz 9a eingefügt: 


 


„(9a) Das für die Bewertung der wirt-


schaftlichen Einheit örtlich zuständige Fi-


nanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 und 3 


des Bewertungsgesetzes stellt das Vorliegen 


der Voraussetzungen für den Abschlag nach 


Absatz 9 und dessen Höhe auf den Zeitpunkt 


der Entstehung der Steuer (§ 9) gesondert fest, 


wenn diese Angaben für die Erbschaftsteuer 


von Bedeutung sind. Die Entscheidung über 


die Bedeutung trifft das Finanzamt, das für die 


Festsetzung der Erbschaftsteuer zuständig ist. 


§ 151 Absatz 3 und die §§ 152 bis 156 des 


Bewertungsgesetzes sind auf die Sätze 1 


und 2 entsprechend anzuwenden.“ 


 


6. In § 13b Absatz 10 Satz 1 werden die Wörter 


„Schulden und des jungen Verwaltungsver-


mögens im Sinne des Absatzes 7 Satz 2“ 


durch die Wörter „Schulden, des jungen Ver-


waltungsvermögens im Sinne des Absatzes 7 


Satz 2, des Betriebsvermögens, das einer we-


der in einem Mitgliedstaat der Europäischen 


Union noch in einem Staat des Europäischen 


Wirtschaftsraums belegenen Betriebsstätte 


dient, und das Vorliegen der Voraussetzungen 


des Absatzes 4 Nummer 5 Satz 4 und 5“ er-


setzt. 


 


7. § 14 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:  
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„(2) Führt der Eintritt eines Ereignisses 


mit Wirkung für die Vergangenheit zu einer 


Veränderung des Werts eines früheren, in die 


Zusammenrechnung nach Absatz 1 einzube-


ziehenden Erwerbs, gilt dies auch für den spä-


teren Erwerb als Ereignis mit Wirkung für die 


Vergangenheit nach § 175 Absatz 1 Satz 1 


Nummer 2 der Abgabenordnung (rückwir-


kendes Ereignis). Für den späteren Erwerb 


gelten auch der erstmalige Erlass, die Ände-


rung und die Aufhebung eines Steuerbe-


scheids für einen früheren, in die Zusammen-


rechnung einzubeziehenden Erwerb als rück-


wirkendes Ereignis. Dasselbe gilt auch, so-


weit eine Änderung der Steuerfestsetzung für 


den früheren Erwerb lediglich zu einer geän-


derten anrechenbaren Steuer führt.“ 


 


8. In § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 werden die 


Wörter „§ 58 Nr. 5 der Abgabenordnung“ 


durch die Wörter „§ 58 Nummer 6 der Abga-


benordnung“ ersetzt. 


 


9. Dem § 30 wird folgender Absatz 5 angefügt:  


„(5) In den Fällen des § 1 Absatz 1 


Nummer 4 ist von der Stiftung oder dem Ver-


ein binnen einer Frist von drei Monaten nach 


dem Zeitpunkt des ersten Übergangs von Ver-


mögen auf die Stiftung oder auf den Verein 


der Vermögensübergang dem nach § 35 Ab-


satz 4 zuständigen Finanzamt schriftlich an-


zuzeigen. Die Anzeige soll folgende Angaben 


enthalten: 


 


1. Name, Ort der Geschäftsleitung und des 


Sitzes der Stiftung oder des Vereins, 


 


2. Name und Anschrift des gesetzlichen 


Vertreters der Stiftung oder des Vereins, 


 


3. Zweck der Stiftung oder des Vereins,  


4. Zeitpunkt des ersten Vermögensüber-


gangs auf die Stiftung oder den Verein, 


 


5. Wert und Zusammensetzung des Vermö-


gens.“ 


 


10. Dem § 31 Absatz 1 werden die folgenden 


Sätze angefügt: 
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„In den Fällen des § 1 Absatz 1 Nummer 4 


kann das Finanzamt von der Stiftung oder 


dem Verein sowie von jedem Familienmit-


glied im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 4 


und jedem Mitglied des Vereins die Abgabe 


einer Erklärung innerhalb einer von ihm zu 


bestimmenden Frist verlangen. Satz 2 gilt ent-


sprechend.“ 


 


11. § 35 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 19 


Abs. 1“ durch die Angabe „§ 19 


Absatz 1“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird die Angabe „§ 2 


Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b“ durch 


die Wörter „§ 2 Absatz 1 Num-


mer 1 Buchstabe b“ ersetzt. 


 


b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 


eingefügt: 


 


„(4) In den Fällen der Steuerpflicht 


nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 ist das Fi-


nanzamt zuständig, das sich bei sinnge-


mäßer Anwendung des § 20 Absatz 1 


und 2 der Abgabenordnung ergibt.“ 


 


c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.  


12. Dem § 37 wird folgender Absatz 18 angefügt:  


„(18) § 3 Absatz 2 Nummer 5, § 5 Ab-


satz 1 Satz 6, § 10 Absatz 1 Satz 3 sowie Ab-


satz 6 und 8, § 13 Absatz 1 Nummer 9a, § 13a 


Absatz 9a, § 13b Absatz 10 Satz 1, § 14 Ab-


satz 2, § 29 Absatz 1 Nummer 4 Satz 2, § 30 


Absatz 5, § 31 Absatz 1 sowie § 35 Absatz 1, 


4 und 5 in der am ... [einsetzen: Datum des 


Tages nach der Verkündung des vorliegenden 


Änderungsgesetzes] geltenden Fassung sind 


auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer 


nach dem … [einsetzen: Datum des Tages der 
Verkündung des vorliegenden Änderungsge-


setzes] entsteht.“ 
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Artikel 29 Artikel 35 


Änderung des Gesetzes über Steuerstatisti-


ken 


u n v e r ä n d e r t  


Das Gesetz über Steuerstatistiken vom 


11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250, 1409), das zu-


letzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 12. De-


zember 2019 (BGBl. I S. 2451) geändert worden 


ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In § 2 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 


„2018“ durch die Angabe „2016“ ersetzt. 


 


2. § 7 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 3 wird aufgehoben.  


b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  


aa) In Satz 1 werden die Wörter „Un-


terstichprobe übermittelt, die aus 


der Stichprobe nach Absatz 3 gezo-


gen wird und nicht mehr als 10 Pro-


zent der Grundgesamtheit umfaßt“ 


durch die Wörter „10-Prozent-


Stichprobe übermittelt“ ersetzt. 


 


bb) In Satz 2 wird das Wort „Unter-


stichprobe“ durch das Wort „Stich-


probe“ ersetzt. 


 


cc) In Satz 3 werden die Wörter „Stich-


proben und Unterstichproben sind“ 


durch die Wörter „Stichprobe ist“ 


ersetzt. 


 


Artikel 30 Artikel 36 


Änderung des Steuerberatungsgesetzes u n v e r ä n d e r t  


Das Steuerberatungsgesetz in der Fassung der 


Bekanntmachung vom 4. November 1975 (BGBl. I 


S. 2735), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 


vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert wor-


den ist, wird wie folgt geändert: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu 


§ 77b wie folgt gefasst: 


 


„§ 77b Ehrenamtliche Tätigkeit“.  
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2. § 3a Absatz 6 wird wie folgt geändert:  


a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die zuständige Stelle kann einer nach 


Absatz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steu-


ersachen leistenden Person die weitere 


Erbringung ihrer Dienste im Inland un-


tersagen, wenn 


 


1. die Person im Staat der Niederlas-


sung nicht mehr rechtmäßig nieder-


gelassen ist oder ihr die Ausübung 


der Tätigkeit dort untersagt wird, 


 


2. sie nicht über die für die Ausübung 


der Berufstätigkeit im Inland erfor-


derlichen deutschen Sprachkennt-


nisse verfügt, 


 


3. sie wiederholt eine unrichtige Be-


rufsbezeichnung führt oder 


 


4. sie die Befugnis zu vorübergehen-


der und gelegentlicher geschäfts-


mäßigen Hilfeleistung in Steuersa-


chen überschreitet.“ 


 


b) Folgender Satz wird angefügt:  


„Über die Löschung aus dem Berufsre-


gister wegen Überschreitens der Befug-


nis zu vorübergehender und gelegentli-


cher geschäftsmäßigen Hilfeleistung in 


Steuersachen sind diejenigen Finanzbe-


hörden zu unterrichten, die eine Mittei-


lung nach § 5 Absatz 4 erstattet haben.“ 


 


3. § 5 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  


„Die in den §§ 3a und 4 bezeichneten 


Personen und Vereinigungen dürfen nur 


im Rahmen ihrer Befugnis geschäftsmä-


ßig Hilfe in Steuersachen leisten.“ 


 


b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz ange-


fügt: 
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„Werden den Finanzbehörden Tatsachen 


bekannt, die darauf hinweisen, dass eine 


Person oder Vereinigung entgegen Ab-


satz 1 geschäftsmäßig Hilfe in Steuersa-


chen leistet, so können sie diese Tatsa-


chen der zuständigen Steuerberaterkam-


mer zum Zwecke der Prüfung der Gel-


tendmachung von Ansprüchen nach den 


Vorschriften des Gesetzes gegen den un-


lauteren Wettbewerb (§ 76 Absatz 11) 


mitteilen.“ 


 


c) Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben.  


d) Die folgenden Absätze 4 und 5 werden 


angefügt: 


 


„(4) Werden den Finanzbehörden 


Tatsachen bekannt, die darauf hinwei-


sen, dass Personen oder Vereinigungen 


die ihnen nach § 3a zustehende Befugnis 


zu vorübergehender und gelegentlicher 


geschäftsmäßiger Hilfeleistung in Steu-


ersachen überschreiten, so haben die Fi-


nanzbehörden diese Tatsachen der zu-


ständigen Steuerberaterkammer mitzu-


teilen. 


 


(5) § 83 dieses Gesetzes und § 30 


der Abgabenordnung stehen den Mittei-


lungen nach den Absätzen 2, 3 und 4 


nicht entgegen.“ 


 


4. § 7 wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Nummer 2 wird durch die fol-


genden Nummern 2 und 3 ersetzt: 


 


„2. wenn bei einer Tätigkeit nach den 


§§ 3a, 4 und 6 die jeweiligen Be-


fugnisse überschritten werden, 


 


3. wenn eine Tätigkeit als Arbeitneh-


mer zur Umgehung des Verbots 


nach § 5 missbraucht wird.“ 


 


b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  
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„(3) Diejenige Finanzbehörde, in 


deren Zuständigkeitsbereich die nach 


Absatz 1 zu untersagende Hilfeleistung 


in Steuersachen geleistet wird, kann 


diese Hilfeleistung in Steuersachen in ih-


rem Zuständigkeitsbereich untersagen. 


Die Finanzbehörde ist befugt, andere Fi-


nanzbehörden über die Untersagung 


nach Satz 1 zu unterrichten. § 30 der Ab-


gabenordnung steht dem nicht entge-


gen.“ 


 


5. § 28 Absatz 3 wird durch die folgenden Ab-


sätze 3 bis 5 ersetzt: 


 


„(3) Liegen der zuständigen Aufsichts-


behörde Hinweise vor, die ernsthafte Zweifel 


begründen, dass die zum Leiter der Bera-


tungsstelle bestellte Person nicht die in § 23 


Absatz 3 bezeichneten Voraussetzungen er-


füllt oder dass in einer Beratungsstelle die 


Einhaltung der in § 26 bezeichneten Pflichten 


nicht gewährleistet ist, sind Beratungsstellen-


leitung und Lohnsteuerhilfeverein hierzu zu 


hören. Ihnen ist die Möglichkeit zu gewähren, 


innerhalb einer angemessenen, von der Auf-


sichtsbehörde zu bestimmenden Frist den dem 


Gesetz entsprechenden Zustand herbeizufüh-


ren. 


 


(4) Ist für eine Beratungsstelle ein Lei-


ter nicht vorhanden, ist der betreffende Lohn-


steuerhilfeverein zu hören und ihm die Mög-


lichkeit zu gewähren, innerhalb einer ange-


messenen, von der Aufsichtsbehörde zu be-


stimmenden Frist eine natürliche Person, die 


die Voraussetzungen des § 23 Absatz 3 er-


füllt, als Leiter zu bestellen. 


 


(5) Ist für eine Beratungsstelle ein Lei-


ter nicht vorhanden oder erfüllt die zum Leiter 


bestellte Person nicht die in § 23 Absatz 3 be-


zeichneten Voraussetzungen oder ist in einer 


Beratungsstelle die Einhaltung der in § 26 be-


zeichneten Pflichten nicht gewährleistet, so 


kann die Aufsichtsbehörde die Schließung 


dieser Beratungsstelle anordnen.“ 


 


6. § 77b wird wie folgt geändert:  


a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  
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„§ 77b 


 


Ehrenamtliche Tätigkeit“.  


b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Die Mitglieder eines Organs oder eines 


Ausschusses der Steuerberaterkammer 


üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.“ 


 


7. § 80a wird wie folgt geändert:  


a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:  


„Um einen Steuerberater oder Steuerbe-


vollmächtigten oder eine Person im 


Sinne des § 50 Absatz 3 zur Erfüllung 


ihrer Pflichten nach § 80 anzuhalten, 


kann die für die Aufsichts- und Be-


schwerdesache zuständige Steuerbera-


terkammer gegen die genannten Perso-


nen, auch mehrfach, ein Zwangsgeld 


festsetzen.“ 


 


b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 


eingefügt: 


 


„(2) Ein Zwangsgeld kann auch ge-


gen die in § 80 Absatz 2 bezeichneten 


Personen festgesetzt werden.“ 


 


c) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden 


die Absätze 3 bis 5. 


 


d) In dem neuen Absatz 3 wird Satz 2 wird 


wie folgt gefasst: 


 


„Die Androhung und die Festsetzung des 


Zwangsgelds sind den in den Absätzen 1 


und 2 genannten Personen zuzustellen.“ 


 


8. § 85 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:  


„(5) Die Mitglieder eines Organs oder 


eines Ausschusses der Bundessteuerberater-


kammer üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 


Sie können jedoch eine angemessene auch 


pauschalisierte Entschädigung für den mit 


diesen Tätigkeiten verbundenen Aufwand, 


auch für Zeitaufwand und Verdienstausfall, 


sowie eine Reisekostenvergütung erhalten.“ 


 


9. In § 151 Absatz 1 Satz 1 wird der Klammer-


zusatz „(§ 90 Abs. 1 Nr. 4)“ durch den Klam-
merzusatz „(§ 90 Absatz 1 Nummer 5)“ er-


setzt. 
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Artikel 31 Artikel 37 


Weitere Änderung des Steuerberatungsge-


setzes 


Weitere Änderung des Steuerberatungsge-


setzes 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 des Steuerberatungsge-


setzes, das zuletzt durch Artikel 30 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


§ 3a Absatz 2 Satz 2 des Steuerberatungsge-


setzes, das zuletzt durch Artikel 36 dieses Gesetzes 


geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 


1. Nummer 10 wird aufgehoben. 1. u n v e r ä n d e r t  


2. Die Nummern 11 bis 21 werden die Num-


mern 10 bis 20. 


2. u n v e r ä n d e r t  


Artikel 32 Artikel 38 


Änderung des Gesetzes zur Regelung des So-


zialen Entschädigungsrechts 


u n v e r ä n d e r t  


Das Gesetz zur Regelung des Sozialen Ent-


schädigungsrechts vom 12. Dezember 2019 


(BGBl. I S. 2652) wird wie folgt geändert: 


 


1. Artikel 19 Nummer 1 und 5 wird aufgehoben.  


2. In Artikel 20 Nummer 2 wird der anzufü-


gende Absatz 26 als Absatz 25a eingefügt. 


 


Artikel 33 Artikel 39 


Änderung des Gesetzes zur weiteren steuerli-


chen Förderung der Elektromobilität und 


zur Änderung weiterer steuerlicher Vor-


schriften 


u n v e r ä n d e r t  


In Artikel 5 Nummer 4 des Gesetzes zur wei-


teren steuerlichen Förderung der Elektromobilität 


und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschrif-


ten vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2451) 


wird in § 52 Absatz 22b Satz 2 die Angabe 


„§§ 51, 51a“ durch die Wörter „§§ 51, 51a des Be-


wertungsgesetzes“ ersetzt. 


 


 


Artikel 40 
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 Änderung des Forschungszulagengesetzes 


 Das Forschungszulagengesetz vom 14. De-


zember 2019 (BGBl. I S. 2763), zuletzt geändert 


durch Artikel 8 des Gesetzes vom 29. Juni 2020, 


wird wie folgt geändert: 


 1. § 3 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 1 werden die Wörter „vom An-


spruchsberechtigten an den Auftrag-


nehmer gezahlten“ durch die Wörter 


„beim Anspruchsberechtigten für den 


Auftrag entstandenen“ ersetzt.  


 b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 


 „Werden in Auftrag gegebene For-


schungs- und Entwicklungsvorhaben 


im Sinne des § 2 Absatz 5 vom Auf-


tragnehmer ganz oder teilweise an 


Unterauftragnehmer weitervergeben, 


ist das für einen Unterauftrag entstan-


dene Entgelt kein förderfähiger Auf-


wand.“ 


 2. § 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


 a) In Satz 2 werden die Wörter „bei der 


nächsten Veranlagung zur“ durch die 


Wörter „im Rahmen der nächsten 


erstmaligen Festsetzung von“ ersetzt. 


 b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 


 „Ergibt sich nach der Anrechnung 


nach Satz 2 ein Überschuss zugunsten 


des Steuerpflichtigen, wird dieser dem 


Steuerpflichtigen als Einkommensteu-


ererstattung aus den Einnahmen an 


Einkommensteuer, oder als Körper-


schaftsteuererstattung bei Steuer-


pflichtigen im Sinne des Körper-


schaftsteuergesetzes aus den Einnah-


men an Körperschaftsteuer ausge-


zahlt.“ 


 


Artikel 41 


 Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes 
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 § 14 Absatz 3 Satz 1 des Stabilisierungs-


fondsgesetzes vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 


1982), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 


vom 10. Juli 2020 (BGBl. I S. 1633) geändert 


worden ist, wird wie folgt gefasst: 


 „§ 8c des Körperschaftsteuergesetzes und § 10a 


Satz 10 des Gewerbesteuergesetzes sind bei Er-


werb von Stabilisierungselementen durch den 


Fonds oder deren Rückübertragung durch den 


Fonds nicht anzuwenden.“ 


 


Artikel 42 


 Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetz-


buch 


 In § 11b Absatz 2 des Zweiten Buches Sozi-


algesetzbuch – Grundsicherung für Arbeitsu-


chende – in der Fassung der Bekanntmachung 


vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094), das zu-


letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Okto-


ber 2020 (BGBl. I S. 2072) geändert worden ist, 


wird jeweils die Angabe „200 Euro“ durch die 


Angabe „250 Euro“ ersetzt. 


 


Artikel 43 


 Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetz-


buch 


 In § 82 Absatz 2 Satz 2 des Zwölften Bu-


ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – (Artikel 1 


des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I 


S. 3022, 3023), das zuletzt durch Artikel 3 Ab-


satz 7 des Gesetzes vom 9. Oktober 2020 


(BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, wird die 


Angabe „200 Euro“ durch die Angabe 


„250 Euro“ ersetzt. 


 


Artikel 44 


 Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
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 In § 7 Absatz 3 Satz 2 und 4 des Asylbewer-


berleistungsgesetzes in der Fassung der Be-


kanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I 


S. 2022), das zuletzt durch Artikel 18 des Geset-


zes vom 12. Juni 2020 geändert worden ist, wird 


jeweils die Angabe „200 Euro“ durch die An-


gabe „250 Euro“ ersetzt. 


 


Artikel 45 


 Änderung des Bundesversorgungsgesetzes 


 In § 25d Absatz 3 Satz 2 des Bundesversor-


gungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-


chung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), das 


zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Au-


gust 2020 (BGBl. I S. 1879) geändert worden ist, 


wird die Angabe „200 Euro“ durch die Angabe 


„250 Euro“ ersetzt. 


 


Artikel 46 


 Änderung der Verordnung über die ehren-


amtliche Betätigung von Arbeitslosen 


 In § 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Verord-


nung über die ehrenamtliche Betätigung von 


Arbeitslosen vom 24. Mai 2002 (BGBl. I 


S. 1783), die zuletzt durch Artikel 11 des Geset-


zes vom 21. März 2013 (BGBl. I S. 556) geän-


dert worden ist, wird jeweils die Angabe „200“ 


durch die Angabe „250“ ersetzt. 


 


Artikel 47 


 Änderung des Strafgesetzbuches 


 Dem § 73e Absatz 1 des Strafgesetzbuchs 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 


13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zu-


letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Okto-


ber 2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, 


wird folgender Satz angefügt: 


 „Dies gilt nicht für Ansprüche, die durch Ver-


jährung erloschen sind.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 48 


 Änderung des Einführungsgesetzes zum 


Strafgesetzbuch 


 Vor Artikel 317 des Einführungsgesetzes 


zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 


(BGBl. I S. 469; 1975 I S. 1916; 1976 I S. 507), 


das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 


11. Juni 2017 (BGBl. I S. 1612) geändert wor-


den ist, wird folgender Artikel 316… [einsetzen: 


bei Verkündung nächster freier Buchstabenzu-


satz] eingefügt: 


 


„Artikel 316… [einsetzen: bei der Verkündung 


nächster freier Buchstabenzusatz] 


 Übergangsvorschrift zum Jahressteuergesetz 


2020 


 Wird über die Anordnung der Einziehung 


des Tatertrages oder des Wertes des Tatertra-


ges wegen einer Tat, die vor dem … [einsetzen: 


Datum des Inkrafttretens nach 


Artikel 50 Absatz 1 dieses Gesetzes] begangen 


worden ist, nach diesem Zeitpunkt entschieden, 


so ist abweichend von § 2 Absatz 5 des Strafge-


setzbuches § 73e Absatz 1 Satz 2 des Strafge-


setzbuches in der am … [einsetzen: Datum des 


Inkrafttretens nach Artikel 50 Absatz 1] gelten-


den Fassung anzuwenden, wenn 


 1. es sich um eine unter den in § 370 Absatz 3 


Satz 2 Nummer 1 der Abgabenordnung ge-


nannten Voraussetzungen begangene Tat 


handelt oder 


 2. das Erlöschen im Sinne von § 73e Absatz 1 


Satz 2 des Strafgesetzbuches durch Ver-


jährung nach § 47 der Abgabenordnung 


nach dem 1. Juli 2020 eingetreten ist oder 


 3. das Erlöschen im Sinne von § 73e Absatz 1 


Satz 2 des Strafgesetzbuches nach dem … 


[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach 


Artikel 50 Absatz 1 dieses Gesetzes] einge-


treten ist.“ 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 


 


Artikel 49 


 Änderung der Strafprozessordnung 


 Dem § 459g Absatz 4 der Strafprozessord-


nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 


7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 


durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Oktober 


2020 (BGBl. I S. 2075) geändert worden ist, 


wird folgender Satz angefügt: 


 „Dies gilt nicht für Ansprüche, die durch Ver-


jährung erloschen sind.“ 


Artikel 34 Artikel 50 


Inkrafttreten Inkrafttreten 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-


sätze 2 bis 8 am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich der 


Absätze 2 bis 10 am Tag nach der Verkündung in 


Kraft. 


 (2) Artikel 40 tritt mit Wirkung vom 


1. Januar 2020 in Kraft. 


(2) Artikel 27 tritt mit Wirkung vom 1. Feb-


ruar 2020 Kraft. 


(3) Artikel 33 tritt mit Wirkung vom 1. Feb-


ruar 2020 Kraft. 


(3) Die Artikel 2, 9 und 31 treten am 1. Ja-


nuar 2021 in Kraft. 


(4) Die 


Artikel 2, 6, 12, 18, 37 und 42 bis 46 treten am 


1. Januar 2021 in Kraft. 


(4) Die Artikel 10 und 15 treten am 1. April 


2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 13 und 19 treten am 1. April 


2021 in Kraft. 


(5) Die Artikel 11, 13, 19, 20 und 21 treten 


am 1. Juli 2021 in Kraft. 


(6) Die Artikel 14, 16 und 24 bis 26 treten 


am 1. Juli 2021 in Kraft. 


 (7) Artikel 3 tritt am 1. Januar 2022 in 


Kraft. 


(6) Artikel 12 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. (8) Artikel 15 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft. 


(7) Die Artikel 3 und 16 treten am 1. Januar 


2023 in Kraft. 


(9) Die Artikel 4 und 20 treten am 1. Januar 


2023 in Kraft. 


(8) Die Artikel 4, 17 und 18 treten am 1. Ja-


nuar 2024 in Kraft. 


(10) Die Artikel 5, 7, 21 bis 23 und 28 treten 


am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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Bericht der Abgeordneten Olav Gutting, Lothar Binding (Heidelberg) und Markus 
Herbrand 


A. Allgemeiner Teil 


I. Überweisung 


Zu Buchstabe a 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/21985, 19/22816 in seiner 183. Sitzung am 


8. Oktober 2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Recht und Ver-


braucherschutz, dem Haushaltsausschuss, dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, dem Ausschuss für 


Familie, Senioren, Frauen und Jugend, dem Ausschuss Digitale Agenda und dem Ausschuss für Bau, Wohnen, 


Stadtentwicklung und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. Der Haushaltsausschuss ist darüber hinaus nach 


§ 96 GO-BT beteiligt. 


Zu Buchstabe b 


Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23677 in seiner 186. Sitzung am 29. Oktober 


2020 dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwick-


lung und Kommunen zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe c 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/23725 in seiner 186. Sitzung am 29. Oktober 2020 


dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für Arbeit 


und Soziales zur Mitberatung überwiesen. 


Zu Buchstabe d 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/24371 in seiner 192. Sitzung am 19. November 2020 


dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitbe-


ratung überwiesen. 


Zu Buchstabe e 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/24366 in seiner 192. Sitzung am 19. November 2020 


dem Finanzausschuss zur federführenden Beratung sowie dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitbe-


ratung überwiesen. 


Zu Buchstabe f 


Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf Drucksache 19/15465 in seiner 131. Sitzung am 28. November 2019 


dem Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. 


II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 


Zu Buchstabe a 


Der Gesetzentwurf sieht insbesondere folgende Änderungen vor:  


– Die Neugestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g EStG. Die Änderungen dienen der Verbesserung 


und der zielgenaueren Ausrichtung der Steuervergünstigung. 
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– Die Erweiterung der steuerrechtlichen Berücksichtigung von Aufwendungen bei der verbilligten Wohnraum-


vermietung, § 21 Absatz 2 Satz 1 EStG. Mit der Änderung soll dem Umstand der vielerorts steigenden Mie-


ten und des hohen Mietniveaus in Deutschland Rechnung getragen werden. 


– Die Einführung eines Datenaustauschs zwischen den Unternehmen der privaten Krankenversicherung, der 


Finanzverwaltung und den Arbeitgebern, der im Lohnsteuerabzugsverfahren die bestehenden Verfahren mit-


tels Papierbescheinigungen vollständig ersetzt und bürokratischen Aufwand mindert, §§ 39 ff. EStG. 


Sowie im Bereich der Umsatzsteuer: 


–  die Umsetzung des sog. Mehrwertsteuer-Digitalpakets, insbesondere die Erweiterung des bestehenden Mini-


One-Stop-Shops zum One-Stop-Shop und Einführung eines Import-One-Stop-Shops, 


– die Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b UStG (Reverse-Charge-


Verfahren) auf Telekommunikationsdienstleistungen an sog. Wiederverkäufer und 


– die erstmalige gesetzliche Regelung des Besteuerungsverfahrens für die Umsatzsteuer für die Gebietskör-


perschaften von Bund und Ländern selbst als Steuerpflichtige (sogenannte „dezentrale Erfassung“) für die 


Zeit der Anwendbarkeit des § 2b UStG. 


Darüber hinaus erfolgt zur Gestaltungsbekämpfung und Sicherung des Steueraufkommens eine Beschränkung der 


Verrechenbarkeit von Verlusten aus Kapitalvermögen mit tariflich besteuerten Einkünften, § 32d Absatz 2 EStG. 


In Reaktion auf BFH-Rechtsprechung sind folgende Maßnahmen besonders hervorzuheben: 


– Klarstellung, dass nur echte Zusatzleistungen des Arbeitgebers steuerbegünstigt sind, § 8 Absatz 4 EStG, 


– Steuererstattungsansprüche des Erblassers als steuerpflichtiger Erwerb, § 10 Absatz 1 Satz 3 ErbStG und 


– Kürzung des Schuldenabzugs bei wirtschaftlichem Zusammenhang mit steuerbefreitem Vermögen, § 10 Ab-


satz 6 Satz 3 bis 6 ErbStG. 


Die durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 16. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385) eingeführte begrenzte und befristete 


Steuerbefreiung der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld und zum Saison-Kurzarbeitergeld wird 


um ein Jahr verlängert. Die Steuerfreiheit gilt damit für Lohnzahlungszeiträume, die nach dem 29. Februar 2020 


beginnen und vor dem 1. Januar 2022 enden. 


Zudem wird weiterem fachlich gebotenem Regelungsbedarf im Steuerrecht nachgekommen. Dazu gehören ins-


besondere die Klarstellung von Zweifelsfragen sowie Folgeänderungen, Fehlerkorrekturen und sonstiger redakti-


oneller Änderungsbedarf. 


Zu Buchstabe b 


Der Entwurf sieht vor, dass die 66-Prozent-Grenze des § 21 Absatz 2 EStG nur noch im Falle von Mietverhält-


nissen zwischen Verwandten erster, zweiter und dritter Ordnung nach den §§ 1924 bis 1926 des Bürgerlichen 


Gesetzbuchs (BGB) greift. Bei Mietverhältnissen, in denen zwischen den Mietparteien kein Verwandtschaftsver-


hältnis nach den §§ 1924 bis 1926 BGB besteht, sind somit unabhängig von der Miethöhe die Werbungskosten 


für Vermietung und Verpachtung vollständig abzugsfähig. 


Zu Buchstabe c 


Der Antrag der Fraktion der AfD stellt fest, dass das Thema „Home-Office“ in Zeiten der Corona-Pandemie 


hochaktuell ist. Aufgrund der Auslegung der bestehenden Regelungen zum häuslichen Arbeitszimmer durch den 


Bundesfinanzhof (BFH) bzw. die Finanzverwaltung bestehe aber weiterhin Klärungsbedarf für jene Steuerpflich-


tige, die zeitlich (quantitativ) überwiegend zu Hause arbeiten. Diese kommen nicht in den Genuss der beschränk-


ten bzw. unbeschränkten Abzugsmöglichkeit. 


Der Antrag der Fraktion der AfD sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. eine angemessene Regelung zu finden, die die Absetzbarkeit des Arbeitszimmers einfach und unbürokratisch 


ermöglicht; 


2.  eine entsprechend Änderung im Einkommensteuer-Gesetz vorzusehen, damit in Zukunft jeder Arbeitnehmer 


und jede Arbeitnehmerin, der Home-Office oder mobiles Arbeiten in Anspruch nimmt, oder einen Anspruch 
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darauf hat, die entstandenen Aufwendungen geltend machen kann, unabhängig davon ob ein betrieblicher 


Arbeitsplatz zur Verfügung steht. 


Zu Buchstabe d 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, durch das zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 


zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29. Juni 2020 wurde der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 auf 16 


Prozent, der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 auf 5 Prozent und der im Rahmen der Durchschnittssatzbesteue-


rung nach § 24 UStG für die Lieferungen bestimmter Sägewerkserzeugnisse, von Getränken und alkoholischen 


Flüssigkeiten geltende Steuersatz von 19 auf 16 Prozent gesenkt. Bereits zuvor wurden umsatzsteuerrechtliche 


Sonderregelungen für den Verzehr in und außer Haus getroffen, die der Unterstützung der Gastronomie dienen 


sollten. Trotz der hohen hieraus resultierenden Kosten haben diese Maßnahmen nicht den Erfolg gehabt, der ur-


sprünglich versprochen wurde. Stattdessen stellte sich ein enormer Erfüllungsaufwand ein, während die Unter-


nehmen und Betriebe zur Unzeit mit bürokratischen Hürden konfrontiert wurden.  


Um diese Entwicklung abzufedern, veröffentlichte das BMF ein Schreiben, in dem es unter anderem eine Nicht-


beanstandungsregelung für einen zu hohen Steuerausweis in der Unternehmerkette aufnahm. Die Nichtbeanstan-


dungsregelung galt zwar nur für den Zeitraum zwischen dem 30. Juni und 1. August 2020, die bürokratischen 


Hürden für Unternehmen bestehen aber bis heute. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, durch 


die Veröffentlichung eines BMF-Schreibens dafür Sorge zu tragen, dass die Nichtbeanstandungsregelung aus dem 


BMF-Schreiben vom 30. Juni 2020 zum zu hohen Umsatzsteuerausweis in der Unternehmerkette (DOK: 


2020/0610691; Tz. 3.12) für die gesamte Dauer der Niedrigsteuerphase und auch rückwirkend für den Zeitraum 


seit dem 1. August 2020 erneut gilt. 


Zu Buchstabe e 


Der Antrag der Fraktion der FDP stellt fest, dass auch mit dem Jahressteuergesetz 2020 die dringend benötigte 


Reform der Stromsteuer (StromSt) unterlassen wird. Seit Einführung der Stromsteuer 1999 wurden die Bürger 


mit einem signifikanten Anstieg der Strompreise konfrontiert, wobei Steuern, Abgaben und Umlagen mittlerweile 


für über die Hälfte dieser Kosten verantwortlich sind. Hieraus resultieren enorme finanzielle Belastungen, die 


aufgrund des existenznotwendigen Charakters des Stroms auch zur sozialen Frage werden. Darüber hinaus ver-


hindern die hohen Strompreise dringend benötigte Fortschritte bei Technologien und Verfahren wie der Sekto-


renkopplung. Gleichzeitig bewirken Stromeinsparungen durch hohe Strompreise unter den Bedingungen des eu-


ropäischen Emissionshandels keine Treibhausgasminderungen, weshalb die StromSt ihrem ursprünglichen Zweck 


einer ökologische Lenkungswirkung nicht genügen kann. 


Der Antrag der Fraktion der FDP sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


1. die Stromsteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf das europäische Mindestmaß abzusenken; 


2. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Stromsteuer zeitnah gänzlich abgeschafft werden 


kann; 


3. einen marktwirtschaftlichen Preis auf CO2 in allen Sektoren als zentrales Steuerungsinstrument für einen 


wirksamen Klimaschutz einzuführen. 


Zu Buchstabe f 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. stellt fest, dass in den letzten Monaten immer häufiger politisch engagierte 


Vereine mit dem Mittel des Entzugs der Gemeinnützigkeit unter Druck gesetzt werden, und versucht wird, deren 


finanzielle Basis und gesellschaftliche Reputation zu schädigen. 


Der Antrag der Fraktion DIE LINKE. sieht vor, dass der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auffordert, 


einen Gesetzentwurf zur Reform der Gemeinnützigkeit vorzulegen, der 


1. den Katalog der steuerlich begünstigten Zwecke (§ 52 AO) um die Zwecke „Förderung der Wahrnehmung 


und Verwirklichung von Grundrechten“, „Förderung des Frieden“, „Förderung der soziale Gerechtigkeit“, 


„Förderung des Klimaschutzes“, „Förderung der informationellen Selbstbestimmung“, „Förderung der Men-


schenrechte“ und „Förderung der Gleichstellung der Geschlechter“ erweitert; 
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2. sicherstellt, dass die Beteiligung am politischen Willensbildungsprozess unschädlich für die Gemeinnützig-


keit ist; 


3. die rechtsstaatlich höchst fragwürdige Praxis beendet, dass ein Verein seine Verfassungstreue beweisen muss 


und dass die Erwähnung eines Vereins im Bericht einer Landesverfassungsschutzbehörde allein dazu aus-


reichen kann, um dem Verein die Gemeinnützigkeit zu entziehen. 


III. Öffentliche Anhörung 


Der Finanzausschuss hat in seiner 103. Sitzung am 26. Oktober 2020 eine öffentliche Anhörung zu den Vorlagen 


unter Buchstabe a durchgeführt. Folgende Einzelsachverständige, Verbände und Institutionen hatten Gelegenheit 


zur Stellungnahme: 


1. Anzinger, Prof. Dr. Heribert, Universität Ulm 


2. Beckemper, Prof. Dr. Katharina, Universität Leipzig 


3. Bundessteuerberaterkammer 


4. Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. 


5. Bundesverband Deutscher Stiftungen e. V. 


6. Campact e.V. 


7. Deutsche Steuer-Gewerkschaft e. V. 


8. Deutscher Gewerkschaftsbund 


9. Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. 


10. Deutscher Steuerberaterverband e.V. 


11. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. 


12. Ismer, Prof. Dr. Roland, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 


13. Schanz, Prof. Dr. Deborah, Ludwig-Maximilians-Universität München 


14. Unger, Prof. Dr. Sebastian, Ruhr-Universität Bochum 


Das Ergebnis der öffentlichen Anhörung ist in die Ausschussberatungen eingegangen. Das Protokoll einschließ-


lich der eingereichten schriftlichen Stellungnahmen ist der Öffentlichkeit zugänglich. 


IV. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 


Zu Buchstabe a 


Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat den Gesetzentwurf in seiner 116. Sitzung am 9. Dezem-


ber 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 


Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. An-


nahme. 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 84. Sitzung am 9. Dezember 2020 beraten und emp-


fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE 


LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD Annahme. 


Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hat den Gesetzentwurf in seiner 67. Sitzung am 8. Dezem-


ber 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 


Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-


nahme. 
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Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat den Gesetzentwurf in seiner 73. Sitzung am 


9. Dezember 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 


Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss Digitale Agenda hat den Gesetzentwurf im Umlaufverfahren am 8. Dezember 2020 beraten und 


empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei 


Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 64. Sit-


zung am 9. Dezember 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen 


die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN Annahme. 


Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat sich in seiner 56. Sitzung am 7. Oktober 2020 


mit dem Gesetzentwurf befasst. Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs sei gegeben. Die Darstellung 


der Nachhaltigkeitsprüfung sei plausibel. Eine Prüfbitte sei daher nicht erforderlich. 


Zu Buchstabe b 


Der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen hat den Gesetzentwurf in seiner 64. Sit-


zung am 9. Dezember 2020 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD und 


BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE 


LINKE. Ablehnung. 


Zu Buchstabe c 


Der Haushaltsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 80. Sitzung am 18. November 2020 beraten und emp-


fiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 


gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat den Antrag in seiner 101. Sitzung am 25. November 2020 beraten 


und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung. 


Zu Buchstabe d 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 96. Sitzung am 25. November 2020 beraten 


und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und DIE LINKE. gegen die Stimmen der Frak-


tionen der AfD und FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Ablehnung. 


Zu Buchstabe e 


Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie hat den Antrag in seiner 96. Sitzung am 25. November 2020 beraten 


und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-


NEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP Ablehnung. 


V. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 


Beratungsergebnisse 


Zu Buchstabe a 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/22850, 19/23551 in seiner 102. Sitzung am 


7. Oktober 2020 erstmalig beraten und die Durchführung einer öffentlichen Anhörung beschlossen. Nach Durch-


führung der Anhörung am 26. Oktober 2020 hat der Finanzausschuss die Beratung des Gesetzentwurfs in seiner 


104. Sitzung am 28. Oktober 2020 fortgesetzt und in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 2020 abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der 


Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen AfD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN An-


nahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 19/22850, 19/23551 in geänderter Fassung. 
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Zu Buchstabe b 


Der Finanzausschuss hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/23677 in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 


2020 erstmalig beraten und abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 


Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/23677. 


Zu Buchstabe c 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/23725 in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 2020 


erstmalig beraten und abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der AfD Ablehnung des Antrags auf Drucksache 


19/23725. 


Zu Buchstabe d 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/24371 in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 2020 


erstmalig beraten und abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD und DIE LINKE. gegen 


die Stimmen der Fraktion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung 


des Antrags auf Drucksache 19/24371. 


Zu Buchstabe e 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/24366 in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 2020 


erstmalig beraten und abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE und BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP Ablehnung des Antrags auf Drucksache 


19/24366. 


Zu Buchstabe f 


Der Finanzausschuss hat den Antrag auf Drucksache 19/15465 in seiner 109. Sitzung am 9. Dezember 2020 


erstmalig beraten und abgeschlossen. 


Der Finanzausschuss empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, AfD und FDP gegen die 


Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ablehnung des Antrags auf Drucksache 


19/15465. 


Beratungsverlauf 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hoben drei Schwerpunktthemen hervor: 


– Stärkung des Ehrenamts, 


– steuerliche Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 


– notwendige Gesetzesanpassung an EU-Recht und an die Rechtsprechung. 


Zur Stärkung des Ehrenamts: 


Der ursprüngliche Gesetzentwurf sei durch ein Maßnahmenpaket zum Ehrenamt ergänzt worden. Damit würden 


Vereine und Ehrenamtliche gestärkt. Durch Steuerentlastungen und Bürokratieabbau solle deren unverzichtbare 


Arbeit erleichtert werden und zugleich der große Respekt vor diesem Engagement zum Ausdruck gebracht wer-


den. Der Einsatz für andere halte die Gesellschaft zusammen, was sich besonders in der jetzigen Krise zeige. 


Im Einzelnen werde ab 2021 die Übungsleiterpauschale von 2 400 Euro auf 3 000 Euro und die Ehrenamtspau-
schale von 720 Euro auf 840 Euro erhöht. Es werde ein vereinfachter Spendennachweis bis zum Betrag von 300 


Euro ermöglicht. Die Einnahmegrenze zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für gemeinnützige Organisationen 
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werde auf 45 000 Euro erhöht. Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung für kleine Körperschaften werde ab-


geschafft und die Mittelweitergabe unter gemeinnützigen Organisationen rechtssicher ausgestaltet. Darüber hin-


aus würden die Zwecke „Klimaschutz“, „Freifunk“ und „Ortsverschönerungen“ in den Zweckkatalog des § 52 


Abgabenordnung aufgenommen. 


Zu den steuerlichen Entlastungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: 


Bereits im Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz sei der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende für die Jahre 2020 


und 2021 mit der Anhebung auf 4 008 Euro mehr als verdoppelt worden, um ein Zeichen für die besondere Situ-


ation von Alleinerziehenden zu setzen und um diese steuerlich zu entlasten. Die Erhöhung werde nun im Rahmen 


des Jahressteuergesetzes 2020 entfristet und gelte ab dem Jahr 2022 fort. 


Die Möglichkeit zur steuerfreien Auszahlung des Corona-Bonus werde bis zum 30. Juni 2021 verlängert. Da die 


steuerfreie Auszahlung bis zum 31. Dezember 2020 befristet gewesen sei, wäre beispielsweise ein im ersten Halb-


jahr 2021 ausgezahlter Pflegebonus nicht mehr steuerbegünstigt gewesen. Die Fristverlängerung führe aber nicht 


dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1 500 Euro steuerfrei zusätzlich ausgezahlt werden dürften. Viel-


mehr könnten Arbeitgeber motiviert werden, ihren Mitarbeitern nach dem Jahreswechsel noch den Bonus zukom-


men zu lassen. 


Die Gewinngrenze des neuen § 7g EStG zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe werde auf 200 000 Euro 


angehoben, was insbesondere den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben nach der Neuregelung der Anspruchs-


voraussetzungen zu Gute kommen werde. Mit Hilfe der Investitionsabzugsbeträge von bis zu 50 Prozent, die zu 


einer Steuerstundung führten, könnten Mittel angespart und geplante Investitionen erleichtert werden. 


Ein wichtiger Punkt sei auch die Steuerfreiheit für Outplacement-Beratungen gewesen. Mit der Änderung werde 


klargestellt, dass auch Beratungsleistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung von einem Dritten er-


brachte Beratungsleistungen zur beruflichen Neuorientierung (sog. „Outplacement“-Beratung, „Newplacement“-


Beratung) für ausscheidende Arbeitnehmer steuerfrei seien. 


Die steuerrechtliche Berücksichtigung von Aufwendungen bei der verbilligten Wohnraumvermietung werde für 


Vermieter und somit auch für Mieter verbessert. Damit solle verhindert werden, dass es zu vom Finanzamt ver-


anlassten Mietsteigerungen komme. 


Mit der Home-Office-Pauschale als Teil der Werbungskostenpauschale werde für die Jahre 2020 und 2021 eine 


unbürokratische steuerliche Absetzbarkeit der Heimarbeit ermöglicht. Gerade während der Corona-Pandemie 


seien viele Menschen gezwungen, ihrer betrieblichen/beruflichen Tätigkeit an einem Arbeitsplatz in ihrer Woh-


nung nachzugehen. Durch die neue Pauschale könnten Beschäftigte und Selbständige – auch ohne ein von der 


Steuer abzugsfähiges häusliches Arbeitszimmer – pro Tag fünf Euro steuerlich geltend machen (maximal 600 


Euro im Jahr). 


Ab dem 1. Januar 2022 werde die steuerfreie Sachbezugsgrenze für alle Beschäftigten von 44 Euro auf 50 Euro 


erhöht. Da eine gesetzliche Definition zur Nutzung der Sachbezugskarten nicht erreicht werden konnte, appelliere 


man an die Bundesregierung und die Bundesländer in einem künftigen BMF-Schreiben klarzustellen, dass alle im 


Umlauf befindlichen Sachbezugskarten, die keine Zahlungsfunktion hätten, uneingeschränkt weiter genutzt wer-


den könnten. Dies sei derzeit durch fehlende Anwendungsregeln und unterschiedliche Auslegungen durch die 


Finanzämter nicht sichergestellt und verunsichere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Unternehmen und Emit-


tenten der Sachbezugskarten. 


Um den Kartenanbietern Zeit zur Umstellung zu geben und die seit Anfang Januar 2020 bestehende Rechtsunsi-


cherheit zu beenden, hätten die Koalitionsfraktionen beschlossen, sogenannte „Open-Loop-Karten“ in der Über-


gangszeit bis zum 31. Dezember 2021 im Verwaltungswege weiter als Sachbezugskarten zuzulassen. Ein entspre-


chender Vorschlag des BMF für eine sogenannte Nichtbeanstandungsregelung sei Teil der Vereinbarungen der 


Koalitionsfraktionen. 


Ein weiterer wichtiger Baustein des Gesamtpakets an Maßnahmen sei die Verschärfung bei der Verfolgung der 


Cum-Ex-Taten. Dazu werde bei besonders schwerer Steuerhinterziehung die Verjährungsfrist von 10 Jahren auf 


15 Jahren verlängert, und das dadurch erlangte Vermögen könne unbefristet eingezogen werden. 


Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD unterstrichen im Rahmen einer Protokollerklärung, sie sähen 


die Änderungen im Bereich der Anordnung der Einziehung des Tatertrages oder des Wertes des Tatertrages als 
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weiteren wichtigen Schritt an, um den Tätern rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile zu entziehen. Den Tatbe-


teiligten sollten, soweit möglich, die durch Steuerstraftaten erlangten Vermögensvorteile entzogen werden, um 


das Vertrauen der Allgemeinheit in die Unverbrüchlichkeit des Rechts und in das nachdrückliche Vorgehen der 


Strafverfolgungsbehörden gegen alle Formen der Steuerhinterziehung nicht zu beschädigen. Aufgrund dessen sei 


es den Koalitionsfraktionen grundsätzlich ein politisches Bedürfnis, die Änderungen im Bereich der Anordnung 


der Einziehung des Tatertrages oder des Wertes des Tatertrages auf alle vor dem 1. Juli 2020 verjährten Fälle 


auszuweiten. Jedoch würden die Koalitionsfraktionen die seitens des Bundesministeriums der Finanzen und des 


Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken aner-


kennen. Um diesen Rechnung zu tragen, erfolge eine rückwirkende Anordnung der Einziehung des Tatertrages 


oder des Wertes des Tatertrages bei vor dem 1. Juli 2020 bereits durch Verjährung erloschenen Ansprüchen nur 


in Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung gemäß § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO (Hinterzie-


hung „in großem Ausmaß“). Denn die Hinterziehung von Steuern in großem Ausmaß sei in der Regel mit einer 


erheblichen Schädigung des Gemeinwesens verbunden. In diesen Fällen bestehe grundsätzlich ein erhöhtes Inte-


resse, bei Tatbeteiligten und – gegebenenfalls nach § 73b StGB – Anderen die Taterträge einzuziehen. 


Zur notwendigen Gesetzesanpassung an EU-Recht: 


Mit der Neuregelung der umsatzsteuerlichen Durchschnittssätze in der Landwirtschaft, also der Konkretisierung 


des Anwendungsbereichs nur bis zur Umsatzgrenze in Höhe von 600 000 Euro, werde erreicht, dass die Regelung 


künftig EU-konform ausgestaltet sei. 


Die im Gesetzentwurf des Jahressteuergesetz 2020 enthaltenen Regelungen zur Umsetzung des Mehrwertsteuer-


Digitalpakets sowie zur Erweiterung der Steuerschuldnerschaft im sogenannten Reverse-Charge-Verfahren für 


Wiederverkäufer von Telekommunikationsleistungen seien unverändert übernommen worden. 


Die Fraktion der CDU/CSU betonte, dass auf eine gesetzliche Neuregelung der politischen Betätigung im Ge-


meinnützigkeitsrecht verzichtet worden sei, da die Rechtslage nach ihrer Auffassung klar sei. Eine gemeinnützige 


Körperschaft könne sich politisch betätigen, wenn der gemeinnützige Zweck damit verfolgt werde und Politik 


nicht der Hauptzweck sei. 


Die Fraktion der CDU/CSU hätte sich deutlich mehr steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft vorstellen kön-


nen. In den Gesprächen mit dem Koalitionspartner und dem Bundesministerium der Finanzen habe aber nicht 


mehr erreicht werden. Man wisse, dass insbesondere dem Mittelstand in der jetzigen Situation geholfen werden 


müsse, etwa durch eine großzügige Verlustverrechnung oder weiterer Steuerstundungen und -erleichterungen. 


Die Fraktion der SPD wies darauf hin, dass sie nicht freiwillig auf eine gesetzliche Regelung der politischen 


Betätigung im Gemeinnützigkeitsrecht verzichtet habe. Es sei ein Kompromiss mit dem Koalitionspartner gewe-


sen. Man wisse, dass viele Organisationen sich eine entsprechende Regelung gewünscht hätten. Damit wäre für 


Rechtssicherheit gesorgt worden. Die Fraktion der SPD werde das Anliegen weiterhin unterstützen. 


Die Fraktion der SPD habe sich gegenüber dem Koalitionspartner auch nicht mit einem Vorschlag des Bundesra-


tes zu § 247 Bewertungsgesetz durchsetzen können (Ziffer 56 der Stellungnahme des Bundesrates). Danach habe 


der Bundesrat eine Klarstellung in § 247 Absatz 1 Bewertungsgesetz vorgeschlagen, dass bei der Ermittlung des 


Produkts aus Grundstücksfläche und dem jeweiligen Bodenrichtwert im Sinne des § 196 Baugesetzbuch grund-


sätzlich der auf die Grundstücksmerkmale des Bodenrichtwertgrundstücks bezogene Bodenrichtwert in der Bo-


denrichtwertzone, in der sich das zu bewertende Grundstück befindet, zugrunde zu legen sei. Individuelle Abwei-


chungen zwischen den Grundstücksmerkmalen des Bodenrichtwertgrundstücks und des zu bewertenden Grund-


stücks wären danach grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. 


Die Fraktion der AfD räumte ein, dass der vorliegende Gesetzentwurf zu den „besseren“ der Bundesregierung 


zähle. Dennoch stimme die Fraktion der AfD ihm nicht zu, sondern enthalte sich. Grund dafür sei, dass es nicht 


genutztes Verbesserungspotential im vorliegenden Entwurf gebe. Man hoffe, dass dies im kommenden Jahr beim 


nächsten Jahressteuergesetz genutzt werde. Darüber hinaus sehe die Fraktion der AfD einige der vorgesehenen 


Regelungen kritisch. 


Die Erweiterung des Zweckkatalogs in § 52 AO um den „Klimaschutz“ sei zu dehnbar. Politische Begriffe sollten 


keinen Eingang in die Abgabenordnung finden. Beispielsweise würde in Frankreich die Atomkraft als Teil des 
Klimaschutzes angesehen. In Deutschland würde man diese Auffassung nicht teilen. Daran könne man sehen, wie 


politisch aufgeladen der Begriff des „Klimaschutzes“ sei. 
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Die vorgesehene Regelung zur Absetzbarkeit der Home-Office Kosten trage mit der angesetzten Pauschale von 5 


Euro pro Tag nicht der Lebenswirklichkeit vieler Menschen Rechnung, die mit Hilfe digitaler Mittel, ihre Arbeit 


teilweise auch auf sehr kleinen Wohnflächen verrichten würden. Es wäre an der Zeit, die Kerntheorie und die 


Wesentlichkeitstheorie der Steuerlehre und deren Anwendung auf den Fall des Home-Office zu überdenken. In 


einer digitalen Welt müsse der Steuergesetzgeber den Arbeitnehmern stärker entgegen kommen. Der vorliegende 


Antrag der Fraktion der AfD adressiere die Problematik deutlich angemessener. 


Die Fraktion der AfD stimmte dem Änderungsantrag 7 der Fraktion der FDP zu. Er adressiere einen Schwach-


punkt des vorliegenden Gesetzesvorhabens. Die verrechenbaren Verluste aus Termingeschäften würden nach dem 


Änderungsantrag Nr. 9 der Koalitionsfraktionen von 10 000 auf 20 000 Euro erhöht. Diese Erhöhung heile die 


Tatsache nicht, dass die Verlustverrechnungsbeschränkung einen Rechtsbruch darstelle. Wenn Gewinne erzielt 


würden, müsste die Möglichkeit bestehen, die dazugehörigen Werbungskosten in voller Höhe gegenzurechnen. 


Der Änderungsantrag der Fraktion der FDP adressiere diese Problematik auf zielführende Weise. 


Die Fraktion der AfD begrüßte die in Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen vorgesehene Regelung zu Re-


alteilung landwirtschaftlicher Betriebe in § 14 und § 52 EStG. Damit werde die unbeabsichtigte Aktivierung stiller 


Reserven verhindert. Darüber hinaus begrüßte die Fraktion der AfD die in Änderungsantrag 11 der Koalitions-


fraktionen vorgesehene Erhöhung der Ehrenamtspauschale. 


Eine vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags fehle im vorliegenden Gesetzgebungsverfahren. Eine 


Regelung zur vollständigen Abschaffung für alle hätte nach Ansicht vieler Gutachten und Expertenmeinungen 


dringlich in das Gesetzgebungsverfahren aufgenommen werden müssen. 


Die Fraktion der FDP kritisierte, dass das Jahressteuergesetz 2020 erst im Dezember abschließend beraten 


werde. Steuerberater, Unternehmen und Verwaltung könnten sich so nicht mehr rechtzeitig auf die Änderungen 


einstellen. 


Dem Gesetzentwurf werde die Fraktion der FDP nicht zustimmen, da zu viele Punkte nicht berücksichtigt worden 


seien, was auch viele Sachverständige in der öffentlichen Anhörung festgestellt hätten. Aus Sicht der Fraktion der 


FDP fehlten insbesondere eine Verbesserung der Abschreibungsbedingungen bei geringwertigen Wirtschaftsgü-


tern, eine Ausweitung der steuerlichen Verlustverrechnung nach § 10d EStG sowohl betragsmäßig als auch zeit-


lich, eine Aussetzung der Regelungen zum Progressionsvorbehalt bei den Corona-bedingten Kurzarbeiterleistun-


gen, eine Reform der Thesaurierungsbesteuerung und eine verfassungskonforme Regelung zur Besteuerung bei 


den Kapitaleinkünften.  


Die Besteuerung von Kapitaleinkünften sei ungerecht geregelt, da bei der Besteuerung von Gewinnen die Verluste 


nicht vollständig berücksichtigt werden könnten. Die Regelung sei zudem verfassungswidrig, da sich das Bun-


desverfassungsgericht gegen eine asymmetrische Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten innerhalb der 


Kapitaleinkünfte ausgesprochen habe. 


Bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Reform des Investitionsabzugsbetrages in § 7g EStG sei die Fraktion der 


FDP nach wie vor der Meinung, dass eine Erweiterung auf immaterielle Wirtschaftsgüter notwendig sei.  


Die Neuregelung zur verbilligten Wohnraumvermietung in § 21 Absatz 2 EStG könne nicht überzeugen. Es sei 


zu kompliziert, Totalüberschussprognosen für verbilligte Wohnraumüberlassungen zwischen Angehörigen (und 


zwischen Fremden Dritten) im Korridor zwischen 50 und 66 Prozent der ortsüblichen Miete vorzunehmen. Die 


Fraktion der FDP habe zu diesem Thema einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht (unter Buchstabe b). Danach 


sollen verbilligte Vermietungen nur dann zu einer Einschränkung des Werbungskostenabzugs führen, wenn es 


um Vermietung an nahe Angehörige gehe. Verträge unter fremden Dritten sollten durch die Regelung nicht mehr 


betroffen sein. Aufwendige Prognoseberechnungen würden dann für Bürger und Verwaltung entfallen. 


Bei der Regelung zu § 8 Absatz 4 EStG fehle eine Klarstellung hinsichtlich der Sachbezugskarten.  


Die Fraktion der FDP kritisierte die im Gesetzentwurf vorgesehene Änderung des § 7h EStG, die nicht der Rechts-


klarheit diene. Sie appelliere daher nachdrücklich, von der beabsichtigten Änderung Abstand zu nehmen. Die 


Änderung werde nicht nur bei den privaten Bauherren zu erheblichen Unsicherheiten führen, sondern stelle auch 


die Kommunen vor Fragen von Haftungsrisiken und berühre in ihrer letzten Konsequenz auch Fragen der kom-


munalen Planungshoheit. 
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Die 42 Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen verbesserten den Gesetzentwurf, insbesondere die Änderungs-


anträge zum Ehrenamt und die Regelungen, die dem Bürokratieabbau dienten, wie etwa der vereinfachte Spen-


dennachweis.  


Der Änderungsantrag Nr. 3 der Koalitionsfraktionen zum Home-Office gehe der Fraktion der FDP nicht weit 


genug. Die Fraktion der FDP hätte sich gewünscht, dass sich die Koalitionsfraktionen neben der Höhe der vorge-


schlagenen Pauschale etwas grundsätzlicher mit den Regelungen befasst hätten, etwa mit dem immer sehr streit-


befangenen Begriff des "Arbeitszimmers". Nicht verständlich sei auch die zeitliche Befristung der Regelung. Man 


sollte doch die Realität anerkennen, dass es – auch nach der Pandemie – vermehrt zu Arbeiten von zu Hause 


kommen werde. Dafür sei eine klare Regelung notwendig – auch über das Jahr 2022 hinaus. Den langfristigen 


Veränderungen der Arbeitswelt, die durch die Corona-Pandemie sichtbarer und sich beschleunigen würden, werde 


nicht angemessen Rechnung getragen. 


Schließlich wies Fraktion der FDP auf ihre eingebrachten Änderungs- und Entschließungsanträge hin, insbeson-


dere die Anträge zur Reform des § 7g EStG, zur Verlustverrechnung bei den Kapitaleinkünften und zur steuerli-


chen Absetzbarkeit des Home-Office. Darüber hinaus betonte sie die Forderung, die Stromsteuer auf das europä-


isch zulässige Mindestmaß zu reduzieren und sich europäisch dafür einzusetzen, die Stromsteuer abzuschaffen. 


Es werde ein marktwirtschaftlicher Preis für CO2 durch einen auf alle Sektoren erweiterten Zertifikatehandel 


benötigt. Dies wäre aus Sicht der FDP hilfreicher als das bestehende System aus Steuern und Abgaben, um wir-


kungsvoll Klimaschutz zu betreiben. 


Die Fraktion DIE LINKE. begrüßte die Lösung zur Vermögensabschöpfung bei verjährten Cum-Ex-Fällen. Das 


Problem der Einziehung von Taterträgen sei damit insofern gelöst, soweit das Bundesverfassungsgericht die rück-


wirkende Verlängerung der Verjährungsfrist im Einziehungsrecht nicht als einen Verstoß gegen das Rückwir-


kungsverbot ansehen würde. Der Maßstab sei hierbei die Schutzwürdigkeit des Vertrauens der Cum-Ex-Straftäter 


in die alte Rechtslage. Die Fraktion DIE LINKE. könne sich aber nicht vorstellen, dass das Bundesverfassungs-


gericht eine solche Schutzwürdigkeit hier bejahen würde. Das Günstigkeitsprinzip werde für den Zeitraum vor 


Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes pauschal abbedungen, sodass sich die Cum-Ex-Straftäter auch nicht darauf 


berufen könnten, dass zwischenzeitlich die für sie günstigere Regelung des Artikel 97 § 34 EGAO aus dem Zwei-


ten Corona-Steuerhilfegesetz gegolten habe. Es gebe ein gewisses Restrisiko, dass es für bestimmte Fallkonstel-


lationen eine zusätzliche Rückwirkungsregelung darstellen könnte, was sich aber nicht mehr vollständig aus-


schließen lasse. 


Die Verlängerung der Verfolgungsverjährung in § 376 Absatz 1 Abgabenordnung von 10 auf 15 Jahre helfe den 


Strafverfolgungsbehörden grundsätzlich bei allen Fällen, die noch nicht verjährt seien. Vor dem Hintergrund des 


verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes sei die Regelung weniger problematisch, da der Sachverhalt, an den 


angeknüpft werde, noch nicht abgeschlossen sei. Rechtspolitisch sei aus Sicht der Fraktion DIE LINKE. zu be-


rücksichtigen, dass durch die Einleitung von verjährungsunterbrechenden Maßnahmen die Verfolgungsverjäh-


rung deutlich über die 15 Jahre hinaus verlängert werden könne. Eine solche Dauer wäre vermutlich nicht not-


wendig, wenn die zuständigen Steuer- und Strafverfolgungsbehörden der Länder personell und materiell besser 


ausgestattet würden. Dennoch stimme man der Verlängerung der Verfolgungsverjährung zu. Die Beschränkung 


auf die Fälle schwerer Steuerhinterziehung sei sachgerecht. 


Ebenfalls sei die Erweiterung der Aufgaben des Bundeszentralamts für Steuern zu begrüßen, insbesondere auch 


im Hinblick auf die mit Cum-Ex bekannt gewordenen Steuerfälle im Bereich des Kapitalvermögens. 


Ferner begrüße man die Klarstellung zu den zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leis-


tungen durch den Änderungsantrag Nr. 5 der Koalitionsfraktionen.  


Hingegen teile die Fraktion DIE LINKE. nicht die Auffassung der Fraktion der CDU/CSU, dass die Rechtslage 


bei der politischen Betätigung von Organisationen im Gemeinnützigkeitsrecht klar sei. Diese Auffassung werde 


auch nicht von Verbänden und Vereinen geteilt. Die Fraktion DIE LINKE. vermute, dass sich hinter der Nichtre-


gelung dieser Frage ein tendenziell autoritäres Verständnis von Staat und Zivilgesellschaft verberge, was sehr 


problematisch wäre. 


Bedenken habe man bei den Maßnahmen zur Umsetzung des Mehrwertsteuer-Digitalpakts, insbesondere hinsicht-
lich der Betrugsrisiken beim sogenannten One-Stop-Shop-Verfahren. Erhebliche Probleme seien schon beim 


Mini-Stop-Shop-Verfahren festzustellen gewesen.  
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Die Fraktion DIE LINKE. hätte sich eine Regelung zur Nichtanwendung des Progressionsvorbehalts auf das 


Kurzarbeitergeld sowie die Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie der EU ("Anti Tax Avoidance Di-


rective" – ATAD) gewünscht. Die Umsetzung der Maßnahmen zur Wegzugsbesteuerung und zu hybriden Gestal-


tungen in das deutsche Körperschaftsteuergesetz sei überfällig. Die EU-Kommission habe deswegen bereits zwei 


Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. 


Die Fraktion DIE LINKE. schließe sich der Sorge des Bundesrates an, dass der Deutsche Bundestag das Gesetz-


gebungsverfahren zur Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Stichwort „Share Deals“) nicht mit der aus Sicht 


des Bundesrates notwendigen Priorität vorantreibe. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betonte, das Jahressteuergesetz enthalte richtige Änderungen sowie 


notwendige Anpassungen aufgrund aktueller Rechtsprechung. Allerdings gebe es einige Punkte, die sie im vor-


liegenden Gesetzesvorhaben kritisch sehe. Daher enthalte sie sich insgesamt. 


In letzter Minute sei von den Koalitionsfraktionen noch eine Änderung eingebracht worden, die die Streichung 


des Rückwirkungsverbotes bei der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung bewirke. Dem stimme man zu, denn 


Kriminalität dürfe sich nicht lohnen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe allerdings auch einen eige-


nen Änderungsantrag eingebracht, der es rechtssicher ermögliche, dass die gesamten Taterträge aus Cum/Ex an 


den Staat zurückfließen könnten. Anders als der Vorschlag der Koalition sehe dieser vor: 


- keine Beschränkung auf die Rückwirkung der Einziehbarkeit von Taterträgen nur aus besonders schwerer Steu-


erhinterziehung; 


- eine Erfassung auch von Ansprüchen, die in Folge des Ablaufs öffentlich-rechtlicher Ausschlussfristen nicht 


zurückgefordert werden könnten, um auszuschließen, dass dadurch eine Einziehung unmöglich werden könnte 


sowie 


- angesichts der bestehenden Frist-Unterbrechungs- und Ruhensregelungen keine erneute Verlängerung der Ver-


folgungsverjährung bei besonders schwerer Steuerhinterziehung. 


Eine weitere Erhöhung der absoluten Verjährung auf nunmehr 37,5 Jahre betrachte man als unangemessen. Sie 


könne keine Kompensation für zur Bewältigung der Cum/Ex-Straftaten noch immer unzureichend ausgebaute 


Strafverfolgungskapazitäten des Landes Nordrhein-Westfalen sein. Dies sei rechtspolitisch problematisch. 


Weiterhin würden beim Gesetzentwurf wichtige Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht fehlen. Man brauche 


endlich wieder Rechtssicherheit für politisch engagierte gemeinnützige Organisationen. Spätestens seit dem Urteil 


des Bundesfinanzhofs zu Attac im vergangenen Jahr habe sich die Lage für gemeinnützige Organisationen dra-


matisch verschärft. Eine klarstellende Protokollerklärung der Koalitionsfraktionen im laufenden Gesetzgebungs-


verfahren wäre sinnvoll gewesen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wolle eindeutig regeln, dass grund-


sätzlich auch die Einflussnahme auf die politische Willensbildung zu gemeinnützigen Zwecken erfolgen darf. 


Wenn dies aus Sicht der Fraktion der CDU/CSU heute schon der Fall sein sollte, dann sollte ein entsprechender 


Anwendungserlass erfolgen und die Abgabenordnung entsprechend angepasst werden, um Klarheit zu schaffen. 


Dem vorliegenden Antrag der Fraktion DIE LINKE. stimme man daher zu. 


Ein weiterer Missstand sei, dass weiterhin bei großen Immobiliendeals legal die Grunderwerbsteuer durch soge-


nannte „Share Deals“ umgangen werde. Das Gesetzgebungsverfahren der Regierungskoalition sei bis heute nicht 


abgeschlossen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN habe schon Anfang des Jahres einen Vorschlag für 


eine innovative Reform der Grunderwerbsteuer zur Eindämmung der Steuerumgehung vorgelegt, der nicht auf-


gegriffen worden sei. Man werde die Thematik weiter verfolgen. 


Der vorliegende Gesetzentwurf sehe vor, dass mit einem neuen § 208a AO Steuerfahndungsbefugnisse des BZSt 


geschaffen werden sollten, die sich auf die Bereiche beziehen würden, in denen das BZSt bereits jetzt schon 


steuerverwaltend tätig sei. Diese Kompetenzerweiterung umfasse jedoch nur Vorfeldermittlungen, also steuer-


verwaltende und keine strafverfolgenden Tätigkeiten. Zudem seien nur Teilbereiche von Gemeinschaftsteuern 


sowie die Versicherung- und Feuerschutzsteuer hiervon betroffen. Um eine schlagkräftige Einsatzgruppe gegen 


Steuerhinterziehung und für einen bundeseinheitlichen Steuervollzug zu schaffen, müsse nach Ansicht der Frak-


tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Zuständigkeit in Steuerfragen auf Bundesebene weiter ausgebaut werden. 


Daher fordere sie schon lange eine Übertragung der Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche Bürge-
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rinnen und Bürger von den Ländern auf den Bund, eine bessere Vernetzung zwischen und innerhalb der zustän-


digen Behörden auf Bund- und Landesebene und die Einrichtung einer schlagkräftigen Einsatzgruppe beim BZSt 


mit gebündelter Steuer- und Finanzmarktexpertise sowie mit echten Steuerfahndungsbefugnissen. 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN teilte die Kritik des Bundesrechnungshofes bei der Herabsetzung der 


Grenze bei verbilligter Wohnraumüberlassung von 66 auf 50 Prozent der ortsüblichen Miete. Der vorliegende 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN adressiere die Problematik. 


Die Bundesregierung habe die Ausweitung der Kapitalerträge auf Erträge aus Sachleistungen, die wirtschaftlichen 


Zertifikaten entsprechen würden, aus dem vorliegenden Gesetzentwurf wieder gestrichen. Somit würden auch 


zukünftig Erträge aus dem Verkauf von beispielsweise Xetra-Gold nicht besteuert und unterlägen somit einer 


Sonderregelung im Hinblick auf andere Finanzanlagen, für die es keinen plausiblen Grund gebe. Zwar sei noch 


ein Änderungsantrag von den Koalitionsfraktionen eingebracht worden, der zumindest die Gestaltungen aufgreife, 


in denen der Umtausch in andere Wertpapiere, wie z. B. Xetra-Gold, erfolge. Die grundsätzliche Steuerfreiheit 


werde hiermit jedoch nicht beendet, was man kritisch sehe. 


Zur Schaffung von Investitionsanreizen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sei der Investitionsab-


zugsbetrag nach § 7g EStG ein gutes Instrument. Um nachhaltig aus der Krise zu kommen, benötige man jedoch 


eine sozial-ökologische Transformation des Lebens und Wirtschaftens. Deshalb müssten die notwendigen Kon-


junktur- und Investitionsmaßnahmen an klare Kriterien für Nachhaltigkeit und Klima- und Umweltschutz ge-


knüpft werden. Die vorliegenden Änderungen am Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG würden jedoch kei-


nerlei ökologische Lenkungswirkung entfalten. Der Bundesrechnungshof sehe hier einen klaren Widerspruch zum 


Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wolle den Inves-


titionsabzugsbetrag hingegen nutzen, um auch kleinen und mittelständischen Unternehmen notwendige Investiti-


onen in Digitalisierung und Klimaschutz zu ermöglichen. 


Neben steuerlichen Investitionsanreizen sei es gegenwärtig weiterhin erforderlich, Unternehmen durch gezielte 


Maßnahmen Liquiditätshilfen zur Verfügung zu stellen. Hier erweise sich eine Ausweitung des Verlustrücktrags 


nach Einschätzung einer Vielzahl von Expertinnen und Experten als eines der wirkungsvollsten und zielgenaues-


ten Instrumente im Steuerrecht. Die Bundesregierung habe im Rahmen des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes 


bereits eine Anhebung des Verlustrücktrags von einer Million Euro auf fünf Millionen Euro beschlossen. Um 


diese Anhebung jetzt auch für besonders betroffene kleine und mittelständische Unternehmen zu einem wirkungs-


vollen Instrument zu machen, brauche es eine Ausdehnung des Rücktragszeitraums für die in 2020 entstandenen 


Verluste bis maximal in das Jahr 2016. Eine entsprechende Regelung fehle im vorliegenden Entwurf zum Jah-


ressteuergesetz 2020. 


Mit der letzten Erbschaftsteuerreform habe das vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestufte 


Übermaß der steuerlichen Verschonung bei Übertragung von begünstigtem betrieblichen Vermögen behoben wer-


den sollen. Für Erwerbe von betrieblichen Vermögen mit einem Wert von mehr als 26 Millionen Euro sei eine 


höchst gestaltungsanfällige Verschonungsbedarfsprüfung in § 28a ErbStG eingefügt worden. Eine Obergrenze, 


wie vom Verfassungsgericht vorgesehen, sei jedoch nicht eingeführt worden. Wozu dies führe, habe man vor 


kurzem bei dem Fall Springer/Döpfner gesehen. Der Staat verzichte selbst bei der Übertragung von Unternehmen 


im Wert von mehr als einer Milliarde Euro auf eine gerechte Erhebung der Erbschaftsteuer. Da gerade in der 


fachlichen Kommentierung ausdrücklich darauf hingewiesen werde, dass die Ausgestaltung der Regelungen zur 


Umgehung einlade, sei zu befürchten, dass solche Vorgänge in Zukunft weiter auftreten würden und somit durch 


gezielte Gestaltungen die Steuerbelastung zu Lasten des Gemeinwesens gemindert werde. In ihrem Entschlie-


ßungsantrag fordere die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN daher eine bedarfsgerechte und faire Ausgestal-


tung der Verschonungsbedarfsprüfung. 


Weiteren Handlungsbedarf im Erbschaftsteuerrecht sehe man bei der Verschonung von Wohnimmobilien. Die in 


2019 veröffentlichten Erbschaftsteuer-Richtlinien setzten eine Verwaltungspraxis zur erbschaftsteuerlichen Ver-


schonung von großen Wohnimmobilienunternehmen fort, obwohl bereits 2017 der BFH entschieden habe, dass 


diese Verwaltungspraxis rechtswidrig und möglicherweise verfassungswidrig sei. Durch die Regelung werde bei 


Unternehmen mit mehr als 300 Wohnungen angenommen, dass es sich bei diesen um begünstigtes Unterneh-


mensvermögen handele. Dies habe zur Folge, dass solch große Immobilienbestände mit einer deutlich geminder-


ten oder sogar vollständig ohne Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer übertragen werden könnten. Mit dieser Rege-


lung würden einseitig große Immobilienvermögen begünstigt. Daher fordere die Fraktion BÜND-


NIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem Entschließungsantrag die Umsetzung des BFH-Urteils. 
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Schließlich bemerkte die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Deutschland nähere sich durch eine Änderung 


in der Abgabenordnung den OECD-Vorgaben zum Country-by-Country-Reporting an, was gut und überfällig sei. 


Noch überfälliger sei es jedoch, das Country-by-Country-Reporting EU-weit endlich öffentlich zu machen. Die 


Bundesregierung hätte im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft hierzu die Möglichkeit gehabt. 


 


Vom Ausschuss angenommene Änderungsanträge 


Die vom Ausschuss angenommenen Änderungen am Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/22850, 19/23551 sind 


aus den Maßgaben in der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses ersichtlich. Die Begründungen der Ände-


rungen finden sich in diesem Bericht unter „B. Besonderer Teil“. Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und 


SPD brachten 42 Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Koalitionsfraktionen („Steuerbefreiung für bestimmte Weiterbildungs- und Beratungs-


leistungen des Arbeitgebers“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Koalitionsfraktionen („Homeoffice-Pauschale“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD,  


Ablehnung: AfD, FDP, DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 3 der Koalitionsfraktionen („Anhebung der Gewinngrenze – § 7g EStG“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 4 der Koalitionsfraktionen („Bewertungsabschlag bei Mietvorteilen“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 5 der Koalitionsfraktionen („Zusätzlichkeitsvoraussetzung“) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 6 der Koalitionsfraktionen („Rückausnahme vom Sonderausgabenabzugsverbot“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 7 der Koalitionsfraktionen („Verpächterwahlrecht, Realteilung, Land- und forst-wirtschaftliche 


Betriebe“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 8 der Koalitionsfraktionen („Beschränkung des Andienungsrechts im Sinne des § 20 Absatz 4a 


Satz 3 EStG auf Aktien“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 9 der Koalitionsfraktionen („Anhebung der verrechenbaren Verluste aus Termingeschäften und 


dem Forderungsausfall“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD 


Ablehnung: AfD, FDP 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 10 neu der Koalitionsfraktionen („Verlängerung der Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von 


Corona-Sonderzahlungen nach § 3 Nummer 11a EStG bis zum 30. Juni 2021“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 11 der Koalitionsfraktionen („Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags und der Ehren-amtspau-


schale“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 12 der Koalitionsfraktionen („Tarifermäßigung nach den §§ 32c, 36 EStG“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 13 der Koalitionsfraktionen („Berichtigungsvorschriften und Erstattungsberechtigter beim 


Steuerabzug nach § 50a Absatz 7 EStG“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 14 der Koalitionsfraktionen („Verzinsung bei einem vorläufigen Verlustrücktrag“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 15 der Koalitionsfraktionen („Anhebung der Freigrenze für Sachbezüge“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: - 


Enthaltung: B90/GR 


 


Änderungsantrag 16 der Koalitionsfraktionen („Entlastungsbetrag für Alleinerziehende“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 
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Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 17 der Koalitionsfraktionen („Einführung eines Zuwendungsempfängerregisters“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 18 der Koalitionsfraktionen („Anhebung Grenze vereinfachter Zuwendungsnachweis von 200 


Euro auf 300 Euro“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 19 der Koalitionsfraktionen („Erweiterung der Steuerbefreiung für Wohnungsgenossenschaften 


und –vereine bei der Unterbringung von Wohnungslosen“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 20 der Koalitionsfraktionen („Regelung zur entsprechenden Anwendung des § 8d KStG auf 


gewerbesteuerliche Fehlbeträge“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 21 der Koalitionsfraktionen („Anwendungsregelung § 7 Satz 7 und § 9 Nummer 3 GewStG i. 


d. F. des EU-Amtshilferichtliniengesetzes zur gewerbesteuerlichen Behandlung von Hinzurechnungsbeträgen 


nach § 10 AStG“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE. 
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Änderungsantrag 22 der Koalitionsfraktionen („Abgabe der Zusammenfassenden Meldung bei Anwendung der 


Regelungen zum sog. Konsignationslager“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: AfD 


 


Änderungsantrag 23 der Koalitionsfraktionen („Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 24 der Koalitionsfraktionen („Beherbergungsleistungen gegenüber Kindern, Studierenden und 


Schülern“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 25 der Koalitionsfraktionen („Aufgaben des Bundeszentralamtes, redaktionelle Korrektur“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 26 der Koalitionsfraktionen („Erweiterung der örtlichen Zuständigkeit nach § 1 Absatz 1 USt-


ZustV auf Außengebiete, Überseegebiete und Selbstverwaltungsgebiete“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 27 der Koalitionsfraktionen („Abschaffung der starren gesetzlichen Zeitvorgaben bei der Mit-


telverwendung für steuerbegünstigte Körperschaften“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 
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Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 28 der Koalitionsfraktionen („Etablierung von Holdingstrukturen im Dritten Sektor“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 29 der Koalitionsfraktionen („Vereinheitlichung der Regelungen zur Mittelweitergabe unter 


gemeinnützigen Organisationen und Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 30 der Koalitionsfraktionen („Erweiterung des Zweckkatalogs des § 52 Absatz 2 Satz 1 AO 


unter anderem um „Klimaschutz““) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: FDP 


 


Änderungsantrag 31 der Koalitionsfraktionen („Ersetzung des Begriffs „rassisch“ durch „rassistisch“ im Zweck-


katalogs des § 52 Absatz 2 Satz 1 AO“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 32 der Koalitionsfraktionen („Erweiterung des Zweckkatalogs des § 52 Absatz 2 Satz 1 AO um 


„Freifunk““) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 33 der Koalitionsfraktionen („Ergänzung des § 60a AO um eine Ablehnungs-/Aufhebungsmög-


lichkeit bei bereits bekannten Verstößen gegen die tatsächliche Geschäftsführung“) 
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Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 34 der Koalitionsfraktionen („Erhöhung der Freigrenze des § 64 Absatz 3 AO von 35 000 Euro 


auf 45 000 Euro“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 35 der Koalitionsfraktionen („Aufnahme eines neuen Zweckbetriebs der Unterbringung, Ver-


sorgung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: AfD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 36 der Koalitionsfraktionen („Erweiterung der Zweckbetriebseigenschaft des § 68 Nummer 4 


AO um die „Fürsorge für psychische und seelische Erkrankungen““) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 37 der Koalitionsfraktionen („Redaktionelle Änderung des § 93a Absatz 1 Satz 1 AO“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 38 der Koalitionsfraktionen („Abrufverfahren von Steuermessbeträgen“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 
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Änderungsantrag 39 der Koalitionsfraktionen („Unterbrechung der Zahlungsverjährung“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 40 der Koalitionsfraktionen („Vereinfachung der Abfassung von Einspruchsentscheidungen bei 


einer Vielzahl von am Einspruchsverfahren Beteiligten“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 41 der Koalitionsfraktionen („Anordnung der Einziehung eines Tatertrages oder eines Wertes 


des Tatertrages bei vor dem Inkrafttreten der Regelung bereits durch Verjährung erloschenen Ansprüchen; Folge-


änderung der Strafprozessordnung und der Abgabenordnung“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 42 der Koalitionsfraktionen („Behandlung der Auftragsforschung und Anrechnung der For-


schungszulage im Forschungszulagengesetz“) 


 


Zustimmung: CDU/CSU, SPD, AfD, FDP, B90/GR 


Ablehnung: - 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Änderungsanträge 


 


Die Fraktion der FDP brachte sieben Änderungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Änderungsantrag 1 der Fraktion der FDP („Geringwertige Wirtschaftsgüter“) 
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„Zu Artikel 4 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


I. Änderung – Ergänzung eines bestehenden Artikels 


Es werden eine neue Nr. 8 und Nr. 9 eingefügt: 


8.  In § 6 Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „800“ durch „1000“ ersetzt. 


9.  § 6 Absatz 2a wird gestrichen 


II. Begründung 


Im Zuge einer immer stärker zunehmenden Globalisierung stehen die deutschen Unternehmen zunehmend im 
Wettbewerb mit internationaler Konkurrenz. Eine derartige Wettbewerbssituation erstreckt sich auch auf die 


steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland. Ambitionierte Unternehmenssteuerreformen 
in vielen unserer Partnerländer stellen die dortigen Unternehmen gegenüberunseren besser. Die Bundesregie-


rung hat bislang keine Bereitschaft erkennen lassen, hierauf zu reagieren. Vor diesem Hintergrund besteht die 


Gefahr, dass Deutschland weiter an Attraktivität bei der unternehmerischen Standortwahl einbüßt. Die Standor-
tattraktivität Deutschlands und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen muss aber ständig neu austariert 


werden Eine Überarbeitung der Abschreibungsvorschriften ist daher ebenso wie eine groß angelegte Unterneh-


menssteuerreform unumgänglich. Ein erster, einfach auszuführender Schritt stellt vorliegender Antrag dar, die 
GWG-Grenze auf 1000 Euro anzuheben. Hierdurch wird die so genannte Pool-Abschreibung, ein Sammelposten, 


bei dem Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern bis zu einem Betrag von 1000 Euro steuer-
lich abgeschrieben werden können, entfallen. Das wird die Unternehmen in Deutschland deutlich von Bürokratie 


und den damit verbundenen Kosten entlasten. Durch die Betragsanhebung kann die Poolabschreibung entfallen 


und erfüllt so einen Betrag zum Bürokratieabbau.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 2 der Fraktion der FDP („Nachzahlungszinsen“) 


 


„Einfügen eines neuen Artikel 19 Änderung der Abgabenordnung – AO 


I. Änderung – Ergänzung eines neuen Artikels 


Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBI. I S. 3866; 2003 I S. 61), 
die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. I S. 2745) geändert worden ist, wird wie folgt 


geändert: 


1. § 238 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 werden die Wörter „betragen für jeden Monat einhalb Prozent“ durch „betragen für jeden Monat ein 


Zwölftel des Basiszinssatzes im Sinne von § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, zumindest aber 0,1 Prozent“ 


ersetzt. 


II. Begründung 


Derzeit werden bei der Verzinsung von Steuernachforderungen 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in 
dem die Steuer entstanden ist, monatlich 0,5 Prozent Zinsen erhoben. Oftmals überschreiten die zu zahlenden 


Zinsen sogar die eigentliche Steuernachzahlungssumme. Der unveränderte Zinssatz von sechs Prozent p.a. für 


Steuernachzahlungen besteht seit mehr als 50 Jahren. In Zeiten von langandauernden Niedrigzinsen und einem 
hochkomplexen Steuerrecht ist dies unverhältnismäßige und eine ungerechte Behandlung der Steuerzahlerinnen 


und Steuerzahler. Gerade vor dem Hintergrund eines extrem niedrigen Marktzinses ist eine Absenkung des Zins-
satzes für Nachzahlungszinsen geboten. Der Zinslauf für Nachzahlungszinsen beginnt unabhängig davon, ob der 
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Steuerzahler seine Steuererklärung zu spät abgegeben hat oder der Steuerbescheid vom Finanzamt zu spät erstellt 


wird. 


Der Bundesfinanzhof (BFH) hat schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel hinsichtlich der Höhe der Nach-


zahlungszinsen von einhalb Prozent für jeden vollen Monat geäußert, soweit diese ab dem Veranlagungszeitraum 
2015 erhoben wurden. Er hat daher mit Beschluss vom 25. April 2018 (IX B 21/18) in einem summarischen 


Verfahren Aussetzung der Vollziehung (AdV) gewährt. Die Entscheidung ist zu §§ 233a, 238 der Abgabenordnung 


(AO) ergangen. Der BFH begründet dies mit der realitätsfernen Bemessung des Zinssatzes, die den allgemeinen 
Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) verletze. Der gesetzlich festgelegte Zinssatz über-


schreitet nach Ansicht des Bundesfinanzhofes den angemessenen Rahmen der wirtschaftlichen Realität erheblich, 
da sich im Streitzeitraum ein niedriges Marktzinsniveau strukturell und nachhaltig verfestigt habe. Darüber hin-


aus sei der Gesetzgeber nach Ansicht des BFH verfassungsrechtlich angehalten zu überprüfen, ob die ursprüng-


liche Entscheidung zu der in § 238 Abs. 1 Satz 1 AO geregelten gesetzlichen Höhe von Nachzahlungszinsen auch 
bei dauerhafter Verfestigung des Niedrigzinsniveaus aufrechtzuerhalten sei oder die Zinshöhe herabgesetzt wer-


den müsse. 


Die Heranziehung des Basiszinssatzes als Referenz für den Nachzahlungszins ist eine sachlich richtige Anpassung 
an marktübliche Bedingungen, was den Zins realitätsnah macht. Sie ist außerdem angesichts der auf moderner 


Datenverarbeitung gestützten Automation in der Steuerverwaltung auch praktikabel. Und nicht zuletzt ist es ein 
Gebot der Fairness und der Gerechtigkeit, die niedrigen Zinsen, von denen der Staat profitiert, auch den Bürge-


rinnen und Bürgern zu gewähren: wer wenig Zinsen erhält, soll auch wenig Zinsen zahlen.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Änderungsantrag 3 der Fraktion der FDP („Entfernungspauschale“) 


 


„Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


I. Änderung – Ergänzung eines bestehenden Artikels 


Es wird eine neue Nr. 4a eingefügt: 


4a. § 9 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 Nummer 4 Satz 2 wird die Zahl „0,30“ durch „0,37“ ersetzt, die Zahl „4 500“ wird durch „5 500“ 


ersetzt, 


b) In Absatz 1 Nummer 5 Satz 6 wird die Zahl „0,30“ wird durch „0,37“ ersetzt. 


II. Begründung 


Die Entfernungspauschale wurde seit 2004 nicht mehr vom Gesetzgeber angehoben. Sie bildet nicht mehr die 
wirklichen Kosten der Pendler ab: Seither sind die Benzinpreise um knapp ein Viertel, die Preise für Bahnfahr-


karten um mehr als die Hälfte und das allgemeine Preisniveau um gut ein Fünftel gestiegen, wie Daten der Statista 


GmbH und des Fahrgastverbands Pro Bahn e.V. zeigen. Gleichzeitig pendeln immer mehr Menschen immer wei-
tere Wege zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Dieser Trend wird durch die gestiegene Vielfältigkeit familiären 


und partnerschaftlichen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft und die ebenfalls stark steigenden Immobilien-


preise in Ballungsräumen zusätzlich verstärkt.  


Zum Sozialstaat gehört das Prinzip, die Leistungen auch an die Inflation anzupassen. Zum Steuerstaat sollte 


umgekehrt der Grundsatz gehören, dass das Nettoprinzip nicht durch die Inflation ausgehebelt wird. Die schlei-
chende Verringerung der Entfernungspauschale wirkt sich negativ auf alle Verkehrsmittel aus – ob Auto, Bahn 


oder Fahrrad. 
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Eine maßvolle, inflationsausgleichende Erhöhung der Entfernungspauschale trägt iesen Entwicklungen Rech-


nung. Mobilität muss bezahlbar bleiben.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Änderungsantrag 4 der Fraktion der FDP („Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale“) 


 


„Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


I. Änderung – Ergänzung eines bestehenden Artikels 


Es wird eine neue Nr. 4b eingefügt: 


4b 


1) § 3 Nr. 26 wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 wird die Zahl „2 400“ durch „3 000“ ersetzt, 


2) § 3 Nr. 26a wird wie folgt geändert: 


In Satz 1 wird die Zahl „720“ durch „840“ ersetzt, 


II. Begründung 


Die Steuerfreiheit von Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Be-


treuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder 
der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristi-


schen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, in einem Staat, auf den 
das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder in der Schweiz belegen ist, oder 


einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemein-


nütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) (§ 3 Nr. 26 EStG) und der 
Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26 a EStG) fördert ehrenamtliches Engagement. Davon sind wichtige gesellschaft-


liche Angebote etwa in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung oder Pflege sowie bei freiwilligen Feuerwehren 


abhängig. Zudem wird so der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt. 


Da sowohl die Übungsleiterpauschale als auch die Ehrenamtspauschale zuletzt für den Veranlagungszeitraum 


2013 erhöht wurden, ist eine Anpassung an das gestiegene Preisniveau geboten.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 5 der Fraktion der FDP („Sparer-Pauschbetrag“) 


 


„Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


I. Änderung – Ergänzung eines bestehenden Artikels 


Es wird eine neue Nr. 4c eingefügt: 
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4c. § 20 wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 9 Satz 1 wird die Zahl „801“ durch „925“ ersetzt, 


b) in Absatz 9 Satz 2 wird die Zahl „1 602“ wird durch „1 850“ ersetzt, 


c) in Absatz 9 Satz 3 wird die Zahl „801“ durch „925“ ersetzt. 


II. Begründung 


Aufgrund des Demographischen Wandels ist eine zunehmend kapitalgedeckte Altersvorsorge zur Sicherung des 


Lebensstandards im Rentenalter unumgänglich. Der private Vermögensaufbau in Deutschland verläuft jedoch im 
Vergleich zu vielen anderen Industrieländern äußerst schleppend, weshalb Investitionen am Kapitalmarkt gerade 


für Kleinanleger hierzulande attraktiver gemacht werden müssen. Dabei spielt der Sparer-Pauschbetrag eine 
wichtige Rolle, der die Steuerlast aus Kapitaleinkünften durch den Abzug eines Werbungskostenbeitrages von 


801 Euro (1602 Euro bei der gemeinsamen Veranlagung von Ehegatten) mindert. Dieser Betrag wurde seit seiner 


Einführung 2009 nicht an die Inflation angepasst, weshalb eine Erhöhung dringend notwendig ist.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 6 der Fraktion der FDP („Arbeitnehmerpauschbetrag“) 


 


„Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


I. Änderung – Ergänzung eines bestehenden Artikels 


Es wird eine neue Nr. 4d eingefügt: 


4d. § 9a wird wie folgt geändert: 


a) In Nr. 1 Buchstabe a) wird die Zahl „1 000“ durch „1 200“ ersetzt, 


b) in Nr. 1 Buchstabe b) wird die Zahl „102“ durch „122“ ersetzt, 


c) In Nr. 3 wird die Zahl „102“ durch „122“ ersetzt. 


II. Begründung 


Der Pauschbetrag für Werbungskosten erleichtert es Arbeitnehmern, ihre Steuerlast zu mindern, da dieser bei 
der Ermittlung der Einkünfte von den Einnahmen abgezogen wird, ohne dass Belege für entsprechende Ausgaben 


vorgehalten werden müssen. Dies vereinfacht auch die Arbeit der Finanzverwaltung. Dieser Pauschbetrag wurde 
seit 2011 nicht mehr an die Preisentwicklung angepasst und reflektiert daher längst nicht mehr die den Arbeit-


nehmern entstehenden Werbungskosten. Daher ist dieser zu erhöhen.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: DIE LINKE. 


 


Änderungsantrag 7 der Fraktion der FDP („Streichung der Verlustverrechnungsbeschränkungen gemäß § 20 Ab-


satz 6 Satz 5 EStG“) 
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„I. Änderung 


Zu Artikel 1 Nummer 5 Buchstabe b - neu - (§ 20 Absatz 6 Satz 5, Satz 6 EStG) zum Gesetzentwurf der Bundesre-


gierung auf Drucksache 19/22850 ist folgende Änderung vorzunehmen: 


Artikel 1 Nummer 5 ist folgende Nr. 5a einzufügen: 


a) In § 20 Absatz 6 werden die Sätze 5 und 6 gestrichen 


b) Satz 7 in § 20 Absatz 6 wird zu Satz 5 umbenannt 


II. Begründung 


Die Antragsteller schließen sich der Haltung des Bundesrates auf Drucksache 503/20 an und sprechen sich für 


die Streichung der 2019 (BGBl. I 2019, 2875) geschaffenen neuen Verlustverrechnungsbeschränkungen im Be-
reich der Einkünfte aus Kapitalvermögen aus. Die administrative Umsetzung dieser Vorschriften ist verfassungs-


rechtlich bedenklich und stellt die Finanzverwaltung zudem vor nahezu unlösbare Aufgaben. 


Mit der Neuausrichtung der Besteuerung ab dem Jahr 2009 wurde – höchstrichterlich bestätigt – das Grundprin-
zip einer symmetrischen Berücksichtigung von Gewinnen und Verlusten innerhalb der Kapitaleinkünfte einge-


führt. Die neuen Vorschriften brechen mit diesem Grundprinzip. Die Verlustverrechnungsbeschränkungen sind 


so restriktiv, dass sie in der Fachliteratur als ein klarer Verstoß gegen das verfassungsrechtlich maßgebende 


Nettoprinzip bewertet werden. 


Aus Sicht des Bundesrates verhindert bereits die Grundkonzeption der Abgeltungssteuer Steuergestaltungen. Sie 
schließt aus, dass Verluste aus Kapitaleinkünften mit anderen Einkunftsarten verrechnet werden können. Eine 


solch gravierende Restriktion ist den anderen Einkunftsarten fremd. Innerhalb der Kapitaleinkünfte ist hingegen 


grundsätzlich eine symmetrische Behandlung von Gewinnen und Verlusten geboten. 


Folgende Wirkungen sind besonders kritisch zu bewerten: 


o Enormer Bürokratieaufwuchs 


Die Sonderregelungen für Verluste aus Termingeschäften (gilt ab 2021) und Verluste aus ganz oder zum Teil 


uneinbringlichen oder wertlos ausgebuchten Kapitalforderungen (greift bereits in 2020) werfen zahlreiche neue 


und höchst streitanfällige Abgrenzungsfragen auf. So ist z. B. unklar, welche Anlagen als Termingeschäft einzu-
stufen sind oder wann eine Kapitalforderung ganz oder zum Teil uneinbringlich ist. Es droht wesentlich mehr 


Bürokratie für die Bürger, die Berater, die Kreditinstitute und die Finanzverwaltung. 


o Mehr Steuererklärungen 


Jeder noch so kleine Verlust zwingt zur Abgabe einer Steuererklärung und einer Anlage KAP. Dies widerspricht 


der Intention, die der Gesetzgeber bei der Einführung der Verlustverrechnungsbeschränkungen hatte, nämlich 
Kleinanleger nicht zu behelligen (vgl. BT-Drucksache 19/15876 Seite 69). Denn beim Steuerabzug müssen die 


Verluste zunächst außen vor bleiben, weil nur die Finanzverwaltung eine korrekte Verrechnung von Verlusten in 


der Gesamtschau aller Konten vornehmen kann. 


o Widersprüchlicher Regelungsinhalt 


Verkauft ein Anleger ein Wertpapier unmittelbar vor Eintritt der Wertlosigkeit, wird der Verlust anerkannt und 
uneingeschränkt berücksichtigt. Lässt er das Papier in seinem Vermögen wertlos werden, greift hingegen die 


Verrechnungsbeschränkung. Damit wird ein wirtschaftlich vergleichbarer Vorgang steuerlich unterschiedlich 


behandelt und verschafft steuerlich gut informierten Anlegern einen Vorteil gegenüber weniger gut informierten 


Anlegern. 


o Faktisches Verlustverrechnungsverbot innerhalb der Termingeschäfte 


Bei Termingeschäften müssen Anleger Gewinne unbegrenzt versteuern, ohne die Verluste aus ebendiesen Ge-
schäften jenseits der 10 000 Euro-Schwelle gegenrechnen zu dürfen. Dies führt zu einer Steuer auf Verluste, deren 


Ausmaß von Jahr zu Jahr wächst. 


o Kein Instrument gegen Kapitalmarktspekulation 
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Die Neuregelung versagt auch als Instrument zur Eindämmung von Kapitalmarktspekulation. Denn „echte“ Spe-
kulation findet meist im Zuge einer gewerblichen Tätigkeit statt und hier gelten die Beschränkungen nicht. Ohne-


hin ist es nicht sachgerecht, Verluste aus Termingeschäften mit „schädlicher Spekulation“ gleichzusetzen. Viele 


Anleger nutzen Termingeschäfte insbesondere als defensives Instrument zur Absicherung gegenläufiger Positio-
nen. Erlittene Verluste sind dann Versicherungsprämien, die bei großen Depots durchaus beträchtlich ausfallen 


können. Solche vorsichtigen Anleger leisten gerade in volatilen Märkten einen Beitrag zur Stabilität.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Änderungsantrag ein. 


 


Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN („Einziehung von Taterträgen“) 


 


„Änderungen 


1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe zu Artikel 33 folgende Angaben eingefügt: 


„Artikel 33a  Änderung des Strafgesetzbuches 


Artikel 33b  Änderung der Strafprozessordnung 


Artikel 33c  Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch“. 


2. In Artikel 22 (Änderung der Abgabenordnung) wird wie folgt geändert: 


a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 


‚1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert 


a) [wie Gesetzentwurf]. 


b) Die Angabe zu § 375a wird wie folgt gefasst: 


„§ 375a (weggefallen).“ ‘ 


b) Folgende Nummer wird angefügt: 


„17. § 375a (Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung) wird aufgehoben.“ 


3. Dem Artikel 23 (Änderung des Artikels 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) wird folgende 


Nummer angefügt: 


„6. § 34 (Verhältnis zur strafrechtlichen Einziehung) wird aufgehoben.“ 


4. Nach Artikel 33 werden folgende Artikel eingefügt: 


a) 


„Artikel 33a 


Änderung des Strafgesetzbuches 


Dem § 73e (Ausschluss der Einziehung des Tatertrages oder des Wertersatzes) Absatz 1 des Strafgesetzbuches in 


der Fassung Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), 


das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2020 (BGBl. I S. 2600) geändert worden ist, wird 


folgender Satz angefügt:  
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‚Dies gilt nicht für Ansprüche, die durch Verjährung erloschen sind oder in Folge des Ablaufs öffentlicher-recht-


licher Ausschlussfristen nicht zurückgefordert werden können.‘“ 


b) 


„ Artikel 33b 


Änderung der Strafprozessordnung 


Dem § 459g (Vollstreckung von Nebenfolgen) Absatz 4 der Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntma-


chung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2020 


(BGBl. I S. 2600) geändert worden ist, wird folgender Satz angefügt: 


‚Dies gilt nicht für Ansprüche, die durch Verjährung erloschen sind oder in Folge des Ablaufs öffentlicher-recht-


licher Ausschlussfristen nicht zurückgefordert werden können. ‘“ 


c) 


Artikel 33c 


Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch 


Vor § 317 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469; 1975 I S. 1916; 1976 


I S. 507), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2017 (BGBl. I S. 1612) geändert worden ist, wird 


folgender Artikel 316 … [einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz] eingefügt: 


„Artikel 316 …[einsetzen: bei der Verkündung nächster freier Buchstabenzusatz] 


Übergangsvorschrift zum Jahressteuergesetz 2020 


Wird über die Anordnung der Einziehung des Tatertrages oder des Wertes des Tatertrages wegen einer Tat, die 


vor dem …[einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 34 dieses Gesetzes] begangen worden ist, nach die-
sem Zeitpunkt entschieden, ist abweichend von § 2 Absatz 5 des Strafgesetzbuches § 73e Absatz 1 Satz 2 des 


Strafgesetzbuches in der am … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens nach Artikel 34 dieses Gesetzes] geltenden 


Fassung anzuwenden.“ 


5. Artikel 34 (Inkrafttreten) wird wie folgt geändert: 


a) In Absatz 1 wird die Angabe „8“ durch die Angabe „9“ ersetzt. 


b) Folgender Absatz wird angefügt: 


„(9) Artikel 22 Nummer 17, Artikel 23 Nummer 6 sowie die Artikel 33a, 33b und 33c treten mit Wirkung 


vom 1. Juli 2020 in Kraft.“ 


Begründung 


Die Änderungen dienen insbesondere der Klarstellung, dass auch Steueransprüche (Taterträge aus Steuerhinter-
ziehung), die durch Festsetzungs- oder Zahlungsverjährung nach § 47 AO steuerschuldrechtlich erloschen sind, 


der Einziehung und der dafür geltenden 30jährigen Verjährung (§ 76b Abs.1 Strafgesetzbuch - StGB) unterliegen. 


A. Allgemeiner Teil 


1. Der im Zuge des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes geschaffene Artikel 97 § 34 Einführungsgesetz zur 


Abgabenordnung (EGAO) beschränkt die gleichzeitig mit § 375a AO geschaffene Einziehbarkeit von steuer-


schuldrechtlich durch Verjährung erloschenen Taterträgen aus Steuerhinterziehung auf alle am 1. Juli 2020 noch 


nicht verjährten Steueransprüche. Bei Steuerhinterziehung verjährt die Steuerschuld regelmäßig nach 10 Jahren 


(§§ 169 bis 171 AO, hier: § 169 Abs. 2 Satz 2 AO, sowie §§ 228 bis 232 AO), während die Möglichkeit der 
Einziehung in 30 Jahren ab Tatbeendigung verjährt (§ 76b Abs. 2 Strafgesetzbuch, im Folgenden: StGB). Auf-


grund dieser Diskrepanz droht die Einziehung von Taterträgen aus zurückliegenden Steuerhinterziehungen in 


möglicherweise großem Umfang, etwa bei CumEx-Fällen, zu scheitern. Das widerspricht dem Ziel der 2017 er-
folgten Neuordnung des Einziehungsrechts, wonach selbst wenn die Tat ungesühnt bleibt, der materielle Nutzen 


nicht beim Täter verbleiben soll. 
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2. Es besteht fraktionsübergreifend Einigkeit darüber, dass die insoweit mit dem Zweiten Corona-Steuer-
hilfegesetz geschaffene Lage unverzüglich korrigiert werden muss. Dafür sprachen sich auch der Bundesrat ein-


mütig aus (Ziffer 60 seiner Stellungnahme vom 9.Oktober 2020 zum JStG 2020, BR-Drs 503/20 (B)) und ein im 


Bundesrat eingebrachter Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-Westfalen (BR-Drs 590/20). Das Jahressteuerge-
setz 2020 bietet die Gelegenheit rascher Korrektur. Nunmehr will auch die Koalition richtigerweise nicht mehr 


den von der Bundesregierung geplanten, eine Vielzahl sonstiger Gegenstände enthaltenden Entwurf eines Geset-


zes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften abwarten. Die Koali-
tion will aus dem o.g. Gesetzentwurf des Landes Nordrhein-Westfalen außerdem den Vorschlag aufgreifen, die 


gesetzliche Verjährungsfrist bei der besonders schweren Steuerhinterziehung von 10 Jahren (§ 376 Abs.1 AO) 
auf 15 Jahre zu erhöhen. Das würde allerdings nach bestehendem Recht (siehe §§ 376 Abs.3, 369 Abs. 2 AO) zu 


einer unverhältnismäßigen Dauer der absoluten Verfolgungsverjährung von 37,5 Jahren (dem Zweieinhalbfachen 


von 15 Jahren) führen. Zudem ist die gegenwärtige Regelung, die zu einer absoluten Verjährung von 25 Jahren 
führt (§ 376 Abs.3 AO) erst seit 1.Juli 2020 in Kraft. Die Verjährungsregelungen sind aus rechtsstaatlicher Sicht 


keine beliebige Variable. Unzureichender Personaleinsatz bei der Bewältigung der - seit langem absehbar - kom-


plexen CumEx-Straftaten im Land Nordrhein-Westfalen ist dafür jedenfalls keine sachgerechte, und schon gar 
keine zwingende Begründung. Dass die Probleme der  Strafverfolgung in diesen Fällen auch damit zusammen-


hängen, dass die Einziehungsvolumina (der Gesamtschaden) bei den rechtswidrigen CumEx/CumCum-Gestal-
tungen von den die Bundesregierung tragenden Fraktionen der CDU/CSU und der SPD stets deutlich unterschätzt 


wurden, 2017 der damit befasste Untersuchungsausschuss von der Koalition als nicht erforderlich bewertet wor-


den war (Drs 18/12700 S.379) und keine umfassenden Aktivitäten von Bundesseite zur Stärkung der CumEx-


Strafverfolgung durch die Länder erfolgt sind, diese damit sozusagen alleingelassen wurden, sei hier erwähnt. 


3. Ziel der Neuordnung des Einziehungsrechts ist, dass selbst wenn die Tat ungesühnt bleibt, der materielle 
Nutzen nicht beim Täter verbleiben soll (BT-Drs. 18/11640 S.82). Dem dienen die Entkoppelung der Einziehung 


als quasi bereicherungsrechtlicher Rückabwicklung strafrechtswidrig geschaffener Vermögenslagen von der 


strafrechtlichen Verfolgungsverjährung und durch Art. 316h Satz 1 EGStGB die Anordnung einer Rückbewirkung 
der Einziehung, die wie folgt begründet wurde (BT-Drs. 18/11640 S. 21 [Einfügung Art. 316h], S. 84 [Begrün-


dung]): 


„Die Übergangsvorschrift kollidiert nicht mit dem verfassungsrechtlich verankerten Rückwirkungsverbot. Artikel 


103 Absatz 2 GG findet keine Anwendung, weil die Vermögensabschöpfung keinen Strafcharakter besitzt (vgl. 


bereits zum geltenden Recht BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 – 2 BvR 564/95 – BVerfG 110, 1, Rn. 81 
ff.). Auch das in Artikel 20 GG verankerte allgemeine Rückwirkungsverbot steht der Regelung nicht entgegen, da 


ein etwaiges Vertrauen in den Fortbestand einer strafrechtswidrig geschaffenen Vermögenslage nicht schutzwür-


dig ist. Die neuen Regelungen des § 76a Absatz 2 und des § 76b StGB-E gelten damit folgerichtig auch für Fälle, 
in denen nach bisherigem Recht der Verfall auf Grund der Koppelung an die Verjährung der Tat (vgl. § 78 Absatz 


1 in Verbindung mit § 76a Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 StGB in der bisherigen Fassung) bereits verjährt war. 
Anders als bei der Verfolgungsverjährung (vgl. dazu Drucksachen 18/2601, S. 23 und 16/13671, S. 24; BGH, 


Beschluss vom 24. Juni 2004 – 4 StR 165/04 – NStZ 2005, 89) erfasst die Verlängerung der Verjährung für die 


quasi-bereicherungsrechtliche Vermögensabschöpfung auch Sachverhalte, in denen bei Inkrafttreten der Neure-


gelung die Verjährung bereits eingetreten war.“ 


Es gibt keine Veranlassung, von diesem Ziel des Gesetzgebers (selbst wenn die Tat ungesühnt bleibt, soll der 


materielle Nutzen nicht beim Täter verbleiben) und seiner Begründung abzuweichen im Hinblick auf die steuer-
schuldrechtliche Festsetzungs- und Zahlungsverjährungsfrist. Die Einheit der Rechtsordnung gebietet vielmehr 


auch hier eine entsprechende Regelung, da es bei der Einziehung um die Rückabwicklung einer strafrechtswidrig 


geschaffenen Vermögenslage geht, für deren Bestand die Rechtsordnung grundsätzlich keinen Vertrauensschutz 


gewährt, sondern durch § 76b StGB mit dem Ziel des Rechtsfriedens lediglich eine äußerste zeitliche Grenze der 


Rückabwicklung zieht in Anlehnung an die Höchstfristen für die zivilrechtliche Verjährung (BT-Drs 18/11640 S. 


83). 


B. Besonderer Teil 


Zu Ziffer 2 b) (Änderung des Art.22 - Änderung der Abgabenordnung) 


Die Aufhebung des § 375a AO ist eine Folgeänderung zu Ziffer 4a). 


Zu Ziffer 3 (Änderung des Art.23 - Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 
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Die Aufhebung von Art.97 § 34 EGAO ist eine Folgeänderung zu Ziffer 4a). 


Zu Ziffer 4 a) (neuer Art.33a - Änderung des Strafgesetzbuches) 


Der Ausschlusstatbestand des § 73e Abs.1 StGB soll um eine Ausnahme für Ansprüche, die durch Verjährung 


erloschen sind oder infolge öffentlich-rechtlicher Ausschlussfristen nicht zurückgefordert werden können, ergänzt 
werden, um Täter, Tatbeteiligte oder Drittbegünstigte mit der Verjährung des Anspruchs und gleichzeitigem Aus-


schluss der Einziehung  oder infolge sonstiger Nichtrückforderbarkeit nicht in ungerechtfertigter Weise zu be-


günstigen. Der Änderungsantrag der Koalition begründet zwar ausführlich, warum Ansprüche, die infolge öffent-
lich-rechtlicher Ausschlussfristen nicht zurückgefordert werden können, von der Regelung für die Rückforderbar-


keit von Ansprüchen, die durch Verjährung erloschen sind, nicht erfasst seien. Eine Konsequenz durch entspre-


chende Regelung zieht die Koalition aber nicht. 


Zu Ziffer 4 b) (neuer Art.33b - Änderung der Strafprozessordnung)  


Die Ergänzung des § 459g Abs.4 StPO entspricht der zu Ziffer 4a) erläuterten für das Vollstreckungsverfahren. 


Zu Ziffer 4 c) (neuer Art.33c - Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) 


1. Der Vorschlag führt zu einer Rückbewirkung der Rechtsfolge (echte Rückwirkung). Normen mit echter 


Rückwirkung sind verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig. Vor dem Rechtsstaatsprinzip bedarf es deshalb 
besonderer Rechtfertigung, wenn der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines in der Vergangenheit liegenden Verhal-


tens nachträglich belastend ändert (BVerfGE 127, 1 Rn 55, stRspr). In der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfGE 72, 200, 257f, stRspr) sind solche Rechtfertigungsgründe falltypisch entwickelt worden. 


Diese Falltypen sind nicht erschöpfend. Sie sind Ausprägungen des Grundgedankens, dass allein zwingende 


Gründe des gemeinen Wohls oder ein nicht - oder nicht mehr - vorhandenes schutzbedürftiges Vertrauen des 
Einzelnen eine Durchbrechung des rechtsstaatlichen Rückwirkungsverbots zugunsten der Gestaltungsfreiheit des 


Gesetzgebers rechtfertigen oder gar erfordern können.  


Diese beiden Gründe rechtfertigen die generelle Möglichkeit rückwirkende Einziehung von Taterträgen, u.a. aus 


Steuerhinterziehung. Die Verhinderung des Verlustes von Steuermitteln ist ein gewichtiges Allgemeinwohlinte-


resse. Der Verbleib von Taterträgen bei Tätern oder Drittbegünstigten ist mit der Rechtsordnung unvereinbar. 
Der verfassungsrechtliche Vertrauensschutz geht zudem nicht so weit, die Adressaten grundsätzlich vor Enttäu-


schung einer in die Dauerhaftigkeit der Rechtsordnung gesetzten Erwartung zu bewahren. Andernfalls wäre der 


dem Gemeinwohl verpflichtete Gesetzgeber in wichtigen Bereichen gelähmt und an der Wahrnehmung seiner 
demokratischen Verantwortung gehindert (zuletzt BVerfG, Beschluss vom 30.06.2020 - 1 BvR 1679 und 2190/17 


Rz 125). Bei der vorliegend vorgeschlagenen Änderung ist keinerlei Schutzwürdigkeit ersichtlich, die der Rege-
lung entgegenstehen könnte, ganz abgesehen davon, dass Vertrauen in den Fortbestand unredlichen Erwerbs 


grundsätzlich nicht schutzwürdig ist (BVerfGE 101,239,266). "Das Rückwirkungsverbot findet im Grundsatz des 


Vertrauensschutzes aber nicht nur seinen Grund, sondern auch seine Grenze. Es gilt daher nicht, soweit sich kein 
Vertrauen auf den Bestand des geltenden Rechts bilden konnte oder ein Vertrauen auf eine bestimmte Rechtslage 


sachlich nicht gerechtfertigt und daher nicht schutzwürdig war" (BVerfG, Beschluss vom 11. August 2020 - 1 BvR 


2654/17, Rz 15). 


Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) - Vorlagebeschluss vom 7. März 2019 (3 StR 192/18, NJW 2019, 


1891 Rz 39-74, 62) - stehe der 2017 mit Art. 316h Satz 1 EGStGB ermöglichten nachträglichen Anordnung der 
selbstständigen Einziehung von Taterträgen aus Taten, bei denen bereits vor dem 1. Juli 2017 Verfolgungsver-


jährung eingetreten ist, ein schutzwürdiges Vertrauen der Betroffenen in die vor der Reform geltenden Verjäh-


rungsvorschriften entgegen. Deshalb sei diese Regelung mit den im Rechtsstaatsprinzip und in den Grundrechten 


verankerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes unvereinbar. Da es in dem BGH-Be-


schluss - anders als bei der vorliegend vorgeschlagenen Änderung - um das Verhältnis von strafrechtlicher Ver-
folgungsverjährung und Einziehung geht (und nicht um das Verhältnis  der Einziehung zum Erlöschen von  steu-


erschuldrechtlichen Festsetzungs- und Zahlungsverjährung oder zum  Ablauf öffentlich-rechtlicher Ausschluss-


fristen für eine Rückforderung), ist der BGH-Beschluss für den vorliegenden Änderungsantrag jedenfalls nicht 
unmittelbar relevant und ein Abwarten der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in dem Normenkontroll-


verfahren (2 BvL 8/2019) daher auch nicht angezeigt. Dafür spricht auch, dass die Bundesregierung laut ihrer 
Auskunft vom 24. August 2020 in ihrer Stellungnahme zu dem vorgenannten Verfahren den Art. 316h EGStGB 
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als verfassungsgemäß verteidigt hat. Die Stellungnahme stellt zunächst die mit der strafrechtlichen Vermögens-
abschöpfung verfolgten Ziele und die 2017 erfolgte Reform des Vermögensabschöpfungsrechtes dar und begrün-


det auf dieser Grundlage die Verfassungsmäßigkeit der vorgelegten Norm.  


Hinzu kommt, dass die mit dem vorliegenden Antrag vorgeschlagene Änderung zur Vermeidung des Verlustes von 


Steuermitteln, aktuell für CumEx-Taterträge, unverzüglich erfolgen sollte.  


Zu Ziffer 5 (Änderung von Art.34 - Inkrafttreten) 


Regelt das Inkrafttreten zu dem Zeitpunkt, zu dem auch der bisherige § 375a AO in Kraft getreten ist (1. Juli 
2020). Die Rückbewirkung ist aus den zu A.3. und B. (dort zu Ziffer 4c) genannten Gründen zulässig und gebo-


ten.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR  


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


Vom Ausschuss abgelehnte Entschließungsanträge 


 


Die Fraktion der AfD brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion der AfD 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


1. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt vom 


September 2020 wurde nach den vorläufig hochgerechneten Daten im Juli 2020 für 4,24 Millionen Arbeitnehmer 
konjunkturelles Kurzarbeitergeld gezahlt. Im Juli 2020 waren danach 13 Prozent der sozialversicherungspflichtig 


Beschäftigten in konjunktureller Kurzarbeit. 


Die bislang bis Ende 2020 befristeten Regelungen zum vereinfachten und erhöhten Bezug von Kurzarbeitergeld 
sollen im Wesentlichen bis zum Ende 2021 verlängert werden (Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Be-


schäftigungssicherungsgesetz vom 19.10.2020 – Bundestagsdrucksache 19/23480). 


2. Das Kurzarbeitergeld unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Es ist nach dem Einkommensteuer-


gesetz zwar steuerfrei, jedoch werden die Leistungen in die Ermittlung des Steuersatzes einbezogen, in dem das 


zu versteuernde Einkommen vermehrt wird und der so ermittelte besondere Steuersatz auf das zu versteuernde 
Einkommen (ohne diese Leistungen) angewendet wird. Dies führt regelmäßig zu Nachzahlungen bei der Einkom-


mensteuer. 


Der Deutsche Bundestag ist der Auffassung, dass diese Leistungen aus dem Jahr 2020 und 2021 nicht dem Pro-


gressionsvorbehalt unterliegen sollen. 


3. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Jahr 2020 und 2021 insgesamt mehr als 410 Euro an Kurzar-
beitergeld erhalten haben, sind sie zur Abgabe einer Einkommensteuererklärung verpflichtet. Bei der hohen zu 


erwartenden Zahl von Beschäftigten in Kurzarbeit in den Jahren 2020 und 2021 sind dies Millionen von Steuer-


erklärungen, die zusätzlich von den Finanzämtern zu bearbeiten sind. Der Deutsche Bundestag stellt fest, dass 
die millionenfache Abgabepflicht auch eine unnötige bürokratische Belastung für die Verwaltung sowie für die 


Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darstellt, die entfällt, wenn die Leistungen nicht mehr dem Progressions-


vorbehalt unterliegen. 
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4. Weitere in § 32 b des Einkommensteuergesetzes genannte Leistungen werden ebenso im Zusammenhang mit 
den erheblichen Folgen der mit COVID-19 begründeten einschränkenden Maßnahmen gewährt; sie unterliegen 


ebenfalls dem Progressionsvorbehalt. Der Deutsche Bundestag hält es für angezeigt zu prüfen, ob und inwieweit 


diese weiteren Leistungen im Jahr 2020 und 2021 aufgrund der aktuellen besonderen Ausnahmesituation von der 
Besteuerung ausgenommen werden können, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Besteuerung nach der 


individuellen Leistungsfähigkeit. 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. das Kurzarbeitergeld in den Jahren 2020 und 2021 nicht dem Progressionsvorbehalt nach dem Einkommen-


steuergesetz zu unterwerfen, um Nachzahlungsforderungen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab-
zuwenden und damit gleichzeitig zum Zwecke des Bürokratieabbaus von einer Pflicht zur Abgabe zusätzlicher 


Einkommensteuererklärungen für die Kalenderjahre 2020 und 2021 abzusehen; 


2. den Katalog des § 32 b Einkommensteuergesetz dahingehend zu prüfen, ob und inwieweit weitere Leistungen, 


die dem Progressionsvorbehalt unterliegen und mit den Folgen der einschränkenden Maßnahmen aufgrund von 


COVID-19 im Zusammenhang stehen, in den Jahren 2020 und 2021 von der Besteuerung ausgenommen werden 


können. 


Begründung: 


Die einschränkenden Maßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 stellen eine enorme Herausforderung für 
Wirtschaft und Gesellschaft dar. Hierauf müssen auch in der Steuerpolitik Antworten gefunden werden. Beson-


ders Betroffene sollen deshalb unterstützt und aus der „Corona-Steuerfalle“ befreit werden; gleichzeitig gilt es, 


Bürokratie abzubauen. Die bisherigen steuergesetzlichen Maßnahmen greifen in dieser außergewöhnlichen Not-
situation zu kurz und berücksichtigen die Folgewirkungen nur unzureichend. Im Einzelnen verweisen wir auf 


unserem Antrag „Arbeitnehmer, Kleinunternehmer, Freiberufler, Landwirte und Solo-Selbständige aus der 
Corona-Steuerfalle befreien und gleichzeitig Bürokratie abbauen“ vom 17.06.2020, Bundestagsdrucksache 


19/20071. Mit dem vorliegenden Antrag fordern die Antragsteller dieselben Maßnahmen für das Kalenderjahr 


2020, und aufgrund der andauernden Krisensituation, gleichlautend und ausgeweitet für das Kalenderjahr 2021. 


Der Beschluss des Bundesrats in seiner Stellungnahme vom 09.10.2020 zum Entwurf eines Jahressteuergesetzes 


2020 [Bundesratsdrucksache 503/20 (Beschluss)] weist in eine ähnliche Richtung wie der vorliegende Antrag. 


Der Bundesrat bittet darum, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Wirkungen des Progressionsvorbehalts 
nach § 32b EStG insbesondere für die Fälle des Bezugs von Kurzarbeitergeld zu evaluieren und ergänzend zu 


prüfen. 


Es hat Bedenken, „ob und inwieweit der Progressionsvorbehalt … für diese ohnehin stark von der Krise betroffene 


Gruppe von Erwerbstätigen zu unsachgemäßen steuerlichen Zusatzbelastungen führt“. Auch der Bundesrat sieht, 


dass „eine Vielzahl von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die wegen der Corona-Krise Kurzarbeitergeld 


erhalten haben, für die betreffenden Veranlagungszeiträume eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. 


Es ist absehbar, dass viele dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Zuge dessen mit Steuernachforderun-


gen der Finanzämter konfrontiert werden.“ 


Die Deutsche Steuergewerkschaft (DStG) teilt in ihrer Stellungnahme vom 22.10.2020 zum Entwurf eines Jah-


ressteuergesetzes für die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 26.10.2020 
die Bedenken der Antragsteller und schlägt eine befristete Aussetzung des Progressionsvorbehalts vor. Die DStG 


geht davon aus, dass „es 2 bis 3 Millionen zusätzliche Steuerfälle gibt, weil ja plötzlich eine Pflicht zur Abgabe 


einer Steuererklärung besteht. Diese Pflicht muss ggf. auch zwangsweise durchgesetzt werden.“ Die DStG führt 
weiter aus: „Arbeitnehmer, die bislang nicht mit dem Finanzamt in Kontakt standen, dürften in hohem Maße 


verunsichert werden. Der ganze Aufwand wird übrigens nur für das Jahr betrieben, in dem die Steuererklärungs-
pflicht besteht. Danach gilt wieder Freiwilligkeit. Dieses Hin und Her versteht auf der Straße niemand. Während 


der Finanzkrise 2008 gab es vergleichbare Probleme. Allerdings betrug die Zahl der Kurzarbeiter nur einen 


Bruchteil der jetzigen Zahlen. Für die Finanzämter entsteht jede Menge Mehrarbeit und für die Betroffenen ent-
stehen Mehrkosten für die Steuerberatung ...“ Schließlich hält es auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in seiner 


Stellungnahme vom 24.10.2020 zu der vorgenannten Anhörung „für vertretbar, eine zeitlich befristete Lösung zu 


finden, bei der steuersystematisch begründete Erwägungen zurücktreten“. 
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Die Antragsteller sind verwundert, dass die Koalition im Jahressteuergesetz 2020 nicht die mit diesem Antrag 
geforderte bzw. eine ähnliche Regelung vorsieht. Wie der FOCUS in seiner Ausgabe vom 14.08.2020 auf Seite 9 


berichtet hat, forderten Finanzpolitiker der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine steuerliche Entlastung für Kurz-


arbeiter im Jahressteuergesetz. Nach den Ausführungen im Focus lehnte die SPD die Pläne für die Arbeitnehme-


rinnen und Arbeitnehmer ab und hat sich hierbei nach Auffassung der Antragsteller offensichtlich durchgesetzt.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: AfD 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Die Fraktion der FDP brachte 16 Entschließungsanträge ein. 


 


Voten der Fraktionen: 


 


Entschließungsantrag 1 der Fraktion der FDP („Veröffentlichung BFH-Urteile“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH), die von diesem zur Ver-


öffentlichung vorgesehen sind (V-Entscheidungen), grundsätzlich in der jeweils nächsten Ausgabe des Bundess-


teuerblattes Teil II (BStBl II) zu veröffentlichen. 


Begründung 


Urteile des Bundesfinanzhofes (BFH) werden von der Finanzverwaltung nur über den konkreten Einzelfall hinaus 
angewendet, wenn die Urteile im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurden. Die Nichtveröffentlichung von BFH-


Urteilen führt daher zu beträchtlicher Rechtsunsicherheit. Das gilt ebenso für die Veröffentlichung von Urteilen 


mit erheblicher zeitlicher Verzögerung. Der Rechtsschutz von Steuerpflichtigen leidet unter dieser Praxis. Zudem 
entsteht der Verwaltung sowie Gerichten vermeidbarer Aufwand durch Widerspruchverfahren. Im Sinne der 


Rechtssicherheit muss daher dafür Sorge getragen werden, dass BFH-Urteile zeitnah im Bundessteuerblatt ver-


öffentlicht werden, und so die einheitliche Rechtsanwendung sichergestellt wird.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE., B90/GR 


 


Entschließungsantrag 2 der Fraktion der FDP („Absenkung der Stromsteuer“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 
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Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 


1. die Stromsteuer zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf das europäische Mindestmaß abzusenken, 


2. sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Stromsteuer zeitnah gänzlich abgeschafft werden kann, 


3. einen marktwirtschaftlichen Preis auf CO2 in allen Sektoren als zentrales Steuerungsinstrument für einen wirk-


samen Klimaschutz einzuführen. 


Begründung 


Mit dem Jahressteuergesetz 2020 soll dem Gesetzgebungsbedarf begegnet werden, der sich aus europarechtlichen 
Regelungen und der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union sowie des Bundesfinanzhofes 


ergeben hat. Darüber hinaus werden verschiedenste technische Punkte wie Verfahrens- und Zuständigkeitsfragen 
sowie Fehlerkorrekturen angegangen. Die dringend benötigte Reform der Stromsteuer (StromSt) wurde dabei 


jedoch leider erneut unterlassen. 


Diese wurde 1999 eingeführt und ist eine sogenannten "Ökosteuer", die darauf abzielt, Anreize zur Einsparung 
von Strom und zur Produktion energiesparender sowie ressourcenschonender Produkte zu setzen. Seitdem wur-


den die Bürger in den vergangenen Jahrzehnten mit einem signifikanten Anstieg der Strompreise konfrontiert, 


wobei Steuern, Abgaben und Umlagen mittlerweile für über die Hälfte dieser Kosten verantwortlich sind. Hieraus 
resultieren enorme finanzielle Belastungen, die aufgrund des existenznotwendigen Charakters des Stroms auch 


zur sozialen Frage werden. Darüber hinaus verhindern die hohen Strompreise dringend benötigte Fortschritte 
bei Technologien und Verfahren wie der Sektorenkopplung. Gleichzeitig bewirken Stromeinsparungen durch hohe 


Strompreise unter den Bedingungen des europäischen Emissionshandels keine Treibhausgasminderungen, wes-


halb die StromSt ihrem ursprünglichen Zweck einer ökologische Lenkungswirkung nicht genügen kann. 


Statt einer bunten Mischung aus Abgaben und Steuern muss künftig vielmehr auf ein nachhaltiges Vorgehen mit 


einer adäquaten Bepreisung des CO2-Ausstoßes abgezielt werden. Der Europäische Emissionshandel (EU-ETS) 
hat sich diesbezüglich bereits als leistungsfähiges Instrument bewiesen und sollte daher ausgeweitet werden. So-


lange sie auf nationaler Ebene nicht gänzlich abgeschafft werden kann, muss die Stromsteuer dagegen auf den 


europarechtlich vorgeschriebenen Mindestsatz abgesenkt werden, um die Bürger hierdurch kurzfristig zu entlas-
ten. Langfristig sollte sie gänzlich abgeschafft werden. Zur Gegenfinanzierung sollen die steigenden Einnahmen, 


die mit der Ausweitung des EU-ETS auf weitere Sektoren einhergehen, eingesetzt werden.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 3 der Fraktion der FDP („Steuererklärungspflicht bei Kurzarbeit aussetzen“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. § 32 b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a) EStG für die steuerlichen Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 


auszusetzen, und 


II. die Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung bei Bezug von Einkünften aus Lohnersatzleistungen nach § 32b 


(1) Nr. 1a EStG für die steuerlichen Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 auszusetzen. 


Begründung 


Aufgrund der Corona-Krise greifen zahlreiche Unternehmen auf Kurarbeit und andere Lohnersatzleistungen zu-
rück, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzumildern und Entlassungen zu vermeiden. Im April 2020 
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gab es nach offiziellen Angaben der Bundesagentur für Arbeit mehr als 10 Millionen Anträge auf Kurzarbeit 


(Bundesagentur für Arbeit (2020): Der Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, S. 59). 


Lohnersatzleistungen zu denen u. a. Unterstützungsmaßnahmen wie das Kurzarbeitergeld, das Insolvenzgeld, das 


Krankengeld oder Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutzgesetz gehören, sind nach dem 
Willen des Gesetzgebers steuerfrei (vgl. § 3 Nr. 2 EStG). Aufgrund des sogenannten Progressionsvorbehalts nach 


§ 32b EStG kann der Einsatz dieser Leistungen jedoch dazu führen, dass die übrigen steuerpflichtigen Einkünfte 


der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese z. B. vor oder nach dem Einsatz von Kurzarbeit erhalten, 


höher besteuert wird als dies ohne den Einsatz von Lohnersatzleistungen der Fall wäre. 


Um zu gewährleisten, dass eine eventuell höhere Besteuerung der Einkünfte von der Finanzverwaltung berück-
sichtigt wird, besteht die Pflicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen steuerpflichtige Lohner-


satzleistungen zum Einsatz kommen, im folgenden Jahr eine Steuererklärung bei der Finanzverwaltung einzu-


reichen. Denn nach § 46 Abs. 1 Nr. 2 EStG tritt eine Verpflichtung zur Abgabe der Einkommensteuererklärung 
für alle Beschäftigte ein, die solche steuerfreien Leistungen erhalten haben. Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeit-


nehmer werden deshalb nach der aktuellen Rechtslage gezwungen sein, für das Jahr 2020 eine Einkommensteu-


ererklärung abzugeben. 


Die Antragsteller sind der Auffassung, dass für die Lohnersatzleistungen von Arbeitnehmerinnen und –nehmern, 


die aus der Corona-Krise begründet sind, der sogenannte Progressionsvorbehalt und die damit einhergehende 
Abgabepflicht einer Steuererklärung entfallen sollte. Nach Ansicht der Antragsteller droht die enorm hohe Anzahl 


von zusätzlich anzugebenden Steuererklärungen die Finanzverwaltung zu überfordern. Darüber hinaus rechnen 


die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mit Nachzahlungen, was unter Umständen auch noch einen er-
höhten Aufwand bei der Realisierung der Steuerforderungen nach sich zieht. Das Verhältnis zwischen Aufwand 


und Ertrag scheint den Antragstellern sehr fraglich, auch unter Berücksichtigung der psychologischen Wirkungen 
im Anschluss an die Krise, bei der viele Betroffene ggf. von der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung über-


rascht sein werden und angesichts der Coronabedingten Notsituation wenig Verständnis für die Abgabepflicht 


aufbringen könnten. 


Wie schon in der globalen Finanzkrise 2007/2008 hat sich auch in der Corona-Krise das Kurzarbeitergeld als 


arbeitsmarktpolitisches Instrument bewiesen. Viele Arbeitgeber nutzen das Kurzarbeitergeld, um Entlassungen 


zu vermeiden. Aktuell befinden sich mehr als 10.100.000 Menschen in Kurzarbeit (Stand April 2020, Quelle: 


Bundesagentur für Arbeit (2020): Der Monatsbericht zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Deutschland, S. 59). 


Grundsätzlich behandelt das Einkommensteuergesetz den Bezug von Kurzarbeitergeld steuerfrei (vgl. § 3 Nr. 2 
EStG). Diese Steuerbefreiung gilt nicht nur für das Kurzarbeitergeld, auch andere Arten von Lohnerstatzleistun-


gen wie u. a. Insolvenzgeld, Krankengeld oder Entschädigungen für Verdienstausfall nach dem Infektionsschutz-


gesetz werden nicht besteuert. Für Empfänger dieser steuerfreien Lohnersatzleistungen wird allerdings für das 
übrige Einkommen, das vor oder nach dem Einsatz der Unterstützung erhalten wurde, ein besonderer Steuersatz 


gemäß des Progressionsvorbehalts nach § 32b EStG angewendet, der unter Berücksichtigung der steuerfreien 
Leistungen ermittelt wird. Im Ergebnis führt dies in vielen Fällen zu Steuernachzahlungen, weil im Lohnsteuer-


abzugsverfahren der übrigen steuerpflichtigen Einkünfte der besondere Steuersatz keine Berücksichtigung findet. 


Deshalb hat der Gesetzgeber für diese Fälle auch eine Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung vorgese-
hen, auch wenn ansonsten eine Abgabe entbehrlich wäre (z. B. alleiniger Bezug von Arbeitslohn bei Arbeitnehmer 


Steuerklasse I). 


Der steuerliche Progressionsvorbehalt soll zu einer leistungsgerechten Besteuerung führen, weil aus der Sicht 
des Gesetzgebers auch steuerfreie Einkünfte die steuerliche Leistungsfähigkeit grundsätzlich erhöhen. Die aktu-


elle Situation in Deutschland führt zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Problemlagen, nicht jedoch zu star-


ken Verschiebungen der finanziellen Leistungsfähigkeit. Besonders die Vielzahl der Fälle, in denen Menschen 


steuerfreie Leistungen aufgrund der Pandemie-Auswirkungen erhalten, spricht für eine steuerpolitisch großzü-


gige Regelung. 


Durch das Aussetzen der §§ 32b und 46 EStG für den Veranlagungszeiträume 2020 und 2021 können die negati-


ven finanziellen Folgen für die Bürgerinnen und Bürger sowie die entstehenden Abgabeverpflichtungen vermie-


den werden. 
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Der Verzicht des Fiskus auf die Berücksichtigung sämtlicher Einkünfte bei der Bildung des Steuersatzes führt zu 
einer „Steuerersparnis“ bei den Steuerpflichtigen, die konjunkturpolitisch und zur gesamtgesellschaftlichen Kri-


senbewältigung wünschenswert ist.“ 


 


Zustimmung: FDP,  DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 4 der Fraktion der FDP („Steuerliche Absetzbarkeit von Homeoffice verbessern“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. eine Klarstellung bzw. Änderung des Begriffs “häuslichen Arbeitszimmers“ hin zu einem „mobilen Arbeits-


platz“ vornimmt, 


II. eine Regelung implementiert, die zweifelsfrei zum Ausdruck bringt, dass jede Arbeitnehmerin und jeder Ar-


beitnehmer, die oder der Homeoffice oder mobiles Arbeiten in Anspruch nimmt, im Steuerjahr 2020 und in Zukunft 
einen Anspruch darauf hat, die entstandenen Kosten steuerlich geltend zu machen, unabhängig davon, ob zusätz-


lich noch ein betrieblicher oder anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand, 


III. eine neue Mobile-Office-Pauschale in Höhe von 1.200 Euro pro Jahr einführt, die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dann in Anspruch nehmen können, wenn die (überwiegende) Nutzung von Homeoffice oder mobile 


Office nachgewiesen bzw. glaubhaft gemacht wird, und 


IV. die Höhe der abziehbaren Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 Nr. 6 b EStG von 


1.250 Euro auf 2.500 Euro erhöht. 


Begründung 


Immer mehr Menschen arbeiten inzwischen nicht mehr ausschließlich in ihrem Büro, sondern auch selbstbestimmt 


von zu Hause oder von unterwegs aus. Diese gelebte Realität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hat 


bislang allerdings keinen Eingang in die steuerliche Gesetzgebung gefunden. Die Möglichkeiten, die Kosten für 
einen heimischen Arbeitsplatz abzusetzen, sind sehr begrenzt und stehen nur wenigen Arbeitnehmerinnen und 


Arbeitnehmern offen. Dies ist zum einen insbesondere während der Corona-Krise notwendig, in der branchen-
übergreifend so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie möglich häusliche oder mobile Arbeitsplätze nut-


zen, zum anderen aber auch generell angesichts veränderter Arbeitsweisen, fortschreitender Digitalisierung und 


im Hinblick auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eine entsprechende Änderung des Einkom-
mensteuergesetzes und eine damit verbundene Anpassung der Regelungen an die gelebte Wirklichkeit von Arbeit-


nehmerinnen und Arbeitnehmer sind daher dringend geboten. 


Von einer leichteren steuerlichen Anerkennung häuslicher oder mobiler Arbeit würden insbesondere sozialschwä-


chere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Familien profitieren, da bei ihnen – vor allem in städtischen 


Wohnungen – häufig keine separaten Arbeitszimmer zur Verfügung stehen. Somit leistet eine niedrigschwellige 
Mobile-Office-Pauschale einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit in Deutschland. Darüber hinaus werden auch 


eine selbstbestimmte Arbeitsweise von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie die Vereinbarkeit von Fami-


lie und Beruf und somit der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt. Nicht zuletzt werden mehr Transparenz und 


eine bessere Verständlichkeit der steuerlichen Absetzungsmöglichkeiten erreicht. 


Zudem ist nach Ansicht der Antragsteller der ökologische Effekt, der sich aus der Nutzung des Homeoffice ergibt, 
von Bedeutung. Denn der Einsatz des Homeoffice besitzt das Potenzial das Verkehrsaufkommen generell zu ent-


lasten und die mitunter überlastete Parkplatzsituation in Ballungsgebieten zu entspannen, weshalb das Home-


office nach Ansicht der Antragsteller auch durch steuerliche Anpassungen gefördert werden sollte.“ 
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Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 5 der Fraktion der FDP („Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise bei der Erb-


schaftsteuer ergreifen“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. sicherstellt, dass der durch die Corona-Pandemie für viele Unternehmen notwendig gewordene Einsatz von 
Kurzarbeitergeld die Einhaltung der Lohnsummenregelung nach § 13a Absatz 3 und 10 ErbStG nicht konterka-


riert und 


II. die Notwendigkeit zur Einhaltung der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 2 


Satz 2 ErbStG vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie für die Unternehmen zeitnah praxisgerecht anpasst. 


Begründung 


Als Reaktion auf die Corona-Pandemie wurden bislang verschiedene Gesetze und Regelungen angepasst und 


neueingeführt. Damit wird der Versuch unternommen, die gesundheitlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-


chen Folgen der Corona-Krise abzuschwächen. Folgen ergeben sich auch bei der praktischen Handhabung des 
Erbschaft-und Schenkungsteuerrechts; dazu wurden ebenfalls bereits erste unterstützende Maßnahmen umge-


setzt. Hierzu zählen u. a. die Möglichkeit einer zinslosen Stundung, eine Verlängerung der Fristen zur Abgabe 
von Steuererklärungen sowie Ausweitungen des Abgabezeitraums für Feststellungserklärungen im Bereich von 


Unternehmensvermögen (vgl. u. a. www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020/). 


Aus Sicht der Antragsteller wurden jedoch bisher einige Folgen der Corona-Pandemie nicht berücksichtigt, die 
unmittelbare Auswirkungen auf die Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer mit sich bringen und darüber 


hinaus drohen, die ursprüngliche Absicht des Gesetzgebers zu konterkarieren. Denn die Übergabe eines Unter-


nehmens an die nachfolgende Generation wird bislang dann steuerlich begünstigt, wenn bei der Unternehmens-
nachfolge Arbeitsplätze gesichert, die Stabilität des Unternehmens gewährleistet und somit der Wirtschaftsstand-


ort Deutschland als Ganzes gestärkt wird. Es ist unstrittig, dass viele Unternehmen infolge der Corona-Pandemie 
unverschuldet in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind und deshalb z. B. auf das Instrument der Kurzarbeit 


zurückgreifen müssen. 


Es ist nach Ansicht der Antragsteller fraglich, welche Auswirkungen der Rückgriff auf das Kurzarbeitergeld oder 
Corona-bedingte Personalfreistellungen auf die sogenannte Lohnsummenklausel nach § 13a und b des Erbschaft- 


und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) haben werden. Dies kann dazu führen, dass zentrale Bedingungen für 
mitunter seit Jahren vorbereitete steuerbegünstigte Unternehmensnachfolgen nicht mehr erfüllt werden können. 


Die gesetzgeberische Absicht dieser staatlichen Förderung, nämlich einem Scheitern von Unternehmensnachfol-


gen oder Zwangsveräußerungen und -schließungen von Betriebsteilen und einem damit einhergehenden Verlust 


von Arbeitsplätzen entgegenzuwirken, wird damit unterlaufen. Um ein Scheitern von Unternehmensnachfolgen zu 


verhindern, muss der Gesetzgeber deshalb unmittelbar aktiv werden. 


Nach Ansicht der Antragsteller müssen deshalb Anpassungen – etwa bei der Mindestlohnsumme nach § 13a Ab-
satz 3 und 10 ErbStG, bei der 90-Prozent-Prüfung des Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG 


oder bei der Berücksichtigung von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – geprüft und ggf. angestoßen 
werden. Schließlich ist beispielsweise nicht auszuschließen, dass sich bei Unternehmen das – für eine begünsti-


gende Übertragung schädliche – Verwaltungsvermögen allein deshalb erhöht, weil die Tatsache, dass weltweit 


Kundinnen und Kunden von der Pandemie betroffen sind, eine Anpassung der Zahlungsziele erfordert (Hierzu 
auch: DStR 2020, 853). Ziel der geforderten Überprüfung sollte es daher nach Ansicht der FDP-Fraktion im 
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Deutschen Bundestag sein, herauszustellen, inwieweit die Übergabe eines unverschuldet in eine Krisenlage ge-
ratenen Unternehmens auf die nächste Generation durch die Corona-Pandemie erschwert oder gar verhindert 


wird und welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, um einer möglichen Schlechterstellung entgegenzuwir-


ken.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 6 der Fraktion der FDP („§ 7g EStG reformieren“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. eine Erweiterung des Investitionsabzugsbetrages nach § 7g des Einkommensteuergesetzes auf „digitale Inno-
vationsgüter“ bzw. Wirtschaftsgüter, die der digitalen Transformation dienen, vorsieht, um die Liquiditätsversor-


gung und Eigenkapitalbildung kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken; 


II. die Größenkriterien, bis zu deren Erreichen Investitionsabzugsbeträge und Sonderabschreibungen für kleine 


und mittelständische Unternehmen gebildet bzw. abgezogen werden können (§ 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG), 


deutlich erhöht; 


III. der eine Einschränkung von Personengesellschaften zur Nutzung eines Investitionsabzugsbetrags wie er zur-


zeit in Abs. 7 Satz 2 und 3 neu vorgesehen ist, verhindert; 


IV. die Höhe der begünstigten Investitionskosten bei Investitionsabzugsbeträgen stärker als bislang vorgesehen 


anpasst und von 50 Prozent auf 60 Prozent anhebt und diese Anpassung auf drei Jahre befristet. 


Begründung 


Die Digitalisierung von Geschäftsmodellen bzw. Wertschöpfungsketten in den Unternehmen ist ein entscheiden-


der Prozess, von dem die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft in zunehmendem Ausmaß abhängt. Wäh-


rend für die großen Konzerne die digitale Transformation ihrer Geschäftsprozesse bereits zum Alltag gehört, 
bündelt der deutsche Mittelstand gerade seine Kräfte, um diese überlebenswichtige Fortschrittsentwicklung und 


deren Potentiale nutzbar zu machen. Durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen erhöht sich zudem die 
Transparenz von Wertschöpfungsketten. Unternehmen können so einfacher einen Aufbau von Wertschöpfungs-


partnerschaften durch Netzwerke organisieren oder Kundenbedürfnisse noch stärker in den Wertschöpfungspro-


zess einbeziehen. 


Gerade im Zuge der Krise darf es nicht zu einer Verhinderung zukunftsfähiger Investitionen kommen, die für den 


Wirtschaftsstandort Deutschland von starker und steigender Bedeutung sind. § 7g EStG bietet kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen innerhalb der dort genannten Größenkriterien die Möglichkeit, für zukünftige Investi-


tionen in zu benennende bewegliche Wirtschaftsgüter durch den Abzug eines Investitionsabzugsbetrages eine 


steuerliche Gewinnreduzierung vorzunehmen. Der Ausgleich dieser Gewinnreduzierung erfolgt dann im Jahr der 


Investition. 


Die Antragssteller vertreten die Auffassung, dass die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der Regelung angesichts 


des zum Teil großen Investitionsbedarfs in die digitale Transformation auch für Investitionen in immaterielle 
Vermögensgegenstände erweitert werden sollte. Darüber hinaus sollten die Größenkriterien, die zur Inanspruch-


nahme der Vorschrift erfüllt sein müssen, nach oben angepasst werden, damit die Anreizwirkung der Vorschrift 


von einer größeren Anzahl an Unternehmen in Anspruch genommen werden kann. 


Letztlich ist eine Einschränkung zur Nutzung von Investitionsabzugsbeträgen insbesondere vor dem Hintergrund 


der massiven Belastungen von Unternehmen im Zuge der Corona-Pandemie abzulehnen. Da nach Ansicht der 
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Antragsteller „ungewollte Gestaltungen“, also die nachträgliche Bildung eines IAB vor dem Hintergrund der 
ständigen Rechtsprechung des BFH (z. B. Urteil vom 20. Juni 2012, BStBl II 2013, 719) nicht möglich ist und 


somit kein Anlass besteht, die Bildung von IABs zu beschränken.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: DIE LINKE., B90/GR 


 


Entschließungsantrag 7 der Fraktion der FDP („Außensteuergesetz; Anpassung der Niedrigbesteuerungsgrenze“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der das Außensteuergesetz 


an die internationale Steuerwirklichkeit anpasst und die Niedrigbesteuerungsgrenze des § 8 Abs. 3 AStG auf 15% 


absenkt. 


Begründung 


Deutschland ist Hochsteuerland: Bei Kapitalgesellschaften summiert sich die Steuerbelastung sogar auf 31,6%, 
da diese mit Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Solidaritätszuschlag belastet werden. Währenddessen liegt 


die durchschnittliche Unternehmenssteuerbelastung in den OECD-Staaten bei 24,7% und in den EU-Staaten bei 


22,2%. Gerade in der aktuellen konjunkturellen Lage ist die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands von 
großer Bedeutung, weil sie sich direkt auf die Investitionsentscheidungen auswirken und die wirtschaftliche Sub-


stanz Stück für Stück erodieren können. Insbesondere in den Zeiten der Corona-Pandemie werden Standortent-
scheidungen kritisch überprüft und Einsparpotenziale eruiert. Deutschland schneidet hier aufgrund seiner effek-


tiven Steuerbelastung der Unternehmen von 30% schlecht ab und gefährdet damit den Wirtschaftsstandort 


Deutschland. 


§ 7 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 3 ordnet eine Hinzurechnungsbesteuerung dann an, wenn eine ausländische Gesellschaft 


passive Einkünfte erzielt, die einer niedrigen Besteuerung unterliegen. Das Absenken der Unternehmenssteuer-


belastung in anderen Staaten der OECD und EU führt im Zusammenspiel mit der Niedrigbesteuerungsgrenze von 
25% in § 8 Abs. 3 AStG führt im Ergebnis dazu, dass die Hinzurechnungsbesteuerung nicht länger die Ausnahme, 


sondern der Regelfall ist, obwohl die Tätigkeit in diesen Staaten in keinem Zusammenhang mit einer Steuerver-


meidungs- oder Steuermissbrauchstätigkeit steht. 


Die Niedrigsteuergrenze wurde zuletzt mit dem Steuersenkungsgesetz vom 23. Oktober 2000 (BGBl. Teil 1 2000, 


Nr. 46 26.10.2000 S. 1433) an das globale Steuerniveau angepasst. Zwanzig Jahre später ist die erneute Anpas-
sung dringend geboten, um zu verhindern, dass Deutschland im internationalen Standortwettbewerb den An-


schluss verliert. Gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krise und Rezession ist es dringend nötig, die Konjunktur 


anzukurbeln und Steuerpflichtige im Land zu halten.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 8 der Fraktion der FDP („Lohnsummenregelung, § 8c KStG“) 
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„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der die Lohnsummenregelung 


des § 8c Abs. 1a Nr. 2 KStG für die Jahre 2020 und 2021 zweckmäßig und den wirtschaftlichen Besonderheiten 


der Covid-19-Pandemie entsprechend anpasst. 


Begründung 


Die Lohnsummenregelung des § 8c Abs. 1a Nr. 2 KStG definiert, dass eine Erhaltung der wesentlichen Betriebs-
strukturen nur dann gegeben ist, wenn die „Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen der Körperschaft 


innerhalb von fünf Jahren nach Beteiligungserwerb 400% der Ausgangslohnsumme nicht unterschreitet“. 


Die Umsatzeinbrüche, die viele Unternehmen infolge der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lock-


downs erlitten, haben zu Entlassungen oder der Zahlung von Kurzarbeitergeld geführt. Dies wiederum hat das 


Abfallen der Lohnsumme unter die Mindestgrenze zur Folge und führt damit zum Entfallen der Voraussetzungen 


der Steuerbegünstigung. 


In Zeiten der tiefen, durch Corona hervorgerufenen Rezession ist dies nicht zweckmäßig. Aus diesem Grund sollte 


die Lohnsummenregelung temporär ausgesetzt und den besonderen wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst 


werden.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 9 der Fraktion der FDP („Thesaurierungsbegünstigung, § 34a EStG“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. befristet bis zum 31.12.2021 den festen Steuersatz für einbehaltene Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG auf 


15% absenkt und die entnommenen Gewinne nach einer Haltedauer von drei Jahren analog zur Körperschafts-


teuer mit 25% nachbesteuert, 


II. den Steuersatz für die thesaurierten Gewinne des § 34a Abs. 1 Satz 1 EStG so anpasst, dass eine Gleichbe-
handlung mit Körperschaften gegeben ist und die Ertragsteuern in die Begünstigungsfähigkeit einbezieht statt sie 


als Entnahme zu behandeln, 


III. den festen Steuersatz der Nachversteuerung des § 34a Abs. 4 Satz 2 EStG durch die Möglichkeit der Regelbe-


steuerung im Teileinkünfteverfahren auf Antrag einführt (sog. Günstigerprüfung),  


IV. die in § 34a Abs. 4 EStG festgelegte Verwendungsreihenfolge aufhebt, indem zunächst die Entnahme der 
Hälfte der im laufenden Jahr entstandenen steuerfreien Gewinne ermöglicht wird und die festzuschreibenden 


Altentnahmen in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von 10 Jahren auch während der angewandten The-


saurierungsbegünstigung ermöglicht; 


V. und Umstrukturierungshemmnisse abbaut, indem der nachversteuerungspflichtige Betrag kraft Gesetzes auf 


die übernehmende Kapitalgesellschaft übergeht und dort den ausschüttbaren Gewinn des § 27 KStG erhöht. 


Begründung 


Der feste Steuersatz der einbehaltenen Gewinne in Höhe von 28,25% (§ 34a Abs. 1 Satz 1 EStG) wird den finan-


ziellen Herausforderungen der Unternehmen in der Corona-Krise nicht gerecht. Eine Ausgestaltung, die analog 
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zur Körperschaftsteuer läuft, entspricht einer gerechten Besteuerung und macht die Thesaurierungsbegünstigung 


für alle Personengesellschaften praktikabel. 


Der feste Steuersatz der Nachversteuerung von 25% (§ 34a Abs. 4 Satz 2 EStG) führt dazu, dass die Thesaurie-


rungsbegünstigung nicht entnommener Gewinne primär für solche Personengesellschaften attraktiv ist, die dem 
Spitzensteuersatz unterliegen und die Thesaurierungsbegünstigung langfristig in Anspruch nehmen. Die Möglich-


keit, auf Antrag das Teileinkünfteverfahren in Verbindung mit dem individuellen Einkommensteuersatz anzuwen-


den, macht das Modell für KMUs attraktiver. Denn ihnen ist eine langjährige Planung aufgrund volatiler Ge-
winnentwicklungen oft kaum möglich und sie unterliegen zudem häufig nicht dem Spitzensteuersatz. Durch die 


Antragsmöglichkeit werden Härtefälle ausgeschlossen. 


Derzeit können Altrücklagen aus der Zeit vor Anwendung der Thesaurierungsbegünstigung erst dann entnommen 


werden, wenn die Gewinnanteile vollständig entnommen und nachversteuert worden sind, die der Begünstigung 


unterliegen (§ 34a Abs. 4 EStG). Dies führt in der Praxis dazu, dass Altrücklagen vor der Inanspruchnahme der 
Thesaurierungsbegünstigung noch schnell entnommen werden; das eigentliche Ziel der Eigenkapitalbildung und 


-förderung wird so gerade konterkariert. 


Eine flexiblere Ausgestaltung der Verwendungsreihenfolge würde diesen dysfunktionalen Entnahmeanreiz been-
den und den Unternehmen mehr Flexibilität bei unternehmerischen Entscheidungen geben. Eine Aufhebung der 


starren Verwendungsreihenfolge des § 34a Abs. 4 EStG ermöglicht es den Unternehmen, auch sonstige Rücklagen 
aus regelbesteuerten Gewinnen oder aber steuerbefreite Gewinne und erst dann den nachversteuerungspflichti-


gen Betrag abzubauen. 


Bisher sind die auf den Begünstigungsbetrag entfallenden Ertragsteuern aus bereits voll versteuertem Einkommen 
zu leisten. Um eine Ungleichbehandlung im Vergleich mit den Kapitalgesellschaften zu verhindern, sollten die 


Ertragsteuern in den Begünstigungsbetrag einbezogen werden. 


Die Einbringung eines Betriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapitalgesellschaft führt nach aktueller 


Rechtslage dazu, dass thesaurierte Gewinne nachversteuert werden müssen. Die Thesaurierungsrücklage ist so 


ein Hindernis für steuerliche Umstrukturierungen und hemmt so unternehmerische Entscheidungen.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: AfD 


 


Entschließungsantrag 10 der Fraktion der FDP („TSE bei Kassen statt Bonpflicht“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der die Händler, die ihre 
Kassen mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) nach § 146a Abs. AO i.V.m. KassenSichV 


ausstatten, von der Belegausgabepflicht nach § 146a Abs. 2 AO z befreit. 


Begründung 


Die zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) dient dazu, Manipulationen an den digitalen Daten von 


Geschäftsvorgängen zu verhindern. Für jede Transaktion wird eine Transaktionsnummer vergeben; Lücken wer-


den auf diese Weise sofort offenbar. 


Aus diesem Grund ist die zusätzliche Belegausgabepflicht – unabhängig, ob elektronisch oder in Papierform – 


vollkommen überflüssig. Denn einer Manipulation wird ja durch die TSE bereits effektiv verhindert. Während 
offene Ladenkassen weiterhin ohne Belegausgabepflicht genutzt werden können, sollen nur die bereits mit TSE 
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versehenen und gesicherten Kassen zusätzlich Belege ausgeben. Eine bürokratische und lebensfremde wie ineffi-
ziente Lösung. Die Belegausgabepflicht ist gerade in den Fällen obsolet, für die sie gesetzlich vorgesehen ist und 


daher aufzuheben.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE., B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Entschließungsantrag 11 der Fraktion der FDP („Zeitnahe Betriebsprüfungen“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der  


I. die Betriebsprüfungsordnung (BpO) und § 169 AO so anpasst, dass im Rahmen einer Außenprüfung höchstens 


ein Zeitraum von drei Jahren rückwirkend geprüft werden kann, 


II. die Festsetzungsfrist des § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO von vier Jahren auf zwei Jahre verkürzt, 


III. ein Antragsrecht für eine zeitnahe Betriebsprüfung einführt, das es den Unternehmen ermöglicht, selber die 
Initiative für eine zeitnahe Außenprüfung zu ergreifen und die Entscheidung darüber in das pflichtgemäße Er-


messen der Finanzverwaltung zu stellen, um beschränkten Prüfungskapazitäten Rechnung tragen zu können, 


IV. den Begriff der „gegenwartsnahen Betriebsprüfung“ in § 4a BpO praxisnah konkretisiert und nur das Besteu-
erungsjahr, für das die letzte Steuererklärung abgegeben worden ist sowie höchstens ein weiteres Besteuerungs-


jahr als „gegenwartsnah“ definiert, 


V. Betriebsprüfungen bei solchen Steuerschuldnern beschleunigt, die Tax Compliance Management Systeme 


(TCMS) einsetzen, um Anreize für den Einsatz von risikoreduzierenden IT-Lösungen und effizienteren Compli-


ance-Konzepten zu setzen, 


VI. die Aufbewahrungsfristen des § 147 Abs. 3 Satz 1 AO auf fünf Jahre verkürzt. 


Begründung 


Zu spät einsetzende und lang andauernde Betriebsprüfungen binden finanzielle und personelle Kapazitäten in 
Unternehmen und der Verwaltung. Die oft mehrjährige Rechtsunsicherheit behindert unternehmerische Entschei-


dungen für die Zukunft und hemmt Unternehmensentwicklungen in einem zunehmend dynamischen Umfeld. Stu-
dien und Umfragen zeigen, dass bei rund 40% der Unternehmen die Prüfungen erst nach drei bis fünf Jahren 


abgeschlossen sind; bei jedem sechsten Unternehmen geht die Prüfungsdauer sogar weit über einen Zeitraum 


von fünf Jahren hinaus. 


Im globalen Umfeld wird die Prüfungsdauer durch langwierige Verständigungsverfahren zur Klärung internati-


onaler Besteuerungskonflikte zusätzlich verlängert. Für die Praxis hat dies oft hohe Nachzahlungszinsen sowie 
bilanzielle Rückstellungen für Steuernachzahlungen oder sogar Ad-hoc-Mitteilungen bei börsennotierten Unter-


nehmen zur Folge – ein stetig wachsender Standortnachteil, der besonders kleine und mittlere Unternehmen vor 


enorme Herausforderungen stellt. 


Die zeitnahe Durchführung von Betriebsprüfungen in das Ermessen der Finanzverwaltung zu stellen, ist offenbar 


nicht ausreichend, um eine flächendeckende effiziente und wirklich zeitnahe Betriebsprüfung zu gewährleisten. 


Ergänzend sollten daher zu den Regelungen der Betriebsprüfungsordnung einzelne Regelungen in der Abgaben-


ordnung angepasst werden, ohne den Steuerbehörden dadurch zu viel Ermessensspielraum zu entziehen.“ 


 


Zustimmung: FDP 
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Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: AfD, DIE LINKE 


 


Entschließungsantrag 12 der Fraktion der FDP („Corona-bedingte Unterbrechung der Festsetzungsverjährung 


nach der Abgabenordnung“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der die Festsetzungsverjäh-
rung nach § 169 Abs. 2 AO für Fälle der Steuerhinterziehung für zwölf Monate unterbricht und die Festsetzungs-


frist nach § 171 AO für noch nicht verjährte Fälle nicht vor dem 31.12.2021 ablaufen lässt. 


Begründung 


In Fällen der Steuerhinterziehung beträgt die Verjährungsfrist nach § 169 Abs. 2 AO für Vorsatz 10 Jahre und 


für leichtfertige Verkürzung 5 Jahre. Besonders bei komplexen Hinterziehungsstrukturen besteht aber ein sehr 


hoher Ermittlungsaufwand bei Aufklärung und Strafverfolgung. In Zeiten der Corona-Pandemie sind bestimmte 
Ermittlungsmaßnahmen, wie beispielsweise Beschlagnahmen, Durchsuchungen oder Vernehmungen aus Grün-


den des Gesundheitsschutzes nur eingeschränkt vorgenommen werden. Diese Einschränkungen behindern die 
Fortschritte und Geschwindigkeit der Ermittlungsarbeit. Dies kann in zahlreichen Fällen zu einer Verjährung 


von Steuerhinterziehungsfällen mit Ablauf des 31.12.2020 führen. Um dies zu vermeiden, ist eine Anpassung der 


Festsetzungsverjährung erforderlich und geboten.“ 


 


Zustimmung: FDP, DIE LINKE, B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD 


 


Entschließungsantrag 13 der Fraktion der FDP („Verlustverrechnung und Aussetzen der Mindestbesteuerung“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf einzubringen, der 


I. Die steuerliche Verlustverrechnung zeitlich auf die drei unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeiträume 


ausweitet, 


II. die steuerliche Verlustverrechnung auf einen Betrag von 30 Mio. EUR bei Einzelveranlagung und 60 Mio. 


EUR bei Zusammenveranlagung ausweitet, 


III. die Nutzung steuerlicher Verluste temporär verbessert und ausweitet, indem die Mindestbesteuerung nach § 


10d EStG und §§ 8 Abs. 1 Satz 1 KStG i.V.m. 10d EStG für die Jahre 2020 und 2021 ausgesetzt und die Deckelung 


auf 60% in § 10d Abs. 2 Satz 1 EStG gestrichen wird. 


Begründung 


Die Corona-Krise macht ein sofortiges Handeln zur Sicherung der Liquidität nicht nur durch Kredite, sondern 


auch durch steuerliche Maßnahmen erforderlich. Die Maßnahmen der Bundesregierung (BMF-Schreiben und 


Corona-Steuerhilfegesetz) gehen zwar in eine richtige Richtung, reichen aber bei weitem nicht aus, um die ange-


schlagene Wirtschaft effizient zu retten. 
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Ein befristetes Ausweiten der Verlustverrechnungsmöglichkeiten für Personen- und Kapitalgesellschaften bietet 
Hilfe zur Selbsthilfe, ohne dass Unternehmen Darlehen aufnehmen oder bestehende Kredite ausweiten müssen. 


Vielmehr ist es den Unternehmen durch ein Ausweiten der Höhe der Verlustverrechnung als auch der zeitlichen 


Verlustrückträge möglich, ihre Liquidität zu erhalten und Gewinne für ein Überleben in der Krise und einen 


Neustart nach der Krise zu nutzen. 


Durch die Anpassung der Höhe des Verlustverrechnungsvolumens und der zeitlichen Erweiterung kann erreicht 


werden, dass Unternehmen die erhöhten krisenbedingten Verluste mit Gewinnen aus den Vorjahren steuerlich 
verrechnen können. Über die dann zu erwartenden Steuererstattungen wird den Unternehmen eine zusätzliche 


Liquidität verschafft, die zur Überwindung der Krise dringend notwendig ist. 


Aus diesem Grund ist auch die Mindestbesteuerung vorübergehend auszusetzen/anzupassen, damit die Liquidität 


von Gründern, die nach Anlaufjahren steuerliche Verluste erzielen, nicht zu stark eingeschränkt wird. 


Die Deckelung des Verlustvortrages auf 60% führt dazu, dass solche Unternehmen, die per Saldo keinen Gewinn 


erwirtschaftet haben, dennoch mit Ertragsteuern belastet werden. So entzieht der Staat den Unternehmen die 


gerade in heutigen Zeiten so dringend benötigte Liquidität.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: DIE LINKE 


 


Entschließungsantrag 14 der Fraktion der FDP („Umsatzsteuer bei Sachspenden“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, schnellstmöglich sicherzustellen, dass Unternehmen, die ge-
meinnützigen Organisationen Sachspenden zuwenden, zukünftig die betreffende Ware umsatzsteuerlich mit einem 


Wert von null Euro ansetzen können, sofern die Ware nicht mehr auf dem üblichen Handelsweg vertrieben werden 


kann. 


Begründung 


Im Rahmen der tagtäglichen Tätigkeit vieler Unternehmen fallen beständig Waren an, die beispielsweise aufgrund 
von Produktionsmängeln, eines Sortimentswechsels, Überproduktion oder Retouren nicht mehr markgängig sind. 


Infolgedessen stellt sich für die Betroffenen die Frage, wie mit diesen Produkten umgegangen werden soll. 


Zum jetzigen Zeitpunkt ist im deutschen Recht keine Steuerbefreiungsvorschrift für Sachspenden vorgesehen, in-
folgedessen auch die Weitergabe von Gegenständen in Form einer Sachspende durch Unternehmen an gemein-


nützige Einrichtungen regelmäßig nicht umsatzsteuerbefreit ist. Stattdessen werden unentgeltliche Zuwendung 
und die Entnahme eines Gegenstandes gleichgestellt, wenn ebendieser Gegenstand zuvor zum Vorsteuerabzug 


berechtigte. In diesen Fällen findet daher eine Belastung durch die Umsatzsteuer statt, wobei bei der Ermittlung 


der Bemessungsgrundlage grundsätzlich vom fiktiven Einkaufspreis zuzüglich der Nebenkosten für den Gegen-
stand oder für einen gleichartigen Gegenstand im Zeitpunkt der Entnahme oder Zuwendung auszugehen ist. Nach 


Verwaltungsansicht entspricht dieser fiktive Einkaufspreis regelmäßig dem auf der Handelsstufe des Unterneh-


mers ermittelbaren Wiederbeschaffungspreis zum Zeitpunkt der Entnahme. Unter anderem deshalb wird die Ver-
nichtung der Waren für viele Betriebe betriebswirtschaftlich günstiger als die Abgabe der Produkte in Form einer 


Sachspende. 


Für die Unternehmen ist die Berechnung des fiktiven Einkaufspreises schwierig, wodurch die meisten Unterneh-


men quasi gezwungen werden, über künftige Preise zu spekulieren. Denn steigt der Einkaufspreis in der Zukunft, 


so muss der Unternehmer die Umsatzsteuer nachzahlen. 
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Deswegen konkretisierte die OFD Niedersachen erneut die Normierung zur Bewertung des fiktiven Einkaufsprei-
ses und stellte klar, dass Waren, die nicht mehr verkäuflich seien, auf circa 0 Euro festgesetzt werden würden. 


Dies betreffe vor allem Waren des Lebensmittelbereiches, deren Ablaufdatum bereits überschritten sei oder wie 


bei Obst und Gemüse Mängel aufweise. Auch Artikel des Non-Food-Bereichs könnten als unverkäuflich deklariert 
werden. Dies sei der Fall, wenn Waren wegen eines Verpackungsfehlers oder auch einer Falschetikettierung 


vernichtet werden müssten. 


Anstatt einen Flickenteppich von Ausnahmen der Umsatzbesteuerung von Sachspenden zu weben, wäre es not-
wendig, eine einheitliche Regelung zu schaffen, wonach Sachspenden von der Umsatzsteuer befreit werden. An-


sonsten würde die Abgabe gebrauchs-, aber nicht mehr marktfähiger Produkte zu gemeinnützigen Zwecken durch 
die aktuelle umsatzsteuerrechtliche Situation weiterhin gehemmt. Dieser Zustand ist so nicht hinnehmbar und 


gehört daher schnellstmöglich angegangen. Die Bundesregierung darf sich unternehmerische Eigenverantwor-


tung nicht länger zum Feind machen. Stattdessen ist es geboten, den engagierten Betrieben den Weg freizuma-
chen, sodass diese ihr enormes Potential zur Stiftung gesellschaftlichen und ökologischen Nutzens ohne Gänge-


lung der Staatsgewalt in die Tat umsetzen können.“ 


 


Zustimmung: FDP, DIE LINKE., B90/GR 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD 


Enthaltung: AfD 


 


Entschließungsantrag 15 der Fraktion der FDP („Umsatzsteuer in der Unternehmerkette“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Der Bundestag fordert die Bundesregierung auf, durch die Veröffentlichung eines BMF-Schreibens dafür Sorge 
zu tragen, dass die Nichtbeanstandungsregelung aus dem BMF-Schreiben vom 30. Juni 2020 zum zu hohen Um-


satzsteuerausweis in der Unternehmerkette (DOK: 2020/0610691; Tz. 3.12) für die gesamte Dauer der Niedrig-


steuerphase und auch rückwirkend für den Zeitraum seit dem 1. August 2020 erneut gilt. 


Begründung 


Durch das zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 
29. Juni 2020 wurde der allgemeine Umsatzsteuersatz von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Umsatzsteuersatz 


von 7 auf 5 Prozent und der im Rahmen der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG für die Lieferungen 


bestimmter Sägewerkserzeugnisse, von Getränken und alkoholischen Flüssigkeiten geltende Steuersatz von 19 
auf 16 Prozent gesenkt. Bereits zuvor wurden umsatzsteuerrechtliche Sonderregelungen für den Verzehr in und 


außer Haus getroffen, die der Unterstützung der Gastronomie dienen sollten. 


Trotz der hohen hieraus resultierenden Kosten haben diese Maßnahmen nie den "Wumms" (n-tv, Juli 2020, Olaf 


Scholz spürt den "Wumms") entwickelt, der ursprünglich versprochen wurde. Stattdessen stellte sich ein enormer 


Erfüllungsaufwand (Handelsblatt, Juni 2020, Fast 250 Millionen Euro Bürokratiekosten für Wirtschaft durch 


Konjunkturpaket) ein, während die Unternehmen und Betriebe zur Unzeit mit bürokratischen Hürden konfrontiert 


wurden. Um diese Entwicklung abzufedern, veröffentlichte das BMF ein Schreiben, in dem es unter anderem eine 


Nichtbeanstandungsregelung für einen zu hohen Steuerausweis in der Unternehmerkette aufnahm. Demnach 
sollte für Leistungen, die im Juli 2020 an einen anderen Unternehmer erbracht werden und für die ein zu hoher 


Steuerausweis erfolgt ist, nicht beanstandet werden, wenn die Rechnung hierfür nicht berichtigt wird. Aus Grün-
den der Praktikabilität sollte der Leistungsempfänger die ausgewiesene Steuer in voller Höhe als Vorsteuer ab-


ziehen dürfen. Eine Rechnungsberichtigung zur Vermeidung eines unrichtigen Steuerausweises gem. § 14c Abs. 


1 UStG war nicht erforderlich. 
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Die Nichtbeanstandungsregelung galt zwar nur für den Zeitraum nach dem 30. Juni und vor dem 1. August 2020, 
die bürokratischen Hürden für Unternehmen bestehen aber bis heute. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit und zur 


Erleichterung des Erfüllungsaufwandes der Unternehmen und Betriebe, die sich aktuell ohnehin häufig in einer 


angespannten Lage wiederfinden, sollte diese Nichtbeanstandungsregelung sowohl rückwirkend als auch zukünf-


tig für den verbliebenen Zeitraum der Niedrigsteuerphase wieder gelten.“ 


 


Zustimmung: FDP 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD, DIE LINKE. 


Enthaltung: B90/GR 


 


Entschließungsantrag 16 der Fraktion der FDP („Vereinfachter Nachweis von Zuwendungen“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2000 (BGBl. 


I S. 717), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 25. Juni 2020 (BGBl. I S. 1495) geändert wurde, soll 
dahingehend geändert werden, dass der vereinfachte Nachweis für Spenden in § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 


von 200 auf 300 Euro erhöht wird. 


Begründung 


Bei geringen Beträgen können Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke schon 


jetzt vom zu versteuernden Abkommen abgezogen werden, ohne dass eine Zuwendungsbestätigung benötigt wird. 
Für Zuwendungen bis zu 200 Euro genügt dafür ein Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines 


Kreditinstituts. Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen und den bürokratischen Aufwand für Spender, gemein-


nützige Organisationen sowie die Steuerverwaltung zu verringern, soll ein solcher vereinfachter Nachweis von 


Zuwendungen ab sofort bei Beträgen bis zu 300 Euro ermöglicht werden.“ 


 


Zustimmung: AfD, FDP, DIE LINKE. 


Ablehnung: CDU/CSU, SPD, B90/GR 


Enthaltung: - 


 


Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN brachte einen Entschließungsantrag ein. 


 


Entschließungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN („Gemeinnützigkeitsrecht reformieren“) 


 


„In die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 


19/22850 ist folgende Ausschlussentschließung aufzunehmen: 


Der Bundestag wolle beschließen: 


I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 


Zurzeit ist der gleichberechtigte Einfluss aller Bürgerinnen und Bürger auf die Willensbildung in unserer Gesell-


schaft nicht sichergestellt. Das Urteil des Bundesfinanzhofs vom Frühjahr 2019 zur Gemeinnützigkeit des globa-
lisierungskritischen Netzwerks Attac (BFH, Urt. v. 10.01.2019, V R 60/17) hat zur Folge, dass es seither eine 
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massive Verunsicherung in großen Teilen der gemeinnützigen Zivilgesellschaft gibt. Auch wenn die Frage der 
Gemeinnützigkeit auf dem ersten Blick eine steuerrechtliche ist, so geht die Bedeutung des Status der Gemeinnüt-


zigkeit im Alltag viel weiter. Es handelt sich um einen Status, der an vielen Stellen überhaupt erst Zugänge öffnet, 


insbesondere zu einer ausreichenden Finanzierung des Engagements. Gerade jetzt in Krisenzeiten sind viele Or-


ganisationen auf Spenden angewiesen. Die aktuelle Unsicherheit ist Gift für die Zivilgesellschaft. 


Deshalb muss im Gesetz ausdrücklich geregelt werden, dass auch die Einflussnahme auf die politische Willens-


bildung zu gemeinnützigen Zwecken erfolgen darf – gelegentlich auch über die eigenen Zwecke hin-aus. Nicht 
nur die Förderung des demokratischen Staatswesens (§ 52 Abs. 2 Satz1 Nr. 24 AO), sondern auch die Förderung 


ihrer tragenden Grundsätze sollte klar gemeinnützig sein. Der Bundestag ist der Auffassung, dass dies vom ge-
meinnützigen Zweck der Förderung des demokratischen Staatswesens umfasst ist, sieht aber zur Schaffung von 


Rechtssicherheit dennoch eine Klarstellung als erforderlich an. Mehr Rechtssicherheit und mehr Transparenz 


von gemeinnützigen Organisationen müssen jedoch Hand in Hand gehen. 


Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz wurde ein Rückwirkungsverbot der strafrechtlichen Vermögensab-


schöpfung eingeführt, wodurch das Zurückholen von erbeuteten Steuergeldern, wie durch CumEx-Geschäfte, für 


bis zum 1. Juli 2020 steuerschuldrechtlich verjährte Fälle unmöglich gemacht wurde. Ziel sollte jedoch sein, dass, 
selbst wenn Taten ungesühnt bleiben, der materielle Nutzen nicht bei den TäterInnen verbleibt – so wie es auch 


die Neuordnung des Einziehungsrechts vor-sieht. Denn Kriminalität darf sich nicht lohnen. Deshalb soll eine 
Regelung eingeführt werden, die es ermöglicht, dass die gesamten Taterträge aus Steuerstraffällen an den Staat 


zurückfließen können. 


Zudem kann weiterhin bei großen Immobiliendeals legal die Grunderwerbsteuer durch sogenannte „Share 
Deals“ umgangen werden. Im Juli 2019 legte Finanzminister Olaf Scholz einen Regierungsentwurf zur Neu-re-


gelung der Grunderwerbsteuer vor. Das Gesetzgebungsverfahren wurde bis heute nicht abgeschlossen und schon 
jetzt ist klar, dass der vor-liegende Vorschlag das Steuerschlupfloch nicht wirksam schließen wird. Die Umgehung 


der Grunderwerbsteuer mittels Share Deals muss umgehend beendet werden. Diese Pflicht begründet sich bereits 


aus dem verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. 


Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf plant die Bundesregierung, die Grenze bei verbilligter Wohnraumüberlas-


sung gemäß § 21 Abs. 2 EStG von 66 auf 50 Prozent der ortsüblichen Miete abzusenken. Allerdings soll, wenn 


die tatsächlich geforderte Miete zwischen 50 und 66 Prozent der ortsüblichen Miete beträgt, wieder eine Total-


überschussprognoseprüfung als Nachweis der Einkünfteerzielungsabsicht vorgelegt werden. Kommt diese Prog-


nose, die gegebenenfalls für die kommenden 30 Jahre aufzustellen ist, zu einem negativen Ergebnis, sind die mit 
der Vermietung zusammenhängenden Werbungskosten nur anteilig abzugs-fähig. Dies bringt neuen bürokrati-


schen Aufwand mit sich. Ursprünglich sollte durch die 66 Prozent-Grenze eine vereinfachte Bewertung der Ein-


künfteerzielungsabsicht durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 erreicht werden. Die aufwändige und streit-
anfällige Totalüberschuss-prognose sollte entfallen. Zudem beugt die bestehende Regelung steuerliche Umge-


hungsmöglichkeiten vor. Durch eine günstige Vermietung an Angehörige können nämlich Verluste erzeugt wer-
den, die die Einkommensteuer verringern. Daher brauchen wir eine bürokratiearme Lösung, die Gestaltungs-


möglichkeiten entgegentritt. 


Im Referentenentwurf zu diesem Gesetz war eine Ausweitung der Kapitalerträge nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
vorgesehen. Danach sollten auch solche Kapitalanlagen zu Einkünften aus Kapitalvermögen führen, die auf eine 


Sachleistung, z.B. die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen, gerichtet und somit wirtschaftlich mit Zer-


tifikaten vergleichbar sind. Durch diese Erweiterung sollten solche Kapitalanlagen, die wirtschaftlich mit Zerti-
fikaten vergleichbar sind, zukünftig in die Steuer-pflicht einbezogen werden. Durch die Streichung der vorgese-


henen Änderung bleiben die Erträge aus solchen Finanzanlagen gemäß der Rechtsprechung des BFH weiterhin 


steuerlich unbeachtlich, wenn diese Inhaberschuldverschreibungen nach Ablauf der steuerlichen Spekulations-


frist von einem Jahr verkauft werden oder die AnlegerInnen sich die Edelmetalle tatsächlich liefern lassen. Diese 


Ausnahme von der Besteuerung bei Erträgen aus Kapitalanlagen wollen wir abschaffen. 


Des Weiteren ist festzustellen, dass durch die weiterhin bestehenden und sich aktuell verschärfenden Kontaktbe-


schränkungen und durch die da-mit einhergehenden Einschränkungen die Ermittlungsarbeiten der Steuer-fahn-
dungsstellen deutlich beeinträchtigt sind. Um den hierdurch auch im Falle von Steuerstraftaten, wie beispiels-


weise solchen aus Cum-Ex-Geschäften, entstehenden Eintritt der Festsetzungsverjährung entgegenzuwirken, soll 


ein spezieller Tatbestand der Ablaufhemmung geschaffen werden. 
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Mit einem neuen § 208a AO sollen Steuerfahndungsbefugnisse des Bundeszentralamtes für Steuern (BZSt) ge-
schaffen werden, die sich auf die Bereiche beziehen, in denen das BZSt bereits jetzt schon steuerverwaltend tätig 


ist. Diese Kompetenzerweiterung umfasst jedoch nur Vorfeldermittlungen, also steuerverwaltende und keine straf-


verfolgenden Tätigkeiten. Zudem sind nur Teilbereiche von Gemeinschaftsteuern sowie die Versicherung- und 
Feuerschutzsteuer hiervon betroffen. Um eine schlagkräftige Einsatzgruppe gegen Steuerhinterziehung und für 


einen bundeseinheitlichen Steuervollzug zu schaffen, muss jedoch die Zuständigkeit in Steuerfragen auf Bundes-


ebene weiter ausgebaut werden. 


Der Gesetzentwurf sieht eine, auch unter Berücksichtigung der vorüber-gehenden besonderen Situation der 


Corona-Krise, zielgenauere Ausgestaltung der Investitionsabzugsbeträge des § 7g EStG vor. Zur Schaffung von 
Investitionsanreizen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen wird der Anwendungsbereich erweitert so-


wie der im Voraus abzugsfähige prozentuale Anteil an den voraussichtlichen Anschaffungs- oder Her-stellungs-


kosten erhöht. Der Bundestag ist überzeugt, dass nur ein politischer Aufbruch nachhaltig aus der Krise führt. 
Dazu braucht es eine sozial-ökologische Transformation unseres Lebens und Wirtschaftens. Deshalb müssen die 


notwendigen Konjunktur- und Investitionsmaß-nahmen an klare Kriterien für Nachhaltigkeit, Klima- und Um-


weltschutz und die Geschlechtergerechtigkeit geknüpft werden. Die vorliegenden Änderungen am Investitionsab-
zugsbetrag nach § 7g EStG entfalten jedoch keinerlei ökologische Lenkungswirkung und machen somit deutlich, 


dass die Bundesregierung den Kampf gegen die Klimakriese vollständig ignoriert. Stattdessen schafft sie Rege-
lungen, die ohne jegliche ökologische Lenkungswirkung auch Fahrzeuge mit fossilen Verbrennungsmotoren ohne 


Rücksicht auf deren CO2-Emmission fördert und die zu einer deutlichen Gestaltungsanfälligkeit führen. Wir wol-


len den Investitionsabzugsbetrag nutzen, um auch kleinen und mittelständischen Unternehmen notwenige Inves-


titionen in Digitalisierung und Klima-schutz zu ermöglichen. 


Allerdings braucht es in der gegenwärtigen Situation nicht nur Unterstützungsmaßnahmen für kleine und mittel-
ständische, sondern auch für große Unternehmen. Hierzu hat die Bundesregierung im Rahmen der Corona-Steu-


erhilfen bereits eine bis Ende 2021 befristete degressive Abschreibung eingeführt. Auch diese Maßnahme wurde 


völlig ohne eine ökologische Lenkungswirkung gewählt. Deshalb braucht es auch hier ein Nachbessern, um An-
reize für die nachhaltige Modernisierung unserer Wirtschaft zu setzen. Aus diesem Grunde wollen wir die Ab-


schreibungsmöglichkeiten für Investitionen in die digitale und ökologische Modernisierung für alle Unternehmen 


verbessern. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass große Investitionsprojekte, die große Auswirkungen für den 


Klimaschutz entfalten, oft eine lange Vorlaufzeit benötigen, reicht die Frist bis Ende 2021 nicht aus. 


Neben steuerlichen Investitionsanreizen ist es auch gegenwärtig weiterhin erforderlich, Unternehmen durch ge-
zielte Maßnahmen Liquiditätshilfen zur Verfügung zu stellen. Hier erweist sich eine Ausweitung des Verlustrück-


trags nach Einschätzung einer Vielzahl von ExpertInnen als eines der wirkungsvollsten und zielgenauesten In-


strumente im Steuerrecht. Zum einen unterstützt diese Maßnahme gezielt Unternehmen mit einem soliden Ge-
schäftsmodell, die also in den Vorjahren Gewinne erzielt haben. Zum anderen kommt es bei der Gewährung eines 


verbesserten Verlustrücktrags nur zu einem zeitlichen Vorzieheffekt, so dass die fiskalischen Kosten – im Gegen-
satz zu anderen beschlossenen Maßnahmen gering sind. Die Bundesregierung hat im Rahmen des Zweiten 


Corona-Steuerhilfegesetzes bereits eine Anhebung des Verlustrücktrags von 1 Mio. Euro auf 5 Mio. Euro be-


schlossen. Um diese Anhebung jetzt auch gerade für besonders betroffene kleine und mittelständische Unterneh-
men zu einem wirkungsvollen Instrument zu machen, braucht es eine Ausdehnung des Rücktragszeitraums für die 


in 2020 entstandenen Verluste bis maximal in das Jahr 2016. 


Um den Umsatzsteuerbetrug weiter einzudämmen, sieht das Gesetz die Einführung des Reverse-Charge-Verfah-
rens, bei dem die Steuerschuldnerschaft auf die LeistungsempfängerInnen übertragen wird, auf Telekommunika-


tionsdienstleistungen vor. Hiermit wird ein weiteres Betrugs-feld für den Umsatzsteuerbetrug geschlossen. Die 


Erfahrung zeigt, dass sich durch die Einführung des Reverse-Charge-Verfahrens der Umsatzsteuerbetrug wirk-


sam verhindern lässt. Aus diesem Grunde wollen wir das Reverse-Charge-Verfahren als generelles Verfahren 


etablieren und wollen, dass sich die Bundesregierung, insbesondere im Rahmen der noch laufenden EU-Ratsprä-


sidentschaft, hierfür auf EU-Ebene einsetzt. 


In seinem Urteil vom 17.12.2014 (Az. 1 BvL 21/12) stellte das Bundes-verfassungsgericht fest, dass die bis dahin 
bestehenden Verschonungs-regelungen angesichts ihres Übermaßes gegen Artikel 3 Abs. 1 des Grundgesetzes 


verstießen, auch wenn es die Verschonungsregelungen nach den §§ 13a und 13b ErbStG grundsätzlich für geeig-


net und erforderlich hielt. Durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 
an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 - Bundesgesetzblatt Teil I 2016 Nr. 52 
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09.11.2016 S. 2464 wurde zur steuerlichen Verschonung des Erwerbs von betrieblichen Vermögen mit einem Wert 


von mehr als 26 Mio. Euro eine Verschonungsbedarfsprüfung in § 28a ErbStG eingefügt. 


Im Rahmen der eingeführten Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG ist die Erbschaftsteuer bei Erwer-


ben begünstigten betrieblichen Vermögens von mehr als 26 Mio. Euro auf Antrag der ErwerberInnen zu erlassen, 
soweit sie nachweisen, dass sie persönlich nicht in der Lage sind, die Steuer aus ihren im Zeitpunkt der Entstehung 


der Erbschaftsteuer verfügbaren Vermögen im Sinne dieser Regelung zu begleichen. Durch den Verzicht auf eine 


absolute Obergrenze für die Verschonung, wie selbst vom Bundesverfassungsgericht als zulässige Ausgestaltung 
erwähnt wurde, hat sich die Große Koalition seinerzeit dazu entschieden, eine großzügige Erlassregelung einzu-


führen, die zudem sehr gestaltungs-anfällig ist. Hierdurch kann bei sehr großen Erbschaften und Schenkungen 
die Steuer in sehr großem Umfang zu Lasten des Gemeinwesens gemindert werden. Wir wollen die Erbschafts-


teuer gerechter und verfassungsfester machen und fordern eine Begrenzung der Erlassmöglichkeit. 


Die Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 setzen eine rechtswidrige Verwaltungspraxis bei der erbschaftsteuerlichen 
Verschonung von Wohnimmobilien fort. Entgegen der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ermöglichen es die 


vom Bundesfinanzministerium erlassenen Verwaltungsanweisungen große Wohnungsbestände mit mehr als 300 


Wohneinheiten erbschaftsteuerlich zu begünstigen, indem diese als begünstigtes betriebliches Vermögen gelten. 
Mit seinem Urteil vom 24.10.2017 - II R 44/15 hat der Bundesfinanzhof jedoch klargestellt, dass für die Gewäh-


rung der steuerlichen Verschonung nicht die Anzahl der Wohnungen ausschlaggebend sein kann. Vielmehr muss 
es sich bei der Überlassung der Wohnungen um einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und nicht nur um eine 


reine Vermögensverwaltung handeln. Ausdrücklich weist der Bundesfinanzhof in seinem Urteil darauf hin, dass 


bei einer Gewährung einer Steuerverschonung allein nach der Anzahl der Wohnungen und somit der Höhe des 
Vermögens eine verfassungswidrige Regelung vorliegen kann. Neben der möglichen Verfassungswidrigkeit einer 


solchen Regelung ist eine solche Begünstigung jedoch auch geeignet, eine gerechte Vermögensaufteilung zu be-
hindern, in dem eine solche Regelung die Konzentration von Wohnimmobilien begünstigt. Diese Konzentration 


auf dem Immobilienmarkt zieht nachteilige Effekte für die MieterInnen nach sich. Aus diesen Gründen muss si-


chergestellt werden, dass die rechtswidrige Verwaltungspraxis zu Gunsten sehr vermögender Menschen beendet 


wird. 


 


II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der folgende 


Aspekte enthält: 


Gemeinnützigkeitsrecht reformieren 


• Klarstellung, dass die selbstlose Einflussnahme auf die politische Willensbildung zu gemeinnützigen 


Zwecken erfolgen darf; 


• Klarstellung, dass bei besonderen Anlässen und Gelegenheit auch ausnahmsweise und in begrenztem 


Umfang andere gemeinnützige Zwecke aktiv verfolgt werden können; 


• Ergänzung des Katalogs gemäß § 52 Abs. 2 AO an geeigneter Stelle, u.a. durch die Zwecke 


· Klimaschutz, 


· Durchsetzung der nationalen und internationalen Grund- und Menschenrechte, 


· Freifunk, 


· Frieden, 


· Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund der in § 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz genannten 


Merkmale, 


· Förderung der Rechtsstaatlichkeit, der Durchsetzung des Sozialstaatsgebotes und allgemein der gleich-


berechtigten Teilhabe; 


• Einführung eines Gemeinnützigkeitsregisters, einschließlich einfach handhabbarer, standardisierter 


Transparenzpflichten für gemeinnützige Organisationen und Regeln zur Offenlegung der Spendenstruk-


tur, abhängig von Parametern wie Einnahmen. 


Einziehung von verjährten Taterträgen ermöglichen 
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• Klarstellung, dass auch Taterträge aus Steuerhinterziehung, die durch Festsetzungs- oder Zahlungsver-
jährung nach § 47 AO steuerschuldrechtlich erloschen sind, der Einziehung und der dafür geltenden 30-


jährigen Verjährung gemäß § 76b Abs. 1 StGB unterliegen. 


Umgehung der Grunderwerbsteuer bekämpfen 


• Einführung einer quotalen Besteuerung erweitert nach niederländischem Vorbild im Grunderwerbsteu-


errecht zur Eindämmung des Steuerschlupflochs „Share Deals“ (vgl. den Antrag der Grünen Bundes-


tagsfraktion „Keine Spekulation mit Land und Immobilien – Steuerschlupfloch Share Deals schließen“, 


BT-Drucksache 19/16501), um den Fehlentwicklungen am Immobilienmarkt entgegenzusteuern, d.h. 


· als weiteren Grundtatbestand, neben dem klassischen Eigentumsübergang von Immobilien mit Rechts-
trägerwechsel, ein rechtsformunabhängiges Besteuerungssystem für die Übertragung von Anteilen an 


grundbesitzenden Gesellschaften zu schaffen, bei dem  


i. ohne Rücksicht auf das Vermögen einer grundbesitzenden Gesellschaft sowie seiner Zweckbe-


stimmung eine quotale Besteuerung des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Anteilen 


ab einer kumulierten Anteilshöhe von mehr als 50 Prozent in entsprechen-der Höhe des erwor-


benen Prozentsatzes erfolgt und  


ii. anstelle des Buchstabens a) bei Gesellschaften, deren Vermögen zu mehr als 50 Prozent aus 


Immobilien besteht, von denen mindestens 30 Prozent im Inland belegen sind und die Immobilien 
zu mindestens 70 Prozent dem Erwerb, der Veräußerung oder Nutzung dieser Immobilien besteht 


(qualifizierte Immobilien-gesellschaften) eine Wertdurchgriffsbesteuerung nach dem Vorbild 


der niederländischen Grunderwerbsteuer in der Art zu schaffen, dass bei unmittelbarem und 
mittelbarem Erwerb von mehr als kumuliert 10 Pro-zent der Anteile eine Besteuerung in ent-


sprechender Höhe des erworbenen Prozentsatzes erfolgt;  


· als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer auf die Übertragung von Anteilen die Verkehrs-


werte der Immobilien vorsehen, die sich im Anteilspreis niederschlagen;  


· die doppelte Erhebung der Grunderwerbsteuer beim Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen durch 


Landgesellschaften und beim Wiederverkauf an bäuerliche Betriebe abschaffen;  


• Einsatz gegenüber den Bundesländern, dass diese den Kauf und Verkauf von Anteilen an landwirtschaft-


lichen Unternehmen durch Share Deals in den bodenrechtlichen Regulierungsrahmen und die Genehmi-


gungspflicht im landwirtschaftlichen Grundstückverkehrsrecht aufnehmen. 


Verbilligte Wohnraumüberlassung verbessern 


• An der 66 Prozent-Grenze des § 21 Abs. 2 EStG bei Vermietungen an Angehörige im Sinne des § 15 AO 


festzuhalten und auf das Erfordernis der Totalüberschussprognose bei einer Absenkung auf 50 Prozent 


bei Drittvermietungen zu verzichten. 


• Durch die Einführung einer Neuen Wohngemeinnützigkeit (vgl. den Gesetzentwurf der Grünen Bundes-


tagsfraktion „Gesetz zur neuen Wohngemeinnützigkeit (Neues Wohngemeinnützigkeitsgesetz - 
NWohnGG)“, BT-Drucksache 19/17307) den Fehlentwicklungen am Wohnungsmarkt entgegenzusteu-


ern. 


Ausweitung der Kapitalerträge 


• Erträge aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, wenn die Rück-zahlung des Kapitalvermögens oder 


ein Entgelt für die Überlassung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist 


oder anstelle der Rückzahlung oder des Entgelts eine Sachleistung zugesagt oder geleistet worden ist, zu 
besteuern. Hierzu zählen vor allem Kapitalanlagen, die auf die Lieferung von Gold oder anderen Edel-


metallen ausgerichtet sind. Dies gilt auch, wenn die Höhe der Rückzahlung, des Entgelts oder der Sach-


leistung von einem ungewissen Ereignis abhängt. 


Ablaufhemmung einführen 







Drucksache 19/[…] – 202 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


• Einführung einer Ablaufhemmung infolge Corona bedingter Einschränkungen bei der Aufklärung von 
Steuerstraftaten, welche an die am 25. März 2020 durch den Deutschen Bundestag festgestellte epidemi-


sche Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Infektions-schutzgesetz anknüpft. 


Bundeseinheitliche Steuerzuständigkeit ausbauen 


• Übertragung der Steuerzuständigkeit für große Konzerne und reiche BürgerInnen von den Ländern auf 


den Bund, Förderung einer besseren Vernetzung zwischen und innerhalb der zuständigen Behörden und 


Einrichtung einer schlagkräftigen Einsatzgruppe beim BZSt, in der Steuer- und Finanzmarktexpertise 


gebündelt und Steuerfahndungsbefugnisse ausgeweitet werden. 


Degressive Abschreibung für Investitionen in die digitale und ökologische Modernisierung einführen 


• Einführung einer degressiven Abschreibung von mindestens 25 Pro-zent für Investitionen in die digitale 


oder ökologische Modernisierung, wie z. B. in hochenergieeffiziente Maschinen und Anlagen oder in 


CO2-freie Stahlerzeugung, über einen deutlich längeren Zeitraum als bis Ende 2021. 


Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG verbessern 


• Statt der unbefristeten Erweiterung des Investitionsabzugsbetrags auf vermietete Wirtschaftsgüter, die-


sen als Anreiz für kleine und mittlere Unternehmen zu nutzen, Investitionen in Klimaschutz und Digitali-
sierung zu tätigen und das Ansparen auf diese Investitionen durch eine temporäre Erweiterung des In-


vestitionsabzugsbetrages nach § 7g EStG steuerlich zu erleichtern. 


Ausdehnung des Verlustrücktragszeitraums 


• Den Verlust des Wirtschaftsjahres 2020 bis maximal ins Jahr 2016 rücktragsfähig zu machen. 


Umsatzsteuerbetrug bekämpfen 


• Auf europäischer Ebene aktiv für einen Systemwechsel bei der Umsatzsteuererstattung zum generellen 


Reverse-Charge-Verfahren (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) einzutreten und zu werben. 


• Bei absehbarer Blockade des generellen Reverse-Charge-Verfahrens auf EU-Ebene bei der Europäi-


schen Kommission einen Antrag auf Genehmigung einer nationalen Ausnahme zur Einführung des gene-


rellen Reverse-Charge-Verfahrens zu stellen. 


• National nach dem Vorbild Italiens ein digitales System zur Abwicklung der Umsatzsteuererstattung über 


unterschiedliche Konten unter Einbezug der Finanzverwaltung zu implementieren und dafür bei der EU-


Kommission einen entsprechenden Antrag auf Genehmigung dieser Maßnahme zu stellen. 


• Die Voraussetzungen für die Erteilung, Versagung und Entziehung der Umsatzsteuer-Identifikationsnum-


mer bzw. der Steuernummer zu umsatzsteuerlichen Zwecken gesetzlich zu normieren, so dass für miss-


bräuchliche Zwecke genutzte Steuernummern umgehend entzogen werden können. 


Bedarfsgerechte und faire Ausgestaltung der Verschonungsbedarfsprüfung 


• Die bestehenden Regelung zur Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG so auszugestalten, dass 
in verfassungsrechtlich gebotenem Umfang eine Verschonung des Erwerbs begünstigten betrieblichen 


Vermögen erfolgt, in dem die Verschonung durch eine individuelle Verschonungsbedarfsprüfung bei ei-
ner absoluten Obergrenze von 100 Mio. Euro endet. Gleichzeitig ist einer steuerbedingten Gefährdung 


von Unternehmensübergängen oberhalb der absoluten Obergrenze von 100 Mio. Euro durch entspre-


chend ausgestalteten Stundungsbedingungen zu begegnen, statt die Steuer zu erlassen. 


• Die Bestimmungen zur Feststellung des verfügbaren Vermögens im Rahmen der Verschonungsbedarfs-


prüfung so auszugestalten, dass das verfügbare Vermögen nicht durch eine gezielte Gestaltung im Vor-


feld auf andere Personen (bspw. Angehörige oder Stiftungen) übertragen werden kann und die Prüfung 


somit regelmäßig zum Er-lass der Steuer führen wird. 


Verfassungskonforme und gerechte Anwendung der erbschaftsteuerlichen Verschonung von Wohnimmobilien si-


cherstellen 
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• Die Anwendung der erbschaftsteuerlichen Verschonung für betriebliches Vermögen so anzuwenden, dass 
die Grundsätze des BFH-Urteils vom 24.10.2017 - II R 44/15 auch über den entschiedenen Einzelfall 


hinaus für alle Wohnungsunternehmen nach einheitlichen Kriterien angewendet werden und das BFH-


Urteil im Bundesteuer-blatt zu veröffentlichen und somit die möglicherweise verfassungs-widrige Be-


günstigung von großen Wohnimmobilienunternehmen mit mehr als 300 Wohnungen zu beenden. 


Begründung 


Zu Gemeinnützigkeitsrecht reformieren 


Durch die aktuelle Rechtslage sind viele Organisationen von der Aberkennung der Gemeinnützigkeit bedroht. 


Ihre wichtige zivilgesellschaftliche Arbeit wird dadurch erschwert. Wichtige Aktivitäten werden aus Sorge um die 
Gemeinnützigkeit unterlassen. Ziel von Gesetzgebung und Politik muss es sein, die erforderliche Rechtssicherheit 


und Gleichbehandlung verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure sicherzustellen. So stärken wir die Möglich-


keiten für BürgerInnen, sich für das Gemeinwohl zu engagieren und die Vielfalt der zivilgesellschaftlichen Orga-


nisationen. 


Es werden zusätzliche Zwecke, teils nur klarstellend, wie die Einfügung des „Klimaschutzes“, in den Katalog der 


gemeinnützigen Aufgaben, die steuerbegünstigt gefördert werden können, eingefügt. Schon mit den genannten 
Einfügungen neuer Gemeinnützigkeitstatbestände dürften Rechtsfragen, die jüngst zu Lasten von Organisationen 


entschieden wurden, künftig anders zu entscheiden sein. Zudem muss sichergestellt werden, dass auch die politi-
sche Betätigung von Organisationen dem Status der Gemeinnützigkeit nicht entgegensteht. Denn eine wirkungs-


volle Förderung von gemeinnützigen Zwecken ist oftmals ohne Einflussnahme auf die politische Willensbildung 


nicht möglich. 


Politische Betätigung in diesem Zusammenhang grenzt sich ab von der Tätigkeit von Parteien und Wählerge-


meinschaften. Zu den zulässigen politischen Mitteln zur Zweckverfolgung gehört nicht der Versuch, selbst an 
politische Macht zu gelangen, etwa durch Wahlen. Die Einflussnahme auf die politische Willensbildung und die 


Gestaltung der öffentlichen Meinung, auch die Einflussnahme auf politische Parteien und staatliche Entscheidun-


gen oder die Beteiligung an Bürgerbegehren sollen zur Förderung des gemeinnützigen Zweckes unstrittig möglich 


sein. 


Auf der anderen Seite sollte die Transparenz von gemeinnützigen Organisationen verbessert werden. Dafür soll 


ein bundesweites Gemeinnützigkeitsregister eingerichtet werden, in dem jede und jeder sehen kann, ob einer Or-
ganisation der Status der Gemeinnützigkeit zuerkannt wurde. Darüber hinaus sollen, angepasst an die Größe und 


dem Umfang der Betätigung, einfach handhabbare, standardisierte Transparenzpflichten für gemeinnützige Or-


ganisationen und Regeln zur Offenlegung der Spendenstruktur gelten. 


Zu Einziehung von verjährten Taterträgen ermöglichen 


Der im Zuge des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes geschaffene Artikel 97 § 34 Einführungsgesetz zur Abga-
benordnung beschränkt die gleichzeitig mit § 375a AO geschaffene Einziehbarkeit von steuerschuldrechtlich 


durch Verjährung erloschenen Taterträgen aus Steuerhinterziehung auf alle am 1. Juli 2020 noch nicht verjährten 
Steueransprüche. Bei Steuerhinterziehung verjährt die Steuerschuld regelmäßig nach 10 Jahren, während die 


Möglichkeit der Einziehung in 30 Jahren ab Tatbeendigung verjährt. Aufgrund dieser Diskrepanz droht die Ein-


ziehung von Taterträgen aus zurückliegenden Steuerhinterziehungen in möglicherweise großem Umfang, etwa 
bei CumEx-Fällen, zu scheitern. Das widerspricht dem Ziel der 2017 erfolgten Neuordnung des Einziehungs-


rechts, wonach selbst wenn die Tat ungesühnt bleibt, der materielle Nutzen nicht beim Täter verbleiben soll. 


Die mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz geschaffene Lage muss unverzüglich korrigiert wer-den. Denn es 
besteht kein Grund für eine Privilegierung von Fällen der Steuerhinterziehung, bei denen durch die kürzere nur 


10-jährigen steuerschuldrechtlichen Verjährung dem Fiskus Millionenbeträge entgehen könnten. 


Zu Umgehung der Grunderwerbsteuer bekämpfen 


Die Immobilienpreise sind in den letzten Jahren rasant gestiegen. Die Aussicht auf hohe und schnelle Renditen 


lassen den spekulativen Immobilienhandel florieren. Gerade bei großen Transaktionen wer-den Immobilien aber 
nicht direkt verkauft, sondern mit Hilfe sogenannter „Share Deals“ nur Anteile an Gesellschaften. Durch diese 


Share Deals werden nicht nur bestehende Vorkaufsrechte der öffentlichen Hand ausgehebelt, sondern auch in 







Drucksache 19/[…] – 204 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


großem Stil die Grunderwerbsteuer umgangen - bis zu einer Milliarde Euro jährlich. Neben dem großen Steuer-
schaden führen diese spekulativen Transaktionen zu einem massiven Anstieg der Mieten. Aber auch in der Land-


wirtschaft sorgen Share Deals für eine Explosion der Kaufpreise von Ackerland und einer Steigerung der Pacht-


preise. Dadurch werden zu oft bäuerlich und ökologisch wirtschaftende Betriebe zugunsten von Agrarholdings 


ohne Verankerung in der Region verdrängt. 


Die Bundesregierung legte im September 2019 dem Bundestag einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 


Grunderwerbsteuergesetzes (BT-Drucksache 19/13437) vor. Dieser beabsichtigte die Eindämmung missbräuch-
licher Steuergestaltungen in der Grunderwerbsteuer durch verschiedene Einzelmaßnahmen. An der bisherigen 


Systementscheidung der Grunderwerbsteuer sollte festgehalten werden. Aufgrund der Kritik von allen Seiten 
wurde das Gesetzgebungsverfahren jedoch vertagt, so-dass die Steuerumgehung mittels Share Deals immer noch 


fortgeführt werden kann. 


Durch die vorgeschlagene Erweiterung des bisherigen gesetzlichen Grundtatbestandes des Eigentumsübergangs 
durch Rechtsträgerwechsel um den Erwerb von Anteilen an grundbesitzenden Gesellschaften wird ein echter Sys-


temwechsel vollzogen. Hierdurch wird eine verfassungsrechtlich nicht zu beanstandende Steuerwürdigkeitsent-


scheidung getroffen und nicht eine bloße Missbrauchsbekämpfungsvorschrift geschaffen, die der gerichtlichen 


Folgerichtigkeitsprüfung Stand zu halten hat und durch den Gesetzgeber besonders zu begründen ist. 


Zu verbilligte Wohnraumüberlassung bekämpfen 


Liegt die Miete unterhalb von 66 Prozent der ortsüblichen Miete, werden Werbungskosten aktuell zwar noch 


anerkannt, allerdings nur anteilig. Dies liegt daran, dass das Finanzamt im Rahmen der Vermietung von einem 


entgeltlichen und einem unentgeltlichen Teil ausgeht. Die Werbungskosten werden daher ebenfalls aufgeteilt und 
sind somit nicht mehr in voller Höhe steuerlich zu berücksichtigen. Bei der Berechnung wird die ortübliche Markt-


miete einschließlich Betriebskosten berücksichtigt. Durch diese Regelung sollte ursprünglich eine Vereinfachung 
im Hinblick auf die Bewertung der Einkünfteerzielungsabsicht erreicht werden, so dass ein aufwendiger Nachweis 


entfallen kann. In der Praxis zeigt sich jedoch gerade in Zeiten rasant steigender Mieten, dass diese Regelung zu 


ungerechten Ergebnissen führen kann. Sinn und Zweck dieser Regelung ist jedoch auch, die Entstehung von steu-
erlichen Verlusten durch eine verbilligte Vermietung zu vermeiden und somit auch zu verhindern, dass sich die 


SteuerzahlerInnen an den Mietzahlungen der begünstigten MieterInnen beteiligen, in dem die VermieterInnen 


durch die entstandenen Verluste ihre Einkommensteuerlast reduzieren. Aus diesem Grund ist an der Grenze in 


Höhe von 66 Prozent der ortüblichen Miete im Falle einer Vermietung an Angehörige im Sinne des § 15 AO 


festzuhalten. Auf eine Totalüberschussprognoseprüfung bei Drittvermietungen bei Werten zwischen 50 und 66 


Prozent der ortsüblichen Miete wird aufgrund eines unverhältnismäßigen Bürokratieaufwands verzichtet. 


Wir brauchen ganz klar politische Antworten auf die Fehlentwicklungen auf dem Wohnungsmarkt. Es ist erfor-


derlich, einen neuen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, in dem VermieterInnen, die sich bewusst dafür entscheiden, 
auf Rendite zu verzichten und dafür günstigen Wohnraum zu schaffen, gefördert und nicht bestraft werden. Hierzu 


ist eine Neue Wohngemeinnützigkeit einzuführen (vgl. BT-Drucksache 19/17307). 


Zu Ausweitung der Kapitalerträge 


Die Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG hat die Funktion eines Auffangtatbestandes. Voraussetzung für die 


steuerliche Berücksichtigung ist eine Kapitalforderung. Bisher nicht erfasst sind wirtschaftlich mit Zertifikaten 
vergleichbare Kapitalanlagen, die auf eine Sachleistung, z.B. die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen 


gerichtet sind. 


Die Änderung erweitert den Begriff der Kapitalforderungen und erfasst zukünftig auch Erträge aus Forderungen, 


wenn anstatt der Rückzahlung des geleisteten Geldbetrages eine Sachleistung gewährt wird oder eine Sachleis-


tung gewährt werden kann. Mit der Erweiterung des Tatbestandes werden so-mit auch Kapitalanlagen erfasst, 
die auf die Lieferung von Gold oder anderen Edelmetallen gerichtet und wirtschaftlich mit Zertifikaten vergleich-


bar sind. 


Zu Ablaufhemmung einführen 


Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden weitreichende Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Er-


regers SARS-CoV-2 getroffen. Zu diesen Maßnahmen zählen auch deutliche Kontaktbeschränkungen. Als Folge 
dieser Kontaktbeschränkungen und der damit einhergehenden weiteren Beeinträchtigungen werden auch die Er-
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mittlungsarbeiten der Steuerfahndungsstellen weiterhin deutlich beeinträchtigt. Da durch diese Beeinträchtigun-
gen, gerade in Fällen mit sehr komplexen Hinterziehungsstrukturen, zu befürchten ist, dass aufgrund der einge-


schränkten Arbeitsweisen der Ermittlungsbehörden die Festsetzungsverjährung eintreten kann, wird in § 171 Abs. 


1a AO ein spezieller Tatbestand der Ablaufhemmung geschaffen. Hierdurch wird sichergestellt, dass Steuerstraf-
taten nicht lediglich infolge der Auswirkungen der aktuellen Lage verjähren und eine Verurteilung der TäterInnen 


sowie die Festsetzung der hinterzogenen Steuerbeträge unmöglich werden. Der Tatbestand knüpft an die am 25. 


März 2020 vom Deutschen Bundestag festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Deutschland 


an. 


Zu bundeseinheitliche Steuerzuständigkeit ausbauen 


Anders als in Deutschland ist in allen anderen wichtigen Industrienationen die Zuständigkeit für die Steuerver-


waltung beim Zentralstaat angesiedelt. Dies ist sinnvoll, denn gerade den immer komplexen Steuervermeidungs-


strategien kann nur eine starke Steuerverwaltung entgegentreten. Der Bundestag ist der Auffassung, dass diese 


Aufgabe viel besser durch eine Bündelung der Kompetenzen beim Bund bewältigt werden kann. 


Die Steuervermeidung großer Konzerne und reicher Privatleute hat ein hohes Ausmaß angenommen. Die Leid-


tragenden sind die deutschen SteuerzahlerInnen, aber auch die kleineren und lokalen Unter-nehmen. Die Finanz-
ämter der Länder sind den großen Steuerkanzleien oft hoffnungslos unterlegen. Die neu zu schaffende Spezial-


einheit für besonders wichtige Steuerfälle muss personell und technisch auf Augenhöhe agieren. Sie sollte über 
eine internationale Steuerfahndung verfügen. Zudem muss Steuerhinterziehung und Steuervermeidung auch wis-


senschaftlich analysiert werden, um Abwehrstrategien und Empfehlungen für den Gesetzgeber entwickeln zu kön-


nen. 


Zu degressive Abschreibung für Investitionen in die digitale und ökologische Modernisierung einführen 


Durch eine gezielte Verlängerung der degressiven Abschreibung für Investitionen in die digitale und ökologische 
Modernisierung der Wirtschaft werden – im Gegensatz zu den bisher von der Bundesregierung gewählten Maß-


nahmen – gezielte Investitionsanreize in die Modernisierung unserer Wirtschaft gesetzt. Um auch Großprojekte, 


die einen besonders positiven Einfluss auf die Reduktion von klimaschädlichen Emissionen entfalten, steuerlich 
ausreichend zu fördern und so die Krise auch als Chance zur Modernisierung zu nutzen, sollen Investitionen, die 


diesem Zweck dienen, länger begünstigt werden als aktuell vorgesehen. 


Zu Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG verbessern 


Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen die Vorverlagerung von Abschreibungspotential in ein 


Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung begünstigter Wirtschaftsgüter. Mit Hilfe der Abzugsbeträge, 
die zu einer Steuerstundung führen, können Mittel angespart werden, die die Finanzierung geplanter Investitionen 


erleichtern können. Darüber hinaus können nach § 7g Abs. 5 EStG für die Anschaffung oder Herstellung begüns-


tigter Wirtschaftsgüter auch Sonderabschreibungen in Anspruch genommen werden, um weiteres Abschreibungs-
potential vorzuziehen. Hierdurch können gerade auch in der derzeitigen Krisensituation deutliche Impulse für 


zukunftsfähige und nachhaltige Investitionen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gesetzt und auch 
diese Unternehmen fit für die Zukunft gemacht werden. Durch diese Änderung können deutliche Investitionsim-


pulse gesetzt werden, die darüber hinaus auch dazu beitragen, die Klimaschutzziele nachhaltig zu erreichen. 


Darüber hinaus würde durch die Streichung vermieteter Gegenstände die Gefahr von ungewollten Steuergestal-


tungen deutlich begrenzen werden.  


Zu Ausdehnung des Verlustrücktragszeitraums 


Durch die Ausdehnung des Rücktragszeitraums bis maximal ins Jahr 2016 wird die Anhebung des im Rahmen 


des Zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes beschlossenen Höchstbetrags beim Verlustrücktrag auch für kleine und 


mittlere Unternehmen, die aufgrund der aktuellen Pandemielage weiterhin einen erhöhten Liquiditätsbedarf ha-


ben, nutzbar gemacht. Somit bleibt die Anhebung nicht nur eine Maßnahme für größere Unternehmen. 


Zu Umsatzsteuerbetrug bekämpfen 


Umsatzsteuerbetrug durch so genannte Karussell- und Kettengeschäfte ist ein seit Jahren bekanntes Problem in 
Deutschland und in der Europäischen Union. Die EU-Kommission schätzt den europäischen Steuerschaden durch 


diese organisierte Steuerkriminalität auf 50 Mrd. Euro. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel hat mit dem Münch-
ner Ifo-Institut festgestellt, dass die EU einen massiven Außenhandelsüberschuss mit sich selbst hat. Dies wird 
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als starkes Indiz für das Ausmaß des Umsatzsteuerbetruges gesehen. Die Forschungseinrichtungen sehen die 


Größenordnung für den Steuer-schaden bei 30 bis 60 Mrd. Euro in der gesamten EU. 


In der Bundesrepublik und anderen europäischen Staaten wurde zur Verhinderung von Karussell- und Kettenbe-


trug punktuell für besonders von Betrugsgeschäften betroffenen Branchen das Reverse-Charge-Verfahren einge-
führt. Hier liegen Steuerschuldnerschaft und das Recht zur Vorsteuererstattung in einer Hand. In den betroffenen 


Branchen hat das Reverse-Charge-Verfahren Betrug wirksam verhindert. Gleichzeitig weicht die oft organisierte 


Kriminalität einfach auf andere EU-Staaten oder Branchen aus. Aus diesem Grund soll dieses Verfahren flächen-
deckend zum Einsatz kommen, um dieser schädlichen Variante des Steuerbetrugs endgültig einen Riegel vorzu-


schieben. 


Zu Bedarfsgerechte und faire Ausgestaltung der Verschonungsbedarfsprüfung 


Durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des 


Bundesverfassungsgerichts vom 04.11.2016 - Bundesgesetzblatt Teil I 2016 Nr. 52 09.11.2016 S. 2464 wollte der 


Gesetzgeber das vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestufte Übermaß der steuerlichen Ver-


schonung bei Übertragung von begünstigtem betrieblichen Vermögen beheben. Für Erwerbe von betrieblichen 


Vermögen mit einem Wert von mehr als 26 Mio. Euro wurde eine Verschonungsbedarfsprüfung in § 28a ErbStG 


eingefügt. 


Die eingeführte Regelung sieht, statt einer großzügigen Stundungsregelung, wie es das Bundesverfassungsgericht 
selbst in dem Urteil als mögliche Ausgestaltung erwähnt hat, keine Obergrenze für eine steuerliche Verschonung 


in Form eines Erlasses der Steuer vor. Somit verzichtet der Fiskus selbst bei der Übertragung von Unternehmen 


oder Anteile an Unternehmen im Wert von mehr als einer Milliarde Euro auf eine gerechte Erhebung der Erb-
schaftsteuer. Besonders kritisch ist in diesem Zusammenhang die Anfälligkeit für Gestaltungen zu sehen. Denn 


für die Prüfung, ob die Erbschaftsteuer erlassen wird, ist nur das verfügbare Vermögen im Zeitpunkt der Erb-
schaft oder Schenkung maßgeblich. Vorherige Vermögensübertragungen bleiben hierbei ohne Berücksichtigung, 


so dass das zur Begleichung der Erbschaftsteuer verfügbare Vermögen bewusst verschoben werden kann bzw. 


die Unternehmen gezielt auf vermögenslose ErwerberInnen (bspw. hierfür zu gründenden Stiftungen) übertragen 
werden. Im Ergebnis kann die Verschonungsbedarfsprüfung somit regelmäßig negativ ausfallen und führt zum 


Erlass der Steuer.  


Auch wenn es nach Kenntnis der Bundesregierung seit Schaffung der Neuregelung lediglich in 2020 zu einem 
Fall gekommen ist, in dem eine Verschonungsbedarfsprüfung beantragt wurde, so ist diese Regelung dennoch 


verfassungsfest und fair zu reformieren. Da gerade in der fachlichen Kommentierung ausdrücklich darauf hinge-
wiesen wird, dass die Ausgestaltung der Regelungen zur Umgehung einlädt, ist zu befürchten, dass solche Vor-


gänge in Zukunft weiter auftreten werden und somit durch gezielte Gestaltungen die Steuerbelastung zu Lasten 


des Gemeinwesens gemindert wird. 


Zu Verfassungskonforme und gerechte Anwendung der erbschaftsteuerlichen Verschonung von Wohnimmobilien 


sicherstellen 


Die in 2019 veröffentlichten Erbschaftsteuer-Richtlinien setzen eine Verwaltungspraxis zur erb-erbschaftsteuer-


lichen Verschonung von großen Wohnimmobilienunternehmen mit mehr als 300 Wohnungen fort. Bereits im Jahr 


2017 hat der BFH entschieden, dass diese Verwaltungspraxis rechtswidrig und möglicherweise verfassungswid-
rig ist. Durch die Regelung in RE 13b.17 Abs. 3 Satz 2 Erbschaftsteuer-Richtlinien wird bei Unternehmen mit 


mehr als 300 Wohnungen angenommen, dass es sich bei diesen um begünstigtes Unternehmensvermögen handelt. 


Dies hat zur Folge, dass solch große Immobilienbestände mit einer deutlich geminderten oder sogar vollständig 
ohne Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer übertragen werden können. Mit dieser Regelung werden einseitig große 


Immobilien-vermögen begünstigt. Diese Anwendung des Gesetzes führt nicht nur zu einer ungerechtfertigten Be-
günstigung vermögender Personen, sondern auch dazu, dass die gleiche Vermögensverteilung in der Gesellschaft 


erschwert wird. Darüber hinaus fördert diese Gesetzesanwendung die Konzentration von Wohnimmobilien in den 


Händen weniger wohlhabender Menschen. Durch diese Konzentration wer-den die in bestimmten Regionen oh-


nehin angespannten Wohnungsmärkte weiter belastet und die Position der MieterInnen erheblich geschwächt.“ 


 


Voten der Fraktionen: 


Zustimmung: B90/GR 
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Ablehnung: CDU/CSU, SPD, AfD 


Enthaltung: FDP, DIE LINKE. 


 


 


 


 


 


B. Besonderer Teil 


Zur Inhaltsübersicht 


Redaktionelle Anpassungen der Inhaltsübersicht. 


Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 - neu - 


§ 3 Nummer 19 - neu - EStG 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass auch Beratungsleistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung 


von einem Dritten zur beruflichen Neuorientierung (sog. „Outplacement“-Beratung, „Newplacement“-Beratung) 


für ausscheidende Arbeitnehmer steuerfrei sind. 


Zu Nummer 2 – neu - 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 - neu – 


Nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 1 EStG sind Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer grund-


sätzlich nicht als Betriebsausgaben abziehbar. Dies gilt über § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG auch für den Werbungs-


kostenabzug (z. B. bei Arbeitnehmern). Die Aufwendungen dürfen bis zu 1 250 Euro abgezogen werden, wenn 


für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit des Steuerpflichtigen kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht; 


sie dürfen in unbeschränkter Höhe abgezogen werden, wenn das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 


gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung des Steuerpflichtigen bildet. Voraussetzung für den Abzug ist 


zudem, dass es sich bei dem häuslichen Arbeitszimmer um einen Raum handelt, den der Steuerpflichtige aus-


schließlich oder fast ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke nutzt. 


Durch die Corona-Pandemie hat sich die Arbeitswelt verändert. Steuerpflichtige üben ihre betriebliche/berufliche 


Tätigkeit pandemiebedingt zunehmend außerhalb ihrer Betriebsstätte/ersten Tätigkeitsstätte aus. Gerade während 


der Corona-Pandemie waren und sind viele Steuerpflichtige gezwungen, ihrer betrieblichen/beruflichen Tätigkeit 


an einem Arbeitsplatz in ihrer Wohnung nachzugehen. In vielen Fällen liegen dabei die Voraussetzungen für einen 


Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2 und 3 


EStG nicht vor, weil der Steuerpflichtige entweder über keinen Raum verfügt, der dem gesetzlichen Typusbegriff 


entspricht, oder dieser Raum nicht ausschließlich oder fast ausschließlich für die betriebliche oder berufliche Be-


tätigung genutzt wird oder werden kann. 


Um diesen Steuerpflichtigen einen Abzug ihrer betrieblich oder beruflich veranlassten (Mehr-)Aufwendungen zu 


ermöglichen, wird ein weiterer Abzugstatbestand eingefügt. Erfüllt der häusliche Arbeitsplatz des Steuerpflichti-


gen nicht die Voraussetzungen für den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, kann der 


Steuerpflichtige einen pauschalen Betrag von 5 Euro für jeden Kalendertag abziehen, an dem er seine gesamte 


betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausübt. Der Typusbegriff des 


häuslichen Arbeitszimmers ist keine Tatbestandsvoraussetzung für den Abzug der Pauschale, so dass die Tätigkeit 


z. B. auch in der Küche oder im Wohnzimmer ausgeübt werden kann. Mit der Tagespauschale sind alle (Mehr-


)Aufwendungen für die Nutzung der häuslichen Wohnung abgegolten. 


Aus Vereinfachungsgründen können auch Steuerpflichtige, bei denen die Abzugsvoraussetzungen für die Auf-


wendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 2 und 3 EStG vorliegen, 
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anstelle eines Abzugs der tatsächlichen Aufwendungen den Abzug des Pauschalbetrages nach § 4 Absatz 5 Satz 1 


Nummer 6b Satz 4 EStG vornehmen. 


Der pauschale Abzugsbetrag für die Nutzung des Arbeitsplatzes in der Wohnung des Steuerpflichtigen wird nur 


für die Kalendertage gewährt, an denen der Steuerpflichtige seine betriebliche/berufliche Tätigkeit ausschließlich 


in der häuslichen Wohnung ausübt und keine andere betriebliche/berufliche Betätigungsstätte aufsucht. Zur Be-


tätigungsstätte gehören jede Tätigkeitsstätte, ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet oder auch ein fester Ort (Sammel-


punkt), den der Steuerpflichtige aufsucht. Fährt der Steuerpflichtige an einen Tag zusätzlich z. B. zur Betriebs-


stätte oder zur ersten Tätigkeitsstätte, kann die Tagespauschale von 5 Euro nicht abgezogen werden, sondern nur 


die abziehbaren Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte/erster Tätigkeitsstätte oder, 


wenn er auswärtig betrieblich/beruflich tätig wird, Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen. Die Regelung soll 


der Förderung der häuslichen betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit dienen. Ein Nebeneinander des pauschalen 


Abzugsbetrages für einen häuslichen Arbeitsplatz und der Entfernungspauschale oder ein Abzug tatsächlicher 


Fahrtkosten nach Reisekostengrundsätzen würde diesem Ansatz nicht gerecht. 


Insgesamt ist der Abzug der Tagespauschale für einen häuslichen Arbeitsplatz auf einen Höchstbetrag von 


600 Euro im Wirtschafts- oder Kalenderjahr für die gesamte betriebliche und berufliche Betätigung des Steuer-


pflichtigen begrenzt. Übt der Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder berufliche Tätigkeiten aus, sind so-


wohl die Tagespauschale von 5 Euro als auch der Höchstbetrag von 600 Euro auf die verschiedenen Betätigungen 


aufzuteilen; er wird nicht tätigkeitsbezogen vervielfacht. 


Die Regelung soll einfach anwendbar sein. Daher sieht die gesetzliche Regelung in § 4 Absatz 5 Satz 1 Num-


mer 6b Satz 4 – neu - EStG keine Einschränkung für den Fall vor, dass bei gemeinsam Nutzungsberechtigten 


einer Wohnung (auch) ein Anderer eigene Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 6b Satz 2 und 3 oder Satz 4– neu - EStG abzieht. 


Auch der § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 – neu - EStG gilt über den Verweis in § 9 Absatz 5 Satz 1 EStG 


für den Werbungskostenabzug. 


Zu Nummer 4 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 


§ 7g Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 


Die einheitliche Gewinngrenze für alle Einkunftsarten als Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Investiti-


onsabzugsbeträgen wird von 150 000 Euro auf 200 000 Euro erhöht.  


Die Anhebung dient der zielgenauen Ausrichtung der Regelung. Die Erörterungen haben ergeben, dass die bislang 


vorgesehene Gewinngrenze bei bestimmten kleinen und mittleren Unternehmen überschritten wird, obwohl sie 


dem Sinn und Zweck des § 7g EStG entsprechend grundsätzlich begünstigt sein sollen (z. B. gewerbliche Betriebe 


mit geringem Aktivvermögen oder Landwirte mit Sonderkulturen).  


Auch bei der erhöhten Grenze bleibt gewährleistet, dass - entsprechend dem Auftrag des Rechnungsprüfungsaus-


schusses des Deutschen Bundestages - Betriebe, die als Großbetriebe zu werten sind, weiterhin von der Inan-


spruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen ausgeschlossen bleiben. 


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a –neu- 


§ 8 Absatz 2 Satz 12 EStG 


Vorteile, die der Arbeitgeber oder ein Dritter dem Arbeitnehmer auf Grund des Dienstverhältnisses in Form einer 


unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Wohnraum gewährt, stellen einen steuerpflichtigen Sachbezug 


dar (§ 19 Absatz 1 in Verbindung mit § 8 Absatz 1 EStG). Ab dem Kalenderjahr 2020 ist bei der Bewertung von 


bestimmten Mietvorteilen ein Bewertungsabschlag zu berücksichtigen (§ 8 Absatz 2 Satz 12 EStG). Dieser be-


trägt ein Drittel vom ortsüblichen Mietwert. Die nach Anwendung des Bewertungsabschlags ermittelte Ver-


gleichsmiete ist dann Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Mietvorteile. 


Mit der Einführung des Bewertungsabschlags bei Mietvorteilen durch das Gesetz zur weiteren steuerlichen För-


derung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 


(BGBl. I S. 2451) verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, gerade dem in hochpreisigen Ballungsgebieten bestehenden 


Bedarf an bezahlbarem Wohnraum nachzukommen und gleichzeitig die soziale Fürsorge des Arbeitgebers zu 
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unterstützen, seinen Arbeitnehmern entsprechenden Wohnraum anzubieten sowie bei der Bewertung von Miet-


vorteilen mögliche Steuerbelastungen bei niedrigen Bestandsmieten abzumildern. 


Bisher gilt der Bewertungsabschlag nur für Mietvorteile aus einer dem Arbeitnehmer vom lohnsteuerlichen Ar-


beitgeber überlassenen Wohnung. Die gesetzliche Ergänzung soll den Anwendungsbereich auf verbundene Un-


ternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) ausweiten (Konzernklausel). Gerade bei größeren Unternehmen sind eigen-


ständige Wohnungsunternehmen als Tochterunternehmen gegründet worden, um z.B. den mit der Wohnungsver-


mietung zusammenhängenden Verwaltungsaufwand zu minimieren. Auch diese Fälle sollen begünstigt sein. Auf 


die Eigentümereigenschaft des verbundenen Unternehmens als Bauherr oder als Käufer kommt es nicht an. Auch 


vom verbundenen Unternehmen angemietete Wohnungen, die dem Arbeitnehmer überlassen werden, sind von 


der gesetzlichen Änderung umfasst. Die gesetzliche Ergänzung soll den Anwendungsbereich entsprechend auf 


verbundene Unternehmen ausweiten, wenn der Arbeitgeber eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. 


Nicht begünstigt sind weiterhin die Gewährung von Mietvorteilen auf Veranlassung des Arbeitgebers durch einen 


Dritten außerhalb verbundener Unternehmen (z. B. durch Vermittlung des Arbeitgebers, Belegungsrechte) sowie 


Geldleistungen in jeglicher Form (z. B. Zuschüsse zu den Mietaufwendungen des Arbeitnehmers für dessen Woh-


nung, bestimmte Ausgleichszahlungen für vereinbarte Miethöhenbegrenzung). 


Die Ergänzung gilt nach Inkrafttreten des Gesetzes und ist gemäß § 52 Absatz 1 EStG in der geltenden Fassung 


– wie bisher – erstmals auf Leistungen des Arbeitgebers oder auf dessen Veranlassung von einem verbundenen 


Unternehmen anzuwenden, die in einem nach dem 31. Dezember 2019 endenden Lohnzahlungszeitraum oder als 


sonstige Bezüge nach dem 31. Dezember 2019 zugewendet werden. 


Zu Buchstabe b 


§ 8 Absatz 4 Satz 2 - neu - EStG 


Satz 2 stellt klar, dass eine Leistung des Arbeitgebers auch dann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 


erbracht werden kann, wenn diese ihre Grundlage in einer arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder 


dienstrechtlichen Regelung hat. Damit können nicht nur einzelvertraglich, sondern auch durch Betriebsvereinba-


rung, Tarifvertrag oder Besoldungsgesetz zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers festgelegt werden. 


Zu Nummer 7 – neu - 


§ 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 


Mit Urteil vom 5. November 2019 (Az. X R 23/17) hat der BFH - im Lichte des EuGH-Urteils vom 22. Juni 2017, 


C-20/16 (Rechtssache „Bechtel“) - entschieden, dass das in § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Halbsatz 1 EStG 


geregelte Sonderausgabenabzugsverbot für Altersvorsorgeaufwendungen, die in unmittelbarem wirtschaftlichen 


Zusammenhang mit in der Schweiz erzielten und im Inland steuerlich freigestellten Einnahmen aus nichtselbstän-


diger Arbeit stehen, gegen die durch das Freizügigkeitsabkommen (FZA) mit der Schweizerischen Eidgenossen-


schaft gewährleisteten Grundsätze der Arbeitnehmerfreizügigkeit und Gleichbehandlung verstößt (Artikel 1 


Buchstabe a, 2, 4, 7 Buchstabe a FZA i. V. m. Artikel 9 Absatz 1 und 2 des Anhangs I FZA). 


Die durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur 


Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) in § 10 Absatz 2 Satz 1 


Nummer 1 Halbsatz 2 EStG eingefügte Rückausnahme vom Abzugsverbot ist nach dem Urteil des BFH zwar 


nicht vom Wortlaut, aufgrund des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts aber im Wege normerhaltender Exten-


sion auch für Fälle einer nichtselbständigen Erwerbstätigkeit in der Schweiz anzuwenden.  


Zur Klarstellung wird der Gesetzeswortlaut daher entsprechend angepasst. 


Zu Nummer 8 – neu - 


Zu Buchstabe a 


§ 14 Absatz 1 - neu - 


Redaktionelle Folgeänderung aus der Einführung von § 14 Absatz 2 und 3 EStG. 


Zu Buchstabe b 


§ 14 Absatz 2 – neu 
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Die bloße Verkleinerung eines aktiv bewirtschafteten oder verpachteten Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 


führt nicht zu einer Betriebsaufgabe, sondern die im Betrieb verbleibenden Flächen stellen weiterhin land- und 


forstwirtschaftliches (Rest-) Betriebsvermögen dar.  


Nach neuer BFH-Rechtsprechung (BFH-Urteil vom 17. Mai 2018, VI R 73/15) führt dagegen die Verkleinerung 


eines verpachteten land- und forstwirtschaftlichen Betriebs zu einer Betriebsaufgabe, wenn die verbleibende Flä-


che – bei Wiederaufnahme der Bewirtschaftung – nicht mehr ertragreich bewirtschaftet werden kann.  


In § 14 Absatz 2 Satz 1 EStG wird die vorstehende unterschiedliche Behandlung von aktiv bewirtschafteten und 


verpachteten Betrieben nunmehr in der Art vereinheitlicht, dass die Verkleinerung eines land- und forstwirtschaft-


lichen Betriebs allein nicht zur Betriebsaufgabe führt, wenn in diesem (Rest-)Betriebsvermögen land- und forst-


wirtschaftliche Flächen verbleiben, die zur Erzeugung von Pflanzen oder Tieren im Sinne des § 13 Absatz 1 EStG 


zu dienen bestimmt sind. Eine bestimmte Mindestgröße land- und forstwirtschaftlicher Flächen ist nicht erforder-


lich, nur die Existenz mindestens einer diesbezüglichen Fläche. 


Verbleibt im Rahmen der Betriebsverkleinerung jedoch keine land- und forstwirtschaftliche Fläche, sondern le-


diglich z. B. ein Mietwohngrundstück, so führt diese Betriebsverkleinerung zwingend zu einer Betriebsaufgabe. 


Nach § 14 Absatz 2 Satz 2 EStG kann bei verkleinerten verpachteten Betrieben weiterhin die Betriebsaufgabe 


nach § 16 Absatz 3b Satz 1 Nummer 1 EStG erklärt werden. Bei einem aktiv bewirtschafteten Restbetrieb besteht 


diese Möglichkeit jedoch nur, wenn dieser Betrieb als sog. Liebhaberei einzustufen ist. 


§ 14 Absatz 3 – neu - 


Die Regelung schreibt die bisherige Verwaltungsauffassung zur Behandlung einer Realteilung einer landwirt-


schaftlichen Mitunternehmerschaft fest, bei der einzelne landwirtschaftliche Grundstücke auf die bisherigen Mit-


unternehmer übertragen werden.  


Der BFH hatte mit Urteilen vom 17. Mai 2018 (VI R 66/15 und VI R 73/15) in Abweichung von der bisherigen 


Verwaltungsauffassung entschieden, dass dem übernehmenden Mitunternehmer kein Verpächterwahlrecht zu-


steht, wenn er das erhaltene landwirtschaftliche Grundstück lediglich verpachtet.  


Die gesetzliche Regelung fingiert nunmehr ausschließlich in Realteilungsfällen beim übernehmenden Mitunter-


nehmer für sämtliche erhaltene Grundstücke (verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke und z. B. Mietwohn-


grundstücke) Betriebsvermögen mit der Folge, dass er insoweit einen Betrieb begründet und dem übernehmenden 


Mitunternehmer hierfür ein Verpächterwahlrecht zusteht. Es kommt dabei weder auf die Größe des landwirt-


schaftlichen oder forstwirtschaftlichen Grundstücks noch darauf an, ob dieses aus dem Gesamthandsvermögen 


oder aus einem Sonderbetriebsvermögen stammt. 


Voraussetzung für die Annahme von Betriebsvermögen ist jedoch, dass mindestens eine übertragene oder aus 


dem Sonderbetriebsvermögen überführte Fläche zur Erzeugung von Pflanzen oder Tieren im Sinne des § 13 Ab-


satz 1 EStG zu dienen bestimmt ist. Erhält der übernehmende Mitunternehmer keine land- oder forstwirtschaftlich 


nutzbare Fläche, sondern lediglich andere Wirtschaftsgüter (z. B. ein Mietwohngrundstück), sind diese zwangs-


läufig in das Privatvermögen zu entnehmen. 


Für den Betrieb des übernehmenden Mitunternehmers gelten die allgemeinen Grundsätze, insbesondere: 


– Gewinnerzielungsabsicht ist erforderlich. 


– Auch andere Wirtschaftsgüter (z. B. lebendes und totes Inventar) können diesem Betrieb zugeordnet werden. 


– Das erhaltene land- und forstwirtschaftliche Grundstück bleibt grundsätzlich bis zu einer Veräußerung oder 


Nutzungsänderung (Entnahme) Betriebsvermögen. 


Für eine Aufgabe dieses Betriebs gelten die Regelungen des § 16 Absatz 3b EStG entsprechend. Es handelt sich 


in den vorgenannten Übertragungsfällen um eine Realteilung durch Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern, so 


dass die Veräußerung oder Entnahme des Grundstücks innerhalb der Sperrfrist des § 16 Absatz 3 Satz 3 EStG 


zum rückwirkenden Ansatz des Teilwerts führt. 


Zu Nummer 9 


Zu Buchstabe a – neu - 
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§ 20 Absatz 4a Satz 3 - neu - 


Die Regelung entspricht dem Petitum des Bundesrats (vgl. BR-Drucksache 503/20 (Beschluss) Ziffer 11). 


Die Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG ermöglicht es, sonstige Kapitalforderungen im Sinne des § 20 


Absatz 1 Nummer 7 EStG ohne Gewinnrealisation in andere Wertpapiere umzuwandeln. Dabei gehen die An-


schaffungskosten der sonstigen Kapitalforderungen auf die (neuen) Wertpapiere über.  


Die Regelung wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2009 (BGBl. I S. 2794) eingeführt. Während sich ur-


sprünglich diese Regelung auf Umtausch- und Aktienanleihen, bei denen statt Rückgabe des Nominalbetrages 


Aktien an den Inhaber der Anleihe geleistet werden, beschränken sollte (BR-Drucksache 545/08, S. 6 f. und 


S. 73), wurde im Rahmen des weiteren Gesetzgebungsverfahrens die Regelung auf die Andienung von anderen 


Wertpapieren ausgedehnt. Der Gesetzgeber vertrat damals die Auffassung, dass die mit der Regelung einherge-


hende Vereinfachung des Steuerabzugsverfahrens auch für derartige Vorgänge gerechtfertigt sei (vgl. BT-Drs. 


16/11108, S. 16).  


Die Erfahrung der Praxis in den letzten Jahren hat gezeigt, dass die Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG zu 


missbräuchlichen Steuergestaltungen genutzt wird. Ziel ist es dabei, bei den Einkünften aus Kapitalvermögen 


einerseits voll abzugsfähige Verluste und andererseits steuerfreie Gewinne in ähnlicher Höhe zu erzeugen.  


Solche vom Gesetzgeber nicht gewollte Missbräuche sind nicht hinnehmbar. Um das Steuerschlupfloch zu schlie-


ßen, ist es daher erforderlich, die Regelung des § 20 Absatz 4a Satz 3 EStG - entsprechend der ursprünglichen 


Zielrichtung - auf den Eintausch in Aktien zu beschränken. 


Zu Buchstabe b – neu – 


§ 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 


Durch die Regelung wird die Verrechnungsbeschränkung in § 20 Absatz 6 Satz 5 und 6 EStG von 10 000 Euro 


auf 20 000 Euro angehoben.  


Damit können Verluste aus Termingeschäften, insbesondere aus dem Verfall von Optionen, im laufenden Kalen-


derjahr bis 20 000 Euro mit Gewinnen aus Termingeschäften und mit den Erträgen aus Stillhaltergeschäften aus-


geglichen werden. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in Höhe 


von 20 000 Euro mit Gewinnen aus Termingeschäften oder mit Stillhalterprämien verrechnet werden, wenn nach 


der unterjährigen Verlustverrechnung ein verrechenbarer Gewinn verbleibt.  


Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wertloser 


Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des § 20 


Absatz 1 EStG können im laufenden Kalenderjahr mit Einkünften aus Kapitalvermögen bis zur Höhe von 20 000 


Euro ausgeglichen werden. Nicht verrechnete Verluste können auf Folgejahre vorgetragen werden und jeweils in 


Höhe von 20 000 Euro mit Einkünften aus Kapitalvermögen verrechnet werden. 


Zu Nummer 18  


Zu Buchstabe a – neu - 


§ 52 Absatz 6 Satz 13 - neu - 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6b Satz 4 – neu - EStG ist für nach dem 31. Dezember 2019 und vor dem 1. Januar 


2022 in der häuslichen Wohnung ausgeübte Tätigkeiten anzuwenden. Im Hinblick auf die zeitliche Begrenzung 


der besonderen Pandemie-Situation wird die Abzugsfähigkeit befristet. 


Zu Buchstabe e – neu - 


§ 52 Absatz 18 Satz 4 


Die Änderung des § 10 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 EStG gilt für alle offenen Fälle. Dies wirkt zugunsten der 


betroffenen Steuerpflichtigen, da der Sonderausgabenabzug entsprechend der Rechtsprechung des BFH erweitert 


wird. 


Zu Buchstabe f – neu - 
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§ 52 Absatz 22c – neu -  


Die Neuregelung in § 14 Absatz 3 EStG ist erstmalig in Fällen anzuwenden, in denen die Übertragung oder Über-


führung der Grundstücke nach dem [einsetzen Stichtag: Tag des Gesetzesbeschlusses des Bundestages] erfolgte. 


Auf Antrag des Mitunternehmers kann die Vorschrift auch auf Sachverhalte angewandt werden, die bis zum An-


wendungsstichtag der Regelung verwirklicht wurden. Der Antrag ist unwiderruflich und ist von dem einzelnen 


Mitunternehmer bei dem für die einheitliche und gesonderte Feststellung der Einkünfte zuständigen Finanzamt 


der Mitunternehmerschaft zu stellen. Der Antrag stellt kein rückwirkendes Ereignis im Sinne des § 175 Absatz 1 


Satz 1 Nummer 2 AO dar. Der Antrag bewirkt, dass hinsichtlich der auf den einzelnen Mitunternehmer übertra-


genen oder überführten Grundstücke grundsätzlich eine Buchwertfortführung eröffnet ist. 


Voraussetzung für die Annahme von Betriebsvermögen ist auch bei Antragstellung, dass mindestens eine über-


tragene oder aus dem Sonderbetriebsvermögen überführte Fläche zur Erzeugung von Pflanzen oder Tieren im 


Sinne des § 13 Absatz 1 EStG zu dienen bestimmt ist. 


Die Antragstellung bewirkt weiter, dass die übertragenen oder überführten Wirtschaftsgüter bei dem Steuerpflich-


tigen Betriebsvermögen eines land- und forstwirtschaftlichen (Verpachtungs-)Betriebs darstellen.  


Das Antragswahlrecht soll den von der Veröffentlichung der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 16. November 


2017 - VI R 63/15 sowie vom 17. Mai 2018 - VI R 66/15 betroffenen Steuerpflichtigen die Möglichkeit eröffnen, 


eine Auseinandersetzung von Mitunternehmerschaften und insbesondere von Erbengemeinschaften weiterhin 


steuerneutral zu halten. 


Zu Buchstabe g – neu – 


Zu Doppelbuchstabe aa –neu – 


§ 52 Absatz 28 Satz 19 – neu – 


Die Änderungen finden Anwendung für Wertpapiere, die nach dem 31. Dezember 2020 angedient werden. 


Zu Doppelbuchstabe bb –neu - 


§ 52 Absatz 28 Satz 24 und 25 


Für Verluste aus der ganzen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, aus der Ausbuchung wert-


loser Wirtschaftsgüter im Sinne des § 20 Absatz 1 EStG, aus der Übertragung wertloser Wirtschaftsgüter im Sinne 


des § 20 Absatz 1 EStG auf einen Dritten oder aus einem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern im Sinne des 


§ 20 Absatz 1 EStG wird die Verlustverrechnungsbeschränkung rückwirkend auf Verluste, die nach dem 31. De-


zember 2019 entstehen angehoben. Für Verluste aus Termingeschäften findet die Verrechnungsbeschränkung be-


reits nach aktueller Regelung auf Verluste Anwendung, die nach dem 31. Dezember 2020 entstehen.  


 


Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe b - neu - 


§ 3 Nummer 11a 


Nach § 3 Nummer 11a EStG sind die in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 auf Grund der Corona-


Krise an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezahlten Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe von 


1 500 Euro steuerfrei.  


Solche steuerfreien „Corona-Beihilfen“ werden in vielen Branchen gezahlt. Auch die „Corona-Prämie“ i. S. v. 


§ 150a SGB XI, die an bestimmte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Altenpflegeinrichtungen gezahlt wird 


(sog. Pflegebonus) fällt unter diese Steuerbefreiung. Dieser Pflegebonus wird den Pflegekräften von ihrem Ar-


beitgeber regelmäßig zusammen mit dem ohnehin geschuldeten Lohn ausgezahlt. Dem Arbeitgeber wird dieser 


Pflegebonus von der Pflegekasse (ggf. anteilig) erstattet. Einige Länder stocken diesen Bonus - nach gesonderter 


Antragstellung – noch aus Landesmitteln auf (bis zu auf insgesamt 1 500 Euro).  
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Die Auszahlung an die Beschäftigten durch den Arbeitgeber erfolgt zumeist erst nach Erhalt dieser Erstattungen. 


Dies setzt die Arbeitgeber unter Zeitdruck. Eine (alternative) Vorfinanzierung können viele Arbeitgeber nicht 


sicherstellen. 


Da die Steuerbefreiung in § 3 Nummer 11a EStG in der geltenden Fassung bis zum 31. Dezember 2020 befristet 


ist und es insoweit auf die Zahlung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ankommt, wäre ein im ersten 


Halbjahr 2021 ausgezahlter Pflegebonus nicht mehr steuerbegünstigt. Die dadurch drohende Steuerpflicht wider-


spricht dem Sinn und Zweck der Regelung in § 150a SGB XI.  


Vergleichbare Probleme im Zusammenhang mit der fristgerecht steuerbegünstigten Auszahlung von „Corona-


Beihilfen“ können auch in anderen Branchen auftreten, zumal dieses Entlohnungsinstrument zwischenzeitlich 


auch als nicht unwesentlicher Baustein in verschiedenen Tarifvertragsverhandlungen eine Rolle spielt. Die Ver-


längerung der Zahlungsfrist für steuerfreie „Corona-Beihilfen“, verschafft den Arbeitgebern Zeit für eine steuer-


begünstigte Abwicklung.  


Der Steuerfreibetrag von max. 1 500 Euro bleibt unverändert. Die Fristverlängerung in § 3 Nummer 11a EStG 


führt nicht dazu, dass im ersten Halbjahr 2021 nochmals 1 500 Euro steuerfrei - zusätzlich zu einem nach 


§ 3 Nummer 11a EStG steuerfrei gewährten Betrag von 1 500 Euro im Jahr 2020 - ausgezahlt werden könnte. 


Lediglich der Zeitraum für die Gewährung des Betrages wird gestreckt. 


Zu Buchstabe c – neu - 


§ 3 Nummer 26 Satz 1 


Der Übungsleiterfreibetrag ist zuletzt für Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 2013 erhöht worden. Die Anhebung 


von 2 400 Euro auf nunmehr 3 000 Euro dient der Entlastung der ehrenamtlich Engagierten. 


Zu Buchstabe d – neu - 


§ 3 Nummer 26a Satz 1 


Der Ehrenamtsfreibetrag ist zuletzt für Veranlagungszeiträume ab dem Jahr 2013 erhöht worden. Die Anhebung 


von 720 Euro auf 840 Euro dient der Entlastung der ehrenamtlich Engagierten. 


Zu Nummer 6 – neu – 


§ 32c Absatz 6 Satz 3 


Mit Artikel 2 Nummer 7 Buchstabe c des vorliegenden Änderungsgesetzes wird § 36 Absatz 2 EStG geändert und 


die in § 36 Absatz 2 durch Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 


S. 2451) in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 18. März 2020 (BGBl. I S. 597) eingefügte Nummer 3 


wird Nummer 4.  


§ 32c Absatz 6 Satz 3 EStG verweist auf die mit Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe b des Gesetzes vom 12. Dezem-


ber 2019 (BGBl. I S. 2451) in Verbindung mit der Bekanntmachung vom 18. März 2020 (BGBl. I S. 597) einge-


fügte Nummer 3 des § 36 Absatz 2 EStG. Da die obige Nummer 3 in § 36 Absatz 2 EStG nunmehr Nummer 4 


wird, ist der Verweis in § 32c Absatz 6 Satz 3 EStG als Folgeänderung notwendig.  


Zu Nummer 14 


§ 50a Absatz 7 Satz 5 bis 7 - neu – 


Satz 5 


Den Rentenversicherungsträgern als Schuldner der Vergütung soll ermöglicht werden, alle in einem Besteue-


rungszeitraum regelmäßig nach § 50a Absatz 7 EStG einbehaltenen Steuerabzugsbeträge in monatlichen Steuer-


anmeldungen zusammenzufassen. Die Individualisierung (Zuordnung) der einbehaltenen und abgeführten Steu-


erabzugsbeträge auf den einzelnen Empfänger von Alterseinkünften als Gläubiger der Vergütung wird auf die 


Rentenbezugsmitteilungen nach § 22a EStG verlagert (vgl. Ergänzung des § 22a Absatz 1 Satz 1 EStG um eine 


Nummer 8 in Artikel 2 Nummer 5 des Gesetzentwurfes). Das sogenannte Sammelanmeldungsverfahren orientiert 


sich weitgehend an dem Konzept der Lohnsteuererhebung und -anrechnung. Diese Vorgehensweise gewährleistet 


ebenso die gleichmäßige und gesetzmäßige Besteuerung wie die bisherige Verfahrensweise der individuellen An-


meldung und Abführung von Steuerabzugsbeträgen. Das Verfahren ist für die Rentenversicherungsträger und die 
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Verwaltung wirtschaftlicher als bisher. Im Sammelanmeldeverfahren sind nicht praktikable Mehrfachberichti-


gungen zu vermeiden. Solche sind regelmäßig dann erforderlich, wenn Renten und damit angeordnete Steuerab-


züge überzahlt wurden, weil die Rentenversicherungsträger nicht rechtzeitig vom Tod des Rentenempfängers er-


fahren haben. Die Neuregelung für das Anmeldeverfahren ermöglicht es den Rentenversicherungsträgern, die 


Erstattung überzahlter Steuerabzugsbeträge unbürokratisch in der nächsten monatlichen Sammelanmeldung durch 


entsprechende Kürzungen bei dem dann abzuführenden Steuerabzugsbetrag vorzunehmen.  


Diese Berichtigungsmöglichkeit ist auf die Person des Schuldners der Vergütung beschränkt, denn nur ihm ge-


genüber wird der Steuerabzug nach § 50a Absatz 7 EStG angeordnet. Entsprechend ist er auch der Erstattungsbe-


rechtigte im Sammelanmeldeverfahren. 


Sind Papierbescheinigungen erteilt worden, dann ist der Schuldner der Vergütung verpflichtet, die nach § 50a 


Absatz 5 Satz 5 EStG zu erteilende Bescheinigung zu berichtigen und eine bereits erteilte Bescheinigung zurück-


zufordern. Der Schuldner der Vergütung teilt der Finanzverwaltung die Höhe des tatsächlich einbehaltenen Steu-


erabzugsbetrags mit und für die Finanzverwaltung ist ausschließlich diese dort mitgeteilte Information maßge-


bend. Damit kann die Finanzverwaltung sicherstellen, dass Beträge sowohl in der Kürzung der nachfolgenden 


Sammelanmeldung als auch in der Anrechnung bei der Steuerfestsetzung im Ergebnis nicht doppelt berücksichtigt 


werden. 


Die Information des Vergütungsschuldners nach § 50a Absatz 5 Satz 6 dient ausschließlich der Unterrichtung des 


Vergütungsgläubigers und ist deshalb für die Finanzverwaltung ohne tatsächlichen und rechtlichen Belang.  


Satz 6 


Die Regelung bestimmt rechtlich abschließend und eindeutig, dass nur die in der Rentenbezugsmitteilung ausge-


wiesenen und nicht etwa die nach Absatz 5 Satz 6 bescheinigten Steuerabzugsbeträge der Anrechnung zugrunde 


zu legen sind. 


Satz 7 


Falls der Steuerabzugsbetrag in der an die Finanzverwaltung übermittelten Rentenbezugsmitteilung unzutreffend 


ausgewiesen oder zu Unrecht kein Steuerabzugsbetrag ausgewiesen worden war und vom Rentenversicherungs-


träger später eine korrigierte Rentenbezugsmitteilung übermittelt wird, kann die Anrechnungsverfügung insoweit 


angepasst werden. Diese Regelung geht den §§ 130 und 131 AO vor.  


Zu Nummer 17 – neu - 


§ 111 Absatz 1 Satz 4 - neu - 


Mit der Änderung wird ein Antrag des Bundesrates (BR-Drucksache 503/1/20, Ziffer 26) umgesetzt. 


Mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfegesetz vom 29. Juni 2020 (BGBl. I S. 1512) wurde mit der Sondervorschrift 


des § 111 EStG ein Mechanismus eingeführt, um bei der Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 


bereits vor Abschluss des Jahres 2020 einen vorläufigen Verlustrücktrag berücksichtigen zu können. Der vorläu-


fige Verlustrücktrag für 2020 beträgt pauschal 30 Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte des Veranlagungs-


zeitraums 2019. Alternativ kann der Steuerpflichtige aber auch eine höhere Herabsetzung beantragen, wenn er 


dies anhand detaillierter Unterlagen nachweisen kann.  


Mit der Regelung des § 111 EStG können die Steuerpflichtigen schon in der Steuererklärung 2019 einen mit einer 


hohen Liquiditätswirkung verbundenen vorläufigen Verlustrücktrag für 2020 geltend machen. Im Rahmen der 


Veranlagung 2020 wird der Verlustrücktrag überprüft. Sollte sich der Verlustrücktrag tatsächlich nicht in der 


prognostizierten Höhe ergeben, ist der Steuerbescheid für 2019 insoweit zu ändern und vom Steuerpflichtigen die 


zunächst zu niedrig festgesetzte Steuer nachzuzahlen. Es entstehen in diesem Fall jedoch keine Nachzahlungszin-


sen nach § 233a AO. Dies wird über die Regelung des § 111 Absatz 6 Satz 3 EStG erreicht, indem der vorläufige 


Verlustrücktrag für 2020 mit einem regulären Verlustrücktrag nach § 10d EStG gleichgestellt wird. 


Mit der Ergänzung des § 111 Absatz 1 EStG um einen neuen Satz 3 soll die Gleichstellung mit dem regulären 


Verlustrücktrag nach § 10d EStG auch bei der Zinsberechnung im Rahmen der erstmaligen Steuerfestsetzung für 


den Veranlagungszeitraum 2019 vollzogen werden.  
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Bei der erstmaligen Steuerfestsetzung für den Veranlagungszeitraum 2019 würde es nach dem bislang geltenden 


Recht regelmäßig oder zumindest in zielgerichteten Einzelfällen (Gestaltungsmöglichkeit) allein durch die Be-


rücksichtigung des vorläufigen Verlustrücktrags für 2020 in Höhe von pauschal 30 Prozent zu einer Festsetzung 


ggf. erheblicher Erstattungszinsen kommen. Diese würden sich wegen der Regelung in § 111 Absatz 6 Satz 3 


EStG aber nicht mit möglichen Nachzahlungszinsen bei der späteren Hinzurechnung des vorläufigen Verlustrück-


trags ausgleichen, so dass die bislang geltende Regelung im Hinblick auf die Erstattungszinsen als Steuersparmo-


dell missbraucht werden kann. 


Mit der im neuen Satz 4 nun angeordneten entsprechenden Anwendung des § 233a Absatz 2a AO wird ein Gleich-


klang der Verzinsungsregelungen sowohl für den ursprünglichen Abzug des vorläufigen Verlustrücktrags nach 


§ 111 Absatz 1 EStG als auch für dessen spätere Hinzurechnung nach § 111 Absatz 6 EStG erreicht. 


 


Zu Artikel 3 – neu - (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 1 


§ 8 Absatz 2 Satz 11  


Die monatliche Freigrenze für Sachbezüge wurde durch Artikel 1 Nummer 13 des Jahressteuergesetzes 1996 vom 


11. Oktober 1995 (BGBl. I S. 1250) in das Einkommensteuerrecht eingeführt und beträgt seit dem Kalenderjahr 


2004 44 Euro. Ziel war die Vereinfachung der Erfassung und Besteuerung der von Dritten bezogenen geringfü-


gigen Waren und Dienstleistungen sowie der privaten Nutzung betrieblicher Einrichtungen für den Arbeitgeber 


(Bundestags-Drucksache 13/1686 Seite 8). 


Mit dieser Änderung soll die monatliche Freigrenze für Sachbezüge auf 50 Euro angehoben werden, um die vom 


Gesetzgeber beabsichtigte Vereinfachung in einem etwas erweiterten Umfang auch weiterhin zu gewährleisten. 


Zu Nummer 2  


Buchstabe a 


§ 24b Absatz 2 Satz 1  


Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende wird ab dem Veranlagungszeitraum 2022 auf 4.008 Euro angehoben. 


Die durch das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz eingeführte und ursprünglich auf die Kalenderjahre 2020 und 


2021 begrenzte Anhebung wird damit entfristet.  


Im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2022 wird die Anhebung über die Steuerklasse II berücksichtigt.  


Buchstabe b 


§ 24b Absatz 2 Satz 3 – aufgehoben - 


Die Regelung für den zeitlich begrenzten Erhöhungsbetrag i. H. v. 2 100 Euro für die Kalenderjahre 2020 und 


2021 wird ersatzlos aufgehoben. 


Zu Nummer 3 


§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 4a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zur Entfristung der Anhebung des Entlastungsbetrags für 


Alleinerziehende. 


 


 


Zu Artikel 5 (Weitere Änderung des Einkommensteuergesetzes) 


Zu Nummer 7 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 54 – neu – 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Korrektur. Der durch den Gesetzentwurf neu anzufügende Absatz 52 wird 


zu Absatz 54, da durch das 2. Corona-Steuerhilfegesetz bereits die Absätze 52 und 53 angefügt worden sind. 


 


Zu Artikel 6 – neu - (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1  


§ 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 


Spenden und Mitgliedsbeiträge zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke können als Sonderausgaben steuerlich 


geltend gemacht werden. Der Betrag, bis zu dem ein vereinfachter Zuwendungsnachweis möglich ist, wird auf 


300 Euro angehoben, da die 200 Euro-Grenze bereits seit dem Veranlagungszeitraum 2007 existiert.  


Zu Nummer 2 


§ 84 Absatz 2c 


Es handelt sich um eine Folgeänderung. 


 


Artikel 7 – neu – (Weitere Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung) 


Zu Nummer 1 


§ 50 


Organisationen mit Sitz in der Europäischen Union und im EWR-Raum können sich in das Zuwendungsempfän-


gerregister aufnehmen lassen, wenn sie Spenden aus Deutschland erhalten. Sie dürfen dann Spendenquittungen 


nach amtlich vorgeschriebenen Mustern ausstellen.  


Das erleichtert den Zuwendenden in Deutschland die Nachweisführung bei ihrem Finanzamt über die Zuwendung.  


Zu Nummer 2 


§ 84 Absatz 2d – neu – 


Die Regelung bestimmt, dass die Aufhebung des § 50 Absatz 1 Satz 2 EStDV erstmals für Zuwendungen nach 


dem 31. Dezember 2024 anwendbar ist. 


 


Zu Artikel 8 (Änderung des Körperschaftsteuergesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 6 – neu - 


Die im Gesetzentwurf vorgesehene Vergünstigung von Mietverträgen, die von juristischen Personen des öffent-


lichen Rechts mit der Wohnungsgenossenschaft oder dem -verein abgeschlossen werden, wird auf Mietverträge 


ausgedehnt, die die Wohnungsgenossenschaft oder der –verein mit steuerbefreiten Körperschaften im Sinne des 


§ 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG (gemeinnützige Körperschaften) zur Unterbringung von Wohnungslosen ab-


schließt. Mit der Ergänzung wird eine bisher ebenfalls nur seitens der Finanzverwaltung im Billigkeitswege ge-


währte, der Steuerbefreiung nicht entgegenstehende Handlung der Wohnungsgenossenschaften und –vereine ge-


setzlich festgeschrieben.  


 


Zu Artikel 9 (Änderung des Gewerbesteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 – neu - 


Mit den Änderungen wird einem Begehren von Seiten des Bundesrates entsprochen. 


§ 10a Satz 10 sowie Satz 11 und 12 - neu - 


Nach § 10a Satz 10 GewStG in der durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuerlichen Ver-


lustverrechnung bei Körperschaften vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2998) geänderten Fassung ist § 8d KStG 
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(fortführungsgebundener Verlustvortrag) als antragsgebundene Ausnahme von § 8c KStG auf gewerbesteuer-


rechtliche Fehlbeträge entsprechend anzuwenden. Von dem Antragsrecht soll für gewerbe- und körperschaftsteu-


erliche Zwecke einheitlich Gebrauch gemacht werden (BT-Drs. 18/9986 S. 13). Wegen der Abweichungen der 


körperschaftsteuerrechtlichen und der gewerbesteuerrechtlichen Bemessungsgrundlage kommt es in Einzelfällen 


zu gewerbesteuerrechtlichen Fehlbeträgen, auf die § 8c KStG entsprechend anzuwenden ist und § 8d KStG ange-


wendet werden könnte, ohne dass körperschaftsteuerrechtlich ein Verlust entstanden ist. Aus dem bisherigen 


Wortlaut des Satzes 10 kann nicht zweifelsfrei abgeleitet werden, ob auch in diesem Fall eine entsprechende An-


wendung des § 8d KStG für gewerbesteuerliche Zwecke möglich ist.  


Die Änderung in Satz 10 und der neue Satz 11 ermöglichen wie bisher die entsprechende Anwendung des § 8c 


und § 8d KStG für Zwecke der Gewerbesteuer. Ergänzend regelt der neue Satz 12 des § 10a für die Fälle, in denen 


es an nicht genutzten (körperschaftsteuerrechtlichen) Verlusten fehlt, ein gesondertes gewerbesteuerrechtliches 


Antragsrecht für die entsprechende Anwendung des § 8d KStG auf gewerbesteuerrechtliche Fehlbeträge. Der 


Antrag ist in entsprechender Anwendung des § 8d Absatz 1 Satz 5 KStG in der Gewerbesteuererklärung für den 


Erhebungszeitraum des schädlichen Beteiligungserwerbs zu stellen und kann ggfs. nach amtlichem Datensatz 


oder amtlichem Vordruck nachgeholt werden. 


Zu Nummer 4 – neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 36 Absatz 3 Satz 3 - neu – 


§ 7 Satz 7 GewStG in der durch Artikel 16 des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilfericht-


linie und von weiteren Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und –verlagerungen vom 20. Dezember 2016 


(BGBl. I S. 3000) eingefügten Fassung ist nach der seinerzeitigen Fassung der Anwendungsbestimmung in § 36 


Absatz 1 GewStG bereits ab dem Erhebungszeitraum 2016 anzuwenden, obwohl das Gesetz vom 20. Dezem-


ber 2016 insoweit erst am 1. Januar 2017 in Kraft getreten ist. 


Die nunmehrige Anwendungsregelung beseitigt diese Rückwirkung auf 2016. § 7 Satz 7 GewStG ist danach erst-


mals für den Erhebungszeitraum 2017 anzuwenden. 


Zu Buchstabe b 


§ 36 Absatz 5 Satz 1 – neu - 


Auf die Begründung zu § 36 Absatz 3 Satz 3 – neu – GewStG wird verwiesen. 


Die Änderung führt dazu, dass auch § 9 Nummer 3 Satz 1 erster Halbsatz GewStG in der Fassung des Artikels 16 


des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren Maßnahmen gegen 


Gewinnkürzungen und –verlagerungen vom 20. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3000) aus den genannten Gründen 


erst für den Erhebungszeitraum 2017 anzuwenden ist. 


Zu Buchstabe c 


§ 36 Absatz 5a - neu - 


Auf die Begründung zu § 10a Satz 10 sowie Satz 11 – neu - und Satz 12 - neu - wird verwiesen. 


Die Änderung führt dazu, dass § 10a GewStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2020 auch für Erhebungs-


zeiträume vor 2020 zur Anwendung kommt. 


 


Zu Artikel 11 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 5 - neu - 


§ 18a Absatz 6 Nummer 3 und Absatz 7 Satz 1 Nummer 2a 


Durch Artikel 12 Nummer 14 i. V. m. Artikel 12 Nummer 8 und Artikel 39 Absatz 2 des Gesetzes zur weiteren 


steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. De-







Drucksache 19/[…] – 218 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 


 


 


zember 2019 (BGBl. I S. 2451) wurde § 18a UStG im Zusammenhang mit der Umsetzung der sog. Konsignati-


onslagerregelung zum 1. Januar 2020 geändert. Mit der Änderung wurde Artikel 262 Absatz 2 der Mehrwert-


steuer-Systemrichtlinie insoweit in nationales Recht umgesetzt.  


Zu den Tatbeständen, dass die von einem Unternehmer beabsichtigte Lieferung der in den Bestimmungsmitglied-


staat transportierten Ware innerhalb der Frist von zwölf Monaten nicht bewirkt wird und die Ware in den Ab-


gangsmitgliedstaat zurück gelangt (§ 6b Absatz 4 UStG) oder dass innerhalb von zwölf Monaten nach dem Ende 


der Beförderung oder Versendung des Gegenstandes an die Stelle des ursprünglich vorgesehenen Erwerbers ein 


anderer Erwerber tritt (§ 6b Absatz 5 UStG), in der Zusammenfassenden Meldung anzugeben sind, wurde keine 


entsprechende Regelung in § 18a UStG aufgenommen.  


Im Rahmen des beim Bundeszentralamt für Steuern bereits eingerichteten Verfahrens zur Meldung von Lieferun-


gen im Rahmen eines Konsignationslagers ist eine Meldung der genannten Tatbestände vorgesehen und die ent-


sprechenden Angaben werden von den Unternehmen auch vorgenommen. 


Aus Gründen der Rechtsicherheit und -klarheit erfolgt deshalb eine entsprechende Ergänzung des § 18a UStG.  


Zu Nummer 6 


Zu Buchstabe a 


§ 24 Abs. 1 Satz 1 - neu - 


Artikel 296 Absatz 1 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehr-


wertsteuersystem (ABl. EU Nr. 347 S. 1, Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie – MwStSystRL) gibt den Mitglied-


staaten die Möglichkeit, auf landwirtschaftliche Erzeuger, bei denen insbesondere die Anwendung der normalen 


Mehrwertsteuerregelung auf Schwierigkeiten stoßen würde, als Ausgleich für die Belastung durch die Mehrwert-


steuer, die auf die von den Pauschallandwirten bezogenen Gegenstände und Dienstleistungen gezahlt wird, eine 


Pauschalregelung anzuwenden. 


Die Europäische Kommission bezweifelt die Vereinbarkeit der derzeit geltenden Fassung des § 24 UStG mit den 


verbindlichen Vorgaben des Unionsrechts und hat deswegen Klage beim Europäischen Gerichtshof erhoben. Um 


diese Zweifel auszuräumen und das Klageverfahren möglichst einvernehmlich zu beenden, soll das Gesetz ange-


passt werden. Damit soll nicht zuletzt Rechtssicherheit für die Steuerpflichtigen geschaffen werden.  


Zu diesem Zweck wird in § 24 Absatz 1 Satz 1 UStG zur Konkretisierung des Anwendungsbereichs eine Umsatz-


grenze in Höhe von 600 000 Euro eingefügt. 


Die Bundesregierung wird die Höhe des Pauschalausgleichprozentsatzes jährlich anhand der maßgeblichen aktu-


ellen statistischen Daten überprüfen (Monitoring). Soweit eine Anpassung des Pauschalausgleichprozentsatzes 


erforderlich sein sollte, wird die Bundesregierung diese dem Gesetzgeber vorschlagen. Die Ermittlung des Pau-


schalausgleichprozentsatzes erfolgt unter Berücksichtigung der Kritik des Bundesrechnungshofs an der Berech-


nungsmethode der Bundesregierung. 


 


Zu Artikel 12 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 2 Buchstabe c 


§ 4 Nummer 23 Satz 1 Buchstabe c 


Der Regierungsentwurf sieht eine klarstellende Ergänzung des § 4 Nummer 23 Buchstabe c UStG im Hinblick 


auf Beherbergungsleistungen gegenüber Studierenden und Schülern an Hochschulen und bestimmten Schulen 


vor. 


Mit der Änderung wird klargestellt, dass diese Ergänzung auch für entsprechende Leistungen von Kindertages-


einrichtungen an Kinder und von Berufsschulheimen (früher: Lehrlings-/Lehrwohnheime) an Studierende und 


Schüler gilt. 


Die vom Bundesrat geforderte umfassende Befreiung aller Verpflegungsdienstleistungen und Beherbergungsleis-


tungen insbesondere auch für Personen über 27 Jahre ist auf Grund der verbindlichen unionsrechtlichen Grundla-


gen nicht möglich. 
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Zu Artikel 13 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 3 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der vorangehenden Anfügung des neuen Absatzes 32 in 


§ 27 UStG. Der neue § 27 Absatz 32 UStG i. d. Fassung des Artikels 10 Nummer 3 wird zu Absatz 33. 


  


Zu Artikel 14 (Weitere Änderung des Umsatzsteuergesetzes) 


Zu Nummer 22 Buchstabe b 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der vorangehenden Anfügung des neuen Absatzes 32 in 


§ 27 UStG. Der neue § 27 Absatz 33 UStG i. d. Fassung des Artikels 11 Nummer 22 Buchstabe b wird zu Ab-


satz 34. 


 


Zu Artikel 17 (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Zu Nummer 3 


§ 5 Absatz 1a 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der Streichung der bisherigen Nummer 3 Buchstabe a 


(jetzt Artikel 14a – neu -). Die bisherige Nummer 3 Buchstabe b wird zu Nummer 3. 


 


Zu Artikel 18 – neu - (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Nummer 46 - neu - 


Die durch das vorliegende Änderungsgesetz dem § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG neu anzufügende Nummer 45 (Arti-


kel 14 Nummer 3 Buchstabe a des Gesetzentwurfs) wurde bereits durch Artikel 7a Nummer 2 des Betriebsren-


tengesetzes vom 12. August 2020 (BGBl. I S. 1879) belegt. Die durch das vorliegende Änderungsgesetz anzufü-


gende neue Nummer sollte am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Die durch das Betriebsrentengesetz 


angefügte neue Nummer tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 


Daher wird die durch das vorliegende Änderungsgesetz neu anzufügende Nummer zu Nummer 46 und tritt am 


1. Januar 2021 in Kraft. 


 


Zu Artikel 19 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


Eingangssatz 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der vorangehenden Einfügung eines neuen Artikels 18. 


Die Bezugnahme im Eingangssatz des Artikels 19 ist entsprechend anzupassen. 


 


 


Zu Artikel 21 – neu – (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 


§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 47 – neu – 


Die Regelung überträgt dem Bundeszentralamt für Steuern verschiedene Aufgaben, die mit dem Aufbau und dem 


Betrieb eines öffentlich einsehbaren Zuwendungsempfängerregisters einhergehen.  
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Das Zuwendungsempfängerregister unterstützt ehrenamtlich Engagierte in ihrer Werbung für Mittel und Engage-


ment. Es schafft zudem Rechtssicherheit und Transparenz und hilft Bürgern und institutionellen Zuwendenden, 


die Organisationen zu identifizieren, bei denen sie sich konkret finanziell oder personell engagieren möchten. Das 


Zuwendungsempfängerregister ist schließlich Voraussetzung für eine Vereinfachung des Spendenquittungsver-


fahrens. Das zentrale Register ist der Ausgangspunkt für Anwendungen, mit denen Spendenbescheinigungen für 


Organisationen, Spender und Steuerverwaltung künftig digital abgewickelt werden können. Das Zuwendungs-


empfängerregister ist damit auch ein Baustein für eine vorausgefüllte Steuererklärung, bei der sogar die Beleg-


vorhaltepflicht entfällt, weil eine Spendenquittung in Papier für den Steuerabzug nicht mehr erforderlich sein 


wird. 


Das Zuwendungsempfängerregister soll alle Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen ent-


halten, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbefreit sind. Die hierfür erforderlichen Informationen erhält 


das Bundeszentralamt für Steuern von den Landesfinanzbehörden.  


Das Bundeszentralamt für Steuern ist nach der Neuregelung auch dafür zuständig, zu prüfen, ob Körperschaften 


ohne Sitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes den Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO entsprechen. Spender 


im Inland können ihre Spende an ausländische Körperschaften nur dann geltend machen, wenn die ausländische 


Körperschaft die Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO erfüllt. Diese Prüfung hat bisher das Finanzamt vorzunehmen, 


das für den jeweiligen Spender zuständig ist. Eine zentrale Prüfung der Voraussetzungen der §§ 51 ff. AO bei 


ausländischen Körperschaften vermeidet divergierende Entscheidungen einzelner Finanzämter über die Anerken-


nung einer steuerbegünstigten Körperschaft des Auslands und stellt einen bundeseinheitlichen Verwaltungsvoll-


zug sicher. Tätig wird das Bundeszentralamt für Steuern anlassbezogen. Ausländische Organisationen haben dann 


einen Anspruch auf eine inhaltliche Überprüfung der §§ 51 ff. AO für ihre Tätigkeit, wenn sie eine Zuwendung 


von einem im Geltungsbereich des Grundgesetzes Steuerpflichtigen für diesen steuerlich relevant bestätigen 


möchten. Für den Antrag ist der Zufluss der Zuwendung zu dokumentieren. 


Juristische Personen des öffentlichen Rechts in Deutschland sowie öffentliche Dienststellen, die in einem Mit-


gliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den Europäi-


schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) Anwendung findet, und Zuwendungsempfänger im Sinne des § 10b 


Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EStG können auf ihren Antrag hin in das Zuwendungsempfängerregister aufgenom-


men werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende juristische Person, Dienststelle oder Körperschaft 


gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgt und ein sogenannter Inlandsbezug besteht.  


Änderungsanliegen von bereits im Register geführten inländischen Organisationen leitet das Bundeszentralamt 


an die zuständige Landesfinanzbehörde weiter. Anliegen ausländischer Organisationen erledigt das Bundeszent-


ralamt für Steuern in eigener Zuständigkeit. 


Eine Steuervergünstigung setzt nach § 51 Absatz 3 Satz 1 AO ferner voraus, dass die Körperschaft nach ihrer 


Satzung und bei ihrer tatsächlichen Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des Bundesverfas-


sungsschutzgesetzes fördert und dem Gedanken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. § 51 Absatz 3 


Satz 2 AO enthält dabei eine von der Organisation widerlegbare Vermutung, dass bei Körperschaften, die im 


Verfassungsschutzbericht des Bundes oder eines Landes als extremistische Organisation aufgeführt sind, die Vo-


raussetzungen des § 51 Absatz 3 Satz 1 AO nicht erfüllt sind. Um diese Regelung in der Praxis umzusetzen, hat 


jedes Finanzamt, bei dem eine gemeinnützige Körperschaft geführt wird, sowohl den Verfassungsschutzbericht 


des Bundes als auch die Berichte von 16 Landesverfassungsschutzbehörden auszuwerten. Diese Auswertung der 


Verfassungsschutzberichte des Bundes und der Länder übernimmt künftig zentral das Bundeszentralamt für Steu-


ern. Seine Erkenntnisse hat das Bundesamt an die zuständigen Finanzbehörden der Länder weiterzuleiten.  


Änderungsanliegen von bereits im Register geführten inländischen Organisationen leitet das Bundeszentralamt 


an die zuständige Landesfinanzbehörde weiter. Anliegen ausländischer Organisationen erledigt das Bundeszent-


ralamt für Steuern in eigener Zuständigkeit. 


 


Zu Artikel 24 (Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung) 


Zu Nummer 1 


Zu Buchstabe a 
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Nummer 20 Buchstabe e 


Die spezielle Zuständigkeit des Finanzamts Cottbus wird um Fälle nach den §§ 18j und 18k UStG ergänzt. 


Zu Buchstabe b 


Satz 2 – neu – 


Die örtliche Zuständigkeit der in § 1 Absatz 1 der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung genannten Finanzämter 


wird um die jeweiligen Außengebiete, Überseegebiete und Selbstverwaltungsgebiete der in Satz 1 genannten 


Staaten erweitert. Somit wird eine einheitliche Zuständigkeit territorial zusammenhängender Gebiete gewährleis-


tet. 


 


Zu Artikel 27 (Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1  


Zu Buchstabe a - neu - 


Inhaltsübersicht 


Die Inhaltsübersicht wird redaktionell an den neu eingefügten § 58a AO angepasst. 


Zu Buchstabe c – neu - 


Inhaltsübersicht 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Aufhebung des § 375a AO. 


Zu Nummer 9 – neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 


Ein gemeinnütziger Zweck „Klimaschutz“ steht für die gesellschaftliche Anerkennung der Mitwirkung ehrenamt-


lich engagierter Bürgerinnen und Bürger an lokalen Klimaschutzprozessen.  


Zu den gegenwärtigen zentralen umwelt- und gesellschaftspolitischen Herausforderungen gehört die Anpassung 


an den Klimawandel. Die Aufnahme des Klimaschutzes in die gesetzlichen Katalogzwecke stärkt und fördert das 


bürgerschaftliche Engagement für Klimaschutz und Ressourceneffizienz auf lokaler Ebene. Lokale Initiativen und 


die dort engagierten Bürgerinnen und Bürger tragen in einer sehr wirkungsvollen Weise zum Klimaschutz vor Ort 


bei, indem sie konkrete Angebote schaffen, um in privaten Haushalten und in gemeinschaftlichen Projekten mehr 


Energie- und Ressourceneffizienz zu realisieren. Gleichzeitig stärken sie den Zusammenhalt in Nachbarschaften 


und laden dazu ein, sich aktiv für eine Verbesserung des Klimas und der Lebensqualität in Quartieren und Kom-


munen einzusetzen. 


Die Erweiterung des Zweckkatalogs um den „Klimaschutz“ führt zu einer ausdrücklichen gesetzlichen Hervor-


hebung eines Zwecks, der zwar bereits mit Hilfe anderer Zwecke, wie z. B. Umwelt- und Naturschutz überwie-


gend, aber möglicherweise nicht gänzlich abgedeckt werden kann. 


Zu Buchstabe b 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 10 


Durch die Änderung des Wortes „rassisch“ in „rassistisch“ werden die wissenschaftlichen und gesellschaftspoli-


tischen Entwicklungen des letzten Jahrhunderts nachvollzogen.  


Menschen sind Menschen. „Rassen“ gibt es nicht. Trotzdem ist „Rassismus“ auch in Deutschland gegenwärtig – 


im Internet, bei Veranstaltungen radikaler Organisationen, bei Demonstrationen, in Fußballstadien. 
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Die ausdrückliche Nennung rassistischer Benachteiligung im Förderkanon des § 52 Absatz 2 AO soll sicherstel-


len, dass diejenigen ehrenamtlich Engagierten und ihre Organisationen gezielt gefördert werden und damit gesell-


schaftliche Anerkennung erfahren, die mit ihrem Engagement Rassismus als gesellschaftliches Problem gezielt 


bekämpfen. 


Der Schutz von Personen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen Orientierung 


diskriminiert werden, kommt in den bestehenden Katalogzwecken nicht ausreichend zum Ausdruck. Aufgrund 


der gesellschaftlichen Entwicklung erfolgt eine Anpassung des Gemeinnützigkeitsrechts.  


Durch die Aufnahme der Formulierung in den Zweckkatalog wird eine moderne gesellschaftliche Entwicklung 


begleitet und auch die gesellschaftliche Anerkennung aller geschlechtlichen Identitäten bzw. geschlechtlicher 


Orientierungen gefördert. 


Zu Buchstabe c 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 22 


Die Erweiterung der Katalogzwecke des § 52 Absatz 2 AO um die „Förderung der Ortsverschönerung“ bündelt 


die in den verschiedenen Katalogzwecken enthaltenen Aspekte, wie z. B. Landschaftspflege, Heimatpflege, Na-


turschutz und Denkmalpflege in einem für die Entwicklung und Attraktivität des ländlichen Raumes zentralen 


Punkt. Darin liegt auch eine Bürokratieentlastung für Vereine, die die Vielzahl dieser Zwecke in ihrer Satzung 


aufgenommen haben und bisher deren gleichbedeutende Verfolgung auch dokumentieren und nachweisen muss-


ten. Der Verschönerungsaspekt umfasst auch grundlegende Maßnahmen für die Verbesserung der örtlichen Le-


bensqualität im Dorf bzw. im Stadtteil. Dadurch wird vor allem auch die Bedeutung des ländlichen Raums bzw. 


des örtlichen Stadtteils als wichtiger Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen betont. Der Aspekt der Wirt-


schaftsförderung fällt ausdrücklich nicht darunter. 


Zu Buchstabe d 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 23 


Unter dem sogenannten „Freifunk“ werden nichtkommerzielle Initiativen eingeordnet, die sich der Förderung der 


lokalen Kommunikation sowie der technischen Bildung, dem Aufbau und Betrieb eines lokalen freien Funknetzes 


widmen. 


Zu Buchstaben e und f 


§ 52 Absatz 2 Satz 1 Nummer 25 und 26 – neu – 


Soweit eine private Organisation die Friedhofsverwaltung, einschließlich der Pflege und Unterhaltung des Fried-


hofsgeländes und seiner Baulichkeiten, selbstlos, ausschließlich und unmittelbar wahrnimmt, kann dies künftig 


als Förderung der Allgemeinheit im Sinne des § 52 AO eingeordnet werden.  


Grundsätzlich obliegt der öffentlichen Hand die Friedhofsverwaltung. Soweit dabei Aufgaben des Bestattungs-


wesens wahrgenommen werden handelt es sich um einen Hoheitsbetrieb. Dazu gehören neben dem eigentlichen 


Vorgang der Bestattung, die Grabfundamentierung, das Vorhalten aller erforderlichen Einrichtungen und Vor-


richtungen sowie die notwendigerweise anfallenden Dienstleistungen wie Wächterdienste, Sargaufbewahrung, 


Sargtransportdienste im Friedhofsbereich, Totengeleit, Kranzannahme, Graben der Gruft und ähnliche Leistun-


gen. Ferner sind dem Hoheitsbetrieb solche Leistungen zuzuordnen, die kraft Herkommens oder allgemeiner 


Übung allein von der Friedhofsverwaltung erbracht oder allgemein als ein unverzichtbarer Bestandteil einer wür-


digen Bestattung angesehen werden, z. B. Läuten der Glocken, übliche Ausschmückung des ausgehobenen Gra-


bes, musikalische Umrahmung der Trauerfeier.  


Die Regelung fördert darüber hinaus Organisationen, die die Unterhaltung von Gedenkstätten für sogenannte 


„Sternenkinder“ übernehmen, die nach dem jeweiligen Landesbestattungsgesetz nicht bestattet werden können, 


als einen Ort der Trauer für die betroffene Familie. Die seelsorgerische Betreuung der Angehörigen ist wie bisher 


als Förderung mildtätiger Zwecke gemäß § 53 AO anzusehen. 


Zu Nummer 10 – neu – 


§ 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 4 - neu - 
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Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung wird für kleine Körperschaften (kumulierte Einnahmen des ideellen 


Bereichs, des Zweckbetriebs, der Vermögensverwaltung und des steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-


triebes von nicht mehr als 45 000 Euro) abgeschafft. 


Die Pflicht zur zeitnahen Mittelverwendung beinhaltet die gesetzliche Verpflichtung, Mittel (z. B. Spenden, Bei-


träge, Erträge aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben oder der Vermögensverwaltung) nicht dauerhaft im Ver-


mögen der Körperschaft zu belassen, sondern möglichst zügig für steuerbegünstigte Satzungszwecke auszugeben. 


Steuerbegünstigte Körperschaften müssen die zeitnahe Mittelverwendung innerhalb ihrer Rechnungslegung 


zweckmäßigerweise über eine Mittelverwendungsrechnung nachweisen. Die Abschaffung der Zeitvorgaben für 


die Mittelverwendung bei kleinen Körperschaften führt hingegen zum Abbau bestehender Bürokratie, da eine 


Mittelverwendungsrechnung nicht mehr erforderlich ist. Ob die Körperschaft tatsächlich gemeinnützig tätig ist 


und wie sie ihre Mittel einsetzt, das kann die Finanzverwaltung anhand der bereits vorhandenen Buchführungs-


unterlagen prüfen. 


Zu Nummer 11 – neu - 


§ 57 Absatz 3 und 4 – neu – 


Das planmäßige Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im Übrigen die Vorausset-


zungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt, ist künftig ein Fall der unmittelbaren Zweckverwirklichung. Körperschaften 


wird es hierdurch ermöglicht, steuerbegünstigt arbeitsteilig vorzugehen, um gemeinsam einen steuerbegünstigten 


Zweck zu verfolgen. Wenn mehrere Körperschaften, die außer dem Unmittelbarkeitsgrundsatz alle Voraussetzun-


gen der §§ 51 bis 68 AO erfüllen, satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammenwirken einen gemeinnützigen 


Zweck verfolgen, dann ist das Kriterium der Unmittelbarkeit für alle beteiligten Körperschaften erfüllt. 


Nach dem im Gemeinnützigkeitsrecht geltenden Unmittelbarkeitsgrundsatz muss eine Körperschaft ihre satzungs-


gemäßen Zwecke grundsätzlich selbst verwirklichen. Gliedert zum Beispiel eine steuerbegünstigte Körperschaft, 


die ein Krankenhaus im Sinne des § 67 AO betreibt, einen zum Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf 


eine Tochtergesellschaft (Wäscherei-GmbH) aus, führt der Unmittelbarkeitsgrundsatz dazu, dass die Wäscherei-


GmbH nicht steuerbegünstigt ist. Hintergrund ist, dass es sich bei isolierter Betrachtung der ausgegliederten Tä-


tigkeit nicht um eine ideelle oder zweckbetriebliche Tätigkeit handelt. Sie fördert daher nur mittelbar und nicht 


unmittelbar den steuerbegünstigten Zweck der ausgliedernden Körperschaft. Dieses Ergebnis ist deswegen nicht 


sachgerecht, weil die innerorganisatorischen Abläufe, Strukturen und Verbindungen unter den Beteiligten vor und 


nach der Ausgliederung im Wesentlichen identisch sind. Die zuvor zum Zweckbetrieb gehörende Betätigung 


(Wäscherei) wird lediglich auf einen anderen Rechtsträger verschoben. 


Leistungen, die in Verwirklichung des gemeinsamen Zwecks im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs 


erfolgen, werden innerhalb eines Zweckbetriebs erbracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 65 ff. 


AO erfüllt sind. Für die Prüfung der Voraussetzungen des Zweckbetriebs im Sinne der §§ 65 ff. AO sind die 


aufgrund des planmäßigen Zusammenwirkens ausgeübten Tätigkeiten aller beteiligten Körperschaften in ihrer 


Gesamtheit zu beurteilen. Wenn aufgrund des planmäßigen Zusammenwirkens ein Tatbestand der §§ 65 ff. AO 


erfüllt ist, dann ist diese zweckbetriebliche Beurteilung für alle beteiligten Körperschaften maßgeblich. Für die 


Erbringung von Leistungen außerhalb des gemeinsamen steuerbegünstigten Zwecks gelten die allgemeinen Re-


gelungen. 


Die Regelungen in Absatz 3 Satz 2 bewirken im Beispiel, dass die Wäschereileistungen der Wäscherei-GmbH 


gegenüber der Krankenhausgesellschaft innerhalb des planmäßigen Zusammenwirkens als Zweckbetriebsleistun-


gen nach § 67 AO gelten. Sowohl die Krankenhausgesellschaft als auch die Wäscherei-GmbH erbringen ihre 


Leistungen somit jeweils im Rahmen eines Zweckbetriebs nach § 67 AO. Erbringt die ausgegliederte Wäscherei-


GmbH hingegen Wäschereidienstleistungen an Dritte, begründet sie damit einen steuerpflichtigen wirtschaftli-


chen Geschäftsbetrieb im Sinne des § 64 AO. 


Nach Absatz 4 ist das Halten und Verwalten von Anteilen an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften, ein Fall 


der unmittelbaren Zweckverwirklichung. 


Hält eine Körperschaft ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapitalgesellschaften (z. B. nach Ausgliede-


rung aller operativen Tätigkeiten auf Beteiligungsgesellschaften), ist diese Tätigkeit derzeit nicht steuerbegüns-
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tigt, wenn die Körperschaft ausschließlich typische Aufgaben einer Holdinggesellschaft wahrnimmt. Dieses Er-


gebnis berücksichtigt nicht, dass sich durch die Aufteilung der Tätigkeit auf mehrere Gesellschaften nur die Struk-


tur, aber nicht das gemeinnützigkeitsrechtliche Gesamtbild ändert.  


Soweit die Holdinggesellschaft entgeltliche Leistungen gegenüber den Kapitalgesellschaften ausführt, an denen 


sie beteiligt ist, beurteilen sich diese nach den allgemeinen Regelungen. 


Zu Nummer 12 – neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 58 Nummer 1  


Der neue Tatbestand des § 58 Nummer 1 AO regelt einheitlich die Mittelweitergabe. Er ersetzt die bisherigen 


Regelungen in § 58 Nummer 1 und 2 AO.  


Nach Satz 1 des § 58 Nummer 1 AO ist es steuerbegünstigten Körperschaften gestattet, anderen Körperschaften 


oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts Mittel für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke zu-


zuwenden. Als Mittelempfänger kommen in Betracht 


– inländische steuerbegünstigte Körperschaften, 


– die in § 5 Absatz 2 Nummer 2 KStG aufgeführten Körperschaften (beschränkt steuerpflichtige Körperschaf-


ten), 


– juristische Personen des öffentlichen Rechts und 


– ausländische Körperschaften, bei denen die spätere Verwendung der Mittel für steuerbegünstigte Zwecke 


ausreichend nachgewiesen wird. 


Die gesetzliche Formulierung „Mittel … zuwendet“ umfasst inhaltlich auch das Tatbestandsmerkmal des bishe-


rigen § 58 Nummer 1 AO „Mittel … beschafft“. Sie deckt sowohl die klassische Mittelbeschaffungstätigkeit als 


auch die Weitergabe bereits vorhandener Mittel an andere Körperschaften ab. 


Satz 2 definiert den Mittelbegriff. Zitiert wird dabei das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 23. Oktober 1991 (I R 


19/91, BStBl 1992 II S. 62). „Mittel“ sind danach nicht nur Bar- oder Buchgeld, sondern auch alle anderen Ver-


mögenswerte. Auch die unentgeltliche oder verbilligte Nutzungsüberlassung oder unentgeltliche oder verbilligte 


Erbringung einer Dienstleistung unterfallen beispielsweise dem Begriff der „Mittel“. 


Wendet eine Körperschaft Mittel einer beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtigen Körperschaft des privaten 


Rechts zu, bestimmt Satz 3, dass Letztere selbst steuerbegünstigt zu sein hat. 


Satz 4 stellt klar, dass es sich bei der Mittelweitergabe um eine Art der Zweckverwirklichung handelt und nicht 


um einen eigenständigen Zweck. Das Gebot der Satzungsklarheit verlangt, dass eine Tätigkeit satzungsgemäß 


verankert sein muss, wenn es sich um das einzige Mittel zur Verwirklichung des geförderten Zwecks handelt. Die 


Regelung verlangt ausdrücklich nicht, dass die Empfängerkörperschaft die erhaltenen Mittel nur für die Satzungs-


zwecke der Geberkörperschaft verwenden darf. 


Die Regelung führt zur Rechtsklarheit in der Mittelweitergabe und erleichtert damit den Vollzug des Rechts für 


steuerbegünstigte Organisationen und für die Steuerverwaltung. Die Zulässigkeit der Mittelweitergabe wird tat-


bestandlich geregelt und die bisher bestehenden Unterschiede in den Tatbeständen des § 58 Nummer 1 AO und 


§ 58 Nummer 2 AO bei der Beschreibung des Vorgangs der Mittelweitergabe oder des divergierenden Empfän-


gerkreises werden beseitigt. 


Zu Buchstabe b 


§ 58 Nummer 2 – aufgehoben - 


Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 


Zu Nummer 13 – neu - 


§ 58a – neu – 
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Nach bisherigem Recht ist nicht geregelt, ob und unter welchen Voraussetzungen eine steuerbegünstigte Körper-


schaft schutzwürdig ist, die Mittel an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft weiterleitet. § 58a AO schließt 


diese Regelungslücke. Steuerbegünstigte Körperschaften dürfen ihre Mittel grundsätzlich nur dann anderen steu-


erbegünstigten Körperschaften überlassen, wenn der Empfänger der Mittel damit steuerbegünstigte Zwecke ver-


wirklicht. Entfällt die Steuerbegünstigung des Empfängers der Mittel oder verwendet dieser die Mittel nicht für 


steuerbegünstigte Zwecke, verstößt die gebende Körperschaft an sich gegen Regelungen des Gemeinnützigkeits-


rechts. Absatz 1 des § 58a AO schützt unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 das Vertrauen der gebenden 


Körperschaft in den Sachverhalt, dass die empfangende Körperschaft im Zeitpunkt der Zuwendung steuerbegüns-


tigt ist und die zugewendeten Mittel für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. Vertrauensschutz wird der zuwen-


denden Körperschaft nach Absatz 2 aber nur gewährt, wenn sie sich die Steuerbegünstigung der empfangenden 


Körperschaft hat nachweisen lassen. Der Nachweis hat dadurch zu erfolgen, dass sich die zuwendende Körper-


schaft eine Ausfertigung eines der in Absatz 2 aufgeführten Bescheide vorlegen lässt. Der Tatbestand des Absat-


zes 2 lehnt sich dabei an die Regelung des § 63 Absatz 5 AO an, die bestimmt, unter welchen Voraussetzungen 


steuerbegünstigte Körperschaften Zuwendungsbestätigungen ausstellen dürfen. 


Absatz 3 bestimmt, unter welchen Voraussetzungen Vertrauensschutz nach Absatz 1 nicht zu gewähren ist, ob-


wohl die Voraussetzungen des Absatzes 2 vorliegen. Das Vertrauen der zuwendenden Körperschaft ist danach 


nicht schutzwürdig, wenn ihr die Unrichtigkeit eines Verwaltungsakts nach Absatz 2 bekannt oder in Folge grober 


Fahrlässigkeit nicht bekannt war oder die zuwendende Körperschaft eine Verwendung für nicht steuerbegünstigte 


Zwecke durch die empfangende Körperschaft veranlasst hat. 


Für Zuwendungen an juristische Personen des öffentlichen Rechts ist die Vorschrift nicht anwendbar. Zwar ist es 


steuerbegünstigten Körperschaften gemeinnützigkeitsrechtlich grundsätzlich gestattet, Mittel an juristische Per-


sonen des öffentlichen Rechts für steuerbegünstigte Zwecke weiterzuleiten. Die Verwaltung ist nach Artikel 20 


Absatz 3 des Grundgesetzes an Gesetz und Recht gebunden, so dass der Zuwender darauf vertrauen darf, dass 


eine juristische Person des öffentlichen Rechts Mittel nicht entgegen einer Zweckbestimmung für nicht steuerbe-


günstigte Zwecke verwendet. 


Zu Nummer 14 - neu - 


§ 60a Absatz 6 – neu –  


Ziel der Regelung ist, die rechtsmissbräuchliche Verwendung des Feststellungsbescheids nach § 60a AO auszu-


schließen. Damit kann in Missbrauchsfällen – wie z. B. bei extremistischen Organisationen – der Rechtsschein 


der Gemeinnützigkeit beseitigt bzw. das Entstehen eines Rechtsscheins verhindert werden. Dies erhöht auch das 


Vertrauen des Spenders auf die korrekte Verwendung der von ihm zugewendeten Spende.  


Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen wird gemäß § 60a AO gesondert festgestellt. Auch nach-


trägliche Verstöße – zwischen Erlass des Feststellungsbescheids und Veranlagung zur Körperschaftsteuer – kön-


nen erst im Veranlagungsverfahren berücksichtigt werden. Die Aufhebungs- und Korrekturvorschriften in § 60a 


Absatz 4 und 5 AO finden bei Verstößen gegen die Anforderungen an die tatsächliche Geschäftsführung keine 


Anwendung.  


Die tatsächliche Geschäftsführung der gemeinnützigen Einrichtung wird aber erst im späteren Veranlagungsver-


fahren überprüft. Motiv für die Einführung eines § 60a AO war, das Verfahren zur Anerkennung der Gemeinnüt-


zigkeit zu beschleunigen. Auch wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den Erlass des Feststellungsbescheids 


bereits Erkenntnisse vorliegen, dass die tatsächliche Geschäftsführung nicht den Anforderungen des § 51 AO oder 


des § 63 AO genügt, ist nach der Entscheidung des Finanzgerichts Baden-Württemberg vom 5. März 2018 - 10 


K 3622/16 – entgegen der Verwaltungsauffassung in Nummer 2 des AEAO zu § 60a Absatz 1 AO – ein Feststel-


lungsbescheid nach § 60a AO zu erteilen. Die Ergänzung dient daher auch der Rechtsklarheit.  


Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit hat Bindungswirkung für Steuerbefreiungen der Körperschaft - insbeson-


dere der Kapitalertragsteuer - und für den ertragsteuerlichen Spendenabzug (§ 10b EStG) beim Förderer der Kör-


perschaft. 


Zu Nummer 15 - neu - 


§ 64 Absatz 3 
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Der § 64 Absatz 3 AO ist in seinen Ursprüngen als Vereinfachungsregelung in das Gesetz aufgenommen worden. 


Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, die von steuerbegünstigten Körperschaften neben ihrer ideel-


len Tätigkeit unterhalten werden und die lediglich geringe Umsätze erwirtschaften, werden mit ihren Gewinnen 


von einer Körperschaft- und Gewerbesteuerbelastung freigestellt. Dennoch besteht für jede gemeinnützige Orga-


nisation eine Rechtspflicht nach § 55 Absatz 1 Nummer 1 Satz 1 AO auch die durch wirtschaftliche Geschäftsbe-


triebe erwirtschafteten Mittel für ihre gemeinnützigen Zwecke zu verwenden. Die Erhöhung der Freigrenze auf 


insgesamt 45 000 Euro stärkt und unterstützt daher auch die Mittelbeschaffungsbemühungen. 


Zu Nummer 16 - neu – 


Zu Buchstabe a 


§ 68 Nummer 1 Buchstabe c - neu - 


Die Regelung ordnet Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen dem Zweck-


betrieb zu. Nach Satz 2 sind die Voraussetzungen des § 66 Absatz 2 AO zu berücksichtigen. Ein Zweckbetrieb 


liegt daher dann nicht vor, wenn Einrichtungen zur Versorgung, Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen 


des Erwerbs wegen betrieben werden. 


Die Neuregelung dient dem Abbau bürokratischer Hemmnisse bei der Versorgung, Verpflegung und Betreuung 


von Flüchtlingen. Diese Leistungen werden zwar dann, wenn sie eine steuerbegünstige Körperschaft gegenüber 


Flüchtlingen erbringt, bereits bisher regelmäßig nach § 66 AO dem Zweckbetrieb zugeordnet. Jedoch hat die 


steuerbegünstigte Körperschaft nach bisherigem Recht in jedem Einzelfall zu prüfen, ob es sich beim Leistungs-


empfänger um eine Person im Sinne des § 53 AO handelt. Flüchtlinge zählen regelmäßig aufgrund ihrer psychi-


schen, physischen oder wirtschaftlichen Situation zu den von § 53 AO erfassten Personenkreis. Die explizite und 


verwaltungsaufwändige Prüfung des § 53 AO kann mit der Neuregelung zukünftig entfallen. 


Zu Buchstabe b 


§ 68 Nummer 4  


In der ganzheitlichen Medizin sind mittlerweile Behandlungen anerkannt, die psychische und physische Erkran-


kungen gleichermaßen und gleichwertig in eine Behandlung einbeziehen. § 68 Nummer 4 AO zeichnet diese Ent-


wicklung auch auf Ebene der steuerbegünstigten Körperschaften nach. Einrichtungen, die zur Durchführung der 


Fürsorge für psychische und seelische Erkrankungen bzw. Behinderungen unterhalten werden, bekommen ge-


setzlich die steuerbegünstigte Zweckbetriebseigenschaft verliehen. 


Zu Nummer 18  


Zu Buchstabe a  


Zu Doppelbuchstabe aa – neu - 


Der einleitende Satzteil des § 93a Absatz 1 Satz 1 AO wird zur Vermeidung von Auslegungsschwierigkeiten an 


die Änderung des § 6 AO durch das Gesetz vom 17. Juli 2017, BGBl. I S. 2541, angepasst. Damit wird klarge-


stellt, dass Behörden ebenso wie öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten öffentliche Stellen im Sinne von § 6 


Absatz 1 bis 1c AO sind. Die Klarstellung hat Bedeutung für die auf Grundlage des § 93a AO erlassene Mittei-


lungsverordnung. 


Die Änderung beruht auf einem Vorschlag des Bundesrats (Antrag Nr. 49). 


Zu Nummer 24 – neu - 


§ 184 Absatz 3 Satz 2 - neu - 


Mit § 184 Absatz 3 Satz 2 AO wird für die Mitteilung der Steuermessbeträge an die Gemeinden das elektronische 


Abrufverfahren festgeschrieben. Damit wird im Bereich der Realsteuern die Digitalisierung vorangetrieben. Bei 


der Gewerbesteuer ist bereits heute das Abrufverfahren der Gewerbesteuermessbeträge für die Gemeinden fakul-


tativ möglich. Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform hat sich der Gesetzgeber für ein weitgehend automati-


onstechnisch unterstütztes Verfahren bei der Grundsteuererhebung ausgesprochen. Entsprechendes gilt auch für 


die Kommunikationswege mit den rund 11 000 Gemeinden und Gemeindeverbänden in Deutschland. (BT-
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Drucks. 19/11085, S. 82). Durch die Einbindung der Kommunen in das automatisierte Bewertungs- und Grund-


steuermessbetragsverfahren wird zugleich das Ziel einer rechtssicheren und zeitgemäßen Ausgestaltung der 


Grundsteuer für die Gemeinden erreicht (ebd., S. 85). Mit § 184 Absatz 3 Satz 2 AO wird der Wille des Gesetz-


gebers rechtlich verbindlich festgeschrieben. Für das Verfahren ist eine einmalige Anmeldung der jeweiligen Ge-


meinde über Elster erforderlich. Ein Großteil der Gemeinden dürfte bereits über die Gewerbesteuer angebunden 


sein. 


Zu Nummer 26 – neu - 


§ 231 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 


Zeigt der Insolvenzverwalter die Masseunzulänglichkeit nach § 208 InsO an, so dürfen die bis zu diesem Zeit-


punkt begründeten Masseverbindlichkeiten (Altmasseverbindlichkeiten) nicht mehr vollstreckt werden (§ 210 


InsO i. V. m. § 209 Abs. 1 Nr. 3 InsO). Nach Beendigung/Aufhebung des Insolvenzverfahrens bestehen keine 


Vollstreckungsverbote mehr mit der Folge, dass die Ansprüche gegenüber dem Steuerpflichtigen verfolgt werden 


können (vgl. BFH-Urteil vom 28. November 2017, VII R 1/16, BStBl 2018 II S. 457). Sie werden nicht von der 


Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. InsO) erfasst. Ebenso ist das Vollstreckungsverbot nach Überwindung der Mas-


seunzulänglichkeit und Rückkehr ins reguläre Insolvenzverfahren nicht mehr anzuwenden (vgl. BFH-Urteil vom 


17. September 2019, VII R 31/18). 


Die Anzeige der Masseunzulänglichkeit oder die Aufnahme der Altmasseverbindlichkeiten in eine vom Insol-


venzverwalter zu führende Liste bewirken jedoch bisher keine Unterbrechung der Verjährung gem. § 231 AO 


(vgl. auch BGH-Urteil vom 14. Dezember 2017, IX ZR 118/17). Um eine Verjährung der Ansprüche zu verhin-


dern, muss das Finanzamt - trotz Vollstreckungsverbot - eine verjährungsunterbrechende Maßnahme (i. d. R. 


schriftliche Geltendmachung) ergreifen. Dies führt einerseits zu mehr Verwaltungsaufwand und andererseits we-


gen des gesetzlichen Vollstreckungsverbots möglicherweise auch zu Irritationen beim Insolvenzschuldner bzw. 


Insolvenzverwalter. 


Durch die Ergänzung der Absätze 1 und 2 wird – analog zum Vollstreckungsverbot nach § 294 Absatz 1 InsO 


während der Wohlverhaltensphase – sichergestellt, dass eine Zahlungsverjährung dieser Steueransprüche bis zum 


Wegfall des Vollstreckungsverbots gehemmt ist.  


Zu Nummer 27 – neu –  


§ 366 Satz 2 - neu - 


Der neue Satz 2 dient der Vereinfachung der Abwicklung von Einspruchsverfahren gegen Feststellungsbescheide 


bei Publikumsgesellschaften. 


Für das Verfahren über den Einspruch gelten grundsätzlich die für den Erlass des angefochtenen Verwaltungsakts 


geltenden Verfahrensvorschriften sinngemäß (§ 365 Absatz 1 AO). Voraussetzung für die Wirksamkeit eines Ver-


waltungsakts ist, dass er inhaltlich hinreichend bestimmt ist (§ 119 Absatz 1 AO) und dass er demjenigen, für den 


er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, bekannt gegeben wird (§ 122 Absatz 1, § 124 Absatz 1 AO). Im 


Rubrum jeder Einspruchsentscheidung sind daher neben dem Gegenstand der Entscheidung unter anderem auch 


die Beteiligten des Einspruchsverfahrens (§ 359 AO), insbesondere der oder die Einspruchsführer, namentlich zu 


bezeichnen.  


Bescheide über gesonderte und einheitliche Feststellungen gemäß § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a 


AO richten sich an die einzelnen Gesellschafter oder Gemeinschafter (Mitglieder), die den Gegenstand der Fest-


stellung (z. B. Einkünfte) anteilig zu versteuern haben und denen er deshalb zuzurechnen ist (§ 179 Absatz 2 AO). 


Ein derartiger Feststellungsbescheid erlangt bisher nur dann volle Wirksamkeit, wenn er allen Feststellungsbetei-


ligten – ggf. über einen (gemeinsamen) Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO) – bekannt gegeben wird. Zwar 


gelten insoweit Anfechtungsbeschränkungen mit der Folge, dass grundsätzlich nicht jeder Feststellungsbeteiligte 


uneingeschränkt einspruchsbefugt ist, gleichwohl kann sich die Situation ergeben, dass dennoch eine Vielzahl 


von Beteiligten oder auch alle Einspruch einlegen können (z. B. über § 352 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 AO). 


Wurde gegen einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung durch einzelne Mitglieder Ein-


spruch erhoben, sind sie (einzeln) als Einspruchsführer zu bezeichnen und im Rubrum anzuführen. Gleiches gilt 


für zu dem Einspruchsverfahren nach § 360 AO hinzugezogene Dritte. 
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Bei Publikumsgesellschaften mit mehreren hundert (oder sogar tausend) Mitgliedern kann von einer Vielzahl 


dieser Personen (befugt) Einspruch eingelegt werden. Die restlichen Beteiligten müssen wegen der Wirkung der 


gesonderten und einheitlichen Feststellung gem. § 360 Absatz 3 oder 5 AO notwendig hinzugezogen werden. Ist 


in diesen Fällen zudem gemäß § 183 Absatz 2 AO eine Einzelbekanntgabe vorzunehmen, beispielsweise, weil die 


Gesellschaft durch Insolvenz aufgelöst wurde, kann sich die Gesamtzahl der von der Finanzverwaltung auszufer-


tigenden Entscheidungen – selbst wenn alle am Einspruchsverfahren Beteiligten lediglich in Tabellenform aufge-


listet werden – auf mehrere hunderttausend Blätter aufsummieren. 


Zur Schonung von Ressourcen und aus Kostengründen soll deshalb die Möglichkeit einer vereinfachten Beschei-


dung in den Fällen geschaffen werden, in denen mehr als 50 Beteiligte i. S. d. § 359 AO im Rubrum anzuführen 


wären. Mit dem neuen Satz 2 ist es künftig möglich bzw. ausreichend, wenn nur jeweils ein oder wenige Ein-


spruchsführer und ggf. Hinzugezogene, jedenfalls aber die Person, der die Einspruchsentscheidung bekannt ge-


geben wird, namentlich und die übrigen Einspruchsführer und Hinzugezogenen nur zahlenmäßig benannt werden. 


Zu Nummer 28 - neu - 


§ 375a – aufgehoben - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung aus Artikel 33a. 


Zu Nummer 29 - neu - 


In Fällen besonders schwerer Steuerhinterziehung, die mitunter hochkomplex sind und oftmals internationale Be-


züge haben, besteht die Schwierigkeit darin, Zusammenhänge zu erkennen, aus denen ersichtlich wird, ob steuer-


strafrechtliche Implikationen gegeben sind. Die geltende Verjährungsfrist von zehn Jahren kann daher nicht aus-


reichend sein, um steuerstrafrechtlich relevante Sachverhalte rechtzeitig aufzudecken und vollumfassend auszu-


ermitteln. 


Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung wird es zudem immer schwieriger, Geldflüsse oder die Übertragung 


von Wirtschaftsgütern nachzuvollziehen, so dass in diesen Fällen Ermittlungen der Finanzbehörden zunehmend 


länger dauern und die Inanspruchnahme der Amtshilfe in anderen Staaten erfordern, um den Sachverhalt aufzu-


klären. 


Die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft und die fortschreitende Digitalisierung werden zu einer Zu-


nahme dieser Fälle führen. Es besteht aus diesem Grund der dringende Bedarf, den Ermittlungsbehörden einen 


ausreichenden Zeitraum einzuräumen, um die notwendigen Ermittlungen durchführen zu können. 


Die bisherige Verfolgungsverjährung von zehn Jahren begründet keinen Vertrauensschutz für den Täter einer 


besonders schweren Steuerhinterziehung und er kann sich deshalb auch nicht darauf verlassen, nach Ablauf der 


zum Zeitpunkt der Tatbegehung geltenden, zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der hier vorgesehenen Verlängerung 


aber noch nicht abgelaufenen Frist nicht mehr zur Verantwortung gezogen zu werden. Gerade in Anbetracht der 


Schwere der in Frage stehenden Straftaten haben diese Täter kein schutzwürdiges Interesse, die Dauer ihrer Ver-


folgbarkeit schon vor der Tatbegehung abschätzen zu können.  


Die Regelung ist auf alle zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens noch nicht verjährten Taten anzuwenden. Einer Über-


gangsregelung bedarf es insoweit nicht (vgl. die Erläuterungen in Bundestagsdrucksache 19/20058, Seite 29, zu 


den jüngsten Verjährungsverlängerungen in § 376 AO durch das Zweite Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfs-


maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise). 


 


Zu Artikel 28 – neu - (Weitere Änderung der Abgabenordnung) 


Zu Nummer 1 


Inhaltsübersicht  


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung wegen der Einfügung des § 60b AO. 


Zu Nummer 2 


§ 60b – neu – 
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Der Tatbestand wird neu in das Gesetz eingefügt.  


Absatz 1 regelt, dass das Bundeszentralamt für Steuern ein Zuwendungsempfängerregister führt. 


In Absatz 2 werden die Inhalte des Registers gesetzlich definiert. Die Speicherung der Daten erfolgt zum Zweck 


des Sonderausgabenabzugs nach § 10b des Einkommensteuergesetzes. 


Die im Zuwendungsempfängerregister gespeicherten Daten liefert das Finanzamt, das für die Festsetzung der 


Körperschaftsteuer der jeweils im Zuwendungsempfängerregister erfassten Körperschaft zuständig ist. 


In Absatz 4 ist eine Offenbarungsbefugnis des Bundeszentralamts für Steuern enthalten. Ob eine Finanzbehörde 


für eine Körperschaft den Status der Gemeinnützigkeit festgestellt hat, unterliegt zukünftig nicht mehr dem Steu-


ergeheimnis. 


 


Zu Artikel 29 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung) 


Zu Nummer 6 – neu – 


§ 34 – aufgehoben - 


Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Artikel 22 Nummer 17 (Aufhebung des § 375a AO). 


Zu Nummer 7 – neu - 


Artikel 97 § 35 - neu - 


Art. 97 § 35 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung enthält eine Anwendungsregel für die erstmalige 


Anwendung von § 184 Absatz 3 Satz 2 AO und bestimmt, dass das elektronische Abrufverfahren erstmals 


für die Steuermessbeträge Anwendung findet, die für die Realsteuern des Jahres 2025 maßgeblich sind. 


 


Zu Artikel 40 – neu - (Änderung des Forschungszulagengesetzes) 


Zu Nummer 1  


Zu Buchstabe a 


§ 3 Absatz 4 Satz 1 


Redaktionelle Anpassung zur Klarstellung und Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten, da in § 3 Absatz 5 FZulG 


sowie in § 4 Absatz 1 FZulG auf die „entstandenen“ Aufwendungen abgestellt wird, § 3 Absatz 4 FZulG bislang 


hingegen auf die „gezahlten“ Entgelte Bezug nimmt. Durch das einheitliche Abstellen auf die „entstandenen“ 


Entgelte im Rahmen der Auftragsforschung werden Abgrenzungsschwierigkeiten für bilanzierende Steuerpflich-


tige vermieden, da diese ihre Aufwendungen periodengerecht abgrenzen und nicht lediglich auf den Abfluss ab-


stellen. 


Zu Buchstabe b 


§ 3 Absatz 4 Satz 2 – neu – 


Die Regelung wird erforderlich, um eine unberechtigte mehrfache Förderung bei Unterauftragsvergabe eines For-


schungs- und Entwicklungsvorhabens (FuE-Vorhabens) auszuschließen. Die Anspruchsberechtigung für FuE-


Vorhaben, die in Auftrag gegeben werden, verbleibt auch dann beim Auftraggeber, wenn der Auftragnehmer für 


die Ausführung des in Auftrag gegebenen FuE-Vorhabens einen/mehrere Unterauftrag/-aufträge erteilt.  


Beauftragt ein Unternehmen ein anderes Unternehmen mit der Durchführung eines begünstigten FuE-Vorhabens 


und beauftragt das auftragnehmende Unternehmen für einen Teilbereich oder für das gesamte FuE-Vorhaben ein 


weiteres Unternehmen, ist das eigentliche auftragnehmende Unternehmen selbst Auftraggeber. In den bisherigen 


Gesetzesmaterialien ist der Anspruch des Unterauftraggebers nicht eindeutig geregelt. Es besteht zudem keine 


Regelung, die eine Doppelförderung verhindert.  
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Mit der Regelung wird der Ausschluss der Förderung für den Unterauftraggeber eindeutig geregelt. Der Anspruch 


auf Förderung soll ausschließlich dem Auftraggeber zustehen, aus dessen eigenem Interesse an den Forschungs-


ergebnissen der Auftrag ausgelöst wird, der die Ziele des Forschungsauftrages vorgibt und dem die Rechte an den 


Forschungsresultaten vorbehalten sind. 


Zu Nummer 2 


Zu Buchstabe a 


§ 10 Absatz 1 Satz 2 


Die Anrechnung der Forschungszulage auf die nächste Veranlagung zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer, 


wie sie in § 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG bisher geregelt ist, wird dahingehend konkretisiert, dass die Anrechnung 


auf die nächste erstmalige Steuerfestsetzung erfolgt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Forschungszu-


lage nicht auch bei Änderungsbescheiden, die ggf. nur in der Aufhebung des Vorbehalts der Nachprüfung (VdN 


- § 164 AO) bestehen und keine Auswirkung auf die eigentliche Steuerfestsetzung haben, anzurechnen wäre. Das 


Verfahren zur Anrechnung der Forschungszulage wird mit dieser Änderung in § 10 Absatz 1 Satz 2 FZulG dem 


Anliegen gerecht, ein möglichst einfaches Verfahren zu schaffen. Eine Anrechnung auf jede Form von Ände-


rungsfestsetzungen würde zu komplizierten Vorgängen in der praktischen Umsetzung führen, insbesondere bei 


Änderungen oder Aufhebungsbescheiden. 


Zu Buchstabe b 


§ 10 Absatz 1 Satz 3 


Die Anpassung in Satz 3 dient der Schaffung von Rechtssicherheit und Klarheit, dass die Anrechnung der For-


schungszulage auf die festgesetzte Ertragsteuer zu einer Steuererstattung führt. Damit wird auch eindeutig der 


Wille des Gesetzgebers dokumentiert, dass die Forschungszulage nicht zu einer steuerlich relevanten Einnahme 


beim Empfänger führt. Diese Klarstellung wird für erforderlich gehalten, da zur steuerlichen Behandlung der 


Forschungszulage als steuerfreie Steuererstattung Zweifel in der öffentlichen Meinung aber auch in der Fachlite-


ratur geäußert wurden, die zur Verunsicherung bei den Unternehmen wie auch in der Verwaltung führen. 


 


Zu Artikel 41 – neu - (Änderung des Stabilisierungsfondsgesetzes) 


§ 14 Absatz 3 Satz 1  


Redaktionelle Folgeänderung zur Änderung des § 10a des Gewerbesteuergesetzes (Artikel 6). 


 


Zu Artikel 42 (Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) 


§ 11b Absatz 2 


Mit der Änderung werden die weitergehenden Freistellungen in § 3 Nummer 26 und 26a EStG im Zweiten Buch 


Sozialgesetzbuch nachvollzogen. 


 


Zu Artikel 43 (Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch) 


§ 82 Absatz 2 Satz 2 


Mit der Änderung werden die weitergehenden Freistellungen in § 3 Nummer 26 und 26a EStG im Zwölften Bu-


ches Sozialgesetzbuch nachvollzogen.  


 


Zu Artikel 44 (Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes) 


§ 7 Absatz 3 Satz 2 und 4 


Mit der Änderung werden die weitergehenden Freistellungen in § 3 Nummer 26 und 26a EStG im Zwölften Bu-


ches Sozialgesetzbuch nachvollzogen. 
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Zu Artikel 45 (Änderung des Bundesversorgungsgesetzes) 


§ 25d Absatz 3 Satz 2 


Mit der Änderung werden die weitergehenden Freistellungen in § 3 Nummer 26 und 26a EStG im Bundesversor-


gungsgesetz nachvollzogen.  


 


Zu Artikel 46 (Änderung der Verordnung über die ehrenamtliche Betätigung von Arbeitslosen) 


§ 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 


Die Änderung ist eine Folgeanpassung zur Änderung des § 3 Nummer 26 EStG. 


 


Zu Artikel 47 (Änderung des Strafgesetzbuchs) 


§ 73e Absatz 1 Satz 2 – neu - 


Die Vorschrift regelt eine Ausnahme von der Anwendung des Ausschlusstatbestandes des § 73e Absatz 1 Satz 1 


StGB für den Fall, dass der Anspruch des Verletzten auf Rückgewähr des Erlangten oder auf Wertersatz durch 


Verjährung erloschen ist. Der durch das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. 


April 2017 (BGBl. I 2017 S. 872) eingefügte Ausschlusstatbestand soll eine doppelte Inanspruchnahme von Tat-


beteiligten und Drittbegünstigten verhindern (Bundestagdrucksache 18/9525, S. 69). 


Der Gefahr der Doppelbelastung sind Tatbeteiligte und Drittbegünstigte jedoch dann nicht ausgesetzt, wenn der 


Anspruch des Verletzten nicht durch eine Wiedergutmachungsleistung oder eine Verfügung des Verletzten über 


seinen Anspruch erlischt, sondern durch Verjährung, wie dies bei steuerrechtlichen Ansprüchen der Fall ist (§ 47 


der Abgabenordnung [AO], Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a des Zollkodex der Europäischen Union [UZK]). 


Die aufgrund eines Steuerdelikts verkürzte Steuer kann „erlangtes Etwas" im Sinne von § 73 Absatz 1 StGB sein, 


weil sich der Täter Aufwendungen für diese Steuern erspart. Maßgeblich ist dabei, dass sich der Steuervorteil im 


Vermögen des Täters widerspiegelt (BGH, Beschluss vom 22. Oktober 2019 – 1 StR 271/19; Beschluss vom 5. 


September 2019 – 1 StR 99/19; Beschluss vom 21. August 2019 – 1 StR 225/19; Beschluss vom 8. August 2019 


– 1 StR 679/18; Urteil vom 11. Juli 2019 – 1 StR 620/18; Beschluss vom 5. Juni 2019 – 1 StR 208/19; Beschluss 


vom 23. Mai 2019 – 1 StR 479/18). Da die Einziehung des Erlangten insoweit nicht möglich ist, ist nach § 73c 


Satz 1 StGB grundsätzlich die Einziehung des Geldbetrages anzuordnen, der dem Wert des Erlangten entspricht. 


Wenn bei einer Steuerstraftat der Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis jedoch bereits verjährt ist, ist nach 


der Rechtsprechung des BGH die Einziehung des Wertes des Tatertrages ausgeschlossen (BGH, Beschluss vom 


24. Oktober 2019 – 1 StR 173/19, NZWiSt 2020, 39 f.). Während im Zivilrecht die Verjährung lediglich ein 


Leistungsverweigerungsrecht begründet (vergleiche § 214 Absatz 1 BGB), hat die Verjährung des Anspruchs im 


Steuerrecht (§§ 169 bis 171 AO, §§ 228 bis 232 AO) nach § 47 AO zur Folge, dass der Anspruch erlischt (ver-


gleiche BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2019 – 1 StR 173/19). Gleiches gilt bei der Verjährung der Zollschuld 


nach Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a des Zollkodexes der Union. Um den Tatbeteiligten oder Drittbegünstigten 


mit der Verjährung des Anspruchs und dem gleichzeitigen Ausschluss der Einziehung nicht in ungerechtfertigter 


Weise zu begünstigen, ist in § 73e Absatz 1 StGB eine Ausnahmevorschrift vorzusehen. 


§ 73e Absatz 1 Satz 2 - neu - StGB schreibt insoweit die jüngsten Maßnahmen des Gesetzgebers zur Gewährleis-


tung einer wirksamen strafrechtlichen Vermögensabschöpfung fort. Die Abschöpfung strafrechtswidrig erlangter 


Vermögenswerte dient der Korrektur einer deliktisch entstandenen Vermögenslage, um dem Anreiz zur Begehung 


gewinnorientierter Straftaten und die Nutznießung von Verbrechensgewinnen zu unterbinden (Bundestagsdruck-


sache 18/9525 S. 45; vergleiche BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 – 2 BvR 564/95, BVerfGE 110, 1-33, 


Rn. 103, zitiert nach juris). Mit dem Ziel der Effektivierung der Maßnahmen hat der Gesetzgeber durch das Gesetz 


zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung vom 13. April 2017 die frühere Vorschrift des § 73 Ab-


satz 1 Satz 2 StGB alter Fassung über die sogenannte Rückgewinnungshilfe, nach der ein Anspruch des Verletzten 


aus der Tat die Abschöpfung deliktisch erlangter Vermögenswerte ausschloss, aufgehoben (Bundestagsdrucksa-
che 18/9525 S. 46). Die infolge der Ausnahmeregelung des § 73e Absatz 1 StGB für verjährte Ansprüche aus dem 


Steuerschuldverhältnis bestehende Abschöpfungslücke wird mit § 73e Absatz 1 Satz 2 - neu - StGB geschlossen. 
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Keine Anwendung findet § 73e Absatz 1 StGB bei Ablauf von öffentlich-rechtlichen Ausschlussfristen für die 


Rücknahme von rechtswidrigen begünstigenden Verwaltungsakten infolge von zu Unrecht (zum Beispiel durch 


Betrug) erhaltenen öffentlichen Leistungen (zum Beispiel § 48 Absatz 4 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-


zes [VwVfG], § 45 Absatz 4 Satz 2 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch [SGB X], der nach § 50 Absatz 2 Satz 2 


SGB X auch entsprechende Anwendung auf die Rückforderung von ohne Verwaltungsakt zu Unrecht erbrachten 


Leistungen nach § 50 Absatz 2 Satz 1 SGB X findet). Solche Ausschlussfristen sind nicht als Bearbeitungs-, son-


dern als Entscheidungsfristen zu verstehen (BVerwG, Urteil vom 28. Juni 2012 – 2 C 13/11, NVwZ-RR 2012, 


933 [935]; BVerwG, Urteil vom 20. Dezember 1999 – 7 C 42/98, NJW 2000, 1512; BVerwG, Urteil vom 19. 


Dezember 1984 – GrSen 1/84, NJW 1985, 819; BSG, Urteil vom 27. Juli 2000 – B 7 AL 88/99 R; BSG, Urteil 


vom 31. Januar 1995 – 1 RK 6/94; Schleswig-Holsteinisches Landessozialgericht, Urteil vom 14. Mai 2014 – L 


8 U 69/11). Solange die Behörde innerhalb der Ausschlussfrist von einer ihr zustehenden Rücknahme- bezie-


hungsweise Rückforderungsbefugnis keinen Gebrauch macht, entsteht schon kein Anspruch der Behörde auf Er-


stattung der erbrachten Leistungen (zum Beispiel nach § 49a Absatz 1 Satz 1 VwVfG, § 50 Absatz 1 Satz 1, Ab-


satz 2 SGB X). Der Ausschlusstatbestand des § 73e Absatz 1 StGB ist, da dem Verletzten aus der Tat ein An-


spruch auf Rückgewähr des Erlangten nicht erwachsen und damit nicht „erloschen“ ist, bereits nicht einschlägig 


und steht damit der Einziehung des Wertes des Tatertrages nicht entgegen (a. A. Reh, NZWiSt 2018, 20, 22). 


 


Zu Artikel 48 (Änderung des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch) 


Artikel 316… – neu – 


Die Übergangsvorschrift schließt für den in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO genannten besonders schweren 


Fall der Steuerhinterziehung (Nummer 1), in Fällen, in denen das Erlöschen im Sinne des § 73e Absatz 1 Satz 2 


StGB-E durch Verjährung nach § 47 AO nach dem 1. Juli 2020 eingetreten ist (Nummer 2) sowie in Fällen, in 


denen das Erlöschen im Sinne des § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB-E nach dem Inkrafttreten dieser Vorschrift einge-


treten ist (Nummer 3), § 2 Absatz 5 StGB bei der Anwendbarkeit von § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB-E aus. Damit 


gelten in solchen Fällen nicht das Tatzeitrecht und das Meistbegünstigungsprinzip nach § 2 Absatz 1 und 3 in 


Verbindung mit Absatz 5 StGB; vielmehr ist § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB-E in den genannten Fällen auch dann 


anwendbar, wenn der Einziehungsentscheidung rechtswidrige Taten zugrunde liegen, die vor der Neuregelung 


begangen wurden. 


Zu Nummer 1 


Zum einen soll § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB-E auch dann auf vor seinem Inkrafttreten begangene Taten angewandt 


werden, wenn es sich um einen in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO genannten besonders schweren Fall der 


Steuerhinterziehung handelt. Damit soll die Einziehung von Taterträgen oder des Wertes von Taterträgen in dem 


Fall, dass der Täter in großem Ausmaß Steuern verkürzt oder nicht gerechtfertigte Steuervorteile erlangt, erweitert 


werden. Diese Einziehungsmöglichkeit soll auch unabhängig davon gelten, ob das Erlöschen des Anspruchs vor 


oder nach dem Inkrafttreten des § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB-E eingetreten ist. 


Eine Verweisung auf die Regelbeispiele der besonders schweren Fälle der Steuerhinterziehung des § 370 Absatz 


3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 AO findet sich bereits in § 376 Absatz 1 AO, der abweichend von § 78 Absatz 3 Nummer 


4 und Absatz 4 StGB eine Verjährungsfrist von zehn Jahren für die in § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 bis 6 AO 


genannten besonders schweren Fälle vorsieht.  


Entsprechend der Regelung in § 376 Absatz 1 AO (vergleiche BGH, Beschluss vom 5. März 2013 – 1 StR 73/13 


–, juris) soll für das Vorliegen eines besonders schweren Falls allein entscheidend sein, ob das in § 370 Absatz 3 


Satz 2 Nummer 1 AO verlangte große Ausmaß gegeben ist. Es kommt also nicht darauf an, ob auch unter Straf-


zumessungsgesichtspunkten nach einer Gesamtwürdigung ein besonders schwerer Fall zu bejahen wäre. 


Im Falle des Regelbeispiels der Hinterziehung „in großem Ausmaß“ gemäß § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO 


besteht grundsätzlich nicht nur ein gesteigertes Strafbedürfnis, sondern in solchen Fällen besteht im Vergleich zu 


anderen Delikten auch ein erhöhtes Interesse, dem Tatbeteiligten und – gegebenenfalls nach § 73b StGB – anderen 


die Taterträge zu entziehen. Denn die Hinterziehung von Steuern in großem Ausmaß ist in der Regel mit einer 


erheblichen Schädigung des Gemeinwesens verbunden. Dem Tatbeteiligten die durch Steuerstraftaten erlangten 
Vermögensvorteile zu belassen, kann, sofern die erlangten Vermögensvorteile ein großes Ausmaß erreichen, zu-


dem das Vertrauen der Allgemeinheit in die Unverbrüchlichkeit des Rechts und in das nachdrückliche Vorgehen 
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der Strafverfolgungsbehörden besonders beschädigen. Dies gilt umso mehr, als bei ähnlichen Delikten, wie etwa 


Betrug, die dem Verletzten aus der Tat erwachsenen Ansprüche nicht durch Verjährung erlöschen, sodass § 73e 


StGB bei Verjährung schon bisher der Einziehung nicht entgegensteht. 


Die Rechtsprechung hat zur Auslegung des Merkmals „in großem Ausmaß“ allgemein anerkannte Maßstäbe auf-


gestellt, die es ausreichend ausfüllen. Das Merkmal ist erfolgsbezogen und knüpft nicht an die Art des manipula-


tiven Verhaltens an (BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015 – 1 StR 373/15 –, BGHSt 61, 28-36, juris Rn. 28 ff.). Es 


ist anhand objektiver Gesichtspunkte nach der Höhe des Hinterziehungsbetrages zu bestimmen. Die Wertgrenze 


für das „große Ausmaß“ hat der Bundesgerichtshof in seiner Grundsatzentscheidung vom 2. Dezember 2008 


(1 StR 416/08, BGHSt 53, 71-88) – in gleicher Weise wie bei dem vergleichbaren Merkmal des Vermögensver-


lustes „in großem Ausmaß“ beim Regelbeispiel des besonders schweren Falles des Betrugs (§ 263 Absatz 3 Satz 


2 Nummer 2 Alternative 1 StGB) – bei einem Steuerschaden von über 50 000 Euro festgesetzt (für die Fortführung 


dieser Rechtsprechung vergleiche BGH, Beschluss vom 5. Mai 2011 – 1 StR 116/11 –, juris Rn. 12 ff.; Beschluss 


vom 12. Juli 2011 – 1 StR 81/11 –, juris; Beschluss vom 15. Dezember 2011 – 1 StR 579/11 –, juris; Urteil vom 


7. Februar 2012 – 1 StR 525/11 –, juris Rn. 26 ff.; Urteil vom 27. Oktober 2015 – 1 StR 373/15 –, BGHSt 61, 28-


36, juris Rn. 28 ff.). Dies entspricht der gesetzgeberischen Wertung, dass die Steuerhinterziehung „hinsichtlich 


ihrer Gefährlichkeit und ihrer Strafwürdigkeit nicht geringer zu bewerten sei als der Betrug“ (BGH, Urteil vom 


28. September 1983 – 3 StR 280/83 –, BGHSt 32, 95-99, juris Rn. 20, mit Hinweis auf Bundesratsdrucksache 


23/71, S. 194). 


Der Regelung steht das in Artikel 103 Absatz 2 GG verankerte Rückwirkungsverbot nicht entgegen. Nach Arti-


kel 103 Absatz 2 GG kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die 


Tat begangen wurde. Die Vorschriften der Vermögensabschöpfung – und damit auch § 73e Absatz 1 


Satz 2 - neu - StGB – besitzen jedoch keinen Strafcharakter (BGH, Urteil vom 15. Mai 2018 – 1 StR 651/17, Rn. 


40, 48, zitiert nach juris; vergleiche auch BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 – 2 BvR 564/95, Rn. 60 ff., 


zitiert nach juris zum erweiterten Verfall unter dem damaligen Recht, dessen Rechtsnatur durch die im Jahr 2017 


erfolgte Neuregelung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung unberührt gelassen wurde) und unterfallen da-


mit nicht dem Anwendungsbereich des Artikels 103 Absatz 2 GG. 


Auch kollidiert die Übergangsvorschrift nicht mit den in Artikel 20 Absatz 3 GG und den Grundrechten veran-


kerten Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes, denn die damit verbundene Rückwirkung ist 


jedenfalls durch hinreichend gewichtige Allgemeinwohlinteressen sachlich gerechtfertigt, ohne dass dem hinrei-


chend schützenswertes Vertrauen der Betroffenen entgegenstünde.  


Die Prinzipien der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes schützen das Vertrauen in die Verlässlichkeit und 


Berechenbarkeit der unter der Geltung des Grundgesetzes geschaffenen Rechtsordnung und der auf ihrer Grund-


lage erworbenen Rechte (BVerfG, Urteil vom 23. November 1999 – 1 BvF 1/94, Rn. 94, zitiert nach juris). Wenn 


der Gesetzgeber die Rechtsfolge eines der Vergangenheit zugehörigen Verhaltens nachträglich belastend ändert, 


bedarf dies einer besonderen Rechtfertigung vor dem Rechtsstaatsprinzip und den Grundrechten des Grundgeset-


zes, unter deren Schutz Sachverhalte „ins Werk gesetzt“ worden sind. 


Der Gesetzgeber verfolgt mit der vorgesehenen Vermögensabschöpfung ein hinreichend gewichtiges Allgemein-


wohlinteresse: Durch Steuerhinterziehungen in großem Ausmaß eingetretene, in die Gegenwart fortwirkende Stö-


rungen der Vermögensordnung sollen beseitigt und so der Rechtsgemeinschaft verdeutlicht werden, dass sich 


Straftaten nicht lohnen. So hat das Bundesverfassungsgericht Maßnahmen der Vermögensabschöpfung – in ihrer 


Ausgestaltung als Verfall alten Rechts – als „Fall der Gefahrenabwehr“ beschrieben, die „zwar an in der Vergan-


genheit begründete Zustände an[knüpfen], … in ihrer Zielrichtung aber zukunftsbezogen“ sind. Sie wollen, wie 


das Bundesverfassungsgericht fortfährt, „verhindern, dass eine bereits eingetretene Störung der Rechtsordnung in 


Zukunft andauert“ (BVerfG, Beschluss vom 14. Januar 2004 - 2 BvR 564/95, BVerfGE 110, 1, 17). Es ist ande-


rerseits bereits zweifelhaft, ob die Umstände, unter denen Vermögenswerte deliktisch erlangt wurden, überhaupt 


als schützenswerte „Disposition" im Sinne des Rückwirkungsschutzes verstanden werden können. Jedenfalls aber 


ist die Erwartung, deliktisch erlangte Vermögenswerte infolge von Zeitablauf behalten zu dürfen, nicht schutz-


würdig (vgl. BVerfG, Beschluss vom 23. November 1999 – 1 BvR 1/94; Rn. 101 m.w.N, zitiert nach juris.; BGH, 


Urteil vom 15. Mai 2018 – 1 StR 651/17, Rn. 49, zitiert nach juris; so auch die Beschlussempfehlung des Aus-


schusses für Recht und Verbraucherschutz, Bundestagsdrucksache 18/11640, S. 84). Der Umstand, dass sich der 


Einziehungsadressat nicht mehr mit den – insoweit verjährten – Ansprüchen des Steuerfiskus konfrontiert sieht, 


begründet kein Vertrauen auf den Fortbestand einer deliktisch geschaffenen Vermögenslage im Hinblick auf die 
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strafrechtlichen Rechtsfolgen, zumal in Rechtsprechung und Literatur in der Vergangenheit Uneinigkeit über die 


Reichweite des § 73e Absatz 1 StGB bestand und teilweise davon ausgegangen wurde, dass § 73e Absatz 1 StGB 


nicht auf durch Verjährung erloschene steuerrechtliche Ansprüche anwendbar sei, da diese nicht aus der Tat er-


wachsen seien, sondern schon zuvor bestanden hätten (vergleiche BGH, Beschluss vom 24. Oktober 2019 – 1 StR 


173/19, NZWiSt 2020, 39, 40 ff. mit Anmerkung von Bittmann/Tschakert; Madauß, NZWiSt 2018, 28, 33 f.). 


Zu Nummer 2 


Mit der Anwendung der Übergangsvorschrift auf Fälle, in denen das Erlöschen im Sinne des § 73e Absatz 1 Satz 


2 StGB-E nach § 47 AO nach dem 30. Juni 2020 eingetreten ist bzw. eintritt, soll die seit dem Inkrafttreten des 


Zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfemaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise vom 29. Juni 


2020 (Zweites Corona-Steuerhilfegesetz, BGBl. I, S. 1512) geltende Rechtslage beibehalten werden. Der am 1. 


Juli 2020 in Kraft getretene § 375a AO regelt, dass in Fällen der Steuerhinterziehung rechtswidrig erlangte Tater-


träge – trotz Erlöschens des Steueranspruchs nach § 47 AO – eingezogen werden können (vergleiche Bundestags-


drucksache 19/20058, S. 28). Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist – anders als jener nach Nummer 1 der 


Übergangsvorschrift – nicht auf Taten nach § 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 AO beschränkt. Nach Artikel 97 § 


34 EGAO gilt § 375a AO für alle am 1. Juli 2020 noch nicht verjährten Steueransprüche, auch wenn zu zugrun-


deliegende rechtswidrige Tat vor diesem Zeitpunkt begangen wurde. 


Zu Nummer 3 


Die Übergangsbestimmung soll mit Nummer 3 vor allem solche Fälle erfassen, bei denen die Verjährung nicht 


nach § 47 der Abgabenordnung eingetreten ist, sodass sie nicht unter den bisherigen § 375a AO fallen und damit 


auch nicht von Nummer 2 erfasst werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Fälle von Erlöschen infolge von 


Verjährung nach Artikel 124 Absatz 1 Buchstabe a des Zollkodex der Europäischen Union. Tritt Erlöschen gemäß 


dieser Vorschrift nach Inkrafttreten der Neuregelung ein, so soll für die Abschöpfung ebenfalls der neue § 73e 


Absatz 1 Satz 2 StGB-E gelten. 


 


Zu Artikel 49 (Änderung der Strafprozessordnung) 


§ 459g Absatz 4 Satz 2– neu – 


Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 73e Absatz 1 StGB, den § 459g 


Absatz 4 StPO für das Vollstreckungsverfahren fortschreibt. 


Auf die Begründung zu § 73e Absatz 1 Satz 2 StGB wird daher verwiesen. 


 


Zu Artikel 50 (Inkrafttreten) 


Absatz 2 – neu – 


Die Änderungen des Forschungszulagengesetzes treten mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in Kraft. 


Absatz 4 


Die neu eingefügten Artikel 42, 43, 44, 45 und 46 treten am 1. Januar 2021 in Kraft. 


Die Änderungen der EStDV sollen am 1. Januar 2021 in Kraft treten. 


Der neu eingefügte Artikel 18 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 


Absatz 7 – neu – 


Die Änderungen des Artikels 3 – neu – treten am 1. Januar 2022 in Kraft. 


Absatz 8 


Die neu eingefügten Artikel 21 und 28 treten am 1. Januar 2024 in Kraft. 


Berlin, den 9. Dezember 2020 
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BETREFF  Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b EStG 


   
   BEZUG  Schreiben des BMF vom 29. April 2008 (BStBl I S. 566) 


Entscheidungen des BFH vom 16. Oktober und 12. Dezember 2013 
- VI R 52/11, VI R 57/11, VI R 78/12 und VI R 47/12 (BStBl II 2015 S. ___1) - 


   GZ  IV C 6 - S 2297-b/14/10001 
DOK  2015/0331056 


 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Mit dem Jahressteuergesetz 2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I 2006 S. 2878, BStBl I 


2007 S. 28) wurde mit § 37b EStG eine Regelung in das Einkommensteuergesetz eingefügt, 


die es dem zuwendenden Steuerpflichtigen ermöglicht, die Einkommensteuer auf Sachzu-


wendungen an Arbeitnehmer oder Nichtarbeitnehmer mit einem Steuersatz von 30 Prozent 


pauschal zu übernehmen und abzuführen. Mit Urteilen vom 16. Oktober und 12. Dezember 


2013 hat der BFH in vier Entscheidungen - VI R 52/11, VI R 57/11, VI R 78/12 und VI R 


47/12 - den Anwendungsbereich des § 37b EStG eingegrenzt und entschieden, die Pauschalie-


rung der Einkommensteuer nach § 37b EStG setze die Steuerpflicht der Sachzuwendungen 


voraus. Das BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (BStBl I S. 566) wird im Einvernehmen mit 


den obersten Finanzbehörden der Länder unter Berücksichtigung der Grundsätze der BFH-


Entscheidungen sowie weiterer inzwischen geklärter Zweifelsfragen wie folgt neu gefasst: 


 
I. Anwendungsbereich des § 37b EStG 
 


1 Zuwendender i. S. d. § 37b EStG kann jede natürliche und juristische Person oder Personen-


vereinigung sein, die aus betrieblichem Anlass nicht in Geld bestehende 


 







 
Seite 2  • Geschenke oder 


• Zuwendungen zusätzlich 


o zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung oder 


o zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 


erbringt. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind sowohl mit ihrem hoheitlichen Be-


reich und dem Bereich der Vermögensverwaltung als auch mit ihren einzelnen Betrieben ge-


werblicher Art jeweils Zuwendender i. S. d. § 37b EStG. Die Wahlmöglichkeit kann für die 


verschiedenen Bereiche unabhängig voneinander ausgeübt werden. Macht der Zuwendende 


von der Wahlmöglichkeit des § 37b EStG Gebrauch, ist er Steuerpflichtiger i. S. d. § 33 AO. 


Ausländische Zuwendende und nicht steuerpflichtige juristische Personen des öffentlichen 


Rechts werden spätestens mit der Anwendung des § 37b EStG zu Steuerpflichtigen i. S. dieser 


Vorschrift.  


 


2 Zuwendungsempfänger können eigene Arbeitnehmer des Zuwendenden sowie Dritte unab-


hängig von ihrer Rechtsform (z. B. AG, GmbH, Aufsichtsräte, Verwaltungsratsmitglieder, 


sonstige Organmitglieder von Vereinen und Verbänden, Geschäftspartner, deren Familienan-


gehörige, Arbeitnehmer Dritter) sein. 


 


3 Von § 37b EStG werden nur solche Zuwendungen erfasst, die betrieblich veranlasst sind 


(BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 47/121) und die beim Empfänger dem Grunde nach zu 


steuerbaren und steuerpflichtigen Einkünften führen (BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 


57/111). § 37b EStG begründet keine eigenständige Einkunftsart und erweitert nicht den ein-


kommensteuerrechtlichen Lohnbegriff, sondern stellt lediglich eine besondere pauschalie-


rende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl (BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 


57/11 und VI R 78/12 -1). Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährte Zu-


wendungen an eigene Arbeitnehmer sind Sachbezüge i. S. d. § 8 Absatz 2 Satz 1 EStG, für 


die keine gesetzliche Bewertungsmöglichkeit nach § 8 Absatz 2 Satz 2 bis 10 und Absatz 3 


EStG sowie keine Pauschalierungsmöglichkeit nach § 40 Absatz 2 EStG besteht. In den Fäl-


len des § 8 Absatz 3 EStG ist es auch dann nicht zulässig, die Steuer nach § 37b Absatz 2 


EStG zu pauschalieren, wenn der Steuerpflichtige nach R 8.2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 


LStR 2015 die Bewertung des geldwerten Vorteils nach § 8 Absatz 2 EStG wählt. Für sons-


tige Sachbezüge, die nach § 40 Absatz 1 EStG pauschaliert besteuert werden können, kann 


der Steuerpflichtige auch die Pauschalierung nach § 37b EStG wählen. Die Zuwendung von 


Vermögensbeteiligungen an eigene Arbeitnehmer ist von der Pauschalierung nach § 37b EStG 


ausgeschlossen. 
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1. Einheitlichkeit der Wahlrechtsausübung 
 


4 Das Wahlrecht zur Anwendung der Pauschalierung der Einkommensteuer ist nach § 37b 


Absatz 1 Satz 1 EStG einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten Zuwen-


dungen, mit Ausnahme der die Höchstbeträge nach § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG übersteigen-


den Zuwendungen, auszuüben. Dabei ist es zulässig, für Zuwendungen an Dritte (Absatz 1) 


und an eigene Arbeitnehmer (Absatz 2) § 37b EStG jeweils gesondert anzuwenden. Auch bei 


einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ist für den Personenkreis der eigenen 


Arbeitnehmer immer die kalenderjahrbezogene Betrachtungsweise für das Wahlrecht maß-


geblich. Das Wahlrecht kann für alle inländischen lohnsteuerlichen Betriebsstätten nach § 41 


Absatz 2 EStG nur einheitlich ausgeübt werden. Die Entscheidung zur Anwendung des § 37b 


EStG kann nicht zurückgenommen werden. 


 


5 Werden Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen i. S. d. §§ 15 ff. AktG 


oder § 271 HGB vergeben, fallen diese Zuwendungen in den Anwendungsbereich des § 37b 


Absatz 1 EStG und sind nach § 37b Absatz 1 Satz 2 EStG mindestens mit dem sich aus § 8 


Absatz 3 Satz 1 EStG ergebenden Wert zu bemessen (Rabattgewährung an Konzernmitarbei-


ter). Es wird nicht beanstandet, wenn diese Zuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Un-


ternehmen individuell besteuert werden, auch wenn der Zuwendende für die übrigen Zuwen-


dungen § 37b Absatz 1 EStG anwendet. Für die übrigen Zuwendungen ist das Wahlrecht ein-


heitlich auszuüben. 


 


6 Übt ein ausländischer Zuwendender das Wahlrecht zur Anwendung des § 37b EStG aus, sind 


die Zuwendungen, die unbeschränkt oder beschränkt Einkommen- oder Körperschaftsteuer-


pflichtigen im Inland gewährt werden, einheitlich zu pauschalieren. 


 


2. Zeitpunkt der Wahlrechtsausübung 
 


7 Die Entscheidung zur Anwendung der Pauschalierung kann für den Anwendungsbereich des 


§ 37b Absatz 1 EStG auch im laufenden Wirtschaftsjahr, spätestens in der letzten Lohnsteuer-


Anmeldung des Wirtschaftsjahres der Zuwendung getroffen werden. Eine Berichtigung der 


vorangegangenen einzelnen Lohnsteuer-Anmeldungen zur zeitgerechten Erfassung ist nicht 


erforderlich.  


 


8 Für den Anwendungsbereich des § 37b Absatz 2 EStG soll die Entscheidung zur Anwendung 


der Pauschalierung spätestens bis zu der für die Übermittlung der elektronischen Lohnsteuer-


bescheinigung geltenden Frist (§ 41b Absatz 1 Satz 2 EStG, 28. Februar des Folgejahres) ge-


troffen werden. Dieser Endtermin gilt auch, wenn ein Arbeitnehmer während des laufenden 







 
Seite 4  Kalenderjahres ausscheidet. Ist eine Änderung des Lohnsteuerabzugs gemäß § 41c EStG zum 


Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts nicht mehr möglich, so hat der Arbeitgeber dem Ar-


beitnehmer eine Bescheinigung über die Pauschalierung nach § 37b Absatz 2 EStG auszu-


stellen. Die Korrektur des bereits individuell besteuerten Arbeitslohns kann der Arbeitnehmer 


dann nur noch im Veranlagungsverfahren zur Einkommensteuer begehren. 


 


8a Das Wahlrecht kann auch durch Änderung einer noch nicht materiell bestandskräftigen Lohn-


steuer-Anmeldung ausgeübt werden. Eine erstmalige Wahlrechtsausübung im Rahmen einer 


Außenprüfung ist somit zulässig. Wurden Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer (§ 37b 


Absatz 2) vorbehaltlich der Pauschalierung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 EStG (Rdnr. 22) weder 


nach anderen Vorschriften pauschal noch individuell besteuert, kann das Wahlrecht (erstma-


lig) auch noch nach der in den Rdnrn. 7 und 8 genannten Frist im Rahmen einer Änderung ei-


ner noch nicht materiell bestandskräftigen Lohnsteuer-Anmeldung ausgeübt werden. Wurden 


Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer dagegen bisher individuell besteuert, weil eine 


Pauschalierung zum maßgeblichen Wahlrechtszeitpunkt nicht vorgenommen worden ist, ist 


eine Pauschalierung nach § 37b Absatz 2 EStG nicht mehr möglich. Wurden Zuwendungen 


an eigene Arbeitnehmer nach § 37b EStG bisher pauschal besteuert, ist die bisherige Aus-


übung des Wahlrechts für den Zuwendenden bindend. Eine nachträgliche individuelle Besteu-


erung der Sachzuwendungen ist nicht zulässig. 


 


III. Bemessungsgrundlage 


 


1. Begriffsbestimmung 


 


9 Besteuerungsgegenstand sind betrieblich veranlasste Sachzuwendungen, die zusätzlich zur 


ohnehin vereinbarten Leistung oder zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden, 


und Geschenke, die nicht in Geld bestehen. Gesellschaftsrechtlich veranlasste Zuwendungen, 


wie z. B. verdeckte Gewinnausschüttungen (§ 8 Absatz 3 Satz 2 KStG, R 36 KStR) sind von 


der Pauschalierung nach § 37b EStG ausgenommen (BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 


47/121). 


 


9a Die „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ für betrieblich veranlasste Zuwendungen nach § 37b 


Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 EStG erfordert, dass die Zuwendungen in sachlichem und zeitli-


chem Zusammenhang mit einem zwischen den Vertragsparteien abgeschlossenen Vertrags-


verhältnis (sog. Grundgeschäft) stehen und zur ohnehin geschuldeten Leistung als zusätzliche 


Leistung hinzukommen. Zuwendungen, die nicht zu einem Leistungsaustausch hinzutreten, 


etwa zur Anbahnung eines Vertragsverhältnisses, fallen nicht in den Anwendungsbereich des 


§ 37b Absatz 1 Nummer 1 EStG (BFH vom 12. Dezember 2013 - VI R 47/121). Unbeachtlich 
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Seite 5  ist, ob der Empfänger einen Rechtsanspruch auf die Zuwendungen hat oder die Zuwendungen 


vom Zuwendenden freiwillig erbracht werden. 


 


9b Die „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ für zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 


erbrachte betrieblich veranlasste Zuwendungen nach § 37b Absatz 2 Satz 1 EStG erfordert, 


dass die Zuwendung zu dem Arbeitslohn hinzukommt, den der Arbeitgeber arbeitsrechtlich 


schuldet; eine Gehaltsumwandlung erfüllt diese Voraussetzung nicht. Kommt die zweckbe-


stimmte Leistung zu dem Arbeitslohn hinzu, den der Arbeitgeber schuldet, ist das Tatbe-


standsmerkmal auch dann erfüllt, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund ei-


ner anderen arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage einen Anspruch auf die zwecke-


stimmte Leistung hat (vgl. R 3.33 Absatz 5 LStR und BMF-Schreiben vom 22. Mai 2013, 


BStBl I S. 728). 


 


9c Bei Zuwendungen an Dritte handelt es sich regelmäßig um Geschenke i. S. d. § 4 Absatz 5 


Satz 1 Nummer 1 Satz 1 EStG und R 4.10 Absatz 4 Satz 1 bis 5 EStR oder Incentives (z. B. 


Reise oder Sachpreise aufgrund eines ausgeschriebenen Verkaufs- oder Außendienstwettbe-


werbs). Geschenke in diesem Sinne sind auch Nutzungsüberlassungen. Zuzahlungen des Zu-


wendungsempfängers ändern nicht den Charakter als Zuwendung; sie mindern lediglich die 


Bemessungsgrundlage. Zuzahlungen Dritter (z. B. Beteiligung eines anderen Unternehmers 


an der Durchführung einer Incentive-Reise) mindern die Bemessungsgrundlage hingegen 


nicht. Aufmerksamkeiten i. S. d. R 19.6 Absatz 1 LStR, die dem Empfänger aus Anlass eines 


besonderen persönlichen Ereignisses zugewendet werden, sind keine Geschenke und gehören 


daher nicht zur Bemessungsgrundlage. 


 


9d Bei der Teilnahme eines Kunden an einem Bonusprogramm wird die Ausgabe der Bonus-


punkte zum Bestandteil der Gegenleistung des leistenden Unternehmens. Damit liegt weder in 


der Gutschrift der Punkte noch in der Hingabe der Prämie eine zusätzliche Leistung vor, so 


dass eine Pauschalierung nach § 37b EStG in derartigen Fällen ausgeschlossen ist. Die Ein-


kommensteuer kann in diesen Fällen bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen nach § 37a 


EStG pauschaliert werden. 


 


9e Gewinne aus Verlosungen, Preisausschreiben und sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien 


aus (Neu)Kundenwerbungsprogrammen und Vertragsneuabschlüssen fallen nicht in den An-


wendungsbereich des § 37b Absatz 1 EStG. 


 


10 Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 10 Euro nicht übersteigen, 


sind bei der Anwendung des § 37b EStG als Streuwerbeartikel anzusehen und brauchen daher 


nicht in den Anwendungsbereich der Vorschrift einbezogen zu werden.2 § 9b Absatz 1 EStG 
                                                 
2 Diese Regelung ist trotz entgegenstehender Auffassung des BFH im Urteil vom 16. Oktober 2013 (BStBl II 


2015 S. ___) weiter anzuwenden. 







 
Seite 6  ist zu beachten. Die Teilnahme an einer geschäftlich veranlassten Bewirtung i. S. d. § 4 Ab-


satz 5 Satz 1 Nummer 2 EStG ist nicht in den Anwendungsbereich des § 37b EStG einzube-


ziehen (R 4.7 Absatz 3 EStR, R 8.1 Absatz 8 Nummer 1 LStR); es sei denn, sie ist Teil einer 


Gesamtleistung, die insgesamt als Zuwendung nach § 37b EStG besteuert wird (z. B. Bewir-


tung im Rahmen einer Incentive-Reise, vgl. BMF-Schreiben vom 14. Oktober 1996, BStBl I 


S. 1192) oder die Bewirtung findet im Rahmen von Repräsentationsveranstaltungen i. S. d. 


§ 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 EStG statt (z. B. Einladung zu einem Golfturnier, zu einem 


Segeltörn oder zu einer Jagdgesellschaft). Eine Incentive-Reise liegt in Abgrenzung zu einer 


Incentive-Maßnahme, bei der ggf. ein Bewirtungsanteil gemäß Rdnr. 15 herausgerechnet 


werden kann, vor, wenn die Veranstaltung mindestens eine Übernachtung umfasst. 


 


11 Zuwendungen, die ein Arbeitnehmer von einem Dritten erhalten hat, können nicht vom 


Arbeitgeber, der nach § 38 Absatz 1 Satz 3 EStG zum Lohnsteuerabzug verpflichtet ist, nach 


§ 37b EStG pauschal besteuert werden. Die Pauschalierung nach § 37b EStG kann nur der 


Zuwendende selbst vornehmen. Für Zuwendungen an Mitarbeiter verbundener Unternehmen 


i. S. d. §§ 15 ff AktG oder § 271 HGB (vgl. Rdnr. 23) wird es nicht beanstandet, wenn anstel-


le des Zuwendenden der Arbeitgeber des Zuwendungsempfängers die Pauschalierung gemäß 


§ 37b Absatz 1 EStG vornimmt. Die erforderliche „Zusätzlichkeitsvoraussetzung“ ist nur 


dann erfüllt, wenn die Zuwendungen auf vertraglichen Beziehungen zwischen dem Dritten 


und dem Arbeitnehmer beruhen. Zuwendungen, die auf vertraglichen Beziehungen zwischen 


dem Zuwendenden und dem Arbeitgeber des Arbeitnehmers beruhen (sog. Rahmenvertrag), 


können vom Zuwendenden daher nach § 37b EStG pauschal besteuert werden, wenn dem 


Grunde nach Arbeitslohn vorliegt (vgl. BMF-Schreiben vom 20. Januar 2015, BStBl I 


S. 143). 


 


12 Gibt ein Steuerpflichtiger eine Zuwendung unmittelbar weiter, die dieser selbst unter Anwen-


dung des § 37b EStG erhalten hat, entfällt eine erneute pauschale Besteuerung nach § 37b 


EStG, wenn der Steuerpflichtige hierfür keinen Betriebsausgabenabzug vornimmt. 


 


13 In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Absatz 1 und 2 EStG sind alle Zuwendungen einzu-


beziehen, die beim Empfänger dem Grunde nach zu steuerbaren und steuerpflichtigen Ein-


künften führen. Demzufolge sind Zuwendungen an beschränkt und unbeschränkt steuerpflich-


tige Empfänger auszuscheiden, die nach den Bestimmungen eines Doppelbesteuerungsab-


kommens oder des Auslandstätigkeitserlasses nicht der inländischen Besteuerung unterliegen 


oder die dem Empfänger nicht im Rahmen einer Einkunftsart zufließen. Für Zuwendungen, 


die nicht in die Bemessungsgrundlage des § 37b EStG einzubeziehen sind, hat der Zuwenden-


de neben den für den Betriebsausgabenabzug bestehenden Aufzeichnungspflichten zusätzlich 


durch geeignete Aufzeichnungen darzulegen, dass diese Zuwendungen beim Empfänger nicht  
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der Finanzbehörde genau benannt werden können (§ 160 AO). 


 


13a Zur Vereinfachung der Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Anwendung des § 37b 


Absatz 1 EStG kann der Steuerpflichtige der Besteuerung nach § 37b EStG einen bestimmten 


Prozentsatz aller gewährten Zuwendungen an Dritte unterwerfen. Der Prozentsatz orientiert 


sich an den unternehmensspezifischen Gegebenheiten und ist vom Steuerpflichtigen anhand 


geeigneter Unterlagen oder Aufzeichnungen glaubhaft zu machen. In diesem Fall kann er auf 


weitergehende Aufzeichnungen zur Steuerpflicht beim Empfänger verzichten. Für die Glaub-


haftmachung kann auch auf die Aufzeichnungen, die über einen repräsentativen Zeitraum 


(mindestens drei Monate) geführt werden, zurückgegriffen und aus diesen der anzuwendende 


Prozentsatz ermittelt werden. Dieser kann so lange angewandt werden, wie sich die Verhält-


nisse nicht wesentlich ändern. Für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage der Zuwendun-


gen nach § 37b Absatz 2 EStG vgl. Tz. III.3 Wirkungen auf andere Regelungen (Rdnrn. 17 


bis 19). 


 


2. Bewertung der Zuwendungen 
 


14 Nach § 37b Absatz 1 Satz 2 EStG sind die Zuwendungen mit den Aufwendungen des Steuer-


pflichtigen einschließlich Umsatzsteuer zu bewerten. Der Bruttobetrag kann aus Vereinfa-


chungsgründen mit dem Faktor 1,19 aus dem Nettobetrag hochgerechnet werden. In die Be-


messungsgrundlage sind alle tatsächlich angefallenen Aufwendungen einzubeziehen, die der 


jeweiligen Zuwendung direkt zugeordnet werden können. Soweit diese nicht direkt ermittelt 


werden können, weil sie Teil einer Gesamtleistung sind, ist der auf die jeweilige Zuwendung 


entfallende Anteil an den Gesamtaufwendungen anzusetzen, der ggf. im Wege der Schätzung 


zu ermitteln ist. Zu den Aufwendungen im Rahmen von Veranstaltungen gehören z. B. Auf-


wendungen für Musik, künstlerische und artistische Darbietungen und Aufwendungen für den 


äußeren Rahmen (z. B. Raummiete, Eventmanager). Wird ein Wirtschaftsgut zugewandt, das 


der Steuerpflichtige selbst hergestellt hat, sind als Aufwendungen grundsätzlich die Herstel-


lungskosten des Wirtschaftsguts (zuzüglich der Umsatzsteuer) anzusetzen (z. B. Eintritts-


karten für eine selbst ausgerichtete Veranstaltung). Der Zuwendende kann stattdessen den 


gemeinen Wert (z. B. den Kartenpreis) ansetzen, wenn dieser ohne weiteres ermittelt werden 


kann. 


 


15 Die bestehenden Vereinfachungsregelungen, die zur Aufteilung der Gesamtaufwendungen für 


VIP-Logen in Sportstätten und in ähnlichen Sachverhalten ergangen sind, gelten unverändert 


(Rdnr. 14 und 19 des BMF-Schreibens vom 22. August 2005, BStBl I S. 845 und vom 11. Juli 


2006, BStBl I S. 447). Der danach ermittelte, auf Geschenke entfallende pauschale Anteil 


stellt die Aufwendungen dar, die in die Bemessungsgrundlage nach § 37b EStG einzubezie-


hen sind. Die Vereinfachungsregelungen zur Übernahme der Besteuerung (Rdnrn. 16 und 18 
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vom 11. Juli 2006) sind ab dem 1. Januar 2007 nicht mehr anzuwenden. 


 


16 Besteht die Zuwendung in der Hingabe eines Wirtschaftsgutes des Betriebsvermögens oder in 


der unentgeltlichen Nutzungsüberlassung und sind dem Zuwendenden keine oder nur unver-


hältnismäßig geringe Aufwendungen entstanden (z. B. zinslose Darlehensgewährung), ist als 


Bemessungsgrundlage für eine Besteuerung nach § 37b EStG der gemeine Wert anzusetzen. 


 


3. Wirkungen auf andere Regelungen 
Sachbezüge, die im ganz überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers ge-


währt werden (vgl. hierzu BFH vom 16. Oktober 2013 - VI R 78/123) sowie steuerfreie Sach-


bezüge, z. B. auch nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1a EStG, werden von § 37b Absatz 2 


EStG nicht erfasst. Im Übrigen gilt Folgendes: 


 


a) Sachbezugsfreigrenze 
 


17 Wird die Freigrenze des § 8 Absatz 2 Satz 11 EStG in Höhe von 44 Euro nicht überschritten, 


liegt kein steuerpflichtiger Sachbezug vor. Bei der Prüfung der Freigrenze bleiben die nach 


§ 8 Absatz 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Vorteile, die nach §§ 37b und 40 EStG pauschal 


versteuert werden, außer Ansatz. 


 
b) Mahlzeiten aus besonderem Anlass 
 


18 Mahlzeiten aus besonderem Anlass, die vom oder auf Veranlassung des Steuerpflichtigen 


anlässlich von Auswärtstätigkeiten an seine Arbeitnehmer abgegeben werden, können nach 


§ 37b EStG pauschal besteuert werden, wenn der Wert der Mahlzeit 60 Euro (bis 31. Dezem-


ber 2013: 40 Euro) übersteigt. 


 


c) Aufmerksamkeiten 
 


19 Zuwendungen des Steuerpflichtigen an seine Arbeitnehmer, die als bloße Aufmerksamkeiten 


(R 19.6 LStR) anzusehen sind und deren jeweiliger Wert 60 Euro (bis 31. Dezember 2014: 


40 Euro) nicht übersteigt, gehören nicht zum Arbeitslohn und sind daher nicht in die Pauscha-


lierung nach § 37b EStG einzubeziehen. Bei Überschreitung des Betrags von 60 Euro (bis 


31. Dezember 2014: 40 Euro) ist die Anwendung des § 37b EStG möglich. 
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Seite 9  4. Zeitpunkt der Zuwendung 


 


20 Die Zuwendung ist im Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht zu 


erfassen. Das ist bei Geschenken der Zeitpunkt der Hingabe (z. B. Eintrittskarte) und bei Nut-


zungen der Zeitpunkt der Inanspruchnahme (z. B. bei der Einladung zu einer Veranstaltung 


der Zeitpunkt der Teilnahme). Es ist aber nicht zu beanstanden, wenn die Pauschalierung nach 


§ 37b EStG bereits in dem Wirtschaftsjahr vorgenommen wird, in dem der Aufwand zu be-


rücksichtigen ist. Auf einen hiervon abweichenden Zeitpunkt der Bezahlung der Rechnung 


durch den Zuwendenden kann hingegen nicht abgestellt werden. 


 


5. Beträge nach § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG 
 


21 Die Beträge des § 37b Absatz 1 Satz 3 EStG i. H. v. 10.000 Euro sind auf die Bruttoaufwen-


dungen anzuwenden. Bei dem Betrag nach § 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG handelt es 


sich um einen Höchstbetrag (z. B. drei Zuwendungen im Wert von jeweils 4.000 Euro, § 37b 


EStG ist nicht nur für die ersten beiden Zuwendungen anwendbar, sondern auch die Hälfte der 


Aufwendungen für die dritte Zuwendung muss in die Pauschalbesteuerung einbezogen wer-


den); bei dem Betrag nach § 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 EStG handelt es sich um eine 


Höchstgrenze (z. B. Zuwendung im Wert von 15.000 Euro, § 37b EStG ist auf diese Zuwen-


dung nicht anwendbar). Wird die Höchstgrenze für eine Zuwendung überschritten, ist eine 


Pauschalierung für andere Zuwendungen an diesen Zuwendungsempfänger im Rahmen des 


§ 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG zulässig (z. B. drei Zuwendungen im Wert von 


3.000 Euro, 5.000 Euro und 12.000 Euro, die Aufwendungen für die Einzelzuwendung in 


Höhe von 12.000 Euro können nicht nach § 37b EStG pauschal besteuert werden, in die Pau-


schalbesteuerung sind indes die Aufwendungen für die beiden anderen Einzelzuwendungen 


von insgesamt 8.000 Euro einzubeziehen). Bei Zuzahlungen durch den Zuwendungsempfän-


ger mindert sich der Wert der Zuwendung, auf den der Höchstbetrag/die Höchstgrenze anzu-


wenden ist. Für die Prüfung des Höchstbetrags ist bei betrieblich veranlassten Sachzuwendun-


gen an nahestehende Personen eines Geschäftsfreunds oder eines Arbeitnehmers Zuwen-


dungsempfänger der Geschäftsfreund oder der Arbeitnehmer selbst. 


 


IV. Verhältnis zu anderen Pauschalierungsvorschriften 
 


1. Lohnsteuerpauschalierung mit Nettosteuersatz 
 


22 Zum Zeitpunkt der Ausübung des Wahlrechts nach § 37b Absatz 2 EStG bereits nach § 40 


Absatz 1 Satz 1 EStG durchgeführte Pauschalierungen müssen nicht rückgängig gemacht 


werden. Eine Änderung ist aber in den Grenzen der allgemeinen Regelungen zulässig; § 37b 


Absatz 2 EStG kann danach angewandt werden. Die Rückabwicklung eines nach § 40 Ab-


satz 1 Satz 1 EStG pauschalierten Zuwendungsfalls muss für alle Arbeitnehmer einheitlich 







 
Seite 10  vorgenommen werden, die diese Zuwendung erhalten haben. Nach der Entscheidung zur An-


wendung des § 37b EStG ist eine Pauschalierung nach § 40 Absatz 1 Satz 1 EStG für alle 


Zuwendungen, auf die § 37b EStG anwendbar ist, nicht mehr möglich. 


 


2. Arbeitnehmer verbundener Unternehmen 
 


23 Die Pauschalierung ist für Sachzuwendungen an Arbeitnehmer verbundener Unternehmen 


i. S. d. §§ 15 ff. AktG oder § 271 HGB zulässig, wenn die Voraussetzungen des § 37b Ab-


satz 1 EStG erfüllt sind. 


 


V. Steuerliche Behandlung beim Zuwendenden 
 


1. Zuwendung 
 


24 Die Aufwendungen für die Zuwendung sind nach allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu 


beurteilen; sie sind entweder in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar (Geschenke an 


eigene Arbeitnehmer und Zuwendungen, die keine Geschenke sind) oder unter der Maßgabe 


des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG beschränkt abziehbar. Die übrigen Abzugsbeschrän-


kungen des § 4 Absatz 5 EStG, insbesondere des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4 oder Num-


mer 10 EStG sind ebenfalls zu beachten. 
 


25 Bei der Prüfung der Freigrenze des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 EStG ist aus Ver-


einfachungsgründen allein auf den Betrag der Zuwendung abzustellen. Die übernommene 


Steuer ist nicht mit einzubeziehen. 


 
2. Pauschalsteuer 
 


26 Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als Betriebsausgabe richtet sich danach, ob die 


Aufwendungen für die Zuwendung als Betriebsausgabe abziehbar sind. 
 


VI. Steuerliche Behandlung beim Empfänger 
 


27 Nach § 37b Absatz 3 Satz 1 EStG bleibt eine pauschal besteuerte Sachzuwendung bei der 


Ermittlung der Einkünfte des Empfängers außer Ansatz. 
 


28 Besteht die Zuwendung in der Hingabe eines einzelnen Wirtschaftsgutes, das beim Empfän-


ger Betriebsvermögen wird, gilt sein gemeiner Wert als Anschaffungskosten (§ 6 Absatz 4 


EStG). Rdnr. 12 ist zu beachten. 
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1. Entstehung der Steuer 
 


29 Für den Zeitpunkt der Entstehung der Steuer ist grundsätzlich der Zeitpunkt der Zuwendung 


(vgl. Rdnr. 20) maßgeblich. Dabei ist nicht auf den Entstehungszeitpunkt der Einkommen- 


und Körperschaftsteuer beim Zuwendungsempfänger abzustellen. 


 


2. Unterrichtung des Empfängers der Zuwendung 
 


30 Nach § 37b Absatz 3 Satz 3 EStG hat der Zuwendende den Empfänger der Zuwendung über 


die Anwendung der Pauschalierung zu unterrichten. Eine besondere Form ist nicht vorge-


schrieben. 
 


31 Arbeitnehmer sind nach § 38 Absatz 4 Satz 3 EStG verpflichtet, ihrem Arbeitgeber die ihnen 


von Dritten gewährten Bezüge am Ende des Lohnzahlungszeitraumes anzuzeigen. Erhält der 


Arbeitnehmer erst im Nachhinein eine Mitteilung vom Zuwendenden über die Anwendung 


des § 37b EStG, kann bei bereits durchgeführter individueller Besteuerung eine Korrektur des 


Lohnsteuerabzugs vorgenommen werden, wenn die Änderung des Lohnsteuerabzugs beim 


Arbeitnehmer noch zulässig ist. 
 


3. Aufzeichnungspflichten 
 


32 Die bestehenden Aufzeichnungspflichten für Geschenke nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 


EStG bleiben unberührt (§ 4 Absatz 7 EStG, R 4.11 EStR). Besondere Aufzeichnungspflich-


ten für die Ermittlung der Zuwendungen, für die § 37b EStG angewandt wird, bestehen nicht. 


Aus der Buchführung oder den Aufzeichnungen muss sich ablesen lassen, dass bei Wahl-


rechtsausübung alle Zuwendungen erfasst wurden und dass die Höchstbeträge nicht über-


schritten wurden. Nach § 37b EStG pauschal versteuerte Zuwendungen müssen nicht zum 


Lohnkonto genommen werden (§ 4 Absatz 2 Nummer 8 LStDV i. V. m. § 41 Absatz 1 EStG). 
 


33 Aus Vereinfachungsgründen kann bei Zuwendungen bis zu einem Wert von jeweils 60 Euro 


(bis 31. Dezember 2014 = 40 Euro) davon ausgegangen werden, dass der Höchstbetrag nach 


§ 37b Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 EStG auch beim Zusammenfallen mit weiteren Zuwendun-


gen im Wirtschaftsjahr nicht überschritten wird. Eine Aufzeichnung der Empfänger kann in-


soweit unterbleiben. 
 


34 § 37b EStG kann auch angewendet werden, wenn die Aufwendungen beim Zuwendenden 


ganz oder teilweise unter das Abzugsverbot des § 160 AO fallen. Fallen mehrere Zuwendun-


gen zusammen, bei denen § 160 AO zum Abzugsverbot der Aufwendungen führt, ist die 


Summe dieser Aufwendungen den Höchstbeträgen gegenüberzustellen. 
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35 Für ausländische Zuwendende ergeben sich die für die Verwaltung der Lohnsteuer zustän-


digen Finanzämter aus analoger Anwendung des H 41.3 LStH (wie ausländische Bauunter-


nehmer). 
 


5. Kirchensteuer 
 


36 Für die Ermittlung der Kirchensteuer bei Anwendung des § 37b EStG ist in Rheinland-Pfalz 


nach dem Erlass des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz vom 29. Oktober 2008 


(BStBl I 2009 S. 332) und in den übrigen Ländern nach den gleichlautenden Erlassen der 


obersten Finanzbehörden dieser Länder vom 28. Dezember 2006 (BStBl I 2007 S. 76) zu ver-


fahren. 


 


6. Anrufungsauskunft 
 


37 Für Sachverhalte zur Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen nach § 37b 


EStG kann eine Anrufungsauskunft i. S. d. § 42e EStG eingeholt werden. 
 


VIII. Anwendungszeitpunkt 
 


38 Dieses Schreiben ersetzt das BMF-Schreiben vom 29. April 2008 (a. a. O.). Die Grundsätze 


dieses Schreibens sind in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 


 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


 


Im Auftrag 


 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 


 


 








Urteil vom 13. Mai 2020, VI R 13/18 
Aufwendungen für die Inanspruchnahme einer Eventagentur bei der Bewertung von Sachzuwendungen nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 und nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 


ECLI:DE:BFH:2020:U.130520.VIR13.18.0


BFH VI. Senat


EStG § 8 Abs 2 S 1 , EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 19 Abs 1 S 2 , EStG § 37b Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 37b Abs 1 S 2 , EStG 
§ 38a Abs 1 S 3 , EStG § 40 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 40 Abs 1 S 1 Nr 2 , EStG § 41a Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 8 Abs 2 S 1 , EStG 
§ 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 19 Abs 1 S 2 , EStG § 37b Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 37b Abs 1 S 2 , EStG § 38a Abs 1 S 3 , EStG § 
40 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 40 Abs 1 S 1 Nr 2 , EStG § 41a Abs 1 S 1 Nr 1 , GG Art 3 Abs 1 , EStG VZ 2008 , EStG VZ 2009 , 
EStG VZ 2010 


vorgehend FG Köln, 22. Februar 2018, Az: 1 K 3154/15


Leitsätze


1. Wird die Höhe des dem Arbeitnehmer zugeflossenen Sachbezugs --hier die Teilnahme an einer (betrieblichen) 
Veranstaltung-- im Wege einer Schätzung anhand der Kosten des Arbeitgebers bestimmt, sind in die Schätzungsgrundlage 
nur solche Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil 
auszulösen. Die Aufwendungen für einen Eventmanager sind nicht zu berücksichtigen.


2. In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG sind demgegenüber alle der Zuwendung direkt 
zuzuordnenden Aufwendungen (Einzelkosten) einzubeziehen, ungeachtet, ob sie beim Zuwendungsempfänger einen 
Vorteil begründen können. Besteht die Zuwendung in der kostenlosen oder verbilligten Teilnahme an einer (betrieblichen) 
Veranstaltung, gehören zu diesen Aufwendungen auch die Kosten eines Eventmanagers.


3. § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG enthält für die Bewertung der Zuwendungen nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG eine eigenständige 
Bemessungsgrundlage. Diese verdrängt in ihrem Anwendungsbereich die Bewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin werden das Urteil des Finanzgerichts Köln vom 22.02.2018 - 1 K 3154/15 i.d.F. des 
Beschlusses vom 20.04.2018 und die Einspruchsentscheidung des Beklagten vom 26.10.2015 aufgehoben.


Der Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer vom 21.10.2015 wird dahin geändert, dass die Aufwendungen der Klägerin 
für die Agenturleistungen der T GmbH in Höhe von 7.140 € (2008), 7.140 € (2009) und 7.140 € (2010) sowie die 
Agenturleistungen der P GmbH in Höhe von 108.981,39 € (2008), 309.348,93 € (2009) und 243.003,93 € (2010) nicht in die 
Bemessungsgrundlage nach § 40 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes einbezogen werden.


Die Berechnung der Lohnsteuer wird dem Beklagten übertragen.


Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.


Die Kosten des gesamten Verfahrens haben die Klägerin zu 7 % und der Beklagte zu 93 % zu tragen.


Tatbestand
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I.


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) war im Streitzeitraum (Januar 2008 bis Dezember 2010) Hauptsponsor 
der W.


2 Auf der Grundlage eines Rahmenvertrags zwischen der Klägerin und der T-GmbH organisierte diese während der 
Wochenenden für ausgewählte Kunden und Arbeitnehmer der Klägerin sogenannte "Business Veranstaltungen". Dabei 
hatten die Teilnehmer u.a. Zugang zu einer besonderen Lounge, aus der sie das Ereignis verfolgen konnten. Außerdem 
hatten sie die Möglichkeit, … zu besuchen.


3 Nach den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Klägerin und der T-GmbH übernahm diese als sogenannte 
"Lead-Agentur" im Rahmen einer Gesamtbetreuung verschiedene organisatorische Tätigkeiten für die Klägerin.


4 Die Klägerin zahlte an die T-GmbH im Streitzeitraum für deren Leistungen 71.400 € einschließlich Umsatzsteuer. Sie 
berücksichtigte diese Zahlung aber nicht im Rahmen ihrer Lohnsteuer-Anmeldungen als Arbeitslohn oder als 
Zuwendung gemäß § 37b des Einkommensteuergesetzes (EStG).


5 Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat die Prüferin die Auffassung, die 
Agenturleistungen der T-GmbH seien in Bezug auf die Kunden der Klägerin nach § 37b Abs. 1 EStG und hinsichtlich 
der Arbeitnehmer gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG zu versteuern. Die Bemessungsgrundlage teilte die Prüferin im Wege 
der Schätzung wie folgt auf:


2008    2009    2010    Summe 


Anteil Kunden 70 % 16.660 € 16.660 € 16.660 € 49.980 €


Anteil Arbeitnehmer 30 % 7.140 € 7.140 € 7.140 € 21.420 €


Summe  23.800 € 23.800 € 23.800 € 71.400 €


6 Die Klägerin unterhielt zudem als eine Motivationsplattform für ihre Arbeitnehmer den "Fanclub M". Der Fanclub bot 
den Arbeitnehmern die Möglichkeit, gemeinsam an organisierten Sportaktivitäten, insbesondere in den Sportarten 
Fußball, Laufen und Radfahren, teilzunehmen. Es wurden u.a. Fußballturniere zwischen Mitarbeitermannschaften der 
Klägerin organisiert, Startplätze für Breitensportveranstaltungen zur Verfügung gestellt und die Arbeitnehmer bei der 
Organisation von lokalen Sportaktivitäten und Sporttreffs unterstützt.


7 Die Gesamtkonzeption der Veranstaltungen des Fanclubs, die Kostenerstellung, Planung, Vorbereitung bezüglich der 
Veranstaltungsorte, die Abstimmung der Veranstaltungsdaten, die Erstellung der Leistungsprofile für die 
Raumnutzung, die Angebotseinholung für Messebau, Mobiliar und Technik sowie die Erstellung der gesamten Aufbau- 
und Ablauforganisation sowie des Einladungsmanagements einschließlich der Angebotseinholung für Druck und 
Textentwürfe, die Planung und Organisation der Veranstaltungsabläufe sowie die Erstellung von Verträgen und 
Schriftverkehr ließ die Klägerin durch die P-GmbH durchführen.


8
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Die P-GmbH stellte der Klägerin für die von ihr erbrachten --hier allein streitigen-- Agenturleistungen monatliche 
Rechnungen, die die Prüferin wie folgt auf den Streitzeitraum verteilte:


2008    2009    2010    Summe 


108.981,39 € 309.348,93 € 243.003,93 € 661.334,25 €


9 Die Prüferin war der Auffassung, die Klägerin habe die Agenturleistungen gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG zu 
versteuern.


10 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Prüferin und erließ einen 
entsprechenden Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer. Der Einspruch der Klägerin hatte in den vorgenannten 
Streitpunkten keinen Erfolg.


11 Mit --durch Beschluss vom 20.04.2018 hinsichtlich des Tatbestands berichtigtem-- Urteil vom 22.02.2018 wies das 
Finanzgericht (FG) die daraufhin erhobene Klage mit den in Entscheidungen der Finanzgerichte 2018, 1133 
veröffentlichten Gründen ab.


12 Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts.


13 Sie beantragt,
das Urteil des FG nebst Berichtigungsbeschluss sowie die Einspruchsentscheidung aufzuheben und den 
Nachforderungsbescheid vom 21.10.2015 dahin zu ändern, dass die Aufwendungen der Klägerin für 
Agenturleistungen der T-GmbH weder in Höhe von 49.980 € in die Bemessungsgrundlage der Besteuerung nach 
§ 37b EStG noch in Höhe von 21.420 € in die Bemessungsgrundlage nach § 40 Abs. 1 EStG und die Aufwendungen 
der Klägerin für die Agenturleistungen der P-GmbH in Höhe von 661.334,25 € nicht in die Bemessungsgrundlage 
nach § 40 Abs. 1 EStG einbezogen werden.


14 Das FA beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


15 Die Revision der Klägerin ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur teilweisen Stattgabe 
der Klage (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat die Aufwendungen der Klägerin 
für die Eventagenturen zu Unrecht bei der Bemessung der pauschalen Lohnsteuer nach § 40 Abs. 1 EStG 
berücksichtigt. Zutreffend hat die Vorinstanz jedoch die streitigen Aufwendungen der Klägerin für die T-GmbH in die 
Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer bei Sachzuwendungen gemäß § 37b Abs. 1 EStG 
einbezogen.


16 1. Gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG kann das Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) auf Antrag des 
Arbeitgebers zulassen, dass die Lohnsteuer mit einem unter Berücksichtigung der Vorschriften des § 38a EStG zu 
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ermittelnden Pauschsteuersatz erhoben wird, soweit vom Arbeitgeber sonstige Bezüge in einer größeren Zahl von 
Fällen gewährt werden (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) oder in einer größeren Zahl von Fällen Lohnsteuer 
nachzuerheben ist, weil der Arbeitgeber die Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten hat (§ 40 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG).


17 Die Voraussetzungen keiner dieser Bestimmungen sind im Streitfall erfüllt. Die Klägerin hat in Bezug auf die 
streitigen Zahlungen an die T-GmbH und an die P-GmbH weder sonstige Bezüge gewährt noch hat sie wegen dieser 
Zahlungen Lohnsteuer nicht vorschriftsmäßig einbehalten.


18 a) Das FG ist allerdings zutreffend davon ausgegangen, dass die Klägerin den Arbeitnehmern, die an den 
sogenannten "Business Veranstaltungen" im Rahmen der Wochenenden und an den Veranstaltungen des "Fanclubs 
M" kostenlos teilnahmen, dem Grunde nach Arbeitslohn in Form sonstiger Bezüge zuwandte. Entgegen der Ansicht 
der Klägerin handelte es sich insbesondere nicht um Zuwendungen im ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse.


19 aa) Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gehören gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG --neben Gehältern 
und Löhnen-- auch andere Bezüge und Vorteile, die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst 
gewährt werden, unabhängig davon, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht und ob es sich um laufende oder um 
einmalige Bezüge handelt (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG). Diese Bezüge oder Vorteile gelten dann als für eine 
Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind, ohne dass ihnen eine 
Gegenleistung für eine konkrete (einzelne) Dienstleistung des Arbeitnehmers zugrunde liegen muss. Eine 
Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger mit 
Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellen, wenn sich 
die Leistung des Arbeitgebers also im weitesten Sinne als Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der 
individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers erweist (ständige Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 07.05.2014 - 
VI R 73/12, BFHE 245, 230, BStBl II 2014, 904, Rz 15, und vom 19.11.2015 - VI R 74/14, BFHE 252, 129, BStBl II 
2016, 303, Rz 10).


20 Vorteile, die sich bei objektiver Würdigung aller Umstände nicht als Entlohnung, sondern lediglich als notwendige 
Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzungen erweisen, sind dagegen nicht als Arbeitslohn anzusehen (z.B. 
Senatsurteile vom 14.11.2013 - VI R 36/12, BFHE 243, 520, BStBl II 2014, 278, Rz 10; vom 10.03.2016 - VI R 58/14, 
BFHE 253, 243, BStBl II 2016, 621, Rz 17, und vom 21.11.2018 - VI R 10/17, BFHE 263, 196, BStBl II 2019, 404, 
Rz 13). Ob sich eine unentgeltlich oder verbilligt überlassene Sachzuwendung als geldwerter Vorteil oder als 
notwendige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung des Arbeitgebers erweist, hängt von den 
Umständen des Einzelfalls ab (Senatsurteil in BFHE 263, 196, BStBl II 2019, 404, Rz 14).


21 bb) Bei der kostenlosen Teilnahme an den sogenannten "Business Veranstaltungen" im Rahmen der Wochenenden 
und an den Veranstaltungen des Fanclubs handelte es sich um sonstige, nicht in Geld bestehende (Sach-)Bezüge 
(§§ 8 Abs. 2 Satz 1, 38a Abs. 1 Satz 3 EStG). Die teilnehmenden Arbeitnehmer der Klägerin erhielten hierdurch in 
Geldeswert bestehende Vorteile, die ihnen nicht laufend gewährt wurden.


22 Diese Vorteile waren auch durch das Dienstverhältnis veranlasst, wie das FG zutreffend erkannt hat. Die kostenlose 
Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen stand im wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis 
zur Klägerin und stellte für die Arbeitnehmer eine Frucht ihrer Arbeitsleistung dar. Das FG hat auch ein ganz 
überwiegend eigenbetriebliches Interesse der Klägerin zu Recht verneint. Das Interesse der Arbeitnehmer an der 
kostenlosen Teilnahme an den Wochenenden und an den Veranstaltungen des Fanclubs trat gegenüber den von der 
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Klägerin mit den jeweiligen Zuwendungen verfolgten eigenbetrieblichen Interessen nicht nahezu vollständig in den 
Hintergrund.


23 b) Die Bewertung der geldwerten Vorteile, die die Klägerin ihren Arbeitnehmern durch die kostenlose Teilnahme an 
den "Business Veranstaltungen" im Rahmen der Wochenenden und an den Veranstaltungen des Fanclubs zuwandte, 
richtet sich nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG. Der Wert der von den Arbeitnehmern erlangten Sachvorteile ist hiernach mit 
dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis am Abgabeort anzusetzen. Üblicher Endpreis i.S. von 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von Letztverbrauchern für identische bzw. 
gleichartige Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gezahlt wird; Vergleichspreis ist grundsätzlich der günstigste 
Einzelhandelspreis am Markt (Senatsurteil vom 06.06.2018 - VI R 32/16, BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 19).


24 aa) Auch wenn der Wert eines vom Arbeitgeber erlangten Vorteils sich hiernach nicht stets und unmittelbar in den 
Kosten abbildet, die der Arbeitgeber selbst dafür entrichtet hat, ist es nach ständiger Rechtsprechung des Senats 
grundsätzlich nicht zu beanstanden, den Wert eines dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zugewandten 
Sachbezugs anhand der Kosten zu bemessen, die der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat. Denn es kann 
regelmäßig davon ausgegangen werden, dass auch ein Fremder diesen Betrag für die Ware oder Dienstleistung hätte 
aufwenden müssen. Sofern sich ein Beteiligter für die Bewertung auf eine abweichende Wertbestimmung beruft, 
muss er konkret darlegen, dass eine Schätzung des üblichen Endpreises am Abgabeort anhand der vom Arbeitgeber 
aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sachbezugs nicht entspricht (Senatsurteile vom 18.08.2005 - 
VI R 32/03, BFHE 210, 420, BStBl II 2006, 30, zur Zuwendung einer Reise; vom 12.12.2012 - VI R 79/10, BFHE 240, 
44, Rz 19, und vom 16.05.2013 - VI R 94/10, BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186, Rz 19, jeweils zur Bewertung des 
Vorteils aus der Teilnahme an einer Betriebsveranstaltung).


25 bb) In die Schätzungsgrundlage zur Bemessung des dem Arbeitnehmer zugewandten Vorteils sind jedoch nur solche 
Kosten des Arbeitgebers einzubeziehen, die geeignet sind, beim Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil auszulösen. 
Dem entsprechend hat der Senat Leistungen, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung 
stehen und durch die der Arbeitnehmer deshalb nicht bereichert ist, nicht in die Bewertung des Vorteils einbezogen. 
Aus diesem Grund hat er etwa Kosten der Buchhaltung oder für die Beschäftigung eines Eventmanagers 
ausgenommen (Senatsurteile in BFHE 240, 44, Rz 24, m.w.N., und in BFHE 241, 519, BStBl II 2015, 186, Rz 20). So 
erhöht die Organisation einer Veranstaltung durch ein fremdes Unternehmen zwar die Kosten des Arbeitgebers 
hierfür, nicht aber den Vorteil, der dem Arbeitnehmer zufließt und der allein Gegenstand der 
Einkommensbesteuerung ist.


26 cc) An dieser Rechtsprechung, die auch auf die im Streitfall zu beurteilenden Veranstaltungen anzuwenden ist, hält 
der Senat trotz der hiergegen vom FG erhobenen Einwände weiterhin fest.


27 Bei der Ableitung des üblichen Endpreises anhand der Kosten des Arbeitgebers handelt es sich um eine Schätzung 
des nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewertenden Vorteils. Es ist deshalb konsequent, bei der Schätzung des Werts 
dieses Vorteils nur solche Kosten einzubeziehen, die geeignet sind, eine objektive Bereicherung der Arbeitnehmer zu 
bewirken. Die Aufwendungen des Arbeitgebers für eine Veranstaltung können unter diesem Gesichtspunkt nicht als 
Einheit angesehen werden. Die Zusammenfassung der vom Arbeitgeber anlässlich einer Veranstaltung gewährten 
Leistungen zu einer Gesamtzuwendung kann zwar den Umständen des Einzelfalls entsprechen. Sie wird aber den 
tatsächlichen Verhältnissen nicht immer gerecht; es ist nicht einmal richtig, sie als Regelfall anzusehen (so bereits 
Senatsurteil vom 07.07.1961 - VI 176/60 S, BFHE 73, 485, BStBl III 1961, 443).


28 dd) Nach diesen Maßstäben hat das FG in Bezug auf die Aufwendungen der Klägerin für die Eventmanager eine 
Bereicherung der Arbeitnehmer zu Unrecht bejaht. Die Arbeitnehmer haben durch die Einschaltung der 
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Eventmanager keinen Vorteil erlangt. Zwar mögen die Eventmanager --wie das FG hervorgehoben hat-- für eine 
professionelle Ausrichtung der jeweiligen Veranstaltungen gesorgt haben. Dies führt als solches aber noch nicht zu 
einem geldwerten Vorteil, der über die kostenlose Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen hinausgeht.


29 Soweit das FG die Einbeziehung der Kosten der Eventmanager bei seiner Schätzung der geldwerten Vorteile damit 
begründet hat, dass auch ein fremder Dritter diese Kosten in die Kalkulation seines (Händler-)Verkaufspreises 
einbezogen hätte, mag dies der Sache nach zutreffen. So hätte es dem FA --wie oben dargelegt-- offengestanden, 
nachzuweisen, dass die Bewertung der geldwerten Vorteile aus der kostenlosen Teilnahme an den "Business 
Veranstaltungen" im Rahmen der Wochenenden und an den Veranstaltungen des Fanclubs anhand der Kosten der 
Klägerin unter dem Preis lag, für den vergleichbare Tickets für die Teilnahme an den Wochenenden oder an 
vergleichbaren (Sport-)Veranstaltungen, wie sie der Fanclub organisierte, am Markt angeboten wurden.


30 Dies hat das FA allerdings unterlassen. Auch das FG hat entsprechende Feststellungen nicht getroffen. Vielmehr 
haben das FA und ihm folgend das FG die Schätzung des geldwerten Vorteils (nur) anhand der Kosten der Klägerin 
vorgenommen. Wählen FA und FG diesen Weg, dürfen sie entsprechend den Grundsätzen der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung aber auch nur die Kosten bei der Vorteilsbewertung berücksichtigen, die bei den Empfängern der 
Zuwendung zu einer objektiven Bereicherung geführt haben. Hierzu gehören die streitigen Kosten für die 
Eventmanager --wie ausgeführt-- indessen nicht. Hält das FA die (schätzweise) Bewertung des geldwerten Vorteils 
nach diesem Maßstab für unzutreffend und zu niedrig, steht es ihm frei, einen höheren Marktpreis der zugewandten 
Leistung nachzuweisen. Dies ist im Streitfall allerdings nicht geschehen.


31 2. Nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG können Steuerpflichtige die Einkommensteuer (für Nicht-Arbeitnehmer) 
einheitlich für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten betrieblich veranlassten, nicht in Geld bestehenden 
Zuwendungen, die zusätzlich zur ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden, mit einem 
Pauschsteuersatz von 30 % erheben.


32 a) Die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG erfasst nicht alle Zuwendungen 
schlechthin. § 37b EStG beschränkt sich vielmehr auf Zuwendungen, die bei den Zuwendungsempfängern zu 
einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. Denn § 37b EStG begründet keine weitere eigenständige 
Einkunftsart und keinen sonstigen originären (Einkommen-)Steuertatbestand, sondern stellt lediglich eine besondere 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl (Senatsurteil vom 21.02.2018 - VI R 25/16, BFHE 
260, 526, BStBl II 2018, 389, Rz 13, m.w.N.). Dies gilt insbesondere auch für die Pauschalierungsmöglichkeit nach 
§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG (Senatsurteile vom 16.10.2013 - VI R 57/11, BFHE 243, 237, BStBl II 2015, 457, Rz 12, 
und VI R 52/11, BFHE 243, 233, BStBl II 2015, 455, Rz 12).


33 Zwischen den Beteiligten besteht Einigkeit, dass die Voraussetzungen für die Pauschalierung der Einkommensteuer 
nach § 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG in Bezug auf die Zuwendungen an die Kunden der Klägerin aus der kostenlosen 
Teilnahme an den "Business Veranstaltungen" während der Wochenenden vorliegen. Dieser Auffassung hat sich das 
FG angeschlossen. Hiergegen haben die Beteiligten auch im Revisionsverfahren keine Einwände vorgetragen. Der 
Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


34 b) Bemessungsgrundlage der pauschalen Einkommensteuer sind gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG die Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer. Hierzu gehören auch die Aufwendungen der Klägerin für die 
Leistungen der T-GmbH.


35
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aa) § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG enthält für die Bewertung der Zuwendungen nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG eine 
eigenständige Bemessungsgrundlage. Diese verdrängt in ihrem Anwendungsbereich die Bewertung nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG (Graw in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff --KSM--, EStG, § 37b Rz B 43). Sich hierdurch ergebende 
unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe und daraus folgende unterschiedliche Ergebnisse bei der Bewertung einer 
Sachzuwendung sind im Gesetz angelegt und vom Rechtsanwender daher hinzunehmen. Ein Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes ist insoweit nicht zu besorgen. Denn die 
Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b EStG und die damit einhergehende, von § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG 
abweichende Bewertung der Zuwendungen steht zur Wahl des Steuerpflichtigen. Der Steuerpflichtige hat es damit 
selbst in der Hand zu bestimmen, auf welcher Grundlage die Bewertung vorzunehmen ist.


36 bb) In die Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG sind alle der Zuwendung direkt zuzuordnenden 
Aufwendungen (Einzelkosten) einzubeziehen. Soweit die Aufwendungen Teil einer Gesamtleistung sind, ist der auf 
die jeweilige Zuwendung entfallende Anteil an diesen Aufwendungen anzusetzen, der gegebenenfalls im Wege der 
Schätzung zu ermitteln ist.


37 Darüber hinaus besteht gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG keine Rechtsgrundlage dafür, bestimmte einzelne 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen aus der Bemessungsgrundlage auszuscheiden. Nach dem insoweit eindeutigen 
Wortlaut des Gesetzes bemisst sich die pauschale Einkommensteuer nach den "Aufwendungen des Steuerpflichtigen 
einschließlich Umsatzsteuer". Einschränkungen oder Ausnahmen hiervon sieht das Gesetz nicht vor.


38 Die Auslegung am Wortlaut des Gesetzes entspricht auch dem Gesetzeszweck. Die in § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 
vorgesehene Anknüpfung an die Aufwendungen des Steuerpflichtigen soll eine Arbeitserleichterung und damit eine 
Steuervereinfachung bewirken (BTDrucks 16/2712, S. 55). Dieser Zweck würde aber verfehlt, wenn bei der 
Anwendung des § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG zwischen verschiedenen (Arten von) Aufwendungen differenziert werden 
müsste, zumal dem Gesetz auch keine Kriterien für eine solche Differenzierung entnommen werden können.


39 Es kommt hiernach für die Einbeziehung einer Aufwendung des Steuerpflichtigen in die Bemessungsgrundlage nach 
§ 37b Abs. 1 Satz 2 EStG insbesondere nicht darauf an, ob die betreffende Aufwendung, sofern sie der zu 
bewertenden Zuwendung direkt zurechenbar ist, ihrerseits (isoliert betrachtet) zu einem Vorteil des 
Zuwendungsempfängers führen würde (a.A. Graw in: KSM, EStG, § 37b Rz B 44; Lingemann in Herrmann/Heuer/ 
Raupach, § 37b EStG Rz 18; Blümich/Ettlich, § 37b EStG Rz 61; Schneider, Neue Wirtschafts-Briefe 2014, 340, 351; 
Hilbert/Straub/Sperandio, Betriebs-Berater 2014, 919, 925; von Wolfersdorff, Der Betrieb --DB-- 2018, 1103, 1107). 
Die Erwägungen, die den Senat bei der Bewertung einer Sachzuwendung gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG dazu 
veranlasst haben, die Kosten für den äußeren Rahmen einer Veranstaltung nicht in die Bewertung des Sachbezugs 
einzubeziehen, sind auf die Bewertung einer Zuwendung nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG mithin nicht übertragbar 
(ebenso Bundesministerium der Finanzen, Schreiben vom 19.05.2015 - IV C 6-S 2297-b/14/10001, BStBl I 2015, 468, 
Rz 14; Schmidt/Loschelder, EStG, 39. Aufl., § 37b Rz 14; Eisgruber in Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 37b Rz 20; Niermann, 
DB 2015, 1242, 1246 f.). Dementsprechend hat der Bundesfinanzhof (BFH) die Kosten für die Anmietung einer 
Konzerthalle --in die Entscheidung allerdings nicht tragenden Ausführungen-- bereits als Bestandteil der 
Bemessungsgrundlage nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG angesehen (BFH-Urteil vom 30.03.2017 - IV R 13/14, BFHE 257, 
315, BStBl II 2017, 892, Rz 29).


40 cc) Nach diesen Maßstäben hat das FG die streitigen Aufwendungen der Klägerin für das Eventmanagement der 
T-GmbH einschließlich Umsatzsteuer im Ergebnis zu Recht in die Bemessungsgrundlage des § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 
einbezogen. Die Klägerin hat die Aufwendungen getragen. Sie waren den (steuerbaren) Sachzuwendungen zugunsten 
der an den "Business Veranstaltungen" während der Wochenenden teilnehmenden Kunden der Klägerin zudem direkt 
zurechenbar. Dies hat die Klägerin auch nicht in Abrede gestellt. Sie trägt vielmehr selbst vor, dass es sich bei ihren 
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Zahlungen an die T-GmbH "um eigenbetrieblichen Aufwand der Revisionsklägerin im Zusammenhang mit der 
Durchführung der …-Business Veranstaltungen" gehandelt habe.


41 3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.


Seite 8 von 8








Urteil vom 14. November 2012, VI R 56/11 
Geldwerter Vorteil beim Erwerb einer vergünstigten Jahresnetzkarte (Jobticket)


BFH VI. Senat


EStG § 42d Abs 1 Nr 1 , EStG § 41a Abs 1 S 1 Nr 2 , EStG § 38 Abs 3 S 1 , EStG § 19 Abs 1 S 1 Nr 1 , EStG § 11 Abs 1 , EStG § 
8 Abs 2 , LStDV § 2 Abs 1 S 2 


vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 30. August 2011, Az: 3 K 2579/09


Leitsätze


1. Ein Sachbezug i.S. des § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG liegt auch dann vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer durch 
Vereinbarung mit einem Verkehrsbetrieb das Recht zum Erwerb einer vergünstigten Jahresnetzkarte (Jobticket) einräumt, 
soweit sich dies für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellt.


2. Dieser geldwerte Vorteil fließt den Arbeitnehmern mit Ausübung des Bezugsrechts, also dem Erwerb der 
Jahresnetzkarten, zu.


3. Auf diesen Zeitpunkt ist der Vorteil aus der Verwertung des Bezugsrechts nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist, ob monatliche Zahlungen, die die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) im Rahmen eines sog. 
Jobticketprogramms an zwei Verkehrsbetriebe geleistet hat, unter die 44 €-Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) fallen. 


2 Die Klägerin schloss mit dem A-Verkehrsverbund --und der B-Gesellschaft-- im September 2002 eine (sich ohne 
Kündigung jeweils um ein weiteres Jahr verlängernde) Vereinbarung über die Ausgabe sog. Jobtickets. Danach können 
alle Mitarbeiter der Klägerin ein solches Ticket erwerben (§ 1 Abs. 2 der Vereinbarung). Bei den Jobtickets handelt es 
sich um ermäßigte, auf den Namen der Mitarbeiter ausgestellte, nicht übertragbare Jahreskarten für das Verbundnetz 
des A-Verkehrsverbunds bzw. der B-Gesellschaft (§ 1 Abs. 2 der Vereinbarung).


3 Für alle Mitarbeiter mit Wohnort in bestimmten Postleitzahlbezirken, die mit den Tarifgebieten des 
A-Verkehrsverbunds und der B-Gesellschaft übereinstimmen (im Jahr 2005: 5 547), entrichtet die Klägerin monatlich 
einen der Höhe nach bestimmten Grundbetrag (im Jahr 2005: im Durchschnitt 6,135 € je Mitarbeiter) an die beiden 
Verkehrsbetriebe (§ 2 Abs. 1 der Vereinbarung).


4 Durch Zahlung des Grundbetrags erhielt jeder Mitarbeiter der Klägerin das Recht, ein sog. Jobticket als ermäßigte 
Jahreskarte zu erwerben (§ 2 Abs. 3 der Vereinbarung). Hierfür war von dem Mitarbeiter ein monatlicher Eigenanteil 
(§ 2 Abs. 4 der Vereinbarung) durch zwingend vorgeschriebenen Lastschrifteinzug (§ 2 Abs. 5 der Vereinbarung) an den 
A-Verkehrsverbund bzw. die B-Gesellschaft zu entrichten. Ausgabe und Zahlung der Jobtickets wurden über das DB-
Abo-Center abgewickelt. Nach Erteilung einer Einzugsermächtigung durch die Mitarbeiter, die ein Jobticket bezogen, 
wurde der Eigenanteil für das Jobticket vom Girokonto des Mitarbeiters monatlich abgebucht.
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5 Bei einer Lohnsteuer-Außenprüfung stellte der Lohnsteuer-Außenprüfer fest, dass die Klägerin im Jahr 2005 für 5 547 
Mitarbeiter Grundbeträge in Höhe von insgesamt 408.370 € (5 547 Mitarbeiter x 6,135 € x 12 Monate = 408.370 €) an 
die Verkehrsbetriebe A und B entrichtet, aber nicht dem Lohnsteuerabzug unterworfen hatte. Der Lohnsteuer-
Außenprüfer beurteilte diese Beträge als steuerbaren geldwerten Vorteil, der im Streitfall 73,62 € (12 x 6,135 €) je 
Arbeitnehmer betrage und nicht monatlich, sondern sofort und in vollem Umfang zugeflossen sei. Die monatliche 
44 €-Freigrenze für Sachbezüge sei deshalb überschritten. Denn bei den von den einzelnen Arbeitnehmern 
erworbenen Jobtickets handele es sich ausnahmslos um Jahreskarten. Der geldwerte Vorteil aus der unentgeltlichen 
oder verbilligten Überlassung solcher Karten fließe nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) insgesamt 
im Zeitpunkt der Überlassung zu. Die Inanspruchnahme des Arbeitgebers erfolge aus Vereinfachungsgründen, weil 
gleiche Berechnungsfehler bei einer größeren Anzahl von Arbeitnehmern gemacht worden seien. 


6 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) folgte dem und erließ unter dem Datum 18. Dezember 
2007 einen entsprechenden Haftungsbescheid. 


7 Die nach erfolglosem Vorverfahren erhobene Klage wies das Finanzgericht (FG) mit den in Entscheidungen der 
Finanzgerichte 2012, 180 veröffentlichten Gründen ab. Der angefochtene Haftungsbescheid sei rechtmäßig. Denn die 
den Arbeitnehmern der Klägerin eingeräumte Möglichkeit, eine verbilligte Jahreskarte der Verkehrsbetriebe, die den 
öffentlichen Nahverkehr im Umland der Klägerin betreiben, zu erwerben, stelle einen geldwerten Vorteil dar. Hierüber 
bestehe zwischen den Beteiligten zu Recht kein Streit. Auch über die Höhe des gesamten geldwerten Vorteils bestehe 
Übereinstimmung. Diesen habe der Prüfer nach dem von der Klägerin an die Verkehrsbetriebe entsprechend den 
Vereinbarungen über die Ausgabe von A-/B-Jobtickets vom 16. bzw. 23. September 2002 im Jahr 2005 gezahlten 
Grundbetrag in Höhe von 408.370 € (5 547 Mitarbeiter x 12 Monate x 6,135 € = 408.370 €) angesetzt. Dies sei nicht zu 
beanstanden. Entgegen der Auffassung der Klägerin komme vorliegend auch nicht die 44 €-Freigrenze gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 9 EStG, H 31 (1-4) der Lohnsteuer-Hinweise 2005 zur Anwendung. Denn der geldwerte Vorteil sei den 
Arbeitnehmern mit Aushändigung der Jahreskarte einmalig (sofort) für das gesamte Jahr und nicht monatlich 
zugeflossen. Der Umstand, dass die Arbeitnehmer die Gegenleistung für das Jobticket bzw. die Klägerin die Zuschüsse 
monatlich an die Verkehrsbetriebe entrichteten, sei insoweit ohne Belang.


8 Mit der Revision rügt die Klägerin die Verletzung materiellen Rechts (§ 11 Abs. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG). 
Das FG habe vorliegend die in § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG geregelte 44 €-Freigrenze zu Unrecht nicht angewandt. 


9 Sie beantragt,
das Urteil des FG Rheinland-Pfalz vom 30. August 2011  3 K 2579/09 und die Einspruchsentscheidung vom 
4. November 2009 sowie den Haftungsbescheid wegen Lohnsteuer für das Jahr 2005 vom 18. Dezember 2007 insoweit 
abzuändern, als Zuwendungen für den Erwerb eines sog. Jobtickets in Höhe von 408.370 € lohnversteuert worden 
sind,
hilfsweise das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an 
das FG Rheinland-Pfalz zurückzuverweisen.


10 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen. 


Entscheidungsgründe


II.
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11 Die Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der Sache zur 
anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Nach § 42d Abs. 1 Nr. 1 EStG haftet der Arbeitgeber für die Lohnsteuer, die er nach § 38 Abs. 3 Satz 1 EStG bei 
jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn für Rechnung des Arbeitnehmers einzubehalten und nach § 41a Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 EStG abzuführen hat.


13 a) Zu den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 8 Abs. 1 EStG 
alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und die dem Arbeitnehmer aus dem Dienstverhältnis für das 
Zurverfügungstellen seiner individuellen Arbeitskraft zufließen. Hierzu zählen neben Gehältern, Löhnen, 
Gratifikationen und Tantiemen auch andere "Bezüge und Vorteile", die "für" eine Beschäftigung im öffentlichen oder 
privaten Dienst gewährt werden. Dabei ist gleichgültig, ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht (§ 19 Abs. 1 Satz 2 
EStG) oder unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie gewährt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 der Lohnsteuer-
Durchführungsverordnung in der im Streitjahr geltenden Fassung).


14 b) Zu diesen Einnahmen zählen auch Sachbezüge, wie sie in § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG im Klammerzusatz als 
Regelbeispiel aufgeführt sind "Wohnung, Kost, Waren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge". Ein Sachbezug 
liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den Anspruch, eine Sach- und Dienstleistung beziehen zu 
können, einräumt (BFH-Urteil vom 11. November 2010 VI R 41/10, BFHE 232, 63, BStBl II 2011, 389). Allerdings 
muss die Zuwendung einen wirklichen Wert haben und darf nicht bloß einen ideellen Vorteil darstellen (vgl. bereits 
BFH-Urteil vom 10. Juni 1966 VI 261/64, BFHE 86, 642, BStBl III 1966, 607). Entscheidend für die Bejahung eines 
geldwerten Vorteils durch den verbilligten oder unentgeltlichen Sachbezug ist, dass ein objektiver Betrachter aus der 
Sicht des Empfängers einen geldwerten Vorteil im Sinne einer objektiven Bereicherung bejahen würde (vgl. BFH-
Urteile vom 30. Mai 2001 VI R 123/00, BFHE 195, 376, BStBl II 2002, 230; vom 28. Juni 2007 VI R 45/02, BFH/NV 
2007, 1871, und vom 21. April 2010 X R 43/08, BFH/NV 2010, 1436).


15 c) Diese Bereicherung muss den Arbeitnehmern der Klägerin auch "für" ihre Arbeitsleistung gewährt worden sein. 
Nach ständiger Rechtsprechung (z.B. BFH-Urteile vom 30. Mai 2001 VI R 159/99, BFHE 195, 364, BStBl II 2001, 815; 
vom 22. März 1985 VI R 170/82, BFHE 143, 544, BStBl II 1985, 529; vom 11. Dezember 2008 VI R 9/05, BFHE 224, 
70, BStBl II 2009, 385; vom 30. Juli 2009 VI R 54/08, BFH/NV 2010, 30, und vom 20. Mai 2010 VI R 41/09, BFHE 229, 
346, BStBl II 2010, 1022) werden Bezüge oder Vorteile für eine Beschäftigung gewährt, wenn sie durch das 
individuelle Dienstverhältnis veranlasst sind. Erforderlich ist nicht, dass sie eine Gegenleistung für eine konkrete 
(einzelne) Dienstleistung des Arbeitnehmers sind. Eine Veranlassung durch das individuelle Dienstverhältnis ist 
vielmehr zu bejahen, wenn die Einnahmen dem Empfänger mit Rücksicht auf das Dienstverhältnis zufließen und sich 
als Ertrag der nichtselbständigen Arbeit darstellen, d.h. wenn die Leistung des Arbeitgebers im weitesten Sinne als 
Gegenleistung für das Zurverfügungstellen der individuellen Arbeitskraft des Arbeitnehmers zufließt (vgl. H 70 des 
Lohnsteuer-Handbuchs 2005 unter "Allgemeines zum Arbeitslohnbegriff"; Schmidt/ Krüger, EStG, 31. Aufl., § 19 
Rz 24, m.w.N.). Auch Preisvorteile und Rabatte, die Arbeitnehmer von Dritten erhalten, sind nur dann Lohn, wenn sie 
sich für den Arbeitnehmer als Frucht seiner Arbeit für den Arbeitgeber darstellen und im Zusammenhang mit dem 
Dienstverhältnis stehen (BFH-Urteil vom 18. Oktober 2012 VI R 64/11, BFHE 239, 270, BFH/NV 2013, 131).


16 d) Zugeflossen ist eine Einnahme dann, wenn der Empfänger die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die in Geld 
oder Geldeswert bestehenden Güter erlangt hat (ständige Rechtsprechung des BFH, zuletzt Urteile vom 4. Mai 2006 
VI R 19/03, BFHE 213, 381, BStBl II 2006, 832; vom 14. Juni 2005 VIII R 47/03, BFH/NV 2005, 2181; vom 
18. Dezember 2001 IX R 74/98, BFH/NV 2002, 643; jeweils m.w.N.). Der Übergang der wirtschaftlichen 
Verfügungsmacht richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (BFH-Urteile vom 9. März 1990 VI R 48/87, BFHE 
160, 447, BStBl II 1990, 711, unter 2.d; vom 14. Mai 1982 VI R 124/77, BFHE 135, 542, BStBl II 1982, 469, unter 
III.2.b). Bei einer Sachzuwendung ist der Zufluss eines geldwerten Vorteils zu bejahen, wenn der Arbeitnehmer den 
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Vorteil tatsächlich in Anspruch genommen hat. Es kommt nicht darauf an, ob er ihn an einen Dritten abtreten oder in 
Geld umsetzen kann (BFH-Urteil in BFHE 160, 447, BStBl II 1990, 711, m.w.N.). Ist Gegenstand der Sachzuwendung 
ein Recht, (bei einem Dritten) eine (vergünstigte) Sach- oder Dienstleistung zu beziehen, ist der Vorteil und damit der 
Arbeitslohn nicht bereits mit Einräumung des Bezugsrechts durch den Arbeitgeber, sondern erst mit Ausübung des 
Rechts, d.h. der Inanspruchnahme der Sach- oder Dienstleistung durch den Arbeitnehmer zugeflossen (vgl. BFH-
Urteil vom 20. November 2008 VI R 25/05, BFHE 223, 419, BStBl II 2009, 382, m.w.N. zum Zuflusszeitpunkt von 
Arbeitslohn bei handelbaren Optionsrechten).


17 e) Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG sind Sachbezüge mit dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen Endpreis 
am Abgabeort anzusetzen. Sie bleiben jedoch nach § 8 Abs. 2 Satz 9 EStG außer Ansatz, wenn die sich nach 
Anrechnung der vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € (ab 2004) im 
Kalendermonat nicht übersteigen.


18 2. Gemessen an diesen Grundsätzen hat das FG das von der Klägerin ihren Arbeitnehmern eingeräumte Recht, eine 
vergünstigte Jahresnetzkarte der Verkehrsbetriebe, die den öffentlichen Nahverkehr im Umland der Klägerin 
betreiben, zu erwerben, zutreffend als einen geldwerten Vorteil beurteilt (a), der den Arbeitnehmern der Klägerin für 
ihre Arbeitsleistung gewährt wurde (b). Es hat jedoch den darin innewohnenden Vorteil unzutreffend bewertet und 
deshalb die Bemessungsgrundlage der Lohnsteuerhaftungsschuld fehlerhaft bestimmt (c und d).


19 a) Auch die Beteiligten gehen zu Recht davon aus, dass im Streitfall kein Bar-, sondern Sachlohn i.S. des § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG dadurch zugewendet worden ist, dass die Klägerin ihren Arbeitnehmern das Recht zum Bezug 
vergünstigter Jahresnetzkarten der Verkehrsbetriebe A und B eingeräumt hat. Durch die Zuwendung dieses 
Bezugsrechts waren die Arbeitnehmer der Klägerin auch bereichert. Denn sie hatten für die Anschaffung von 
Jahresnetzkarten der Verkehrsbetriebe A und B im Rahmen des Jobticketprogramms einen geringeren als den 
Normalpreis zu entrichten.


20 b) Das Recht zum Bezug vergünstigter Jahresnetzkarten des A-Verkehrsverbunds und der B-Gesellschaft 
(Bezugsrecht) ist den Arbeitnehmern der Klägerin nach den unangefochtenen und bindenden Feststellungen des FG 
auch aufgrund ihrer Beschäftigung gewährt worden und daher zu Recht vom FG als Arbeitslohn beurteilt worden.


21 c) Der streitgegenständliche geldwerte Vorteil ist den Arbeitnehmern der Klägerin mit Ausübung des Bezugsrechts, 
also dem (einmaligen) Erwerb der Jahresnetzkarten sofort zugeflossen. Damit ist der Vorteil in ihr wirtschaftliches 
Eigentum gelangt. Bei Arbeitnehmern der Klägerin, die das Bezugsrecht nicht ausgeübt und keine Jahresnetzkarten 
erworben haben, ist hingegen kein Zufluss zu verzeichnen. Denn allein das Einräumen von Ansprüchen vermag den 
Zufluss von Arbeitslohn noch nicht zu bewirken (BFH-Urteile vom 23. Juni 2005 VI R 124/99, BFHE 209, 549, BStBl II 
2005, 766; VI R 10/03, BFHE 209, 559, BStBl II 2005, 770; vom 20. Juni 2001 VI R 105/99, BFHE 195, 395, BStBl II 
2001, 689).


22 aa) Für den Zufluss des in dem Bezugsrecht verkörperten geldwerten Vorteils ist unerheblich, ob das Jobticket
(-Abonnement) von Arbeitnehmern oder Verkehrsbetrieben gekündigt werden kann. Denn der durch den Arbeitgeber 
vermittelte Preisnachlass ist mit dem Erwerb des ermäßigten Jobtickets zugeflossen. Dieser tatsächliche Vorgang 
wird durch eine Kündigung und die damit einhergehende Rückgewähr von Leistungen nicht berührt. Auch der 
Umstand, ob die am Jobticketprogramm teilnehmenden Arbeitnehmer ihren Eigenanteil an die Verkehrsbetriebe 
einmalig oder monatlich entrichten, ist für den Zufluss des arbeitgeberseitig gewährten Vorteils ohne Belang. Denn 
für den Zufluss der Leistung ist unerheblich, ob der Leistungsempfänger eine Gegenleistung schuldet und erbringt. 
Weiter ohne Bedeutung für den Zufluss des Bezugsrechts sind die Einzelheiten der Zahlung, die der Arbeitgeber für 
den "Erwerb" des an seine Arbeitnehmer vermittelten Vorteils aufzuwenden hat. Auch hier können etwa --wie im 
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Streitfall-- monatliche Zahlungen an den vorteilsgewährenden Dritten keinen anteiligen monatlichen Zufluss des 
Bezugsrechts bewirken. Denn der Vorteil aus diesem Recht ist den Arbeitnehmern im Streitfall mit Ausübung des 
Rechts sofort und nicht aufgrund arbeitgeberseitiger Zahlungen an einen Dritten zugeflossen.


23 bb) Damit ist im Streitfall schließlich für die Frage des Zuflusses auch bedeutungslos, ob das Recht der Arbeitnehmer 
zum Erwerb des Jobtickets ausdrücklich von der Zahlung des monatlichen Grundbetrags durch den Arbeitgeber 
abhängt. Mit ihrer gegenteiligen Auffassung verkennt die Klägerin, dass weder die Bedingung, unter der das 
Bezugsrecht steht, noch der Umstand der monatlichen Zahlung des Grundbetrags durch die Klägerin vom 
bezugsberechtigten Arbeitnehmer verlangt, das Bezugsrecht jeden Monat --etwa durch den Erwerb einer 
Monatskarte-- neu auszuüben. Ähnlich wie Sperr- und Haltefristen beim Erwerb von Aktien (BFH-Urteil vom 30. Juni 
2011 VI R 37/09, BFHE 234, 187, BStBl II 2011, 923) stehen Bedingung und Zahlungsmodalitäten dem Zufluss im 
vorgenannten Sinne nicht entgegen.


24 d) Auf den Zeitpunkt des Zuflusses ist der Vorteil aus der Verwertung des Bezugsrechts zu bewerten (§ 11 Abs. 1 
EStG). Nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG sind Einnahmen, die nicht in Geld bestehen, mit den um übliche Preisnachlässe 
geminderten üblichen Endpreisen am Abgabeort anzusetzen. Deshalb besteht der geldwerte Vorteil im Streitfall 
nicht bereits in der Differenz zwischen dem üblichen Endpreis (Verkaufspreis) einer mit den von den Arbeitnehmern 
bezogenen vergleichbaren Jahreskarte am Abgabeort und den diesbezüglichen Aufwendungen der Arbeitnehmer. 
Hiervon sind vielmehr noch die üblichen Preisnachlässe, die der Verkehrsbetrieb im Rahmen eines 
Jobticketprogramms den Arbeitnehmern gewährt, und damit in der Regel der über Zuzahlungen des Arbeitgebers an 
den Verkehrsbetrieb hinausgehende Nachlass auf den üblichen Endpreis vorteilsmindernd zu berücksichtigen.


25 3. Die Vorentscheidung beruht teilweise auf einer anderen Rechtsauffassung und ist daher aufzuheben. Die Sache ist 
jedoch nicht spruchreif. Denn das FG hat zur Frage der Bewertung des Vorteils aus der Ausübung des Bezugsrechts 
keine Feststellungen getroffen, da es der Auffassung des FA gefolgt ist, die Zahlungen der Klägerin an die 
Verkehrsbetriebe A und B führten zu entsprechenden geldwerten Vorteilen bei den Arbeitnehmern der Klägerin. 
Diese Vorteile bemessen sich jedoch unabhängig von den Aufwendungen des Arbeitgebers allein nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG. Das FG wird daher im zweiten Rechtsgang zu prüfen haben, in welchem Umfang der dem vorliegenden 
Jobticketprogramm innewohnende Vorteil, d.h. der Nachlass auf den Normalpreis einer entsprechenden 
Jahresnetzkarte, den teilnehmenden Arbeitnehmern durch den Arbeitgeber vermittelt worden ist. Dazu ist 
festzustellen, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe sich der Nachlass auf den Normalpreis im Streitfall als 
nichtsteuerbarer "Mengenrabatt" der Verkehrsbetriebe, mithin als üblicher Preisnachlass i.S. des § 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG, darstellt.
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Bayerisches Grundsteuergesetz 


Anlage: Regierungsentwurf eines Bayerischen Grundsteuergesetzes 


Sehr geehrte Damen und Herren, 


im Rahmen der Grundsteuerreform auf Bundesebene wurde durch Gesetz 


vom 15. November 2019 das Grundgesetz geändert und eine gesetzliche 


Abweichungsmöglichkeit der Länder für die Grundsteuer geschaffen.  


Der Bayerische Ministerrat hat am 6. Dezember 2020 den Entwurf eines 


Bayerischen Grundsteuergesetzes in Form eines Abweichungsgesetzes be-


schlossen. Damit wird zum ersten Mal eine bedeutsame Steuer in das Lan-


desrecht zurückgeholt. Die Grundsteuer soll als wertunabhängige und damit 


konjunkturunabhängige verlässliche Einnahmequelle der Gemeinden erhal-


ten bleiben. Dies gilt sowohl für konjunkturelle Wachstumsphasen als auch 


für Zeiten der wirtschaftlichen Stagnation. Der Gesetzentwurf stellt eine un-


bürokratische und zeitgemäße Fortentwicklung der Grundsteuer B (Grund-


stücke des Grundvermögens) insbesondere mit Blick auf den Vollzugsauf-


wand für Grundstückseigentümer und Verwaltung dar. 


Bayerisches Staatsministerium 


der Finanzen und für Heimat 


AMTSCHEF 


Dienstgebäude München Dienstgebäude Nürnberg E-Mail 


Odeonsplatz 4, 80539 München Bankgasse 9, 90402 Nürnberg poststelle@stmfh.bayern.de 


Telefon 089 2306-0 Telefon 0911 9823-0 Internet 
Öffentliche Verkehrsmittel Öffentliche Verkehrsmittel www.stmfh.bayern.de 
U 3, U 4, U 5, U 6 Odeonsplatz U 1 Nürnberg/Lorenzkirche 
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Der Entwurf eines Bayerischen Grundsteuergesetzes baut auf dem Äquiva-


lenzmodell auf Basis des Flächenmaßstabs auf. Für Grundstücke, die der 


Grundsteuer B unterliegen, soll künftig ein wertunabhängiges Einfach-


Grundsteuermodell gelten. Insoweit enthält der Gesetzentwurf grundlegende 


Abweichungen vom Bundesrecht. Bei der Festsetzung der Grundsteuer wird 


in einem ersten Schritt der Grundsteuerausgangsbetrag als Produkt aus Flä-


che und jeweiliger Äquivalenzzahl berechnet. Als Fläche ist beim Grund und 


Boden die Grundstücksfläche, beim aufstehenden Gebäude die Wohn- bzw. 


Nutzfläche anzusetzen. Diese Größen sind kaum streitanfällig. Die Berech-


nung ist sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen 


transparent und ohne Weiteres nachvollziehbar. Darüber hinaus ist nach der 


ersten Hauptfeststellung nach dem neuen Recht auf den 1. Januar 2022 


eine weitere turnusmäßige Ermittlung der Tatsachen in Bayern entbehrlich, 


denn es wird nicht an Werte angeknüpft. Regelmäßige Steuererhöhungen 


„durch die Hintertür“ einer Wertfortschreibung werden damit vermieden. Än-


derungen im Baubestand werden anlassbezogen und zeitnah nachvollzo-


gen.  


 


Für die Besteuerung von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (Grund-


steuer A) findet das Bundesrecht Anwendung. Landesgesetzliche Abwei-


chungen hiervon sind nur punktuell vorgesehen. So wird durch den Gesetz-


entwurf u.a. der Begriff der Hofstelle ergänzend definiert.  


 


Die Gemeinde bestimmt die tatsächliche Steuerbelastung durch Festlegung 


des Hebesatzes. Während nach dem bisherigen Grundsteuerrecht nur ein 


einziger kommunaler Hebesatz für Grundstücke im Rahmen der Grund-


steuer B vorgesehen ist, sollen den Gemeinden nach dem Gesetzentwurf 


flexible Gestaltungsmöglichkeiten auf der Ebene des Hebesatzes für Grund-


stücke gewährt werden. Neu eingeführt wird eine Option für die Gemeinden 


für die Ausweisung von mehreren Hebesatzgebieten mittels Zonierung so-


wie für die Festsetzung reduzierter Hebesätze in Fällen von gesetzlichen Er-


mäßigungen der Grundsteuermesszahlen. 
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Es wird gebeten, zu dem beigefügten Entwurf eines Bayerischen Grund-


steuergesetzes bis spätestens  


 


18. Januar 2021 


 


schriftlich (auch per E-Mail an Referat34@stmfh.bayern.de) Stellung zu 


nehmen. Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingegangen 


sein, wird davon ausgegangen, dass mit dem Gesetzentwurf Einverständnis 


besteht. 


 


Mit freundlichen Grüßen 


gez. Harald Hübner 


Ministerialdirektor 
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An die bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung Frau Christiane Neuhaus Dreikirchenstraße 12 91301 Forchheim cn@neuhausohg.de 


Verband der Bayerischen Entsorgungsunternehmen e.V. Ottostraße 5 80333 München info@vbs-ev.bayern
BUND Naturschutz in Bayern e.V. z. Hd. Herrn Stefan Maurer Dr. -Johann-Maier-Straße 4 93049 Regensburg stefan.maurer@bund-naturschutz.de 
Deutscher Alpenverein e.V. Von-Kahr-Straße 2-4 80997 München info@alpenverein.de
Landesfischereiverband Bayern e.V. Mittenheimer Straße 4 85764 Oberschleißheim poststelle@lfvbayern.de
An die Vertreter des Landesjagdverbandes Bayern e.V. Frau Mechtild Michaela Maurer und Herrn Thomas Schreder Hohenlindner Straße 12 85622 Feldkirchen info@jagd-bayern.de


An den ersten Vorsitzenden des Vereins für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern e.V. Herrn Heribert Johann Bradtka Schloßstraße 104 92681 Erbendorf  info@landschaft-artenschutz.de


An den Geschäftsstellenleiter des Vereins zum Schutz der Bergwelt Herrn Michael Robert Von-Kahr-Straße 2-4 80997 München info@vzsb.de
An den Präsidenten des Landesverbandes Bayern der deutschen Gebirgs- und Wandervereine e.V. Herrn Dr. Gerhard 
Ermischer


Weinbergstraße 14 96120 Bischberg info@wanderverband-bayern.de


An die Vertreterin des Vereins Wildes Bayern e. V. Frau Dr. Christine Miller Hirschbergstraße 1 83714 Miesbach  info@wildes-bayern.de
An den Präsidenten des Handelsverbandes Bayern e.V. Herrn Ernst Läuger Brienner Straße 45 80333 München info@hv-bayern.de
An die Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbandes Frau Silke Wolf Schwanthalerstraße 16 80336 München info@bayerischer-bankenverband.de
Genossenschaftsverband Bayern c/o Herr Fischer Türkenstraße 22-24 80333 München dfischer@gv-bayern.de
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft c/o Herr Oliver Hauner Wilhelmstraße 43 / 43 G 10117 Berlin o.hauner@gdv.de
Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Bayern e. V.  Schwanthalerstraße 110 80339 München info@bds-bayern.de
An den Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie e.V. Herrn Ulrich Brobeil Wiesentalstraße 34 90419 Nürnberg info@dvsi.de
Die Familienunternehmer e.V. 
Landesvorsitzender SKH Luitpold Prinz von Bayern
Schloß Kaltenberg Kgl. Holding u. Lizenz KG


Schloßstr. 8 82269 Kaltenberg kontakt@familienunternehmer.eu


Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e.V. (DeSH)
Regionalvertretung Bayern c/o Herrn Jochen Winning, Leiter DeSH-Regionalbüro Bayern


Antonienstraße 1 80802 München info@saegeindustrie.de


An den Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen e.V. Herrn Jürgen Gevers Schillstraße 9 10785 Berlin gevers@vdfu.org
An den Geschäftsführer des Landesverbandes der Campingwirtschaft in Bayern e.V. Herrn Georg Spätling Im Tal 13 91278 Pottenstein info@camping-in-bayern.info
An den Vorstandsvorsitzender der Landesvertretung Bayern des Bundesverbands Erneuerbare Energie e.V. Herrn Raimund 
Kamm


Ehrenpreisstraße 2 86899 Landsberg am Lech r.kamm@anti-akw.de


Vereinigung Wasserkraftwerke in Bayern e.V. c/o Herrn Dr. Josef Rampl Karolinenplatz 5a 80533 München vwb@wasserkraft-bayern.de
Landesverband Bayerischer Wasserkraftwerke eG c/o Herrn Hans-Peter Lang Sandweg 1a 93161 Sinzing info@lvbw-wasserkraft.de
Bundesverband WindEnergie e.V. Landesgeschäftsstelle Bayern  z.Hd. Herrn Dr. Matthias Grote Ehrenpreisstraße 2 86899 Landsberg am Lech info@wind-energie.de
Bundesverband Solarwirtschaft e.V. Sektion Bayern z. Hd. Herrn Jörb Ebel Lietzenburger Straße 53 10719 Berlin info@bsw-solar.de







An den Geschäftsführer des Bayerischen Industrieverbandes Baustoffe, Steine und Erden e. V. Herrn Dr. Bernhard Kling Beethovenstraße 8 80336 München gf@biv.bayern


LBS Bayerische Landesbausparkasse Pressesprecher Herr Joachim Klein Arnulfstraße 50 80335 München joachim.klein@lbs-bayern.de
Versicherungskammer Bayern c/o Leiter des Bereichs Konzernentwicklung und Unternehmensrecht Herrn Dr. Markus Juppe Maximilianstraße 53 80530 München markus.juppe@vkb.de


An die Geschäftsführerin der Bayern Tourismus Marketing GmbH Frau Barbara Radomski Arabellastraße 17 81925 München tourismus@bayern.info
Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung c/o Fachbereichsleiter Herr 
Harald Wilhelm


Wirthstraße 51 95028 Hof poststelle@hfoed.bayern.de


An den Vorstand der Bayerischen Verwaltungsschule Frau Monika Weinl Ridlerstraße 75 80339 München vorstandsbuero@bvs.de
An den Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen Herrn Stefan Heidbreder Prinzregentenstraße 50 80538 München info@familienunternehmen.de
An die Vorsitzende der Landesgruppe Bayern der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung Frau Andrea 
Gebhard


Franz-Josef-Strauß-Ring 4 80539 München info@dasl-bayern.de


Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Ludwigstraße 2 80539 München info@sdwbayern.de
An den Geschäftsführer der Freie Wohlfahrtspflege Landesarbeitsgemeinschaft Bayern Herrn Wilfried Mück Lessingstraße 1 80336 München info@freie-wohlfahrtspflege-bayern.de
An den Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz Herrn Prof. Dr. Thomas Petri Postfach 22 12 19 80502 München poststelle@datenschutz-bayern.de
Katholisches Büro Bayern z. Hd. Prälat Herrn Dr. Lorenz Wolf Dachauer Str. 50 80335 München info-kbb@kb-bayern.de
An den Direktor des Katholischen Schulwerks in Bayern Herrn Dr. Peter Nothaft Adolf-Kolping-Str. 4 80336 München kswib@t-online.de
Katholisches Schulkommissariat in Bayern z. Hd. Prälat Herrn Dr. Lorenz Wolf Dachauer Str. 50 80335 München info-kbb@kb-bayern.de
An den Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg Herrn Peter Kosak Böheimstr. 8 86153 Augsburg info@schulwerk-augsburg.de
Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern z. Hd. Leiter der Abteilung D Herrn OKR Stefan Blumtritt Katharina-von-Bora-Straße 7-13 80333 München stefan.blumtrit@elkb.de; 


Henriette.Kuehne@elkb.de
An die Vorstandsvorsitzende der Evangelischen Schulstiftung in Bayern Frau Martina Klein Gleißbühlstr. 7 90402 Nürnberg info@essbay.de
An den ersten Vorsitzenden des Verbandes Bayerischer Privatschulen e.V. Herrn Bernd Dietrich Innere Wiener Str. 7 81667 München info@privatschulverband.de
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Bayern e.V. c/o Waldorfschulverein Gröbenzell Herrn Detlef Ludwig Spechtweg 1 82194 Gröbenzell lag@waldorf-bayern.de


An den Geschäftsleiter des Montessori-Landesverbandes Bayern e.V. Herrn Manfred Burghardt Hirtenstraße 26 80335 München landesverband@montessoribayern.de
An den Geschäftsführer des Montessori Nordbayern e.V. Herrn Dr. Ulrich Miller Daschstraße 16 91207 Lauf a.d. Pegnitz verband@montessori-nordbayern.de
Evangelisch-Reformierte Kirche in Bayern z. Hd. Herrn Präses Simon Froben Königstraße 79 90402 Nürnberg kirche@reformiert-bayern.de
An den Präsidenten des Landesverbandes der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern Herrn Dr. Josef Schuster Effnerstraße 68 81925 München info@zentralratderjuden.de
An den Präsidenten des Landessynodalrat der Alt-Katholischen Kirche im Freistaat Bayern Herrn Pfr. Siegfried Thuringer Adalbertstraße 32 80799 München muenchen@alt-katholisch.de


An den Superintendent der Evangelisch-methodistischen Kirche Herrn Markus Jung Agnes-Gerlach-Ring 3 90455 Nürnberg distrikt.nuernberg@emk.de
Russisch-Orthodoxe Kirche im Ausland Diözese des Orthodoxen Bischofs von Berlin und Deutschland Hofbauernstraße 26 81247 München hiobmon@rocor.de 
Vereinigung Bayerischer Mennonitengemeinden z. Hd. Herrn Pastor Lutz Heidebrecht Eigenheimstraße 18-20 85051 Ingolstadt pastor@glauben-leben.de
Christian Science Komitee für Veröffentlichungen z. Hd. Frau Doris Ulrich Untere Königstraße 30 a 96052 Bamberg germany@compub.org
An den Präsident der Neuapostolische Kirche Süddeutschland Herrn Michael Ehrich Heinestraße 29 70597 Stuttgart kommunikation@nak-sued.de
An den Präsidenten der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Bayern Herrn Wolfgang Dorn Tizianstraße 18 80638 München bayern@adventisten.de
Christengemeinschaft in Bayern Geschäftsstelle c/o Frau D. Humérez Bamberger Weg 11 97258 Oberickelsheim bayern@christengemeinschaft.org
Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutschland Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2 53227 Bonn sekretariat@orthodoxie.net
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden Vereinigung Bayern c/o Leiter des Landesverbandes Herrn Pastor Benjamin 
Klammt


Schwabsoier Straße 8 86986 Schwabbruch benjamin.klammt@baptisten-bayern.de


An den Vertreter des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden Herrn Präses Johannes Justus Industriestraße 6 - 8 64390 Erzhausen info@bfp.de
An den Vorstandsvorsitzenden des Bundes für Geistesfreiheit Bayern Herrn Erwin Schmid Hemauer Straße 15 93047 Regensburg info@bfg-bayern.de
Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral-und Nordeuropa Fürther Straße 166-168 90429 Nürnberg mitropolia@mitropolia-ro.de
Jehovas Zeugen in Deutschland Grünauer Straße 104 12557 Berlin cde@jw.org
An den Vorsitzenden des Präsidiums der Humanistischen Vereinigung Herrn Sebastian Rothlauf Kinkelstraße 12 90482 Nürnberg info@humanistische-vereinigung.de
An den Geschäftsführer des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland Herrn Guido Sadler Goltenkamp 4 58452 Witten info@bund.feg.de
Bund für Geistesfreiheit Augsburg Haunstetter Str. 112 86161 Augsburg bfg-augsburg@web.de
An den Landesvorsitzenden der Bayerischen Finanzgewerkschaft e. V. Herrn Gerhard Wipijewski Karlstraße 41 80333 München info@bfg-mail.de 
An die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di Landesbezirk Bayern Neumarkter Str. 22 81673 München landesbezirk.bayern@verdi.de 
An den Vorstand des Bayerischen Beamtenbundes e.V. Herrn Rainer Nachtigall und Frau Dagmar Bär Lessingstr. 11 80336 München bbb@bbb-bayern.de
An die Bundesleitung des dbb beamtenbundes und tarifunion Friedrichstraße 169 10117 Berlin post@dbb.de
An den Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Herrn Dr. Steffen Skudelny und Herrn Lutz Heitmüller Schlegelstr. 1 53113 Bonn info@denkmalschutz.de
Bayerischer Landesdenkmalrat z.Hd. Hr. Geschäftsführer RD Dr. Klaus Molitoris Bayerisches Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst 


Salvatorstraße 2 80327 München Klaus.Molitoris@stmwk.bayern.de


An den Vorstandsvorsitzenden der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern Herrn Rudolf Schleyer Hansastraße 12-16 80686 München vorstandssekretariat@akdb.de
Bayerische Landesbodenkreditanstalt Brienner Straße 22 80333 München info@bayernlabo.de
Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Freistaat Bayern - Geschäftsstelle - Fleischbankgasse 310 84028 Landshut oga-bayern@landshut.de
An den Präsidenten des Ingenieurverbandes Geoinformation und Vermessung Bayern e.V. Herrn Dipl.-Ing. Thomas Fernkorn Loestr. 17 85221 Dachau t.fernkorn@fernkorn-vermessung.de
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Bayerisches Grundsteuergesetz 


(BayGrStG) 


 


 


A) Problem 


Im Rahmen des Gesetzespakets zur Reform der Grundsteuer auf Bundesebene wur-


den im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewer-


tungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) vom 26. November 2019 


(BGBl. I S. 1794) sowie dem Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mo-


bilisierung von baureifen Grundstücken für die Bebauung vom 30. November 2019 


(BGBl. I S. 1875), am 15. November 2019 die Art. 72, 105 und 125b des Grundgeset-


zes geändert (BGBl. I S. 1546). Den Ländern wurde damit eine Abweichungsmöglich-


keit für die Grundsteuer eingeräumt (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes). 


Von dieser Gesetzgebungskompetenz wird durch das vorliegende Bayerische Grund-


steuergesetz für den Bereich der Grundstücke des Grundvermögens (Grundsteuer B) 


weitreichend Gebrauch gemacht. Für den Bereich der Betriebe der Land- und Forst-


wirtschaft (Grundsteuer A) werden nur punktuelle Änderungen vorgenommen. 


 


B) Lösung 


Das Gesetz zielt auf eine unbürokratische und zeitgemäße Fortentwicklung der Grund-


steuer B ab. Für Grundstücke des Grundvermögens wird hierzu auch aus Gründen der 


Nachvollziehbarkeit einem Flächenmaßstab auf Basis des Äquivalenzprinzips gefolgt. 


Da die tatsächliche Höhe der Steuerbelastung durch den kommunalen Hebesatz be-


stimmt wird, betreffen die Regelungen zur Berechnungsgrundlage ausschließlich die 


Lastenverteilung innerhalb derselben Kommune. Dies geschieht auch mit Rücksicht 


auf die finanzielle Bedeutung für Bürger, Unternehmen und Steuerverwaltung. Als kon-


junkturunabhängige und verlässliche Einnahmequelle trägt die Grundsteuer wesent-


lich zur finanziellen Absicherung der Kommunen bei. Neu eingeführt werden geson-
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derte kommunale Optionen für die Ausweisung von Hebesatzgebieten sowie für redu-


zierte Hebesätze in Fällen der Ermäßigung der Grundsteuermesszahl. Das vorlie-


gende Gesetz gilt erstmals für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer des 


Jahres 2025. Notwendige Grundlage ist die Feststellung der Grundsteuerausgangs-


beträge auf den 1. Januar 2022. 


 


C) Alternativen 


Umfassende Anwendung der Regelungen des Grundsteuergesetzes sowie des Be-


wertungsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Reform der Grundsteuer und des 


Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) vom 26. November 2019 


(BGBl. I S. 1794). Danach wird die Grundsteuer für Grundstücke des Grundvermögens 


anhand des angenäherten Verkehrswerts berechnet. Dies wäre mit zusätzlichem Voll-


zugsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, aber auch für die 


Verwaltung verbunden. Darüber hinaus würde der vorzunehmende Einbezug der Bo-


denrichtwerte in Verbindung mit der turnusmäßigen Hauptfeststellung der Grundsteu-


erwerte bei steigenden Grundstückspreisen zu systembedingten Steuererhöhungen 


ohne aktive Entscheidung des Gesetzgebers oder der die Steuer festsetzenden und 


erhebenden Gemeinden führen. 


 


D) Kosten 


 


1. Staat 


Auch unter Zugrundelegung eines auf den Äquivalenzgedanken gestützten Flä-


chenmodells entsteht für den Staat im Zuge der Grundsteuerreform ein nennens-


werter Mehraufwand gegenüber den derzeitigen Vollzugskosten. 


 


Die Durchführung des Gesamtverfahrens soll weitestgehend maschinell erfolgen. 


Dazu sollen möglichst viele Steuererklärungen elektronisch abgegeben werden, da-


mit sie automationsgestützt weiterverarbeitet werden können. Der Erfüllungsauf-


wand in der Steuerverwaltung hängt maßgeblich davon ab, in welchem Umfang 


Grundstückseigentümer ihre Steuererklärung elektronisch abgeben werden. Es ist 


davon auszugehen, dass bis einschließlich 2026 erhebliche zusätzliche personelle 


Kapazitäten bei den Finanzämtern gebunden werden. Ein Teil dieser personellen 
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Kapazitäten wird nur temporär – in der Anfangsphase des Vollzugs des Grundsteu-


ergesetzes – benötigt. Darüber hinaus wird die Systemumstellung weitere perso-


nelle Kapazitäten im Landesamt für Steuern, in den Bildungseinrichtungen und bei 


den Gerichten binden.  


 


Mit Blick auf den Sachaufwand besteht nach aktueller Einschätzung im genannten 


Zeitraum insbesondere ein Bedarf bei der Softwareentwicklung, aber auch im Be-


reich der Mehrarbeitsvergütungen, der Ausbildung an der Landesfinanzschule so-


wie der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Finanzen und der 


Fortbildung. Ein beträchtlicher Aufwand für die Umsetzung wird auch seitens der IT 


erforderlich. Dieser ist geeignet, den personellen Aufwand in den Finanzämtern zu 


verringern und den Komfort für die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. 


 


2. Kommunen 


Die in geringem Umfang entstehenden Mehraufwendungen, vor allem für den flä-


chendeckenden Versand der Steuerbescheide, werden bereits durch das Grund-


steuer-Reformgesetz verursacht. Die mit diesem Gesetz verfolgte Belastungsent-


scheidung nach dem Äquivalenzmodell betrifft rein die Arbeitsebene der Steuerver-


waltung. Die neuen Möglichkeiten, räumlich zonierte Hebesätze sowie reduzierte 


Hebesätze aus bestimmten Förder- und Privilegierungsgründen festlegen zu kön-


nen, führen zu einer weiteren Stärkung der kommunalen Planungs- und Finanzho-


heit als Ausdruck des kommunalen Selbstbestimmungsrechts. 


 


3. Wirtschaft und Bürger 


Im Vergleich zu dem im Grundsteuer-Reformgesetz vorgesehenen Bewertungs-


maßstab verursacht die mit dem Bayerischen Grundsteuergesetz für Grundstücke 


einhergehende Lastenverteilung nach dem Flächenmodell einen weitaus geringe-


ren Erfüllungsaufwand. Gleichwohl begründet auch das Bayerische Grundsteuer-


gesetz steuerliche Mitwirkungs-, Erklärungs- und Anzeigepflichten. 


 


Die Steuerverwaltung wird dafür werben, dass die für die Feststellung der Grund-


steuerausgangsbeträge nötigen Steuererklärungen elektronisch eingereicht wer-


den. Über das Online-Portal ELSTER wird die Abgabe der Steuererklärung auch für 
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die Grundsteuer einfach und nutzerorientiert möglich sein. Der für die papiergebun-


dene Übermittlung entstehende Sachaufwand ist geringfügig. Da im Bereich der 


Grundstücke des Grundvermögens die Lastenverteilung nach dem Flächenmodell 


erfolgt, ist nach der Hauptfeststellung auf den 1. Januar 2022 keine weitere turnus-


mäßige Neuerklärung der Angaben erforderlich. Im Fall von Änderungen der rele-


vanten Tatsachen, wie sie insbesondere durch Neubau, Abriss, Erweiterung oder 


eine geänderte Nutzung eines bestehenden Gebäudes eintreten können, besteht 


eine Anzeigepflicht. 


 


Auf Basis dieser Vorgaben und ausgehend von derzeit rund 5,3 Millionen wirtschaft-


lichen Einheiten im Bereich des Grundvermögens ist ein jährlicher Erfüllungsauf-


wand von 6,5 Millionen Euro (lineare Verteilung auf sieben Jahre unterstellt) ver-


bunden. Bei diesem Erfüllungsaufwand handelt es sich um Bürokratiekosten aus 


Informationspflichten. Die Informationspflichten wurden nach den Grundsätzen des 


Standard-Kosten-Modells bewertet. 
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Bayerisches Grundsteuergesetz 


(BayGrStG) 


 


vom 


 


Teil 1 


Grundstücke / Grundsteuer B 


Kapitel 1 


Ermittlung der Grundsteuer 


Art. 1 


Steuergegenstand, Berechnungsformel 


(1) 1Steuergegenstand der Grundsteuer B sind die Grundstücke als wirtschaftliche 


Einheiten des Grundvermögens. 2Die Grundsteuer ergibt sich durch eine Multiplikation 


des Grundsteuermessbetrags des Grundstücks und des von der Gemeinde bestimm-


ten jeweiligen Hebesatzes. 3Sie ist ein Jahresbetrag und auf volle Cent nach unten 


abzurunden. 


(2) 1Der Grundsteuermessbetrag des Grundstücks ist durch Anwendung der jewei-


ligen Grundsteuermesszahl auf den jeweiligen Anteil am Grundsteuerausgangsbetrag 


zu ermitteln. 2Die Summe ist als Grundsteuermessbetrag des Grundstücks auf volle 


Cent nach unten abzurunden. 


(3) Der Grundsteuerausgangsbetrag des Grundstücks errechnet sich aus einer Ad-


dition folgender zwei Summanden: 


1. Äquivalenzbetrag des Grund und Bodens; dieser ergibt sich durch eine Multiplika-


tion der Fläche des Grund und Bodens mit der jeweiligen Äquivalenzzahl; er wird 


auf eine Nachkommastelle nach unten abgerundet. 


2. etwaige Äquivalenzbeträge von Wohn- und Nutzfläche der Gebäude; diese ergeben 


sich durch eine Multiplikation der maßgeblichen Gebäudeflächen mit der Äquiva-


lenzzahl; sie werden auf volle Euro nach unten abgerundet. 
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(4) Die Zurechnung mehrerer Wirtschaftsgüter zu einer wirtschaftlichen Einheit wird 


nicht dadurch ausgeschlossen, dass die Wirtschaftsgüter zum Teil dem einen, zum 


Teil dem anderen Ehegatten oder Lebenspartner gehören. 


(5) 1Erstreckt sich der Steuergegenstand auch auf ein anderes Land oder das Aus-


land, ist nur für das im Gebiet des Freistaates Bayern gelegene Grundvermögen 


Grundsteuer nach diesem Gesetz zu ermitteln und zu erheben. 2Dieses bildet eine 


eigenständige wirtschaftliche Einheit. 


 


Art. 2 


Maßgebliche Flächen 


(1) 1Gebäudefläche bei Wohnnutzung ist die Wohnfläche im Sinne der Wohnflä-


chenverordnung. 2Als Wohnnutzung gilt auch ein häusliches Arbeitszimmer. 3Im Übri-


gen ist die Nutzfläche des Gebäudes maßgeblich. 4Die Gebäudefläche ist durch eine 


geeignete Methode zu ermitteln. 


(2) 1Garagen bleiben außer Ansatz, wenn sie in räumlichem Zusammenhang zur 


Wohnnutzung stehen, der sie zu dienen bestimmt sind. 2Dies gilt unter den Vorausset-


zungen des Satzes 1 auch für Garagen, die eine eigene wirtschaftliche Einheit bilden, 


soweit es sich um Garagen mit einer Nutzfläche bis zu 100 m2 oder um einzelne Stell-


plätze im Teileigentum handelt. 


(3) 1Im Übrigen bleiben Nebengebäude außer Ansatz, wenn sie von untergeordne-


ter Bedeutung sind und in räumlichem Zusammenhang zur Wohnnutzung stehen, der 


sie zu dienen bestimmt sind. 2Von einer untergeordneten Bedeutung ist auszugehen, 


wenn die Gebäudefläche jeweils weniger als 23 m2 beträgt. 3Dies gilt unter den Vo-


raussetzungen des Satzes 1 auch für Nebengebäude, die eine eigene wirtschaftliche 


Einheit bilden. 


(4) 1Ein Grundstück gilt als unbebaut, wenn die darauf errichteten Gebäude eine 


Gebäudefläche von insgesamt weniger als 23 m2 haben. 2Die Gebäudefläche bleibt in 


der Folge außer Ansatz. 3§ 246 des Bewertungsgesetzes (BewG) bleibt im Übrigen 


unberührt. 
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(5) Die für dieses Gesetz maßgeblichen Flächen von Grund und Boden und Gebäu-


den sind auf volle Quadratmeter nach unten abzurunden. 


 


Art. 3 


Äquivalenzzahlen 


(1) Die Äquivalenzzahl für Gebäudeflächen beträgt stets 0,50 € je Quadratmeter. 


(2) 1Für die Fläche des Grund und Bodens wird eine Äquivalenzzahl von 0,04 € je 


Quadratmeter angesetzt. 2Abweichend von Satz 1 gilt: 


1. Übersteigt die Fläche des Grund und Bodens das Zehnfache der Wohnfläche, wird 


die Äquivalenzzahl für den darüber hinaus gehenden Teil der Fläche nur zu 50 % 


angesetzt, wenn die Gebäude mindestens zu 90 % der Wohnnutzung dienen und 


soweit kein Fall der Nr. 2 Halbsatz 1 vorliegt. 


2. Ist die Fläche des Grund und Bodens zu mindestens 90 % weder bebaut noch be-


festigt, wird der Äquivalenzbetrag für die 10 000 m2 übersteigende Fläche insge-


samt wie folgt angesetzt: (übersteigende Grund und Bodenfläche x 0,04 /m2)0,7 €; in 


den Fällen der Nr. 1 wird die Äquivalenzzahl für die Fläche des Grund und Bodens 


bis zum Zehnfachen der Wohnfläche stets zu 100 % angesetzt. 


 


Art. 4 


Grundsteuermesszahlen 


(1) 1Die Grundsteuermesszahl beträgt 100 %. 2Für den Äquivalenzbetrag der 


Wohnflächen wird die Grundsteuermesszahl auf 70 % ermäßigt. 


(2) 1Die Grundsteuermesszahl für den Äquivalenzbetrag der Wohnflächen wird um 


25 % ermäßigt, soweit eine enge räumliche Verbindung mit dem Betrieb der Land- und 


Forstwirtschaft des Steuerschuldners besteht. 2Dies gilt nur, soweit die Wohnfläche 


dem Inhaber des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft, den zu seinem Haushalt ge-


hörenden Familienangehörigen und den Altenteilern zu Wohnzwecken dient und min-


destens ein Bewohner durch eine mehr als nur gelegentliche Tätigkeit in dem Betrieb 
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an ihn gebunden ist. 3Für Flächen, die den Arbeitnehmern des Betriebs zu Wohnzwe-


cken dienen, gilt dies entsprechend. 


(3) Die Grundsteuermesszahlen für die Äquivalenzbeträge der Gebäudeflächen 


werden um 25 % ermäßigt, wenn ein Baudenkmal nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 oder 


Abs. 3 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vorliegt. 


(4) 1Eine Ermäßigung der Grundsteuermesszahlen nach den Abs. 2 und 3 wird auf 


Antrag gewährt, wenn die jeweiligen Voraussetzungen zum Veranlagungszeitpunkt 


vorlagen. 2Die Ermäßigung kann auf mehrere Ermäßigungstatbestände gestützt wer-


den. 


(5) § 15 Abs. 2 bis 4 des Grundsteuergesetzes (GrStG) bleibt unberührt. 


(6) Bezugspunkt der Berechnung ist jeweils die vorangegangene Grundsteuer-


messzahlermäßigung. 


 
Art. 5 


Hebesatz 


(1) Abweichend von § 25 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG können Gemeinden 


1. ab einer Einwohnerzahl von 5 000 in ihrem Gemeindegebiet eine angemessene, 


aus den örtlichen Gegebenheiten zu entwickelnde Anzahl von Hebesatzgebieten 


ausweisen und für diese jeweils gesonderte Hebesätze festsetzen, und 


2. für die Fälle einer nach Art. 4 Abs. 2, 3 und 5 ermäßigten Grundsteuermesszahl 


reduzierte Hebesätze auf den jeweiligen Anteil des Grundsteuermessbetrags vor-


sehen. 


(2) § 25 Abs. 5 GrStG findet keine Anwendung. 
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Kapitel 2 


Verfahren 


Art. 6 


Feststellungsverfahren 


(1) 1In dem Feststellungsbescheid für Grundstücke sind ergänzend zu § 219 Abs. 2 


BewG auch Feststellungen zu treffen über die Fläche von Grund und Boden und die 


Gebäudeflächen. 2Feststellungen erfolgen nur, wenn und soweit sie für die Besteue-


rung von Bedeutung sind. 3Der Feststellungsbescheid kann mit dem nachfolgenden 


Grundsteuermessbescheid verbunden und zusammengefasst bekannt gegeben wer-


den. 


(2) 1Abweichend von § 221 BewG findet keine turnusmäßige Hauptfeststellung statt. 


2Bei der Ermittlung des Grundsteuerausgangsbetrags ist § 163 der Abgabenord-


nung (AO) nicht anzuwenden. 


(3) 1Der Grundsteuerausgangsbetrag (Betragsfortschreibung) und die Flächen (Flä-


chenfortschreibung) werden neu festgestellt, wenn sie von der zuletzt getroffenen 


Feststellung abweichen und es für die Besteuerung von Bedeutung ist. 2Eine Fort-


schreibung nach Satz 1 findet auch zur Beseitigung eines Fehlers der letzten Feststel-


lung statt. 


(4) Für den Grundsteuerausgangsbetrag nach diesem Gesetz gelten die Vorschrif-


ten des Bewertungsgesetzes über die Fortschreibung, Nachfeststellung, Aufhebung, 


Änderung und Nachholung der Feststellung im Übrigen sinngemäß. 


(5) 1Die Aufforderung zur Abgabe einer Erklärung mittels Allgemeinverfügung durch 


öffentliche Bekanntmachung nach § 228 Abs. 1 Satz 3 BewG erfolgt durch das Baye-


rische Landesamt für Steuern. 2Abweichend von § 228 Abs. 2 BewG sind die Ände-


rungen der tatsächlichen Verhältnisse, die sich auf die Höhe des Grundsteueraus-


gangsbetrags auswirken oder zu einer Nachfeststellung oder der Aufhebung des 


Grundsteuerausgangsbetrags führen können, auf den Beginn des folgenden Kalen-


derjahres zusammengefasst anzuzeigen. 3Die Anzeige ist bis zum 31. März des Jah-


res abzugeben, das auf das Jahr folgt, in dem sich die tatsächlichen Verhältnisse ge-


ändert haben. 
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(6) Die Erklärung und die Anzeige nach Abs. 5 sind Steuererklärungen im Sinne der 


Abgabenordnung, die nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfern-


übertragung übermittelt werden sollen. 


 


Art. 7 


Veranlagungsverfahren 


(1) 1Der Grundsteuermessbetrag wird auch neu festgesetzt, wenn der Grundsteu-


ermessbetrag, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von dem entspre-


chenden Betrag des letzten Festsetzungszeitpunkts nach unten abweicht. 2Dasselbe 


gilt, wenn sein auf den Grund und Boden entfallender Anteil nach oben abweicht oder 


wenn sein auf das Gebäude entfallender Anteil um mehr als 5 % und mindestens 5 € 


oder um mehr als 10 € nach oben abweicht. 3Der Grundsteuermessbetrag wird auch 


dann neu festgesetzt, wenn dem Finanzamt bekannt wird, dass die letzte Veranlagung 


fehlerhaft ist. 


(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Grundsteuergesetzes über die Neuver-


anlagung, Nachveranlagung, Aufhebung und Zerlegung des Grundsteuermessbetrags 


und die Änderung des Grundsteuermessbescheids sinngemäß. 


(3) 1Änderungen der Nutzung hat derjenige anzuzeigen, dem der Steuergegenstand 


zuzurechnen ist. 2Satz 1 gilt für den Wegfall der Voraussetzungen für die ermäßigten 


Grundsteuermesszahlen nach Art. 4 Abs. 2, 3 und 5 entsprechend. 3§ 19 Abs. 1 Satz 1 


GrStG bleibt unberührt. 4Abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 2 GrStG 


ist die Anzeige nach den Sätzen 1 bis 3 bis zum 31. März des Jahres abzugeben, das 


auf das Jahr folgt, in dem sich die Verhältnisse geändert haben. 5Art. 6 Abs. 6 gilt ent-


sprechend. 
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Art. 8 


Erlass bei Gebäuden auf fremdem Grund und Boden 


(1) Soweit ein Gebäude durch einen anderen als den Grundstückseigentümer zu 


steuerbegünstigten Zwecken genutzt wird, ist die Grundsteuer in der Höhe zu erlas-


sen, die auf den Grundsteuermessbetrag des Gebäudes entfällt, sofern der Nutzer 


zivilrechtlicher oder wirtschaftlicher Eigentümer des Gebäudes ist und in seiner Person 


die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen würde. 


(2) 1Der Erlass nach Abs. 1 wird nur auf Antrag gewährt. 2Der Antrag ist bis zu dem 


auf den Erlasszeitraum folgenden 31. März zu stellen. 3Einer jährlichen Wiederholung 


des Antrags bedarf es nicht. 4Der Steuerschuldner ist verpflichtet, eine Änderung der 


maßgeblichen Verhältnisse der Gemeinde binnen drei Monaten nach Eintritt der Än-


derung anzuzeigen. 


 


Teil 2 


Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundsteuer A 


Art. 9 


Abweichende Regelungen 


(1) Zur Hofstelle nach § 234 Abs. 6 BewG gehören auch Hof- und Wirtschaftsge-


bäudeflächen einschließlich der Nebenflächen, von denen aus keine land- und forst-


wirtschaftliche Betriebsflächen mehr nachhaltig bewirtschaftet werden, wenn sie keine 


Zweckbestimmung erhalten haben, die zu einer zwingenden Zuordnung zum Grund-


vermögen führt. 


(2) Art. 1 Abs. 4, Art. 6 Abs. 5 und 6 gelten für Betriebe der Land- und Forstwirt-


schaft entsprechend.  
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Teil 3 


Übergangs- und Schlussvorschriften 


Art. 10 


Anwendung von Bundesrecht 


(1) 1Die Bestimmungen des Grundsteuergesetzes und des Bewertungsgesetzes 


sind für Zwecke der Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 


2025 nur anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 2Die 


Grundsteuer der Kalenderjahre bis einschließlich 2024 bemisst sich ausschließlich 


nach den bundesgesetzlichen Regelungen. 


(2) 1Die Vorschriften der Abgabenordnung sind entsprechend anzuwenden, soweit 


in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 2§ 32h AO gilt mit der Maßgabe, dass 


der Landesbeauftragte für den Datenschutz zuständig und das Bayerische Daten-


schutzgesetz einschlägig ist. 


(3) 1Die im Grundsteuergesetz enthaltenen Verordnungsermächtigungen finden in 


Bezug auf die in diesem Gesetz geregelten Sachverhalte nur mit der Maßgabe An-


wendung, dass die entsprechenden Rechtsverordnungen durch das Staatsministerium 


der Finanzen und für Heimat (Staatsministerium) erlassen werden. 2Die darauf ge-


stützten Rechtsverordnungen des Bundes finden diesbezüglich nur Anwendung, wenn 


und soweit das durch Rechtsverordnung des Staatsministeriums angeordnet ist. 


 


Art. 10a 


Übergangsregelungen 


(1) 1Die Grundsteuerausgangsbeträge werden auf den 1. Januar 2022 allgemein 


festgestellt. 2Die Grundsteuermessbeträge nach diesem Gesetz werden auf den 1. Ja-


nuar 2025 allgemein festgesetzt. 


(2) Für die Anwendung des Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und des Art. 6 Abs. 3 Satz 1 dieses 


Gesetzes sowie der § 223 Abs. 1 Nr. 2 und § 224 Abs. 1 Nr. 2 BewG ist für Feststel-


lungszeitpunkte zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2024 zu unter-
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stellen, dass die Feststellungen für die Besteuerung nach diesem Gesetz von Bedeu-


tung sind und die wirtschaftlichen Einheiten zur Besteuerung nach diesem Gesetz her-


angezogen oder nicht mehr herangezogen werden. 


 


Art. 10b 


Änderung des Kommunalabgabengesetzes 


In Art. 18 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntma-


chung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Gesetz 


vom 9. Juni 2020 (GVBl. S. 286) geändert worden ist, werden nach dem Wort „Aus-


nahme“ die Wörter „des Grundsteuerausgangsbetrags-,“ eingefügt. 


 


Art. 11 


Inkrafttreten, Außerkrafttreten 


(1) Dieses Gesetz tritt am xx. xx xxxx in Kraft.  


(2) 1Art. 10b tritt am xx. xx xxxx außer Kraft. 2Art. 10a tritt am 31. Dezember 2029 


außer Kraft. 
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Begründung 


 


A) Allgemeiner Teil 


 


1. Zielsetzung 


Das Gesetz zielt auf eine unbürokratische und zeitgemäße Fortentwicklung der Grund-


steuer B und der damit verbundenen Ermittlung ihrer Berechnungsgrundlagen, um sie 


als verlässliche Einnahmequelle der Kommunen auszugestalten. Zudem wird die 


Grundsteuer B mit Rücksicht auf die finanzielle Bedeutung für Bürgerinnen und Bürger, 


Unternehmen und Steuerverwaltung weiterentwickelt. Dabei wird in besonderem 


Maße auf den durch die Erfüllung der steuerlichen Pflichten verursachten Vollzugsauf-


wand geachtet. 


 


Mit dem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14, 1 BvL 12/14, 1 BvL 1/15, 1 BvR 


639/11, 1 BvR 889/12) hat das Bundesverfassungsgericht die §§ 19, 20, 21, 22, 23, 


27, 76, 79 Abs. 5 sowie § 93 Abs. 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in Verbindung mit 


Art. 2 Abs. 1 Satz 1 und 3 des Gesetzes zur Änderung des Bewertungsgesetzes in der 


Fassung des Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1970 (BGBl. I S. 1118), soweit sie be-


baute Grundstücke außerhalb des Bereichs der Land- und Forstwirtschaft und außer-


halb des in Art. 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiets betreffen, jedenfalls seit 


dem 1. Januar 2002 für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes erklärt. Für 


eine Neuregelung hatte das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber eine 


Frist bis spätestens zum 31. Dezember 2019 gesetzt. Auf dieser Basis wurde das 


Grundsteuer-Reformgesetz erlassen, wodurch nach der im oben genannten Urteil des 


Bundesverfassungsgerichts erklärten Übergangsfrist auch ab dem 1. Januar 2020 die 


für verfassungswidrig erklärten bundesgesetzlichen Regelungen des Grundsteuer- 


und Bewertungsgesetzes angewendet werden dürfen. Nach Verkündung einer Neure-


gelung dürfen die beanstandeten Regelungen für weitere fünf Jahre ab der Verkün-


dung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewendet werden. 


 


Während Gegenstand des verfassungsgerichtlichen Verfahrens das Grundsteuerge-


setz und das Bewertungsgesetz waren, die ihrerseits auf den bis zur Finanzreform im 
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Jahr 1994 geltenden verfassungsrechtlichen Kompetenznormen erlassen worden wa-


ren, wird das Bayerische Grundsteuergesetz auf die im Zuge der Grundsteuerreform 


neu geschaffene Abweichungskompetenz nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 des Grund-


gesetzes gestützt. Die langjährige Position der Bayerischen Staatsregierung, wonach 


sich die Grundsteuer aufgrund ihres immobilen Steuergegenstandes wie kaum eine 


andere Steuerart für eine Regionalisierung eignet, hat sich so durchgesetzt. 


 


Das Bayerische Grundsteuergesetz weicht vom Bewertungsgesetz und Grundsteuer-


gesetz im Bereich der Grundstücke des Grundvermögens (sog. Grundsteuer B) weit-


reichend ab. Dabei werden sowohl Fragen der von der Steuerverwaltung ermittelten 


Bemessungsgrundlage als auch des kommunalen Besteuerungsverfahrens geregelt 


und in einem Gesetz gebündelt. Diese Zusammenfassung dient der Verständlichkeit 


und fördert damit einhergehend auch die Akzeptanz der Regelungen. Ergänzend wird 


auf die bundesgesetzlichen Regelungen zurückgegriffen. Das bewährte Vorgehen und 


die Dreistufigkeit des finanzbehördlichen und kommunalen Besteuerungsverfahrens 


wurden beibehalten, um Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen, aber auch der 


Steuer- und Kommunalverwaltung die Umstellung auf das neue Recht zu erleichtern. 


 


Im Jahr 2019 betrug das Aufkommen aus der Grundsteuer B in Bayern 1,81 Milliarden 


Euro. Durch die Festlegung der Höhe der Äquivalenzzahlen und der Grundsteuer-


messzahlen wird dazu beigetragen, dass den Gemeinden die Möglichkeit eröffnet ist, 


dieses Aufkommen zu erhalten. Dagegen werden sich Belastungsverschiebungen zwi-


schen einzelnen Steuerpflichtigen nicht vermeiden lassen. Sie sind zum einen durch 


die Systemumstellung und die damit einhergehende Neubestimmung des Grundsteu-


erausgangsbetrags verbunden. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass systembe-


dingte Belastungsverschiebungen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 


vom 10. April 2018 unmittelbar beabsichtigt sind. Unter Wahrung der verfassungs-


rechtlich gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltungsgarantie wird an die Gemein-


den appelliert, die durch die nunmehr vorgenommene Bestimmung der neuen Grund-


steuerausgangsbeträge für die Grundsteuer resultierenden Messbetragsverschiebun-


gen in ihrem Gemeindegebiet zu prüfen und gegebenenfalls durch eine Anpassung 


des Hebesatzes zu reagieren. 
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Prägendes Element der Lastenverteilung ist der Äquivalenzgedanke. Bei diesem, mit 


dem vorliegenden Gesetz im Bereich der Grundstücke des Grundvermögens als Ge-


genstand der Grundsteuer B konsequent umgesetzten Maßstab für die Steuerlastver-


teilung sind die physikalischen Flächengrößen Ausgangspunkt der Betrachtung. Als 


Besteuerungsgrundlagen sind sie nur in geringem Maße streitanfällig und können 


transparent und nachvollziehbar ermittelt und überprüft werden. Die in der Folge mög-


lichst automationsunterstützte Bestimmung des Grundsteuerausgangsbetrags trägt 


wesentlich zu einem reibungslosen Verfahren und zu einem vor allem im Vergleich zu 


den bundesgesetzlichen Regelungen unkomplizierten und weniger umfangreichen 


Vollzugsaufwand bei. Angesichts der finanziellen Bedeutung der Grundsteuer für die 


Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen ist das gewählte Modell ein wesentlicher 


Beitrag für einen reibungslosen, effizienten und gleichmäßigen Vollzug zur Deckung 


des allgemeinen kommunalen Finanzbedarfs. 


 


2. Wesentlicher Inhalt des Gesetzes 


Kern des Bayerischen Grundsteuergesetzes ist die grundlegende Neuausrichtung der 


Ermittlung der Berechnungsgrundlage der Grundsteuer hinsichtlich der Besteuerung 


der Grundstücke des Grundvermögens nach ihren Flächen (sog. Flächenmodell). Die 


genannte Weichenstellung betrifft nicht nur die materiell-rechtliche Bemessungsgrund-


lage, sie hat auch Auswirkungen auf Teile des Besteuerungsverfahrens. 


 


a) Belastungsentscheidung 


Die nicht erst im Zuge der politischen Verhandlungen der Grundsteuerreform, sondern 


bereits seit Jahrzehnten im steuerrechtlichen und finanzwissenschaftlichen Schrifttum 


geführte Diskussion um die Systemfrage einer gerechten Belastungsentscheidung be-


antwortet das vorliegende Gesetz wie folgt: Die Grundsteuer steht nach der verfas-


sungsrechtlichen Zuweisung gemäß Art. 106 Abs. 6 Satz 1 des Grundgesetzes den 


Gemeinden zu und dient der Finanzierung des allgemeinen kommunalen Finanzbe-


darfs. Der reine Fiskalzweck rechtfertigt dem Grunde nach den Eingriff. Dabei ist die 


Grundsteuer ihrem Wesen nach eine Objektsteuer, die ohne Berücksichtigung der per-


sönlichen Verhältnisse und der subjektiven Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners 


am Grundbesitz anknüpft. Die Grundsteuer wird von demjenigen geschuldet, dem der 


Steuergegenstand zuzurechnen ist. Da der Steuergegenstand nicht mobil ist, eignet 
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die Grundsteuer sich in besonderem Maße als verlässliche Finanzierungsquelle der 


örtlichen Gebietskörperschaften. Im Zuge dessen verfolgt das Bayerische Grundsteu-


ergesetz für die Frage der Lastenverteilung im Bereich der Grundsteuer B, d. h. zwi-


schen Grundstücken des Grundvermögens, den Gedanken der besonderen Verwur-


zelung mit dem örtlichen Gemeinwesen im Sinne des Äquivalenzgedankens. 


 


Bei einer kommunalen Steuer, die an den Grundbesitz anknüpft, ergibt sich zwischen 


den öffentlichen Leistungen der Gemeinden für die Daseinsvorsorge und dem Steuer-


aufkommen ein enger Zusammenhang, auch wenn im Einzelfall kein eindeutiges Ver-


hältnis zwischen Leistung und Gegenleistung besteht. Zwar werden bestimmte, den 


jeweiligen Begünstigten direkt und individuell zuordenbare Leistungen der Gemeinde 


zum Teil durch das Recht der Kommunalabgaben, d. h. durch Gebühren und Beiträge, 


abgegolten; letztlich kommen aber alle Verbesserungen der kommunalen Infrastruktur 


allen Grundstücken zugute. Da für die Gesamtheit dieser Leistungen – häufig allein 


schon aufgrund ihrer Eigenschaft als öffentliche Güter – Gebühren und Beiträge nicht 


oder nicht kostendeckend erhoben werden können, stellt die Grundsteuer B eine grup-


penäquivalente Finanzierungsquelle hierfür dar. Eine konkrete Gegenleistung ist nicht 


Grundlage und kann mit Blick auf § 3 Abs. 1 Abgabenordnung auch nicht gefordert 


werden. Entscheidend für die Belastung in der konkreten Gemeinde ist vielmehr der 


Finanzbedarf der jeweiligen Belegenheitsgemeinde im Einzelfall. 


 


Im Sinne des Äquivalenzprinzips bietet sich die Fläche als Anknüpfungspunkt und 


Maßstab der Lastenverteilung innerhalb der Gemeinde an, da dem einzelnen Grund-


stückseigentümer in der Regel umso mehr Aufwand für bestimmte lokale öffentliche 


Leistungen seiner Gemeinde (wie beispielsweise dem Schutz des Privateigentums 


durch Brandschutz oder Räumungsdienste, durch Infrastrukturausgaben, durch Aus-


gaben für Kinderbetreuung und Spielplätze, für kulturelle Einrichtungen und Ausgaben 


zugunsten der Wirtschaftsförderung) zuordenbar ist, je größer das zu besteuernde 


Grundstück (Grund und Boden einschließlich Gebäude) ist. Dabei werden öffentliche 


Leistungen zum einen mit Rücksicht auf den Grund und Boden des Grundstücks er-


bracht und kommen daher ihm zugute. Darüber hinaus werden sie aber auch gebäude- 


und personenbezogen erbracht, weshalb als pauschaler Belastungsmaßstab die Flä-


chen der jeweiligen Gebäude dienen.  
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Flächen von Grund und Boden sowie Gebäude eignen sich somit als zulässiger, rea-


litätsgerechter und folgerichtiger Verteilungsmaßstab für die von der örtlichen Kom-


mune erbrachten sonstigen öffentlichen Leistungen und der Intensität der jeweiligen 


Nutzung der kommunalen Infrastruktur. Insofern ist es systemkonform und beabsich-


tigt, wenn für zwei Grundstücke mit identischen Flächenmerkmalen innerhalb dersel-


ben Kommune dem Grunde nach der gleiche Belastungsanteil zugerechnet wird. 


Beide Grundstücke verursachen in pauschalierender Betrachtung vergleichbare finan-


zielle Leistungen der Kommune bzw. nehmen diese in Anspruch. 


 


b) Bemessungsgrundlage für Grundvermögen 


Für die Bestimmung des Grundsteuerausgangsbetrags als Berechnungsgrundlage der 


Grundsteuer B trifft das Bayerische Grundsteuergesetz die grundlegende Systement-


scheidung zugunsten des Flächenprinzips. Als Ansatz für die Bestimmung wird eine 


Äquivalenzzahl von 0,04 Euro pro Quadratmeter des Grund und Bodens sowie von 


0,50 Euro pro Quadratmeter der Gebäudefläche festgelegt. Letztgenannte Äquiva-


lenzzahl gilt einheitlich für sämtliche Gebäudeflächen unabhängig von ihrer Nutzung.  


 


Die unterschiedlichen Äquivalenzzahlen bestimmen keine Wertverhältnisse. Sie bilden 


lediglich Relationen ab, anhand derer die Kostentragung für kommunale Leistungen 


zugeordnet wird, die dem örtlichen Grundstückseigentümer bezogen auf sein Steuer-


objekt zu Gute kommen und nicht bereits durch das besondere Kommunalabgaben-


recht abgegolten sind. Kommunale Leistungen werden primär „gebäudebezogen“, 


d. h. von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen in Anspruch genommen. Kom-


munale Leistungen, die ausschließlich durch den Boden verursacht werden, stellen 


nur einen geringfügigen Bruchteil dar. In Fällen übergroßer Grund- und Bodenflächen 


ist für unterschiedliche Konstellationen und ab einer gesetzlich bestimmten Grenze 


eine reduzierte Äquivalenzzahl anzusetzen, da eine bloße Linearisierung des Flächen-


ansatzes den Besteuerungsmaßstab des Äquivalenzmodells verzerren würde. 


 


Die Ermittlung der maßgeblichen Flächen soll im Sinne eines möglichst geringen Er-


füllungsaufwands vorgenommen werden. Während die Bruttogrundfläche eines Ge-
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bäudes den meisten Grundstückseigentümern nicht bekannt sein dürfte, ist die Wohn-


fläche sowie die Nutzfläche eines Gebäudes regelmäßig den Bauplänen zu entneh-


men oder kann durch ein Vermessen der Räumlichkeiten selbst ermittelt werden. Da-


her sollen diese Flächen der Besteuerung zugrunde gelegt werden. 


 


Wie schon bisher wird der gemeindliche Hebesatz auch künftig nicht direkt auf die 


Grundsteuerausgangsbeträge angewendet. Der Ausgangsbetrag für die Grundsteuer 


übernimmt vielmehr die Funktion des bisherigen Einheitswerts und tritt an die Stelle 


des künftigen Grundsteuerwerts nach Bundesrecht. Die begriffliche Abweichung im 


Vergleich zur bundesgesetzlichen Regelung dient nicht nur der Unterscheidbarkeit, sie 


trägt auch der differenzierten Belastungsbegründung Rechnung. Durch Multiplikation 


einer gesetzlich festgelegten Grundsteuermesszahl mit dem Grundsteuerausgangs-


betrag wird zunächst ein Grundsteuermessbetrag festgesetzt. In einer weiteren (kom-


munalen) Tarifstufe wird auf diesen der gemeindliche Hebesatz angewendet. 


 


Die Äquivalenzbeträge für den Grund und Boden sowie für gegebenenfalls bestehende 


Gebäude werden dem gesetzlichen Tarif in Form der Grundsteuermesszahl von 100 % 


unterworfen. Zur Förderung bezahlbaren Wohnraums und aus sozialstaatlichen Erwä-


gungen wird für die dem allgemeinen Wohnen dienende Gebäudefläche eine beson-


dere, ermäßigte Grundsteuermesszahl von 70 % angesetzt. Der nicht ermäßigte Tarif 


von 100 % gilt damit für den Äquivalenzbetrag der nicht Wohnzwecken dienenden Ge-


bäudeflächen. Die für Wohnnutzung niedrigere Belastung ist aus wohnungspolitischen 


Gründen gewollt. Darüber hinaus bestehen weitere Steuermesszahlermäßigungen, 


denen besondere Förder- und Privilegierungsaspekte zu Grunde liegen. 


 


c) Kommunale Optionen im Satzungsrecht 


Die konkrete Höhe der Grundsteuer B für das einzelne Grundstück wird auf kommu-


naler Ebene durch die Festlegung des Hebesatzes bestimmt. Während nach § 25 


Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 GrStG nur ein kommunaler Hebesatz für Grundstücke vorgesehen 


ist, erhalten Gemeinden durch das Bayerische Grundsteuergesetz für Grundstücke 


des Grundvermögens neue Gestaltungsmöglichkeiten. Zum einen eröffnet das Gesetz 







- 20 - 


 


für Gemeinden ab 5 000 Einwohnern die Gelegenheit, räumlich zu begrenzende He-


besatzgebiete auszuweisen und für diese Zonen gesonderte Hebesätze festzulegen. 


Durch diese Option kann die Gemeinde auf Tarifebene die örtlichen Gegebenheiten 


im besonderen Maße berücksichtigen. Zum anderen wird die Möglichkeit eingeführt, 


einen oder mehrere Fälle der genannten gesetzlichen Steuermesszahlermäßigungen 


auf Ebene des kommunalen Tarifs aufzugreifen und die jeweiligen Förder- und Privi-


legierungsgedanken durch einen reduzierten Hebesatz fortzuführen. Auch diese Op-


tion stärkt die Gestaltungs-, Planungs- und Finanzhoheit der Städte und Gemeinden 


als besondere Ausprägungen der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.  


 


d) Verfahren 


Der Grundsteuerausgangsbetrag wird einheitlich auf den 1. Januar 2022 festgestellt. 


Der Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer B werden die neuen Beträge ab dem 


Jahr 2025 zu Grunde gelegt. Für die sich daran anschließenden Zeiträume ist zu be-


achten, dass die maßgeblichen Besteuerungsgrundlagen als Tatsachen im Gegensatz 


zu einem, dem angenäherten Verkehrswert folgenden Modell keiner permanenten dy-


namischen Entwicklung unterworfen sind. Eine periodisch wiederkehrende Hauptfest-


stellung ist demzufolge nicht geboten. Die Systemumstellung hin zu einem Flächen-


modell ist daher auch von den Vorzügen eines ausbleibenden turnusmäßigen Erfül-


lungsaufwands getragen. Dieser betrifft sowohl die Seite der Steuerverwaltung, aber 


gerade auch die Seite der Grundstückseigentümer. Das Unterlassen einer turnusmä-


ßigen Hauptfeststellung ist im Flächenmodell systembedingt zulässig. Um den rechts-


staatlichen Vollzug des Grundsteuerrechts insbesondere im Fall sich ändernder Tat-


sachen sicherzustellen, sieht das Gesetz Regelungen für punktuelle Fortschreibun-


gen, Nachfeststellungen und Aufhebungen vor. Diese erfahren durch die nötigen An-


zeigepflichten begleitende Unterstützung.  


 


Auch wenn die erste und nach diesem Gesetz einmalig durchzuführende Hauptfest-


stellung nach neuem Recht auf den 1. Januar 2022 erfolgt, werden diese Beträge erst 


ab dem Jahr 2025 der Grundsteuererhebung zugrunde gelegt. Ob Fortschreibungen, 


Nachfeststellungen und Aufhebungen der geltenden Einheitswerte noch bis ein-
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schließlich 31. Dezember 2024, d. h. vor der erstmaligen Anwendung der Grundsteu-


erausgangsbeträge nach diesem Gesetz, durchzuführen sind, richtet sich nach den 


bundesgesetzlichen Regelungen. 


 


3. Gesetzgebungskompetenz 


Ob für eine Neuregelung der Grundsteuer und der Bestimmung der für sie nötigen 


Bemessungs- und Berechnungsgrundlagen eine Gesetzgebungskompetenz der Län-


der oder des Bundes besteht, war nicht erst im Zuge der Beratungen zur Grundsteu-


erreform umstritten, sondern bereits zuvor in der finanz- und steuerwissenschaftlichen 


Literatur. 


 


Insbesondere war offen, ob sich eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes für eine 


Neuregelung aus Art. 105 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 des Grundgesetzes 


ergab. Angesichts der Folgefragen in anderen Rechtsgebieten, wie insbesondere dem 


Gewerbesteuerrecht und dem Recht des föderalen Finanzausgleichs nach dem Fi-


nanzausgleichsgesetz des Bundes, wurde vorgetragen, im Sinne der Vergleichbarkeit 


müsse zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit ein bundesweit einheitliches 


Regelungssystem gefunden werden. Diese Einwände konnten allerdings nicht über-


zeugen. Schon bisher bestand im Rahmen der Grundsteuer eine bundesweite Rechts-


einheitlichkeit nur auf Ebene der Bemessungsgrundlage und den Regelungen über 


das Besteuerungsverfahren. Die Bestimmung der Steuerlast und damit die Bestim-


mung des örtlichen Aufkommens waren über das Hebesatzrecht bei den Gemeinden 


verblieben. Mit Blick auf die nach dem Willen des verfassungsändernden Gesetzge-


bers erfolgte Schärfung der Anforderungen des Art. 72 Abs. 2 des Grundgesetzes be-


stand weitgehende Einigkeit, dass im Sinne eines geringstmöglichen Eingriffs des 


Bundes in das nach Art. 70 Abs. 1 des Grundgesetzes grundsätzlich gegebene Ge-


setzgebungsrecht der Länder der Eingriff und nicht der Grundsatz einer rechtfertigen-


den Legitimation bedarf und daher nur in restriktivem Maße erfolgen kann. Die Kon-


kretisierung eines verfassungsrechtlichen Maßstabs durch einfaches Gewerbesteuer- 


oder Finanzausgleichsrecht erschien mit Blick auf die Normenhierarchie unzulässig. 


Zudem unterstreichen die bereits bestehenden kommunalen Hebesätze die Zulässig-


keit regionaler Elemente. 
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Eine begrenzte Gesetzgebungskompetenz des Bundes für eine Neuregelung wäre da-


her allenfalls aus Art. 125a Abs. 2 des Grundgesetzes abzuleiten gewesen. Danach 


gilt Bundesrecht, das in rechtmäßiger Weise auf Grund der bis zum Jahr 1994 gelten-


den Bundesgesetzgebungskompetenz nach Art. 72 Abs. 2 des Grundgesetzes alte 


Fassung erlassen wurde und nach der Änderung dieser Norm nun nicht mehr erlassen 


werden könnte, als Bundesrecht fort. Art. 125a des Grundgesetzes enthält aber nicht 


nur eine Anordnung der Fortgeltung des alten Rechts, die Norm gestattet dem vormals 


zuständigen Gesetzgeber darüber hinaus eine Änderung einzelner Vorschriften des 


alten Rechts. Eine grundlegende Neukonzeption ist ihm dagegen verwehrt. Ob sich 


das Grundsteuer-Reformgesetz in diesem Rahmen gehalten hätte, war im Vorfeld des 


Gesetzgebungsverfahrens zur Grundsteuerreform unklar. Dagegen spricht, dass De-


tails der gewählten Bewertungsmethoden nicht unwesentlich von der bisherigen 


Rechtslage abweichen. Dies gilt beispielsweise für das für Wohngrundstücke maßge-


bende Ertragswertverfahren in der Form des dort bisher nicht vorgesehenen Systems 


der Listenmieten in entsprechender Anwendung der Wohngeldverordnung. 


 


Insgesamt wurde daher ein verfassungsrechtliches Risiko gesehen, die politische Ei-


nigung ohne eine entsprechende Verfassungsänderung und allein auf Basis des 


Art. 125a Abs. 2 des Grundgesetzes umzusetzen. Aufgrund der potentiellen Folge ei-


nes formell verfassungswidrigen Bundesgesetzes für die Aufkommenssicherheit für 


Städte und Gemeinden wurde als Teil des Reformpakets am 15. November 2019 


(BGBl. I S. 1546) gleichzeitig eine Verfassungsänderung beschlossen, wonach einer-


seits die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes nach Art. 105 Abs. 2 


Satz 1 des Grundgesetzes neue Fassung ausdrücklich festgehalten wurde. Anderer-


seits wurde die Möglichkeit der landesgesetzlichen Abweichung in Art. 72 Abs. 3 


Satz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes begründet. Der dort verwendete Begriff „Grundsteuer“ 


umfasst nicht nur die verfahrensmäßigen Fragen der Festsetzung und Erhebung der 


Steuer durch die Gemeinden, sondern gerade auch die Bestimmung ihrer Bemes-


sungs- und Berechnungsgrundlage.  
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B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 


 


Das Bundesverfassungsgericht hielt in seinem Urteil vom 10. April 2018 (1 BvL 11/14 


und andere) die Vorschriften über die Einheitsbewertung jedenfalls seit dem Bewer-


tungsstichtag 1. Januar 2002 für verfassungswidrig, weil die Aussetzung einer erneu-


ten Hauptfeststellung über einen langen Zeitraum systembedingt in erheblichem Um-


fang zu Ungleichbehandlungen führt, die mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach 


Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren sind. Eine ausreichende Recht-


fertigung für diese Ungleichbehandlungen ergebe sich in einem System, das den Ver-


kehrswert zum Ziel hat, weder allgemein aus dem Ziel der Vermeidung eines allzu 


großen Verwaltungsaufwands, noch aus Gründen der Typisierung und Pauschalie-


rung, noch wegen Geringfügigkeit der Grundsteuerlast, noch aus einer etwaigen Kom-


pensation durch Nachfeststellungen und Wertfortschreibungen. 


 


Im Rahmen der Neuregelung wurde eine Abweichungsmöglichkeit der Länder eröffnet. 


Zu diesem Zweck wurde die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 


einerseits in Art. 105 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes festgeschrieben, andererseits 


die Möglichkeit der abweichenden Landesgesetzgebung in Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 


des Grundgesetzes verankert. Auf dieser Basis wurde das Grundsteuer-Reformgesetz 


erlassen, wodurch nach der im oben genannten Urteil des Bundesverfassungsgerichts 


erklärten Übergangsfrist auch ab dem 1. Januar 2020 die für verfassungswidrig erklär-


ten bundesgesetzlichen Regelungen des Grundsteuer- und des Bewertungsgesetzes 


angewendet werden dürfen. Die neuen bundesgesetzlichen Regelungen gelten für die 


Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer ab dem 1. Januar 2025. 


 


Mit dem Bayerischen Grundsteuergesetz soll – ebenfalls mit Wirkung für die Festset-


zung und Erhebung der Grundsteuer ab dem Kalenderjahr 2025 – eine teils abwei-


chende Rechtslage geschaffen werden (vergleiche auch Art. 125b Abs. 3 des Grund-


gesetzes). Während der Bund auch im Bereich der Grundsteuer B an dem bisherigen 


Leitbild des angenäherten Verkehrswerts festhält und eine Bewertung mit turnusmä-


ßigen Hauptfeststellungen (alle sieben Jahre) vorsieht, soll mit vorliegendem Gesetz 


für diesen zahlen- und aufkommensmäßig überragend wichtigen Bereich der im 
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Grundvermögen gehaltenen Grundstücke dem Flächenmodell auf Basis des Äquiva-


lenzgedankens Geltung verliehen werden. Eine weitgehend automationsgestützte 


Feststellung des Grundsteuerausgangsbetrags und des Grundsteuermessbetrags 


wird hierdurch ebenfalls unterstützt. Für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 


entsteht verglichen mit dem Bundesrecht nur ein verhältnismäßig geringer Erfüllungs-


aufwand. Bereits durch Regelungen auf Ebene des materiellen Rechts wird auf diese 


Weise ein entscheidender Beitrag zur Entbürokratisierung des Steuerrechts in Bayern 


geleistet. 


 


C) Zu den einzelnen Bestimmungen 


 


Teil 1 


Grundstücke / Grundsteuer B 


Kapitel 1 


Ermittlung der Grundsteuer 


 


Zu Art. 1: 


 


Zu Abs. 1 


Nach Satz 1 ist Steuergegenstand der Grundsteuer B das Grundstück als wirtschaftli-


che Einheit des Grundvermögens. Sowohl die Unterteilung der Vermögensarten als 


auch die Definition der wirtschaftlichen Einheit wird aus dem Bewertungsgesetz bezo-


gen. Für wirtschaftliche Einheiten des Betriebsvermögens ist nach § 99 Abs. 1 Bewer-


tungsgesetz maßgeblich, ob sie losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu einem Betrieb im 


Sinne der §§ 15, 18 Einkommensteuergesetz oder einer in § 1 Körperschaftsteuerge-


setz genannten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse zum 


Grundvermögen oder land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehören würden 


(§ 218 Bewertungsgesetz). Daran wird festgehalten. 


 


Im Einklang mit Art. 106 Abs. 6 Satz 2 des Grundgesetzes steht das Recht der Fest-


setzung und Erhebung der Grundsteuer den Städten und Gemeinden zu. Als Ausprä-


gung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie hat die Grundsteuer eine besondere 


Bedeutung für die kommunalen Haushalte, da die Gemeinden über die Bestimmung 


des Hebesatzes die konkrete Höhe der Steuerbelastung und dadurch das eigentliche 
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Aufkommen in ihrem Gemeindegebiet in eigener Zuständigkeit bestimmen können 


(vgl. Satz 2). Verwiesen wird auf Art. 5. Durch diese dritte Stufe des dreistufigen Be-


steuerungsverfahrens ist eine eigenverantwortliche Steuerung zur Deckung des örtli-


chen Finanzbedarfs möglich. Die Besteuerung des Grundbesitzes nach diesem Ge-


setz dient der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Gemeinden für kommunale 


Leistungen, deren Kosten nicht durch andere Einnahmequellen gedeckt sind. Nach 


Satz 3 ist die Grundsteuer ein Jahresbetrag, der auf volle Cent nach unten abzurunden 


ist.  


 


Zu Abs. 2 


Der Grundsteuermessbetrag des Grundstücks ist nach Satz 1 durch Anwendung der 


jeweiligen Grundsteuermesszahl auf den jeweiligen Anteil am Grundsteuerausgangs-


betrag zu ermitteln. Verwiesen wird auf Art. 4. Mit der Aufnahme einer gesetzlichen 


Tarifstufe vor Anwendung des kommunalen Hebesatzes nutzt der Gesetzgeber die 


Möglichkeit, auf die Verteilung der Grundsteuerbelastung innerhalb einer Gemeinde 


Einfluss zu nehmen. Sowohl für den Grundsteuerausgangsbetrag als auch für den 


Grundsteuermessbetrag ist das Lagefinanzamt zuständig (§§ 18, 22 Abgabenord-


nung). In Satz 1 werden die Grundsätze der ersten und zweiten Stufe des dreistufigen 


Verfahrens geregelt. Dieses wurde als allgemein bekanntes und etabliertes Grundge-


rüst des grundsteuerlichen Massenverfahrens beibehalten. Während der Grundsteu-


erausgangsbetrag die Funktion des bisherigen Einheitswertes und des künftigen 


Grundsteuerwerts nach dem Grundsteuer-Reformgesetz übernimmt, wurden die im 


Grundsteuergesetz allgemein verwendeten Begriffe Steuermesszahl und Steuermess-


betrag zur Konkretisierung im vorliegenden Gesetz als Grundsteuermesszahl und 


Grundsteuermessbetrag bezeichnet. Satz 2 enthält die Rundungsregelung, wonach 


der Grundsteuermessbetrag des Grundstücks auf volle Cent nach unten abzurunden 


ist. 


 


Zu Abs. 3 


Während der Grundsteuermessbetrag die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer 


darstellt, ist der Grundsteuerausgangsbetrag die Berechnungsgrundlage für den 


Grundsteuermessbetrag. Als Kernvorschrift des Flächenmodells regelt Abs. 3 die Be-


stimmung des Grundsteuerausgangsbetrags für Grundstücke des Grundvermögens. 
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Bei Grundstücken als wirtschaftliche Einheiten des Grundvermögens gilt als Steuer-


lastverteilungsmaßstab das Äquivalenzprinzip. Die bereit gestellten öffentlichen Güter 


stammen aus der unmittelbarsten staatlichen Ebene, sind damit örtlich radiziert und 


werden von den Grundstückseigentümern in der privaten und/oder betrieblichen 


Sphäre in Anspruch genommen (Gruppenäquivalenz). Ziel ist die relationsgerechte 


Anlastung der Kosten für diese örtlich bereitgestellten öffentlichen Güter, wofür als ge-


eigneter Maßstab die Größe des Grundstücks und der auf ihm errichteten Gebäude 


angesehen wird. Belastungsziel ist daher der Äquivalenzbetrag. 


 


Der Grundsteuerausgangsbetrag des Grundstücks errechnet sich durch eine Addition 


der Äquivalenzbeträge für den Grund und Boden (Nr. 1) sowie etwaiger Äquivalenz-


beträge von Wohn- und Nutzfläche im Fall bebauter Grundstücke (Nr. 2). Der Äquiva-


lenzbetrag ergibt sich durch eine Multiplikation der jeweiligen Fläche mit der jeweiligen 


Äquivalenzzahl. Die Bestimmung der maßgeblichen Fläche erfolgt in Art. 2, die Äqui-


valenzzahlen sind in Art. 3 geregelt. Zuletzt sind die Äquivalenzbeträge zu runden. 


Aufgrund der vom Bundesrecht abweichenden Systemgrundentscheidung zur Bestim-


mung der Berechnungsgrundlage der Grundsteuer im Bereich der Grundstücke ist 


auch mit Blick auf die Rundung ein abweichender Maßstab geboten. Die Äquivalenz-


beträge für den Grund und Boden werden auf eine Nachkommastelle, die Äquivalenz-


beträge für das Gebäude auf volle Euro nach unten abgerundet. Da im Grundsteuer-


gesetz ein wertabhängiger Lastenverteilungsmaßstab gewählt ist, unterscheidet das 


Bewertungsgesetz abhängig von den unterschiedlichen Grundstücksarten zwischen 


dem Ertragswertverfahren und dem Sachwertverfahren. Diese Unterscheidung entfällt 


im Anwendungsbereich dieses Gesetzes. Zur Ermittlung der Grundsteuerbemes-


sungsgrundlage gilt vielmehr ein einheitlicher Rechenweg. 


 


Zu Abs. 4 


Nach Abs. 4 ist eine Zurechnung mehrerer Wirtschaftsgüter zu einer wirtschaftlichen 


Einheit bei Ehegatten und Lebenspartnern nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz ent-


gegen § 2 Abs. 2 Bewertungsgesetz möglich. Diese, bisher in § 26 Bewertungsgesetz 


enthaltene, Regelung hat sich bewährt und soll fortgeführt werden. 
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Zu Abs. 5 


Die Norm ist Ausfluss des räumlichen Anwendungsbereichs des Gesetzes. Das Bay-


erische Grundsteuergesetz wird auf Basis der Abweichungsmöglichkeit nach Art. 72 


Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes erlassen. Den Vorschriften über die Festset-


zung und Erhebung der Grundsteuer nach diesem Gesetz werden die Grundstücke 


des Grundvermögens sowie die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft unterworfen, 


die auf dem Gebiet des Freistaates Bayern gelegen sind. Bestehen zum Zeitpunkt der 


erstmaligen Anwendung dieses Gesetzes Grundstücke als wirtschaftliche Einheiten 


des Grundvermögens, die über die Landesgrenzen reichen, so führt die Umstellung 


auf dieses Gesetz zu einer Aufteilung der wirtschaftlichen Einheit. Nur die im Gebiet 


des Freistaats Bayern gelegenen Flächen werden in der Folge der Besteuerung nach 


diesem Gesetz unterworfen. 


 


Zu Art. 2: 


 


Zu Abs. 1 


Die für die Bestimmung der Berechnungsgrundlage der Grundsteuer maßgeblichen 


Gebäudeflächen sind in Art. 2 geregelt. Nach Satz 1 richtet sich die maßgebliche Ge-


bäudefläche im Fall der Wohnnutzung als Wohnfläche nach der Wohnflächenverord-


nung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) in der jeweils geltenden Fassung. 


Diese dient als fachmännische Konkretisierung und ist Basis zur Bestimmung der 


Wohnfläche auch in anderen Rechtsgebieten. Im Sinne einer Vollzugserleichterung 


ordnet Satz 2 auch das häusliche Arbeitszimmer der Wohnnutzung zu. Eine geson-


derte Behandlung als Nutzfläche ist somit entbehrlich. 


 


Werden Flächen nicht zur Wohnnutzung verwendet, ist nach Satz 3 die Nutzfläche des 


Gebäudes maßgeblich. Nutzfläche in diesem Sinne ist insbesondere die Gebäude-


nutzfläche nach der DIN 277. Als Grundlage herangezogen werden kann die Nutzflä-


che nach DIN 277-1: 2005-02, bei Bauten ab dem Kalenderjahr 2016 kann aus Ver-


einfachungsgründen auch die Nutzungsfläche nach DIN 277-1: 2016-01 angesetzt 


werden. 
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Die Ermittlung der Flächen hat nach Satz 4 durch eine geeignete Methode zu erfolgen. 


Die Vermessung der Räumlichkeiten und eine daraus abgeleitete Berechnung der Flä-


chengröße ist grundsätzlich als vorrangiges geeignetes Mittel zu betrachten. Ist dieses 


Vorgehen mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, darf hilfsweise eine 


ausschließlich mathematische Berechnung der Fläche erfolgen, wenn dies ebenfalls 


hinreichend geeignet erscheint. Unschärfen sind in geringfügigen Umfang gestattet. 


Entscheidend ist, dass Ziel der Betrachtung die Flächengröße ist. Sind beispielsweise 


die Kubikmeter für den umbauten Raum eines Gebäudes bekannt, so ist eine Umrech-


nung auf Basis hinreichend gesicherter Erkenntnisse und Methoden gestattet. Nicht 


möglich ist es dagegen, unmittelbar auf eine andere Bezugsgröße wie beispielsweise 


den Rauminhalt selbst abzustellen. Denn für diese ist die in Art. 3 Abs. 1 genannte 


Äquivalenzzahl nicht ausgelegt, was im Falle ihrer Anwendung zu Verwerfungen füh-


ren würde. 


 


Die Regelung in § 245 Bewertungsgesetz zu Gebäuden, Gebäudeteilen und Anlagen 


für den Zivilschutz bleibt unberührt, sodass diese Gebäudeflächen nicht zum Ansatz 


kommen. 


 


Zu Abs. 2 


Für den besonderen Fall der Wohnnutzung enthalten die Abs. 2 und 3 aus verfahrens-


ökonomischen Gründen Geringfügigkeitsregelungen für Garagen und sonstige Neben-


gebäude. Nach Satz 1 bleiben Garagen außer Ansatz, wenn sie in räumlichem Zu-


sammenhang zur Wohnnutzung stehen, der sie zu dienen bestimmt sind. Ihre Fläche 


wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung nicht in die Gebäudefläche des 


Wohngebäudes einbezogen. Für Garagen, die nicht einer Wohnnutzung dienen, ist die 


Norm nicht anwendbar. Nach Satz 2 gilt Satz 1 auch für solche Garagen, die eine ei-


gene wirtschaftliche Einheit bilden, soweit es sich um Garagen mit einer Nutzfläche 


bis zu 100 Quadratmeter oder um Stellplätze im Teileigentum handelt. Dadurch soll 


aus Gründen der Verfahrenserleichterung eine Gleichbehandlung mit den Konstellati-


onen des Satz 1 erreicht werden. 


 


Zu Abs. 3 


Für Nebengebäude gilt subsidiär Abs. 3. Die Norm ist der Situation von Garagen nach-


gebildet, setzt aber zusätzlich voraus, dass das Nebengebäude von untergeordneter 
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Bedeutung ist. Davon ist auszugehen, wenn die Gebäudefläche weniger als 23 Quad-


ratmeter beträgt. Von dieser objektiven Geringfügigkeitsregelung erfasst werden sol-


len insbesondere Schuppen und Gartenhäuschen. Nach Satz 2 gilt die Anordnung 


nach Satz 1 auch dann, wenn das Nebengebäude eine eigenständige wirtschaftliche 


Einheit darstellt. 


 


Zu Abs. 4 


Auf einem unbebauten Grundstück befindet sich kein benutzbares Gebäude. Aus Ver-


einfachungsgründen enthält Abs. 4 eine Bagatellgrenze, wonach ein Grundstück ne-


ben den Regelungen in § 246 Bewertungsgesetz als unbebaut gilt, wenn die Gebäu-


defläche für alle auf dem Grundstück errichteten Bauwerke weniger als 23 Quadrat-


meter beträgt. Bestehen mehrere Bauwerke sind die Gebäudeflächen zu summieren. 


Erst ab dieser Grenze ist von einem bebauten Grundstück auszugehen. Eine wertende 


Unterscheidung wird als für den Vollzug problematisch erachtet und wäre mit Abgren-


zungsschwierigkeiten in der Praxis verbunden. Abs. 4 legt daher im Sinne eines mög-


lichst einfachen Vollzugs einen objektiven Maßstab an. 


 


Zu Abs. 5 


Die Norm enthält eine Rundungsregelung für Flächen. Aus Vereinfachungsgründen 


werden die maßgeblichen Flächen auf volle Quadratmeter nach unten abgerundet. 


 


Zu Art. 3: 


 


Zu Abs. 1 


Für Gebäudeflächen ist stets eine Äquivalenzzahl von 0,50 Euro je Quadratmeter an-


zusetzen. Die Bestimmung der maßgeblichen Gebäudeflächen ist in Art. 2 geregelt. 


Die Nutzungsart der Gebäudefläche hat für die Äquivalenzzahl keine Bedeutung. 


Diese wird erst auf Stufe der Messzahlen und damit des gesetzlichen Tarifs relevant. 


 


Zu Abs. 2 


Die Äquivalenzzahlen sind eine reine Rechengröße zur Bestimmung der relativen Las-


tenverteilung zwischen dem Grund und Boden und der Gebäudeflächen. Sie haben 


keinen Wertbezug. Nach Satz 1 ist für die Fläche von Grund und Boden von einer 


Äquivalenzzahl von 0,04 Euro je Quadratmeter auszugehen. Was als Fläche des 
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Grund und Bodens gilt, ist zwar gesetzlich nicht definiert, aber nach dem Sprachge-


brauch allgemein bekannt und regelmäßig Synonym für die Flurstücksfläche. Die 


Größe des Grund und Bodens kann unter anderem über die Bayerische Vermessungs-


verwaltung in Erfahrung gebracht werden. Es gilt die Rundungsregel nach Art. 2 Abs. 5 


dieses Gesetzes. 


 


Satz 2 enthält Regelungen zur Berücksichtigung übergroßer Grundstücke. Für eine 


realitätsgerechte Umsetzung des Äquivalenzgedankens ist es erforderlich, eine An-


passung der Äquivalenzzahl bei großen Flächen vorzunehmen. Eine lineare Fort-


schreibung der Äquivalenzzahl würde zu einem Missverhältnis zwischen Inanspruch-


nahme gemeindlicher Infrastruktur und Kostenanlastung gegenüber dem Grundstück-


seigentümer führen. Deshalb wurden bei hohen Erheblichkeitsschwellen teils Kürzun-


gen der anzusetzenden Äquivalenzzahl bzw. des anzusetzenden Äquivalenzbetrags 


für Grund und Boden vorgesehen. 


 


Nach Satz 2 Nr. 1 erfolgt eine Begrenzung im Fall übermäßig großer Wohngrundstü-


cke. Überschreitet die Fläche des Grund und Bodens das Zehnfache der Fläche des 


Gebäudes, wird der Berechnung für den darüber hinausgehenden Teil des Grund und 


Bodens nur mehr eine Äquivalenzzahl von 50 %, d. h. von 0,02 Euro je Quadratmeter 


zugrunde gelegt. Ist die Fläche des Grund und Bodens zu mindestens 90 % weder 


bebaut noch befestigt, wird der Äquivalenzbetrag nach Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 1 für die 


gesamte, 10 000 Quadratmeter übersteigende Fläche unter Berücksichtigung einer 


degressiven Formel ermittelt. Nur solche besonders flächenextensiven Grundstücke 


werden dabei berücksichtigt, bei denen die nicht bebaute und nicht versiegelte Fläche 


in pauschalierender Weise nahelegt, dass kommunale Leistungen im Vergleich zu ei-


nem linearen Ansatz nur in erheblich geringerem Umfang und gegebenenfalls nur zeit-


weise benötigt werden. Eine Fläche wird nach der Eingliederung der DIN 277-1: 2016-


01 als bebaut klassifiziert. Als befestigt gilt jeder Teil der Grundstücksfläche, dessen 


Oberfläche so beschaffen ist, dass Niederschlagswasser vom Boden nicht oder nur 


unwesentlich aufgenommen werden kann. Darunter fallen beispielsweise Wege, Stra-


ßen, Plätze, Höfe, Stellplätze und Gleisanlagen, deren Grundstücksflächen insbeson-


dere mit Betondecken, bituminöse Decken, Pflasterungen oder Plattenbelägen be-


deckt sind. 
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Kommt es zu Fallgestaltungen, in denen sowohl Satz 2 Nr. 1 als auch Nr. 2 tatbestand-


lich vorliegen, stehen die Begrenzungen in einem Rangverhältnis und sind wie folgt zu 


kombinieren: Bis zum Zehnfachen der Wohnfläche ist die Äquivalenzzahl stets voll 


anzusetzen (vgl. Satz 1 und Satz 2 Nummer 2 Halbsatz 2). Übersteigt das Zehnfache 


der Wohnfläche 10 000 Quadratmeter, ist für die über das Zehnfache der Wohnfläche 


hinausgehende Fläche des Grund und Bodens die reduzierte Äquivalenzzahl nach 


Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 1 anzuwenden. Übersteigt dagegen das Zehnfache der Wohn-


fläche 10 000 Quadratmeter nicht, wird für den das Zehnfachen der Wohnfläche über-


steigenden Grund und Boden bis 10 000 Quadratmeter die nach Satz 2 Nr. 1 redu-


zierte Äquivalenzzahl von 50 % angesetzt. Für die über 10 000 Quadratmeter hinaus-


gehende Fläche des Grund und Bodens ist Satz 2 Nr. 2 Halbsatz 1 anzuwenden. Die-


ses Verhältnis kommt durch das Wort „soweit“ in Satz 2 Nr. 1 zum Ausdruck. 


 


Der Erläuterung dienen folgende Beispiele: 


 


I. Bsp.: Flächenbegrenzung für Wohngebäude (Fläche Grund und Bo-


den < 10.000 m²) 


Wohnfläche     200 m² 


Bebaute Fläche     100 m² 


Grund und Boden  9.000 m² 


 


Lösung: Der Grund und Boden für die ersten 2.000 m² wird mit 0,04 €/m² 


angesetzt (vgl. Abs. 2 Satz 1). Die darüber hinaus gehende Fläche von ins-


gesamt noch 7.000 m² wird nach Nr. 1 mit einer Äquivalenzzahl von 


0,02 €/m² angesetzt. Die Flächenbegrenzung nach Nr. 2 ist nicht betroffen, 


da der Grund und Boden nicht größer als 10.000 m² ist. 


 


 


II. Bsp.: Flächenbegrenzung bei keiner/ geringfügiger Bebauung: 


Wohnfläche      100 m² 


Nutzfläche      300 m² 


Bebaute Fläche      200 m² 


Grund und Boden 30.000 m² 


 


Lösung: Der Grund und Boden bis 1.000 m² wird nach Abs. 2 S. 1 mit 


0,04 €/m² angesetzt. Für die darüber hinaus gehende Fläche gilt nicht bereits 


Nr. 1, da die Gebäudeflächen nicht zu mindestens 90 % der Wohnnutzung 


dienen. Auch Nr. 2 Halbsatz 1 trifft für die Fläche des Grund und Bodens bis 


10.000 m² (d. h. für die weiteren 9.000 m²) keine Aussage. Nach Abs. 2 


Satz 1 gilt daher auch für diese Fläche eine Äquivalenzzahl von 0,04 €/m². 
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Nur für die übrigen 20.000 m², die die Grenze von 10.000 m² übersteigen, gilt 


die im Tarif nach Nr. 2 Halbsatz 1 enthaltene degressive Formel. 


 


 


III. Kombinationsfälle (Fläche Grund und Boden > 10.000 m²) 


 


1. Beispiel (10fache der Wohnfläche > 10.000 m²): 


Wohnfläche   1.500 m² 


Bebaute Fläche      300 m² 


Grund und Boden 30.000 m² 


 


Lösung: Der Grund und Boden für die ersten 15.000 m² wird nach Nr. 2 Halb-


satz 2 stets mit 0,04 €/m² angesetzt. Der Äquivalenzbetrag für die verblei-


benden 15.000 m² wird dagegen anhand der in Nr. 2 Halbsatz 1 enthaltenen 


degressiven Formel ermittelt, da Nr. 1 insoweit verdrängt ist. 


 


 


2. Beispiel (10fache der Wohnfläche < 10.000 m²): 


Wohnfläche      300 m² 


Bebaute Fläche      300 m² 


Grund und Boden 30.000 m² 


 


Lösung: Der Grund und Boden für die ersten 3.000 m² wird mit 0,04 €/m² 


angesetzt (vgl. Abs. 2 Satz 1). Die weiteren 7.000 m² des Grund und Bodens, 


d. h. bis zur Grenze von 10.000 m², werden mit einer Äquivalenzzahl von 


0,02 €/m² angesetzt (vgl. Nr. 1). Der Äquivalenzbetrag für die über 10.000 m² 


hinausgehenden 20.000 m² wird dagegen der Formel nach Nr. 2 Halbsatz 1 


unterworfen. Nr. 2 Halbsatz 2 hat in diesem Beispiel keinen, über Abs. 2 


Satz 1 hinausgehenden Regelungsbefehl. 


 


 


3. Beispiel (10fache der Wohnfläche = 10.000 m²): 


Wohnfläche   1.000 m² 


Bebaute Fläche      300 m² 


Grund und Boden 30.000 m² 


 


Lösung: Der Grund und Boden für die ersten 10.000 m² wird mit 0,04 €/m² 


angesetzt (vgl. Abs. 2 Satz 1 und Nr. 2 Halbsatz 2). Eine Fläche nach Nr. 1 


besteht nicht, da das Zehnfache der Wohnfläche 10.000 m² entspricht. Der 


Äquivalenzbetrag für die über 10.000 m² hinausgehenden 20.000 m² wird 


nach Nr. 2 Halbsatz 1 angesetzt. 
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Zu Art. 4: 


 


Zu Abs. 1 


Die Bestimmung der Grundsteuermesszahlen basiert auf abgestuften Ermäßigungs-


entscheidungen. Ausgangspunkt ist Satz 1, wonach einheitlich und damit sowohl für 


die Fläche des Grund und Bodens als auch die Gebäudeflächen eine Grundsteuer-


messzahl von 100 % anzusetzen ist. Um aber dem grundlegenden Bedürfnis am Gut 


Wohnen im Sinne einer Vergünstigung angemessen Rechnung zu tragen, werden die 


Flächen des Gebäudes, die der Wohnnutzung dienen und daher nach Art. 2 Abs. 1 


Satz 1 Wohnfläche darstellen, nach Satz 2 mit einem Abschlag von 30 % versehen. 


Die Grundsteuermesszahl, die auf den Äquivalenzbetrag der Wohnflächen angewen-


det wird, ist somit auf eine Grundsteuermesszahl von 70 % ermäßigt. 


 


Zu Abs. 2 


Nach Abs. 2 ist eine Steuerermäßigung der Grundsteuermesszahl für den Äquivalenz-


betrag der Wohnflächen um 25 % und somit von 70 % auf 52,5 % vorgesehen, soweit 


eine enge räumliche Verbindung mit dem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft des 


Steuerschuldners besteht. Diese Ermäßigung privilegiert den bisher dem Betrieb der 


Land- und Forstwirtschaft zugeordneten Wohnteil zur Förderung und zum Erhalt der 


ländlichen Siedlungsstruktur. In ihren Voraussetzungen orientiert sich die Regelung an 


dem bisher geltenden Recht. Eine Minderung der Grundsteuermesszahl ist danach nur 


möglich, wenn der Inhaber des Betriebs oder einer der zu seinem Haushalt gehören-


den Familienangehörigen durch eine mehr als nur gelegentliche Tätigkeit an den Be-


trieb gebunden ist. Eine mehr als nur gelegentliche Tätigkeit kann schon bei einem 


jährlichen Arbeitsaufwand von insgesamt vier Wochen gegeben sein. Bei der Beurtei-


lung, ob eine mehr als nur gelegentliche Tätigkeit ausgeübt wird, sind die Nutzung und 


die Größe der Betriebsflächen zu berücksichtigen. Die Regelung gilt für die Wohnun-


gen von Arbeitnehmern des Betriebs entsprechend. 


 


Zu Abs. 3 


Zur Förderung der Kulturlandschaft sieht Abs. 3 eine weitere Steuerermäßigung vor. 


Die Grundsteuermesszahlen für die Äquivalenzbeträge der Gebäudeflächen werden 


um 25 % ermäßigt, wenn ein Baudenkmal nach Art. 1 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 des 
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Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vorliegt. Die Steuerermäßigung tritt zu den Er-


mäßigungstatbeständen der vorhergehenden Absätze hinzu. Im Ergebnis ist daher da-


nach zu differenzieren, ob die Gebäudefläche zu Wohnzwecken genutzt werden oder 


ob Nutzfläche vorliegt. Eine Aufteilung bzw. nur anteilige Gewährung für die Gebäu-


defläche im Umfang des Baudenkmals unterbleibt aus Gründen der Verfahrens- und 


Vollzugsvereinfachung. Diese würde erhebliche Sachverhaltsermittlungen und erwei-


terte Erklärungspflichten mit sich bringen. 


 


Zu Abs. 4 


Die Steuerermäßigungen nach Abs. 2 und 3 werden nach Abs. 4 nur auf Antrag ge-


währt, wenn deren Voraussetzungen zum Veranlagungszeitpunkt vorlagen. Eine Kom-


bination mehrerer Ermäßigungstatbestände ist möglich. 


 


Zu Abs. 5 


Die besonderen Privilegierungen für die aus sozialen Gründen vergünstigte Überlas-


sung von Wohnraum, wie sie im Grundsteuergesetz in der Fassung des Grundsteuer-


Reformgesetzes in § 15 Abs. 2 bis 4 Grundsteuergesetz enthalten sind, bleiben unge-


achtet der übrigen Steuermesszahlermäßigungen in Art. 4 anwendbar. Zu den weite-


ren Einzelheiten wird auf die Begründung des Grundsteuer-Reformgesetzes verwie-


sen. 


 


Zu Abs. 6 


Bezugspunkt der Berechnung der Grundsteuermesszahl ist die jeweils vorangegan-


gene Messzahl nach Anwendung ihres Ermäßigungstatbestands. Dies gilt auch für 


Abs. 5, was durch die systematische Stellung als Abs. 6 zum Ausdruck kommt. 


 


Zu Art. 5: 


Den Kommunen steht das verfassungsrechtlich verankerte Recht zu, den Tarif für die 


Grundsteuer unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse autonom festzulegen 


(Art. 106 Abs. 6 Satz 2 des Grundgesetzes). Für die Einzelheiten der Bestimmung des 


Hebesatzes gilt als Ausgangspunkt § 25 Grundsteuergesetz. In der Höhe bestehen 


keine Begrenzungen, auch kann ein Hebesatz von Null festgelegt werden. Grundsätz-


lich ist ein einheitlicher Hebesatz für die in einer Gemeinde liegenden Grundstücke 


festzulegen. Ergänzend dazu eröffnet Abs. 1 neue Gestaltungsmöglichkeiten für den 
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Hebesatz der Grundsteuer B. Diese Optionen stärken die Planungs- und Finanzhoheit 


der Städte und Gemeinden als besondere Ausprägungen der kommunalen Selbstver-


waltungsgarantie. 


 


Durch Nr. 1 ist in Gemeinden ab einer Einwohnerzahl von 5 000 die Möglichkeit ge-


währt, eine angemessene Anzahl räumlich zu begrenzende Hebesatzgebiete auszu-


weisen und für diese gesonderte Hebesätze festzulegen. Diese Option räumt der Kom-


mune auf Tarifebene die Möglichkeit ein, die örtlichen Gegebenheiten im besonderen 


Maße zu berücksichtigen. Die Zonierung ist demgemäß aus den örtlichen Gegeben-


heiten zu entwickeln und auch mit Blick auf die Größe der Gemeinde nur in abgestuf-


tem Umfang zulässig. Ihre Anzahl und räumliche Abgrenzung hat sich nicht nur an der 


jeweiligen Einwohnerzahl, sondern insbesondere auch an lokalen Verhältnissen zu 


orientieren. Hebesatzgebiete können beispielsweise für Orts- oder Stadtteile ausge-


wiesen werden. 


 


Nach Nr. 2 wird die Möglichkeit eingeführt, die Gruppen von wirtschaftlichen Einheiten, 


deren Grundsteuermesszahl nach einer der Fallgruppen von Art. 4 Abs. 2, 3 und 5 


ermäßigt wurde, jeweils gesondert auch auf Ebene des kommunalen Tarifs aufzugrei-


fen und die jeweiligen gesetzlich vorgesehenen Förder- und Privilegierungsgedanken 


auf Ebene der Grundsteuermesszahl durch einen insofern reduzierten Hebesatz fort-


zuführen. Anders als die Option nach Nr. 1 wird die Möglichkeit nach Nr. 2 auch Ge-


meinden bis zu einer Einwohnerzahl von 5 000 eingeräumt. Maßgeblich ist, dass die 


in Bezug genommene Steuerermäßigung auf Ebene des Grundsteuermessbetrags ge-


währt wird. Ein Gleichlauf zwischen finanzbehördlichen und kommunalem Besteue-


rungsverfahren wird dadurch gewährleistet und unnötige Doppelarbeiten vermieden. 


Eine Kombination der Hebesatzreduzierung nach Nr. 1 und Nr. 2 ist möglich, was 


durch die Verbindung der Ziffern mit einem „und“ zum Ausdruck kommt. 
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Kapitel 2 


Verfahren 


 


Zu Art. 6: 


In einer Norm zusammengefasst sind die Abweichungen und Ergänzungen zum 


Feststellungsverfahren nach dem Bewertungsgesetz. Diese Darstellung dient der 


Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. 


 


Zu Abs. 1 


Die Grundsteuerausgangsbeträge für Grundstücke werden in der ersten Stufe des 


dreistufigen Verfahrens durch gesonderten Feststellungsverwaltungsakt im Sinne des 


§ 180 Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung festgestellt. Ergänzend zu den bundesgesetzli-


chen Regelungen in § 219 Bewertungsgesetz sind in diesem Feststellungsbescheid 


nach Satz 1 auch Feststellungen zu treffen über die Fläche von Grund und Boden und 


die Gebäudeflächen. Dies beinhaltet sowohl die Größe der Fläche in Quadratmetern 


als auch im Fall der Gebäudefläche ihre Einordnung als Wohnfläche oder Nutzfläche. 


Die genannten Feststellungen sind für die nachfolgende Anwendung der Steuermess-


zahl von Bedeutung und werden daher als Grundlagenbescheid einer eigenständigen 


und bindenden Regelungswirkung zugeführt. Die nach § 219 Abs. 2 Nr. 1 Halbsatz 2 


Bewertungsgesetz vorgesehene Feststellung über die Grundstücksart der wirtschaftli-


chen Einheit wird nicht durchgeführt. Da der Grundsteuermessbescheid regelmäßig in 


unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang erlassen wird, kann der Feststellungsbe-


scheid über den Grundsteuerausgangsbetrag nach Satz 3 mit ihm verbunden werden 


und zusammengefasst bekannt gegeben werden. Den Inhalt des Steuermessbe-


scheids, der seinerseits die Feststellungen des Bescheids über den Grundsteueraus-


gangsbetrag aufführt, erhält nach § 184 Abs. 3 Abgabenordnung die für die Steuer-


festsetzung und -erhebung zuständige Kommune. Ergänzend ist über diese Übermitt-


lung auch eine unbürokratische verwaltungsinterne Gesetzmäßigkeitskontrolle im 


Sinne einer Plausibilitätsprüfung möglich. 


 


Zu Abs. 2 


Die erste allgemeine Hauptfeststellung erfolgt nach den Verhältnissen auf den 1. Ja-


nuar 2022. Da die im Bereich der Grundstücke des Grundvermögens maßgebliche 


Lastenverteilung anhand des Flächenmodells nur auf den Flächen des Grundstücks 
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sowie einer gesetzlichen Äquivalenzzahl basiert und dabei nicht die Ermittlung eines 


angenäherten Verkehrswertes zum Ziel hat, ist nach Satz 1 abweichend von § 221 


Bewertungsgesetz für diesen Bereich keine weitere turnusmäßige Hauptfeststellung 


erforderlich. Nach Satz 2 wird die Billigkeitsregel des § 163 Abgabenordnung auch im 


Rahmen der Ermittlung des Grundsteuerausgangsbetrags ausgeschlossen. Nicht für 


erforderlich gehalten werden gesonderte Billigkeitsregelungen für die Übergangszeit. 


 


Zu Abs. 3 


Nach Satz 1 werden der Grundsteuerausgangsbetrag und die Flächen von Grund und 


Boden sowie des Gebäudes neu festgestellt, wenn sie von der zuletzt getroffenen 


Feststellung abweichen und es für die Besteuerung von Bedeutung ist. Eine Abwei-


chung kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass Flächen nachträglich hinzukom-


men oder wegfallen. Ob eine Bedeutung für die Besteuerung besteht, richtet sich nach 


Art. 7 Abs. 1. Dort wird eine Differenzierung einerseits nach der Auswirkung der Ände-


rung zugunsten und zulasten des Steuerpflichtigen andererseits zwischen Tatsachen-


änderungen bezüglich des Grund und Bodens und der Gebäudeflächen getroffen. 


Diese Differenzierungen erscheinen aus Gründen des Rechtsstaatsprinzips, aber 


auch mit Blick auf einen bürgerfreundlichen und unbürokratischen Gesetzesvollzug 


geboten. Der bisherige Begriff der Wertfortschreibung (§ 222 Abs. 1 Bewertungsge-


setz) wird aufgrund des gewählten wertunabhängigen Flächenmodells terminologisch 


als Betragsfortschreibung gefasst. In Satz 2 ist festgehalten, dass eine Fortschreibung 


auch zur Beseitigung einer fehlerhaften Feststellung erfolgt. Dies ist nach § 222 Abs. 3 


Bewertungsgesetz der bundesgesetzliche Regelfall, soll aber auch für die besondere 


Betrags- und Flächenfortschreibung nach Satz 1 gelten. 


 


Zu Abs. 4 


Im Bereich der Grundstücke des Grundvermögens erfolgt nach diesem Gesetz eine 


Lastenverteilung anhand des Flächenmodells. Da diese auf den Flächen des Grund-


stücks sowie einer gesetzlichen Äquivalenzzahl basiert, ist nach Abs. 2 Satz 1 keine 


weitere Hauptfeststellung geboten. Für Grundstücke des Grundvermögens ausrei-


chend ist vielmehr die sinngemäße Anwendung der Regelungen §§ 222 bis 226 Be-


wertungsgesetz über die Fortschreibung, Nachfeststellung, Aufhebung, Änderung und 


Nachholung des Grundsteuerausgangsbetrags. 
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Zu Abs. 5 


Zur Durchführung der Feststellung der Grundsteuerausgangsbeträge am jeweiligen 


Hauptfeststellungszeitpunkt bedarf es einer Erklärung des Steuerpflichtigen. Die Ein-


zelheiten dazu sind § 228 Abs. 1 Bewertungsgesetz zu entnehmen. Die Aufforderung 


zur Abgabe einer Steuererklärung kann danach auch im Wege einer öffentlich bekannt 


zu machenden Allgemeinverfügung erfolgen. In Bayern wird dies nach Satz 1 durch 


das Bayerische Landesamt für Steuern erfolgen. Bei einer oder mehreren Änderungen 


der tatsächlichen Verhältnisse, die sich auf die Höhe des Grundsteuerausgangsbe-


trags auswirken oder zu einer Nachfeststellung oder Aufhebung des Grundsteueraus-


gangsbetrags führen können, hat der Steuerpflichtige nach § 228 Abs. 2 Bewertungs-


gesetz eine Steuererklärung im Wege einer Anzeige abzugeben. Unter Änderungen 


der tatsächlichen Verhältnisse fallen auch Änderungen, die sich auf die Gewährung 


einer Steuerbefreiung auswirken. Nach Satz 2 sind sämtliche Änderungen innerhalb 


eines Jahres zusammenzufassen und in einer Anzeige aufzunehmen. Fristende für 


diese Anzeige ist abweichend von der bundesgesetzlichen Frist (§ 228 Abs. 2 Bewer-


tungsgesetz) nach Satz 3 allgemein der 31. März des Folgejahres. Andere Änderun-


gen, die zu einer Zurechnungsfortschreibung führen, wie beispielsweise der Eigen-


tumsübergang an einem Grundstück, bedürfen keiner Erklärung des Grundstücksei-


gentümers. Die Finanzverwaltung erfährt hiervon durch die Mitteilung anderer Behör-


den (§ 229 Bewertungsgesetz).  


 


Zu Abs. 6 


Die Erklärung und die Anzeige nach Abs. 5 sind Steuererklärungen im Sinne der Ab-


gabenordnung. Dies hat unter anderem zur Folge, dass bei Nichterfüllung oder bei 


nicht fristgerechter Erfüllung der Erklärungs- und Anzeigepflicht grundsätzlich ein Ver-


spätungszuschlag festgesetzt werden kann (§ 152 Abs. 6 i.V.m. Abs. 2 Abgabenord-


nung). Als besondere Erleichterung gegenüber der bundesgesetzlichen Regelung ist 


vorgesehen, dass die Übermittlung der Steuererklärung nicht zwingend elektronisch 


erfolgen muss. Zwar sollen die Erklärung und Anzeige nach amtlich vorgeschriebenem 


Datensatz durch Datenfernübertragung übermittelt werden. Die Einreichung auf Papier 


ist aber ebenfalls zulässig und wird vom Finanzamt als ein konkludenter Antrag auf 


Befreiung von der elektronischen Übermittlung ausgelegt. 
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Zu Art. 7: 


In einer Norm zusammengefasst sind die Abweichungen und Ergänzungen zum Ver-


anlagungsverfahren nach dem Grundsteuergesetz. Diese Darstellung dient der Ver-


ständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. 


 


Zu Abs. 1 


Regelungsgegenstand der Norm ist die Neuveranlagung des Grundsteuermessbe-


trags. Verfahrensrechtlich ermöglicht wird, im Fall der Fortschreibung des Grundsteu-


erausgangsbetrags auch eine Neuveranlagung des Grundsteuermessbetrags vorzu-


nehmen. Die Norm korrespondiert mit Art. 6 Abs. 3. Sie ergänzt die Überlegungen des 


§ 17 Grundsteuergesetz und berücksichtigt gleichzeitig die Folgen der Differenzierung 


zwischen Grundsteuerausgangsbetrag und Grundsteuermessbetrag sowie den be-


sonderen Lastenverteilungsmaßstab nach diesem Gesetz. Der Grundsteuermessbe-


trag wird nach Satz 1 auch neu festgesetzt (Neuveranlagung), wenn der Grundsteuer-


messbetrag, der sich für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt, von dem entspre-


chenden Betrag des letzten Festsetzungszeitpunkts nach unten abweicht. Weicht er 


dagegen nach oben ab, so ist nach Satz 2 bei dem Grundsteuermessbetrag für Grund-


stücke des Grundvermögens nach den auf den Grund und Boden sowie den auf die 


Gebäudeflächen entfallenden Teilen zu unterscheiden. Für den Fall der Abweichung 


des den Grund und Boden betreffenden Grundsteuermessbetrags nach oben ist nach 


Variante 1 stets eine Neuveranlagung durchzuführen. Im Fall der Abweichung des 


Grundsteuermessbetrags des Gebäudes ist nach Variante 2 grundsätzlich eine rela-


tive Größe von 5 % maßgeblich. Aus Gründen des ökonomischen Verwaltungsvoll-


zugs ist ein Mindestbetrag von 5 Euro einzuhalten. Aus Verhältnismäßigkeitsgründen 


im Fall besonders großer Gebäude verdrängt die absolute Schwelle von 10 Euro ge-


mäß Variante 3 den relativen Wert von 5 % des auf das Gebäude entfallenden Grund-


steuermessbetrags. Durch die Kombination von relativen und absoluten Werten wird 


sichergestellt, dass die Neuveranlagung auch bei besonders großen oder besonders 


kleinen wirtschaftlichen Einheiten nicht zu unbilligen Ergebnissen führt. 


 


Zu Abs. 2 


Da in dem durch den Flächenmaßstab auf Basis des Äquivalenzprinzips geprägten 


Regelungssystem eine weitere Hauptfeststellung nicht angezeigt und folglich gesetz-
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lich nicht vorgesehen ist, unterbleibt auch eine weitere Hauptveranlagung. Für Grund-


stücke des Grundvermögens verbleiben ausschließlich die besonderen Regelungen 


über die Neuveranlagung, Nachveranlagung, Aufhebung und Zerlegung des Grund-


steuermessbetrags und die Änderung des Grundsteuermessbescheids (§§ 17, 18 und 


§§ 20 bis 24 Grundsteuergesetz), die nach Abs. 2 sinngemäße Anwendung finden. 


 


Zu Abs. 3 


Verfahrensrechtlich abgesichert wird die Neuveranlagung des Grundsteuermessbe-


trags unter anderem durch die Anzeigepflichten. Während für die Feststellung des 


Grundsteuerausgangsbetrags eine besondere Erklärung des Steuerpflichtigen erfor-


derlich ist, erfolgt die anschließende Festsetzung des Grundsteuermessbetrags von 


Amts wegen. Eine gesonderte Erklärung muss nicht eingereicht werden. Ändert sich 


allerdings die Nutzung in der Weise, dass dies Auswirkungen auf den Grundsteuer-


messbetrag, nicht aber auf den Grundsteuerausgangsbetrag hat, so hat derjenige, 


dem der Steuergegenstand zuzurechnen ist, diese Nutzungsänderung nach Satz 1 


anzuzeigen. Die Norm trägt auch dem Umstand Rechnung, dass die Ermäßigungen 


der Grundsteuermesszahlen nach Art. 4 Abs. 2, 3 und 5 nicht ausschließlich auf der 


Art der Nutzung beruhen. Vielmehr sehen diese gegebenenfalls weitere Tatbestands-


voraussetzungen vor. Daher löst der Wegfall einer oder mehrerer Voraussetzungen 


ebenfalls eine Anzeigepflicht aus. Dies gilt nach Satz 3 auch im Fall einer Änderung 


der Eigentumsverhältnisse eines ganz oder teilweise steuerbefreiten Grundstücks (vgl. 


§ 19 Abs. 1 Satz 1 Grundsteuergesetz). Nach Satz 4 hat die – im Fall mehrerer Ände-


rungen zusammengefasste – Anzeige bis zum 31. März des Folgejahres zu erfolgen, 


das auf das Jahr folgt, in dem sich die Verhältnisse geändert haben. Insofern besteht 


ein Gleichlauf mit Art. 6 Abs. 5 Satz 3. Auch im Übrigen gelten die dortigen Erwägun-


gen zur Feststellungserklärung, weshalb Art. 6 Abs. 6 entsprechende Anwendung fin-


det (vgl. Satz 5). 


 


Zu Art. 8: 


Mittels dieser neuen Erlassvorschrift wird der besonderen Konstellation in Fällen von 


Gebäuden auf fremdem Grund und Boden Rechnung getragen. Diese gelten nach der 


im Grundsteuer-Reformgesetz getroffenen Systemumstellung künftig zusammen mit 


dem dazugehörigen Grund und Boden als Grundstück und werden dabei einheitlich 


und damit einschließlich der darauf errichteten Gebäude dem Eigentümer des Grund 
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und Bodens zugerechnet (§ 262 Bewertungsgesetz). Sofern nun der zivilrechtliche o-


der wirtschaftliche Eigentümer des Gebäudes in seiner Person die erforderlichen Vo-


raussetzungen einer Steuerbefreiung erfüllen würde, erscheint es unbillig, diese nur 


aufgrund des Auseinanderfallens der Eigentümerstellungen zu versagen. Darüber hin-


aus wird auf diese Weise im Sinne einer wesentlichen Verfahrenserleichterung dem 


andernfalls entstehenden Vollzugsaufwand Rechnung getragen, der mit der Sys-


temumstellung einhergehen würde. Das auch im Übrigen geltende Erlassverfahren 


wird übernommen (§§ 33 und 34 Grundsteuergesetz), wobei auf eine jährliche Wie-


derholung des Antrags verzichtet werden kann. 


 


Teil 2 


Betriebe der Land- und Forstwirtschaft / Grundsteuer A 


 


Zu Art. 9: 


 


Zu Abs. 1 


In Ergänzung der bundesgesetzlichen Regelung in § 234 Abs. 6 Bewertungsgesetz 


bestimmt die Norm, dass zur Hofstelle auch die Hof- und Wirtschaftsgebäudeflächen 


gehören, von denen aus auf bestimmte oder unbestimmte Zeit keine nachhaltige Be-


wirtschaftung im Sinne des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft erfolgt, solange 


nicht eine abweichende und zur zwingenden Zuordnung zum Grundvermögen füh-


rende Zweckbestimmung getroffen wurde. Zweck dieser Norm ist es, dass sich der 


Lastenverteilungsmaßstab insbesondere in Fällen der Betriebsverpachtung auch wei-


terhin nach der Ertragskraft des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft richten soll. 


 


Zu Abs. 2 


Wie bei der Grundsteuer B wird auch bei der Grundsteuer A die Zusammenfassung 


von mehreren Wirtschaftsgütern zu einer wirtschaftlichen Einheit nicht dadurch aus-


geschlossen, dass die Wirtschaftsgüter teilweise dem einen und teilweise dem ande-


ren Ehegatten oder Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz gehören; 


Art. 1 Abs. 4 gilt daher entsprechend. 


 


Auch die Aufforderung zur Abgabe einer Steuererklärung erfolgt bei der Grundsteuer 


A entsprechend der Regelung zur Grundsteuer B durch eine öffentlich bekannt zu 
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machende Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamts für Steuern (Art. 6 


Abs. 5 Satz 1). Zudem werden auch die gegenüber den bundesgesetzlichen Vor-


schriften erleichterten Regelungen zur Anzeigepflicht und der Übermittlung der Steu-


ererklärung entsprechend der Grundsteuer B bei der Grundsteuer A angewandt 


(Art. 6 Abs. 5 Sätze 2 und 3, Abs. 6). 


 


Teil 3 


Übergangs- und Schlussvorschriften 


 


Zu Art. 10: 


 


Zu Abs. 1 


Das Bayerische Grundsteuergesetz wird auf die neue Abweichungsgesetzgebungs-


kompetenz nach Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 7 des Grundgesetzes gestützt. Von dieser 


wird für den Bereich der Besteuerung der Grundstücke als wirtschaftliche Einheiten 


des Grundvermögens weitreichend, und für den Bereich der Betriebe der Land- und 


Forstwirtschaft punktuell Gebrauch gemacht. Soweit keine abweichenden Regelungen 


gesetzt sind, gelten die bundesgesetzlichen Normen des Grundsteuer- und Bewer-


tungsgesetzes für Zwecke der Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer ab dem 


Kalenderjahr 2025. Die Grundsteuer der Kalenderjahre bis inklusive 2024 bemisst sich 


dagegen ausschließlich nach den bundesgesetzlichen Regelungen. Übergangsvor-


schriften hinsichtlich des bisherigen Rechts sind daher dem Bundesrecht zu entneh-


men (§ 266 Bewertungsgesetz). Auf diese können die landesrechtlichen Regelungen 


mangels Gesetzgebungskompetenz keine ausschließende oder modifizierende Wir-


kung entfalten. 


 


Zu Abs. 2 


Die Vorschriften der Abgabenordnung werden nach Satz 1 für entsprechend anwend-


bar erklärt. Mit Blick auf § 1 Abs. 1 Abgabenordnung gilt diese nicht bereits unmittelbar. 


Aufgrund der Verweisung des Abs. 2 und in Verbindung mit Art. 5 Satz 1 Nr. 1 des 


Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung ist der Finanzgerichtsweg über 


den Grundsteuerausgangsbetrag und -messbetrag im entsprechenden Umfang wie 


bisher eröffnet. Nach Satz 2 gilt § 32h der Abgabenordnung mit der Maßgabe, dass 


der Landesbeauftragte für den Datenschutz nach Art. 33a der Verfassung zuständig 
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und das Bayerische Datenschutzgesetz einschlägig ist. Dieses gilt damit einheitlich 


sowohl für das finanzbehördliche Feststellungs- und Veranlagungsverfahren, als auch 


das kommunalen Verfahren zur Festsetzung der Grundsteuer. 


 


Zu Abs. 3 


Um den souveränen Kompetenzzugriff auf das maßgebliche Verordnungsrecht des 


Bundes zu sichern, ist eine erneute Rechtssetzungsbefugnis und -pflicht auf Landes-


ebene vorgesehen. Dadurch können künftig auch solche Verordnungsermächtigungen 


durch das Staatsministerium der Finanzen und für Heimat ausgeübt werden, die das 


Bundesrecht zugunsten der Landesregierungen ausstellt. 


 


Zu Art. 10a: 


 


Zu Abs. 1 


Das Gesetz tritt nach Art. 11 Satz 1 bereits am xx. xx xxxx in Kraft. Nur aufgrund dieses 


frühen Zeitpunkts können die für die Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer ab 


dem Jahr 2025 nötigen vorbereitenden Tätigkeiten bereits im Vorfeld nach diesem Ge-


setz durchgeführt werden. Dies beinhaltet insbesondere die Durchführung der Haupt-


feststellung nach Satz 1 auf den 1. Januar 2022. Für die erste und nach diesem Ge-


setz einmalige Hauptveranlagung werden die Grundsteuermessbescheide nach 


Satz 2 auf den 1. Januar 2025 festgesetzt. Hinsichtlich des Verfahrens für Steuer-


messbeträge wird auf § 184 Abgabenordnung und § 16 Grundsteuergesetz verwiesen. 


Im Wege der automationsgestützten Bearbeitung der Grundsteuer wird den Kommu-


nen durch Datenfernübertragung die Inhalte des Grundsteuermessbescheids übermit-


telt. Anders als bei der Übersendung an den Grundstückseigentümer handelt es sich 


dabei um eine verwaltungsinterne Maßnahme. Für die weit überwiegende Zahl der 


Kommunen ist dieser elektronische Austausch bereits heute standardisierte Grund-


lage der Steuerfestsetzung und -erhebung. 


 


Zu Abs. 2 


Treten im Zeitraum 1. Januar 2022 bis Ende Dezember 2024 Änderungen ein, die zu 


Änderungen der auf den Hauptfeststellungszeitpunkt durchgeführten Feststellungen 


führen, könnten diese zunächst nicht nachvollzogen werden. Grund hierfür ist, dass 


wirtschaftliche Einheiten und Feststellungen nach diesem Gesetz in den Jahren 2022 
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bis 2024 für die Festsetzung der Bayerischen Grundsteuer keine Bedeutung haben. In 


diesen Jahren basiert die Grundsteuerfestsetzung weiterhin auf den Einheitswerten 


nach Bundesrecht. Veränderungen nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 


2022 nach dem Bayerischen Grundsteuergesetz dürften damit grundsätzlich erst auf 


den 1. Januar 2025 berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck fingiert Abs. 2, dass die 


wirtschaftlichen Einheiten und die Feststellungen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 und Art. 6 


Abs. 3 Satz 1 dieses Gesetzes sowie der § 223 Abs. 1 Nr. 2 und § 224 Abs. 1 Nr. 2 


des Bewertungsgesetzes bereits in diesem Zeitraum für die Grundsteuer von Bedeu-


tung sind. Somit eröffnet es die Möglichkeit, Veränderungen zwischen 1. Januar 2022 


und 31. Dezember 2024 bereits vor dem 1. Januar 2025 durch Nachfeststellungen, 


Fortschreibungen oder Aufhebungen der Grundsteuerausgangsbeträge nachzuvoll-


ziehen. Damit ist vor dem Zeitpunkt der ersten Hauptveranlagung sowohl für den Bür-


ger als auch die Gemeinden ersichtlich, auf welcher Grundlage die Grundsteuer nach 


diesem Gesetz zu erheben sein wird. Ohne eine vergleichbare Regelung müsste eine 


Vielzahl der im Wege der Hauptfeststellung ermittelten Grundsteuerausgangsbeträge 


auf den 1. Januar 2025 erneut auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Um die Ände-


rungen auf Ebene der Grundsteuerausgangsbeträge auf den 1. Januar 2023 und 


1. Januar 2024 nachvollziehen zu können, wird deshalb fingiert, dass die wirtschaftli-


chen Einheiten und die Feststellungen nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 bereits in diesem Zeit-


raum für die Grundbesteuerung von Bedeutung sind. 


 


Zu Art. 10b: 


Im Sinne der Verfahrensökonomie wird am dreistufigen Modell und dem Zusammen-


spiel zwischen Kommunalverwaltung und Steuerverwaltung festgehalten. Dies erleich-


tert auch Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen die Systemumstellung, die mit 


dem Bayerischen Grundsteuergesetz einhergeht. Die Zuständigkeit für die Verwaltung 


der Grundsteuer als Realsteuer obliegt grundsätzlich den Gemeinden. Ausgenommen 


ist davon derzeit nur das Messbetrags- und Zerlegungsverfahren. Diese werden durch 


die Steuerverwaltung durchgeführt. Zur Beibehaltung der bisherigen Aufgabenteilung 


zwischen Kommunen und Finanzamt wird Art. 18 des Bayerischen Kommunalabga-


bengesetzes um den Grundsteuerausgangsbetrag ergänzt. 
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Zu Art. 11: 


Geregelt ist der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Grundsteuergesetzes. 


Nach Absatz 1 tritt das Gesetz aufgrund der für die Systemumstellung zum Jahr 2025 


nötigen vorbereitenden Tätigkeiten bereits zum xx. xx. xxxx in Kraft. Die Übergangs-


regelungen nach Art. 10a und 10b werden dabei nur vorübergehend benötigt, wobei 


der vollständige Abschluss der Systemumstellung insbesondere aufgrund möglicher 


verfassungsgerichtlicher Überprüfung Jahre dauern könnte. 
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POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin 


HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97 
10117 Berlin 


E-MAIL poststelle@bmf.bund.de 
DATUM 9. April 2020 


 Nur per E-Mail  


Oberste Finanzbehörden 
der Länder 


BETREFF Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene 


GZ IV C 4 - S 2223/19/10003 :003 
DOK 2020/0308754 


(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Die aufgrund der Corona-Krise verordneten Einschränkungen sind eine gesamtgesellschaftli-
che Herausforderung. Sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen engagieren sich 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Eindämmung der Ausbreitung der Pandemie 
und für diejenigen, für die die Erledigungen des Alltags plötzlich mit zuvor nie dagewesenen 
Gefährdungen verbunden sind. Zur Förderung und Unterstützung dieses gesamtgesellschaftli-
chen Engagements bei der Hilfe der von der Corona-Krise Betroffenen werden im Einver-
nehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die nachfolgenden Verwaltungsrege-
lungen getroffen. 


Sie gelten für die nachfolgenden Unterstützungsmaßnahmen, die vom 1. März 2020 bis längs-
tens zum 31. Dezember 2020 durchgeführt werden. 


I. Spenden 


Vereinfachter Zuwendungsnachweis 


Für alle Sonderkonten, die von inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, 
inländischen öffentlichen Dienststellen oder von einem amtlich anerkannten inländischen 
Verband der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen für die in 
der Präambel dargestellten Zwecke eingerichtet wurden, gilt ohne betragsmäßige Beschrän-


www.bundesfinanzministerium.de 



mailto:poststelle@bmf.bund.de

http:www.bundesfinanzministerium.de





 
   


 
  
 


  
 


   
 


 
   


 
  


 
   


 
   


  
 


  
   


 
 


 
 


 
 


  
    


 


 
  


 
 


  


Seite 2 kung der vereinfachte Zuwendungsnachweis. Nach § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchsta-
be a EStDV genügt in diesen Fällen als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Bu-
chungsbestätigung eines Kreditinstituts (z. B. der Kontoauszug, Lastschrifteinzugsbeleg oder 
der PC-Ausdruck bei Online-Banking). 
Nach § 50 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b, 1. HS EStDV gilt der vereinfachte Zu-
wendungsnachweis auch, soweit bis zur Errichtung eines Sonderkontos Zuwendungen auf ein 
anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger geleistet wurden. 


Wird die Zuwendung über ein als Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines der 
genannten Sonderkonten eingezahlt, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des 
Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten (§ 50 Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 1 EStDV).  


Bei Zuwendungen zur Hilfe in der Corona-Krise, die über ein Konto eines Dritten an eine 
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts, an eine inländische öffentliche Dienst-
stelle oder an eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes steuerbefreite 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als 
Nachweis eine auf den jeweiligen Zuwendenden ausgestellte Zuwendungsbestätigung des 
Zuwendungsempfängers, wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die 
Zuwendungen von dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine 
Liste mit den einzelnen Zuwendenden und ihrem jeweiligen Anteil an der Zuwendungssumme 
übergeben wurde (§ 50 Absatz 5 EStDV). 


Die für den Nachweis jeweils erforderlichen Unterlagen sind vom Zuwendenden auf Verlan-
gen der Finanzbehörde vorzulegen und im Übrigen bis zum Ablauf eines Jahres nach Be-
kanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren (§ 50 Absatz 8 EStDV). 


II. Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften zur Förderung der Hil-
fe für von der Corona-Krise Betroffene 


Einer gemeinnützigen Körperschaft ist es grundsätzlich nicht erlaubt, Mittel für steuerbegüns-
tigte Zwecke zu verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert (§ 55 Absatz 1 Nummer 1 
AO). Ruft eine gemeinnützige Körperschaft, die nach ihrer Satzung keine hier in Betracht 
kommenden Zwecke – wie insbesondere die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, 
des Wohlfahrtswesens oder die Förderung mildtätiger Zwecke– verfolgt (z. B. Sportverein, 
Musikverein, Kleingartenverein oder Brauchtumsverein), zu Spenden zur Hilfe für von der 







 
   


 
 


 


 
 


  
 


  
  


  


 


   
 


  
 


  


    
  


  
 
 


  
 


 
  
  


 
     


 


Seite 3 Corona-Krise Betroffene auf und kann sie die Spenden nicht zu Zwecken verwenden, die sie 
nach ihrer Satzung fördert, gilt Folgendes: 


Es ist unschädlich für die Steuerbegünstigung einer Körperschaft, die nach ihrer Satzung kei-
ne hier in Betracht kommenden Zwecke verfolgt oder regional gebunden ist, wenn sie Mittel, 
die sie im Rahmen einer Sonderaktion für die Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene er-
halten hat, ohne entsprechende Änderung ihrer Satzung für den angegebenen Zweck selbst 
verwendet. Die Körperschaft hat bei der Förderung mildtätiger Zwecke die Bedürftigkeit der 
unterstützen Person oder Einrichtung selbst zu prüfen und zu dokumentieren. Bei Maßnah-
men, z. B. Einkaufshilfen, für Personen in häuslicher Quarantäne oder für Personen, die auf-
grund ihres Alters, Vorerkrankungen o.ä. zum besonders gefährdeten Personenkreis gehören, 
ist die körperliche Hilfsbedürftigkeit zu unterstellen. Gleiches gilt hinsichtlich des Vorliegens 
einer wirtschaftlichen Hilfsbedürftigkeit bei der kostenlosen Zurverfügungstellung von Le-
bensmitteln oder Einkaufsgutscheinen, die an die Stelle des Angebots der vielfach geschlos-
senen Tafeln getreten sind, oder Hilfen für Obdachlose. Bei finanziellen Hilfen ist die wirt-
schaftliche Hilfsbedürftigkeit der unterstützten Person glaubhaft zu machen. Unterstützungs-
leistungen außerhalb der Verwirklichung gemeinnütziger oder mildtätiger Zwecke, z. B. an 
von der Corona-Krise besonders betroffene Unternehmen, Selbständige oder an entsprechen-
de Hilfsfonds der Kommunen sind insoweit nicht begünstigt. 


Es reicht aber auch aus, wenn die Spenden entweder an eine steuerbegünstigte Körperschaft, 
die z. B. mildtätige Zwecke verfolgt, oder an eine inländische juristische Person des öffentli-
chen Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zur Hilfe für von der Corona-Krise 
Betroffene weitergeleitet werden. Die gemeinnützige Einrichtung, die die Spenden gesammelt 
hat, muss entsprechende Zuwendungsbestätigungen für Spenden, die sie für die Hilfe für von 
der Corona-Krise Betroffene erhält und verwendet, bescheinigen. Auf die Sonderaktion ist in 
der Zuwendungsbestätigung hinzuweisen. 


III. Maßnahmen steuerbegünstigter Körperschaften zur Förderung der Hilfe für von 
der Corona-Krise Betroffene 


Neben der Verwendung der eingeforderten Spendenmittel (Abschnitt II) ist es ausnahmsweise 
auch unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft, wenn sie sonstige bei ihr vor-
handene Mittel, die keiner anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, ohne Änderung der 
Satzung zur Unterstützung für von der Corona-Krise Betroffene einsetzt. Gleiches gilt für die 
Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten.  







 
     


 
  


 
 


  
 


  
 


   
 
 


   


 
  


 
  
   


 


  
 


 
 


 
 


  
   


 


 
 


 
  


 


  


Seite 4 Einkaufsdienste oder vergleichbare Dienste für von der Corona-Krise Betroffene sind für die 
Steuerbegünstigung der Körperschaft unschädlich. Die Erstattung von Kosten für die Ein-
kaufs- oder Botendienste an die Mitglieder der Körperschaft ist ebenfalls unschädlich. 


Werden vorhandene Mittel an andere steuerbegünstigte Körperschaften, die z. B. mildtätige 
Zwecke verfolgen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Unterstützung für von der 
Corona-Krise Betroffene stehen, oder an eine inländische juristische Person des öffentlichen 
Rechts bzw. eine inländische öffentliche Dienststelle zu diesem Zweck weitergeleitet, ist dies 
nach § 58 Nummer 2 AO unschädlich für die Steuerbegünstigung der Körperschaft. 


IV. Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 


1. Zuwendung als Sponsoring-Maßnahme 


Die Aufwendungen des Steuerpflichtigen für die in der Präambel dargestellten Zwecke sind 
nach den Maßgaben des BMF-Schreibens vom 18. Februar 1998 (BStBl I Seite 212) zum Be-
triebsausgabenabzug zuzulassen. Aufwendungen des sponsernden Steuerpflichtigen sind da-
nach Betriebsausgaben, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung oder 
Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. 
Diese wirtschaftlichen Vorteile sind u. a. dadurch erreichbar, dass der Sponsor öffentlich-
keitswirksam (z. B. durch Berichterstattung in Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen usw.) auf 
seine Leistungen aufmerksam macht. 


2. Zuwendungen an Geschäftspartner 


Wendet der Steuerpflichtige seinen von der Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich 
negativ betroffenen Geschäftspartnern zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Geschäftsbe-
ziehungen in angemessenem Umfang unentgeltlich Leistungen aus seinem Betriebsvermögen 
zu, sind die Aufwendungen in voller Höhe als Betriebsausgaben abziehbar. § 4 Absatz 5 
Satz 1 Nummer 1 EStG ist insoweit aus Billigkeitsgründen nicht anzuwenden. 


3. Sonstige Zuwendungen 


Erfüllt die Zuwendung des Steuerpflichtigen unter diesen Gesichtspunkten nicht die Voraus-
setzungen für den Betriebsausgabenabzug, so ist aus allgemeinen Billigkeitserwägungen die 
Zuwendung von Wirtschaftsgütern oder sonstigen betrieblichen Nutzungen und Leistungen 
(nicht hingegen Geld) des Steuerpflichtigen aus einem inländischen Betriebsvermögen an 







 
   


  
 


 
 


 
 


 
   


 
 


  


 
 


 


   


   


 
 
 


 
 


 
 


  


 
 


  
  


 
 


Seite 5 durch die Corona-Krise unmittelbar und nicht unerheblich geschädigte oder mit der Bewälti-
gung der Corona-Krise befasste Unternehmen und Einrichtungen (z. B. Krankenhäuser) als 
Betriebsausgabe zu behandeln, die ohne Rücksicht auf § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1 EStG 
abgezogen werden darf. 


4. Behandlung der Zuwendungen beim Empfänger 


In den Fällen der Nummern 1 bis 3 sind die Zuwendungen beim Empfänger gemäß § 6 Ab-
satz 4 EStG als Betriebseinnahme mit dem gemeinen Wert anzusetzen. 


V. Arbeitslohnspende 


Aus Billigkeits- und Vereinfachungsgründen gilt Folgendes: 


Verzichten Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des Arbeitslohns oder auf Teile ei-
nes angesammelten Wertguthabens zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spen-
denkonto einer spendenempfangsberechtigten Einrichtung im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 
EStG, bleiben diese Lohnteile bei der Feststellung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer 
Ansatz, wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. 


Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist im Lohnkonto aufzuzeichnen (§ 4 Absatz 2 
Nummer 4 Satz 1 LStDV). Auf die Aufzeichnung kann verzichtet werden, wenn stattdessen 
der Arbeitnehmer seinen Verzicht schriftlich erklärt hat und diese Erklärung zum Lohnkonto 
genommen worden ist. Der außer Ansatz bleibende Arbeitslohn ist nicht in der Lohnsteuerbe-
scheinigung (§ 41b Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 EStG) anzugeben. Die steuerfrei belassenen 
Lohnteile dürfen in der Einkommensteuerveranlagung nicht als Spende berücksichtigt wer-
den. 


VI. Aufsichtsratsvergütungen 


Verzichtet ein Aufsichtsratsmitglied vor Fälligkeit oder Auszahlung auf Teile seiner Auf-
sichtsratsvergütung, gelten die unter Abschnitt V. genannten Grundsätze sinngemäß. Da es 
sich auf Seiten der Gesellschaft gleichwohl um Aufsichtsratsvergütungen und nicht um Spen-
den handelt, bleibt die Anwendung des § 10 Nummer 4 KStG davon unberührt.  







 
    


 
 


 
  


 
  


  
  


 
 


  
  


  
 


 


  


  
  


 
 


  


 
 


 
    


  
 


 
 


   
    


Seite 6 VII. Hilfsleistungen zur Bewältigung der Corona-Krise 


Stellen steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG entgelt-
lich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen zur Verfü-
gung, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise notwendig sind (z. B. an 
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime), dann wird es nicht beanstandet, wenn diese Betäti-
gungen sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne des 
§ 65 AO zugeordnet werden. Dies gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck 
die jeweilige Körperschaft, die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen 
zur Verfügung stellt, satzungsmäßig befolgt. 


Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von Arbeitneh-
mern können unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummern 14, 16, 18, 23 und 25 
UStG als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen untereinander um-
satzsteuerfrei sein, wenn die überlassenen Leistungen insbesondere in Bereichen der Sozial-
fürsorge oder der sozialen Sicherheit, der Betreuung und Versorgung von Betroffenen der 
Corona-Krise dienen. Für Überlassungsleistungen von bzw. an andere Unternehmer greift die 
Umsatzsteuerbefreiung nicht. 


Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Perso-
nalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen 
unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Kran-
kenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und Sozialdienste, Alters- und 
Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie Polizei und Feuerwehr, wird von der 
Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe im Billigkeitswege abgesehen. 


VIII. Mittelverwendung 


Aus Vereinfachungsgründen gilt Folgendes: 


1. Verluste aus steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben im Sinne des 
§ 64 AO und in der Vermögensverwaltung 


Der Ausgleich von Verlusten, die steuerbegünstigten Organisationen nachweislich aufgrund 
der Auswirkungen der Corona-Krise bis zum 31. Dezember 2020 im steuerpflichtigen wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb oder in der Vermögensverwaltung entstehen, mit Mitteln des 
ideellen Bereichs, Gewinnen aus Zweckbetrieben, Erträgen aus der Vermögensverwaltung 







 
   


  
 


   
  


 
 


  
   


 
  


   
 
 


 


 
 


 
 


 
 


  


 
 


  
  


 


Seite 7 oder Gewinnen aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben ist für die Steuerbegünstigung der 
jeweiligen Körperschaft unschädlich. 


2. Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von Übungslei-
ter- und Ehrenamtspauschale 


Stocken Organisationen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbegünstigt sind, ihren 
eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen Mit-
teln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 % des bisherigen Entgelts auf, werden weder die Mit-
telverwendung für satzungsmäßige Zwecke noch die Marküblichkeit und die Angemessenheit 
der Aufstockung geprüft, wenn die Aufstockung einheitlich für alle Arbeitnehmer erfolgt. Die 
Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 Nummern 1 und 3 AO gelten als erfüllt.  


Zudem wird es gemeinnützigkeitsrechtlich nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder 
Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit auf-
grund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist. 


IX.  Schenkungsteuer   


Handelt es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen, können bei Vorliegen der entspre-
chenden Voraussetzungen Steuerbefreiungen nach § 13 ErbStG gewährt werden. Hierunter 
fallen u. a Zuwendungen an gemeinnützige Körperschaften nach § 13 Absatz 1 Nummer 16 
ErbStG und Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken gewidmet sind, sofern deren Verwendung zu diesem Zweck gesichert ist (§ 13 Ab-
satz 1 Nummer 17 ErbStG). 


X. Weitere steuerliche Erleichterungen für Betroffene 


Weitere Erleichterungen für unmittelbar und nicht nur unerheblich von der Corona-Krise Be-
troffene, wie z.B. zur Stundung von Steuern, im Zusammenhang mit Vollstreckungsmaßnah-
men und zur Anpassung der Vorauszahlungen, ergeben sich aus dem BMF-Schreiben vom 
19. März 2020 - IV A 3 - S 0336/19/10007 :002 (siehe 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_ 
Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-
der-auswirkungen-des-coronavirus.html) und den gleichlautenden Erlassen der obersten Fi-
nanzbehörden der Länder vom 19. März 2020 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.html





 
  


 
 
 


 
 


 
 
 


  


 


Seite 8 (https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steue 
rarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-
der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2). Weitere aktuel-
le Informationen sind unter www.bundesfinanzministerium.de/corona zu finden. 


Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 


Im Auftrag 


Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 



https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2

www.bundesfinanzministerium.de/corona
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BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene; 
  Ergänzung des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) 


   GZ  IV C 4 - S 0174/19/10002 :008 
DOK  2020/0464239 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) wie folgt ergänzt:  
 
Abschnitt VIII. 2. wird wie folgt gefasst:  
 
„2. Aufstockung von Kurzarbeitergeld und Fortsetzung der Zahlung von 


Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale 
 
Stocken Organisationen, die nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG steuerbegünstigt sind, ihren 
eigenen Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, das Kurzarbeitergeld aus eigenen 
Mitteln bis zu einer Höhe von insgesamt 80 % des bisherigen Entgelts auf, werden weder die 
Mittelverwendung für satzungsmäßige Zwecke noch die Marktüblichkeit und die 
Angemessenheit der Aufstockung geprüft, wenn die Aufstockung einheitlich für alle 
Arbeitnehmer erfolgt. Die Voraussetzungen des § 55 Absatz 1 Nummern 1 und 3 AO gelten 
als erfüllt. Das „bisherige Entgelt“ ist dabei das in den drei Monaten vor Einführung der 
Kurzarbeit durchschnittlich ausgezahlte Nettomonatsgehalt. 
 
Bei einer Aufstockung auf über 80 % des bisherigen Entgelts bedarf es einer 
entsprechenden Begründung, insbesondere zur Marktüblichkeit und Angemessenheit der 
Aufstockung. Sehen kollektivrechtliche Vereinbarungen des Arbeitsrechts, wie zum 
Beispiel Tarifverträge, eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes vor, reicht für den 







 
Seite 2  Nachweis der „Marktüblichkeit und Angemessenheit“ die Vorlage dieser Vereinbarung. 


Übernehmen kollektivrechtlich nicht gebundene Unternehmen in individuellen Verträgen 
mit allen Mitarbeitern einheitlich die kollektivrechtlichen Vereinbarungen der Branche zur 
Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, dient ein Mustervertrag dem Nachweis der 
Marktüblichkeit und Angemessenheit. 
 
Zudem wird es gemeinnützigkeitsrechtlich nicht beanstandet, wenn die Ehrenamts- oder 
Übungsleiterpauschalen weiterhin geleistet werden, obwohl eine Ausübung der Tätigkeit 
aufgrund der Corona-Krise (zumindest zeitweise) nicht mehr möglich ist.“ 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 
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BETREFF  Steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Hilfe für von der Corona-Krise Betroffene; 
  Ergänzung und Verlängerung des zeitlichen Anwendungsbereichs des BMF-Schreibens 


vom 9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) und der Ergänzung vom 26. Mai 2020 
(IV C 4 - S 0174/19/10002 :008) 


   GZ  IV C 4 - S 2223/19/10003 :006 
DOK  2020/1279474 


  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


 


Die Situation der Covid-19-Pandemie bedingt die Erweiterung und Verlängerung der 
Verwaltungs- und Vollzugserleichterungen des Jahres 2020 auch im Jahr 2021 zur 
Anwendung zu bringen. Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben 
daher beschlossen, die in den BMF-Schreiben vom 9. April 2020 (BStBl I S. 498) und vom 
26. Mai 2020 (BStBl I S. 543) enthaltenen Verwaltungsregelungen zu verlängern und zu 
erweitern. 
 
I. Erweiterung 
 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird das BMF-Schreiben vom 
9. April 2020 (IV C 4 - S 2223/19/10003 :003) unter Abschnitt VII. wie folgt gefasst: 
 


„VII. Hilfeleistung zur Bewältigung der Corona-Krise 
 
Stellen steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 KStG 
entgeltlich Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen in Bereichen 
zur Verfügung, die für die Bewältigung von Auswirkungen der Corona-Krise  


  







 
Seite 2  notwendig sind (z. B. an Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime), dann wird es nicht 


beanstandet, wenn diese Betätigungen sowohl ertragsteuerlich als auch 
umsatzsteuerlich dem Zweckbetrieb im Sinne des § 65 AO zugeordnet werden. Dies 
gilt unabhängig davon, welchen steuerbegünstigten Zweck die jeweilige Körperschaft, 
die Personal, Räumlichkeiten, Sachmittel oder andere Leistungen zur Verfügung stellt, 
satzungsmäßig befolgt. 
 
Die umsatzsteuerbaren Überlassungen von Sachmitteln und Räumen sowie von 
Arbeitnehmern sind unter den weiteren Voraussetzungen des § 4 Nummer 14, 16, 18, 
23 und 25 UStG als eng verbundene Umsätze der steuerbegünstigten Einrichtungen 
untereinander umsatzsteuerfrei. Die Steuerbefreiung gilt nur für die Überlassung 
zwischen Einrichtungen, deren Umsätze nach der gleichen Vorschrift steuerbefreit 
sind, also z. B. für Überlassungen zwischen den in § 4 Nummer 16 UStG genannten 
Einrichtungen. Für die Anwendung der genannten Umsatzsteuerbefreiungen ist 
eine Anerkennung als gemeinnützige Einrichtung nicht erforderlich. 
 
Bei der unentgeltlichen Bereitstellung von medizinischem Bedarf und unentgeltlichen 
Personalgestellungen für medizinische Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, 
die einen unverzichtbaren Einsatz zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie 
insbesondere Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdienste, Pflege- und 
Sozialdienste, Alters- und Pflegeheime sowie weitere öffentliche Institutionen wie 
Polizei und Feuerwehr, wird von der Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe 
im Billigkeitswege abgesehen. 
 
Beabsichtigt ein Unternehmer bereits beim Leistungsbezug, die Leistungen 
ausschließlich und unmittelbar für die unentgeltliche Bereitstellung von 
medizinischem Bedarf und unentgeltlichen Personalgestellungen für medizinische 
Zwecke durch Unternehmen an Einrichtungen, die einen unverzichtbaren Einsatz 
zur Bewältigung der Corona-Krise leisten, wie insbesondere Krankenhäuser, 
Kliniken, Arztpraxen, Rettungsdiensten, Pflege- und Sozialdiensten, Alters- und 
Pflegeheimen sowie weiteren öffentlichen Institutionen wie Polizei und Feuerwehr 
zu verwenden, sind die entsprechenden Vorsteuerbeträge unter den übrigen 
Voraussetzungen des § 15 UStG im Billigkeitswege entgegen Abschn. 15.15 Absatz 1 
UStAE zu berücksichtigen. Die folgende unentgeltliche Wertabgabe wird nach dem 
vorangegangenen Absatz im Billigkeitswege nicht besteuert.“ 


 
  







 
Seite 3  II. Verlängerung 


 
Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird der zeitliche 
Anwendungsbereich des BMF-Schreibens vom 9. April 2020 (BStBl I S. 498) und 
dessen Ergänzungen über den 31. Dezember 2020 hinaus auf alle Maßnahmen 
erweitert, die bis 31. Dezember 2021 durchgeführt werden. 


 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
 
Im Auftrag 

















URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)


17. Dezember 2020(*)


„Vorlage zur Vorabentscheidung – Mehrwertsteuer – Erstattung der Mehrwertsteuer – 
Richtlinie 2008/9/EG – Art. 8 Abs. 2 Buchst. d – Art. 15 – Angabe der Rechnungsnummer – 


Erstattungsantrag“


In der Rechtssache C-346/19


betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom 
Bundesfinanzhof (Deutschland) mit Entscheidung vom 13. Februar 2019, beim Gerichtshof 
eingegangen am 2. Mai 2019, in dem Verfahren


Bundeszentralamt für Steuern


gegen


Y-GmbH


erlässt


DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)


unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten M. Ilešič sowie der Richter E. Juhász 
(Berichterstatter) und I. Jarukaitis,


Generalanwalt: E. Tanchev,


Kanzler: A. Calot Escobar,


aufgrund des schriftlichen Verfahrens,


unter Berücksichtigung der Erklärungen


–        der Y-GmbH, vertreten durch G. Thurmayr, Steuerberater, und S. Ledermüller, 
Steuerberaterin,


–        der deutschen Regierung, vertreten durch J. Möller und S. Eisenberg als 
Bevollmächtigte,


–        der Europäischen Kommission, vertreten durch J. Jokubauskaitė und R. Pethke als 
Bevollmächtigte,


aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne 
Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,


folgendes


Urteil
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1        Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 8 Abs. 2 Buchst. d und 
Art. 15 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 12. Februar 2008 zur Regelung der 
Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat 
der Erstattung, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige 
(ABl. 2008, L 44, S. 23) in der durch die Richtlinie 2010/66/EU des Rates vom 14. Oktober 
2010 (ABl. 2010, L 275, S. 1) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 2008/9).


2        Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen dem Bundeszentralamt für Steuern 
(Deutschland) und der Y-GmbH über die Erstattung der Mehrwertsteuer, die dieser 
Gesellschaft verweigert wurde.


Rechtlicher Rahmen


Unionsrecht


Richtlinie 2006/112


3        Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. 2006, L 347, S. 1) in der durch die Richtlinie 2008/8/EG des 
Rates vom 12. Februar 2008 (ABl. 2008, L 44, S. 1) geänderten Fassung (im Folgenden: 
Richtlinie 2006/112) sieht in ihrem Art. 170 vor:


„Jeder Steuerpflichtige, der … nicht in dem Mitgliedstaat ansässig ist, in dem er die 
Gegenstände und Dienstleistungen erwirbt oder mit der Mehrwertsteuer belastete 
Gegenstände einführt, hat Anspruch auf Erstattung dieser Mehrwertsteuer, soweit die 
Gegenstände und Dienstleistungen für die Zwecke folgender Umsätze verwendet werden:


a)      die in Artikel 169 genannten Umsätze;


b)      die Umsätze, bei denen die Steuer nach den Artikeln 194 bis 197 und 199 lediglich 
vom Empfänger geschuldet wird.“


4        In Art. 171 Abs. 1 dieser Richtlinie heißt es:


„Die Erstattung der Mehrwertsteuer an Steuerpflichtige, die nicht in dem Mitgliedstaat, in 
dem sie die Gegenstände und Dienstleistungen erwerben oder mit der Mehrwertsteuer 
belastete Gegenstände einführen, sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, 
erfolgt nach dem in der Richtlinie 2008/9/EG vorgesehenen Verfahren.“


5        Nach Art. 178 Buchst. a dieser Richtlinie muss der Steuerpflichtige, um das Recht auf 
Vorsteuerabzug ausüben zu können, in Bezug auf die Lieferung von Gegenständen oder das 
Erbringen von Dienstleistungen eine gemäß Titel XI Kapitel 3 Abschnitte 3 bis 6 dieser 
Richtlinie ausgestellte Rechnung besitzen.


6        Art. 226 in Titel XI Kapitel 3 Abschnitt 4 der Richtlinie 2006/112 sieht vor:


„Unbeschadet der in dieser Richtlinie festgelegten Sonderbestimmungen müssen gemäß den 
Artikeln 220 und 221 ausgestellte Rechnungen für Mehrwertsteuerzwecke nur die folgenden 
Angaben enthalten:


…


2.      eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur 
Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird;
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…“


Richtlinie 2008/9


7        Art. 1 der Richtlinie 2008/9 bestimmt:


„Diese Richtlinie regelt die Einzelheiten der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß 
Artikel 170 der Richtlinie 2006/112…“


8        In Art. 2 dieser Richtlinie heißt es:


„Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck


…


5.      ‚Antragsteller‘ den nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen Steuerpflichtigen, 
der den Erstattungsantrag stellt.“


9        Art. 3 der Richtlinie 2008/9 lautet:


„Diese Richtlinie gilt für jeden nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen 
Steuerpflichtigen, der folgende Voraussetzungen erfüllt:


a)      er hat während des Erstattungszeitraums im Mitgliedstaat der Erstattung weder den 
Sitz seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste Niederlassung, von der aus 
Umsätze bewirkt wurden, noch hat er – in Ermangelung eines solchen Sitzes oder 
einer solchen festen Niederlassung – dort seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthaltsort;


b)      er hat während des Erstattungszeitraums keine Gegenstände geliefert oder 
Dienstleistungen erbracht, die als im Mitgliedstaat der Erstattung bewirkt gelten, mit 
Ausnahme der folgenden Umsätze:


i)      die Erbringung von Beförderungsleistungen und damit verbundene 
Nebentätigkeiten, die gemäß den Artikeln 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 
oder Artikel 160 der Richtlinie 2006/112… steuerfrei sind;


ii)      Lieferungen von Gegenständen oder Dienstleistungen, deren Empfänger nach 
den Artikeln 194 bis 197 und Artikel 199 der Richtlinie 2006/112... die 
Mehrwertsteuer schuldet.“


10      Art. 5 dieser Richtlinie lautet:


„Jeder Mitgliedstaat erstattet einem nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässigen 
Steuerpflichtigen die Mehrwertsteuer, mit der die ihm von anderen Steuerpflichtigen in 
diesem Mitgliedstaat gelieferten Gegenstände oder erbrachten Dienstleistungen oder die 
Einfuhr von Gegenständen in diesen Mitgliedstaat belastet wurden, sofern die betreffenden 
Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke der folgenden Umsätze verwendet werden:


a)      die in Artikel 169 Buchstaben a und b der Richtlinie 2006/112… genannte Umsätze;


b)      Umsätze, deren Empfänger nach den Artikeln 194 bis 197 und Artikel 199 der 
Richtlinie 2006/112…, wie sie im Mitgliedstaat der Erstattung angewendet werden, 
Schuldner der Mehrwertsteuer ist.
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Unbeschadet des Artikels 6 wird für die Anwendung dieser Richtlinie der Anspruch auf 
Vorsteuererstattung nach der Richtlinie 2006/112…, wie diese Richtlinie im Mitgliedstaat 
der Erstattung angewendet wird, bestimmt.“


11      Art. 7 dieser Richtlinie sieht vor:


„Um eine Erstattung von Mehrwertsteuer im Mitgliedstaat der Erstattung zu erhalten, muss 
der nicht im Mitgliedstaat der Erstattung ansässige Steuerpflichtige einen elektronischen 
Erstattungsantrag an diesen Mitgliedstaat richten und diesen in dem Mitgliedstaat, in dem er 
ansässig ist, über das von letzterem Mitgliedstaat eingerichtete elektronische Portal 
einreichen.“


12      In Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2008/9 heißt es:


„Neben den in Absatz 1 genannten Angaben sind in dem Erstattungsantrag für jeden 
Mitgliedstaat der Erstattung und für jede Rechnung oder jedes Einfuhrdokument folgende 
Angaben zu machen:


a)      Name und vollständige Anschrift des Lieferers oder Dienstleistungserbringers;


b)      außer im Falle der Einfuhr die Mehrwertsteuer-Identifikationsnummer des Lieferers 
oder Dienstleistungserbringers oder die ihm vom Mitgliedstaat der Erstattung 
zugeteilte Steuerregisternummer im Sinne der Artikel 239 und 240 der Richtlinie 
2006/112…;


c)      außer im Falle der Einfuhr das Präfix des Mitgliedstaats der Erstattung im Sinne des 
Artikels 215 der Richtlinie 2006/112…;


d)      Datum und Nummer der Rechnung oder des Einfuhrdokuments;


e)      Steuerbemessungsgrundlage und Mehrwertsteuerbetrag in der Währung des 
Mitgliedstaats der Erstattung;


f)      gemäß Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 2 berechneter Betrag der abziehbaren 
Mehrwertsteuer in der Währung des Mitgliedstaats der Erstattung;


g)      gegebenenfalls der nach Artikel 6 berechnete und als Prozentsatz ausgedrückte Pro-
rata-Satz des Vorsteuerabzugs;


h)      Art der erworbenen Gegenstände und Dienstleistungen aufschlüsselt nach den 
Kennziffern gemäß Artikel 9.“


13      Art. 10 dieser Richtlinie bestimmt:


„Unbeschadet der Informationsersuchen gemäß Artikel 20 kann der Mitgliedstaat der 
Erstattung verlangen, dass der Antragsteller zusammen mit dem Erstattungsantrag auf 
elektronischem Wege eine Kopie der Rechnung oder des Einfuhrdokuments einreicht, falls 
sich die Steuerbemessungsgrundlage auf einer Rechnung oder einem Einfuhrdokument auf 
mindestens 1 000 [Euro] oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung beläuft. 
Betrifft die Rechnung Kraftstoff, so ist dieser Schwellenwert 250 [Euro] oder der Gegenwert 
in der jeweiligen Landeswährung.“


14      In Art. 15 dieser Richtlinie heißt es:
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„(1)       Der Erstattungsantrag muss dem Mitgliedstaat, in dem der Steuerpflichtige ansässig 
ist, spätestens am 30. September des auf den Erstattungszeitraum folgenden Kalenderjahres 
vorliegen. Der Erstattungsantrag gilt nur dann als vorgelegt, wenn der Antragsteller alle in 
den Artikeln 8, 9 und 11 geforderten Angaben gemacht hat.


…


(2)      Der Mitgliedstaat, in dem der Antragsteller ansässig ist, hat diesem unverzüglich eine 
elektronische Empfangsbestätigung zu übermitteln.“


15      Art. 20 dieser Richtlinie lautet:


„(1)      Ist der Mitgliedstaat der Erstattung der Auffassung, dass er nicht über alle relevanten 
Informationen für die Entscheidung über eine vollständige oder teilweise Erstattung verfügt, 
kann er insbesondere beim Antragsteller oder bei den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller ansässig ist, innerhalb des in Artikel 19 Absatz 2 
genannten Viermonatszeitraums elektronisch zusätzliche Informationen anfordern. Werden 
die zusätzlichen Informationen bei einer anderen Person als dem Antragsteller oder der 
zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats angefordert, soll das Ersuchen nur auf 
elektronischem Wege ergehen, wenn der Empfänger des Ersuchens über solche Mittel 
verfügt.


Gegebenenfalls kann der Mitgliedstaat der Erstattung weitere zusätzliche Informationen 
anfordern.


Die gemäß diesem Absatz angeforderten Informationen können die Einreichung des 
Originals oder eine Durchschrift der einschlägigen Rechnung oder des einschlägigen 
Einfuhrdokuments umfassen, wenn der Mitgliedstaat der Erstattung begründete Zweifel am 
Bestehen einer bestimmten Forderung hat. In diesem Fall gelten die in Artikel 10 genannten 
Schwellenwerte nicht.


(2)      Die gemäß Absatz 1 angeforderten Informationen sind dem Mitgliedstaat der 
Erstattung innerhalb eines Monats ab Eingang des Informationsersuchens bei dessen 
Adressaten vorzulegen.“


Deutsches Recht


16      § 61 Abs. 1 der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung bestimmt in seiner auf das im 
Ausgangsverfahren in Rede stehende Steuerjahr 2012 anwendbaren Fassung:


„Der im übrigen [Union]sgebiet ansässige Unternehmer hat den Vergütungsantrag nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung nach Maßgabe der 
Steuerdaten-Übermittlungsverordnung über das in dem Mitgliedstaat, in dem der 
Unternehmer ansässig ist, eingerichtete elektronische Portal dem Bundeszentralamt für 
Steuern zu übermitteln.“


17      Nach § 61 Abs. 2 der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung „[ist d]ie Vergütung … binnen 
neun Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Vergütungsanspruch entstanden 
ist, zu beantragen.“


Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen


18      Am 29. Oktober 2012 beantragte Y, eine Gesellschaft mit Sitz in Österreich, beim 
Bundeszentralamt für Steuern über das ihr im Mitgliedstaat ihrer Niederlassung zur 
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Verfügung gestellte elektronische Portal für den Zeitraum Juli bis September 2012 die 
Erstattung eines Mehrwertsteuerguthabens.


19      In dem von Y ausgefüllten Antragsformular bestand die für die betroffenen 
Dienstleistungen oder Gegenstände jeweils als Rechnungsnummer angegebene Nummer 
nicht in einer fortlaufenden Rechnungsnummer, sondern in einer anderen Nummer, die auf 
die Rechnung Bezug nahm.


20      Mit Bescheid vom 25. Januar 2013 lehnte das Bundeszentralamt für Steuern die 
Erstattungsanträge, die den in der vorstehenden Randnummer genannten Rechnungen 
entsprachen, ab.


21      Am 8. Februar 2013 legte Y gegen diesen Bescheid Einspruch ein.


22      Dieser Einspruch wurde vom Bundeszentralamt für Steuern mit Entscheidung vom 
7. Januar 2014 zurückgewiesen.


23      Zur Begründung führte das Bundeszentralamt für Steuern aus, dass Y keinen den 
gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Erstattungsantrag innerhalb der gesetzten Frist, 
d. h. bis zum 30. September 2013, eingereicht habe. In diesem Zusammenhang macht das 
Bundeszentralamt für Steuern geltend, dass es Y drei Mal vor Ablauf dieser Frist darauf 
hingewiesen habe, dass die in ihrem Antrag genannten Rechnungsnummern den 
gesetzlichen Anforderungen nicht entsprächen.


24      Das mit der Anfechtung dieser Ablehnung befasste Finanzgericht Köln (Deutschland) gab 
mit Urteil vom 14. September 2016 dem Antrag von Y mit der Begründung statt, dass die 
Angabe der in den Rechnungen neben der Rechnungsnummer ausgewiesenen 
Referenznummern den formellen Anforderungen an einen Erstattungsantrag genüge und 
dass das Fehlen einer Rechnungsnummer nicht zur Unwirksamkeit eines Antrags auf 
Erstattung der Mehrwertsteuer führe, da dieser Antrag nicht als „inhaltsleer“ angesehen 
werden könne.


25      Das Bundeszentralamt für Steuern wandte sich an den Bundesfinanzhof (Deutschland) und 
machte geltend, dass die Entscheidung des Finanzgerichts Köln gegen Art. 8 Abs. 2 der 
Richtlinie 2008/9 verstoße.


26      Der Bundesfinanzhof fragt sich zunächst, ob die Wendung „Nummer der Rechnung“ in 
Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 dahin ausgelegt werden könne, dass sie die 
Referenznummer einer Rechnung erfasse, die neben der Rechnungsnummer als zusätzliches 
Ordnungskriterium ausgewiesen sei.


27      Der Grundsatz der Neutralität der Mehrwertsteuer erfordere, die Wendung „Nummer der 
Rechnung“ in Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 dahin auszulegen, dass im 
Rahmen des Erstattungsantrags die Angabe eines in diesem Antrag ausgewiesenen, weiteren 
und eindeutigen Ordnungskriteriums ausreichend sei.


28      Dasselbe gelte für den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Nach Ansicht des vorlegenden 
Gerichts ist nämlich „dem Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 … auch – wie im 
Streitfall – mit der im Antrag angegebenen Referenznummer genüge getan, weil sie im 
Rahmen der Prüfung des Vorsteuervergütungsantrags [dem Bundeszentralamt für Steuern] 
eine eindeutige Zuordnung der gegenständlichen Rechnung ermöglicht“. 


29      Wie der Gerichtshof bereits entschieden habe, unterliege das Recht auf Vorsteuerabzug 
jedoch der Einhaltung sowohl materieller als auch formeller Anforderungen, was bedeute, 


Seite 6 von 11







dass für den Erhalt der Erstattung nur die Angabe einer fortlaufenden Nummer im Sinne von 
Art. 226 Nr. 2 der Richtlinie 2006/112 entscheidend sein sollte. Die Angabe einer solchen 
Nummer sei zur Erreichung des Ziels, eine eindeutige Zuordnung der Rechnung vornehmen 
zu können, zwar geeignet und zweckmäßig, jedoch nicht erforderlich.


30      Für den Fall, dass die erste Frage verneint werden sollte, fragt sich der Bundesfinanzhof, ob 
ein Erstattungsantrag als formell vollständig und fristwahrend vorgelegt gilt, wenn sich 
dieser Antrag auf vom Antragsteller auf Erstattung vergebene Rechnungsnummern und 
nicht auf fortlaufende Nummern bezieht.


31      Hierzu ist er der Auffassung, dass die Gültigkeit eines Vorsteuervergütungsantrags nicht 
seine inhaltliche Richtigkeit, sondern seine formelle Vollständigkeit voraussetze. Dies 
bedeute, dass ein Erstattungsantrag, der sich auf eine vom Antragsteller vergebene 
Rechnungsnummer beziehe, zwar unrichtig, jedoch nicht unvollständig sei.


32      Der Bundesfinanzhof fragt sich abschließend, ob die Tatsache zu berücksichtigen sei, dass 
der begangene Fehler teilweise dem Bundeszentralamt für Steuern anzulasten sei, dessen 
Antragsformulare für die Erstattung der Mehrwertsteuer auf die allgemeine Formulierung 
„Belegnummer“ verwiesen und nicht auf „Rechnungsnummer“.


33      Unter diesen Umständen hat der Bundesfinanzhof beschlossen, das Verfahren auszusetzen 
und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:


1.      Ist Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9, demzufolge in dem Erstattungsantrag 
für jeden Mitgliedstaat der Erstattung und für jede Rechnung unter anderem die 
Nummer der Rechnung anzugeben ist, dahin auszulegen, dass auch die Angabe der 
Referenznummer einer Rechnung genügt, die als zusätzliches Ordnungskriterium 
neben der Rechnungsnummer auf einem Rechnungsbeleg ausgewiesen ist?


2.      Falls die vorstehende Frage zu verneinen ist: Gilt ein Erstattungsantrag, in dem statt 
der Rechnungsnummer die Referenznummer einer Rechnung angegeben worden ist, 
als formell vollständig und im Sinne von Art. 15 Abs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2008/9 
als fristwahrend vorgelegt?


3.      Ist bei der Beantwortung der zweiten Frage zu berücksichtigen, dass der nicht im 
Mitgliedstaat der Erstattung ansässige Steuerpflichtige aus Sicht eines verständigen 
Antragstellers aufgrund der Gestaltung des elektronischen Portals im 
Ansässigkeitsstaat und des Vordrucks des Erstattungs-Mitgliedstaats annehmen durfte, 
es genüge für eine ordnungsgemäße, jedenfalls formell vollständige und fristgerechte 
Antragstellung die Eintragung einer anderen Kennziffer als der Rechnungsnummer, 
um eine Zuordnung der antragsgegenständlichen Rechnung zu ermöglichen?


Zu den Vorlagefragen


34      Mit seiner ersten und seiner zweiten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das 
vorlegende Gericht wissen, ob Art. 8 Abs. 2 Buchst. d und Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 
2008/9 dahin auszulegen sind, dass dann, wenn ein Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer keine fortlaufende Rechnungsnummer, sondern eine andere Nummer 
enthält, anhand deren die Rechnung und damit der betreffende Gegenstand oder die 
betreffende Dienstleistung identifiziert werden können, die Steuerverwaltung des 
Erstattungsmitgliedstaats diesen Antrag als „vorgelegt“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der 
Richtlinie 2008/9 betrachten und ihn prüfen muss.
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35      Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Art. 170 und 171 der Richtlinie 2006/112 sowie die 
Art. 3 und 5 der Richtlinie 2008/9 die materiellen Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Erstattung der Mehrwertsteuer regeln (Urteil vom 18. November 2020, 
Kommission/Deutschland [Erstattung der Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 76).


36      Hierzu hat der Gerichtshof bereits klargestellt, dass der Anspruch eines in einem 
Mitgliedstaat niedergelassenen Steuerpflichtigen auf die in der Richtlinie 2008/9 geregelte 
Erstattung der in einem anderen Mitgliedstaat entrichteten Mehrwertsteuer dem mit der 
Richtlinie 2006/112 zu seinen Gunsten eingeführten Anspruch auf Abzug der in seinem 
eigenen Mitgliedstaat entrichteten Vorsteuer entspricht (Urteil vom 18. November 2020, 
Kommission/Deutschland [Erstattung der Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 78 und die dort angeführte Rechtsprechung).


37      Nach Art. 171 Abs. 1 der Richtlinie 2006/112 „[erfolgt d]ie Erstattung der Mehrwertsteuer 
an Steuerpflichtige, die nicht in dem Mitgliedstaat, in dem sie die Gegenstände und 
Dienstleistungen erwerben oder mit der Mehrwertsteuer belastete Gegenstände einführen, 
sondern in einem anderen Mitgliedstaat ansässig sind, … nach dem in der Richtlinie 
[2008/9] vorgesehenen Verfahren.“ Die Richtlinie 2008/9 enthält ihrerseits mehrere 
Verweise auf die Richtlinie 2006/112, um den Inhalt des Erstattungsanspruchs zu 
präzisieren.


38      Gemäß Art. 15 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 2 der Richtlinie 2008/9 gilt ein Erstattungsantrag 
nur dann als vorgelegt, wenn der Antragsteller alle in den Art. 8, 9 und 11 dieser Richtlinie 
geforderten Angaben gemacht hat.


39      Aus Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 geht hervor, dass sich der 
Unionsgesetzgeber durch die Verwendung des Ausdrucks „Rechnungsnummer“ auf eine 
einzige Nummer unter Ausschluss aller anderen bezogen hat.


40      Da zwischen der Richtlinie 2006/112 und der Richtlinie 2008/9 eine enge Verbindung 
besteht, kann einem bedeutsamen Begriff des Mehrwertsteuersystems nicht je nachdem, ob 
er in der einen oder der anderen dieser Richtlinien vorkommt, eine andere Bedeutung 
beigemessen werden kann.


41      Unter den Angaben, die für die Zwecke der Mehrwertsteuer zwingend auf den ausgestellten 
Rechnungen ausgewiesen sein müssen, sieht Art. 226 Nr. 2 der Richtlinie 2006/112 „eine 
fortlaufende Nummer [vor], die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird“.


42      Die Rechnungsnummer in Art. 8 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/9 verweist demnach 
auf eine fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben 
wird.


43      Allerdings kann das Fehlen einer solchen Rechnungsnummer in einem Erstattungsantrag 
nicht zur Ablehnung dieses Antrags führen, falls eine solche Ablehnung gegen den 
Grundsatz der steuerlichen Neutralität oder den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
verstoßen würde.


44      Trotz der Bedeutung der Verwendung einer fortlaufenden Nummer für das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Mehrwertsteuersystems bleibt dieses Erfordernis 
nämlich eine formelle Voraussetzung, die unter bestimmten Umständen gemäß den 
Grundsätzen der Neutralität und der Verhältnismäßigkeit der Anwendung der materiellen 
Voraussetzungen des Anspruchs auf Erstattung den Vorrang einräumen muss (vgl. 
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entsprechend Urteil vom 21. November 2018, Vădan, C-664/16, EU:C:2018:933, Rn. 41 
und 42).


45      Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs stellt der Erstattungsanspruch ebenso wie das 
Recht auf Vorsteuerabzug ein Grundprinzip des durch das Unionsrecht geschaffenen 
gemeinsamen Mehrwertsteuersystems dar, durch das der Unternehmer vollständig von der 
im Rahmen seiner gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit geschuldeten oder entrichteten 
Mehrwertsteuer entlastet werden soll. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet 
auf diese Weise die Neutralität hinsichtlich der steuerlichen Belastung aller wirtschaftlichen 
Tätigkeiten unabhängig von ihrem Zweck oder ihrem Ergebnis, sofern diese Tätigkeiten 
selbst grundsätzlich der Mehrwertsteuer unterliegen (Urteil vom 2. Mai 2019, Sea Chefs 
Cruise Services, C-133/18, EU:C:2019:354, Rn. 35 und die dort angeführte 
Rechtsprechung).


46      Das Recht auf Vorsteuerabzug, und damit auch der Erstattungsanspruch, ist integraler 
Bestandteil des Mechanismus der Mehrwertsteuer und kann grundsätzlich nicht 
eingeschränkt werden. Dieses Recht kann für die gesamte Steuerbelastung der 
vorausgehenden Umsatzstufen sofort ausgeübt werden (Urteil vom 18. November 2020, 
Kommission/Deutschland [Erstattung der Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 79 und die dort angeführte Rechtsprechung).


47      Das Grundprinzip der Neutralität der Mehrwertsteuer verlangt, dass Vorsteuerabzug oder 
Mehrwertsteuererstattung gewährt wird, wenn die materiellen Anforderungen erfüllt sind, 
selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten formellen Anforderungen nicht genügt hat 
(Urteil vom 18. November 2020, Kommission/Deutschland [Erstattung der 
Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 80 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).


48      Anders verhält es sich allerdings, wenn der Verstoß gegen die formellen Anforderungen 
den sicheren Nachweis verhindert hat, dass die materiellen Anforderungen erfüllt wurden 
(Urteil vom 18. November 2020, Kommission/Deutschland [Erstattung der 
Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 81 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).


49      Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Art. 20 der Richtlinie dem Mitgliedstaat der 
Erstattung, wenn dieser der Auffassung ist, dass er nicht über alle relevanten Informationen 
für die Entscheidung über eine vollständige oder teilweise Erstattung verfügt, die 
Möglichkeit einräumt, u. a. beim Steuerpflichtigen oder bei den zuständigen Behörden des 
Mitgliedstaats, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, zusätzliche Informationen 
anzufordern, die innerhalb eines Monats ab Eingang des Informationsersuchens bei dessen 
Adressaten vorzulegen sind.


50      Dieser Bestimmung würde weitgehend ihre praktische Wirksamkeit genommen, wenn der 
Mitgliedstaat unabhängig von der Tatsache, dass eine Nummer in den Erstattungsantrag 
aufgenommen wurde, anhand deren die Rechnung identifiziert werden kann, diesen sofort 
abweisen könnte.


51      In diesem Fall erfordern der Grundsatz der Neutralität und der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit, dass die Steuerverwaltung des Erstattungsmitgliedstaats den Antrag als 
im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 „vorgelegt“ betrachtet und sich der in 
Art. 20 Abs. 1 dieser Richtlinie eingeräumten Befugnis bedient, zusätzliche Informationen 
anzufordern, die das Ersuchen um Mitteilung der laufenden Nummer der Rechnung 
umfassen können (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. November 2020, 
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Kommission/Deutschland [Erstattung der Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht 
veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 88).


52      Falls hingegen ein Mitgliedstaat wie die Bundesrepublik Deutschland, wie aus dem Urteil 
vom 18. November 2020, Kommission/Deutschland [Erstattung der Mehrwertsteuer – 
Rechnungen], C-371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 74), hervorgeht, von der 
in Art. 10 der Richtlinie 2008/9 vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, so dass 
der Antragsteller aufgefordert wird, seinem Erstattungsantrag eine Kopie der Rechnung 
beizufügen, und diese Kopie bei der Steuerverwaltung vorliegt, muss diese den Antrag 
prüfen, ohne zusätzliche Informationen zur fortlaufenden Nummer der Rechnung 
anzufordern.


53      Verfügt die Verwaltung über die Angaben, die für die Feststellung erforderlich sind, dass 
der Steuerpflichtige die Mehrwertsteuer schuldet, darf sie nämlich nach gefestigter 
Rechtsprechung des Gerichtshofs keine zusätzlichen Voraussetzungen festlegen, die die 
Ausübung des Rechts auf Vorsteuerabzug oder auf Mehrwertsteuererstattung vereiteln 
können (Urteil vom 18. November 2020, Kommission/Deutschland [Erstattung der 
Mehrwertsteuer – Rechnungen], C-371/19, nicht veröffentlicht, EU:C:2020:936, Rn. 82 und 
die dort angeführte Rechtsprechung).


54      Dies wäre insbesondere dann der Fall, wenn die Verwaltung bereits auf der Grundlage der 
Richtlinie 2008/9 über das Original oder eine Kopie der betreffenden Rechnung verfügte.


55      Zum einen haben die Mitgliedstaaten gemäß Art. 10 der Richtlinie 2008/9 die Möglichkeit, 
von jedem Antragsteller zu verlangen, zusammen mit dem Erstattungsantrag eine Kopie der 
Rechnung einzureichen, falls sich die Steuerbemessungsgrundlage auf der Rechnung auf 
mindestens 1 000 Euro oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung beläuft, wobei 
dieser Schwellenwert 250 Euro oder den Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung 
beträgt, wenn die Rechnung Kraftstoff betrifft.


56      Zum anderen kann der Erstattungsmitgliedstaat nach Art. 20 Abs. 1 Unterabs. 3 dieser 
Richtlinie, wenn er begründete Zweifel am Bestehen einer bestimmten Forderung hat, das 
Original oder eine Durchschrift der die Forderung rechtfertigenden Rechnung ungeachtet 
der in Art. 10 genannten Schwellenwerte verlangen.


57      Außer in den Fällen, in denen das Original oder die Durchschrift der Rechnung der 
Steuerverwaltung schon vorliegt, kann diese den Antragsteller auffordern, die fortlaufende 
Nummer dieser Rechnung mitzuteilen, und ist berechtigt, wenn er dieser Aufforderung nicht 
innerhalb der in Art. 20 Abs. 2 der Richtlinie 2008/9 vorgesehen Frist von einem Monat 
nachkommt, den Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer abzuweisen.


58      Nach alledem ist auf die erste und die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 8 Abs. 2 
Buchst. d und Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 dahin auszulegen sind, dass dann, wenn 
ein Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer keine fortlaufende Rechnungsnummer, 
sondern eine andere Nummer enthält, anhand deren die Rechnung und so der betreffende 
Gegenstand oder die betreffende Dienstleistung identifiziert werden können, die 
Steuerverwaltung des Erstattungsmitgliedstaats diesen Antrag als im Sinne von Art. 15 
Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 „vorgelegt“ betrachten und ihn prüfen muss. Im Rahmen dieser 
Prüfung kann sie – außer in dem Fall, in dem sie bereits über das Original oder eine 
Durchschrift der Rechnung verfügt – den Antragsteller auffordern, eine fortlaufende 
Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben wird, mitzuteilen, und ist 
berechtigt, wenn er diesem Ersuchen nicht innerhalb der in Art. 20 Abs. 2 dieser Richtlinie 
vorgesehenen Frist von einem Monat nachkommt, den Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer abzuweisen.
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59      In diesem Kontext sind die vom vorlegenden Gericht in seiner dritten Frage genannten 
Gesichtspunkte nicht zu prüfen.


Kosten


60      Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim 
vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses 
Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem 
Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.


Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt:


Art. 8 Abs. 2 Buchst. d und Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9/EG des Rates vom 
12. Februar 2008 zur Regelung der Erstattung der Mehrwertsteuer gemäß der 
Richtlinie 2006/112/EG an nicht im Mitgliedstaat der Erstattung, sondern in einem 
anderen Mitgliedstaat ansässige Steuerpflichtige, in der durch die Richtlinie 
2010/66/EU des Rates vom 14. Oktober 2010 geänderten Fassung sind dahin 
auszulegen, dass dann, wenn ein Antrag auf Erstattung der Mehrwertsteuer keine 
fortlaufende Rechnungsnummer, sondern eine andere Nummer enthält, anhand deren 
die Rechnung und so der betreffende Gegenstand oder die betreffende Dienstleistung 
identifiziert werden können, die Steuerverwaltung des Erstattungsmitgliedstaats 
diesen Antrag als im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2008/9 in der durch die 
Richtlinie 2010/66 geänderten Fassung „vorgelegt“ betrachten und ihn prüfen muss. 
Im Rahmen dieser Prüfung kann sie – außer in dem Fall, in dem sie bereits über das 
Original oder eine Durchschrift der Rechnung verfügt – den Antragsteller auffordern, 
eine fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung der Rechnung einmalig vergeben 
wird, mitzuteilen, und ist berechtigt, wenn er diesem Ersuchen nicht innerhalb der in 
Art. 20 Abs. 2 dieser Richtlinie in der durch die Richtlinie 2010/66 geänderten Fassung 
vorgesehenen Frist von einem Monat nachkommt, den Antrag auf Erstattung der 
Mehrwertsteuer abzuweisen.


Ilešič Juhász Jarukaitis


Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Dezember 2020.


Der Kanzler
Der Präsident der Zehnten 


Kammer


A. Calot Escobar M. Ilešič


*      Verfahrenssprache: Deutsch.
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Urteil vom 10. September 2020, IV R 14/18 
Klagebefugnis der Personengesellschaft in allein den ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich angehenden Fragen - 
Keine Buchwertfortführung bei unentgeltlicher Übertragung des Mitunternehmeranteils und zeitgleicher Veräußerung 
funktional wesentlichen Sonderbetriebsvermögens an Dritte


ECLI:DE:BFH:2020:U.100920.IVR14.18.0


BFH IV. Senat


AO § 39 Abs 2 Nr 1 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , EStG § 6 Abs 3 S 1 Halbs 1 , EStG § 6 Abs 5 , EStG § 16 Abs 3 , EStG 
§ 16 Abs 1 S 1 Nr 2 , FGO § 48 Abs 1 Nr 1 , FGO § 48 Abs 1 Nr 3 , FGO § 48 Abs 1 Nr 5 , FGO § 60 Abs 3 , FGO § 123 Abs 1 S 
2 , EStG VZ 2014 


vorgehend FG Düsseldorf, 19. April 2018, Az: 15 K 1187/17 F


Leitsätze


1. Eine noch nicht vollbeendete Personengesellschaft ist nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO selbst dann für einen 
ausgeschiedenen Gesellschafter klagebefugt, wenn der Rechtsstreit Feststellungen betrifft, die allein den 
ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich angehen.


2. § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG greift nicht ein, wenn zeitgleich mit der Veräußerung einer funktional wesentlichen 
Betriebsgrundlage des Sonderbetriebsvermögens der verbliebene Mitunternehmeranteil unentgeltlich auf eine andere 
Person übertragen wird.


Tenor


Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 19.04.2018 - 15 K 1187/17 F 
aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


A.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) --eine GbR-- ist Besitzgesellschaft im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung mit der A-GmbH (Betriebs-GmbH). Miteigentümer des an die Betriebs-GmbH vermieteten 
Grundstücks X-Straße in B (Betriebsgrundstück) waren C zu 75 % und D zu 25 %, Gesellschafter der Betriebs-GmbH 
(Stammkapital von 50.000 DM) waren C zu 75,2 % (37.600 DM) und D zu 24,8 % (13.400 DM). Mit notariellem Vertrag 
vom 17.12.2013 (Urkundenrolle Nr. …2/2013 des Notars E --Vertrag 1--) übertrug C im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge ihren Miteigentumsanteil an dem Betriebsgrundstück auf ihren Sohn (F). Mit gleichem Vertrag trat C von 
ihrem Anteil an der Betriebs-GmbH einen Teilanteil in Höhe von 15.000 DM (30 % des Stammkapitals) im Wege der 
vorweggenommenen Erbfolge an F ab. In diesem Vertrag ist bestimmt, dass dessen Wirksamkeit unter der 
aufschiebenden Bedingung steht, dass C die ihr verbleibenden Geschäftsanteile an D und dessen Bruder G 
rechtswirksam verkauft und überträgt sowie der Kaufpreis betreffend diese Anteile gezahlt ist. Mit weiterem 
notariellen Vertrag vom 17.12.2013 (Urkundenrolle Nr. …6/2013 des Notars I --Vertrag 2--) verkaufte C einen 
Teilgeschäftsanteil an der Betriebs-GmbH in Höhe von 11.600 DM (23,2 % des Stammkapitals) zu einem Kaufpreis von 
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… € an D und den restlichen Teilgeschäftsanteil von 11.000 DM (22 % des Stammkapitals) an G zu einem Kaufpreis 
von … €. Nach diesem Vertrag ist die Zahlung der Kaufpreise Bedingung für die Wirksamkeit der Abtretung der 
Geschäftsanteile. Nach der Präambel des Vertrags 2 steht die Übertragung der Geschäftsanteile an D und G unter der 
Bedingung, dass der Vertrag 1 mit Bedingungseintritt wirksam wird. Die Beteiligungsverhältnisse an der Betriebs-
GmbH sind nach der Anteilsübertragung wie folgt: D 48 %, F 30 % und G 22 %.


2 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) erließ zunächst unter dem 30.10.2015 erklärungsgemäß 
einen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stehenden Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
von Besteuerungsgrundlagen (Gewinnfeststellungsbescheid) für 2014, verbunden mit dem Hinweis, dass die Folgen 
vorstehend genannter Übertragungen noch zu klären seien. Mit geändertem Gewinnfeststellungsbescheid für 2014 
vom 05.09.2016 erfasste das FA u.a. zusätzlich zu den bisherigen Feststellungen einen Veräußerungsgewinn in Höhe 
von insgesamt … €. Dieser setzte sich aus der Veräußerung der GmbH-Anteile an D und G (Gewinnanteil von …,80 €) 
sowie aus der Übertragung der weiteren GmbH-Anteile (Gewinnanteil von … €) und des Miteigentumsanteils an dem 
Grundstück (Gewinnanteil von … €) an F zusammen. Die Höhe dieser Veräußerungs-/Aufgabegewinnbestandteile steht 
zwischen den Beteiligen nicht in Streit. Der Veräußerungsgewinn wurde allein C zugerechnet. Zur Begründung führte 
das FA aus, dass C durch die vorbezeichneten Übertragungen ihren Mitunternehmeranteil an der Klägerin nach § 16 
des Einkommensteuergesetzes (EStG) aufgegeben habe.


3 Das FA wies den hiergegen eingelegten Einspruch mit Einspruchsentscheidung vom 10.04.2017 --unter 
Aufrechterhaltung des Vorbehalts der Nachprüfung-- als unbegründet zurück. Zur Begründung führte es im 
Wesentlichen aus, dass § 6 Abs. 3 EStG ausscheide, weil nicht alle wesentlichen Betriebsgrundlagen --namentlich die 
GmbH-Anteile-- unentgeltlich auf F übertragen worden seien. Die Verträge 1 und 2 vom 17.12.2013 hätten zu einer 
zeitgleichen Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an D und G sowie Übertragung des Miteigentumsanteils am 
Betriebsgrundstück und des Teilgeschäftsanteils an F geführt.


4 Hiergegen wandte sich die Klägerin mit ihrer Klage. Sie begehrte, einen Veräußerungsgewinn in Höhe von …,80 € 
(statt bisher … €) festzustellen. Die Klage hatte im vollen Umfang Erfolg. Das Finanzgericht (FG) änderte mit Urteil 
vom 19.04.2018 den angefochtenen Gewinnfeststellungsbescheid für 2014 vom 05.09.2016 und die hierzu ergangene 
Einspruchsentscheidung vom 10.04.2017 dahin, dass es den festgestellten Veräußerungsgewinn der Höhe nach auf 
…,80 € minderte. Zur Begründung führte es im Wesentlichen Folgendes aus: C habe mit der unentgeltlichen 
Übertragung des Miteigentumsanteils an dem Betriebsgrundstück sowie des Teilgeschäftsanteils an F die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG erfüllt, auch wenn sie taggleich ihre weiteren Teilgeschäftsanteile an D 
und G veräußert habe. Der Bundesfinanzhof (BFH) habe seine frühere Auffassung, wonach der Übergeber das 
wirtschaftliche Eigentum an allen funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang 
übertragen und seine bisherige Tätigkeit im Wesentlichen aufgeben müsse, in seinem Urteil vom 02.08.2012 - 
IV R 41/11 (BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715) jedenfalls für die Fälle geändert, in denen funktional wesentliche 
Betriebsgrundlagen des Sonderbetriebsvermögens vorher oder zeitgleich zum Buchwert nach § 6 Abs. 5 EStG 
übertragen würden. Daneben habe der BFH in seinem Urteil vom 09.12.2014 - IV R 29/14 (BFHE 247, 449, BStBl II 
2019, 723) entschieden, dass eine Anteilsübertragung i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG nur die Übertragung des 
gesamten Betriebsvermögens voraussetze, das im Zeitpunkt der Übertragung existiere. Danach seien die Buchwerte 
auch dann fortzuführen, wenn die stillen Reserven einer im Sonderbetriebsvermögen gehaltenen wesentlichen 
Betriebsgrundlage vor der Anteilsübertragung aufgedeckt würden. Die Frage, ob § 6 Abs. 3 Satz 1 EStG auch bei der im 
Streitfall gegebenen Konstellation, wonach wesentliche Betriebsgrundlagen taggleich an Dritte veräußert worden 
seien, eingreife, habe der BFH noch nicht entschieden, sondern in seinem Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715 
ausdrücklich offen gelassen. Diese Frage sei --so das FG-- zu bejahen, wenn es dadurch nicht zur Zerschlagung des 
Betriebs komme. Wortlaut und Historie des § 6 Abs. 3 EStG ließen zwar keine eindeutige Auslegung zu. Aus der 
Systematik sowie dem Sinn und Zweck des § 6 Abs. 3 EStG folge aber dessen Anwendbarkeit. Diese Norm wolle die 
Übertragung einer funktionsfähigen betrieblichen Einheit privilegieren. So verhalte es sich im Streitfall, weil trotz der 
erfolgten Übertragungen die Betriebsaufspaltung fortbestanden habe. Außerdem müsse die Rechtsprechung, wonach 
eine Buchwertübertragung funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen nach § 6 Abs. 5 EStG der Anwendung des § 6 
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Abs. 3 EStG nicht entgegenstehe, erst Recht für den Fall gelten, dass die stillen Reserven durch die Veräußerung 
dieser Wirtschaftsgüter aufgedeckt würden.


5 Hiergegen richtet sich die Revision des FA, mit welcher es eine rechtsfehlerhafte Auslegung des § 6 Abs. 3 EStG durch 
das FG rügt.


6 Das FA beantragt,
die Vorentscheidung aufzuheben und die Klage als unbegründet abzuweisen.


7 Die Klägerin beantragt,
die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


B.


8 Die Revision des FA ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angegriffenen Urteils und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Die Revision ist zwar nicht schon deshalb erfolgreich, weil das FG die Klage durch 
Prozessurteil hätte abweisen müssen. Denn das FG ist stillschweigend zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin 
weiterhin für die ausgeschiedene Gesellschafterin C nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO klagebefugt ist (dazu unter I.). Die 
Vorentscheidung ist aber aufzuheben, weil das FG es verfahrensfehlerhaft unterlassen hat, die bereits vor der 
Klageerhebung ausgeschiedene Gesellschafterin C notwendig zum Klageverfahren beizuladen (dazu unter II.). Der 
Senat sieht von der Möglichkeit ab, eine Beiladung im Revisionsverfahren nachzuholen und verweist die Sache zur 
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG zurück. Denn das FG hat --ausgehend von teilweise rechtlich 
unzutreffenden Maßstäben-- nicht die von den tatsächlichen Verhältnissen im jeweiligen Einzelfall abhängige 
Gesamtwürdigung vorgenommen, ob die Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an D und G zeitgleich mit der 
unentgeltlichen Übertragung des verbliebenen Mitunternehmeranteils an F erfolgt ist (dazu unter III.).


9 I. Das FG ist zu Recht von der Zulässigkeit der Klage ausgegangen.


10 Das Revisionsgericht hat das Vorliegen der Sachurteilsvoraussetzungen --auch ohne Rüge der Beteiligten-- von Amts 
wegen zu prüfen (z.B. BFH-Urteil vom 06.09.2017 - IV R 1/16, Rz 44, m.w.N.). Diese Voraussetzungen sind im 
Streitfall gegeben. Insbesondere war die Klägerin nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO klagebefugt, auch wenn die 
angegriffenen Feststellungen ausschließlich Fragen betreffen, welche die vor Klageerhebung ausgeschiedene 
Gesellschafterin C persönlich angehen.


11 1. Nach § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO können gegen Bescheide über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen zur Vertretung berufene Geschäftsführer oder, wenn solche nicht vorhanden sind, der 
Klagebevollmächtigte i.S. des Abs. 2 Klage erheben. Diese Bestimmung ist dahin zu verstehen, dass gegen den nach 
§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a der Abgabenordnung --AO-- (gesondert und einheitlich) ergangenen 
Gewinnfeststellungsbescheid im Grundsatz nur die Personengesellschaft im eigenen Namen, vertreten durch ihre 
Geschäftsführer, Klage erheben kann, obwohl sich dieser Bescheid inhaltlich an die einzelnen Gesellschafter als 
Inhaltsadressaten richtet (z.B. BFH-Urteil vom 23.01.2020 - IV R 48/16, Rz 21, m.w.N.). Es handelt sich um einen Fall 
gesetzlicher Prozessstandschaft. Die Personengesellschaft erhebt --ihrerseits vertreten durch ihre Geschäftsführung-- 


Seite 3 von 10







als Prozessstandschafterin Klage gegen den Gewinnfeststellungsbescheid (z.B. BFH-Urteil vom 29.03.2012 - 
IV R 18/08, Rz 19, m.w.N.). Sie macht mit der Klage nicht eigene Rechte geltend, sondern die ihrer Gesellschafter, 
gegen die sich der Gewinnfeststellungsbescheid richtet. Für die Dauer des Bestehens der Gesellschaft wird damit ein 
Teil der aus § 40 Abs. 2 FGO folgenden Klagebefugnis der Gesellschafter auf die Gesellschaft verlagert. Den 
Gesellschaftern selbst steht ein eigenes Klagerecht gegen solche Feststellungsbescheide nur in den Fällen zu, in 
denen die Voraussetzungen des § 48 Abs. 1 Nrn. 2 bis 5 FGO vorliegen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 
23.01.2020 - IV R 48/16, Rz 22, m.w.N.).


12 2. Die Personengesellschaft hat auch für ausgeschiedene Gesellschafter eine Klagebefugnis, solange sie nicht 
vollbeendet ist. Dies gilt selbst dann, wenn der Rechtsstreit --so wie hier-- (ausschließlich) Feststellungen betrifft, 
die keine Auswirkungen auf den Gewinn/Verlust der Gesellschaft oder eines anderen Gesellschafters haben (BFH-
Beschluss vom 31.01.1992 - VIII B 33/90, BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559; BFH-Urteil vom 30.03.1999 - VIII R 15/97, 
BFH/NV 1999, 1468, zum Veräußerungsgewinn) und damit allein den ausgeschiedenen Gesellschafter persönlich 
angehen.


13 a) Gegenstand des Revisionsverfahrens ist der für C festgestellte Veräußerungsgewinn aus der Aufgabe ihres 
gesamten Mitunternehmeranteils an der Klägerin (§ 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) in Höhe von … € 
sowie der festgestellte, darin enthaltene steuerfreie Gewinn nach § 3 Nr. 40, § 3c Abs. 2 EStG bzw. § 8b des 
Körperschaftsteuergesetzes in Höhe von … €. Hierbei handelt es sich um zwei selbständig anfechtbare 
Feststellungen (z.B. BFH-Urteile vom 02.10.2018 - IV R 24/15, Rz 22, zum Veräußerungs-/Aufgabegewinn des 
Mitunternehmers; vom 25.07.2019 - IV R 47/16, BFHE 265, 273, BStBl II 2020, 142, Rz 14, zum steuerfreien 
Veräußerungs-/Aufgabegewinn). Diese Feststellungen berühren Fragen, die ausschließlich C als vor der 
Klageerhebung ausgeschiedene Gesellschafterin persönlich i.S. des § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO angehen (vgl. z.B. BFH-
Urteil vom 16.05.2013 - IV R 21/10, Rz 15, zum Gewinn aus der Veräußerung eines Teilanteils).


14 b) Dass die Personengesellschaft auch für Klagen gegen solche Feststellungen klagebefugt ist, ergibt sich daraus, 
dass die in § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO normierte gesetzliche Prozessstandschaft und die daraus abgeleitete Klagebefugnis 
der Personengesellschaft nicht nur auf dem Gesellschaftsrecht beruhen, sondern auch die eigene steuerrechtliche 
Sphäre der Personengesellschaft schützen und durch verfahrensökonomische Überlegungen gestützt werden.


15 aa) Die Prozessstandschaft hat ihren Grund zunächst im Gesellschaftsrecht. Der Gesetzgeber geht in § 48 Abs. 1 Nr. 1 
FGO typisierend davon aus, dass die nicht geschäftsführungsbefugten Gesellschafter durch den Gesellschaftsvertrag 
die Wahrnehmung ihrer mit der Gesellschaft zusammenhängenden Interessen den Geschäftsführern übertragen und 
sich selbst dadurch freiwillig von der eigenständigen Interessenwahrung ausgeschlossen haben. Insbesondere die 
Möglichkeit der Einflussnahme der Gesellschafter auf die Geschäftsführer der Personengesellschaft rechtfertigt ihren 
Ausschluss vom Klagerecht (z.B. BFH-Urteil vom 26.10.1989 - IV R 23/89, BFHE 159, 15, BStBl II 1990, 333, 
unter 1.e). Danach entfällt mit dem Wegfall der gesellschaftsvertraglichen Bindungen auch die Befugnis der 
Gesellschaft, in gesetzlicher Prozessstandschaft für ihre Gesellschafter klagen zu können. Deshalb kann eine 
handelsrechtlich vollbeendete Personengesellschaft in einem Rechtsstreit hinsichtlich eines Feststellungsbescheids, 
der dem Regelungsbereich des § 48 Abs. 1 FGO unterfällt, nicht auch Klägerin oder Beigeladene sein (ständige 
Rechtsprechung, z.B. BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.b, m.w.N.). Tritt die Vollbeendigung 
während eines Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens ein, sind grundsätzlich die durch den angefochtenen 
Gewinnfeststellungsbescheid beschwerten Gesellschafter, die im Streitzeitraum an der Personengesellschaft 
beteiligt waren, als deren prozessuale Rechtsnachfolger anzusehen. Die Beteiligtenstellung und 
Prozessführungsbefugnis gehen mit der Vollbeendigung auf diese ehemaligen Gesellschafter über (ständige 
Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 13.10.2016 - IV R 33/13, BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 17, m.w.N.).
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Ein ausgeschiedener Gesellschafter hat keine Möglichkeit der Einflussnahme auf die Geschäftsführer der Gesellschaft 
mehr. Daher hat die Rechtsprechung schon vor Einfügung des (heutigen) § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO, der eine 
Klagebefugnis des ausgeschiedenen Gesellschafters ausdrücklich vorsieht, entschieden, dass dem ausgeschiedenen 
Gesellschafter eine eigene Klagebefugnis zusteht (z.B. BFH-Beschlüsse vom 28.11.1973 - IV B 33/73, BFHE 110, 506, 
BStBl II 1974, 220; vom 13.12.1979 - IV B 79/79, BFHE 130, 5, BStBl II 1980, 329; BFH-Urteile vom 05.11.1985 - 
VIII R 333/83, unter a; in BFHE 159, 15, BStBl II 1990, 333, unter 1.e). Folgerichtig erstreckt sich die prozessuale 
Rechtsnachfolge nicht auf solche Gesellschafter, die bereits vor Klageerhebung aus der Gesellschaft ausgeschieden 
sind (z.B. BFH-Urteil in BFHE 255, 386, BStBl II 2018, 81, Rz 17, m.w.N.). Dies gilt selbst dann, wenn sich die Klage 
gegen eine Feststellung gerichtet hatte, die auch den ausgeschiedenen Gesellschafter betraf, wie z.B. die 
Qualifikation der Einkünfte oder der laufende Gesamthandsgewinn (z.B. BFH-Urteil vom 28.10.2008 - VIII R 71/06).


17 bb) Anders als im Falle der Vollbeendigung der Gesellschaft ist der aus einer fortbestehenden Personengesellschaft 
ausgeschiedene Gesellschafter für die ihn alleine betreffenden Angelegenheiten nicht allein klagebefugt. Denn § 48 
Abs. 1 Nr. 1 FGO knüpft nicht nur an das Gesellschaftsrecht an, sondern will auch die eigene steuerrechtliche 
Interessensphäre der Gesellschaft schützen (BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.c; Steinhauff 
in Hübschmann/Hepp/Spitaler --HHSp--, § 48 FGO Rz 62). Die Personengesellschaft besteht weiter und bleibt 
beteiligtenfähig (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24.11.1988 - IV R 252/84, BFHE 155, 255, BStBl II 1989, 312). Ihre 
Klagebefugnis leitet sich u.a. auch davon ab, dass die betroffenen und zur Geschäftsführung nicht berufenen 
Gesellschafter ganz allgemein die Geschäftsführer mit der Wahrnehmung ihrer Belange, und zwar auch der aus der 
Betätigung der Personengesellschaft entstehenden steuerlichen Belange, betraut haben (BFH-Beschluss in BFHE 
167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.b). So sind neben den Gesellschaftern der Personengesellschaft (vgl. § 181 Abs. 2 
Satz 2 Nr. 1 AO) auch die Geschäftsführer der Personengesellschaft zur Abgabe der Erklärung zur gesonderten und 
einheitlichen Feststellung (vgl. § 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 AO) verpflichtet. Diese Erklärungspflicht bezieht sich auch 
auf festzustellende Gewinnbestandteile, die ein Gesellschafter alleine erzielt hat, wie z.B. Gewinne aus der 
Veräußerung des Mitunternehmeranteils (z.B. BFH-Urteil vom 29.04.1993 - IV R 107/92, BFHE 171, 23, BStBl II 1993, 
666, unter 2.c, m.w.N.). Zudem ist die Personengesellschaft zur Buchführung und Bilanzierung verpflichtet, dies sogar 
hinsichtlich des Sonderbetriebsvermögens (BFH-Urteil vom 23.10.1990 - VIII R 142/85, BFHE 162, 99, BStBl II 1991, 
401, unter III.2.).


18 cc) § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO wird auch von verfahrensökonomischen Erwägungen bestimmt (BFH-Beschluss in BFHE 
167, 5, BStBl II 1992, 559, unter 2.c; Steinhauff in HHSp, § 48 FGO Rz 62). So ist der BFH bisher von einer 
Klagebefugnis der Personengesellschaft ausgegangen, auch wenn der Rechtsstreit allein den ausgeschiedenen 
Gesellschafter betrifft (z.B. BFH-Urteil vom 07.03.2019 - IV R 18/17, BFHE 263, 348, BStBl II 2019, 696, zum Gewinn 
aus der Veräußerung des Mitunternehmeranteils). Ebenso hat der BFH die Personengesellschaft gemäß § 48 Abs. 1 
Nr. 1 FGO als klagebefugt angesehen, wenn alle Gesellschafter, die von dem Gewinnfeststellungsbescheid betroffen 
sind, zum Zeitpunkt der Klageerhebung bereits ausgeschieden waren (BFH-Urteil vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 
27). Schließlich hat der BFH in Fällen, in denen nur der ausgeschiedene Gesellschafter wegen einer ihn allein 
betreffenden Feststellung geklagt hat, die Personengesellschaft notwendig zum Verfahren des ausgeschiedenen 
Gesellschafters beigeladen (z.B. BFH-Beschluss in BFHE 167, 5, BStBl II 1992, 559, zum Gewinn aus der Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils; BFH-Urteil in BFH/NV 1999, 1468, unter 1., zum Gewinn aus der Veräußerung des 
Mitunternehmeranteils). Diese Entscheidungen bringen zum Ausdruck, dass § 48 Abs. 1 Nr. 1 FGO auch der Wahrung 
des rechtlichen Gehörs und einer möglichst umfassenden Aufklärung des Sachverhalts dient. Schließlich wird hiermit 
die einheitliche Behandlung von Streitfragen sichergestellt. Es wird in einem Verfahren gegenüber allen Beteiligten 
entschieden, um divergierende Entscheidungen zu vermeiden.


19 II. Das FG hat es verfahrensfehlerhaft unterlassen, C zum Klageverfahren notwendig beizuladen (§ 60 Abs. 3 i.V.m. 
§ 48 Abs. 1 Nrn. 3 und 5 FGO).
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1. Nach § 60 Abs. 3 Satz 1 FGO sind Dritte beizuladen, wenn sie an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt 
sind, dass die Entscheidung auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann (notwendige Beiladung). Dies gilt 
nicht für Mitberechtigte, die nach § 48 FGO nicht klagebefugt sind (§ 60 Abs. 3 Satz 2 FGO). Klagen nicht alle von 
mehreren nach § 48 FGO Klagebefugten, müssen deshalb die übrigen Klagebefugten mit Ausnahme solcher, die 
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt von dem Ausgang des Rechtsstreits betroffen sein können, zum Verfahren 
beigeladen werden. Eine unterbliebene notwendige Beiladung stellt einen vom Revisionsgericht von Amts wegen zu 
prüfenden Verstoß gegen die Grundordnung des Verfahrens dar (z.B. BFH-Urteil vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 18, 
m.w.N.).


21 2. Ausgeschiedene Gesellschafter, gegen die der Gewinnfeststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte, 
sind nach § 48 Abs. 1 Nr. 3 FGO klagebefugt und damit notwendig beizuladen, wenn sie durch den Verwaltungsakt in 
ihren Rechten verletzt sein können (§ 40 Abs. 2 FGO). Ebenso sind Gesellschafter nach § 48 Abs. 1 Nr. 5 FGO 
klagebefugt, soweit Feststellungen angegriffen sind, die sie persönlich angehen.


22 3. Ausgehend von diesen Grundsätzen hätte C zum Klageverfahren notwendig beigeladen werden müssen. Zwischen 
den Beteiligten steht nicht in Streit, dass C Ende Mai 2014 aus der Klägerin ausgeschieden ist. Ebenso sind mit der 
Klage ausschließlich solche Feststellungen angegriffen, die --wie bereits ausgeführt (dazu oben B.I.2.a)-- C 
persönlich angehen.


23 III. Der Senat übt das ihm nach § 123 Abs. 1 Satz 2 FGO eingeräumte Ermessen dahingehend aus, die unterbliebene 
Beiladung nicht nachzuholen und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das FG 
zurückzuverweisen.


24 § 123 Abs. 1 Satz 2 FGO eröffnet dem BFH zwar die Möglichkeit, eine notwendige Beiladung im Revisionsverfahren 
nachzuholen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteil vom 04.09.2014 - IV R 44/13, Rz 14, m.w.N.). Im Streitfall ist 
aber eine Zurückverweisung zweckmäßig und ermessensgerecht. Dafür spricht zunächst, dass C als die vom 
Rechtsstreit allein Betroffene weder im Einspruchs- noch im Klageverfahren die Möglichkeit hatte, sich zu dem 
angegriffenen Gewinnfeststellungsbescheid als Verfahrensbeteiligte in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu 
äußern (vgl. BFH-Urteile vom 19.01.2017 - IV R 50/13, Rz 18; vom 07.06.2018 - IV R 11/16, Rz 25). Zudem hat das FG 
seine tatsächlichen Feststellungen und seine tatrichterliche Gesamtwürdigung auf der Grundlage einer 
Rechtsauffassung getroffen, die sich in einem für die Beurteilung des Streitfalles wesentlichen Punkt als 
unzutreffend erweist.


25 1. a) Nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb auch der 
Gewinn aus der Aufgabe des gesamten Anteils eines Gesellschafters, der als Mitunternehmer des Betriebs anzusehen 
ist. Wird hingegen der Anteil eines Mitunternehmers an einem Betrieb unentgeltlich übertragen, so sind gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG bei der Ermittlung des Gewinns des bisherigen Mitunternehmers die Wirtschaftsgüter 
mit den Werten anzusetzen, die sich nach den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die 
Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist. Der Rechtsnachfolger ist nach § 6 Abs. 3 Satz 3 EStG an diese 
Werte gebunden.


26 b) Der (gesamte) Mitunternehmeranteil des Gesellschafters im Sinne vorgenannter Vorschriften umfasst sowohl den 
Anteil am Gesamthandsvermögen (Gesellschaftsanteil) als auch das dem einzelnen Mitunternehmer zuzurechnende 
Sonderbetriebsvermögen (BFH-Urteile vom 17.12.2014 - IV R 57/11, BFHE 248, 66, BStBl II 2015, 536, Rz 17, zu § 16 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG; in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18, zu § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG). Die 
Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG setzt voraus, dass neben dem Gesellschaftsanteil sämtliche 
Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebsvermögens (I und II) übertragen werden, die funktional wesentlich sind. Zum 
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Buchwert findet eine Anteilsübertragung demnach grundsätzlich nur dann statt, wenn neben dem Gesellschaftsanteil 
auch das gesamte funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen des Übertragenden auf den Rechtsnachfolger 
übertragen wird (BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18). Danach liegt die Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils vor, wenn der Gesellschafter seinen Anteil am Gesamthandsvermögen unentgeltlich 
überträgt, ohne dem Rechtsnachfolger auch alle funktional wesentlichen Wirtschaftsgüter seines 
Sonderbetriebsvermögens mit zu übertragen (BFH-Urteil in BFHE 247, 449, BStBl II 2019, 723, Rz 16). Wird lediglich 
funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen unentgeltlich ohne den Gesellschaftsanteil übertragen, greift § 6 
Abs. 3 Satz 1 EStG ebenfalls nicht ein; die isolierte unentgeltliche Übertragung von Sonderbetriebsvermögen ist 
(auch) keine Übertragung eines Teils eines Mitunternehmeranteils i.S. des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 EStG (BFH-
Urteil vom 11.12.1990 - VIII R 14/87, BFHE 164, 20, BStBl II 1991, 510, unter 3.b; Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen --BMF-- vom 20.11.2019 - IV C 6-S 2241/15/10003, BStBl I 2019, 1291, Rz 35).


27 c) Bei einer Betriebsaufspaltung --wie hier zwischen einer Besitzpersonengesellschaft und einer 
Betriebskapitalgesellschaft-- kann sich der im Miteigentum der Gesellschafter der Besitzgesellschaft befindliche 
Miteigentumsanteil an dem Betriebsgrundstück im (notwendigen) Sonderbetriebsvermögen I (bei Überlassung des im 
Miteigentum befindlichen Betriebsgrundstücks an die Besitzpersonengesellschaft zur Weitervermietung an die 
Betriebskapitalgesellschaft) oder Sonderbetriebsvermögen II (bei unmittelbarer Überlassung des im Miteigentum 
befindlichen Betriebsgrundstücks an die Betriebskapitalgesellschaft) befinden (z.B. BFH-Urteil vom 17.12.2008 - 
IV R 65/07, BFHE 224, 91, BStBl II 2009, 371, unter II.2.a und II.2.b; Schmidt/Wacker, EStG, 39. Aufl., § 15 Rz 874). Die 
von den Mitunternehmern gehaltenen Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft sind notwendiges 
Sonderbetriebsvermögen II (z.B. BFH-Urteil vom 05.06.2008 - IV R 73/05, BFHE 222, 277, BStBl II 2008, 965, unter 
II.1.a, m.w.N.). Diese Geschäftsanteile sind zugleich funktional wesentlich (BFH-Urteil vom 04.07.2007 - X R 49/06, 
BFHE 218, 316, BStBl II 2007, 772, unter II.c cc). Denn die beide Unternehmen beherrschende Person oder 
Personengruppe verwirklicht ihren einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durch die Geschäftstätigkeit der 
Betriebskapitalgesellschaft. Hierfür sind die Anteile an der Betriebskapitalgesellschaft funktional erforderlich.


28 d) Maßgebend dafür, ob ein (gesamter) Mitunternehmeranteil (entgeltlich oder unentgeltlich) übertragen wird, ist 
das Betriebsvermögen, das im Zeitpunkt der Übertragung existiert. Insoweit ist die Aussage in den BFH-Urteilen in 
BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 18 (zu § 6 Abs. 3 EStG) und vom 09.12.2014 - IV R 36/13 (BFHE 248, 75, BStBl 
II 2015, 529, Rz 19, zu § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG) zu präzisieren. Abzustellen ist nicht auf das am Tag der 
Übertragung vorhandene Betriebsvermögen, sondern (enger) auf das im Zeitpunkt der Übertragung vorhandene 
Betriebsvermögen; es ist eine zeitpunkt-, keine zeitraumbezogene --folglich auch keine tageweise-- Prüfung 
vorzunehmen.


29 aa) Dies bedeutet, dass es für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG unschädlich ist, wenn vor 
Übertragung des (verbliebenen) ganzen Mitunternehmeranteils eine (funktional) wesentliche Betriebsgrundlage aus 
diesem durch Veräußerung an Dritte oder Überführung in das Privatvermögen ausgeschieden ist. Das Wirtschaftsgut 
scheidet auch dann vorab aus dem zu übertragenden Mitunternehmeranteil aus, wenn es eine "juristische Sekunde" 
vor dessen Übertragung hieraus entfernt wird.


30 bb) Danach kann an der im BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 19 getroffenen Aussage, wonach die 
Voraussetzungen des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG für eine Fortführung der Buchwerte grundsätzlich nicht 
vorliegen, wenn funktional wesentliches Betriebsvermögen taggleich mit der Übertragung der Gesellschaftsanteile 
an einen Dritten veräußert wird, nicht in dieser Allgemeinheit festgehalten werden. Vielmehr ist streng auf die 
zeitliche Reihenfolge der Übertragungsgeschäfte abzustellen. Somit ist das taggleiche Ausscheiden funktional 
wesentlicher Betriebsgrundlagen unter Aufdeckung der in diesen befindlichen stillen Reserven für die Anwendung 
des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG unschädlich, wenn dies zeitlich vor Übertragung des verbliebenen, 
verkleinerten Mitunternehmeranteils erfolgt (anderer Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 9). Werden 
hingegen funktional wesentliche Betriebsgrundlagen kurz nach Übertragung des Mitunternehmeranteils (auch nur 
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eine juristische Sekunde später) an Dritte veräußert oder in das Privatvermögen überführt, ist der Aufgabetatbestand 
nach § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG erfüllt (so auch BFH-Urteil vom 29.11.2017 - I R 7/16, BFHE 
260, 334, BStBl II 2019, 738, Rz 35, 41, zu § 20 des Umwandlungssteuergesetzes bei Rückbehalt funktional 
wesentlicher Betriebsgrundlagen).


31 cc) Die Frage, ob § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG auch dann eingreift, wenn mit der unentgeltlichen Übertragung 
des Gesellschaftsanteils zeitgleich stille Reserven in funktional wesentlichen Wirtschaftsgütern des 
Sonderbetriebsvermögens (durch Veräußerung an Dritte oder Überführung in das Privatvermögen) aufgedeckt 
werden, ist höchstrichterlich noch nicht entschieden (dies offen lassend BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 
715, Rz 47). Der BFH hat bisher lediglich entschieden, dass § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 5 EStG gleichzeitig 
anwendbar sind, wenn funktional wesentliches Sonderbetriebsvermögen zeitgleich mit der unentgeltlichen 
Übertragung des Gesellschaftsanteils zu Buchwerten nach § 6 Abs. 5 Satz 2 EStG überführt bzw. nach § 6 Abs. 5 Satz 
3 EStG übertragen wird (BFH-Urteil in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 17; BFH-Beschluss vom 30.06.2016 - 
IV B 2/16, Rz 4; gleicher Ansicht BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 10). Dies setzt allerdings voraus, dass die 
Ausgliederung nach § 6 Abs. 5 EStG nicht zu einer Zerschlagung der betrieblichen Sachgesamtheit führt (BFH-Urteil 
in BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 39).


32 (1) Die Finanzverwaltung lehnt für den Fall der Zeitgleichheit von unentgeltlicher Übertragung des 
Mitunternehmeranteils und Veräußerung/Entnahme funktional wesentlicher Wirtschaftsgüter des 
Sonderbetriebsvermögens eine Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG ab, weil bei einer derartigen 
Konstellation gerade nicht alle im Übertragungszeitpunkt noch vorhandenen wesentlichen Betriebsgrundlagen der 
betrieblichen Sachgesamtheit übertragen werden (BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 1291, Rz 9). Im Fachschrifttum 
finden sich hingegen Stimmen, die diese Norm auch in einem solchen Fall für anwendbar erachten. Zur Begründung 
wird angeführt, dass trotz zeitgleicher Entnahme oder Veräußerung funktional wesentlicher Betriebsgrundlagen ein 
noch funktionsfähiger Mitunternehmeranteil übertragen werde (z.B. Reiß in Kirchhof, EStG, 17. Aufl., § 16 Rz 142a; so 
jetzt auch Seer in Kirchhof, EStG, 19. Aufl., § 16 Rz 128).


33 (2) Nach Ansicht des Senats ist die Auffassung der Finanzverwaltung zutreffend. Die parallele Anwendung von § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und Abs. 5 EStG bei zeitgleichen Übertragungsakten liegt insbesondere darin begründet, 
dass diese Privilegierungen nach dem Wortlaut des Gesetzes gleichberechtigt nebeneinander stehen. Ein 
Rangverhältnis ist weder ausdrücklich geregelt noch lässt es sich im Wege der Auslegung bestimmen (BFH-Urteil in 
BFHE 238, 135, BStBl II 2019, 715, Rz 19). Werden hingegen zeitgleich mit der unentgeltlichen Übertragung eines 
Mitunternehmeranteils stille Reserven in funktional wesentlichen Betriebsgrundlagen aufgedeckt, kommt eine 
parallele Anwendung von § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 und § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht in 
Betracht. Wird die im Zeitpunkt der Übertragung existierende betriebliche Sachgesamtheit nicht vollständig 
übertragen, sondern werden zeitgleich stille Reserven infolge der Veräußerung/Entnahme von Teilen der 
betrieblichen Sachgesamtheit aufgedeckt, ist § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG nicht anwendbar mit der Folge, dass 
auch hinsichtlich der unentgeltlichen Übertragung des verbleibenden Mitunternehmeranteils die stillen Reserven 
aufzudecken sind, weil es sich insgesamt um die Aufgabe des (gesamten) Mitunternehmeranteils i.S. von § 16 Abs. 3 
Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG handelt. Danach kann auch dahinstehen, ob bei Rückbehalt von funktional 
wesentlichem Sonderbetriebsvermögen und im Übrigen unentgeltlicher Übertragung des gesamten 
Mitunternehmeranteils das funktional wesentliche Sonderbetriebsvermögen zeitgleich mit oder eine juristische 
Sekunde nach der Übertragung des Mitunternehmeranteils entnommen wird; es liegt in jedem Fall eine 
(steuerbegünstigte) Aufgabe des Mitunternehmeranteils i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG vor.


34 e) Für die Frage, ob mehrere Übertragungen in zeitlicher Reihenfolge erfolgt sind oder nicht, ist auf den Zeitpunkt 
des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums abzustellen (§ 39 Abs. 2 Nr. 1 AO). Das wirtschaftliche Eigentum kann 
bereits vor Übertragung des zivilrechtlichen Eigentums übergehen.
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35 Der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums ist nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse im jeweiligen 
Einzelfall zu beurteilen; bei der Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums ist nicht das formal Erklärte oder 
formal-rechtlich Vereinbarte, sondern das wirtschaftlich Gewollte und das tatsächlich Bewirkte ausschlaggebend. 
Diese Grundsätze gelten hinsichtlich aller Kriterien des wirtschaftlichen Eigentums (z.B. BFH-Beschluss vom 
15.10.2013 - I B 159/12, Rz 10; BFH-Urteil vom 01.03.2018 - IV R 15/15, BFHE 261, 231, BStBl II 2018, 539, Rz 33, 
jeweils m.w.N.).


36 2. Das FG hat seine tatrichterliche Gesamtwürdigung auf der Grundlage einer Rechtsauffassung getroffen, die sich in 
einem für die Beurteilung des Streitfalles wesentlichen Punkt als unzutreffend erweist. Außerdem reichen die 
Feststellungen noch nicht aus, um die Zeitpunkte des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums zu bestimmen.


37 a) Dem FG-Urteil liegt die Annahme zugrunde, dass die entgeltliche Übertragung der Teilgeschäftsanteile an D und G 
taggleich mit der unentgeltlichen Übertragung des Miteigentumsanteils an dem Betriebsgrundstück und des 
Teilgeschäftsanteils an F erfolgt sei; welcher Tag dies gewesen sein soll, wird in der Vorentscheidung nicht 
ausgeführt. Offensichtlich ist das FG davon ausgegangen, dass die genannten Übertragungsgeschäfte taggleich mit 
Zahlung der Kaufpreise für die Teilgeschäftsanteilsabtretungen steuerrechtlich wirksam geworden seien. Nach 
Meinung des FG ist diese Taggleichheit der Übertragungsvorgänge für die Anwendung des § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 
1 EStG unschädlich.


38 b) Dieser rechtliche Standpunkt ist jedenfalls in Teilbereichen unzutreffend. Zum einen steht der Umstand, dass 
Übertragungen taggleich erfolgen, nicht der Annahme entgegen, dass zwischen solchen Übertragungen eine 
zeitliche Reihenfolge bestehen kann. Danach könnte --trotz Taggleichheit-- die Veräußerung der 
Teilgeschäftsanteile zeitlich vor der unentgeltlichen Übertragung stattgefunden haben. Für diesen Fall wäre § 6 
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG auf die unentgeltliche Übertragung eines Mitunternehmeranteils auf F (dazu oben 
B.III.1.d aa, bb und unten B.IV.1.) anwendbar. Zum anderen kann Taggleichheit aber auch bedeuten, dass die 
Übertragungen zeitgleich (ohne Reihenfolge) vorgenommen worden sind. Für diesen Fall greift § 6 Abs. 3 Satz 1 
Halbsatz 1 EStG --wie vorstehend dargestellt (dazu oben B.III.1.d cc)-- nicht ein. Es läge die Aufgabe des 
Mitunternehmeranteils vor (§ 16 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).


39 c) Das FG hat im Übrigen keine ausreichenden Feststellungen zu den Umständen getroffen, aus denen sich der 
Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums bestimmen lassen könnte. Diese Feststellungen werden im 
zweiten Rechtsgang noch getroffen werden müssen, um das FG in die Lage zu versetzen, eine fehlerfreie 
Gesamtwürdigung aller maßgebenden Umstände vorzunehmen.


40 IV. Zur Verfahrensbeschleunigung weist der Senat --allerdings ohne Bindungswirkung für den zweiten Rechtsgang-- 
auf Folgendes hin:


41 1. In den dem Senat vorliegenden Verfahrensakten findet sich kein Gesellschaftsvertrag der Klägerin. Zudem finden 
sich keine Verträge, aus denen sich ergibt, dass C auch ihren Gesellschaftsanteil an der Klägerin auf F übertragen hat. 
Ggf. sind die Beteiligten von einer konkludent gegründeten GbR ausgegangen (vgl. dazu grundlegend BFH-Urteile 
vom 29.08.2001 - VIII R 34/00, BFH/NV 2002, 185, unter I.2.; vom 18.08.2005 - IV R 59/04, BFHE 210, 415, BStBl II 
2005, 830, unter 2.b aa). Sollte kein schriftlicher Vertrag über die Übertragung des Gesellschaftsanteils an der 
Klägerin existieren, ist insbesondere in Betracht zu ziehen, dass C ggf. (formlos bzw. konkludent) im Zusammenhang 
mit dem Vertrag 1 vom 17.12.2013 zeitgleich auch ihren Gesellschaftsanteil an der Klägerin auf F übertragen hat.


42
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2. Sollte § 6 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 EStG anwendbar sein, wäre kein Veräußerungsgewinn --auch keiner in Höhe 
von …,80 €-- festzustellen. In diesem Fall hätte C aus der Veräußerung der Teilgeschäftsanteile an der Betriebs-
GmbH allein einen (laufenden) Sondergewinn in Höhe von …,80 € erzielt, der in gleicher Höhe unter § 3 Nr. 40, § 3c 
Abs. 2 EStG fiele.


43 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.
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Urteil vom 07. Juli 2020, VI R 14/18 
Lohnzufluss bei Teilnahme an einem Firmenfitness-Programm


ECLI:DE:BFH:2020:U.070720.VIR14.18.0


BFH VI. Senat


EStG § 8 Abs 2 S 1 , EStG § 8 Abs 2 S 9 , EStG § 8 Abs 2 S 11 , AO § 164 , EStG § 37b , EStG § 11 , EStG § 38a Abs 1 S 2 , 
EStG VZ 2011 , EStG VZ 2012 , EStG VZ 2013 , EStG VZ 2014 


vorgehend Niedersächsisches Finanzgericht , 13. März 2018, Az: 14 K 204/16


Leitsätze


1. Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG ist auch anwendbar, wenn der Arbeitgeber die betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen an seine Arbeitnehmer pauschal gemäß § 37b EStG versteuert.


2. Sachbezüge aufgrund der Teilnahme an einem Firmenfitness-Programm sind laufender Arbeitslohn, wenn der 
Arbeitgeber sein vertragliches Versprechen, den teilnehmenden Arbeitnehmern die Nutzung bestimmter 
Fitnesseinrichtungen zu ermöglichen, fortlaufend durch Einräumung der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit erfüllt.


3. Üblicher Endpreis i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 
Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren oder Dienstleistungen tatsächlich gezahlt wird. Wird eine Ware 
oder Dienstleistung an Endverbraucher in der Regel nicht vertrieben, kann der Sachbezug grundsätzlich auch anhand der 
Kosten bemessen werden, die der Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat. Sofern sich ein Beteiligter für die 
Bewertung auf eine abweichende Wertbestimmung beruft, muss er konkret darlegen, dass eine Schätzung des üblichen 
Endpreises am Abgabeort anhand der vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sachbezugs nicht 
entspricht.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts vom 13.03.2018 - 14 K 204/16 wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin), die im Streitzeitraum (Januar 2011 bis Dezember 2014) 
20 Arbeitnehmer beschäftigte, schloss am 15.01.2010 mit JP einen als "Firmenfitness-Mitgliedschaftsvereinbarung" 
bezeichneten Vertrag über die Nutzung der X-Fitness Anlagen. Als X-Fitness bot JP für Unternehmen ein Programm an, 
das den Beschäftigten der Vertragspartner die Möglichkeit bot, deutschlandweit über … Anlagen der angeschlossenen 
Partnereinrichtungen zu nutzen. Das Programm sah vor, dass die Unternehmen zu einem ermäßigten Preis eine 
bestimmte Anzahl von Nutzungslizenzen erwarben und damit das Recht erhielten, ihren Beschäftigten die 
Trainingsmöglichkeit bei sämtlichen Partnern der X-Fitness einzuräumen. X-Fitness stellte aufgrund entsprechender 
Verträge die Nutzungsmöglichkeit der Anlagen für die Teilnehmer sicher.


Seite 1 von 9







2 Die Laufzeit des zwischen der Klägerin und JP abgeschlossenen Vertrags begann am 01.02.2010 und betrug zunächst 
zwölf Monate. Sie verlängerte sich jeweils für weitere zwölf Monate, wenn der Vertrag nicht unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von mindestens zwei Monaten vor dem jeweiligen Beendigungszeitpunkt gekündigt wurde. Nach 
Ziff. 3.2 des Vertrags hatte die Klägerin für die von ihr erworbenen 20 Lizenzen pro Monat jeweils netto 42,25 € 
(Einheitstarif) zu zahlen. Die monatliche Vergütung betrug hiernach insgesamt 1.005,55 € (845 € zzgl. 160,55 € 
Umsatzsteuer). Mit dieser Vergütung war neben der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit von JP auch die 
grundsätzliche Nutzung der Anlagen für die Arbeitnehmer der Klägerin abgegolten. Bei den Anlagen handelte es sich 
in der Regel um Fitness-Studios. Zusatzleistungen in den Anlagen (wie z.B. Getränke oder die Nutzung von Solarien) 
waren nicht erfasst und mussten von den Teilnehmern vor Ort direkt gezahlt werden.


3 Die Abwicklung des Firmenfitness-Programms erfolgte dergestalt, dass die Klägerin an X-Fitness eine Namensliste mit 
den teilnehmenden Personen übersandte, im Anschluss einen von X-Fitness erstellten Serienbrief ausdruckte und 
diesen den teilnehmenden Beschäftigten als Trainingsberechtigung zur Verfügung stellte. Die Klägerin war vertraglich 
verpflichtet, die Namensliste stets aktuell zu halten. Die Teilnehmer erhielten gegen Zahlung einer unmittelbar an 
X-Fitness zu entrichtenden Gebühr in Höhe von 15 € anschließend einen Mitgliedsausweis, der zum Ende der 
Trainingsberechtigung zurückzugeben war.


4 Alle Beschäftigten der Klägerin, die sich für das Firmenfitness-Programm anmeldeten, zahlten an diese monatlich 
einen Eigenanteil in Höhe von zunächst 16 €, der sich ab Februar 2014 auf 20 € erhöhte.


5 Die Beschäftigten begannen und beendeten ihre Teilnahme an dem Programm teilweise auch während des laufenden 
Kalenderjahres, ohne dass damit immer zugleich auch das Arbeitsverhältnis endete. Die An- und Abmeldungen 
wurden von den Beschäftigten gegenüber der Klägerin regelmäßig formlos erklärt und von dieser an X-Fitness 
weitergeleitet. Das von der Klägerin erstellte Muster für eine schriftliche "Teilnahmeerklärung für den Betriebssport" 
wurde nur von einem Arbeitnehmer unterschrieben und beinhaltete in diesem Fall eine Teilnahme von neun Monaten 
und eine Verlängerung von einem Jahr, falls die Teilnahme nicht drei Monate vorher gekündigt wurde.


6 Die Klägerin ging davon aus, dass durch die Teilnahme der Arbeitnehmer an dem Firmenfitness-Programm die 
44 €-Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 des Einkommensteuergesetzes (EStG) in den im Streitzeitraum 
geltenden Fassungen aufgrund der von den Beschäftigten zu leistenden Eigenanteile nicht überschritten werde und 
deshalb kein geldwerter Vorteil zu versteuern sei.


7 Im Rahmen einer bei der Klägerin durchgeführten Lohnsteuer-Außenprüfung vertrat die Prüferin hingegen die 
Auffassung, dass den teilnehmenden Arbeitnehmern der aus der Nutzungsmöglichkeit resultierende geldwerte Vorteil 
aufgrund der einjährigen Vertragsbindung der Klägerin im Zeitpunkt der Überlassung der Teilnahmeberechtigung für 
den Zeitraum eines Jahres zugeflossen sei. Die Prüferin ermittelte in ihrem Prüfungsbericht eine 
Lohnsteuernachforderung gegenüber der Klägerin gemäß § 37b EStG wegen der ihren Arbeitnehmern vergünstigt 
eingeräumten Trainingsberechtigungen in Höhe von 5.933,74 €. Dabei ging sie von Zuwendungen in Höhe von 
3.303,60 € (2011), 3.353,04 € (2012), 4.136,50 € (2013) und in Höhe von 8.986,00 € (2014) aus, auf die sie den 
Pauschsteuersatz von 30 % gemäß § 37b Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Abs. 2 Satz 1 EStG anwendete. Nach den Ausführungen 
im Prüfungsbericht hatte die Klägerin die Pauschalversteuerung der Sachbezüge nach § 37b EStG beantragt.


8 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) folgte der Ansicht der Prüferin und erließ einen 
entsprechenden Nachforderungsbescheid.


9
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Das Finanzgericht (FG) gab der hiergegen nach erfolglosem Vorverfahren erhobenen Klage mit den in Entscheidungen 
der Finanzgerichte 2018, 942 veröffentlichten Gründen statt.


10 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


11 Es beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Klage abzuweisen.


12 Die Klägerin beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


13 Die Revision des FA ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


14 Das FG hat im Ergebnis zu Recht entschieden, dass die Klägerin wegen der ihren Arbeitnehmern vergünstigt 
zugewandten Trainingsberechtigungen keine Lohnsteuer gemäß § 37b Abs. 2 EStG schuldet.


15 1. Nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG können Steuerpflichtige die Einkommensteuer (für Nicht-Arbeitnehmer) einheitlich 
für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten betrieblich veranlassten Zuwendungen, die zusätzlich zur 
ohnehin vereinbarten Leistung oder Gegenleistung erbracht werden (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) und für 
Geschenke i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG (§ 37b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), die nicht in Geld bestehen, mit einem 
Pauschsteuersatz von 30 % erheben.


16 § 37b Abs. 1 EStG gilt gemäß § 37b Abs. 2 Satz 1 EStG auch für betrieblich veranlasste Zuwendungen an 
Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen, soweit die Zuwendungen nicht in Geld bestehen und zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.


17 a) § 37b EStG räumt dem Steuerpflichtigen (Unternehmen) ein Pauschalierungswahlrecht ("können") ein (Senatsurteil 
vom 15.06.2016 - VI R 54/15, BFHE 254, 319, BStBl II 2016, 1010, Rz 13, m.w.N.). Der in § 37b EStG zum 
Steuerpflichtigen erklärte Zuwendende kann die grundsätzlich beim Zuwendungsempfänger entstehende 
Einkommensteuer im Wege der Pauschalierung als eigene übernehmen. Die Sachzuwendungen und die Pauschsteuer 
bleiben dann bei der Einkünfteermittlung des Zuwendungsempfängers außer Ansatz (§ 37b Abs. 3 Sätze 1 und 2 
EStG).


18 Das Pauschalierungswahlrecht muss nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG bei Sachzuwendungen an Nicht-Arbeitnehmer 
(Kunden, Geschäftsfreunde, deren Arbeitnehmer) "für alle" Zuwendungen und Geschenke eines Wirtschaftsjahres 
einheitlich ausgeübt werden. Entsprechendes gilt für die Pauschalierungsmöglichkeit bei Sachzuwendungen an 
eigene Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen nach § 37b Abs. 2 EStG. Auch insoweit hat der Steuerpflichtige nur die 
Wahl zwischen dem vollständigen Verzicht auf Pauschalierung und der Pauschalierung sämtlicher 
Sachzuwendungen, wobei die Pauschalierungswahlrechte nach § 37b Abs. 1 Satz 1 EStG und nach § 37b Abs. 2 Satz 
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1 EStG unabhängig voneinander wahrgenommen werden können (Senatsurteil in BFHE 254, 319, BStBl II 2016, 1010, 
Rz 14 und Rz 15). Ausgeübt werden die Pauschalierungsmöglichkeiten nach § 37b Abs. 1 und Abs. 2 EStG durch 
Abgabe einer entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldung nach § 37b Abs. 4 EStG.


19 b) Das FG hat offengelassen, ob die Klägerin im Streitfall in ihren --gegebenenfalls auch geänderten-- Lohnsteuer-
Anmeldungen die Pauschalierung der Lohnsteuer für die betrieblich veranlassten Zuwendungen an ihre 
Arbeitnehmer i.S. von § 37b Abs. 2 EStG gewählt hat. Ein formloser Antrag auf Pauschalierung der Einkommensteuer 
nach § 37b Abs. 2 EStG würde hierzu nach den oben dargelegten Maßstäben jedenfalls nicht ausreichen. Dies gilt 
--entgegen der vom FA vertretenen Auffassung-- auch für die (erstmalige) Ausübung oder Änderung des Wahlrechts 
während einer Schlussbesprechung im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung.


20 Zwar steht es dem Steuerpflichtigen frei, seine Wahlrechte gemäß § 37b EStG auch nach Abgabe einer Lohnsteuer-
Anmeldung erstmalig oder anderweitig auszuüben. Dies kann gemäß § 37b Abs. 4 Satz 1 EStG jedoch nicht formlos, 
sondern nur in einer Lohnsteuer-Anmeldung geschehen (Senatsurteil in BFHE 254, 319, BStBl II 2016, 1010, Rz 27). 
Hierbei kann es sich auch um eine z.B. nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) zulässiger Weise geänderte 
Lohnsteuer-Anmeldung handeln. Die (erstmalige) Ausübung des Wahlrechts muss dabei ebenso wie dessen Widerruf 
schon aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit durch Abgabe einer (geänderten) 
Pauschsteueranmeldung gegenüber dem Betriebsstättenfinanzamt (§ 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) erfolgen 
(Senatsurteil in BFHE 254, 319, BStBl II 2016, 1010, Rz 27).


21 c) Die Vorentscheidung ist wegen der fehlenden Feststellungen des FG zur (wirksamen) Ausübung des 
Pauschalierungswahlrechts im Streitfall allerdings nicht aufzuheben. Denn selbst wenn die Klägerin die 
Pauschalierung der Sachzuwendungen an ihre Arbeitnehmer gemäß § 37b Abs. 2 EStG wirksam gewählt hätte, 
müssen die streitigen Sachbezüge gemäß § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG (in den im Streitzeitraum geltenden 
Fassungen) außer Ansatz bleiben.


22 2. Die Pauschalierung der Einkommensteuer nach § 37b Abs. 2 EStG erfasst nicht alle Zuwendungen schlechthin. 
§ 37b EStG beschränkt sich vielmehr auf Zuwendungen, die bei den Zuwendungsempfängern zu 
einkommensteuerpflichtigen Einkünften führen. Denn § 37b EStG begründet keine weitere eigenständige 
Einkunftsart und keinen sonstigen originären (Einkommen-)Steuertatbestand, sondern stellt lediglich eine besondere 
pauschalierende Erhebungsform der Einkommensteuer zur Wahl (Senatsurteil vom 21.02.2018 - VI R 25/16, BFHE 
260, 526, BStBl II 2018, 389, Rz 13, m.w.N.).


23 Zwischen den Beteiligten steht zu Recht nicht in Streit, dass die Klägerin ihren Arbeitnehmern durch die 
vergünstigten Trainingsberechtigungen dem Grunde nach gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG steuerbare 
Sachbezüge i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zugewandt hat. Der 
Senat sieht daher insoweit von weiteren Ausführungen ab.


24 3. Die geldwerten Vorteile aus den vergünstigt zugewandten Trainingsberechtigungen bleiben jedoch gemäß § 8 
Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG außer Ansatz.


25 Nach diesen Vorschriften bleiben Sachbezüge, die nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten sind, außer Ansatz, wenn 
die sich nach Anrechnung der vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte ergebenden Vorteile insgesamt 44 € im 
Kalendermonat nicht übersteigen.
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26 a) Die Freigrenze des § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG ist auch anwendbar, wenn der Arbeitgeber die betrieblich 
veranlassten Sachzuwendungen an seine Arbeitnehmer pauschal gemäß § 37b Abs. 2 EStG versteuert.


27 Zwar gilt § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG nach dem Wortlaut des Gesetzes nur für Sachzuwendungen, die nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten sind. Dies trifft auf betrieblich veranlasste Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, 
die nach § 37b Abs. 2 EStG pauschal versteuert werden (müssen), aber nicht zu. Bemessungsgrundlage der 
pauschalen Einkommensteuer sind gemäß § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG vielmehr die Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen einschließlich Umsatzsteuer. § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG enthält für die Bewertung der Zuwendungen 
nach § 37b Abs. 2 EStG eine eigenständige Bemessungsgrundlage. Diese verdrängt in ihrem Anwendungsbereich die 
Bewertung nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG (Senatsurteil vom 13.05.2020 - VI R 13/18, zur amtlichen Veröffentlichung 
bestimmt; Graw in: Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 37b Rz B43).


28 Der Gesetzgeber hat allerdings durch § 37b Abs. 2 Satz 2 EStG in den im Streitzeitraum geltenden Fassungen für 
bestimmte Sondertatbestände, für die in § 8 Abs. 2 Sätze 2 bis 8 bzw. 10 EStG und § 8 Abs. 3 EStG besondere 
gesetzliche Bewertungsregeln bestehen, die Pauschalierung nach § 37b EStG ausdrücklich ausgeschlossen (s. dazu 
BTDrucks 16/2712, S. 56). Die 44 €-Freigrenze gemäß § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG in den im Streitzeitraum 
geltenden Fassungen wird in § 37b Abs. 2 Satz 2 EStG jedoch nicht erwähnt. Daraus schließt der Senat, dass die 
44 €-Freigrenze auch in den Fällen der Pauschalierung der Einkommensteuer bei Sachzuwendungen grundsätzlich 
Anwendung finden soll (ebenso Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 19.05.2015 - 
IV C 6-S 2297-b/14/10001, BStBl I 2015, 468, Rz 17; Schmidt/Loschelder, EStG, 39. Aufl., § 37b Rz 22; Niermann, Der 
Betrieb 2015, 1242, 1246). Der Gesetzgeber ging ersichtlich davon aus, dass Sachbezüge bis zur Freigrenze von 44 € 
bei der Besteuerung außer Ansatz bleiben und deshalb nicht von der Pauschalierung nach § 37b EStG erfasst werden. 
Ausgehend hiervon ist es konsequent, dass § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG nicht als Ausschlusstatbestände in 
§ 37b Abs. 2 Satz 2 EStG aufgenommen worden sind.


29 b) Im Rahmen der Prüfung, ob Sachzuwendungen die 44 €-Freigrenze überschreiten oder nicht, ist die Bewertung der 
fraglichen Zuwendungen nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG vorzunehmen. Eine Bewertung nach § 37b Abs. 1 Satz 2 EStG 
kommt insoweit nicht in Betracht. Denn die Anwendung dieser Bemessungsgrundlage setzt voraus, dass die fragliche 
Sachzuwendung gemäß § 37b EStG pauschal versteuert wird. Dies ist --wie oben dargelegt -- bei Zuwendungen, die 
die 44 €-Freigrenze nicht überschreiten, aber gerade nicht der Fall.


30 c) Gegenstand der Bewertung sind die von der Klägerin ihren Arbeitnehmern zugewandten Sachbezüge. Hierbei 
handelte es sich im Streitfall --wie oben unter II.2. dargelegt -- um die von der Klägerin ihren Arbeitnehmern 
verbilligt zugewandten Trainingsberechtigungen. Die Klägerin hat ihren Arbeitnehmern, die an dem Firmenfitness-
Programm teilnahmen, in Höhe der Verbilligung nach Anrechnung der von den Arbeitnehmern gezahlten Entgelte 
Sachbezüge zugewandt.


31 Die Zuwendung bestand nach den den Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) in der Einräumung 
eines verbilligten Nutzungsrechts der Anlagen. Allein durch die Übergabe der schriftlichen Trainingsberechtigung 
bzw. durch den Erwerb des Mitgliedsausweises hat die Klägerin den Arbeitnehmern keinen verbrieften Anspruch 
gegen X-Fitness auf Nutzung der Anlagen eingeräumt. Unmittelbare Vertragsbeziehungen zwischen den 
Arbeitnehmern und JP bzw. X-Fitness bestanden nicht. Vielmehr hatten die Arbeitnehmer (lediglich) gegenüber der 
Klägerin einen (fortlaufend zu erfüllenden) Anspruch darauf, dass sie die Anlagen (verbilligt) nutzen konnten. Die 
Arbeitnehmer waren zudem nur insoweit zum Training in den Anlagen berechtigt, als sie in den von der Klägerin 
stets aktuell zu haltenden und an X-Fitness zu übersendenden Namenslisten verzeichnet waren.


32
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d) Diese geldwerten Vorteile sind den teilnehmenden Arbeitnehmern monatlich zugeflossen, wie das FG im Ergebnis 
zutreffend entschieden hat.


33 aa) Gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG sind Einnahmen innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem 
Steuerpflichtigen zugeflossen sind. Nach § 11 Abs. 1 Satz 4 EStG gilt für den Zufluss von Einnahmen aus 
nichtselbständiger Arbeit § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG.


34 Nach § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG gilt laufender Arbeitslohn als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem der 
Lohnzahlungszeitraum endet; in den Fällen des § 39b Abs. 5 Satz 1 EStG tritt der Lohnabrechnungszeitraum an die 
Stelle des Lohnzahlungszeitraums. Gemäß § 38a Abs. 1 Satz 3 EStG wird Arbeitslohn, der nicht als laufender 
Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), in dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt.


35 § 38a Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG definieren die Begriffe laufender Arbeitslohn und sonstige Bezüge nicht ausdrücklich. 
Nach der Rechtsprechung des erkennenden Senats ist laufend gezahlter Arbeitslohn (§ 38a Abs. 1 Satz 2 EStG) nur 
ein solcher, der dem Arbeitnehmer regelmäßig fortlaufend zufließt (Senatsurteil vom 24.08.2017 - VI R 58/15, BFHE 
259, 321, BStBl II 2018, 72, Rz 21, m.w.N.; ebenso R 39b.2 Abs. 1 der Lohnsteuer-Richtlinien). Dies trifft z.B. auf 
Monatsgehälter, Wochen- und Tagelöhne zu, aber auch auf geldwerte Vorteile aus der ständigen Überlassung von 
Dienstwagen zur privaten Nutzung. Maßgeblich ist, ob der Arbeitslohn einem (laufenden) Lohnzahlungszeitraum 
zugehörig gezahlt wird oder nicht. Als Lohnzahlungszeitraum ist der Zeitraum anzusehen, für den der Arbeitslohn 
gezahlt wird; er richtet sich nach den arbeitsrechtlichen Vereinbarungen (Senatsurteile vom 11.06.1970 - VI R 67/68, 
BFHE 99, 310, BStBl II 1970, 664, und vom 10.03.2004 - VI R 27/99, BFH/NV 2004, 1239, m.w.N.). Laufender 
Arbeitslohn ist danach durch seinen arbeitsvertraglich definierten Lohnzahlungszeitraum gekennzeichnet, der --rein 
zeitlich betrachtet-- den Regelfall der Entlohnung darstellt (Urteil des Bundessozialgerichts --BSG-- vom 
14.12.2017 - B 10 EG 7/17 R, BSGE 125, 62, Rz 28).


36 Wird Arbeitslohn nicht laufend gezahlt, handelt es sich hingegen um einen sonstigen Bezug i.S. von § 38a Abs. 1 
Satz 3 EStG (Senatsurteil in BFHE 259, 321, BStBl II 2018, 72, Rz 21). Zu den sonstigen Bezügen gehören damit jene 
Lohnzahlungen, deren Zahlungszeiträume sich von dem regelmäßigen Zahlungsturnus für Arbeitslohn nicht nur 
unerheblich unterscheiden. Einen sonstigen Bezug stellen also Zahlungen dar, die entweder nicht für bestimmte 
(aufeinanderfolgende) Zeiträume erfolgen oder solche, die den üblichen Lohnzahlungszeitraum erheblich 
überschreiten (BSG-Urteil in BSGE 125, 62, Rz 31; Senatsurteil in BFHE 259, 321, BStBl II 2018, 72, Rz 21).


37 bb) Nach diesen Maßstäben handelte es sich bei den von der Klägerin ihren Arbeitnehmern verbilligt zugewandten 
Trainingsberechtigungen um laufenden Arbeitslohn i.S. von § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG, der den Arbeitnehmern 
regelmäßig und nicht einmalig im Kalenderjahr mit der Aushändigung der Trainingsberechtigung bzw. des 
Mitgliedsausweises zufloss.


38 Für den Zufluss von Arbeitslohn kommt es nach ständiger Rechtsprechung des erkennenden Senats nicht auf das 
Innehaben von Ansprüchen (gegen den Arbeitgeber), sondern auf die Erfüllung dieser Ansprüche an. Zuflusszeitpunkt 
ist der Tag, an dem der Arbeitnehmer durch die Erfüllung seines Anspruchs die wirtschaftliche Verfügungsmacht 
erlangt (z.B. Senatsurteile vom 20.11.2008 - VI R 25/05, BFHE 223, 419, BStBl II 2009, 382, und vom 23.08.2017 - 
VI R 4/16, BFHE 259, 304, BStBl II 2018, 208; Senatsbeschluss vom 23.07.1999 - VI B 116/99, BFHE 189, 403, BStBl II 
1999, 684), also der Zeitpunkt, in dem der Arbeitgeber die geschuldete Leistung tatsächlich erbringt (Senatsurteil 
vom 25.11.1993 - VI R 45/93, BFHE 173, 65, BStBl II 1994, 254). Auch § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG setzt dabei den 
tatsächlichen Zufluss i.S. von § 11 Abs. 1 EStG voraus (Senatsurteil vom 29.05.2008 - VI R 57/05, BFHE 221, 177, 
BStBl II 2009, 147; Schmidt/Krüger, a.a.O., § 38a Rz 2; Tillmann in Herrmann/Heuer/Raupach, § 38a EStG Rz 16). Nur 
zugeflossener Arbeitslohn unterliegt der Einkommensteuer und dem Lohnsteuerabzug. § 38a Abs. 1 Satz 2 EStG 
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macht davon keine Ausnahme. Er dient nur der Vereinfachung des Lohnsteuerabzugsverfahrens, indem laufender 
Arbeitslohn zeitlich zugeordnet wird (Senatsurteile in BFHE 221, 177, BStBl II 2009, 147, und vom 22.08.2018 - 
VI R 17/16, BFHE 260, 532, BStBl II 2019, 496, Rz 26).


39 Durch die bloße Aushändigung der ausgedruckten Trainingsberechtigung bzw. des Mitgliedsausweises hatte die 
Klägerin ihr Leistungsversprechen gegenüber ihren Arbeitnehmern unter den im Streitfall gegebenen Umständen 
noch nicht erfüllt, da --wie ausgeführt-- diese Papiere keinen verbrieften Anspruch gegen X-Fitness auf Nutzung der 
Anlagen beinhalteten.


40 Die Klägerin erfüllte das vertragliche Versprechen, ihren an dem Firmenfitness-Programm teilnehmenden 
Arbeitnehmer die Nutzung der Anlagen verbilligt zu ermöglichen, vielmehr fortlaufend durch Einräumung der 
tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit. Diese stand den Arbeitnehmern während der (monatlichen) 
Lohnzahlungszeiträume ständig zur Verfügung. Der Zufluss kann dabei nicht mit dem Entstehen des Nutzungsrechts 
sondern erst mit der laufenden Nutzungsmöglichkeit angenommen werden (s. dazu auch Senatsurteil vom 
19.08.2004 - VI R 33/97, BFHE 207, 230, BStBl II 2004, 1076, m.w.N.). Es handelt sich um die sukzessive Erfüllung 
der auf dem Arbeitsverhältnis beruhenden Vereinbarung zwischen der Klägerin und den am Firmenfitness-Programm 
teilnehmenden Arbeitnehmern. Die fraglichen Zuwendungen erfolgten damit nicht abweichend von den laufenden 
(monatlichen) Lohnzahlungszeiträumen.


41 Dies gilt auch für Arbeitnehmer, die die schriftliche "Teilnahmeerklärung für den Betriebssport" unterzeichnet haben. 
Insoweit ist es für das Vorliegen von laufendem Arbeitslohn insbesondere ohne Bedeutung, dass eine Kündigung der 
Vereinbarung über die Teilnahme am Betriebssport durch die betreffenden Arbeitnehmer nur zum Ende eines Jahres 
möglich war. Ebenso ist es --entgegen der Auffassung des FA-- für die Frage des Zuflusses unerheblich, ob die 
Vereinbarung über die Teilnahme an dem Firmenfitness-Programm befristet oder unbefristet erfolgte. Denn dies 
ändert nichts daran, dass die Klägerin ihre Verpflichtung, den Arbeitnehmern eine vergünstigte 
Trainingsberechtigung zur Verfügung zu stellen, fortlaufend während der regelmäßigen Lohnzahlungszeiträume 
erfüllte.


42 Ein anderes Ergebnis ergibt sich auch nicht durch den Hinweis des FA auf das Senatsurteil vom 14.11.2012 - 
VI R 56/11 (BFHE 239, 410, BStBl II 2013, 382). Diesem Urteil liegt ein mit dem Streitfall nicht vergleichbarer 
Sachverhalt zugrunde. Der Senat hat dort entschieden, dass der geldwerte Vorteil, den der Arbeitgeber dadurch 
gewährt, dass er durch Vereinbarung mit einem Verkehrsunternehmen seinen Arbeitnehmern das Recht zum 
vergünstigten Erwerb einer Jahresnetzkarte (Jobticket) einräumt, mit Ausübung des Bezugsrechts, d.h. mit dem 
Erwerb der Jahresnetzkarte zufließt (bestätigt durch Senatsurteil vom 26.09.2019 - VI R 23/17, BFHE 266, 214, BStBl 
II 2020, 162, Rz 15 und 16 für die Ausreichung unentgeltlicher oder verbilligter Fahrtberechtigungen). In jenem Fall 
hatte der Arbeitgeber in dem Zeitpunkt, in dem die Arbeitnehmer ihr Bezugsrecht ausübten, deren Anspruch auf den 
verbilligten Erwerb des Jobtickets bei dem Verkehrsunternehmen (vollständig) erfüllt. Damit war der Arbeitslohn als 
sonstiger Bezug zugeflossen. Die Arbeitnehmer, die das Jobticket (vergünstigt) erworben hatten, hatten in der Folge 
insoweit keine Ansprüche mehr gegen ihren Arbeitgeber sondern nur noch gegenüber dem Verkehrsunternehmen, 
das die Beförderungsleistungen zu erbringen hatte. Entscheidend war für den Senat insoweit, dass der Arbeitgeber 
durch die Aushändigung der Fahrscheine sein (tarifvertraglich geregeltes) Leistungsversprechen erfüllt hatte.


43 e) Nach alledem ist für die Bewertung der Sachbezüge im Streitfall der monatlich zugeflossene geldwerte Vorteil 
maßgeblich. Dieser ist gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG mit dem um übliche Preisnachlässe geminderten üblichen 
Endpreis am Abgabeort anzusetzen.


44
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aa) Üblicher Endpreis i.S. von § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG ist der Preis, der im allgemeinen Geschäftsverkehr von 
Letztverbrauchern für identische bzw. gleichartige Waren tatsächlich gezahlt wird (Senatsurteile vom 17.06.2005 - 
VI R 84/04, BFHE 210, 291, BStBl II 2005, 795, und vom 06.06.2018 - VI R 32/16, BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, 
Rz 19, m.w.N.). Vergleichspreis ist grundsätzlich der günstigste Einzelhandelspreis am Markt (z.B. Senatsurteil vom 
12.04.2007 - VI R 36/04, BFH/NV 2007, 1851). Der übliche Endpreis ist für die konkrete --verbilligt oder 
unentgeltlich-- überlassene Ware oder Dienstleistung des fraglichen Herstellers oder Dienstleisters zu ermitteln 
(Senatsurteil in BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 22).


45 Auch wenn der Wert eines vom Arbeitgeber erlangten Vorteils sich hiernach nicht stets und unmittelbar in den 
Kosten abbildet, die der Arbeitgeber selbst dafür entrichtet hat, ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, den Wert 
eines dem Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber zugewandten Sachbezugs anhand der Kosten zu bemessen, die der 
Arbeitgeber seinerseits dafür aufgewendet hat, sofern der Arbeitgeber die Ware oder Dienstleistung aus Quellen 
bezogen hat, die auch Endverbrauchern zugänglich sind, und die Kosten um etwaige Nachlässe (etwa 
Mengenrabatte) bereinigt werden, die Endverbraucher nicht erhalten hätten. Nichts anderes gilt, wenn die 
überlassene Ware oder Dienstleistung des fraglichen Herstellers oder Dienstleisters an Endverbraucher in der Regel 
überhaupt nicht vertrieben wird. Denn in einem solchen Fall gibt es regelmäßig keinen günstigsten 
Einzelhandelspreis für die betreffende Ware oder Dienstleistung am Markt. Sofern sich ein Beteiligter für die 
Bewertung auf eine abweichende Wertbestimmung beruft, muss er konkret darlegen, dass eine Schätzung des 
üblichen Endpreises am Abgabeort anhand der vom Arbeitgeber aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des 
Sachbezugs nicht entspricht (Senatsurteil in BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 23, m.w.N.).


46 Ist der übliche Endpreis des Sachbezugs nicht festzustellen, ist er zu schätzen (Senatsurteile vom 15.05.2013 - 
VI R 44/11, BFHE 241, 369, BStBl II 2014, 589, Rz 20, und in BFHE 210, 291, BStBl II 2005, 795; Senatsbeschluss vom 
24.07.2008 - VI B 7/08, BFH/NV 2008, 1838). Es obliegt dem FG als Tatsacheninstanz, den von den Beteiligten 
gefundenen Wert im Wege tatrichterlicher Würdigung zu überprüfen und gegebenenfalls durch eine eigenständige 
Schätzung zu ersetzen (Senatsurteil in BFHE 261, 516, BStBl II 2018, 764, Rz 28).


47 Der im Wege der Schätzung ermittelte Wertansatz ist als Tatsachenwürdigung für das Revisionsgericht nach § 118 
Abs. 2 FGO bindend, es sei denn, die Wertermittlung enthält einen Rechtsirrtum, verstößt gegen Denkgesetze oder 
Erfahrungssätze oder beruht auf einem Verfahrensmangel (Senatsurteile vom 15.12.1978 - VI R 36/77, BFHE 127, 26, 
BStBl II 1979, 629, und in BFHE 210, 291, BStBl II 2005, 795; Senatsbeschluss vom 23.01.2007 - VI B 115/06, 
BFH/NV 2007, 889).


48 bb) Im Streitfall hat das FG davon abgesehen, den Wert der den Arbeitnehmern zugewandten Sachbezüge anhand 
der Kosten der Klägerin für den Erwerb der Trainingsberechtigungen zu bemessen. Es hat den Sachbezug vielmehr 
auf der Basis der von X-Fitness mitgeteilten durchschnittlichen Aufnahme- und Nutzungsentgelte mit 59 € im ersten 
Jahr der Mitgliedschaft und 53,50 € (2011 bis 2013) bzw. 57,50 € (2014) in den Folgejahren geschätzt. Unter 
Berücksichtigung der von den Arbeitnehmern geleisteten Zuzahlungen von monatlich 16 € (Januar 2011 bis Januar 
2014) bzw. 20 € (ab Februar 2014) lag hiernach keine Überschreitung der 44 €-Freigrenze vor.


49 Die Schätzung des FG ist jedoch rechtsfehlerhaft; sie bindet den Senat daher nicht. Das FG durfte nach den oben 
dargelegten Maßstäben die Sachbezüge nicht auf der Grundlage durchschnittlicher Aufnahme- und 
Nutzungsentgelte bewerten; es hätte den günstigsten (Einzelhandels-)Preis am Markt (unter Heranziehung der 
Beteiligten) im Schätzwege ermitteln und bei der Vorteilsbewertung ansetzen müssen. Die Vorentscheidung ist auch 
wegen dieses Rechtsfehlers allerdings nicht aufzuheben, da sie sich aus anderen Gründen im Ergebnis als richtig 
darstellt. Es kommt deshalb auch nicht auf die im Revisionsverfahren vom FA gegen die Vorteilsbewertung durch das 
FG vorgebrachten Einwände an.
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50 Nach den vorgenannten Grundsätzen sind die von der Klägerin ihren Arbeitnehmern im Streitfall zugewandten 
Sachbezüge nämlich anhand der Kosten zu bewerten, die die Klägerin als Arbeitgeberin hierfür aufgewandt hat. 
Denn eine identische oder gleichartige Dienstleistung, wie sie die Klägerin ihren Arbeitnehmern mit den 
Trainingsberechtigungen verbilligt zugewandt hat, wurde fremden Endverbrauchern am Markt überhaupt nicht 
angeboten. Die Nutzung der von X-Fitness bundesweit … vermittelten Anlagen wurde nach den tatsächlichen, den 
Senat bindenden Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) nur gegenüber Unternehmen angeboten, die eine 
bestimmte Anzahl von Nutzungslizenzen erwarben. Endverbraucher wie die Arbeitnehmer der Klägerin hatten daher 
keine Möglichkeit, eine solche Trainingsberechtigung zu erwerben. Die Trainingsberechtigung war angesichts der 
Vielzahl der Anlagen und der Verschiedenartigkeit der dort angebotenen (sportlichen) Aktivitäten auch nicht mit 
einer üblichen Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio vergleichbar. Wird eine identische oder vergleichbare Leistung 
fremden Endverbrauchern am Markt nicht angeboten, ist eine Schätzung des mit dem verbilligten Leistungsbezug 
verbundenen geldwerten Vorteils anhand der Kosten des Arbeitgebers --wie unter II.3.e aa ausgeführt-- von Rechts 
wegen grundsätzlich nicht zu beanstanden. Dass die Schätzung des üblichen Endpreises am Abgabeort anhand der 
von der Klägerin aufgewandten Kosten dem objektiven Wert des Sachbezugs nicht entspricht, hat das FA nicht 
substantiiert dargelegt. Mit neuem tatsächlichem Vorbringen zum Wert der Sachbezüge kann das FA in der 
Revisionsinstanz nicht (mehr) gehört werden.


51 cc) Nach diesen Maßstäben war die 44 €-Freigrenze im Streitfall nicht überschritten. Die Klägerin hatte nach der 
Firmenfitness-Mitgliedschaftsvereinbarung für 20 Trainingslizenzen 1.005,55 € zu zahlen, sodass die Kosten der 
Klägerin pro Lizenz 50,28 € einschließlich Umsatzsteuer betrugen. Abzüglich der von Arbeitnehmern an die Klägerin 
geleisteten Zuzahlungen von monatlich 16 € (Januar 2011 bis Januar 2014) bzw. 20 € (ab Februar 2014) waren die 
Sachbezüge, die die Klägerin ihren an dem Firmenfitness-Programm teilnehmenden Arbeitnehmern monatlich in 
Form der verbilligten Trainingsberechtigungen zuwandte, folglich mit 34,28 € (Januar 2011 bis Januar 2014) bzw. 
30,28 € (ab Februar 2014) zu bewerten. Die Sachbezüge blieben damit gemäß § 8 Abs. 2 Satz 9 bzw. Satz 11 EStG 
außer Ansatz.


52 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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